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1. Uebersicht über die Verhandlungen 

Resume des deliberations 

X 150/88.066 s Bäuerliches Bodenrecht 

Botschaft und Gesetzesentwürfe vom 19. Oktober 1988 
(BBI III, 953) über das bäuerliche Bodenrecht und über 
die Teilrevision des Zivilgesetzbuches (Immobiliar
sachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstück
kauf). 
N Nussbaumer, Borel, Bühler, Bundi, Daepp, Diener, Engler, 

Etique, Gros, Hess Otto, Jeanpretre, Paccolat, Perey, Phili
pona, Ruckstuhl, Scheidegger, Spoeny, Theubet, Tschup
pert, Ulrich, Vollmer, Wiederkehr, Zwmgli (23) 

S Schoch, Cavelty, Cottier, Flückiger, Jaggi, K~ndig, Reymond? 
Rhinow, Rüesch, Schönenberger, Weber, Z1egler, Z1mmerh 

(13) 

A. Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) 

1990 21. März. Beschluss des Ständerates abweichend vom 
Entwurf des Bundesrates. 
Einzelne Artikel werden an rlie Kommission zur erneuten Prü
fung zurückgewiesen. 

1990 25. September. Beschluss des Ständerates: Die zurückge
wiesenen Artikel werden behandelt und teilweise abweichend 
vom Entwurf des Bundes,ates ~tgeh<!issen. 
1991 23.Januar. Beschluss des Nationalrates abweichend vom 
Beschluss des Ständerates. 
1991 12. März. Beschluss des Ständerates abweichend vom 
Beschluss des Nationalrates. 
1991 3. Juni. Beschluss des Nationalrates abweichend vom 
Beschluss des Ständerates. 
1991 23. September. Beschluss des Ständerates abweichend 
vom Beschluss des Nationalrates. 
1991 26. September. Beschluss des Nationalrates abweichend 
vom Beschluss des Ständerates. 
1991 2. Oktober. Beschluss des Ständerates abweichend vom 
Beschluss des Nationalrates. 
1991 2. Oktober. Beschluss des Nationalrates: Zustimmung. 
1991 4. Oktober. Beschluss des Ständerates: Das Bundesgesetz 
wird in der Schlussabstimmung angenommen. 
1991 4. Oktober. Beschluss des Nationalrates: Das Bundesge
setz wird in der Schlussabstimmung angenommen. 

Bundesblatt III, 1530; Ablauf der Referendumsfrist: 13. Januar 
1992 

B. BUIW;e_sgesetz über die Teilrevision des Zivilgesetzbuches (Im
mobilzarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grund
stückkauf) 

1990 21. März. Beschluss des Ständerates abweichend vom 
Entwurf des Bundesrates. 
1991 23. Januar. Beschluss des Nationalrates abweichend vom 
Beschluss des Ständerates. 
1991 12. März. Beschluss des Ständerates: Zustimmung. 
1~91 . 4. Oktober. Beschluss des Ständerates: Das Bundesgesetz 
Wird m der Schlussabstimmung angenommen. 
1991 1· ~ktober. Beschluss des Nationalrates: Das Bundesge
setz wird m der Schlussabstimmung angenommen. 

~t
9
niesblatt III, 1563; Ablauf der Referendumsfrist: 13. Januar 

x 150/88.066 e Droit foncier rural 

Message a l'appui des projets de loi federale sur le droit 
foncier rural (LDFR) et de loi federale sur la revision 
partielle du code civil ( droits reels immobiliers) et du 
code des obligations (vente d'immeubles), du 19 octobre 
1988 (FF III, 889). 
N Nussbaumer, Borel, Bühler, Bundi, Daepp, Diener, Engler, 

Etique, Gros, Hess Otto, Jeanpretre, Paccolat, Perey, Phili
pona, Ruckstuhl, Scheidegger, Spoeny, Theubet, Tschup
pert, Ulrich, Vollmer, Wiederkehr, Zwingli (23) 

E Schoch, Cavelty, Cottier, Flückiger, Jaggi, Kündig, Reymond, 
Rhinow, Rüesch, Schönenberger, Weber, Ziegler, Zimmerli 

(13) 

A. Loi federale sur le droit foncier rur~ (LDFR) 

1990 21 mars. Decision du Conseil des Etats modifiant le pro
jet du Conseil federal. L'examen d'un certain nombre d'art1cles 
est reporte a une prochaine se.55ion. 
1990 25 septembre. Decision du Conseil des Etats (pour les 
articles reportes): modifiant Je projet du Conseil federal. 
1991 23 janvier. Decision du Conseil national avec des diver
gences. 
1991 12 mars. Decision du Conseil des Etats avec des diver
gences. 
1991 3 juin. Decision du Conseil national avec des divergences. 

1991 23 septembre. Decision du Conseil des Etats avec des 
divergences. 
1991 26 septembre. Decision du Conseil national avec des 
divergences. 
1991 2 octobre. Decision du Conseil des Etats avec des diver
gences. 
1991 2 octobre. Decision du Conseil national: Adhesion. 
1991 4 octobre. Decision du Conseil des Etats: La loi est adop
tee en votation finale. 
1991 4 octobre. Decision du Conseil national: La loi est adop
tee en votation finale. 

Feuille föderale III, 1506; delai d'opposition: 13 janvier 1992 

B. Loi federale sur la revision partielle du code civil (droits reels 
immobiliers) et du code des obligations (vente d'immeubles) 

1990 21 mars. Decision du Conseil des Etats modifiant Je pro
jet du Conseil federal. 
1991 23 janvier. Decision du Conseil national avec des diver
gences. 
1991 12 mars. Decision du Conseil des Etats: Adhesion. 
1991 4 octobre. Decision du Conseil des Etats: La loi est adop
tee en votation finale. 
1991 4 octobre. Decision du Conseil national: La loi est adop
tee en votation finale. 

Feuille federale III, 1537; delai d'opposition: 13 janvier 1992 



2. Rednerliste - Liste Qes orateurs 

2.1 Nationalrat - Conseil national 

Bühler (V/GR) 

Bundi (S/GR) 

Couchepin (ANS) 

Daepp (V/BE) 

Diener (G/ZH) 

Engler (C/AI) 

Flscher-Hägglingen (V/AG) 

Gros (UGE) 

Guinand (UNE) 

Gysin (R/BL) 

Hari Fritz (V/BE) 

Hess Otto (V/TG) 

Hess Peter (C/ZG) 

Houmard (R/BE) 

Jung (C/LU) 

Koller (C), Bundesrat 

Luder (V/BE) 

Nebiker (V/BL) 

Neuenschwander (V/ZH) 

Nussbaumer (C/SO), Berichterstatter 

Perey (RND), rapporteur 

Phitipona (R/FR) 

Pini (R/TI) 

Portmann (C/GR) 

Reichling (V/ZH) 

R.uckstuhl (C/SG) 

Scheldegger (R/SO) 

Schwab (V/BE) 

Spoerry (R/ZH) 

47,49 

16,64,86 

12 

109 

8, 15,29,34,46,50 

4,20,28,34,38,53,55,88,93, 100,102,106 

37 

7,25,29,37,51,96, 114 

38 

95 

14 

6,29,33,61 

38,92,93 

43 

48 

10, 13,22,26,30,32,39,40,43,45,49,53,54, 
57,58,59,63,65,67,69,85,86,88,93,95,96, 
101,103,106,107,108,111 

26,28,30,31,44,47,50,100 

99,101 

95 

1, 12, 13,21,24,26,27,29,31,34,35,38,40,43, 
44,45,48,52,54,56,58,59,62,65,67,68,69, 
84,85,86,87,88,89,90,91,94,96,98, 101, 
102,103,104,105,107,108,109,110,111,112 

2, 13, 21, 24, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 39, 40, 43, 
44,48,53,54,57,58,59,60,63,65,67,69,85, 
86,87,89,90,91,92,94,96,97,98,102, 105, 
107,108, 109,, 110,112 

33,85 

20 

27,30 

17,25,88,93,102,107,108,109 

19,47,49,86,110, 114 

3, 19,61,69,88,92,98 

23,62 

55,57 

1[ 



Stucky (R/ZG) 

Theubet (C/JU) 

Thür (G/AG) 

Tschuppert (R/LU) 

Ulrich (S/SO) 

Vollmer (S/BE) 

Wiederkehr (U/ZH} 

Wyss William (V/BE) 

Zwingli (R/SG) 

2.2 Ständerat - Conseil des Etats 

Cavelty (C/GR) 

Cottier (C/FR) 

Delalay (C/VS} 

Ducret (R/GE) 

Gadient (V/GR) 

Hänsenberger (R/BE) 

Huber (C/AG) 

Jaggi (S/VD) 

Jagmetti (R/ZH) 

Koller (C), Bundesrat 

Kündig (C/ZG) 

Piller (S/FR) 

Reichmuth (C/SZ) 

Reymond (L/VD) 

Rhinow (R/BL) 

Rhyner (R/GL) 

Rüesch (R/SG) 

Schallberger (C/NW) 
Schiesser (R/GL) 

,__ 
IV -

25 

53,56 

19,47,62 

40,47,56 

33,58 

6, 15,25,48,56,59,94, 100,105 

5,48,60,67,68,99 

17,24,37 

42,43,53,87, 111 

191 

120,154,178 

123 

179,199 

132 

123,134,135,138,152,156,158,159,173,175, 
193,196 

143 

154 

128,143,160,168 

124,127,128,133,134,135,136,137,138,139, 
144,147,149,155,157,158,159,160,161,162, 
163,164,165,169,170,173,175,179,181,182, 
183,188,192,193,196,197,200,204,207,208, 
210,212,215,216 

183 

121,124,132,188,207,211 

143 

119,142,151,157,167,173,177,183,199,204, 
211 

153,165 

193 

121,142,168,175,208 

168,191,193,197,198,206,211 
179,199 



Schoch (R/AR), Berichterstatter 

Schönenberger (C/SG) 

Uhlmann (V/TG) 

Weber (U/ZH) 

Ziegler (C/UR) 

Zimmern (V/BE) 

Zumbühl (C/NW) 

115,124,126,127,130,133,134,135,136, 
137,138,139,140,144,145,146,147,148,149, 
156,157,158,159,160,161,163,164,166,169, 
170,171,174,175,176,181,182,183,185,186, 
189,190,191,192,193,194,195,196,197,198, 
200,201,202,203,204,205,206,207,208,209, 
210,211,212,213,214,215,216 

117,135,141,143,153,160,167,178,211,215 

132,169,178,200 

131 

120,126,154,162,163,206,216 

118,130,133,135,141,142,150,160,164,167, 
112, 1n, 186,189 

123 
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:Botschaft urn:l Gesetzentwürfe vom 19. O~tober 1988 (BBI HI 953) 
Message et projets de lc;>i d\J H) octobre 1986 (FF IJJ 689) 
Besc~lüsse 9es St,äf)g6f1'ltes vom 2:!5. September 1990 (Entwu_rf A) 
\JRd vom 21. März 1990 {Entwu(f ß) 
pecisions ö.u Conseil des Etats du 251,eptembre 1990 (projet A) 
et du 21 mars 1990 (projet El) 
Kategorie 111,Art.'GSGRN-Categorie 111,art. 68RCN 

Antf!J{} d_er Kommiss/an 
Eintreten 
Proposition de la.commission 
l;ntrer an maµere 

•t,fµssbau"'"er, ,E3eriohterstatter-: All unseren Bernühurtgen um 
eie Scnafn.mg eines bäuerlichen Boc;lenrechts muss die ethi
sche 'Dir:me11sion i;les ,eO<ile,ns übergeordnet werden. Wer sich 
mit Bod~nfragen besphäftjgt, muss sich stets bewusst sein, 
dass der Boden die Lebensgrundlage für alle irc;lischen Lebe
wesen qarstellt. Im Nationalen Forschungsprogramm «Bo
den>•, Heft Nr. 52..,. es ist diesen FrageA gewidmet-, steht der 
,kleine Satz: «Boden i~ selber leben.» Er ist ein endliches Gut 
oder gar eine Gabe. Auf Jeden Fall mj._Jss die Achtung vor dem 
Boden -,-gerade in einem freiheifücnen Staat-jedem, der Bo
dßneige11,tum besitzt, ve11<a1,1ft o<;ler erwirbt, dann Grem:en set
zen, wenn erden-Boden ,als gewöhnlich~ Ware beham;lelt und 
dessen Sozialpflichtigkeit geringachtet. 
Weder die Verstaatlichung des Bodeneigentums noch die Sal
,llil'lg desselben in den Händer:i einiger weniger sind anne,hm
bar. [,)er Geltung~t;>ereich des bäuerlichen Bodenrechts er
streckt slf;h auf etwa 45 Prozent der l,.andesfläche. Trotzdem 
betrifft es nur eine Minderheit, vorwiegend aber die !:!evölke
rung der ländli9hen Gebiete ausserhalb der Städte tmd Agglo
merationen. 
Un~re ,KommJS$ion empfiehlt Ihnen einstimmig, auf beide 
Vorlagen, A (Bedenr~oht) und 8 (f eilrevision von 2GB und 
OR), einzµtreten. 
Die Bestrebungen, <;las bäuerliche Bodenrecht zu än<;:lem, 
sind beinahe so alt w:d das geltende Bundesgesetz über die 
Erhaltung des bäuerlichen Grundbesitzes, welches seinem 
Namen yon allem Anfang an nie gerecht wurde. Die geltenden 
boden~echtlichen Erlass.e a1;1s den fünfziger Jahren sind über
haupt nic_ht auf die Raumplanung apgestimmt. Das Raümpta
m,m~gesetz regelt den qu!lntitativen Bodenschutz und legt 
die Grenzer, für den Geltungsbereich des bäuerlichen Boden
rechts fest. Während das Umweltschutzgesetz den qualitati
ven ß,odeoschutz beinhaltet, befasst sich das zu beratende 
Bodenrecht mit dem Eigentum, dem landwlrtschaftli,chen Bo
denmarld, mit dem Verkauf, dl;)r Vererbung und Belehnung 
des landwirtschaftlichen Bodens uncl mit der verfassungsmäs
sig vor{)eschriel:)_erl{;ln Festig1,1ng c;les bäuerlicher) Grundbesit
z.es. {)ie Ansprüche an clen landwirtscJ,aftlichen ßoqen sind in 
den le~en Jahren immflr grösser geworden. Der Boden als 
Lebensgrundlage soll dabei Vorrang haben vor der reinen Ka
pitalanlage und. v0.r Zweckentfremdungen, die nicht im atlge
mejnen oder öffentlichen Interesse liegen, 
Qie La.ndwirtscllaft steig_erte in den letiten ,J.ahren ihre Produk
tion, weil die Agrarpolitik die Intensivierung begünstigt hat. 
Hier.aus .<;Jarf n_icht abgeleitet werden, der Boden bedürfe we
gen der entst,andenen Ueberschüsse eines geringeren Schut
zes. 
Einern neuen Boder:irecht kommt die Aufgabe zu, die Nach
frage und den Preis für landwirtschaftlichen Boden durch Be
schränkung des Käuferkreis.es und durch eine Preiskontrolle 
zu begrenzen. Beide Massnahmen sollen nicht nur die finan-

N 22 janvior 1991 
' --------------- --
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zielle Ueberbelastung der Bauernfamilien abbauen helfen, 
söndern auch eine extensivere, naturnähere Bewirtschaftung 
ermöglichen. . 
Die verschiedenen Ansprüche an den landwirtschaftlichen Bo
den musste die Kommission gegeneinander abwägen. Agrar
politische, strukturpolitische, eigentumspolitische, familien
politische und besiedlungspolitische Ziele sind zum Teil kon
trovers und zudem auf ihre Europatauglichkeit zu prüfen. 
Der Geltungsbereich des neuen Gesetzes soll auf das Rau111-
planungsgesetz abgestimmt werden. Von den rund 110 000 
Landwirtschaftsbetrieben werden etwa 45 000 als reine Ne
benerwerbsbetriebe geführt. Diese Betriebe bewirtschaften 
zusammen einen geringen Prozentsatz des Kulturlandes. 
Strukturpolitisch und familienpolitisch liegt es nicht im Inter
esse unserer Volkswirtschaft, diese Nebenerwerbsbetriebe zu 
eliminieren oder durch dieses Gesetz in Bedrängnis zu brin-
gen. . 
Die Kommission besichtigte im Kanton Waadt das Gewerbe 
im Acker- und Weinbaugebiet unseres lieben Kollegen und 
welschen Sprechers Perey t,md im sanktgallischen Weisstan
nental einen Bergbauernbetrieb. Sie liess durch betriebswirt
schaftliche Spezialisten verschiedene Kriterien erarbeiten, 
welche bezüglich Grösse, Arbeitsvoranschlag und Bewertung 
von Gebäuden und Land einen Massstab für die. Abgren
zungsfragen zwischen Gewerbe und Grundstück liefern konn
ten. Die Kommission hörte zudem den Schweizerischen Ver
band der Bürgergemeinden und Korporationen an und be
sichtigte ein Pachtgut der Burgergemeinde Bern, 
Der Ständerat hatte - ähnlich wie die Expertenkommission 
Zimmerli - zwischen Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben un
terschieden. Im Gegensatz dazu unterscheidet unsere Kom
mission wie nach bisherigem Recht nur zwischen Gewerben 
und Grundstücken. Gehört der landwirtschaftliche Boden zu • 
einem Bauernhof, der mindestens die halbe Arbeitskraft einer 
bäuerlichen Familie umfasst, sprechen wir von einem landwirt
schaftlichen Gewerbe. 
Alle Einzelparzellen im Eigentum jener, die keinen Bauernhof 
besitzen, sind in der Gesetzessprache Grundstücke. Das 
Land, welches zu kleinen Betrieben gehört, die nicht mehr als 
Gewerbe bezeichnet werden können, zählt ebenfalls zu den 
Grundstücken. Diese zwei Begriffe überdecken den ganzen 
Geltungsbereich des Bodenrechts. 
Wir weiten im Erbrecht und bei den Veräusserungsverträgen 
den Kreis der möglichen Selbstbewirtschafter auf die ganze 
Verwandtschaft aus und möchten auch den Selbstbewirt
schaftern der Seitenlinie die Uebernahrne zum Ertragswert er
möglichen. Die Frage, ob nichtselbstbewirtschaftenden Erben 
ein Vorzugspreis zugestanden werden soll, war sehr kontro
vers. Wir haben dem Selbstbewirtschafterprinzip den Vorrang 
gegeben. 
Das Ziel der breiten Eigentumsstreuung einerseits und der 
Drang andererseits, auch fast überdurchschnittliche Existen
zen noch durch den Zukauf eines weiteren Gewerbes vergrös
sern zu können, lassen sich nicht unter einen Hut bringen. 
Die in der Agrarpolitik notwendig werdenden Aenderungen 
könn.en nur in der Zielrichtung durch p_od!3nrechtliche Erlasse 
unterstützt werden. Welche Betriebe und Familien geschützt 
oder gefördert werden sollen, ist im Landwirtschaftsgesetz zu 
regeln. Das Bodenr-echtJst in allen europäischen Staaten na
tionales Recht. Nur bei uns ist es noch weitgehend kantonali
siert. 
Es gibt auch kein EG-Recht. Trotzdem war in der Kommission 
die Meinung über die Europafähigkeit des Gesetzes sehr ge
teilt. Wichtiger ist es in diesem Gesetz, alle Hauptfragen auf 
eidgenössischer Ebene zu lösen, so dass auf eine kantonale 
Folgegesetzgebung verzichtet werden kann. Die Kantone voll
ziehen das Gesetz. Ihnen bleibt der Spielraum, den örtlichen 
Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Unsere Vorschläge sind 
trotzdem in mehrerer Hinsicht europafähig: 
1. Die Gewerbedefinition ermöglicht im Berggebiet den 
Schutz jener Betriebe, die in Symbiose mit Hotellerie und Tou
rismus volkswirtschaftlich von grosser Bedeutung sind. Im 
Flachland, wo Maschinen eingesetzt werden können, steigen 
nach unseren Vorstellungen die Anforderungen ah die Schutz
würdigkeit. 

2. _Wir bauen den privatrechtlichen Schutz auch für Zuerwerbs
betriebe aus, damit bei einer allfälligen Aufhebung der Lex 
Friedrich die Gebäude mittlerer und kleinerer Betriebe nicht 
von der Spekulation des Zweitwohnungsmarktes erfasst wer
den. 
3. Wir schützen aber im öffentlich-rechtlichen Teil nur Ge
werbe, die eine gute Existenz bieten, und ermöglichen da
durch eine Strukturanpassung, wenn kein Selb,stbewirtschaf
ter vorhanden ist. 
4. Wir beschränken den Käuferkreis auf den Selbstbewirt
schafter und d.en langjährigen Verpächter. Wir bekämpfen 
übersetzte Preise, damit die Verschuldung nicht wegen Land
zukaufs unaufhörlich ansteigt. Wir behalten die Belehnungs
grenze bei. 
Wir stellten wichtige nationale Erfordernisse vor europäische, 
weil wir der Meinung sind, die Schweiz als Kleinstaat brauche 
ein Bodenrecht, das nicht aus den 12 Bodenrechtsgesetzen 
der EG zusammengewürfelt werden könne. In der Kommis
sion gingen die Meinungen über die obere Begrenzung des 
Eigentumserwerbes auseinander. Die eine Hälfte wollte den 
Zukauf von Gewerben und Grundstücken über das über
durchschnittliche Mass hinaus erweitern, während die andern 
gegen zu grosse Ballung des Eigentums in derselben Hand 
auftraten. 
\Neniger europakonform sind unsere Vorschläge, die Ueber
schreitung der Kapitalbelastungsgrenze zu erleichtern.' Wir 
streichen zudem alle bisherigen Entschuldungsmassnahmen 
im geltenden Bodenrecht und im geltenden Entschuldungs
gesetz ersatzlos, obschon die Landwirtschaft wegen der not
wendig werdenden Extensivierung mit sinkenden Ertragswer
ten wird rechnen müssen. Wenn die Ertragswerte sinken, blei
ben die Schulden leider unverändert. Unsere Kommission war 
grossmehrheitlich der Meinung, es sei vordringlich, die Fra
gen der Entschuldung der Landwirtschaft auf den Tisch des 
Bundesrates zu bringen. Wir verzichteten aber auf einen Kom
missionsvorstoss, weil die helvetische Bereitschaft, Gesetze 
vorausschauend zu ändern, noch zu gering ist. Die Kommis
sion erwartet aber vom Bundesrat, er werde Vorschläge zur 
Entschuldung vorlegen oder im Rahmen der laufenden Revi
sion des Bundesgesetzes über Investitionskredite und Be
triebshilfe berücksichtigen. 
Von den Kantonen erwarten wir, dass sie die zwingende Vor
schrift über den Planungsausgleich, Artikel 5 Absatz 2 Raum
planungsgesetz, anwenden und der Landwirtschaft die abge
schöpften Mittel zur kollektiven Abgeltung des Kulturlandent
zuges und anderer Nachteile anteilmässig zukommen lassen. 
So könnten die Kantone einen sinnvollen und durch die Raum
planung finanzierbaren Anteil zur Entschuldung der Landwirt
schaft leisten. 
Als Präsident habe ich darauf verzichtet, Ihnen im Eintretens
referat alle Fragen darzulegen, die kontrovers waren. Wir wer
den aber in der Detailberatung auf die erwähnten Probleme 
stossen. Im Namen der Kommission - also nicht in meinem 
persönlichen Namen - beantrage ich Ihnen für die Beratung 
des öffentlich-rechtlichen Teils ab Artikel 59 die Kategorie 1. 
Die nationalrätliche .Kommission beriet die Vorlage an 11 Sit
zungstagen. Sie stimmte der Vorlage A mit 16 zu 1 Stimme zu. 
Die Vorlage B über die Aenderungen des Zivilgesetzbuches 
bzw. des Grundbuchrechtes sowie des Obligationenrechtes
speziell die vertraglichen Vorkaufsrechte - gab sehr wenig zu 
reden. Lediglich über die Veröffentlichung der Käufe im 

'Grundbuch bestehen unterschiedliche Meinungen. 
Diese Vorlage wurde bei gelichteten Reihen mit 14 zu O Stim
men von der Kommission zuhanden des Rates verabschiedet. 
Ich bitte Sie, auf beide Vorlagen einzutreten. 

M. Perey, rapporteur: L'elaboration d'une loi federale sur le 
droit foncier rural constitue sur le plan forme! une tres heu
reuse initiative. II s'agit en effet de regrouper dans un docu
ment unique, coherent etmodernise- du moins dans la forme 
proposee par le Conseil federal, ce qui risque de ne plus etre le 
cas a la finde nos deliberations-des dispositions qui sont ac
tuellement dispersees dans cinq textes legaux differents„ a sa
voir le Codecivil, le Code des obligations, la loi sur le maintien 
de la propriete fonciere rurale, la loi sur le desendettement de 
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domaines agricoles et la loi sur l'ag~iculture. Ne serait-ce qu'ä 
cause de ce regroupement, pour des questions de forme et de 
clarte il vaut la peine d'entrer en matiere. 
II nous parait utile de rappeler que le droit agraire suisse est le 
seul au monde ä traiter de valeur de rendement et ä imposer 
l'application de celle-ci pour le transfert d'immeubles agrico
les dans le cadre familial. Cette mesure, qui privilegie l'exploi
tant, fille ou garcon du proprietaire, a pour consequence que 
meme si teur nombre a diminue, passant de 25 a 5 pour cent 
de la population depuis 1912, dat~ de l'introduction de la va
leur de rendemer:it dans le Code clvil, les familles paysannes 
exploitantes possedent encore aujourd'hui 60 pour cent des 
terres cultivables, ce qui est evidemment considerable. 
II est heureux que le projet qui nous est soumis reprenne la no
tion meme de la valeur de rendement et confirme les disposi
tions imperatives aonsistant ä l'appliquer pour les transferts 
successoraux dans le cadre familial et pour les transferts du vi
vant des parents. Le 40 pour cent des terres restantes est ex
ploite en fermage, dont les proprietaires sont aussi bien des 
collectivites publiques que des particuliers. II faut souligner 
que ces derniers sont tres utiles ä l'agriculture parce qu'ils 
supportent la charge de la propriete, laquelle depasse tres 
souvent le montant du fermage dont chacun sait qu'il est sou
mis au contröle des prix. 
Et pourtant, contrairement ä la proposition du Conseil federal, 
le Qonseil des Etats d'abord puis notre commission ont fait 
leur le slogan «La terre aux paysans». Personnellement, je 
considere qu'il n'est pas raisonnable d'empecher des tiers 
non exploitants d'acquerir, ce qui conduira a terme ä suppri
mer l'affermage. II aurait ete utile de maintenir ce dernier, qui a 
le grand avantage d'entretenir des relations utlles entre exploi
tants et proprietaires, donc entre des paysans et des person
nes d'autres milieux. La situation de beaucoup de fermiers est 
d'ailleurs souvent preferable a celle de bien des proprietaires 
exploitants, et cela est incontestablement du a l'effort financier 
consenti par des gens motives par le desir de conseNer un 
bien de famille. 
Une autre modification importante apportee au projet du 
Conseil federal consiste a soumettre les changements de pro
priete des biens-fonds agricoles non pas a une procedure 
d'opposition mais a une procedure d'autorisation. 
Dans les motifs de refus, si la notion du prix d'acquisition sur
fait n'a pas ete contestee, il n'en fllt pas de meme pour la no
tion «quand l'acquereur n'exploite pas a titre personnel». La 
notion d'accaparement a egalement suscite de nombreuses 
remarqlles. Relevons cependant que certaines exceptions 
sont prevues dans cette procedure d'autorisation. Citoi:,s l'ac
quisition faite par süccession, pat droit successoral, par un 
descendant ou conjoint, par un coproprietalre ou par la collec-
tivite. · 
Un autre chapitre important concerne le droit d'emption prevu 
dans le projet du Conseil federal pour les freres et soeurs,' 
elargi par la commission ä tout parent du defunt s'il entend ex
ploiter lui-meme et en parait capable. Le droit de preemption 
des parents a egalement ete elargi par la: co.mmission. Outre 
chaque descendant, chacun des freres et soeurs «et leurs en
fants» - c'est la l'adjonction - ont un droit de preemption tou
jours ä condition qu'ils entendent exploiter eux-memes et en 
paralssent capables. Le droit de preemption du fermier est 
egalement prevll, sous reseNe de certaines conditions. Les 
cantons peuvent encore prevoir des droits de preemption 
concerhant les collectivites ou sur des «Allmend», des alpages 
et päturages. 
Ma de~niere remarque concerne la politique des structures, 
que l'cin veut conduire par le biais du projet de loi qui nous est 
soumls. Corrime jusqu'icl, on s'opposera et on interdira aussi 
bien le demantelement - c'est-ä-dire la vente par parcelle -
d'uhe .unite economique que l'accaparement - c'est-a-dire 
l'agrandissement demesure d'une propriete. 
Vu les differences enormes que nous avons dans notre pays 
d'une regibn a l'autre. il est vraiment indispensable de laisser 
at.lx autorites bantonales le soin de regler l'application de ces 
disposltions. 
le rnessage du Conseil federal traitant cette loi date de 1988, 
ou il fallait lutter coritre la speculation et les prix de terres exor-
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bitants. Qui oserait pretendre que nous en sommes toujours la 
aujourd'hui? Depuis cette date, de nombreux evenements se 
sont produits: hausses des taux hypothecaires, negociations 
pour un Espace economique europeen, Uruguay-Rourid au 
GATT. On peut regretter que nos discussions en commission 
soient restees en dehors de toutes ces considerations. Cette 
loi, lors de son entree en vigueur, sera-t-elle encore d'actua
lite? Osoris l'esperer. 
C'est dans cette esperance que votre commission a decide 
l'entree en matiere a l'unanimite et, au vote final, par 16 voix 
contre 1, elle vous propose d'adopter le projet A .. 
Concerriant le projet B, la loi federale sur la revision partielle du 
Code bivil et du Code des obligations, seul l'artlcie 970 a sus
cite une discussion nourrie sur l'obligation ou la possibilite de 
publier les acquisitions de proprietes immobilieres. La aussi, 
par 14 voix contre zero, nolJs vous recomtnandons d'accepter 
ce projet. · 

Scheidegger: «Le premier et le plus respectable de tous les 
arts est l'agriculture.» Das hatJean-Jacques Rousseau ge
sagt. Dieses philosophische Wort vermag zwar die verzwickte 
agrarpolitische La:ge in der Schweiz, aber auch im Ausland 
kaum aufzulösen, zeigt aber die traditionelle Wichtigkeit der 
Landwirtschaft, der 13auetn; der bäuerlichen Familie. Und wer 
von Bauern spricht, muss notwendigerweise den Boden mit
einbeziehen. Da,s war schon immer sb und zeigt sich h_eute 
nicht nur in der begreiflich hohen Sensibllität der schweizeri
schen Landwirtschaft; vielmehr liegt der Ansatz zu Lösungen 
der Versorgungsla9e Osteuropas, der UdSSR, in der Lösung 
des Verhältnisses vom Bauern zum Boden. 
Zwar wollen wir mit dem bäuerlichen Bodenrecht, dem heute 
zur Diskussion stehenden Code rural, eigentlich keine Land
wirtschaftspolitik betreiben. Und dennoch tun wir es. 
Die sensible Beobachtung unserer heutigen und morgigen 
Verhandlungen seitens der Direktbetroffenen ist demnach 
sehr verständlich. 
Noch um 1800 waren In der Schweiz gegen 70 Prozent der Be
rufstätigen iin primären Sektor, 1975 noch Immerhin 6 Pro
zent, heute noch 3,8 Prozent. Die schweizerische Landwirt
schaft hat einen ausgeprägten und enormen Strukturwandel 
durchgemacht. Diesen Wandel einfach als Gesundschrump
fung zu bezeichnen, wäre zu kurz, viel zu kurz gegriffen. Der 
Wandel geht ganz offensichtlich - und -zwar nicht nur wegen 
Gatt und EG - weiter. Die Unsicherheiten im Bauernstand -
nicht nur im schweizerischen - sind begreiflich. Dort, wo wir 
Sicherheitsnetze aufstellen können, sollten b-zw. müssen wir 
es tun. Das neue bäuerliche Bodenrecht ist ein probates Mit
tel. Natürlich legifcrieren wir hier nur für eine Minderheit der 
Aktivbevölkerung, für etwa 4 Prozent. Aber die betroffene Flä
che umfasst doch zirka einen Viertel der Gesamtfläche unse
res Landes. 
Landwirtschaftliph genutzter Boden zeichnet sich durch viel
fältige Nutzungsansprüche aus. Er ist nicht nur Produktions
faktor, er ist auct, Wertanlage, potentieller Standort für nicht- _ 
landwirtschaftliche Aktivitäten und leider auch Spekulations
objekt Verfassungsrechtliche Grundlage für unser bäuerli
ches Bodenrecht ist neben deri Artikeln 22 und 64 BV bekannt
lich der berühmte Landwirtschaftsartikel 31 bis BV. Diese Ver
fassungsbestimmung trägt uns auf, Vorschriften zur Erhaltung 
eines gesunden Bauernstandes und einer leistungsfähigen 
Landwirtschaft sowie zur Festigung des bäuerlichen Grundbe
sitzes zu erlassen. Sie fordert mit anderen Worten weitge
hende Beschränkungen der Verfügungsfreiheit u.nd bildet be
kanntlich auch die Grundlage für unsere Agrarpolitik. 
Gerade. die Auseinandersetzung mit der sogenannten. Klein
bauern-Initiative hat gezeigt - und die Diskussionen um die 
neuen Initiativen zur schweizerischen Agrarpolitik werden es 
erneut deutlich machen -, dass die Meinungen stark ausein
andergehen. Auch die Entwicklungen im Europ~ischen Wirt
schaftsraum (Stichworte EG 92, EWR, Gatt) zwingen uns, 
nach Lösungen zu suchen, die einerseits eine international 
verträgliche Agrarpolitik erlauben, anderseits aber auf unsere 
gewachsenen Strukturen Rücksicht nehmen. 
Mit dem Gesetz, das wir jetzt beraten, soll in erster Linie der Et
werb von landwirtschaftlichen Gewerben durch den Selbstbe-
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wirtschafter zu tragbaren Bedirigungen erleichtert werden. 
Das ist ein guter Grundsatz. Mit dem Gesetz soll aber auch 
eine unerwünschte Konzentration im Grundbesitz verhindert 
werden. Es legt daher für jedermann, natürliche und juristi
sche Personen, Höchstgrenzen fest. 
Die Art des Umgangs mit dem Boden als Lebensraum aller 
Menschen ist ein untrügliches Indiz für das vorherrschende 
Denken. Für den Bauern ist der Boden der eigentliche Werk
platz und Wohnplatz, der, wenn er ihn besitzt, seine Arbeit er
leichtert und der, wenn er mit Hypotheken belastet ist, sie er
schwert. In der kleine)n Schweiz gibt es keinen Ueberfluss an 
bepflanzbarem Boden. Der Mangel an Boden, die Zunahme 
der Bevölkerung haben hier Engpässe geschaffen. Sie haben 
die Bodenpreise auch im landwirtschaftlichen Bereich in die 
Höhe schnellen lassen. Entsprechend sind denn auch die Ver
schuldungskennzahlen gestiegen. Diese Kennzahlen sind 
enorm hoch, sie sind in der europäischen Umgebung nir
gends so hoch. Hier setzt sicher auch das Gesetz Schranken. 
Nun zu den Beratungen in der Kommission. Sie waren nicht 
einfach. Wir begannen im Nationalrat unsere Debatten, als im 
Ständerat die Beratungen unterbrochen wurden. Wir haben 
dann die Debatten wiederaufgenommen und haben die Be
handlung des Gesetzes einmal hinten begonnen, dann vorne, 
dann in der Mitte, und irgendeinmal haben wir uns dann 
schliesslich gefunden. Es ist natürlich auch kein besonderes 
Ruhmesblatt, wenn die Fahne des Gesetzes erst am Freitag 
vor der Beratung des darauffolgenden Dienstags den Parla
mentariern ausgeteilt wird. 
Sie wollen mit doch nicht weismachen, dass Sie alle diese 
120 Artikel durchgelesen und die zusammenhänge genau 
studi'ert haben. Ich meine, das ging im Schnellzugstempo. 
Aber wahrscheinlich' ist der Druck so gross, dass man das 
nicht aufhalten kann. 
Wir haben in der Kommission mit einem Ordnungsantrag ver
sucht, die Debatte von heute aufs Frühjahr zu verschieben, da
mit in den Fraktionen genügend Zeit gewesen wäre, die kom
plexe Problematik-sie ist komplex-auch wirklich durchzube
raten. Das wäre die Lösung gewesen. Die Beratung ist nicht 
mehr aufzuhalten; wir sind jetzt mitten drin. 
Die Beratung hat aber auch etwas deutlich gemacht, das wir 
uns zu Herzen nehmen müssen, nämlich einen doch deutlich · 
bemerkbaren Graöen zwischen den Sprachregionen. Es herr
schen in der welschen Schweiz andere Vorstellungen als in 
der deutschen Schweiz. Wir werden das vermutlich in der De
batte noch merken. Wir haben zur Kenntnis zu nehmen, dass 
hier nicht nur eine Sprachgrenze besteht, sondern dass auch 
verschiedene Ansichten darüber bestehen, was bäuerliches 
Bodenrecht soll und kann. Es war interessant, das in der Kom
mission zu sehen. 
Trotz alledem, trotz dieser Bemerkung, die ich jetzt gemacht 
habe, haben wir heute und morgen die einmalige Chance, un
ser bäuerliches Bodenrecht noch gerade rechtzeitig vor dem 
Zusammenbruch des landwirtschaftlichen Bodenmarktes 
grundlegend zu reformieren und damit- nicht zuletzt mit Blick 
auf EG 92, EWR - den Verfassungsauftrag gemäss dem Land
wirtschaftsartikel endlich zu erfüllen. Wir haben die Chance, 
die bodenrechtlichen Fundamente für eine moderne schwei
zerische Agrarpolitik in einer sich verändernden Umwelt zu 
schaffen und gleichzeitig zu beweisen, dass zwischen einem 
der Gemeinschaft verpflichteten Bodenrecht und der Eigen
tumsgarantie - ein unverzichtbarer Eckpfeiler unserer Rechts
ordnung - durchaus kein Widerspruch zu bestehen braucht. 
Nutzen wir diese Chance, nutzen wir sie im Jubiläumsjahr 
1991 ! 
Die FDP-Fraktion ist für Eintreten auf dieses Geschäft und wird 
sich dann jeweils wieder melden. 

Engler: Die CVP tritt für das neue bäuerliche Bodenrecht ein. 
Sie steht hinter den agrarpolitischen Zielen, hinter den Agrar
artikeln, die dieses neue bäuerliche Bodenrecht begründen 
und aufweiche sich das neue bäuerliche Bodenrecht abstützt. 
Wir stehen für diese Ziele und Absichten ein, für die Förderung 
und Streuung des bäuerlichen Grundeigentums. für die För
derung eines gesunden und leistungsfähigen Bauernstandes, 
für die Anpassung der Strukturen an die Bedürfnisse der Zeit, 
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für die ErhaltuQg der Familienbetriebe, für die Stärkung des 
Selbstbewirtschafterprinzips, für die Stärkung auch des Päch
ters, und wir sind gegen übersetzte Preise. 
Das neue bäuerliche BQdenrecht bringt formelle, aber auch in
haltliche Aenderungen. In formeller Hinsicht werden verschie
dene Erlasse zu einem einzigen, einheitlichen Code rural zu
sammengefasst. 
Inhaltlich möchte ich auf folgende Verbesserungen eingehen: 
1. auf die Stärkung des Selbstbewirtschafterpripzips; 
2. auf die verbesserten Möglichkeiten, die Strukturen anzu
passen; 
3. auf die bessere Erbengerechtigkeit; 
4. darauf, dass eine Vergünstigung des Produktionsfaktors 
Boden einen Einfluss auf die Preisgestaltung hat. 
Zum Selbstbewirtschafterprinzip: Künftig dürfen landwirt
schaftliche Gewerbe und Grundstücke - das gilt für beides; 
das gilt für Haupt- und Nebengewerbe, ebenso für Grund
stücke - nur mehr vom Selbstbewirtschafter übernommen 
werden. Das ist die Hauptaussage des bäuerlict;ien Boden
rechts an sich. Ausnahmen von diesem Selbstbewirtschafter
prinzip bedürfen einer strengen Begründung. 
Eine solche strenge Begründung sehen wir im Erbfall gege
ben, wenn es um familiäre Traditionen geht, wenn es um die 
Familie geht. Ebenso verständlich ist, dass eine Bewilligung 
trotz fehlender Selbstbewirtschafter erteilt werden kann, wenn 
der Verpächter die Mögliphkeit hat, Land zuzuerwerben, um 
seinen Betrieb zu verbessern, obwohl _er ja den Betrieb ver
pachtet hat und nicht Selbstbewirtschafter ist. 
Ebenso soll auch der Kiesausbeuter die Möglichkeit haben, 
landwirtschaftliches Land zu erwerben, aber eben nur dann, 
wenn auf diesem landwirtschaftlichen Land nach der Raum
planung eine Ausbeutung zulässig ist, nicht aber, wenn eine 
solche Ausbeutung auf diesem Land gar nicht möglich ist. 
Eine Bewilligung auf Vorrat im Hinblick auf künftige Ausbeu
tungen auf irgendwelchem Land in beliebiger zeitlicher und 
geographischer Distanz kanl') nicht angehen. 
Ich komme zur Frage der Strukturpolitik. Die laufenden Gatt
und EG-Verhandlungen zeigen klar, dass in den kommenden 
Jahren Anpassungen nötig werden. Anpassungen setzen 
aber vorc:1.us, dass wir irgendwo Land hernehmen können, 
dass Land vorhanden ist. Dieses Land kann kaum von einzel
nen Grundstücken kommen, weil die meisten einzelnen 
Grundstücke zu Gewerben gehören. Damit kommen wir nicht 
umhin, zu bestimmen, welche Gewerbe unteilbar sind und 
welche geteilt werden können, wenn sie zur Aufstockung an
derer Gewerbe dienen. 
Die CVP-Fraktion hat sich für eine geringe Flexibilität entschie
den, sie ist dafür, dass als Gewerbe gelten soll, was einer hal
ben Arbeitskraft Auskommen gibt. Was darunter liegt, soll real 
geteilt werden können, was darüber liegt, nicht. Die Grenze 
soll also nicht erst bei Gewerben angesetzt werden, die ein 
Dreiviertel-Arbeitspotential binden, sondern bereits tiefer, bei 
der halben Arbeitskraft. 
Damit wird sich die Strukturanpassung sehr langsam vollzie
hen, um so mehr, als die Kantone jetzt noch kleinere Gewerbe 
bzw. Grundstücke vor einer Realteilung schützen können, und 
es handelt sich ja nur um den Schutz vor Realteilung. 
Ich komme damit zur Frage der Erbengerechtigkeit. Solidarität 
in der Familie ist ein~s. Agrarpolitik auf Kosten der Familie et
was anderes. Aus diesem Grund ist es zu begrüssen, dass die 
Erbengerechtigkeit gegenüber heute etwas verbessert wer
den soll. Die Differenzen werden in vielen Bereichen kleiner 
werden: Weil landwirtschaftliche Grundstücke und Gewerbe 
nur an Selbstbewirtschafter veräussert werden können, wird 
der Kreis der Nachfrager eingeschränkt; dadurch dürften die 
Preise tendenziell sinken oder sicherlich nicht steigen. Zudem 
besteht im neuen Recht ein Schutz vor übersetzten Preisen. 
Damit erreichen wir, dass die bisherige, riesige Diskrepanz 
zwischen Ertrags- und Marktwert kleiner wird. Auch künftig soll 
diese Diskrepanz durch ein Gewinnanteilsrecht der Miterben 
kompensiert oder teilweise gelindert werden. Die Kompeosa
tion dieses Gewinnanteilsrechts erfährt noch eine Verbesse
rung dadurch, dass Planungsgewinne, die während der Dauer 
des Gewinnanteilsrechts anfallen - also während 25 Jahren-. 
ebenfalls. uriter die Miterben zu verteilen sind, gleich wie ein 
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Vetäuss'erungserlös. Die Realteilungsmöglichkeit von Kleinst
gewerben gibt nicht zuletzt die Möglichkeit, bei Erbteilungen 
etwas gerechter gegen alle Erben ~u sein. 
Zusammenfassend möchte ich feststellen, dass das neue Bo
denrecht die verschiedenen bestehenden Interessenkollisio
nen möglichst gut auflöst und die politische Gewichtung be
hutsam und auch im Sinne unserer agrarpolitischen Zielset
zungen und Zielvorstellungen vornimmt. Es greift auf der Ko
stenseite beim Produktionsfaktor Boden und damit auf der 
richtigen Seite ein, weil wir ja mit Preiserhöhungen wenig ma
chen können: gßsamthaft betrachtet ein wichtiger und richti
ger Schritt zur Erhaltung einer eigenen und gesunden Land
wirtschaft .. 

Wiederkehr: Die LdU/EVP-Fraktion empfiehlt Eintreten. Nicht 
unterstützen wollen wir strukturpolitische Massnahmen, die 
darauf abzielen, Klein- und Nebenerwerbsbetrieben den Gar
aus zu machen: Zumindest im Erb- und Vorkaufsrecht wollen 
wir Betriebe geschützt wissen, denen öffentlich-rechtlich der 
Schutz versagt wird. 
Wir unterstützen alle Anträge, die die Stellung des Selbstbe
wirtschafters stärken, ganz konsequent auch dort, wo ein 
Nichtselbstbewirtschafter landwirtschaftlichen Boden kaufen 
will, um einen Pachtbetrieb zu erhalten. Wir sind der Auffas
sung, er solle dies nur tun dürfen, wenn es um die Arrondie
rung eines Pachtbetriebes geht. 
Der Selbstbewirtschafter soll auch beim Landkauf privilegiert 
werden. Dies kann unserer Meinung nach aber nur gewährlei
stet sein, wenn das Vorkaufsrecht mit einer Preisbegrenzung 
verbunden wird. Der Vorschlag, den wir jetzt in der nationalrät
llchen Kommission vorfinden, ist uns zu «gummig»'. er be
kommt die Spekulation letztlich nicht in den Griff. Deshalb un
terstützt die LdU/EVP-Fraktion den Minderheitsantrag, der als 
oberste Preisgrenze den dreifachen Ertragswert für landwirt
schaftliche Gewerbe vorsieht. 
Die SchwelzJst so gross, wie sie ist; grösser wird sie nicht, und 
der der Landwirtschaft zur Verfügung stehende Boden wird 
tendenziell nicht zu-, sondern eben abnehmen. Er wird für die 
landwirtschaftliche Nutzung immer zu teuer sein. Ohne eine 
genau definierte Preisgranze wird es in Zukunft trotz Vorkaufs= 
recht z. B. einem Pächter kaum möglich sein, aus eigenen 
Kräften einen Hof zu erwerben. 
Die Kombination Selbstbewirtschafter/Höchstpreisgrenze 
sollte eigentlich auch genügend Garantie dafür geben, dass 
nicht mit dem Argument gefochten werden kann, man könne 
eine Höchstpreisgrenze nicht einführen, weil dann unter dem 
Tisch Schwarzzahlungen stattfänden. langfristig gesehen 
kann ocr Bauer in der Schweiz nur überleben, wenn wir den 
Mut haben, klare Höchstpreisgrenzen festzulegen. Wer das 
mit' dem Argument der Schwarzzahlung verhindern will, der 
dankt ab vor der Idee unseres Staatswesens, vor der Idee un
serer Demokratie. 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 19.50 Uhr 
La seance est levee a 19 h 50 
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Hess Otto; Boden, Arbeit und Kapital sind die drei wichtigsten 
Produktionsfaktoren in der Landwirtschaft. Mit dem bäuerli
chen Bodenrecht regeln wir den einen - und einen recht 
schwierigen -dieser Produktionsfaktoren. Es ist nicht einfach, 
die divergierenden Meinungen in dieser Frage auf einen ge
meinsamen Nenner zu bringen. Die SVP ist für Eintreten. Sie 
stimmt der Vorlage in der grossen Linie zu. Sie ist aber über
zeugt, dass bei einzelnen Artikeln die Minderheitsanträge zur 
Bewältigung der Zukunftsprobleme im Landwirtschaftsbe
reich die besseren Lösungen anbieten, vor allem der Struktur
probleme. Dass die einschlägigen Bestimmungen zum Bo
denrecht, die bisher in fünf verschiedenen Gesetzen unterge
bracht waren, künftig in einem einzigen Gesetz vereint sind, ist 
sicher eine willkommene Begleiterscheinung, aber noch 
lange kein Grund zur Gesetzesrevision. 
Zentrale Bedeutung kommt der Privilegierung des Selbstbe
wirtschafters zu. Wir meinen, dass diese Bevorzugung einen 
eigentlichen Schwerpunkt in dieser Vorlage bildet und zwei 
wichtige Ziele verfolgt: . 
1. Das Eigentum an landwirtschaftlichem Boden wird geför
dert, was angesichts der stark verbreiteten Pachtverhältnisse 
ein wichtiges Aniiegen dieses Gesetzes sein muss. Der grosse 
Anteil an zugepachtetem Land ist zwar eine willkommene 
Möglichkei~ z1,1r Aufstockung der Betriebe. Er ist aber auch ein 
grosser Unsicherheitsfaktor, wenn der Betrieb vor bedeuten
den Investitionen steht, weil dem Bauern das Land, trotz 
neuem Pachtrecht, nie mit Sicherheit genügend lange zur Ver-
fügung steht. · 
2. Die Bevorzugung des Selbstbewirtschafters durch Aus
schluss jener Käuferschaft, die den Boden nicht selber bewirt
schaften will, hat zur Folge, dass sich der Bodenpreis, der 
heute für die bäuerlichen Betriebe stark übersetzt ist, sicher 
normalisieren wird. Es jst ein erklärtes Ziel dieses Boden
rechts, auch auf die übersetzten Preise einzuwirken. 
Wenn man sich zudem für die Festsetzung eines zulässigen 
Preises entscheiden will, so ist die vorgeschlagene Lösung 
der Mehrheit mit Bestimmtheit die beste aller vorgeschlage
nen Regelungen. Es sollte auch in diesem Gese~ nicht verbo
ten sein, neue Begriffe heranzuziehen wie beispielsweise Er
trag anstelle von Ertragswert. Schliesslich machen wir ein Ge
setz für die Zukunft. · 
In der Frage des Höchstpreises sind die Meinungen der SVP 
nicht einheitlich. Die Problematik der Festsetzung von Höchst
preisen ist uns bestE?nS bekannt. Wir glauben aber, dass vor al
lem unter sozialen Gesichtspunkten solche unumgänglich 
sind, damit auch finanziell schwächere Bauern überhaupt die 
Möglichkeit haben, Land zu erwerben, um die Produktions
grundlage ihres Betriebes verbessern zu können. Die bishe-
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rige bewährte Philosophie, die auch diesem Gesetz zugrunde 
liegt, nämlich dass der Nachkomme den Betrieb zu einem 
tragbaren Preis übernehmen können soll, wenn er bereit ist, 
ihn selber zu bewirtschaften, wird nicht angetastet. Auch mit 
dieser neuen Vorlage kann der Sohn oder die Tochter den el-1 

. terlichen Betrieb als Selbstbewirtschafter zu einem privilegier
ten Preis weiterführen, was ja den Hauptanteil der Handände
rungen ausmacht. 
Aber überall dort, wo kein Nachfolger bereit ist, den Betrieb 
weiterzuführen, soll der Staat nicht Barrieren errichten, um ei
nen vernünftigen Strukturwandel,- eine Strukturverbesserung 
zu ermöglichen. Die SVP ist nicht für grenzenlosen Güterauf
kauf und Bodenkonzentration, aber sie setzt sich für die Mög
lichkeit ein, Strukturen zu schaffen, die einem bäuerlichen Fa
milienbetrieb eine Grundlage bieten, sich so zu entwickeln, 
dass er die Herausforderungen, die europa- und weltweit auf 
ihn zukommen, besser zu meistern vermag. 1 

Eine zentrale Frage in diesem Vorschlag der nationalrätlichen 
Kommission bilden die Nebenerwerbsbetriebe. Die vorge
schlagene Definition, ohne Unterscheidung zwischen Haupt
und Nebenerwerbsbetrieb, scheint mir persönlich richtig. Die 
Meinung in der Fraktion in dieser Frage ist allerdings geteilt. 
Selbst wenn der Nebenerwerbsbetrieb im Gesetz nicht aus
drücklich erwähnt wird, so kann diese Kategorie von Betrieben 
ohne weiteres weiterbestehen; denn es wird niemandem ver
boten, auch dem Kleinen nicht, den Betrieb zu übernehmen 
und weiterzuführen, wenn er ihn selber bewirtschaften will. 
Ueberdies haben die Kantone die Möglichkeit, kleinere Be
triebe den Bestimmungen des landwirtschaftlichen Gewerbes 
zu unterstellen. Diese Möglichkeit kommt vor allem den gros
sen Bergregionen und Gebieten mit einer kleinstrukturierten 
Landwirtschaft entgegen. Zudem hat diese vorliegende Um
schreibung des landwirtschaftlichen Gewerbes die Wirkung, 
dass kleinere Betriebe eher frühzeitig, also noch zu Lebzeiten 
des Betriebsinhabers, übergeben werden, was sicher im allge
meinen Interesse und im besonderen Interesse des Nach
kommen liegt. 
Die Grenze für den Begriff des «landwirtschaftlichen Gewer
bes» ist vernünftig angesetzt. Mit der Umschreibung des land- , 
wirtschaftlichen Gewerbes, das der Beanspruchung der hal
ben Arbeitskraft einer bäuerlichen Familie entspricht, ist die 
Grenze bei einer Betriebsgrösse festgesetzt, wo selbst die 
Bauern dieser Betriebe einem zusätzlichen Erwerb nachge
hen; denn sie sind ja nicht voll ausgelastet. Die halbe Arbeits
kraft einer bäuerlichen Familie entspricht drei Vierteln der Ar
beitskraft einer Person. 
Wir von der SVP meinen, dass diese Vorlage, mit einigen Modi
fikationen, die Voraussetzung schafft, um das Bodenrecht in 
eine Form zu bringen, die den Anliegen der schweizerischen 
Landwirtschaft entspricht. -
Ich bitte.Sie, auf die Vorlage einzutreten. 

Vollmer: Die Vorlage zum bäuerlichen Bodenrecht ist auch für 
die SP-Fraktion dringlich. Unsere Landwirtschaft steht ja zur
zeit nicht nur vor grundlegenden Herausforderungen weltwirt
schaftlicher und europaintegrationistischer Art. Allein das Bo
denproblem, die Spekulation, entzieht einem gesunden Bau
ernstand mehr und mehr die Existenzgrundlage. 
Unsere Landwirtschaft ist bereits heute die höchstverschul
dete der Welt. Es werden heute im Durchschnitt-wohlverstan
den für Landwirtschaftsland- Bodenpreise bezahlt, die im Ver
gleich zu unseren Nachbarländern dreizehn- bis vierzehnmal 
höher sind. Es braucht keine grossen Rechenkünste, um zu 
merken, dass sich die Oeffnung der Schere zwischen dem ef
fektiven Ertrag des Bodens und den bezahlten Preisen gerade 
in einem europäisch und weltweit zusammenwachsenden 
Wirtschaftsraum unheilvoll auswirken wird. Oder wollen wir 
uns einfach auf Bauern abstützen, welche - wie das kürzlich 
ein Beispiel in der Region Bern gezeigt hat - für den Verkauf 
von gegen drei Hektaren Ack.erland als Bauland satte 23 Mil
lionen Franken gelöst haben? Klar, dass man dann ohne wei
teres ein bisschen teureres Landwirtschaftsland zukaufen 
kann. Doch die Mehrheit u·nserer Bauern muss wohl oder übel 
die Amortisation der Schulden und die Zinsen durch die oft 
harte Arbeit und durch die Produktionserlöse erwirtschaften. 
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Was das nicht zuletzt für den Steuerzahler und Konswmenten, 
bedeutet, wenn sich diese Schere zwischen Ertragswert und 
Bodenpreisen weiter öffnet, ist leicht abzuschätzen. 
Eine kürzlich publizierte Nationalfonds-Studie hat in diesem 
Zusammenhang einige Fakten glasklar an den Tag geb, acht. 
Ich zitiere einen Satz aus djeser Studie: «Die heute geltenden 
Durchschnittspreise für Landwirtschaftsboden entsprechen 
dem 26fachen Ertragswert und dürften bei gleichbleibendem 
Trend im Jahre 2000 etwa den 44fachen Ertragswert errei
chen; ohne Höchstpreisvorschriften wird das für die schweize
rische Landwirtschaft überaus wichtige Ertragswertprinzip im
mer mehr durchlöchert und damit zu einer enormen Erhöhung 
der Produktionskosten führen.» Kurz, für die SP ist daher ein 
griffiges bäuerliches Bodenrecht, das u. a. übersetzte Preise 
für Landwirtschaftsland unterbindet, ein wesentlicher Pfeiler 
für die Erhaltung der Landwirtschaft, welcher gerade in unse
rem Land eine grosse ökologische, wirtschaftliche, soziale, 
aber auch kulturelle Bedeutung zukommt. Die SP stent darum 
für die Erhaltung der Familienbetriebe ein. Wir können einer ·· 
Konzeption nie zustimmen, welche mit einer Gesetzesvorlage 
au~ eine fragwürdige Art und teilweise versteckt sogenannte 
Strukturbereinigungen vornehmen will. 
Wir können andererseits aber auch keine Politik unterstützen, 
welche mit der Orientierung.an Familienbetrieben eine famili
enpolitische Privilegierung ableiten will, die dem Selbstbewirt
schafterprinzip übergeordnet ist. Wir wollen mit diesem Ge
setz diejenigen Familien schützen und privilegieren, welche 
einen Hof effektiv bewirtschaften, nicht ererbten Familienbe
sitz von Nichtlandwirten. Damit ist auch, gleich eine unserer 
wichtigsten Grundpositionen ausgemacht: Wir treten mit aller 
Entschiedenheit dagegen ein, dass man mit der Ausklamme
rung der sogenannten Nebenerwerbsbetriebe- ob man diese · 
als solche benennt oder nicht - von den privatrechtlichen 
Schutzbestimmungen für landwirtschaftliche Gewerbe indi
rekt ein Todesurteil über praktisch die Hälfte unserer Bauern
betriebe zu fällen bereit ist. Wir halten den vorliegenden Geset
zesentwurf für durchaus tauglich, über weite Strecken sogar 
für bestechend gut. 
Es ist für uns Sozialdemokraten Balsam, festzustellen, dass 
die durch alle politischen Lager unbestrittene Grundkonzep
tion in dfesem landwirtschaftlichen Bodenrecht davon aus
geht, dass man den sogenannt freien Markt in. bezug auf Kauf
rechte, Zerstückelung, Preisgestaltung usw. einfach nicht 
spielen lassen kann. Das Resultat wäre sonst eindeutig und 
unbestritten eine völlige Zerstörung unserer bäuerlichen Fa
milienbetriebe und überhaupt all der grossen Leistungen, wel
che die Landwirtschaft auch ausserhalb der blossen Versor
gung mit Agrargütern in vielerlei Hinsicht überr.:mmt. Denn 
der Boden ist nicht einfach vermehrbar, die Boc;annutzung be
stimmt in vielerlei Hinsicht auch die anderen Lebens- und Pro
duktionsfaktoren. Wir wollen dieses Gut einfach nicht den 
Spekulanten überlassen, welche den Menschen einen be
trächtlichen Teil ihres ehrlich verdienten Einkommens entzie
hen. Gut, dass man im bäuerlichen Bodenrecht eindeutige 
Konsequenzen daraus zieht. 
Man kann nicht deutlich genug feststellen: Der Boden ist kein 
Gut wie jedes andere. Wenn da nur etwas von diesem politi
schen Willen bei der Ausgestaltung auf das nichtbäuerliche 
Bodenrecht abfärben würde! Das hier spürbare Bekenntnis 
zum Selbstbewirtschafterprinzip erinnert wohltuend an das 
Selbstbewohnerprinzip, wie es vor noch nichf langer Zeit mit 
der Stadt-Land-Initiative zur Diskussion stand. Wir sind nicht 
so keck, die heutige Vorlage an der damals abgelehnten Initia
tive zu messen, doch eines können Sie uns nicht verwehren: 
Wir messen das Gesetz an den Versprechen, welche Bundes
rat und Parlament zusammen mit dem Ablehnungsantrag 
auch den Initianten der Kleinbauern-Initiative abgegeben ha
ben. Die Konzeption eines gestärkten Selbstbewirtschafter
prinzips zeigt auch, in welche Richtung wir unsere Vorkehren 
treffen müssen, damit wir bei einem allenfalls europäisch er
zwungenen Wegfall der Lex Friedrich nicht tatsächlich vor ei
nem Ausverkauf unseres Bodens stehen - vor allem auch im 
nichtbäuerlichen Bereich. 
Wir unterstützen das Eintreten, meinen aber, dass der Rat, 
wenn er tatsächlich seine bisherigen Aussagen und Verspre-

chen einhalten will, am Gesetz noch ein paar Korrekturen an
bringen muss. Die Frage der Nebenerwerbsbetriebe habe ich 
bereits angesprochen. Wir könnten keinem Gesetz zustim
men, das hinterrücks eine fragwürdige Strukturpolitik betreibt 
und letztlich so angelegt ist, dass wir praktisch die Hälfte der 
Betriebe zum Abschuss freigeben. Der Kommissionsentwurf 
macht die Sache nicht besser, wenn er zwar entgegen der 
bundesrätlichen Vorgabe die Unterscheidung von Haupt- und 
Nebenerwerbsbetrieben fallenlässt - die Nebenerwerbsbe
triebe also rein formell nicht mehr vom Schutz als Gewerbe 
ausnimmt-, doch faktisch die Umschreibung des schützens
werten Gewerbes so vornimmt, dass exakt wieder alle Neben
erwerbsbetriebe ausgeschlossen sind, wie das 1n der bundes
rätlichen Botschaft vorgesehen war. Das halten wir nicht für 
ehrlich. Eine Korrektur im Rat ist hier fällig. 
Bei dem vom Ständerat sinnvollerweise eingefügten Bewilli
gungsverfahren, beim Selbstbewirtschafterprinzip, beim 
Pächterschutz und auch bezüglich der Einbeziehung der klei
neren Flächen könnten wir keine Abstriche, wie sie aus der 
Kommission kommen, hinnehmen. Auch die Frage der Preis
begrenzungen ist letztlich eine Nagelprobe für den Willen, für 
den Erhalt der Familienbetriebe und des Selbstbewirtschafter
prinzips. Was nützen Privilegierungen für den Pächter, wenn 
die durch Baulandverkäufe millionenschwer gewordenen 
Konkurrenten ungehindert mitbieten können? Wir können nur 
hoffen; der Rat erteile in Uebereinstimmung mit der Kommis
sion all jenen Anträgen eine Abfuhr, welche jetzt auch noch 
den Bauernboden vermehrt zum Spielball der Spekulation 
und zum Objekt reiner Kapitalanlage machen wollen. Die Vor
lage hätte dann spätestens beim Volk keine Chance mehr. 
Die SP-Fraktion unterstützt deshalb Eintreten auf diese Vor
lage. 

M. Gros: C'est non sans quelque hesitation que le groupe li
beral vous propose d'entrer en matiere sur le projet de droit 
foncier rural qui nous est soumis. II veut ainsi garder l'espoir 
qu'au cours de la discussion de detail une certaine raison, 
voire une certaine sagesse, s'empare,ra de ce Parlament pour 
revenir a une vision plus sereine et plus dynamique du monde 
rural suisse, sortant de la conception etriquee et vieillotte dont 
les travaux du Conseil des Etats et de la commission du 
Conseil national ont impregne cette loi. 
Mais revenons pour l'instant quelques annees en arriere, au 
moment ou l'on recevait en procedure de c9nsultation 
l'avant-projet qui a servi de base a la loi dont nous discutons 
aujourd'hui. Celui-ci avait de quoi susciter les pires inquietu
des. II fixait en effet arbitrairement le prix des terres, il remettait 
en cause fondamentalement le droit de propriete et la trans
mission de~ patrimoines familiaux, il soumettait a autorisation 
toute vente de terres agricoles, et surtout il donnait l'exclusivite 
absolue aux exploitants a titre personnel pour l'acquisition des 
terres agricoles. Le slogan qui semblait avoir inspire les au
teurs de l'avant-projet etait «La terre aux paysans», slogan que 
l'on aurait plus volontiers attribue a un quelconque gouverne
ment revolutionnaire du tiers monde qu'a nos prudents legis
lateurs helvetiques. Cette formule a l'emporte-piece paraissait 
somme toute assez mal cadrer avec nos traditions. Enfin, nous 

· etions en plein debat au sujet de !'initiative populaire «Ville
_campagne», et la crainte etant souvent conseillere, et meme 
mauvaise conseillere, la commission d'experts crut sans 
doute qu'une teile audace dans le futur droit foncier suffirait a 
convaincre une partie de l'electorat de rejeter !'initiative. 
Puis, apres avoir analyse les resultats de la consultation, le 
Conseil federal, en publiant son message au mois d'octobre 
1988, revenait a un projet plus modere et a des conceptions 
plus saines du marche foncier agricole. Ce projet a tout 
d'abord le merite de regrouper plusieurs legislations dispara
tes et d'apporter ainsi plus de clarte, plus de simpllcite et plus 
de coherence a ce qu'on pourrait appeler un code rural. 
Jusqu'a maintenant, le droit foncier rural en vigueur est une 
sorte de jungle ou il est difficile de se retrouver. On pouvait 
alors esperer que le Conseil des Etats, connu pour sa sa
gesse, apporterait encore quelques ameliorations, quelques 
assouplissements au projet du Conseil federal. II y est certes 
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parvenu dans un premier temps, ma1s lors de la reprise de ses 
trav::iux, er, septembre dernier, la Chambre des cantons a du 
compter avec la perseverance et le talent du president de la 
commission d'experts qui, a force de persuasion, a ramene 
nos senateurs a des conceptions beaucoup plus contraignan
tes et dirigistes, reprenant un certain nombre de mesures pro
posees dans l'avant-projet. On peut a ce propos se demander 
s'il est opportun que des membres d'une commission d'ex
perts siegent ensuite dans la commission parlementaire char-
gee de traiter du meme sujet. · 
C'est ainsi que l'on vit reappara1tre la notion de «la terre a celui 
qui l'exploite» et de l'autorisation devant etre requise pour 
taute vente ou acquisition de terres agricoles. C'est ainsi que · 
taute une serie d'obstacles ont ete places sur la route des re-

, structurations necessaires d'entreprises agricoles. Seule la 
fixation dans la loi du prix de vente des terres a un multiple de 
la valeur de rendement a ete evitee. Nous verrons plus tard 
dans le debat que la commissioh du Conseil nationa! n'a fait 
aucun geste en faveur d'un asspuplissement. Bien au con
traire, eile a le plus souvent ferme les dernieres portes que le 
Conseil des Etats avait laissees entrouvertes. . 
Pusitlanime et conservateur, tels sont les qualificatifs qui s'ap
pliquent a ce projet de droit foncier rural! Comment donc le 
Conseil federal a-t-il pu s'engager dans cette voie, suivi, voire 
meme depasse, par le Conseil des Etats? C'est bien volontiers 
que nous reconnaissons au Conseil federal quelques circons
tances attenuantes. Le message est paru en octobre 1988, il y 
a plus de deux ans, a une epoque ou les negociations du 
GATT n'avaient pas pris letour d'\Jrgence.qu'efles ont actuelle
ment et ou des negociations pour la creation d'un Espace eco-
nomique europeen n'etaient meme pas envisagees. · 
Mais aujourd'hui, et nous en avions connaissance lors de nos 
debats en commission, la situation a change. L'Europe, le 
monde est a notre porte. Notre politique agricole est de plus 
en plus frequemment mise en cause. Alors le choix est la. Vou
lons-nous une agriculture qui soit un Jour capable, gräce a l'ef
ficacite economique de ses exploitations, d'etre sinon compe
titive, du moins compatible avec celle des pays qui nous en
tourent, ou voulons-nous une agriculture suisse totalement 
coupee des realltes internationales, repliee sur elle-meme ef 
dont l'avenir aurait la forme d'un musee du type de celui de 
Ballenberg? Voulons-nous dor\ner a notre agricutture les ar
mes pour se battre ou voulons-nous simplement la laisser vi
voter pour enrichir notre memoire collective? 
Car la question est bien la. Le droit foncier rural va bien au-dela 

· de pures questions techniques et souvent rebarbatives reglant 
par exemple le droit successoral paysan. II est l'un des princi
paux elements pour fixer a notre agriculture les conditions
cadres necessaires pour affronter sereinement l'avenir. Pour 
cela, il est deux necessites fondamentales: la premiere est de 
dire la verite, de dire que l'agriculture teile qu'~lle est con9ue 
aujourd'hui en Suisse aura les plus grandes difficultes pour 
surmonter l'inevitable et taute prochaine mise en confronta
tion avec les realites internationales. 
L'autre necessite consiste a apporter des assouplissements a 
notre legislation pour permettre a notre agriculture de se re
structurer. Favoriser ou au minimum ne pas empecher les re
structurations d'entreprises, c'est'un devoir absolu que nous 
avons vis-a-vis de nos agriculteurs, et surtout des plus dynami
ques d'entre eux. II s',agit de renoncer aussi a une limitation 
trop stricte de l'endettement, la ou des investissements sont 
necessaires pour rendre les exploitations techniquement plus 
competitives. · 
Vous l'aurez devine, le groupe liberal n'est pas tres enthou
siaste, et c'est un euphemisme, apropos de Ce nouveau droit 
foncier rural. II nous semble qu'il continue de puiser son inspi
ration, a l'instar de toute notre politique agricole, dans des 
sources qui ont plus de rapport avec l'inconscient collectif 
qu'avec la realfte economique des entreprises. C'est ainsi que 
l'on sacralise le petit paysan, en le parantde toutes les vertus. 
On pratiquera au besoin l'ac::harnement therapeutique pour 
l'empecher de dispara1tre. Le paysan dynamique, qui .a de 
bons moyens d'existence, sera qualifie dans cette loi d'acca
pareur, s'il a le malheur d'emettre le desir d'acheter une terre 
supplementa/re. Les achats ou les ventes de terrain, s'ils dega-
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gent un benefice, seront contröles tres seve~ement, tant les 
m~hes dans lesquels nous baignons nous font penser que 
realiser un profit avec la terre nourriciere est purement obs
cene. 
Si les pays qui sont nos partenaires economiques tradition
nels avaient la meme vision de leur agriculture, nous ppurrions 
continuer ainsi sans dommages. Mais ce n'est evidemment 
pas le cas. Le nouveau droit foncier rural ne s'inquiete guere 
de ce qui se passe chez nos voisins. Sur 200 pages que 
campte le messag~. seule une demie est consacree au rap
port avec le droit europeen pour nous dire que le projet ne 
contrevient a aucune norme juridique europeenne ni aux ac
cords du GATT. Mais la question fondamentale est ailleurs. 
Les dispositions que nous nous appretons a voter vont-elles 
placer notre agriculture dans une position meilleure ou moins 
banne par rapport a ce qu'il faudra bien appeler un jour ses 
concurrents? La repc;mse tombe sous le sens et ade quoi sus
citerdes craintes serieuses. 
En voulant absolument, par cette loi, maintenir des structures 
agricoles desuetes, en empechant surtout les plus entrepre
nants d'entre les agriculteurs d'adapter la taille de leur do
maine aux investissements consentis, on s'achemine irreme
diablement vers une marginalisation du secteur primaire 
suisse. 
Potlr conclure, seule la perspective de regrouper plusieurs 
lois en une seule incite le groupe liberal a vous proposer 
d'entrer en matiere. II soutiendra un certain nombre de propo
sitions de minorite qui visent a assouplir ce projet. .Si toutefois 
le projet emanant de la majorite de la commission devait se 
concretiser a l'issue de nos debats, le groupe liberal ne pour
rait l'accepter au vote sur l'ensemble tant il nous paran:rait ca
tastrophlque pour notre agriculture. 
Je le repete, le droit foncier rural constitue un maillon essential 
de notre politique agricole. La complexite de notre systeme 
veut pourtant que le Departement de justice et police soit res
ponsable de ce dossier. Que cela ne nous empeche pas de 
nous convaincre que l'Europe se construira selon des princi
pes d'economie liberale, et que conduire tout un secteur eco
nomique teile l'agriculture dans un autre sens ne peut que lui 
etre nefaste. ' 
C'est helas ce que tend a faire la majorite de la commission. 
Dans ses travaux, eile n'a pas voulu tenir compte des evene
ments importants qui se sont prodults depuis la parution du 
message: GATT, EEE. Au moment ou les pays de l'Est se libe
rent, tentent un retour au liberalisme et a l'economie de mar
che, notre cbmmission a execute la demarche inverse. Elle n'a 
pas voulu imaginer qu'une revision de lol pouvait etre l'occa
sion d'une liberalisation en abrogeant, par exemple, des tex
tes qui lui sont contraires. La commission a pretere le contr61e, 
l'etatisme et la centralisation. Si compromis il y a eu a l'interieur 
de la commission, c'est entre les defenseurs des micro-pai 
sans et les partisans des petits paysans. 
Nous voulions favoriser l'exploitant a titre personnel, nous lui 
avons donne l'exclusivite en matiere d'acquisition de terres. 
Nous voulions corriger des abus, nous avons instaure un 
quasi controle des prix; nous voulions mener une politique dy
namique des structures, nous avons bloque taute evolution; 
nous voulions une loi-cadre, nous avons elabore une sorte 
d'ordonnance reglant tous les details. En resume, la majorite 
de la commission est pratiquement revenue a l'avant-projet 
Zimmerli, cette sorte de reforme agraire si negativement re9ue 
lors de la procedure de consultation. Toutes les conditions 
sont ainsl reunies pour creer une agriculture_toujours plus iso
lee, toujours plus coupee des rea.lites du marche et des contin
gences internationales, toujours plus «sonderfall». II n'y aura 
en definitive qu'une victime, le paysan qui avait conserve 
jusqu'a,maintenant1 malgre les obstacles mis sur sa raute, le 
dynamisme et le goüt d'entreprendre. 
Pour toutes ces raisons, le groupe liberal vous demande ins
tamment d'assouplircette loi au cours.de nos debats. 

Frau Diener: Unsere Gesellschaft ist gekennzeichnet durch 
gegensätzliche Tendenzen, die sehr oft nur schwer in Ein
klang zu bringen sind. Da sind einerseits der Unternehmer-
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geist und die Forderung nach Rentabilität in einer Welt des un
erbittlichen wirtschaftlichen Konkurrenzkampfes. Auf der an
deren Seite ertönt immer lauter der Ruf nach mehr sozialer Ge
rechtigkeit, nach umfassendem Schutz unserer Lebensgrund
lagen, nach Erhaltung unserer kulturellen Vielfalt. .Unser Ver
hältnis zu Zeit, Raum, Natur und eben auch Landwirischaft 
wird von diesen zwei Tendenzen stark geprägt. Es ist naiv zu 
glauben, dass eine Bodenpolitik - hier die Politik im bäuerli
chen Bodenrecht - unabhängig von der Gesamtheit des ge
sellschaftlichen und politischen Verhaltens und Handelns rea
lisiert werden kann. Es ist zum Beispiel sinnlos, Landwirt
schaftszonen auszugrenzen und dem Selbstbewirtschafter zu 
überlassen, wenn wir nicht gleichzeitig die notwendigen 
Fruchtfolgeflächen erhalten und die Lebensgrundlagen si
chern. Es gilt miteinzuschliessen, dass der Umgang mit dem, 
landwirtschaftlichen Boden nicht nur wirtschaftlicher oder juri
stischer Natur ist, sondern sich, gerade angesichts der heuti
gen Umweltkrise, auch an ethischen Wertvorstellungen zu ori-

. entieren hat. · 
lbh weiss, dass jetzt viele sagen werden, das bäuerliche Bo
denrecht sei ein Rechtsverkehrsgesetz und es habe nichts mit 
Ethik zu tun, der quantitative Schutz des landwirtschaftlichen 
Bodens werde durch das Raumplanungsgesetz und der quali
tative Schutz durch das Umweltschutzgesetz gewährleistet. 
Dem kann ich nur sehr bedingt zustimmen. Die Frage, wer 
landwirtschaftlichen Boden kaufen kann und wie, wer diesen 
landwirtschaftlichen Boden bewirtschaften kann und wie, hat 
sehr wohl etwas mit Ethik und Wertvorstellungen zu tun. Die 
grüne Fraktion will sich diese Wertvorstellungen auch nicht 
nur von den Gatt-Verhandlungen und den EWR-Verträgen vor
schreiben lassen. 
Sehr oft wird heute unser begrenzter Boden, insbesondere un
ser Landwirtschaftsboden, nur noch als Produktionsfaktor be
trachtet. Seine Funktion als Lebenselement, als Land
schaftspracht. als Naturschönheit, als Ernährungsgrundlage 
ist zugunsten von Anlagewert und Spekulationsmöglichkeit in 
den Hintergrund getreten. Diese Missstände haben nun aber 
Bewegung in die Behandlung des bäuerlichen Bodenrechtes 
gebracht. Wichtige Teile wurden neu geordnet, Schutzmecha
nismen eingebaut, um preistreibende Elemente auszumer
zen. Eine grundsätzliche Neuorientierung der schweizeri
schen Bodenpolitik wurde jedoch ausgeklammert. Die tiefe 
Auseinandersetzung über Sinn und Richtigkeit des Handelns 
mit einem unvermehrbaren Gut wie dem Boden fand nicht 
statt. Viel lieber wurde krampfhaft nach einigermassen prakti
kablen Wegen durch den «Anspruchsdschungel» gesucht. Ob 
diese Wege letztlich zum gewünschten Ziel führen oder als 
Sackgassen in die Fallgrube der rasanten Strukturbereini
gung münden, wird sich weisen. 
Klar wurde in der Kommissionsarbeit, dass sich das bäuerli
che Bodenrecht am Freiheitsrecht über ererbtes oder erwor
benes Eigentum stösst. Zum Beispiel in der Frage, wem der 
Schutz in erster Linie gelten soll, dem Selbstbewirtschafter 
oder dem Familienerben. Für die grüne Fraktion ist die konse
quente Bevorzugung des.Selbstbewirtschafters ein wichtiger 
Grundpfeiler im bäuerlichen Bodenrecht. Heute werden nur 
zwei Drittel des landwirtschaftlichen Landes vom Bauern zur 
Selbstbewirtschaftung gekauft. Ein grosser Teil geht in die 
Hände von Architekten, Immobilienfirmen, Bauhandwerkern 
usw., welche das Land später als Realersatz für Bauernland in 
der Bauzone anbieten. Es liegt auf der Hand, dass diese Käu
fer ein Mehrfaches des Ertragswertes bezahlen können und 
somit preistreibend wirken. 
Durch die konsequente Bevorzugung des Selbstbewirtschaf
ters wird die notwendige Preisberuhigung ermöglicht und 
eine unerwünschte Konzentration im Grundbesitz verhindert. 

· Auch aus ökologischen Ueberlegungen ist eine Preisberuhi
gung auf de.m landwirtschaftlichen Bodenmarkt vordringlich, 
erzwingen doch die Mechanismen des Grundstückmarktes 
jene Form der Bodennutzung, die finanziell am meisten Ge
winn bringt und somit oft im Widerspruch zu den ökologischen 
Notwendigkeiten steht. 
Damit komme ich zu einem weiteren Punkt, einem zentralen 
Punkt des bäuerlichen Bodenrechtes: Das Selbstbewirtschaf
terprinzip alleine sichert noch keine ökologische, auf den bäu-
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erlichen Familienbetrieb ausgerichtete Landwirtschaft. Dies ist 
ja eine Forderung der grünen Fraktion. Wenn wir den Neben
erwerbsbetrieben den Schutz vor Realteilung gänzlich entzie
hen, wie es in Artikel 61 vorgesehen ist, bedeutet dies einen 
klaren Rückschritt in ur:iserer Landwirtschaftspolitik, denn par
allel mit einer Intensivierung der Strukturbereinigung verlieren 
wir einen wichtigen Teil unserer ländlichen Kultur. Wir verlieren 
eine regionale Vielfalt, angefangen von den Häusern über die 
Bewirtschaftungsart und das Landschaftsbild bis zur Besied
lungsstruktur. Wir verlieren aber auch sinnvolle Arbeitsplätze, 
Familienstrukturen, die unersetzbar sind. Viele Menschenwer
den ihre Wurzeln, ihre Tradition verlieren. Ich weiss, das sind 
keine monetären Werte; es sind aber eben trotzdem lebens
notwendige Elemente. 
Der bäuerliche Familienbetrieb im Haupt- und Nebenerwerb 
ist mehr als nur eine sogenannte Wirtschaftseinheit. Die Frage 
der Strukturerhaltung respektive der Strukturbereinigung darf 
sich darum'nicht nur nach der Gatt-Konformität oder nach der 
EG~Kompatibilität richten. Aus diesen Ueberlegungen wehrt 
sich die grüne Fraktion-gegen alle Anträge, die den Nebener
werbsb.etrieben den rechtlichen Schutz entziehen wollen. 
Noch einige Sätze zur Systematik dieses Gesetzes. Eigentlich 
müsste das bäuerliche Bodenrecht in der umgekehrten Rei
henfolge behandelt werden: An erster Stelle sollte der öffent
lich-rechtliche Teil behandelt werden, denn dieser Teil ent
scheidet, für welche Betriebe ein Realteilungsverbot gelten 
soll. Hier ist der Angelpunkt für die gesamte Strukturpolitik. 
Wenn wir die Türe öffnen für die Realteilung aller Betriebe, die 
keine gute landwirtschaftliche Existenz bieten -das ist der Vor
schlag der Kommissionsmehrheit-, und diese Betriebe wer
den in Zukunft zahlreicher werden, dann wird das der zentrale 
Punkt in der Strukturbereinigung. 
Ebenso muss im öffentlich-rechtlichen Teil die Konsequenz, 
die Bevorzugung des Selbstbewirtschafters, verankert wer
den, wenn wir Ernst machen wollen mit einer zurückhaltenden 
Strukturpolitik. Das wird sich zeigen in Artikel 64. 
Der privatrechtliche Teil, der im Bereiche des bäuerlichen Bo
denrechts hauptsächlich die Familien- und die Erbpolitik der 
bäuerlichen Familie betrifft, sollte sich nach der Meinung der 
grünen Fraktion dem öffentlich-rechtlichen Teil unterordnen 
und entsprechend den Beschlüssen im öffentlich-rechtlichen 
Teil angewiesen werden. 
Nun haben aber 'der Bundesrat, der Ständerat und jetzt der 
Nationalrat den umgekehrten Weg gewählt. Dies wurde wäh
rend der Kommissionsarbeit auch deutlich, indem viele Kom
missionsmitglieder keine konsequente Linie durchgezogen 
haben. Es gelten im Kommissionsvorschlag nicht die gleichen 
Bemessungskriterien im öffentlich-rechtlichen Teil wie im pri
vatrechtlichen Teil. Ersichtlich wird das in der Diskussion in 
den Artikeln 7 und 61. Im privatrechtlichen Teil wird der Schutz 
für den sogenannten Familienbesitz, für die Erbmöglichkeit 
möglichst hoch angesetzt, während beim öffentlich-rechtli
chen Teil ungeniert Tür und Tor geöffnet werden für eine Real
teilung, den Zentralpfeiler zur Strukturbereinigung. Das mag 
famiHenpolitisch verständlich sein, politisch aber. inkonse
quent, um nic!itzu sagen unehrlich. 
Wir dürfen nicht vergessen: Das bäuerliche Bodenrecht betrifft 
in seiner Konsequenz ungefähr fünf Prozent unserer Bevölke
rung, nämlich die Besitzer und Besitzerinnen von landwirt
schaftlichen Betrieben. Aber die andern 95 Prozent müssen 
das bäuerliche Bodenrecht mittragen. Das bäuerliche Boden
recht muss also eine Struktur- und Landwirtschaftspolitik er
möglichen, die von einer Mehrheit unserer Bevölkerung getra
gen wird. 
Bei der Abstimmung über die Kleinbauern-Initiative kam klar 
zum Äudruck, dass weite Kreise unserer Bevölkerung eine 
schweizerische Landwirtschaft mit bäuerlichen Familienbe
trieben unterstützen, den Schutz von kleineren Betrieben, 
nämlich den Nebenerwerbsbetrieben, wünschen und sich ge
gen eine forcierte Strukturbereinigung wehren. 
Ich hoffe, dass auch die Vertreter und die Vertreterinnen der 
bäuerlichen Kreise und auch des Bauernverbandes daran 
denken - nicht nur dort, ,,o Eigeninteressen tangiert sind, wie 
im Artikel 7, sondern eben auch im Artikel 61. 
Die grüne Fraktion ist für Eintreten. 
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Bundesrat Koller: Beim Bundesgesetz über das bäuerliche 
Bodenrecht geht es um zentrale Fragen unserer künftigen Ei
gentums- und Landwirtschaftspolitik. Wichtig ist es daher, die 
grundlegenden zusammenhänge der heutigen Vorlage wäh
rend der ganzen Beratung nicht aus den Augen zu verlieren. 
Bevor ich mich damit befasse, erlauben Sie mir eine Vorbe
merkung zum Verhältnis des bäuerlichen Bodenrechts zu der 
sich abzeichnenden internationalen Rechtsentwicklung. 
Immer häufiger und drängender ist in den letzten Monaten die 
Frage gestellt worden, ob es sich denn angesichts von Gatt
und EWR-Verhandlungen überhaupt noch lohne, sich für ein 
neues bäuerliches Bodenrecht einzusetzen. Ich kann diese 
Frage aus Ueberzeugung bejahen. Ein neues bäuerliches Bo
denrecht ist nach wie vor sinnvoll, vielleicht sogar sinnvoller 
denn je. Denken Sie nur daran, dass eine verstärkte europäi
sche Integration mit grosser Wahrscheinlichkeit dazu führen 
wird, dass auch Ausländer aus dem EG- und Efta-Raum in der 
Schweiz landwirtschaftlichen Boden werden kaufen dürfen. In 
diesem Moment ist es ja gerade ein Glücksfall, wenn wir mit 
diesem Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht be
reits über die nötigen, sinnvollen und nicht diskriminierenden, 
d. h. für Schweizer und Angehörige von EWR-Staaten gelten
den Erwerbs- und Veräusserungsbeschränkungen verfügen. 
Die Tatsache, dass es sich beim bäuerlichen Bodenrecht um 
ein im wahrsten Sinne europafähiges Gesetz handelt, bedeu
tet nicht, dass die bisherige Landwirtschafts- und Bodenpolitik 
revolutionär verändert würde. Diese orientiert sich vielmehr 
auch weiterhin am Leitbild des bäuerlichen Familienbetriebs. 
Dass dem so ist, zeigt bereits ein flüchtiger Blick auf die allge
meinen Bestimmungen des Gesetzes. Bei der Definition des 
landwirtschaftlichen Gewerbes wird auf die Arbeitskraft einer 
bäuerlichen Familie Bezug genommen. Dadurch erfahren ar
beitsintensive Gewerbe - sie dürften namentlich im Bergge
biet und bei ökologischer Produktion anzutreffen sein - einen 
weit besseren Schutz, als wenn einzig auf das erzielbare Ein-
kommen abgestellt würde. · 
Das Leitbild des bäuerlichen Familienbetriebs bedeutet nicht 
den Verzicht auf einen für nötig und sinnvoll erachteten Struk
turwandel: Das bäuerliche Boden'recht - hier stimme ich mit 
Herrn Nationalrat Gros ohne weiteres überein - darf, wenn es 
Zukunft haben will, den notwendigen Strukturwandel, nament
lich beiTalbetrieben, nichtverhindern. 
Ohne diesen Strukturwandel wird die Landwirtschaft nämlich 
sonst als Ganzes gefährdet, oder das bäuerljche Bodenrecht 
wird - wie dies beim geltenden Recht heute bereits teilweise 
der Fall ist - in der Praxis schlicht und einfach nicht mehr be
achtet. Dabei ist nun von grösster Bedeutung- das wird leider 
immer wieder übersehen -, dass gerade die privatrechtlichen 
Bestimmungen dieses Gesetzes für die Frage des Struktur
wandels von grösster Bedeutung sind. Es handelt sich dabei 
um die Bestimmungen zum bäuerlichen Erb- und Vorkaufs
recht'. 
Wie wichtig diese Regeln für die Struktur der künftigen Land
~irtschaft sind, ergibt sich dara4s, dass heute rund 80 Prozent 
der Landwirtschaftsfläche innerhalb der Familie übertragen 
werden. Betrachtet rhan nur ganze landwirtschaftliche Ge
werbe, so beträgt dieser Prozentsatz sogar mehr als 90 Pro
zent. 
Mit dem bäuerlichen Bodenrecht hat Ihnen der Bundesrat ein 
Rechtsverkehrsgesetz vorgeschlagen. Das heisst: Das bäuer
liche Bodenrecht regelt, wer landwirtschaftlichen Boden er
werben und veräussern kann. Es regelt hingegen nicht, wel
cher Boden landwirtschaftlich genutzt werden soll. Dafür ist 
das Raumplanungsrecht da. Das Raumplanungsrecht hat, zu
sammen mit dem Umweltschutzrecht, den für eine landwirt
schaftliche Nutzung benötigten und geeigneten Boden zu si
chern und zu schützen. Das bäuerliche Bodenrecht findet 
grundsätzlich nur dort Anwendung, wo das Raumplanungs
recht die landwirtschaftliche Nutzung vorsieht, also vor allem 
in der Landwirtschaftszone. 
Man kann diese zusammenhänge nicht oft genug wiederho
len, denn nur so lässt sich dem verbreiteten Irrtum begegnen, 
wonach die Landwirtschaft bei einem griffigeren Läuerlichen 
Bodenrecht über mehr Boden verfügen würde. Die eigentliche 
Gretchenfrage des bäuerlichen Bodenrechts lautet daher: 
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Wer kann landwirtschaftlichen Boden erwerb~n? Soll einzig 
der Markt über die Zuteilung des Gutes Boden entscheiden, 
oder soll beim Erwerb beispielsweise jener bevorzugt werden, 
der den Boden auch selber bearbeitet und ein landwirtschaftli
ches Gewerbe selber leitet? 
Sie wissen, dass diese letztlich philosophische Frage ganz un
terschiedlich b~mntwortet wird, und Sie haben das in der Ein
tretensdebatte auch erneut dargestei'lt erhalten. 
Wir müssen daher zuerst einmal bei der Beantwortung dieser 
Frage einen tragfähigen Kompromiss finden. Dies ist um so 
nötiger, als man - wie Sie gehört haben - in der Westschweiz 
dem sogenannten Selbstbewirtschafterprinzip skeptischer 
gegenübersteht als in der deutschen Schweiz. 
Sie wissen, dass sich der Bundesrat und jetzt expressis verbis 
noch mehr der Ständerat und der Nationalrat grundsätzlich für 
das Selbstbewirtschafterprinzip entschieden haben. Wenn 
man sich unter dem Schlagwort «Selbstbewirtschafterprinzip» 
aber nicht Illusionen hingeben will, muss man doch genauer 
nach dem Stellenwert des Selbstbewirtschafterprinzips in die
sem Gesetz fragen. Es sind für die Beantwortung dieser Frage 
zwei wesentliche Unterscheidungen zu machen: Einmal ist zu 
unterscheiden, ob ein Familienmitglied den landwirtschaftli
chen Boden erwerben will oder ob der landwirtschaftliche Bo
den auf dem freien Markt gekauft wird. Zum andern muss man 
unterscheiden zwischen dem Erwerb eines landwirtschaftli
chen Gewerbes und dem Erwerb eines einzelnen landwirt
schaftlichen Grundstücks. Der Begriff des landwirtschaftfi
chen Gewerl;>es ist bekanntlich wirtschaftlicher und nicht 
rechtl.icher Natur. Er umfasst eine Einheit von einem oder meh
reren landwirtschaftlichen Grundstücken, die zusammen mit 
Oekonomie- und Wohngebäuden eine selbständige Produk
tionseinheit bilden. 
Konkret sieht die Lösung, die der Bundesrat in bezug auf die
ses Selbstbewirtschafterprinzip vorschlägt, folgendermassen 
aus: Im Unterschied zur Stadt-Land-Initiative.findet das Selbst
bewirtschafterprinzip keine Anwendung, wenn ein landwirt
schaftliches Gewerbe innerhalb der Familie die Hand wech
selt. Man kann also nicht sagen, dieses Gesetz biete über
haupt nur noch für Selbstbewirtschafter eine Chance. Der Va
ter kann nämlich ein landwirtschaftliches Gewerbe auch.sei
ner Frau, seinem Sohn oder seiner Tochter übertragen, ob
wohl sich diese gerade nicht in der Landwirtschaft betätigen 
wollep. Nur wenn ein zur Selbstbewirtschaftung fähiger und 
bereiter Erbe oder Nachkomme da ist, kann er dieses Resultat 
verhindern, indem er einen erbrechtlichen Zuweisungsan
spruch oder- erfolgt die Veräusserung zu Lebzeiten -ein Vor-
kaufsrecht geltend macht. . 
Das Selbstbewirtschafterprinzip soll auch dann innerhalb und 
ausserhalo der Familie keine Anwendung finden, wenn es ein
zig um den Erwerb einzelner landwirtschaftlicher Grundstücke 
geht. In diesem Fall erhält jener den Vorzug, der ein bestehen
des landwirtschaftliches Gewerbe arrondieren möchte, sei er 
nun Selbstbewirtschafter oder eben nicht. 
Bis zu diesem Punkt besteht weitestgehend Einigkeit. Die Mei
nungen gehen aber bei der Frage auseinander, ob auch ein 
Nichtselbstbewirtschafter, der nicht zur Familie gehört, ein 
ganzes landwirtschaftliches Gewerbe kaufen darf, um dieses 
dann zu verpachten. Die Detailberatung wird Gelegenheit bie
ten, auf diese für die Zukunft des bäuerlichen Bodenrechts 
und der schweizerischen Eigentumspolitik wichtige Frage nä
her einzugehen. 
In welchem Verfahren soll nun ermittelt werden, ob es sich bei 
einem Käufer um einen Selbstbewirtschafter handelt und ob 
die weiteren Voraussetzungen für die Veräusserung bezie
hungsweise dim Erwerb erfüllt sind? Diese Frage hat ur
sprünglich bei derVorbere,itung dieses Gesetzes die Gemüter 
stark erregt. Der Bundesrat hatte bekanntlich gestützt auf das 
Vernehmlassungsverfahren ein Einspracheverfahren vorge
schlagen. Der Ständerat entschied sich dann im Unterschied 
zu seiner Kommission für ein Bewilligungsverfahren. Gleicher 
Meinung ist auch die Kommission Ihres Rates, und der Bun
desrat schliesst sich heute dieser Lösung an. Wir haben immer 
die Auffassung vertreten - und ich möchte hier daran erinnern 
-, dass die Verfahrensfrage, also Einsprache- oder Bewilli
gungsverfahren, letztlich zweitrangig ist. Entscheidend sind 
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die Bewilligungs- oder Einsprachegründe, die wir im Gesetz 
aufnehmen werden. Das bäuerliche Bodenrecht erlaubt es ei
nem selbstbewirtschaftenden Erberi oder Familienmitglied, 
ein landwirtschaftliches Gewerbe zum Ertragswert zu über
nehmen. Dies stellt angesichts der heute bestehenden Diffe
renzen zwischen Verkehrs- und Ertragswert ein sehr grosses 
Privileg dar, das natürlich auf Kosten der Erbgerechtigkeit 
geht. Dieses Prinzip wird zu Recht von niemandem in Frage 
gestellt. Es ist agrar- und familienpolitisch gerechtfertigt, dass 
ein zur Selbstbewirtschaftung bereites und fähiges Familien
mitglied ein landwirtschaftliches Gewerbe zu tragbaren finan
ziellen Bedingungen übernehmen und weiterführen kann. 
Umstritten ist dagegen, wie gross ein landwirtschaftliches Ge
werbe sein muss, damit dieses Privileg beansprucht werden 
kann. Soll dieses Privileg auch gelten, wo es um die Zuwei
sung eines Nebenerwerbsbetriebes geht, oder einzig bei der 
Zuweisung eines Haupterwerbsbetriebs? 
Nach intensiver Diskussion hat sich Ihre Kommission erfreuli
cherweise der Lösung von Ständerat und Bundesrat ange
schlossen. Grundsätzlich sollen nur Gewerbe privilegiert über
nommen werden können, die sich über ein bestimmtes Ar
beitsaufkomlJ)en ausweisen. Die Rede ist von der halben Ar
beitskraft eirier bäuerlichen Familie. Den Kantonen soll aller
dings die Möglichkeit vorbehalten bleiben, weitere Gewerbe 
zu schützen. Ich bin überzeugt, dass das eine adäquate, föde
ralistische Lösung ist, weil wir vor allem in einigen wenigen 
Kantonen ganz besondere Verhältnisse haben, wie etwa im 
Wallis, im Tessin und zum Teil auch im Kanton Bern. 
Eine gewichtige materielle Differenz bleibt aber. Nach Auffas
sung des Bundesrates, der sich der Ständerat angeschlossen 
hat, muss sich nach,objektiven Gesichtspunkten entscheiden, 
ob ein landwirtschaftliches Gewerbe Schutz verdient und des
halb nicht Grundstück für Grundstück veräussert werden 
kann. Demgegenüber hängt dieser Schutz nach Auffassung 
der Mehrheit Ihrer Kommission im öffentlich-rechtlichen Teil 
im wesentlichen davon ab, ob ein Familienmitglied das land
wirtschaftliche Gewerbe weiter bewirtschaften , will. Ist dies 
nicht der Fall, so steht einer sogenannten Realteilung nichts 
im Wege. Einzig landwirtschaftliche Gewerbe, die eine gute 
Existenz bieten, geniessen dann einen weitergehenden 
Schutz. 
Der Bundesrat kann sich dieser Lösung nicht anschliessen. 
Durch sie wird unseres Erachtens die Glaubwürdigkeit des 
bäuerlichen Bodenrechts in Frage gestellt. Bei der von der 
Kommissionsmehrheit vorgeschlagenen Lösung hängt näm
lich der strukturpolitische Schutz eines landwirtschaftlichen 
Gewerbes letztlich von Zufälligkeiten ab. Damit kommen wir 
dem klaren Auftrag von Artikel 31 bis Absatz 3 Buchstabe b 

~der Bundesverfassung nicht nach, denn dieser Artikel verlangt 
die Erhaltung eines gesunden Bauernstandes und einer lei
stungsfähigen Landwirtschaft sowie die Festigung des bäuer
lichen Grundbesitzes. Natürlich ist dieser Verfassungsartikel 
interpretationsbedürftig. Er enthält aber nicht den geringsten 
Hinweis darauf, dass die agrarpolitischen Ziele, die im 
6. Landwirtschaftsbericht festgehalten sind, nur dort gelten 
sollen, wo sich innerhalb einer bestimmten Familie jemand fin
det, der bereit und fähig ist, den Landwirtschaftsbetrieb zu 
übernehmen. 
Der Bundesrat ist nach wie vor der festen Ueberzeugung, dass 
die privilegierte Uebernahme eines landwirtschaftlichen Ge
werbes nur dort gerechtfertigt ist, wo dies auch agrarpolitisch 
und eigentumspolitisch erwünscht ist. Wir möchten daher un
bedingt am einheitlichen Gewerbebegriff festhalten. Wir schaf
fen uns sonst rechtlich unübersehbare, zusätzliche Probleme. 
Kommission und Bundesrat sind sich aber darin einig, dass 
landwirtschaftliche Grundstücke, die nicht zu einem landwirt
schaftlichen Gewerbe gehören, nicht einfach aus dem Gel
tungsbereich des Gesetzes ausscheiden sollen. Für sie gelten 
jetzt nämlich die Bestimmungen über einzelne landwirtschaft
liche Grundstücke. Ihr Ziel ist es, spekulative Geschäfte auch . 
mit einzelnen landwirtschaftlichen Grundstücken zu vermei
den. 
Das bäuerliche Bodenrecht wirft viele wei·,ere Fragen auf. Er
wähnt seien namentlich die Probleme im Zusammenhang mit 
den vorgeschlagenen Massnahmen gegen missbräuchliche 
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Preise. Der Gesetzgeber begibt sich hierbei auf eine Gratwan
derung. Die Massnahmen müssen wirksam sein, ohne dass 
sie kontraproduktiv werden. Letzteres ist aber zu befürchten, 
wenn sie regelmässig durch Schwarzzahlungen umgangen 
werden, denn auch der landwirtschaftliche Boden lässt sich 
nicht vollständig aus unserer Marktwirtschaft entlassen. Zu
dem ist zu beachten, dass wir Lösungen suchen müssen, die 
auch politisch eine Konsenschance haben. Die Detailbera
tung wird der Ort sein, um auf die Probleme der Preisüberwa
chung 0der Preiskontrolle näher einzugehen. 
Das bäuerliche Bodenrecht, das wir Ihnen hier vorlegen, stellt 
in den Augen des Bundesrates eine beachtliche kodifikatori-• 
sehe Leistung dar. Bestimmungen aus fünf Gesetzen werden 
in einem einzigen Gesetz zusammengefasst. Damit leisten wir 
einen bedeutenden Beitrag zu grösserer Transparenz auf ei
nem nur mehr sehr schwer übersehbaren Rechtsgebiet. Mate
riell bietet sich dabei die Möglichkeit, ein bäuerliches Boden
recht zu schaffen, das nicht nur der Tradition verpflichtet ist, 
sondern auch der sich abzeichnenden Entwicklung der Land
wirtschafts- und Eigentumspolitik Rechnung trägt. Wir müs
sen dabei beachten, dass das bäuerliche Bodenrecht unmit
telbar nur eine Minderheit der Bevölkerung unseres Landes 
betrifft, nämlich jenen Teil, der landwirtschaftlichen Boden ver
äussern oder erwerben möchte. Das bäuerliche Bodenrecht 
muss aber, wenn es Bestand haben soll, auch von der nicht
landwirtschaftlichen Bevölkerungsmehrheit unseres Landes 
getragen werden. Dabei ist zu beachten, dass diese dem bäu
erlichen Milieu heute nicht mehr so nahesteht wie vor fünfzig 
oder qreissig Jahren, als wesentliche Teile der fünf Gesetze er
lassen worden sind, die wir heute zusammenfassen. 
Distanz bedeutet allerdings nicht Verständnislosigkeit. Ver
ständnis aber kommt nicht von sich allein, dafür braucht es 
eben mehr Transparenz, braucht es einsehbare und zukunfts
trächtige Lösungen. Wir haben hier die Chance, solche im Ge
setz vorzusehen. 
In diesem Sinne möchte ich Sie bitten, auf die Vorlage einzu
treten und die Detailberatung zu führen. 

1 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le conseil decide sans opposition d'entrer en maffere 

Ordnungsantrag Wanner 
Ganze Detailberatung in Kategorie 1 

Ordnungsantrag der Kommission 
Detailberatung in Kategorie III, ab 3. Titel (Art. 59ff.) in Katego
rie 1 

Motion d'ordre Wanne, 
Taute la discussion par articles en categorie 1 

Motion d'ordre de la commission 
Discussion par aticles en categorie 111, des le titre troisieme 
(art. 59ss.) en categorie 1 

Abstimmung- Vote 
Für den Ordnungsantrag Wann er 
Für den Ordnungsantrag der Kommission 

Detailberatung - Discussion par artic/es 

47Stimmen 
35Stimmen 

A. Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht 
(BGBB) 
A. Loi federale sur le droltfoncler rural (LDFR) 

Titel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Titre et preambule 
Proposiffon de la commission 
Adherer a la decision du Conseil de~ Etats 

Angenommen -Adopte 
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1. Abschnitt 
Antrag der Kommission 
Titel 
Zweck und Gegenstand 

Section 1 
P(()position de Ja commission 
Titre 
Butetobjet 

Angenommen -Adppte 

Art.1 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Dieses Gesetz bezweckt: 
a. das bäuerliche Grundeigentum zu fördern und namentlich 
Familienbetriebe als Grundlage eines gesunden Bauernstan
des und einer leistungsfähigen, auf eine nachhaltige Boden
bewirtschaftung ausgerichteten Landwirtschaft zu erhalten 
und ihre Struktur zu verbessern; 
b. die Stellung des Selbstbewirtschafters eirischliesslich dieje
nige des Pächters beim Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe 
und Grundstücke zu stärken; 
c. übersetzte Preise für landwirtschaftlichen Boden zu be-

, kämpfen. 
Abs.2 
Das Gesetz enthält Bestimmungen über: 
a. den Erwerb von landwirtschaftlichen Gewerben und Grund
stücken; 
b. die Verpfändung von landwirtschaftlichen Grundstücken; 
c. die Teilung landwirtschaftlicher Gewerbe und die Zer
stückelung landwirtschaftlicher Grundstüc~e. 

Art.1 
-Proposition de Ja commission 
Al. 1 
La presente loi a pour but: , 
a. d'encourager la propriete fonciere rurale et en particulier de 
maintenir des entreprises familiales comme fondement d'une 
population paysanne forte et d'une agriculture productive, 
orientee vers une exploitation durable du sol, ainsi que d'ame
liorer les structures; 
b. de renforcer _la position de l'exploitant a titre personnel, y 
compris celle du fermier, en cas d'acquisition d'entreprises et 
d'immeubles agricoles; 
c. de lutter contre les prix surfaits des terrains agricoles. 
Al.2 · 
La presente loi contient des dispositions sur: 
.a. l'acquisition des entreprises et des immeubles agricoles; 
b. l'engagement des immeubles agricoles; 
c. le partage des entreprises agricoles et le morcellement des 
immeubles agricoles. · 

Nu~sbaumer, Berichterstatter: In Artikel 1 haben die Kommis
sion sowie der Ständerat etwas übersehen, das ich hier ein
fach zu Protokoll geben möchte, damit der Ständerat, wenn 
Sie hier eine Differenz schaffen, es noch korrigieren kann. Es 
heisst nämlich in der ständerätlichen Fassung; das Gesetz be
zwecke, das bäuerliche Grundeigentum zu fördern; bei uns 
steht derselbe Ausdruck. In der Gesetzessprache heisst «för
dern» aber subventionieren. Doch in diesem Gesetz wird nicht 
subventioniert, und es müsste eher «festigen» heissen. Wir 
'könnten dies hier zuhanden der Differenzenbereinigung dem 
Ständerat noch anhängig machen. Es heisst dann: «Dieses 
Gesetz bezweckt: a. das bäuerliche Grundeigentum zu festi
gen und namentlich .... » Das wäre ein Wunsch zuhanden des 
Ständerates. Die Kommission hat lediglich noch die Struktur
verbesserung eingeschlossen und die Preisbegrenzung 
ebenfalls im Zweckartikel erwähnt. Im übrigen stimmt sie dem 
Ständerat zu. 

Angenommen gemäss modifiziertem Antrag der Kommission 
Adopte selon Ja proposition modifiee de Ja commission 
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Art.2 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.2 ' . 

d. Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 
Streichen 

Antrag Couchepin 
Abs.3 . 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.2 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 
A/.2 

d. Adherer au projet du Conseil federal 
A/.3 
Biffer 

Proposition Couchepin 
A/.3 

. Adherer a .la decision du Conseil des Etats 

Abs. 1,2-Al.1,2. 
Angenommen -Adopte 

Abs.3-Al.3 

M. Couchepin: A l'article 2, alinea 3, j'ai propose de maintenir 
la version du Conseil des Etats qui est aussi celle du Conseil 
federal. La commission du Conseil national propose de sup
primer l'alinea 3 et, par-la meme, de soumettre tous les ter
rains, quell~ que soit leur surface, a Ja loi sur le droit foncier ru
ral. Cela concernerait donc aussi les parcelles de moins de 
1000 m2 pour les vignes et de moins de 2500 m2 pour les ter
rains ordinaires, que le Conseil des Etats et le Conseil federal 
voulaient liberer de toutes formalites et rendre a1nsi plus facile
ment accessibles a la vente et a l'achat. 
Je voudrais vous rendre attentifs au fait que Ja structure de la 
propriete fonciere est bien differente d'un canton a l'autre. 
Dans des cantons comme le Valais ou la propriete fonciere est 
extremement repandue, est un fait social, ac6essible a tous les 
milieux, et plus particulierement aux ouvriers-paysans, i! y a 
des milliers de travailleurs paysans qui ont des parcei!es de 
moins de 1000 m2 en vigne et de 2500 m2 pour les autres ter
rains. Si l'on adoptait la solution du Conseil national, ce serait 
un bouleversement social qui n'a pas de proportion avec l'in
teret que cela pourrait representer pour les paysans profes
sionnels. 
Je vous demande donc, dans ce cas, d'avoir une solution 
pragmatique et non pas une solution qui serait abstraite et qui 
tendrait a imposer a l'ensemble de Ja Suisse quelque chose 
qui ne correspond pas du tout a Ja mentalite d'autres regions. 
En outre, en biffant cet alinea 3, comme Je propose la commis
sion qu Conseil national, on cree une divergence avec Je 
Cbnse\J des Etats. Certains diront peut-etre que si l'on accepte 
la proposition du Conseil des Etats, il subsiste de toute fa9on 
un probleme administratif, puisque l'on devra juger si ces par
celles font partie d'unE/ exploitation agricole ou non. C'estfaux 
parce que Ja vente d'un terrain agricole doit deja etre soumise 
a autorisation; en effet, une autorite est saisie qui doit donner 
l'autorisation de vendre cette parcelle. II n'y a donc pas de tra
vail administratif supplementaire important. 
J·e vous invite a vous rallier a Ja solution du Conseil des Etats et 
aussi a celle du Conseil federal afin de ne pas creer une diver
gence inutile et qui aurait des consequences graves sur Je 
plan social, dans certaines regions. ' 

-
Nussbaumer, Berichterstatter: Herr Couchepin hat einen An
trag gestellt, der nicht verteilt worden ist. Er beantragt bei Arti-
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kel 2 Absatz 3, dem Ständerat zu folgen und diesen Absatz 
nicht zu streichen. 
Welches waren die Beweggründe der Kommission, diesen 
Absatz zu streichen? Die Kommission kam - gestützt auf die 
Verhältnisse im parzellierten Bündnerland und in anderen 
auch stark parzellierten Gebieten - dazu, dass hier keine 
Schlupflöcher belassen werdE:3n dürften, welche dann einen 
wilden Handel mit Kleinparzelfen und damit natürlich auch die 
Parzellierung oder die Erhaltung der Parzellierung begünsti-
gen würden. , 
Im Bündrierland und im Goms- Herr Couchepin wird mir nicht 

• ,böse sein, wenn ich auch die Verhältnisse im Goms erwähne
gibt es beispielsweise diese Kleinstparzellen. Im Wallis wur
den $ie über Generationen in den Familien vererbt. Aber es 
gibt dann Leute, die sie nicht mehr selber bewirtschaften und 
vielleicht nach Genf auswandern. Es hat ja in Genf sehr viele 
ausgewanderte Walliser. Das hat dann zur Folge, dass ein Ei
gentümer In Genf im Goms vielleicht eine Parzelle von zehn 
Aren hat. Er lässt sie nicht bewirtschaften; er will sie auch kei
nem ortsansässigen Bauern verpachten. Ich habe letztes Jahr 
im Goms selbst gesehen, wie mit grosser Akrobatik um solche 
Parzellen herumgefahren werden muss, um die anderen zu 
mähen. Das sind keine Zustände. Die Bauern dort möchten, 
dass mindestens dieses Land ebenfalls unter das bäuE1rliche 
Bodenrecht fällt. Wir begünstigen die Parzellierung, wir bewir
ken das Gegenteil einer Strukturverbesserung, wenn wir das 
hier offenlassen. 
Wollte man dem Antrag Couchepin folgen, dann müsste fol
gendes zu Protokoll gegeben werden: Wenn ein Eigentümer 
insgesamt mehr als 25 Aren Landwirtschaftsland oder mehr 
als zehn Aren Rebberg als Eigentum besitzt, so fällt sein Eigen
tum unter dieses Gesetz. Wenn er insgesamt weniger als 
25 Aren· Landwirtschaftsland besitzt oder weniger als zehn 
Aren Rebberg, dann würde es nicht darunterfallen. 
Wir hatten bei der Auslegung des Pachtrechtes die gleichen 
Grenzen festgelegt. Aber die Gerichtspr~is fol(Jt nicht der da
maligen Intention der eidgenössischen Räte. Die Gerichtspra
xis verlangt heut~: Wenn einer Pachtland besitzt und es in klei
nen Parzellen verpachtet, dann ist es dem Gesetz nicht unter
stellt. Wir meinten damals - ich war auch Prasident der pacht
rechtlichen K9mmission -: Wenn ein Verpächter insgesamt 
mehr als 25 Aren Land verpachtet, ob an drei oder vier Päch
ter, dann fällt sein Grundbesitz unter das Pachtrecht. 
Ich muss Sie also hier bitten, den Antrag Couchepin abzuleh
nen und der Kommission zu folgen. Die Kommission hat mit 
10 zu 5 Stimmen beschlossen, qiese k\einen Schlupflöcher in 
diesem Gesetz nicht zu dulden und Absatz~ zu stre!chen. 

M. Perey, rapporteur: La proposition de M. Couchepin qui·re
joint la decision du Conseil des Etats a ete discutee en com
miss1on. Elle a ete repoussee et nous avons accepte d'inclure 
les petites parcelles. La, il y a eu un clivage Suisse romande/ 
Suisse alemanique. 
J'appartenais a la minorite qui estimait qu'edicter une regle
mentation pour des parcelles aussi petites etait ridicule. La 
majorite de la commission en a decide autrement et vous pro
pose de bitter cet alinea alors que la minorite vous demande 
de le maintenir. 

Bundesrat Koller: Der Bundesrat hatte Ihnen den Antrag, den 
jetzt Herr Co1.1chepin aufnimmt, vorgeschlagen -tatsächlich in 
der Meinung, dass es nicht Aufgabe der Verwaltung sein soll, 
sich mit solchen Kleinigkeiten zu'befassen, also solche klein
ste Grundstücke auch nicht dem Bewilligungsverfahren zu un
terstellen. Mei'ner Meinung nach hat dieses Prinzip nach wie 
vor seine Berechtigung, weil es klar eingeschränkt ist. Es gilt 
nur dann, wenn diese kleinsten landwirtschaftlichen Grund
stüc)<e nicht zu einem landwirtschaftlichen Gewerbe gehören, 
wie das ausdrücklich festgehalten ist. 
Aus diesem Grunde meine ich: Wenn Sie dem Antrag von 
Herrn 'couchepin zustimmen, schaffen Sie auch keine Diffe
renz zum Ständerat. 
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Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Couchepin 
Für den Antrag der Kommission 

Art.3 
Antrag der Kommission 
Abs. 1-3 

N 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.4 
Streichen 

Art.3 
Proposition de la commission 
Al. 1-3 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
A/.4 
Bitter 

23 janvier 1991. 

55Stimmen 
52Stimmen 

Nus$baumer, Berichterstatter: Sie haben dem Antrag Cou
chepin zugestimmt, aber man könnte in Artikel 3 Absatz 4 
trotzdem dem Kommissionsantrag folgen. Diese Bestimmung 
ist nicht nötig. Es geht otme weiteres auch ohne diesen Ab
satz 4. Die Kornmil$Sion hat beschlossen, diesen Absatz zu 
streichen. Ich beantratie l~nen dasselbe. 

Angenommen -Adopte 

Präsident: Ich beantrage Ihnen in µebereinstimmung mit 
dem Kommissionspräsidenten, di13 Ärtikel 4 bis 9 gemeirisa~ 
zu diskµtieren, alle Anträge gleich am Anfang begründen zu 
lassen, nachher aber getrennt darüber abzustimmen. Sie sind 
damit einverstanden. · · 

Art.4 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2 
Zustimmung zum Beschluss des StändE1rates 
Abs.3 . 

a ..... gerriässArti~e! 9A~satz 1 gehören/ 

Art.4 
Proposition de la commission 
Al. 1, 2 . 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
A/.3 

a ..... agricole selon l'article 9, 1 er alinea; 

Art.5 
Antrag der Kommission 
Die Kantone können: 
a. landwirtschaftliche Gewerbe, die qie Voraussetzungen von 
Artikel 7 nicht erfüllen, den Bestimmungen über die landwirt
schaftlichen Gewerbe unterstellen; 

Antrag Harl 
a. Zustimmung zum aeschluss des Ständerates 

Eventualantrag Reichling 
(für den Fall, dass in Artikel 7 der Minderheit I oder II zuge
stimmt wird) 
a. Nebe_nerwerbsbetriebe vom Zuweisungsanspruch nach Ar
tikel 12, vom Kaufsrecht nach Artikel 26 · und vom Vorkaufs, 
recht nach Artikel 43 Absatz 1 ausschl(essen; 

Art.5 
Proposition de la commission 

a. Soumettre les entreprlses agricoles qui ne remplissent pas 
les conditions de l'article 7 aux dispositions sur les entreprises 
agricoles; 



23. Januar 1991 N 

Proposition Hari 
a. Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition subsidiaire Reich/ing 
(Au cas ou l'article 7 serait adopte dans la version de la 
minorite I ou II) . 

· a. exclure les entreprises exploitees a temps partiel du droit a 
l'attribution selon article 12, du droit d'emption selon article 26 
et du droit de preemption selon article 43, premier alinea; 

Art. 6 ;. 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Art. 7 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Mehrheit 
.... und Anlagen, die als Grundlage der landwirtschaftlichen 
Produktion und des Gartenbaus dient und die mindestens die 
halbe Arbeitskraft einer bäuerlichen Familie beansprucht. 
Minderheit I 
(Diener, Borel, Bundi, Hari, Jeanpretre, Ulrich, Vollmer, Wan
ner, Wiederkehr) 
.... und Anlagen, deren Bewirtschaftung mehr als die halbe 
landwirtschaftliche Arbeitskraft beansprucht. Das gleiche gilt 
sinngemäss für Betriebe des produzierenden Gartenbaus .. 
Minderheit II 
(Vollmer, Borel, Bundi, Daepp, Diener, Hari, Jeanpretre, Ul
rich, Wanner, Wiederkehr) 
.... und Anlagen, deren Ertrag namhaft zum Einkommen einer 
bäuerlichen Familie beiträgt. Das gleiche gilt sinngemäss für 
Betriebe des produzierenden Gartenbaus. 

Abs.2-4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Wyss William 
Abs.1 
Als landwirtschaftliches Gewerbe gilt eine Gesamtheit von 
landwirtschaftlichen Grundstücken, Bauten und Anlagen, de
ren Ertrag namhaft zum Einkommen einer bäuerlichen Familie 
beiträgt. · 
Abs. 1 bis (neu) 
Betriebe des produzierenden Gartenbaus gelten unter den 
gleichen Voraussetzungen als landwirtschaftliches Gewerbe. 

Art. 7 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Majorite 
.... qui sert de base a la production agricole et a l'horticulture 
et qui exige au moins la moitie des forces de travail d'une fa-
mille paysanne. · 
Minoritel 
(Diener, Borel, Bundi, Hari, Jeanpretre, Ulrich, Vollmer, Wan-
ner, Wiederkehr) , 
.... et d'installations agricoles dont l'exploitation exige plus de 
la moitie des forces de travail agricoles. La meme definition 
s'applique par analogie aux entreprises d'horticulture produc-
trices. · 
Minorite II 
(Vollmer, Borel, Bundi, Daepp, Diener, Hari, Jeanpretre, 
Ulrich, Wanner, Wiederkehr) 
Est une entreprise agricole l'unite composee d'immeubles, de 
bätiments et d'installations agricoles dont le rendement contri
bue pour une part notable aux revenus d'une famille pay
sanne. Cette definition s'applique par analogie a l'entreprise 
d'horticulture oroductrice. 

Al.2-4 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
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Proposition Wyss William 
Al. 1 ' 
Est une entreprise agricole l'unite composee d'immeubles, de 
bätiments et d'installations agricoles dont Je rendement contri
bue pour une part notable aux revenus d'une famille pay
sanne. 
(texte frangais correspondant a la premiere phrase de la pro
position de la minorite.U) 
Al. 1bis (nouveau) 
Les entreprises d'horticulture productrices soht assimilees, 
toutes choses egales par ailleurs, aux entreprises agricoles. 

Art.8 
Antrag der Kommission 

, Streichen 
Proposition de la commission 
Bitter 

Art.9 
Antrag der Kommission 
Mehrheit · 
Titel 1 
Anwendung der Bestimmungen über die Grundstücke auf 
landwirtschaftliche Gewerbe 
Abs.1 
Die Bestimmungen über die einzelnen landwirtschaftlichen 
Grundstücke finden auf ein landwirtschaftliches Gewerbe An
wendung, wenn das Gewerbe: 

Abs.2 
Die Bestimmungen über die landwirtschaftlichen Gewerbe fin
den jedoch Anwendung, wenn ein Gewerbe zwar eine ungün
stige Betriebsstruktur aufweist, aber in der Erbteilung oder bei 
der Ausübung des Vorkaufs- oder Kaufsrechtes von jeman
dem beansprucht wird, der es selber bewirtschaften will und 
hierfür als geeignet erscheint. 

Minderheit 
(Bundi, Borel, Diener, Jeanpretre, Ulrich, Vollmer, Wiederkehr) 
Streichen 

Art.9 
Proposition de la commission 
Majorite 
Titre 
Application des dispositions sur les immeubles aux entrepri
ses agricoles 
Al. 1 
Les dispositions sur les immeubles agricoles isoles s'appli
quent a l'entreprise agricole lorsque celle-ci: 

Al.2 
Les dispositions sur les entreprises agricoles sont toutetois 
applicables lorsqu'une entreprise, tout en presentant une 
structure d'exploitation defavorable, est reclamee dans le par
tage ou par l'exercice d'un droit de preemption ou d'un droit 
d'emption par un ayant droit qui entend 1'.exploiter lui-meme et 
en parait capable. 

Minorite · 
(Bundi, Borel, Diener,Jeanpretre, Ulrich,.Vollmer, Wiederkehr) 
Bitter 

Harl: Das vorliegende Bundesges!3tz darf man - und ich hoffe, 
dass dies auch noch nach den Verhandlungen in diesem Saal 
der Fall ist - als brauchbar und gut bezeichnen. Unsere Auf
gabe ist es nun, diese Vorlage nicht so weit zu verschlimmbes
sern, dass anschliessend das Referendum ergriffen werden 
wird. 
Der Bundesrat schlägt in Artikel 5 Buchstabe a richtigerweise 
folgendes vor: Die Kantone können «a. Nebenerwerbsbe
triebe den Bestimmungen über die landwirtschaftlichen Ge
werbe unterstellen; sie können diese Unterstellung auf Be-



Droit foncier rural 100 N 23 janvier 1991 

triebe mit einer bestimmten Mindestgrösse beschränken.» 
Diese Fassung ist eindeutig und klar und soll den Kantonen im 
Berg- uhd voralpinen Hügelgebiet, wo die Grosszahl dieser 
Nebenerwerbsbetriebe liegen, d.ie Möglichkeit geben, diese 
dem vorliegenden Gesetz zu unterstellen. Es geht hierbei ins
besondere um den Anspruch auf ungeteilte Zuweisung in der 
Erbteilung, das Kaufrecht der Geschwister, das Vorkaufsrecht 
am ganzen Gewerbe und das Realteilungsverbot. Die Aner
kennung der Nebenerwerbsbetriebe bedeutet somit unter an
derem, dass die Uebernahme durch einen Hofnachfolger 
nicht verunmöglii:;ht wird. Gemäss Statistik bestehen in unse
rem Land über 5f 000 Nebenerwerbsbetriebe. Im Berggebiet 
fallen zwischen 70 und 90 Prozent der Betriebe in diese Kate
gorie. Die Bedeutung der Nebenerwerbsbetriebe ist somit 
nicht zu unterschätzen. 
Diese Klein- und Mittelbetriebe tragen in unseren Bergtälern 
zur geordneten Besiedelung und zur Lebensfähigkeit des 
ländlichen Raumes bei. Schwer bewirtschaftbare Flächen in 
Steillagen werden - und dies liegt im Interesse der ganzen Be
völkerung - in den Tourismusgebieten mit viel Liebe gepflegt, 
dies vorwiegend von Leuten aus diesen Nebenerwerbsbetrie
ben. Gesellschaftspolitisch sind diese Familien ein wichtiges 
Bindeglied zwischen der bäuerlichen und der nichtbäuerli
chen Bevölkerung. Für viele Dienstleistungs- und Gewerbebe
triebe bedeuten diese Bauernfamilien - zum Beispiel gerade 
im Berggebiet- eine recht gute Reserve von Arbeitskräften. 
Es ist unsere Aufgabe, zur Erhaltung dieser Nebenerwerbsbe
triebe beizutragen und diese in der vom Bundesrat vorgeleg
ten Fassung ausdrücklich zu verankern. 

Frau Diener, Sprecherin der Minderheit 1: Der Artikel 7 ist ein 
sehr, sehr wichtiger Artikel. Es wäre übertrieben zu sagen, er 
sei der eigentliohe Schicksalsartikel bezüglich Strukturbereini
gung. Diese Frage wird erst ganz zentral lri Artikel 61. Artikel 7 
regelt, welche Gewerbe dem vollen Schutz ,des privatrechtli
chen Teils unterstellt werden sollen. Dieser Teil ist somit haupt
sächlich relevant für das Erb- und Vorkaufsrecht. Dies erklärt 
wohl auch, warum dßr Bauernverband und gewisse bäuerli
che Vertreter hier mithelfen, auch kleinere Betriebe unter den 
erwünschten Schutz zu stellen. Wenn es diesen Leuten aber 
dann gesamthaft wirklich wichtig ist, einen konsequenten 
Schutz für den bäuerlichen Familienbetrieb und eben auch für 
die Nebenerwerbsbetriebe zu erhalten, möchte ich sie bitten, 
dies auch bei Artikel 61 zu unterstützen. 
Die Mehrheit dervorberatenden Kommission will den erst- und 
vorkaufsrechtlichen Schutz nur für landwirtschaftliche Be
triebe geltend machen, die mindestens die halbe Arbeitskraft 
einer bäuerlichen Familie beanspruchen. Das ist eine sehr 
hohe Hürde, beinhaltet sie doch mindestens 2t00 Arbeitsstun
den und wird von vielen Nebenerwerbsbetrieben heute nicht 
erreicht. Der Minderheitsantrag will diese Hürde nun tiefer an-

, setzen. Nicht die halbe Arbeitskraft einer bäuerlichen Familie 
soll Bemessungsgrundlage sein, sondern die halbe Arbeits
kraft, was ungefähr 1500 Arbeitsstunden pro Jahr bedeutet. 
Dies sind somit Betriebe, die einen Teil ihres Einkommens 
auch noch aus einem Zuerwerb beziehen, eigentliche Neben
erwerbsbetriebe. 
Wir zählen heute schon über 50 000 Nebenerwerbsbetriebe. 
Mit der weltweit angestrebten Liberalisierung des Handels 
wird diese Anzahl noch weiter anwachsen. Ihnen heute im pri
vatrechtlichen Teil bei der Zuweisung zum Ertragswert und· 
beim Vorkaufsrecht den Schutz zu versagen, ist für die grüne 
Fraktion nicht akzeptabel. 
Was ist dem Mehrheits- und dem Minderheitsantrag I gemein
sam? 
Die Hauptaufteilung zwischen Haupt- und Nebenerwerbsbe
trieben wird nicht mehr explizit festgehalten. Bei der Bewer
tung, welche Betriebe dem Schutz zu unterstellen sind, findet 
ein Systemwechsel statt. Es wird nicht mehr über den Ertrag 
definiert, sondern über die Arbeitskraft. · 
Was spricht für einen solchen Systemwechsel von Ertrags- zu 
Arbeitskraft? Wenn wir vom Ertrag ausgehen, gerät der Bauer 
rascher unter den Druck, intensiver zu produzieren, denn sein 
Schutzkriterium hängt ganz direkt mit eiern Ertrag der Produk
tion zusammen. Wechseln wir hingegen auf die Bemessungs-

grundlage der Arbeitskraft, kommen wir all den Betrieben ent
gegen, die beispielsweise durch ökologische Produktion ar
beitsintensiver produzieren. 
Es ist eine Tatsache, dass biologische oder integrierte Produk
tion einen grösseren Arbeitseinsatz verlangt. Diese Tatsache 
gilt es zu berücksichtigen. Zudem ist die Arbeitskraft eine klar 
bemessbare Grösse. Um kleine und mi~lere Betriebe aber un
ter den privatrechtlichen Schutz stellen zu können, ist es not
wendig, den Arbeitsaufwand - diese Zeit.hürde - nicht zu hoch 
anzusetzen. Der Minderheitsantrag I berücksicht,igt dies. 
Ich bitte Sie darum, diesen Minderheitsantrag zu unterstützen. 
Auch der Minderheitsantrag II von Herrn Vollmer (ich hape ihn 
ebenfalls unterschrieben) setzt die Schutzhürde klar tiefer an 
als der Mehrheitsantrag. Im Antrag von Herrn Vollmer haben 
wir jedoch diesen Systemwechsel nicht. Er bleibt beim Ertrag. 
Die Mehrheit und die Minclerheit haben die Bemessungs
grundlage über die Arbeitszeit, über die Arbeitskraft neu defi
niert. Be!de Minderheitsanträge wollen aber die wachsende 
Zahl von Nebenerwerbsbetrieben dem privatrechtlichen 
Schutz unterstellen. Schon heute werden bekanntlich zwi
schen 300 000 und 400 000 Hektaren uindwirtschaftsland im 
Nebenerwerb bewirtschaftet, ganz besonders zahlreich im 
Berggebiet. Aus ökologischen, raumplanerischen, sozialen 
und staatspolitischen Gründen brauchen diese Betriebe unse
ren Schutz. 
Ich bitte Sie darum, diese Anträge zu unterstützen. 

Vollmer, Sprecher der Minderheit II: Mein Antrag geht in die 
gleiche Richtung wie der Antrag von Frau Diener. In der Abwä
gung dieser beiden Anträge geht es wahrscheinlich um Nuan
cen, doch gibt es Unterschiede. Die Zielsetzungen dieser An
träge wurden bereits in der Eintretensdebatte klar dargelegt. 
Es ist ein Kernstück dieser Vorlage; ob wir die Nebenerwerbs
betriebe bei der Uebernahme einem Schutz unterstellen oder 
nicht. Wenn wir keinem der Minderheitsanträge zustimmen, 
fällen wir praktisch das Todesurteil über die Hälfte unserer 
Bauernbetriebe. Es muss allen klar werden, was es bedeutet, 
wenn diese Betriebe bei der Uebernahme diesem Schutz nicht 
mehr unterstellt sind. Das Privileg bezüglich der Preisbegren
zung zum· Ertragswert gibt es dann nicht mehr. Das würde be
deuten, dass soundsoviele Bauernbetriebe nicht mehr erhal
ten werden können. 
Die Kommissionsmehrheit - oder besser gesagt der Bundes
rat-versucht mit dem Ausschluss der Nebenerwerbsbetriebe 
ganz eindeutig und klar, Strukturpolitik zu betreiben. Es wurde 
immer wieder argumentiert, mit der Auflösung dieser Neben
erwerbsbetriebe könne man die Haupterwerbsbetriebe ali
mentieren, die grossen Betriebe noch lebensfähiger machen. 
Unsere Bauern - und vor allem unsere Bauern - sagen danke 
zu diesem «Geschenk», wenn offenbar sie die Opfer ~ringen 
sollen für die EG- und Gatt-Politik. Es hat sich nämlich erwie
sen, dass diese Rechnung - Alimentierung der grossen Be
triebe durch die Aufteilung der kleinen - in keiner Weise auf
geht. 
Auch die von mir bereits erwähnte Nationalfonds-Studie weist 
dies eindeutig nach. Die Nationalfoncls-Studie belegt auch, 
dass gerade vor europapolitischen Herausforderungen Ne
benerwerbsbetriebe unter Umständen eine bessere Ueberle
benschance haben als Haupterwerbsbetriebe, weil sie nicht 
darauf angewiesen sind, das gesamte bäuerliche Einkommen 
aus der Lanclwirtschaft zu erarbeiten. Gerade solche Betriebe 
könnten im zukünftigen Europa unter Umständen über grös
sere Ueberlebenschancen verfügen als andere. 
Die Kommissionsmehrheit hat an ihrer letiten Sitzung in letzter 
Minute. ihr ursprüngliches Konzept umgestossen, welches 
während der ganzen Kommissionsberatungen davon aljS· 
ging, dass die Nebenerwerbsbetriebe mit eingeschlossen 
werden. An der letzten Sitzung wurde- mit einem kleinen Trick 
- die Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenerwerbsbe
trieben aufgegeben, gleichzeitig wurden aber die schützens
werten Gewerbe so definiert, da.ss die Nebenerwerbsbetriebe 
in Zukunft diesem Schutz nicht mehr als schützenswerte Ge
werbe unterstellt sind. Damit schaffen wir die genau gleiche Si
tuation wie in der Vorlage des Bundesrates, welche zwischen 
Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben unterscheidet. i 
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Mein Antrag, im Gegensatz zum Antrag von Frau Diener, 
bringt ia die Formulierung, dass jene Gewerbe schützenswert 
sein sollen, bei denen ein namhafter Beitrag zum Einkommen 
durch die landwirtschaftliche Arbeit geleistet wird. 
Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, wo hier der Unterschied 
liege zwischen den «namhaften Einkommen» und - wie es 
Frau Diener formuliert hat- «der halben Arbeitskraft». Meines 
Erachtens geht es einmal bei beiden Anträgen ganz eindeutig 
darum, sich abzugrenzen von den sogenannten Hobby
Betrieben. Hobby-Betriebe wollen wir nicht schützen. Be
triebe, bei denen Leute nicht auf ein Einkommen angewiesen 
sind, sondern einfach zu ihrem Vergnügen, zu ihrer Beschäfti
gung, zu ihrem Hobby darauf arbeiten, sollen nicht unter die
sen Schutz fallen. Diese Hobby-Betriebe müssen wir aus
schliessen; der «namhafte Beitrag» ist ein eindeutiges Krite
rium für eine Abgrenzung. Auf der andern Seite bringt die For
mulierung des namhaften Beitrages genau den Effekt, dass 
diese Nebenerwerbsbetriebe, bei denen tatsächlich ein Teil 
des Einkommens-ein namhafter Teil-aus der landwirtschaft
lichen Arbeit beigesteuert wird, weiterhin dem Schutz dieses 
Gesetzes unterstellt sind. 
· In der Kommission haben uns die Experten - ich muss das 
hier ganz deutlich sagen - eindeutig antworten können, dass 
die Formulierung mit dem «namhaften Beitrag» einen gesetz
geberisch ganz klaren Willen zum Ausdruck bringen kann so
wohl in der Abgrenzung zu den Hobby-Betrieben als auc~ in 
der Miteinbeziehung der Nebenerwerbsbetriebe. 
Ich möchte aber doch noch eine Bemerkung machen zum An
trag von Frau Diener, weshalb ich eigentlich meinen Antrag 
diesem Antrag vorziehe. Frau Diener hat dargelegt, es könnte 
aus ökologischen Gründen sinnvoller sein, dass man eben auf 
die Arbeitskraft abstellt und nicht auf den namhaften Beitrag 
zum Einkommen. 
Auch wer ökologisch produziert und unter Umständen damit 
intensiver bewirtschaften muss - mehr arbeiten muss, mehr 
Arbeitskraft für eine bestimmte Produktion aufwenden muss, 
weil er eben nicht mit Dünger und mit andern Hilfsmitteln ar
beitet -, auch dieser ökologische Betrieb muss ja aus seiner 
Arbeit ein Einkommen erwirtschaften. Und das Kriterium des . 
namhaften Beitrags zum Einkommen wird damit gleichwertig 
auch für diesen Betrieb zur,Anwendung. kommen können. 
Ich möchte anderseits sogar die Frage stellen, ob nicht die 
Formulierung von Frau Diener die Gefahr in sich birgt, dass 
unter Umständen eben e,in Hobby-Betrieb, der nicht auf ein 
Einkommen angewiesen ist, eine halbe Arbeitskraft in der 
landwirtschaftlichen Arbeit beschäftigen kann, ohne dass er 
einen landwirtschaftlichen Ertrag erzielt und in dem Sinne -
nicht in unserem Sinne - ein schützenswertes Gewerbe dar
stellt. Somit wird mit dem Antrag Diener die Grenze gegenüber 
den Hobby-Betrieben unklar verschoben. 
Letztlich geht es hier in diesem Rat darum, in einer Grund
satzentscheidung festzustellen, ob wir bereit sind, die Neben
erwerbsbetriebe weiterhin diesem Schutz zu unterstellen oder 
nicht. Ob wir die Formulierung von Frau Diener oder meine 
Formulierung wählen, scheint mir von sekundärer Bedeutung 
zu sein. 
Ich bitte Sie, einem Minderheitsantrag zuzustimmen. 
Darf ich noch eine Bemerkung machen turn Antrag von Herrn 
Hari in Artikel 5? Herr Hari möchte an der Formulierung des 
Ständerates und des Bundesrates festhalten bezüglich der 
Definition der Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe. Herr Hari, 
Ihr Antrag ist meines Erachtens überflüssig. Wir haben in unse
rem Gesetz versucht, die formelle Unterscheidung zwischen 
Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben·aufzugeben. Wfr möch
ten nicht dieses Kriterium nehmen; als Kriterium, welche Be
triebe dem Schutz unterstehen, soll eben dieses nar:nhafte 
Einkommen gelten. Ihre Formulierung bringt materiell über
haupt keine Aenderung. Sie führt missverständlicherweise im 
Artikel 5 wiederum diese beiden Begriffe ein, obwohl wir im Ar
tikel 7, wo es darum geht, welche Betriebe wir unterstellen, 
nicht mehr diese Begriffe verwenden. Der Antrag wird also zu 
Missverständnissen führen und hat materiell keine Bedeu- . 
tung, keine Auswirkung. Ihr Anliegen ist mit dem Anliegen 1,md 
mit der Formulierung der Kommissionsmehrheit vollumfäng
lich abgedeckt. 

Rückkommensantrag - Proposition de revenir 

Bundi: Ich stelle einen Rückkommensantrag in bezug auf Arti
kel 2, in bezug auf die Entscheidung des Rates zum Antrag 
von Herrn Couchepin. 
Ich protestiere persönlich dagegen, dass hier ein sehr, sehr 
wichtiger Entscheid gefällt worden ist, ohne dass ein schriftli
cher Antrag auf dem Tische lag. Persönlich weilte ich jetzt wäh
rend 20 Minuten in einem Nebenzimmer bei einer ausländi
schen Delegation und war der Auffassung, die Sache ginge 
ohne Zwischenfälle über die Bühne·. Und jetzt muss man zur 
Kenntnis nehmen, dass eine wichtige Bestimmung, über wel
che wir in der Kommission stundenlang gesprochen haben, 
auf diesem Wege erledigt worden ist. 
Ich stelle den Rückkommensantrag und bitte, dass über die
sen Artikel noch eine Diskussion stattfindet und noch einmal 
abgestimmt wird. 

Abstimmung- Vote 
Für den Rückkommensantrag Bundi 
Dagegen 

43 Stimmen 
52Stimmen 

Bundi, Sprecher der Minderheit: Ich stelle den Antrag, den Ar
tikel 9 mit dem ursprünglichen Titel «Nicht erhaltungswürdi
ges Gewerbe» zu streichen. Die Nationalratskommission hat 
diesen Titel etwas abgeändert. f:r trägt jetzt die Ueberschritt 
«Anwendung der Bestimmungen über die Grundstücke auf 
landwirtschaftliche Gewerbe». Ich bin nicht der Auffassung, 
der bundesrätliche Vorschlag sei wesentlich verbessert wors 
den. Er ist eher komplizierter geworden und enthält Bestim
mungen, die nicht in jeder Hinsicht ganz klar sind. 
Der Begriff der ,,ungünstigen BetriebsstruktU[» figuriert in bei
den Vorschlägen: im Vorschlag des Bundesrates und in dem 
der Kommissionsmehrheit. Er hat eine bewusste Strukturpoli
tik zur Folge, das heisst, er wird Bauernbetriebe zum Ver
schwinden bringen, als ob die Wegrationalisierung von Bau
ernbetrieben in der Schweizer Landwirtschaft nicht heute 
schon auf Hochtouren liefe. Wir wissen zur Genüge, wie stark 
die schweizerische Landwirtschaft dem Druck des Gatt ausge
setzt ist. Wir wissen auch, wie gross der Druck von seiten der 
EG gegenüber unserer Landwirtschaft ist. Und wir wissen, wie 
gross der Druck gegenüber den kleinen und mittleren Betrie
ben in unserem Land ist, insbesondere wegen der Einkom
mensunterschiede auch zwischen Flachland- und Bergland
wlrtsqhaft, also des Paritätslohnes, und wegen der ständi
gen Wegnahme VOf1 Landwirtschaftsland für Ueber
bauungszwecke. 
Im Durchschnitt verschwanden in der Schweiz pro Jahr in den 
letzten Jahren mehr als 1000 Bauernbetriebe, und das soll mit 
diesem Gesetz indire.kt noch beschleunigt werden. Viele land
wirtschaftliche Betriebe vermögen ihre Existenz nur aufgrund 
eines hohen Pachtlandanteils zu sichern. Im Durchschnitt be
trägt dieser Anteil heute in der Schweiz 45 Prozent und beein
flusst die Struktur dieser Betriebe in einem entscheidenden 
Masse. Im Rahmen dieser durchschnittlichen 45 Prozent gibt 
es solche, die auf bis 80 Prozent oder J1och mehr Pachtland 
angewiesen sind. Es wäre naheliegend, dass man mit dem 
vorgesehenen Artikel 9 in erster Linie hier den Hebel ansetzen 
würde. 
Geradezu verheerend müsste sich diese strukturpolitische Be
stimmung auf jene Berggebiete auswirken, wo keine Güterzu
sammenlegungen bestehen; in Gegenden, wo die Verpach
tung von kJeinen und kleinsten Parzellen die Regel ist. Hier be
steht einfach das Problem der Güterzusammenlegungen, das 
sich mit diesem von Ihnen nun beschlossenen Passus von Ar
tikel 2 noch verschärft stellt. 
Mit dem Antrag der Kommission hätten wir mindestens für die 
vielen kleinen Grundstücke im Berggebiet, wo eine riesige 
Parzellierung vorherrscht und die Gütermeliorationen nicht 
durchgeführt worden sind, diesen Schutz noch gehabt. Aber 
jetzt haben Sie diesen Beschluss der Kommission rückgängig 
gemacht. Um so schlimmer wird es sich auswirken, wenn Sie 
Artikel 9 annehmen. 
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Natürlich kann man hingehen und sagen, es müssten jetzt die 
Gütermeliorationen rasch durchgezogen werden. Aber Sie 
wissen selber, dass ein Teil dieser Meliorationen nicht ge
macht werden konnten, weil das Geld nicht zur Verfügung 
stand, weil solche Meliorationen nur quotenweise durchge
führt werden konnten. Des weiteren ist es für viele Gemeinden 
im Bereiche des Tourismus unterdessen sehr schwierig ge
worden, dort, wo die Anzahl der Bauernbetriebe gering ist, 
heute solche Meliorationen durchzubringen. 
Eine teilweise erwünschte Strukturbereinigung ist aufgrund 
von Art,ikel 61 möglich. Ich möchte Sie bitten, diesen Artikel 61 
bei Ihrer Entscheidung mitzuberücksichtigen: Dort können\die 
Kantone nämlich Ausnahmen vom Realteilungs- · und Zer
stückelungsverbot bewilligen. Sie können das im Rahmen des 
Begriffes der guten landwirtschaftlichen Existenz tun. Soweit 
sind wir einverstanden. Aber weitergehende Strukturpolitik mit 
diesem Gesetz ist abzulehnen. 
Es ist abzusehen, dass Artikel 9 auch vielen der Nebenbe
triebe an den Kragen gehen würde. Nachdem die Kommission 
die Nebenbetriebe nicht explizit im Gesetz verankern will, sind 
sie sowieso schon stark gefährdet. Im Rahmen einer neuen 
Landwirtschaftspolit,ik, die ökologiefreundlich, siedlungs- und 
landschaftserhaltend seirl soll, braucht es ein absolutes Mini
mum an Landwirtschaftsbetrieben und auch an in der Land
wirtschaft Arbeitenden. 
Insbesondere nachdem Sie in Artikel 2 dem Antrag Couche
pin zugestimmt haben, möchte ich Sie bitten, diesen struktur
politischen Artikel 9 zu streichen. 

Wyss William: Wenn ich Ihnen hier einen Antrag gestellt habe, 
so deshalb, weil ich es als dringend notwendig erachte, dass 
wir den Begriff des landwirtschaftlichen Gewerbes möglichst 
gut definieren. Ob unsere Bauernfamilien in unserem vielfälti
gen Land die an sie gestellten agrarpolitischen Aufgaben als 
Haupterwerbsbetriebe, als Nebenerwerbsbetriebe oder als 
Zuerwerbsbetriebe erfüllen, ist nicht die entscheidende Frage. 
Die entscheidende Frage ist: Wen unterstellen wir als landwirt
schaftliches Gewerbe diesem Bodenrecht? Wir müssen also 
klar definieren, was wir unter diesem Begriff verstehen. Für 
mich-sind alle die Bauernfamilien mit ihren Betrieben unter 
den Begriff «landwirtschaftliches Gewerbe» zusammenzufas
sen, deren Ertrag namhaft zum Einkommen einer bäuerlichen 
Familie beiträgt. Dar.in sind also Haupterwerbs-, Nebener
werbs- und Zuerwerbsbetriebe enthalten, und wir müssen uns 
nicht mehr streiten, ob jetzt Nebenerwerbsbetriebe den 
Schutz des Bodenrechtes geniessen oder nicht. 
Die entscheidende Frage ist, ob der Betrieb noch einen gewis
sen Ertrag abwirft. Ich empfehle Ihnen also dringend, im Sinne 
des Antrags Vollmer das Einkommen als Grösse beizuziehen. 
Warum? Das Einkommen ist eine messbare Grösse. Die Ar
beitszeit oder die Arbeitskraft ist nicht genügend messbar. Die 
Verhältnisse in bezug auf Arbeitszeit und Arbeitskräfte auf un
seren Bauernbetrieben sind doch sehr unterschiedlich. Wir 
kennen intensive Gemüsebaubetriebe, da ist bereits auf einer 
kleinen Fläche der Arbeitskräftebedarf sehr gross, und es 
müssen auf wenig Hektaren Land viele Stunden geleistet wer
den. Auf einem viehlosen Ackerbaubetrieb muss wenig Ar
beitszeit, müssen wenig Stunden geleistet werden, damit man 
zu einem namhaften Ertrag kommt. Bei den Schweinezucht
betrieben ist der Arbeitskräftebedarf wieder gross, und wir lei
sten viele Stunden Arbeit. Auf einem Viehzucht- und Milchwirt
schaftsbetrieb ist der Arbeitskräftebedarf ebenfalls gross, und 
wir leisten dort pro Hektare landwirtschaftliche Nutzfläche 
viele Stunden. Mutterkuhhaltungs-Betriebe sind wieder exten
sive Betriebe. Ich kann mir nicht vorstellen, wie wir da die 
Grösse Arbeitszeit oder Arbeitskraft als gerechte Grösse bei
ziehen wollen. Mir scheint dringend, hier im Sinne der Gerech
tigkeit dem Antrag Vollmer zuzustimmen, der auf die Grösse 
des Ertrages abstellen will. Wenn der Ertrag namhaft zum Ein
kommen beiträgt, sind alle gemeinten Nebenerwerbsbe
triebe, um die wir uns sorgen, darin enthalten. Der Begriff 
«namhaft» beginnt recht tief, wesentlich weniger als die Hälfte 
des Einkommens ist bereits ein namhafter Teil des Einkom
mens. Ich möchte mich hier nicht über die prozentualen Zah-
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Jen äussem; die Erträge, die als Bestandteil des Einkommens 
erwirtschaftet werden müssen, könnten vielleicht zwischen 20 
und 30 Prozent liegen. 
Die SVP-Fraktion hat sich mit diesem Thema intensiv ausein
andergesetzt und beantragt Ihnen, meinem Antrag zuzustim
men, der als Ergänzung zum Antrag Vollmer zu verstehen ist. 
Ich bedaure, dass Sie ihn in der neuen Fassung noch nicht er
halten haben. Ich verstehe meinen Antrag aber als Hauptan
trag, nicht als Eventualantrag. Er ergänzt den Antrag Vollmer. 
Ich beginne den Text wie folgt: «Als landwirtschaftliches Ge
werbe gilt eine Gesamtheit.» Der Antrag Vollmer ergänzt hin
gegen nur den Antrag der Kommission, den Antrag Ständerat 
und Bundesrat, wo einleitend von einer «Einheit» gesprochen• , 
wird. Mich dünkt der Begriff «Einheit» ungenügend; wir müs
sen den Begriff «Gesamtheit» wählen, wir verstehen also eine 
Gesamtheit von Grundstücken, Bauten und Anlagen als land
wirtschaftliches Gewerbe. Warum? Eine schöne landwirt
schaftliche Siedlung im schönsten Ackerbaugebiet mit Hof, 
Anlagen und Land bildet eine Einheit. Aber im Berggebiet, bei 
den Nebenerwerbsbetrieb1m, bei den Betrieben, die ihre Are 
beit an verschiedenen Orten verrichten - sei es im Tal im Win
ter, sei es auf der Vorsassweide im Vorsommer, sei es auf der 
Hochalp -, handelt es sich nicht mehr um in sich geschlos
sene Einheiten, sondern alle zerstreuten Parzellen und Ge
bäude bilden eine Gesamtheit. Deshalb müsste hier verankert 
werden: «Als landwirtschaftliches Gewerbe gilt eine Gesamt
heit,» Das ist sicher wichtig für kommende juristische Ausein
andersetzungen, damit nicht plötzlich raumplane~ische Be
griffe in bezug auf Einheit beigezogen werden, die nicht das 
beinhalten, was wir hier sagen wollen. 
Und noch in einem zweiten Punkt unterscheidet sich mein An
trag von demjenigen von Herrn Vollmer, nämlich beim Begriff 
des produzierenden Gartenbaus. Ich bin der Auffassung, dass 
der produzierende Gartenbau Anrecht hat auf einen eigenen 
Absatz. Ich möchte also den Begriff des produzierenden Gar
tenbaus unter einen separaten Absatz stellen. Ich habe mich 
mit den Vertretern des Sekretariates unterhalten; sie sind ein
verstanden, dass für die Betriebe des produzierenden Garten
baus die gleichen Voraussetzungen gelten wie für landwirt
schaftliches Gewerbe; dass dieser Teil zu Absatz 1 bis wird, 
und am Rest wird dann nichts mehr geändert. 
Ich bitte Sie, meinem Antrag im Sinne einer Ergänzung des 
Antrags Vollmer zuzustimmen. Ich bin überzeugt, er geht in 
die richtige Richtung. Wir müssen endlich den Begriff des 
landwirtschaftlichen Gewerbes definieren und nicht nur immer 
darüber sprechen, ob es nun Haupt- oder Neben- oder Zuer
werb sei. Das alles ist doch nebensächlich; wichtig ist, dass 
die Betriebe ihre Aufgabe erfüllen und dass sie einen gewis
sen Ertrag erwirtschaften. 

Reichling: Ich spreche als Fraktionssprecher zu den Arti
keln 4 bis 9, und gleichzeitig begründe ich meinen Eventual
antrag zu Artikel 5. 
Ich nehme mein Votum zu Artikel 7 voraus, damit Sie nachher 
auch sehen, weshalb ich zu Artikel 5 noch einen Eventualan
trag eingereicht-habe. 
In Artikel 7 wird geregelt, ab welcher Grösse ein landwirt
schaftliches Gewerbe einen zusätzlichen privatrechtlichen 
Schutz erhalten soll. Dieser Schutz besteht schon im heutigen 
bäuerlichen Bodenrecht. Als minimale Betriebsgrösse gilt 
heute d~r Beg~iff der «ausreichenden Existenz», d. h.: Damit 
ein Betrieb diesen Schutz erhält, muss er heute so gross sein, 
dass er einer durchschnittlichen Bauernfamilie eine beschei
dene wirtschaftliche Existenz ermöglicht - das ist die heutige 
Grenze. Im neuen Gesetz will man diese Grösse nun neu defi
nieren, aber es geht um die gleiche Materie. 
Mehrheit und Bundesrat wollen den sogenannten Haupter
werbsbetrieb schützen. Das ist ein Betrieb, welcher mehr als 
die halbe Arbeitskraft einer durchschnittlichen bäuerlichen Fa
milie beansprucht. Der Bauer muss einem Nebenerwerb 
nachgehen, um zu einer vollen Existenz zu kommen. 
Die Minderheit II- ich werde nachher begründen, weshalb mir 
der Minderheitsantrag 1 (Diener) in der vorliegenden Fassung 
unbrauchbar erscheint - will den sogenannten Nebener-
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werbsbetrieb schützen, d. h. ein Heimwesen, das weniger als 
die halbe Arbeitskraft der Familie beansprucht; der Eigentü-

. mer oder seine Frau geht einem nichtlandwirtschaftlichen 
Hauptberuf nach, und dieses Heimwesen wird vom Bauern in 
der Freizeit oder von der Ehefrau bewirtschaftet. Im Vorfeld der 
heutigen Beratung und auch beim Eintreten ist gesagt wor
den, die Mehrheit wolle damit diese kleinen Heimwesen 
schlichtweg preisgeben, sie jeglichen Schutzes berauben. 
Diese Aussage stimmt so einfach nicht. Alle landwirtschaftli
chen Heimwesen - unabhängig VOl'.J ihrer Grösse, vom klein
sten bis zum grössten - wie auch die landwirtschaftlichen 
Grundstücke geniessen, wenn Sie der Mehrheit zustimmen, 
einen sehr weitgehenden privatrechtlichen Schutz, indem 
Handänderungen innerhalb der Familie - d. h. eine Ueber
gabe an die Ehefrau, an die Kinder, Enkel, Geschwister und 
Geschwisterkinder - der Bewilligungspflicht nicht unterstellt 
werden, sondern vollständig frei sind, ob es sich beim Ueber
nehmer,um einen Selbstbewirtschafter handelt oder nicht. In
nerhalb der Familie kann also jedes landwirtschaftliche Grund
stück oder HE;limwesen - gleich welcher Grösse,.... über Gene
rationen erhalten werden, wenn es der Wille dieser Familie ist. 
Das entspricht auch der heutigen Regelung. Man soll nicht sa
gen, das bedeute keinen Schutz; das ist der Hauptschutz, der 
privat~echtlich für den landwirtschaftlichen Boden gewährt ist. 
Jeder Eigentümer-auch eines Kleinheimwesens oder Grund
stückes - kann dieses zu Lebzeiten auf einen Familienange
hörigen Übßrtragen. Preisvorschriften bestehen im Prinzip 
keine, wenn sie sich einigen können. Wenn einer die Ueber
gabe zum Ertragswert beansprucht, sind die Voraussetzun
gen für Preisvorschriften eventuell gegeben. Aber bei Eini
gung mischt sich der Staat nicht ein. Auch der Uebergang ei
nes landwirtschaftlichen Grundstückes oder Heimwesens von 
einer Erbengemeinschaft an einen Erben ist jederzeit möglich, 
ohne dass sich der Staat oder Aussenstehende einmischen 
können. Das ist der Schutz, den alle Kleinheimwesen genies
sen; also Kleinlandwirte, die diesen Zustand erhalten wollen, 
können das jederzeit tun. 
Die Mehrheit ist der Aufü~.ssung, dass dieser Schutz genüge. 
Sie möchte dann aber im Artikel 5 den Kantonen das Recht 
einräumen, .diese Kleinheimwesen dem gleichen Schutz zu 
unterstellen wie auf Bundesstufe die Haupterwerbsbetriebe. 
Das ist der Antrag des Bundesrats zu Artikel 5; es entspricht 
auch dem Antrag der Kommissionsmehrheit. 
Wir glauben also, irn Privatrecht müsse die staatliche Rege
lung nur soweit gehen, als staatliche Interessen und solche 
der Gerechtigkeit innerhalb der Familie eine Rolle spielen, 
dass es aber im übrigen der Familie überlassen werden kann, 
in ihrem eigenen Bereich eine Regelung zu suchen, ohne 
dass sich der Staat einmischen muss. 
Die Minderheit will nun die Kleinheimwesen bis zur unteren 
Grenze des «namhaften» Beitrags zum Einkommen dem bun
desrechtlichen Schutz unterstellen. Das, was die Mehrheit den. 
Kantonen einräumen will, will die Minderheit auf Bundesstufe 
festlegen. Dieser Schutz kommt in der Praxis nur in zwei Fällen 
zur Anwem:Jung: 
1. Der eine Fall ist dann gegeben, wenn der Eigentümer eines 
landwirtschaftlichen Heimwesens dieses nicht an einen Ange
hörigen verkaufen will, den Betrieb nicht in der Familie erhal
ten will, sondern nach aussen veräussern will. Dann würde im 
Falle einer Zustimmung zum Antrag der Kommissionsmehr
heit einem Nachkommen. das Vorkaufsrecht für ein solches 
Kleinheimwesen nicht eingeräumt. Die Minderheit will es ein-
~m~. . 
Wir sind der Auffassung: Wenn ein Kleinheimwesen nicht ein
mal der halben Familie zur Existenz verhilft und sie es preisge
ben will, ist keine rechtliche Notwendigkeit für einen Schutz 
vorhanden. 
2. Der zweite Fall, wo dieser Schutz zum Tragen kommt: wenn 
sich die Erbengemeinschaft nicht einigen kann, das Klein
heimwesen einem der Erben zu überlassen, sondern mög
lichst viel Geld dafür lösen und es frei veräussern will. Hier geht 
es darum, ob sich der Staat in diese Familienangelegenheit 
einmischen oder es der Familie überlassen soll, den Weg zu 
finden. 
Wir müssen sehen, dass der Staat, wenn er bei diesen Klein-

heimwesen eingreift, einen Familienangehörigen gegenüber 
allen anderen bevorzugt. Der Hauptwert dieser Kleinheimwe
sen ist das Wohnhaus; wenn der Bevorzugte ein Kleinheimwe
sen zum Ertragswert- sagen wir von 120 000 Franken - über
nehmen kann und die Geschwister für ein gleichwertiges 
Haus eine halbe Million Franken oder mehr bezahlen müssen, 
dann ist das schlichtweg eine wirtschaftliche Bevorzugung ei
nes einzelnen Nachkommen oder Erben. Deshalb ist die 
Mehrheit der Auffassung, es sei dies nicht bundesrechtliche 
Notwendigkeit. Wenn die Kantone im Berggebiet einen Schutz 
für Kleinheimwesen wollen, wo spezielle Verhältnisse vorlie
gen, hätten sie diese Möglichkeit. Wir sind der Auffassung, 
dass im schweizerischen Mittelland die Familiengerechtigkeit, 
die Gleichbehandlung der Nachkommen, bei solchen Klein
heimwesen wichtiger sei als die Bevorzugung eines einzel
nen. 
Die SVP-Fraktion ist in dieser Frage geteilt; Sie haben das 
auch gesehen. Kollega Hari hat hier einen Antrag gestellt. Ich 
kann also nicht im Namen der Fraktion sagen, Sie sollen der 
Mehrheit oder der Minderheit zustimmen. Sie müssen selbst 
sntscheiden. 
Nur eines möchte ich noch sagen: Wenn gemäss Antrag Hari 
der Antrag der Minderheit II (Vollmer) durchgeht, dann ist 
mein Antrag zu Artikel 5 obsolet. Wenn nämlich die Nebener
werbsbetriebe auf Bundesebene gesch.ützt werden, können 
wir nicht den Kantonen zusätzlich noch ein gleiches Recht ein
räumen. Dann ist aber auch der Mehrheitsantrag obsolet. Das 
würde dann heissen, dass die Kantone noch Betriebe unter
halb des «namhaften Einkommens», also die eigentlichen 
Hobbybetriebe, dem bäuerlichen Boderyrecht unterstellen 
könnten. Das will wahrscheinlich niemand. 
Nun komme ich zu meinem Eventualantrag. Wenn der Antrag 
Vollmer durchgeht, dann sollten Sie meinem Eventualantrag . 
zustimmen und damit den Mittellandkantonen, wo diese klei
nen Nebenerwerbsbetriebe nicht mehr die gleiche Bedeutung 
haben wie im Berggebiet, die Möglichkeit einräumen, den be
sonderen Schutz auf Haupterwerbsbetriebe zu begrenzen 
und die Kleinheimwesen von diesem privatrechtlichen Schutz 
auszuschliessen. Das war ursprünglich die einhellige Mei
nung der Kommission in der ersten Lesung. Mein Text ent
spricht dem Text der Kommission aus der ersten Lesung. Wes
halb er in ,der zweiten Lesung verschwunden ist, weiss ich 
nicht, weil ich aus medizinischen Gründen an jener Sitzung 
nicht teilnehmen konnte, sonst hätte ich mich sicher dort 
schon für eine Korrektur gewehrt. 
Nun zum Antrag der Minderheit 1 (Diener): Warum halte ich ihn 
für unbrauchbar? Bundesrat, Mehrheit und Minderheit II (Voll
mer) sprechen von der halben Arbeitskraft bezielrlungsweise 
vom Einkommen einer bäuerlichen Familie. Damit werden ob
jektive Durchschnittsverhältnisse zum Mass genommen. Es 
geht also um einen durchschnittlichen Bauernbetrieb und um 
eine durchschnittliche Familie. Das ist objektiv bewertbar. Der 
Antrag Diener spricht von der halben Arbeitskraft, ohne nähe
ren Bezug. Es kann nun die halbe Arbeitskraft bezogen auf 
den Arbeitsanfall auf diesem speziellen Betrieb gemeint sein. 
Das würde heissen: Eine halbe Hektare, auf der Gemüse an
gebaut wird, würde diesem Recht unterstellt, weil auf dieser 
halben Hektare durchaus eine ganze Arbeitskraft beschäftigt 
werden kann. Auf der anderen Seite kann es auf die vorhan
dene Bauernfamilie Bezug nehmen: die halbe Arbeitskraft der 
Bauernfamilie. Wenn s\e gross ist, ist das mehr, wenn sie klein 
ist, ist es weniger. Der Begriff ist unklar. Wenn der Antrag Die
ner durchdringen sollte, müsste das Wort «die» durch das 
Wort «eine» ersetzt werden, also «eine» halbe Arbeitskraft, 
dann weiss man, es ist die halbe Arbeitskraft eines Mannes, 
womit das auch wieder bestimmt wäre. Aber in der vorliegen
den Formulierung muss man den Minderheitsantrag Diener 
ablehnen. 

· Ich bitte Frau Diener, Ihren Antrag zugunsten des Antrags Voll
mer zurückzUziehen, damit er als Hauptantrag in die Abstim
mung kommt und damit nicht im Abstimmungsverhältnis zwi
schen der Mehrheitsvariante und Ihrer Variante aus formellen 
Gründen ein völlig falsches Bild entsteht. Der Namensaufruf 
sollte dort stattfinden, wo es um das Wichtige geht: bei der Ge
genüberstellung von Antrag Mehrheit und Antrag Vollmer. 
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Ruckstuhl: Vor bald zwei Jahren reichte ich in diesem Rat eine 
Motion zur Revision des Landwirtschaftsgesetzes ein. Darin 
wurde unter anderem gefordert, dass dar Bundesrat Bestim
mungen erlassen soll, die geeignet sind, möglichst viele bäu• 
erliche Betriebe zu erhalten und ihnen eine gute Existenz zu 
ermöglichen. Mit der Ausarbeitung der Botschaft zum bäuerli• 
chen Bodenrecht hat der Bundesrat einen Teil' dieser Forde
rungen erfüllt. Das Bodenrecht bildet eine wichtige Grundlage 
fur die bäuerlichen Betriebe und ihre Existenz. 
Die Kommission hat versucht, diesem Grundsatz gerecht zu 
werden und den einen oder anderen P'unkt sogar zu verbes
sern. 'Ob ihr das g"elungen ist - insbesondere in den Artikeln, 
die jetzt zur Diskussion stehen-, ist eine der grossen Fragen, 
die selbst die Bauernvertretung in diesem Rate spaltet. Die 
Kommission u'nterscheidet nicht.mehr zwischen Haupt- und 
Nebenerwerbsbetrieben-das haben Sie bereits gehört-, und 
zwar, weil wir Gewerbe und Grundstücke unterscheiden wol
len und insbesondere, weil die Fähigkeiten des Betriebsleiters 
ja sehr stark mitentscheidend sind, ob ein landwirtschaftliches 
Gut als Vollerwerbsbetrieb gilt oder nur noch als Nebener
werbsb~trieb. In diesem Sinne hat auch der Eigentümer oder 
Betriebsleiter die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, unter wel
chen Teil des Gesetzes sein Betrieb fällt, wenn man davon aus
geht, ob die Arbeitskraft oder der Ertrag der Liegenschaft zu 
dieser Abgrenzung herangezogen wird. 
Die Frage der Abgrenzung ist die eine grosse Frage, und die 
andere ist jene der Konsequenzen dieser Abgrenzung. Wenn 
es um die Abgrenzung geht, meine ich insbesondere die Arti
kel 5, 7 und 9, die wir jetzt diskutieren. Natürlich liegt der 
Hauptentscheid beim Mikel 7. Die Mehrheit will die halbe Ar
beitskraft einer bäuerlichen Familie heranziehen, das ent
spricht ungefähr drei Viertel Normalarbeitskraft. Die Minder
heit I möchte die halbe Arbeitskraft, im Hinblickaufwelche Ein
heit ist nicht beschrieben. Aber ich nehme an, dass mit i;fer hal
ben Arbeitskraft eine halbe männliche Arbeitskraft gemeint ist. 
Der dritte- We-g ist das Einkommen, das herangezogen wird, 
das einen namhaften Beitrag leisten soll. Im Ziel sind wir uns 
alle einig: Wir möchten alle möglichst viele bäuerliche Betriebe 
erhalten und ihnen eine gute Existenz bieten, ob das nun am 
Arbeitseinsatz oder an der Ertragskraft gemessen wird. 
Herr Vollmer, in diesem Punkt sind wir uns einig. Nicht einig 
sind wir uns darin, dass sich die-se Bemessungskriterien nicht 
derart gravierend unterscheiden, dass - wie Sie das gesagt 
haben - die Mehrheit das Todesurteil für mehr als die Hälfte 
oder für fast die Hälfte der bäuerlichen Betriebe aussprechen 
würde. Die Kommissionsmehrheit und auch die CVP-Fraktion 
sind de-r Meinung, dass der Vorschlag der Mehrheit der bes
sere Weg ist, insbesondere deshalb, weil man noch zusätzli
che Bestimmungen hineingenommen hat. Der Stä!'lderat und 
die Kommissionsmehrheit unterstützen den Absatz, dass 
auch das zugepachtete Land mitberechnet wird bei der Beur
teilung, ob ein landwirtschaftliches Gewerbe als Ganzes eine 
Existenz bietet oder nicht. 
ffili der Frage, ob die Arbeitskraft oder die Ertragskraft mitbe
stimmend sein soll, müssen wir mitberücksichtigen, dass wir 
unter erschwerten Produktionsbedingungen mehr Betriebe 
unter den Schutz stellen, wenn wir die Arbeitskraft berücksich
tigen. Weil wir insbe-sondere im Berggebiet sehr viele oder fast 
die Ueberzahl an - gemäss dem alten System des Gesetzes -
sogenannten Nebenerwerbsbetrieben haben, glaube ich, 
dass wir gerade dort, wo wir eine dezentrale Besiedelung und 
die Erhaltung der ländlichen Besjedelung besonders fördern 
wollen, mit der Lösung der Mehrheit dieses Ziel be-sser errei-
chen k0nnen. · 
Wir dürfen aber diesen Artikel 7 nicht isoliert betrachten. Es ist 
richtig, dass wir alle drei Artikel gemeinsam diskutieren. insbe
sondere in Artikel 5 geben wir den Kantonen die Möglichkeit, 
mit einer Art Notbremse ihren speziellen Gegebenheiten 
Rechnung zu tragen und noch kleinere Betriebe als ganze zu 
erhalten. In Artikel 9 Absatz 2 geht es darum, dass das Ge
werbe nicht wie ein Grundstück behandelt und auf diese 
Weise degradiert wird, auch dann nicht, wenn es eine ungün
stige Betriebsstruktur aufweist, wenn in der Erbteilung ein 

· Selbstbewirtschafter den Betrieb übernehmen will. Man hat 
auch hier die Möglichkeit geschaffen, einen zur Uebernahme 
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.des Betriebes gewillten Selbstbewirtschafter nicht daran zu 
hindern. 
Das Verbot der Aufteilung von Kleinstbetrieben gegen den Wil
len' des Eigentümers bringt enorme Folgekosten im Investi
tionsbereich. Es genügt nicht, wenn wir über ein Gesetz das 
Ueberleben von Kleinstbetrieben verordnen, die nicht aus ei
gener Kraft lebensfähig sind, wenn wir nicht auch gewillt sind, 
nachher zu den Folgekosten ja zu sagen. Gerade nach den 
Budgetdebatten vergangener Jahre zweifle ich an der Konse
quenz dieses Rates. 
Ich bitte Sie deshalb im Namen der CVP-Fraktion, die Eigenin
itiative des Bauern zu erhalten und in Artikel 7 der Mehrheit zu
zustimmen. 

Scheidegger: Die Kommission hat sich lange und sehr inten
siv mit der Frage von Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben be
fasst. Man war sich bewusst, dass von den etwa 11 O 000 land
wirtschaftlichen Betrieben der Schweiz etwa 50 000 Nebener
werbsbetriebe sind. Gerade mit diesem Wissen kam man zur 
Lösung, wie sie Ihnen heute von der Mehrheit vorgelegt wird. 
Man suchte eine kqmbinierte Lösung für die Fragen Haupt-, 
Neben- und nichterhaltenswerte Betriebe. Die Lösung wurde 
mit diesem Artikel 7 in Verbindung mit Artikel 5 gefunden. 
Die Kommission möchte wirklich möglichst viele Bauernbe
triebe erhalten. Es wurde nichf kaltschnäuzig über diese sen
slble Problematik hinweggegangen. Herr Vollmer hat Gatt und 
EG erwähnt; natürlich, auch diese Fragen wurden vor dem 
Hintergrund de-s bäuerlichen Bodenrechtes diskutiert. Aller
dings liegt der Ansatzpunkt zur Lösung dieser Problematik 
selbstverständlich nicht beim bäuerlichen Bodenrecht, son
dern in der allgemeinen Landwirtschaftspolitik - beispiels
weise bei den Direktzahlungen usw.-, aber nicht bei den Lö
sungen, die wir heute diskutieren. 
Eine ganz andere Komponente ist in diesem Zusammenhang 
sehr, sehr wichtig. Es stimmt, was Herr Hari gesagt hat: Es gibt 
Gebiete, wo die Nebenerwerbsbetriebe ganz besondere Be
deutung haben. Dem kommt Artikel 5 aber entgegen. Das ist 
die föderalistische Komponente; ich bitte Sie, diese wirklich 
ernst zu nehmen - so, wie sie auch vom Gesetzgeber und von 
der Kommission gedacht wurde. Die Kantone können ja weiter 
gehen als der Bund. Das ist die grosse Möglichkeit. Es wird 
kein Kanton daran gehindert, weiter zu gehen. Wo die Neben
betriebe so stark sind - diese Kantone sind bekannt-, kann 
tatsächlich etwas auf Kantonsebene unternommen werden. 
Oder ist das Vertrauen in die Kantone schon so klein? 
Ich erinnere daran, dass das erste Raumplanungsgesetz ge
rade an der Frage des Föderalismus gescheitert ist. Man hat 
via Bund für die Kantone dekretieren und befehlen wollen; das 
fiel dann nicht auf fruchtbaren Boden. Deshalb ist die erste 
Version des Raumplanungsgesetzes gestorben. Dieses Wis
sen wurde bei der vorliegenden Vorlage antizipiert, indem die 
Kantone weiter gehen können als die Bundeslösung. Es 
wurqe daran gedacht, dass ein Gesetz deswegen einmal 
Schiffbruch erlitten hat. Ich bitte Sie, das zu beachten. 
Die FDP-Fraktion ist für die Anträge der Mehrheit der Kommis
sion. Im übrigen ist auch der Bundesrat auf diese Mehrheit 
umgeschwenkt. · 

Thür: Die Artikel 7 und 9 sind neben Artikel 61 die eigentlichen 
Strukturbereinigungsartikel. Die grüne Fraktion ist grundsätz
lich der Auffassung, dass bei der Definition des landwirtschaft
lichen Gewerbes darauf zu achten ist, dass nicht eine Struktur
politik in die falsche Richtung zustande kommt. In die falsche 
Richtung läuft nach unserer Auffassung eine Strukturpolitik, 
wenn in.Zukunft Nebenerwerbsbetriebe in weitem Umfang li
quidiert werden sollen. 
Bei der Definition des landwirtschaftlichen Gewerbes geht es 
um diese strukturpolitische Zielsetzung. Es geht um die Frage, 
ab welcher Grösse ein lan<;lwirtschaftliches Gewerbe als Gan
zes erhalten bleiben soll. Der Vorentwurf hat den Erhaltungs
anspruch auf alle Gewerbe ausgedehnt, deren Ertrag namhaft 
zum Einkommen des Bewirtschafters und seiner Familie bei
trägt. Nebenerwerbsbetriebe werden also klar erfasst. Der 
Bundesrat hat demgegenüber nur Haupterwerbsbetriebe 
schützen wollen, das heisst Betriebe. deren Bewirtschaftung 
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mehr als das halbe Arbeitspotential einer bäuerlichen Familie 
beansprucht und deren Ertrag mehr als die Hälfte ihres Er
werbseinkommens ausmacht. Die Kommissionsmehrheit will 
nunmehr als Kriterium nur noch die halbe Arbeitskraft einer 
bäuerlichen Familie gelten lassen und darauf verzichten, auch 
noch zu verlangen, dass der Ertrag mehr als die Hälfte des Er
werbseinkommens ausmachen muss. Oie grüne Fraktion be
grüsst diesen Systemwechsel grundsätzlich, da wir der Auffas
sung sind, dass die alleinige Definition über die Arbeitskraft 
grundsätzlich richtig ist. Denn wir hegen die Befürchtung, 
dass die Definition °'ber den Ertrag arbeitsintensive Bewirt
schaftungsmethoden benachteiligen könnte. 
Im Unterschied aber zur Kommissionsmehrheit wollen wir ei
nen weitergehenden Schutz der Nebenerwerbsbetriebe bean
tragen. Herr Reichling hat darauf hingewiesen, dass der Min
derheitsantrag Diener unklar ausgestaltet sei, indem von der 
«halben landwir.tschaftlichen Arbeitskraft» die Rede sei. 
Wir sind der Auffassung, dass die Formulierung hier klar und 
eindeutig ist. In der Mehrheitsfassung ist nämlich die Rede von 
der halben Arbeitskraft einer bäuerlichen Familie. Im Unter
schied zu diesem Mehrheitsantrag möchte die Minderheit Die
ner als Grenze eine halbe landwirtschaftliche Arbeitskraft c\es 
Mannes oder der Frau dieses Betriebes. Wir sehen nicht eln, 
weshalb hier Herr Reichling eine Unklarheit erkennen will. 
Wir bitten Sie deshalb, in erster Linie den Minderheitsantrag 
Diener zu unterstützen und selbstverständlich, wenn dieser 
unterliegen sollte, der Minderheit Vollmer zuzustimmen. 
Ich äussere mich noch zu Artikel 9. Wir erachten diesen Artikel 
als ausserordentlich gefährlich, indem nicht erhaltungswür
digei3etriebe definiert werden sollen. Mit diesem Artikel könn
ten in Zukunft Nebenerwerbsbetriebe weitgehend liquidiert 
werden, denn was eine günstige Betriebsstruktur ist, wird sich 
in Zukunft weitgehend an den Bewirtschaftungsmethoden der 
Haupterwerbsbetriebe orientieren. Einer solchen Strukturbe
reinigung können wir keineswegs zustimmen. 
Wir bitten Sie deshalb, in Artikel 9 dem Minderheitsantrag 
Bundi zuzustimmen. 

On. Pini: lo intervengo a sostegno de1l'articolo 7, proposta 
sussidiaria, ehe e stata sottoscritta anche da alcuni miei colle
ghi ctie vivono situazioni rurali e agricole similari a quelle del 
mio Cantone. Mi riferisco in mo<;lo particolare alla sottoscri-

1 zione di detta proposta sussidiaria all'articolo 7 da parte del
l'on. Bundi. 
Noi abbiamo poco da dire. Chi noi? In particolare penso alla 
piccola rappresentanza latina in questa Camera. Penso owia
mente a quel poco ehe rimane dell'agricoltura ticinese ehe· 
rappresenta il 3 percento del prodotto interne brutto del Can
tone; penso alle sue condizioni, alla storia del diritto fondiario 
del Cantone Ticino ehe e completamente diversa da quella 
ehe praticamente ha impresso e ha definite il corpo della 
!egge. Sono molto perplesso rigUardo il seguito di queste 
discussioni. Queste. discussione ha marcato una mia prece
dente preoccupazione ehe non ho potuto esprimere compiu
tamente, in quanto non abbiamo avuto la possibilita di discu
tere individualmente l'entrata in materia Mi preoccupa il fatto 
ehe queste messaggio e questa legge si referiscano a un'agri
coltura tradizionale, quella centrale della Svizzera - il resto e 

, molto marginale. La legge disciplina in particolare i diritti di 
prelazione e successori relativi a proprieta ehe gia esistono, 
mentre il grande problema non e tanto quelle per noi - dico 
per noi per una volta -di risolvere il problema delle prelazibni a 
livello successorio e familiare quanto quello di aiutare l'ac
cesso alla proprieta agricola, ehe in modo particolare in Ticino 
diventa sempre piu difficile, se non quasi impossibile. Se noi 
pensiamo di continuare a definire in diritto la realta agricola 
svizzera secondo gli schemi antichi - e qui devo dare ragione 
all'on. Gros quando parla di «l'esprit veillot» ehe ha ispirato 
questa !egge-, noi siamo fuori strada. 
L'agricoltura svizzera non ha niente a ehe fare con la grande 
agricoltura europea, quella della F rancia o dell'ltalia, ad esem
pio. Non abbiamo niente a ehe fare ne coll'Uruguay-Round ne 
con il GATT. E' una piccola agricoltura, la nostra, dove dob
biamo effettivamente sostenere le economie agricole familiari 
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tenendo conto anche delle diversita; ci6 ehe questii !egge -
per conto mio - non fa sufficientemente. 
Noi dobbiamo sostenere questa proposta sussidiaria; essa, in · 
poche parole, dice ehe non possiamo aritmeticamente defi
nire il lavoro di una famiglia nel quadro dell'attivita aziendale 
agricola nel Ticino, ma dobbiamo considerare ehe soprattutto 
nel mio Cantone l'agricoltura e marcatamente complemen
tare. Non c'e praticamente quasi piu un'azienda autonoma 
ehe possa dire: io autonomamente posso vivere economica
mente con un certo agio. Non esiste piu, perche non abbiamo 
piu territorio in piano; abbiamo unicamente territorio agricolo 
in montagna e nei pascoli alpestri. 
Colleghi, tenete conto di queste diversita. Non potete, in forza 
della vostra sacrosanta maggioranza, fabbricare leggi unica
mente per ci6 ehe esiste da sempre e non tenere in considera
zione quella ehe e la realta diversificata e marginale dell'agri
coltura svizzera. 
Per queste motivo mi riservo alla fine, seconpo l'evoluzione 
della discussione, di dare si o no la mia approvazione a queste 
testo di legge. 

Engler: Wir machen hier eine Kommissionsberatung, nur 
glaube ich, dass die Kommission das doch seriöser getan hat, 
als wir es hier tun. Ich möchte Sie deshalb bitten, die Kirche 
wieder dorthin zu stellen, wo sie hingehört: nämlich ins Dorf. 
Herr Vollmer hat gesagt- er hat das mehrfach erwähnt-, dass 
wir gewisse Gewerbe nicht mehr für schützenswert erachten. 
Ich stelle Ihnen nun allen die Frage, was bedeutet «nicht schüt
zenswert»? Was ist die Antwort auf diese Frage? 
Die Antwort ist, dass die Mehrheit sagt, dass Betriebe, die vom 
Potential her nicht genügend Arbeit ergeben für dreiviertel Ar
beitskraft, nicht-zum Ertragswert integral zugewiesen werden. 
Was ist die Folge davon? 
Erstens haben, wenn ein solches Gewerbe veräussert wird, 
die Verwandten, die Selbstbewirtschafter sind, wieder ein Vor
kaufsrecht zum Ertragswert. Und zweitens - das scheint mir 
die wichtigere Folge zu sein für Betriebe, die nicht schützens
wert sind - können nicht lebensfähige Betriebe in Zukunft real 
geteilt werden, aufgeteilt auf andere Bauern in der Umgebung. 
Die Frage, die sich somit stellt, ist folgende: Wollen wir, dass 
kleine Betriebe durch Selbstbewirtschafter übernommen wer
dep, die nebenbei einem andern Beruf nachgehen, und zwar
das ist die entscheidende Frage - auf jeden Fall zum Ertrags
wert? 
Damit stellt sich einmal die Frage der Struktur- und der Agrar
politik, und zum zweiten stellt sich die Frage der Erbengerech-
tigkeit. . 
Mir ist klar, dass der Lehrer, der in seiner Familie einen Betrieb · 
hat und der sagen kann, er übernehme ihn als Selbstbewirt
schafter, gerne ein kleines Gewerbe am Rande eines Dorfes 
übernimmt, Schule gibt und Schafe hält. Aber wollen wir denn 
agrarpolitisch solche Betriebe unterstützen? Wollen wir die 
Kosten für solche Betriebe politisch auch in der Zukunft tra
gen? Das ist doch eine wichtige Frage. 
Mir scheint es wichtiger, dass nicht lebensfähige Betriebe auf
geteilt werden können auf vielleicht andere nicht lebensfähige 
Betriebe und dass wir so zu Strukturen kommen, die eine ver
nünftige Landwirtschaft ermöglichen. 
Ich möchte noch zum Antrag Vollmer eine Bemerkung ma
chen. Hier wird die Definition anhand des «namhaften» Teils· 
des Einkommens - am Ertrag - bestimmt. Das ist eigentlich 
ein subjektives Kriterium. Nach meiner Ansicht kann es nicht 
darauf ankommen, ob die Frau des Bauern Aerztin oder Lehre
rin ist, ob ein Gewerbe. geteilt werden kann oder ob es zum Er
tragswert übergeht. Das kann kein Kriterium sein. Wir müssen 
hier objektive Kriterien annehmen, und das hat die Mehrheit 
der Kommission getan. , 
Ich möchte auch vor Hysterie warnen, da Artikel 5 die Möglich
keit gibt, in Kantonen mit besonderen Strukturen auch klei
nere Betriebe zu unterstellen. Das heisst, dass sie ebenfalls in
tegral zugewiesen und dass sie nicht real geteilt werden kön
nen. 
Ich bitte Sie deshalb, der Mehrheit zuzustimmen und in der 
Landwirtschaftspolitik nicht Kosten für die Zukunft einzuge
hen, die wir- nicht wollen, und auch. die übrigen Erben zu be-
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rücksichtigen, die Anspruch darauf haben, vernünftig ,en;schä
digt zu werden. Es geht nicht nur um Familienpolitik. Dle bei
den übrigen Interessen - die Erbengerechtigkeit und die ver, 
nünftige Agrarpolitik - sind ebenso stark zu gewichten. 

Nussbaumer, Berichterstatter: Ich äussere mich zuerst zu Ar-
tikel 7 und dessen Konsequenzen. . 
Welche Konsequenzen ergeben sich für Betriebe, die zu klein 
sind, um den Anforderungen zu genügan, die die Mehrheit, 
die Minderheiten I und II sowie Herr Wyss William stellen? 
Diese Betriebe sind als Gewerbe nicht mehr dem bäuerlichen 
Zivilrecht und öff~ntlichen Recht unterstellt. Das heisst, die Fa
miliö kann also solche Betriebe - wenn sie will - weiter erhal
ten. Sie kann den Betrieb in der Familie als Ganzes weiterge
ben, oder sie kann ihn in der Familie stückweise an die ver
schiede'nen Erben geben, z. B. auch die Gebäude aufteilen. 
Betreffend den Preis ist sie ebenfalls frei. 
Vergleichen wir das mit dem geltenden Recht! Heute gibt es 
etwa 45 000 Betriebe, die nach geltendem Recht keine ausrei
chende Existenz aufweisen. Deswegen sind sie aber nicht ver
schwunden. Wir müssen den Familien zumuten, dass sie, 
wenn sie einen Betrieb erhalten wollen, das tun können. Natür
lich kann ein Vater zu Lebzeiten, wenn er sich mit den Kindern 
überwirft, den Betrieb verkaufen, genau gleich wie ein Gewer
betreibender, der seinen Betrieb an Dritte verkaufen und nicht 
an die Familie weitergeben will. Aber die Familie ist nicht ge
zwungen, diese Betriebe zu liquidieren. Das zugehörige Land 
fällt ab~r trotzdem-wenn es in der Landwirtschaftszone liegt
unter den Begriff der Grundstücke, und dort greift das Boden
recht noch teilweise. Wenn also ein Eigentümer seine Liegen
schaft erhalten will, kann er sie beispielsweise auch in gesam
ter Hand seinen nichtbäuerllchen Nachkotntnen übergeben. 
Da wird das heutige Recht praktisch im zuküntl:igan Recht 
übernommen. 
Zum Ahtrag der Mehrheit: Es hat bis ]atzt niemand erwähnt, 
dass der Vorschlag der Kommissionsmehrheit absolut iden
tisch ist mit dem Vorschlag des Ständerates. Nur haben wir die 
Sache anders eingeordnet. Wenn Sie unseren Me~rheitsan
trag zu Artjkel 7 Absatz 1 auf der Fahne ansehen, stellen Sie 
fest, dass der Ständerat- in Artikel 8-gerlalJ unsere.FormUlie

, rung übernommen hat. Sie sehen aber auch im Artikel 7 Ab-
satz 3, den wir unverändert vom Ständerat ü_bernehmen wbl
len, dass der Ständerat mit seiner neuen Formulierung gegen
über dem Bundesrat etwas beibehalten will, was schon im bis
herigen Recht gilt. Er geht n.ämlich um.die Grundstücke, die 
schon zugepachtet und weiter als Pachtland erhältlich sind. 
Das Land soll also schon zugepachtet seih uhd muss weiter 
als Pachtland zur Verfügung stehen: In dieseln t=all wird der 
Arbeitsaufwand zur Bewirtschaftung dieses Pachtlandes von 
der Mehrheit und von der Minderheit Dierie/' mitgerechnet. 
Also das ist doch eine wesentliche Verbesseruhg gegenüber 
der ursprünglichen Lösung des Bundesrates. der Bundesrat 
hat sich hier dem Ständerat angeschlossen. Der Unterschied 
zwischen Mehrheit urid Minderheit in Artikel 7: Dle Mehrheit 
geht von der Normalfamilie aus, das ist die Familie, die 420 Ar
beitstage in der Landwirtschaft arbeitet. 10 Tagesstunden er
geben 4200 Stunden, und die halbe Arbeitskraft einer bäuer.li
chen Normalfamilie - das ist ein objektlviarter Begriff - macht 
2100 Stunden aus. 
Der Antrag Diener spricht von einer halben landwirtschaftli
chen Arbeitskraft, wobei der Antrag etwas missverständlich ist, 
es müsste dort «ein» statt «die» heissen. Das wären, wenn wir 
annehmen, es sei ein Mann, 1500 Stunden pro Jahr. Die Diffe
rent liegt al,$0 in einer Viertelarbeitskraft. Die Kommissions
mehrheit will die halbe Arbeitskraft einer bäuerlichen Familie, 
das sind 0,75 Arbeitskräfte, und Fraü Diener will 0,5 Arbeits
kräfte. 
Zum Antrag Vollmer: Dort heisst es: das namhaft zum Einkom
men beiträgt. Was bedeutet «namhaft»? Es gibt Leute, die wis
sen wollen, dass die Juristen diesem «namhaft» 20 bis 30 Pro
zent zudichten. Ich glaube, bis jetzt wurde nirgends gesagt, 

· was namhaft ist. Ist das ein Viertel oder ein Drittel des Einkom
mens? Je nachdem würden beide Anträge so gut wie iden
tisch. Wenn es ein Drittel wäre, wäre er fast identisch mit dem 
Mim:lerheitsantrag Diener. 
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Noch eine allgemeine agrarpolitische und auch volkswirt
schäftliche Ueberlegung zu diesen Begriffen: Der Antrag der 
Mehrhelt - da liegt ein totales Missverständnis vor - ist keine 
«Schlächterei» von Bauernbetrieben. Das ist eine Lösung, die 
volkswirtschaftlich sehr gut den objektiven Betrachtungen 
standhält. 
Denken wir an das Verhältnis zwischen Landwirtschaft und 
Tourism'us. Landwirtschaft und Tourismus im Berggebiet stel
len eine Symbiose dar - ich habe das gestern schon gesagt-, 
die unbedingt erhalten werden muss, sonst müssen unsere 
Hotellerie und die touristischen Einrichtungen mit Hilfskräften 
aus dem weiteren Ausland bestückt werden. Es ist doch bes
ser, wenn wir einen Antrag mit vorbeugender Wirkung haben. 
Diese Existenzen werden durch den Antrag der Mehrheit nicht 
zerstört. Diese Bergbetriebe erreichen nach wie vor diese 
Schweife. Wenn der Bauer am Morgen und am Abend melkt 
und am Tag am Skilift arbeitet, dann sind vielleicht seine halbe 
Arbeitskraft und noch die halbe Arbeitskraft seiner Ehefrau in 
der Landwirtschaft beschäftigt, und dann fällt er unter dieses 
Recht. Im Talgebiet tragen wir den Gegebenheiten der Agrar
politik etwas basser Rechnung, weil zu kleine Betriebe gar · 
nicht mehr begehrt sind. Wir werden auch in Zukunft die 

-Uebernehmer nicht mehr haben; der bäuerliche Nachwuchs 
ist sehr schwach. 
Ich bitte Sie, bei Artikel 7 der Mehrheit zuzustimmen - die 
Kommission hat mit 12 zu 9 Stimmen dem Artikel 7 zuge
stimmt- und die Minderheitsanträge abzulehnen. 
Artikel 5: Wehn wider Erwarten der Minderheitsantrag Vollr:ner 
erfolgreich sein sollte, dann Wäre bei Artikel 5 der Antrag der 
Kommission zu Buchstabe a obsolet; er müsste gestrichen 
werden, und es käme danri zur Abstimmung zwischen dem 
Antrag Hari und dem Antrag Reichling. 
Ich habe noch vergessen, di::m Antrag Wyss William zu kom
mentieren. Er bringt uberhaupt keine Differenz zum Antrag 
Vollmer; auch wenn wir von einer «Einheit» des Betriebs spre
chen, sind das Maiensäss und die Alprechte inbegriffen, das 
braucht keine spezielle Aufzählung. Sie sehen übrigens, dass 
der französische Text demjenigen at,Jf der Fahne entspricht. 
Artikel 9: Ich bitte Sie, bei Artikel 9 der Mehrheit zuzustimmen 
und deh Anfrag BUndi auf Streichung abzulehnen. Die Kom
mission tiat mit 13 zu 6 Stimmen diesen Antrag de/- Kommissi
onsmehrheit angenommen. 

M. Petey, rapporteur: Je reprends rapidement quelques re
marques sur ces articies. L'article 4 n'est pas combattu. A 
l'article 5, nous avons Ja proposition de M. Harl qµi, comme 
ceile de M. Aeichling, devrait etre consideree comme subsi
diaire en cas d'acceptation de l'amendement de M. Vollmer. 
Si ce äernier etait rejete, ces deux suggestions ne se justifie
raient pas et il faudrait maintenir Ja proposition de la majorite 
de Ja commission. 
A l'article 7, Ja suggestion de M. Wyss ne fait qu'appuyer celle 
de M. Vollmer. Nous avons donc trois propositions. La pre
miere, celle de Ja majorite, est fondee sur Je systeme de Ja moi
tle des forces de travail d'une famille paysanne (environ 
2100 heures), ce,qui semble etre une banne Solution. Du reste 
eile a ete reprise par le Conseil des Etats a l'article 8. La 
deuxieme, celle de Mme Dlener ramenerait Je temps de travail 

. a 1500 heures, ca qui pe.rmettrait de prendre en consideration 
las exploitations a temps partfel. La troisieme, celle de 
M. Vollmerva encore plus loin en donnant une autre definition 
«Line part notable du revenu». Cette redaction est mauvaise, 
car l'imprecision est totale. L'appreciation peut etre differente, 
ce qui entra'ine une inegalite de traitement. 
Ces propositions visent surtout a maintenir les exploitations a 
temps partiel. Plusleurs groupes se sont exprimes dans ce 
sens lors de l'eritree en matiere. J'admets volontiers qu'il taut 
proteger les exploitatiöns a temps partiel, mais il taut fixer une 
limlte. C'est sympathique de pretendre que, par l'interme
diaire des exploitatlons a temps partiel, on maintient la_ culture 
paysanne, mais je ne sais pas si c' est veritablement Je cas. Ce
lui qui, de temps a autre, cultive un petit bout de jardin ne se 
sent pas forcement J'äme paysanne. On dit egalement que 
l'exploitation ä temps partiel est un hobby, un violon d'Jngres
comme J'a affirme M. Vollmer- mais je souligne, en quallte de 
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paysan, que je n'apprecie pas beaucoup cette remarque. Cela 
signifie que les exploitants paysans ne sont pour vous qu'une 
espece en voie de disparition et qu'ils sont tout heureux 
d'avoir quelqu'un qui veut bien jouer ourant quelques heures 
au paysan. 
Nous, paysans, estimons que nous pratiquons un metier 
comme vous le vötre et que nous devons pouvoir en vivr~. 
Nous admettons que d'autres souhaitent consacrer une partie 
de teur temps a la pratique de ce rnetier, mais il ne faut pas 
tomber dans le ridicule en voulant proteger celui qui cultive 
son f:)etit coin de jarqin. Je vous assure que cela est deplaisant 
pour les paysans d'etre traites de cette fac;:on. Je vous suggere 
devoter a l'article 7 la proposition de la majorite de la commis
sion. 
A l'article 9, M. Bundi a presente une proposition de minorite. 
Dans cette disposition, il serait sage de reconna1tre quand le 
maintien d'une entreprise ne se justifie pas. C'est la position 
adoptee par le Conseil federal et reprise par la majorite de la 
commission qui l'a emporte par 13 voix contre 6. En conclu
sion, je vous demande devous prononcertant a l'article 7 qu'a 
l'article 9 en faveur des propositions de la majorite. 

Bundesrat Koller: Bei den Artikeln 5 bis 9, üoer die Sie abstim
men werden, geht es zweifellos um eine sehr zentrale Frage 
dieses neuen Gesetzes. Es scheint mir daher besonders wich
tig, dass man sich vollständig klar wird, worum es hier eigent
lich geht. Es geht nämlich bei lichte besehen nur um die 
Frage, welche landwirtschaftlichen Betriebe vorerst den be
sonderen privatrechtlichen Schutz dieses Gesetzes genies
sen sollen. Dieser besondere - ich betone «besondere» - pri
vatrechtliche Schutz dieses Gesetzes besteht im Anspruch auf 
integrale Uebernahme solcher Gewerbe zum Ertragswert, wo
bei - daran muss auch erinnert sein - diese integrale Ueber
nahme eines solchen besonders geschützten landwirtschaftli
chen Gewerbes zum Ertragswert natürlich auf Kosten der Mit
erben geht. 
Der Bundesrat hat Ihnen vorgE:Jschlagen, diesen besonderen 
Schutz auf die sogenannten Haupterwerbsbetriebe zu be
schränken. In der Diskussion ist nun der Eindruck erweckt 
worden, dass die andern, eben die sogenannten Nebener
werbsbetriebe, überhaupt keinem gesetzlichen Schutz mehr 
unters~ünden, sondern quasi von vornherein «zum Abster
ben» verurteilt wären. Von dem kann aber keine Rede sein. 
Auch die Nebenerwerbsbetriebe geniessen den Schutz die
ses Gesetzes, und zwar etwa in folgender Form: Erstens - Na
tionalrat Reichling hat zu Recht darauf hingewiesen - können 
auch künftig Nebenerwerbsbetriebe innerhalb der Familie frei 
als Ganzes auf einen Erben übertragen werden. Also jeder Ei
gentümer eines Nebenerwerbsbetriebes hat auch künftig die 
Möglichkeit, durch testamentarische Verfügung dafür besorgt 
zu sein, dass der Betrieb als Ganzes erhalten bleibt, ohne dass 
sich der Staat in diese Uebergabe innerhalb der' Familie ein
mischt. zweitens hat ein Erbe, der bereits ein landwirtschaftli
ches Gewerbe besitzt, das im ortsüblichen Bewirtschaftungs
bereich liegt, im Rahmen einer Arrondierung einen Anspruch 
auf Uebernahme dieses Nebenerwerbsbetriebs, nach dem 
Vorschlag Ihrer Kommi1>sion zum Ertragswert, wenn er Selbst
bewirtschafter ist- ich verweise auf Artikel 22 des Gesetzes. 
Schliesslich greift der öffentlich-rechtliche Schutz dieses Ge
setzes bei den Nebenerwerbsbetrieben ein, indem auch land
wirtschaftliche Grundstücke deri Vorschriften gegen miss
bräuchliche Preise unterstellt sind. Es ist also in keiner Weise 
so, dass Nebenerwerbsbetriebe-wenn Sie der Mehrheit Ihrer 
Kommission und dem Bundesrat und Ständerat folgen - zu 
freien Spekulationsobjekten würden. Davon kann wiederum 
keine Rede sein, weil hier die öffentlich-rechtlichen Vorschrif
ten - ich verweise vor allem auf Artikel 64- Platz greifen. 
Schliesslich haben wir bewusst wegen der unterschiedlichen 
Struktur in einzelnen Kantonen - ich denke vor allem an die 
Kantone Tessin und Wallis - in Artikel 5 die Möglichkeit ge
schaffen, dass die Kantone den besonderen privatrechtlichen 
Schutz, also den Anspruch auf diese integrale Uebernahme 
zum Ertragswert, auch auf kleine Nebenerwerbsbetriebe aus
dehnen können. Das ist der Sinn von Artikel 5 dieses Geset
zes. 
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Nun noch ein Wort zu den Zahlen. Man hat den Eindruck er
weckt, dass, wenn man der Kommissionsmehrheit und dem 
Bundesrat folge, vor allem die Berggebiete schwer betroffen 
wären. Das ist eine vollständig undifferenzierte Aussage. 
Wenn Sie die Statistik auf Seite 143 der Botschaft näher an
schauen, sehen Sie, dass etwa in den Kantonen Schwyz über 
80 Prozent, Obwalden 7 4 Prozent, Nidwalden 79 Prozent, Gla
rus 70 Prozent, Appenzell Ausserrhoden 70 Prozent und Ap
penzell lnnerrhoden 86 Prozent Haupterwerbsbetriebe sind. 
Es gibt also auch,Berggebiete, die eine ganz überwiegende 
Zahl von Haupterwerbsbetrieben haben, die nach wie vor die
sem besonderen Schutz des Gesetzes unterstellt sind. 
Klare Ausnahmen finden Sie aufgrund dieser Statistik vor al
lem im Kanton Tessin und im Wallis. Für diese speziellen Ver
hältnisse haben wir diesen Artikel 5 vorgesehen, wo die Kan
tone - wenn ihnen das tunlich erscheint - den. Schutz noch 
weiter ausdehnen können. 
Im übrigen möchte ich darauf hinweisen, dass der Ständerat 
bei der Bestimmung über die Haupterwerbsbetriebe gegen
über dem Vorschlag des Bundesrates schon zwei Aenderun
gen vorgenommen hat, denen wir heute zustimmen und die 
eigentlich in der Richtung Ihrer Minderheitsanträge gehen. 
Einmal hat der Ständerat bewusst auf die Streichung des Krite
riums des halben Erwerbseinkommens verzichtet. Der Bun
desrat stimmt dem zu. Es wird künftig bei der Bestimmung des 
Haupterwerbsbetriebes allein auf die Beanspruchung der hal• 
ben ~rbeitskraft einer bäuerlichen Familie abgestellt. Damit 
kommen wir ja gerade jenen vom Einkommen her relativ lei
stungsschwachen Betrieben, wie wir sie im Berggebiet und 
auch bei Oekokulturen finden, die eben besonders arbeitsin
tensiv sind, entgegen, weil wir sie aufgrund des Verzichts auf 
die Einkommenskomponente auch noch dem besonderen, 
dargestellten Schutz des privatrechtlichen Teils dieses Geset
zes unterstellen. 
Im übrigen sind wir mit dem Ständerat einverstanden, dass 
auch stabile Zupachtverhältnisse bei der Bestimmung des 
landwirtschaftlichen Gewerbes berücksichtigt werden müs
sen. 
Damit komme ich zu den Minderheitsanträgen. Frau Diener 
möchte mit ihrer Minderheit diese Schutzschwelle - ich be
tone noch einmal: für den besonderen Schutz - tiefer anset
zen, indem nich, auf eine halbe Arbeitskraft der bäuerlichen 
Familie, sondern auf eine Hauptperson, den Bewirtschafter, 
abgestellt wird. Damit erschweren Sie natürlich die unserer 
Meinung nach unbedingt notwendigen Strukturanpassungen 
vor allem im Talgebiet. Ich glaube, ich habe vorhin schon klar 
dargelegt, dass im Berggebiet - gerade auch in Gegenden, 
wo ich selber herkomme - nach wie vor Haupterwerbsbe
triebe existieren, wenn rnan auf den Arbeitsaufwand einer bäu
erlichen Familie abstellt. Aber 'der Bundesrat ist überzeugt, 
dass vor allem im Tatgebiet eine Strukturanpassung unbe
dingt notwendig ist, wenn wir den künftigen Anforderungen, 
die vom Gatt und vom EWR her auf uns zukommen werden, 
genügen wollen. · ' 
Deshalb möchte ich Sie bitten, diesbezüglich bei der Mehrheit 
der Kommission zu bleiben. 
Noch weiter möchte Herr Vollmer gehen. Er möchte diesen be
sonderen Schutz schon all jenen landwirtschaftlichen Gewer
ben gewähren, bei denen ein namhafter'Beitrag zum Einkom
men geleistet wird. Dieser Antrag hat nach Meinung des Bun
desrates vor allerri den schweren Nachteil; dass das Kriterium 
des namhaften Einkommens völlig unbestimmt bleibt. Damit 
wäre es vollständig in das Belieben der Rechtsanwendung ge
stellt, wo hier die Grenze gezogen wird. Das Argument, das ich 
schon gegenüber dem Antrag von Frau Diener geltend ge
macht habe, kommt hier natürlich noch vermehrt zum Zug. Wir 
wissen, dass heute etwa 95 Prozent aller landwirtschaftlichen 
Gewerbe innerhalb der Familie übertragen werden. Wenn Sie 
aufgrund des Antrages von Herrn Vollmer nun praktisch alle 
diese heute bestehenden landwirtschaftlichen Gewerbe - mit 
Ausnahme,der Hobbybetriebe, wie Sie gesagt haben - dem 
besonderen Schutz unterstellen, dann wird sich natürlich re
gelmässig ein Familienmitglied finden, das diese integrale 
Uebernahme zum Ertragswert auf Kosten der Miterben bean
sprucht. Mit Ihrem Antrag ~erhindern Sie praktisch jede Struk-
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turanpassung. Es kämen dann höchstens noch etwa fünf Pro
zent der landwirtschaftlichen Gewerbe überhaupt auf den 
Markt; das reicht gerade im Talgebiet einfach nicht aus, um 
den künftigen Anforderungen unserer Landwlrtschaftspolitik
seien sie nun durch das Gatt oder dan EWR begründet - zu 
genügen. 
Aus diesem Grunde möchte ich Sie bitten, diesen Antrag ab
zulehnen. 
Wenn Sie dem Antrag von Herrn Vollmer folgen, werden die 
Anträge zu Artikel 5 obsolet; denn wenn Sie praktisch jedes 
bestehende landwirtschaftliche Gewerbe ausser Hobbybetrie
ben schützen, macht es natürlich keinen Sinn mehr, den Kan
tonen noch zusätzlich die Kompetenz zu erteilen, weitere Be
triebe - also sogar Hobbybetriebe - diesem besonderen 
Schutz zu unterstellen. 
Wenn Sie dagegen der Mehrheit der Kommission folgen, Herr 
Nationalrat Harl, besteht zwischen Ihnen und uns materiell 
vollständige Einigkeit. Es besteht dann nur noch ein terminolo
gischer Unterschied. Wir sind - davon habe ich tnich in der 
Kommission überzeugen lassen - zum Schluss gekommen, 
dass der Ausdruck «Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe» eher 
unglücklich ist, weil dieses Begriffspaar emotionell sehr bela
stet ist. Es ist auch sachlich eher irreführend, weil offenbar 
viele Leute davon ausgehen, dass ein Haupterwerbsbetrieb 
ein Betrieb sei, der einer bäuerlichen Familie das volle Ein
kommen gewähren muss. Das ist aber nicht die Meinung. Wir 
verlangen blass die halbe Arbeitskraft einet bäuerlichen Fami
lie. Deshalb scheint es uns richtig, auf diese unglücklichen Be
griffe «Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe» zu verzichten. Ma
teriell besteht aber vollständig Einigkeit zwischen dem Antrag 
von Herrn Hari und der Mehrheit der Kommission und dem 
Bundesrat. 
Bleibt noch der Antrag zu Artikel 9: Ich bin der Meinung, dass 
der bundesrätliche Vorschlag die beste Lösung ist. Dort ist ein
zig das Marginale «Nicht er_haltungswürdige Gewerbe» un
glücklich; das könnten wir im Rahmen der Differenzbereini
gung beseitigen. 
Herr Bundi, es geht aber nicht aA, dass man sagt, der öffent
lich-rechtliche Teil biete noch genügend Gelegenheit für 
Strukturbereinigungen, wenn man das Realteilungsverbot 
eben erst bei der guten landwirtschaftlichen Existenz ansetzt. 
Ich habe Ihnen dargelegt: Wenn Sie dem Antrag Vollmer zu
stimmen, kommen praktisch gar keine landwirtschaftlichen 
Gewerbe auf den freien Markt, und dann nützt es praktisch 
auch fast nichts, wenn Sie dort das Realteilungsverbot relativ 
hoch ansetzen. 
Zum Antrag von Herrn Wyss: Materiell stimmt der Antrag Wyss 
mit dem Antrag Vollmer (jberein. Ich wied8rhole mich daher 
nicht. Formell möchte er offenbar die Betriebe des produzie
renden Gartenbaus abgesetzt haben. Darüber kann man dis
kutieren. Ich bin mit dem Kommissionspräsidenten einver
standen: «Gesamtheit» oder «Einheit» ist ein Streit um Worte . 

. Das meint inhaltlich das Gleiche. 
· Der Bundesrat ist zutiefst überzeugt, dass diese privilegierte 
lntegralübernahme von landwirtschaftlichen Gewerben auf 
solche beschränkt bleiben muss, bei denen dies auch agrar
politisch erwünscht ist. Das sind landwirtschaftliche Gewerbe, 

1 die eine halbe Arbeitskraft einer bäuerlichen Familie bean
spruchen. 
Stimmen Sie demgegenüber den Minderheitsanträgen von 
Frau Diener oder Herrn Vollmer zu, petrifizieren Sie total die 
heutigen landwirtschaftlichen Strukturen. Damit bewegen wir 
uns mit privatrechtlichen Bestimmungen in eine landwirt
schaftliche Zukunft, die im Rahmen des Gatt und des EWR 
keine Chance haben wird. 
Aus diesem Grund bitte ich Sie, der Mehrheit der Kommission, 
dem Ständerat und dem Bundesrat zuzustimmen. 

Schwab: Ich äussere mich zu Artikel 7 in der Fassung des 
Minderheitsantrags 1 (Diener) aufgrund der Aeusserung des 
Kommissionspräsidenten und nun auch des Herrn B·undesra
tes. Die Frage ist, nach welchen Kriterien man Haupt- und Ne
benerwerbsbetriebe beurteilen soll. Die Kommissionsmehr
heit redet von einer halben Arbeitskraft einer bäuerlichen Fa
milie. Herr Vollmer und Herr Wyss reden vom Ertrag, der nam-
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haft zum Einkommen einer bäuerlichen Familie beiträgt. Nun 
führte der Kommissionspräsident aus, dass ccnamhaft» keine 
Grösse sei, die Bemessung für ccnamhaft» nirgends existiere 
und man nicht genau wisse, wovon man da rede. Der Bundes
rat führte nun ebenfalls aus, dass «namhaft» zuwenig definiert 
sei. Ich möchte ganz klar festhalten: D.er Bauernverband kennt 
und verwendet diese Grösse «namhaft» seit Jahren. Ich halte 
fest, dass die Kommission Zimr:nerli im Expertenbericht den 
Begriff «namhaft» verwendet hat und sich unter diesem Begriff 
«namhaft» eine bestimmte Grösse vorstellt, die in etwa zwi
schen 20 und 30 Prozent betragen muss. 
Ich lege Wert darauf, dass der Rat in Kenntnis dieser Grösse 
beschliesst, damit wir wissen, wovon wir reden. Namhaft ist 
also eine Grösse, die wesentlich unter 50 Prozent liegt, eine 
Grösse, die differenziert angesehen werden muss, weil es -
wir hörten es aus den Ausführungen von Nationalrat Wyss -
Unterschiede gibt zwischen Betrieben mit extensiver Bewirt
schaftung und Betrieben mit intensiver Bewirtschaftung. Uns 
scheint, dass diese Grösse in der Zukunft weit besser zu ge
brauchen ist- auch im Hinblick auf die Ausgestaltung unserer 
Anschlussgesetzgebung._ 
Ich bitte den Rat eindringlich, den Anträgen Vollmer und Wyss 
zuzustimmen. Dann haben wir eine brauchbare Grösse, die 
flexibel genug Ist, und wir wissen dann, wovon wir reden. 

Prätldent: Ich beantrage Ihnen in Uebereinstimmung mit 
dem Kommissionspräsidenten, die Artikel in folgender Rei
henfolge zu entscheiden: Artikel 6, 7, 8, 9, 5, 4. Sie sind damit 
einverstanden. 

Art. 6 
Angenommen -Adopte 

Art.1 

Präsident: Ich beantrage folgendes Vorgehen: Zuerst in even
tueller Abstimmung den Antrag Vollmer gegen den Antrag Die
ner. Das Resultat wird dem Antrag der Mehrheit gegenüberge
stellt. Diese Abstimmung erfolgt unter Namensaufruf. 
Anschliessend entscheiden wir über den Antrag Wyss, der in 
jeder Fassung eingeführt werden könnte. 

Abs.1, tbis-Af. 1, tbis 

Abstimmung - Vote 

Eventuell..: A titre preliminaire 
Für den Antrag der Minderheit II 

. Für den Antrag der Minderheit 1 

Definitiv (namentliche Abstimmung) 
Definitivement (vote par appel nominal) 

93Stimmen 
35Stimmen 

Für den Antrag der Mehrheit stimmen die folgenden Ratsmit
glieder: 
Votant pour la proposition de ff!, majorite: 
Antille, Aubry, Auer, Baggi, Bergar, Blatter, Blocher, Bonny, 
Burckhardt, Bürgi, Büttiker, Caccia, Cavadini, Cincera, Cotti, 
Couchepin, Coutau, David, Deglise, Dietrich, Dreher, Dubais, 
Ducret, Eggly, Eisenring, Engler, Eppenberger Susi, Etique, 
Fäh, Feigenwinter, Fischer-Seengen, Frey Claude, Frey Wal
ter, Frid~rici, Früh, Giger, Graf, Grassi, Gros, Guinand, Gysin, 
Hänggi, Hess Otto, Hess Peter., Hildbrand, Houmard, lten, 
Jeanneret, Jung, Kohler, Kühne, Loeb, Maitre, Massy, Meier 
Fritz, Müller-Meilen, Nabholz, Neuenschwander, Nussbau
mer, Paccolat, Perey, Petitpierre, Philipona, Pidoux, Port
mann, Reich, Reichling, Revaclier, Rohrbasser, Ruckstuhl, 
Rüttimann, Salvioni, Savary-Vaud, Scheidegger, Scharrer, 
Schmidhalter, Schnider, Schüle, Segmüller, Seiler Rolf, Spälti, 
Spoerry, Steinegger, Stucky, Theubet, Tschuppert, Weber
Schwyz, Wellai.Jet, Widrig, Wyss Paul, Zbinden Paul, Zwingli 

(92) 
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Für den Antrag der Minderheit II stimmen die folgenden Rats
mitglieder: 
Votent pour la proposition de /a minorite II: 
Aguet, Ammann, Bär, Bäumlin, Beguelin, Bezzola, Bircher Pe
ter, Bircher Silviq, Bore!, Brügger, Bühler, Bundi, Carobbio, 
Columberg, Daepp, Danuser, Diener, Dormann, Dünki, Eg
'genberg-Thun, Eggenberger Georges, Euler, Fankhauser, 
Fierz, Fischer-Hägglingen, Gardiol, Grendelmeier, Günter, 
Haering Binder, Hafner Rudolf, Hafner Ursula, Haller, Hari, 
Herczog, Hösli, Hubacher, Jaeger, Jeanpretre, Keller, Kuhn, 
Lanz, Ledergerber, Leemann, Leuenberger-Solothurn, Leuen
berger Moritz, Leutenegger Oberholzer, Longet, Loretan, Lu
der, Maeder, Matthey, Mauch Rolf, Mauch Ursula, fyleier-Glatt
felden, Meier Samuel, Meizoz, Meyer Theo, Müller-Wiliberg, 
Nebiker, Neukomm, Pini, Pitteloud, Rechsteiner, Reimann 
Fritz, Reimann Maximilian, Ruf, Ruffy, Rutishauser, Rychen, 
Sager, Savary-Friboµrg, Schmid, Schwab, Seiler Hanspeter, 
Spielmann, Stamm, Stappung, Steffen, Stocker, Thür, Ulrich, 
Vollmer, Wanner, Weder-Basel, Widmer, Wiederkehr, Wyss 
William, Zbinden Hans, Ziegler, Zölch, Züger, Zwygart (92) 

Abwesend sind die folgenden Ratsmitglieder-Sont absents: 
Allenspach, Aregger, Baerlocher, Basler, Biel, Bodenmann, 
Cevey, Darbellay, Fischer-Sursee, Leuba, Martin, Mühlemann, 
Oehler, Rebeaud, Uchtenhagen (15) 

Mit Stichentscheid des Präsidenten 
· wird der Antrag der Mehrheit angenommen 
Avec la voix preponderante du president 
la propositlon de la majorite est adoptee 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Wyss William 
Dagegen 

97Stimmen 
57Stimmen 

Nussbaumer, Berichterstatter: Ueber die Auslegung des an
genommenen Antrags Wyss William bestehen unterschiedli
che Auffassungen. Nach der Meinung der Kommission be
deutet der Antrag Wyss, dass Absatz 1 der Mehrheitsfassung 
auseinandergenommen wird und Absatz 1 bis zu einem sepa
raten Absatz für den produzierenden Gartenbau gemacht 
wird. 
Im weiteren ist aber dieser Antrag materiell hundertprozentig 
identisch mit dem abgelehnten Antrag Vollmer. Demzufolge 
bin ich als Kommissionspräsident zusammen mit dem Spre
cher französischer Sprache und dem Bundesrat der Meinung, 
dass nur die erwähnte Aufteilung in Absatz 1 und Absatz 1 bis 
eine Bedeutung hat und dass die Minderheitsanträge abge
lehnt sind. Das ist die Auslegung. Das heisst also, bei Absatz 1 
bleibt die Mehrheitsfassung. Eine Aenderung erfolgt einzig in 
Absatz 1 bis für die Betriebe des produzierenden Gartenbaus. 
Absatz 2 entspricht der Fassung des Bundesrates. 

M. Perey, rapporteur: Je voudrais tres brievement appuyer ce 
que vient de dire le president de la commission. II y a eu un le
ger flottement avant le vote sur la propos1tion de M. Wyss, qui 
etait assez claire dans la version que nous avons re9ue. En 
fran9ais, en tout cas, il etait bien precise que·fe premier alinea 
correspond a la premiere phrase de la proposition de la mino
rite Vollmer, ce qui. signifie tres categoriquement, pour les 
membres de la commission comme pour le Conseil federal, , 
.que ce premier alinea etait compris dans le vote a l'appel nomi
nal qui a eu Heu et que la votation suivante sur la proposition 
Wyss concernait uniquement la phrase relative aux entrepri
ses d'horticulture productrices ou assimilees, toutes choses 
egales par ailleurs aux entreprises agricoles. II taut clarifier la 
situation, car le second vote serait le contraire du premier! 

Wyss William: Ich bin soweit einverstanden, möchte aber am 
Begriff «Gesamtheit» festhalten. Dann sollte man, wie es vom 
Kommissionspräsidenten gesagt wurde, den produzierenden 
Gartenbau mit einem separaten Absatz behandeln. 
Ich bin also einverstanden mittler Interpretation des Kommis
sionspräsidenten, aber der Begriff «Gesamtheit» scheint mir 
wichtig zu sein, und diesen möchte ich im Text haben. 

() 

Präsident: Der Kommissionspräsident hat eine Interpretation 
des Antrages Wyss dargelegt. Herr Wyss ist damit einverstan
den. 

Abs. 2-4-AI. 2-4 
Angenommen -Adopte 

M.B 
Angenommen -Adopte 

M.9 

Namentliche Abstimmung- Vote par appel nominal 

Für den Antrag der Mehrheit stimmen die folgenden ~atsmit
glieder: 
Votent pour la proposition 'de la majorite: 
Antille, Aubry, Baggi, Berger, Bezzola, Blatter, Blocher, Bonny, 
Burckhardt, Bürgi, Büttiker, Caccia, Cavadini, Cevey, Cincera, 
Columberg, Couchepin, Coutau, Darbellay, David, Deglise, 
Dietrich, Dormann, Dreher, Dubois, Ducret, Eggly, Eisenring, 
Engler,• Eppenberger Susi, Etique, Fäh, Feigenwinter, Fi
scher-Seengen, i=rey Claude, Frey Walter, Friderici, Früh, Gi
ger, Graf, Grassi, Gros, Guinand, Gysin, Hänggi, Hess Otto, -
Hess Peter, Hildbrand, Houmard, lten, Jeanneret, Jung, Koh
ler, Kühne, Loeb, Maitre, Martin, Massy, Meier Fritz, Müller
Meilen, Nabholz, Nebiker, Neuenschwander, Nussbaumer, 
Oehler, Paccolat, Perey, Petitpierre, Philipona, Pidoux, Port-

. mann, Reich, Reichling, Reimann Maximilian, Rohrbasser, 
Ruckstuhl, Rutishauser, Rüttimann, Sager, Salvioni, Savary
Fribourg, Savary-Vaud, Scheidegger, Scharrer, SchmidHalter, 
Schnider, Schüfe, Segmüller, Seiler Rolf, Spälti, Spoerry, 
Stamm, Steinegger, Stucky, Theubet, Tschuppert, Weber
Schwyz, Wellauer, Widrig, Wyss Paul, Zbinden Paul, Zwingli 

. (102) 

Für den Antrag der Minderheit stimmen die folgenden Ratsmit
glieder: 
Votent pour la proposition de /a minorite: 
Aguet, Ammann, Bär, Bäumlin, Beguelin, Bircher Peter, Bir
cher Silvio, Bodenmann, Borel, Brügger, Bühler, Bundi, Ca
robbio, Danuser, Diener, Dünki, Eggenberg-Thun, Eggenber
ger Georges, Euler, Fankhauser, Fierz, Fischer-Hägglingen, 
Gardiol, Grendelmeier, Günter, Haering Binder, Hafner Ru
dolf, Hafner Ursula, Haller, Hari, Herczog, Hösli, Jaeger, Jean
pretre, Keller, Kuhn, Lanz, Ledergerber, Leema,:m, Leuenber
ger~Solothurn, Leuenberger Moritz, Leutenegger Oberholzer, 
Longet, Loretan, Luder, Maeder, Matthey, Mauch Rolf, Mauch 
Ursula, Meier-Glattfelden, Meier Samuel, Meyer Theo, Müller
Wiliberg, Neukoi;nm, Pini, Pitteloud, Rechsteiner, Reimann 
Fritz, Ruf, Ruffy, Rychen, Schmid, Schwab, Seiler Hanspeter, 
Spielmann, Stapp,ung, Steffen, Stocker, Thür, Ulrich, Vollmer, 
Wanner, Weder-Basel, Widmer, Wiederkehr, Wyss William, 
Zbinden Hans, Ziegler, Zölch, Züger, Zwygart (81) 

Der Stimme enthält sich - S 'abstient: 
Daepp (1) 

Abwesend sind die folgenden Ratsmitglieder-Sont absents: 
Allenspach, Aregger, Auer, Baerlocher, Basler, Biel, Cotti, Fi- · 
scher-Sursee, Hubacher, Leuba, Meizoz, Mühlemann, Re
beaud, Revaclier, Uchtenhagen (15) 

Präsident Bremi stimmt nicht 
M. Bremi, president, ne vote pas 

M.5 

Ingress, Bst. b, c - Preambule, /.et. b, c 
Angenommen -Adopte 



Droit foncier rural 

Bst.a-Let.a 

Reichling: Wie auch Herr Bundesrat Koller ausgeführt hat, J::ie
steht materiell zwischen Mehrheit Lind Bundesrat kein Unter
schied. Es ging ja darum, den Begriff «Nebimerwerbsbetrieb» 
auszuschalten, damit man ihn nicht qefinieren muss. Wenn 
Herr Hari diesem Wort referendumspolitisch eine derart 
grosse Bedeutung zumisst, wenn er möchte, dass die Neben
$rwerbsbauern irgendwo noch sehen, dass sie geschütztwer
äen können, beantrage ich Ihnen wegen materieller Ueberein
stirnmung, dem Aptrag Hari zuzustimmen. 

Präsldettt: Herr Reichling hat seif"]en Eventualantrag zugun
sten des Antrags Hari zurückgezogen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Hari 
Für den Antrag der Kommission 

M.4 
Angenommen -Adopte 

Art.19 
Antrag der Kommission 
Mehrheit . 
Zustimmung zum Beschluss des Ständßrates 

Minderheit 
(Gros, Perey, Philipona) 
Abs.1 

75Stimmen 
38 Stimmen 

Selbstbewirtschafter ist, wer selber das wirtschaftliche Risiko 
. eines landwirtschaftlichen Gewerbes zu tragen vermag. 
Abs.2 ' 
.... notw~mdig sind, um selber das wirtschaftliche Risiko eines 
landwirtschaftlichen Gewerbes tragen zu können. 

Art.10 
Proposition de la commission 
Majorite 
Adherer a Ja decision du Conseil des ~tats 

Minorite 
(Gros, Perey, Philipona) 
Al. 1 . 
.... quiconque assume lui-meme le risque economique d'une 
entreprise agricole. 
A/.2 
.... de notre pays pour assumer Iui-meme Ie risque economi
gue d'une entreprise agricole. 

M. Gros, porte-parole de la minorite: L'article 1 O revet une cer
taine importance puisqu'il definit l'exploitant a titre personnel. 
Cette definition prend tout son sens dans cette loi dont l'un 
des buts est justement de favorise.r l'expJoit~t a titre person
nel en lui accordant des priorites, notamment lors de partages 
ou d'acquisitions. Dans le projet de Ioi, la definition s'en tient a 
Ja jurisprudence du Tribunal federal en matiere de droit su,c
cessoral paysan. Dire que l'exploitant personnel est celui qui 
travaille lui-meme son domaine dans une mesure importante, 
c'est cependant, pour la minorite de Ia commission, donner 
une definition etroite et restrictive qui n'est plus tout a fait de 
notre temps. Elle s'inspire davantage d.e l'imagerie populaire 
que des realites economiques. Dans la continuite de nos hel
vetismes, il convient qu'un paysan ait bien l'air d'un paysan. 
Preuve en est la reflexion d'un membre de la commission ar
guant qu'avec la definition de la minorite l'exploitant ferait da
vantage figure de «gentleman farmer» que de veritable agri
culteur. On pourrait retorquer a ce membre qu'avec la defini
tion proposee par le Conseil federal on se demande si le pay
san parlementaire est encore un exploitant a titre personnel. 
La minorite de la commission souhaite presenter," dans cette 
nouvel113 loi, ur:ie image plus moderne de l'agriculture et de 
l'agriculteur en vous proposant une definition de l'exploitant 
mojns restrictive, comparable a celle que l'on pourrait donner 
dans d'autres secteurs de notre economie, soit: «est exploitant 
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a titre personni:il celui qui assume lui-meme le risque economi
que de I'entreprise». A notre avis, cette definition. plµs souple 
presente surtout 1'.interet d'englober davantage de cas limites 
lorsqu'il s'agira p'attribuer une exploitation agricole. Pensons 
par exemple au cas d'un paysan handi~pe, dont l'accident 
aurait eu lieu peu de temps apres la reprise de l'exploitation. 
Celui-ci se verrait prive de sa qualite d'exploitaht puisqu 'ä l'evi
dence incapable de l'exploiter lui-meme selon la definition 
proposee par Ia majorite. La possibilite de continuer d'exploi
ter avec I'aide d'un gerant lui serait sans doute refusee. On 
peut imaginer d'autres cas limites, tel celui de la veuve qui vou
drait poursuivre I'exploitation d'un domaine sans pour cela be
neficier d'une formation d'agricultrice, telles certaines formes 
d'associations p'agriculteurs, voire de cooperatives. Si l'on 
suit la definition du projet, I'examen de ces cas necessitera un 
contröle de l'administration et meme parfois l'intervention 
d'un tribunal. Avec le critere du risque economique tel que 
propose par la minorite, la decision sera plus simple. Quicon
que accepte de prendre le risque d'assumer les pertes even
tuelles de l'exploitation est un exploitant a titre personnel. 
Mais assumer le risque economique d'une entreprise c'est 
egalement manifester Ja volonte que ·celle-ci se perpetue, 
qu'elle ~oit exploitee correctement et amelioree a l'aide d'in
vestissements intelligents. La definition de la minorite permet 
donc aussi cj'assurer la continuite de l'entreprise, meme au 
sein de la famille. 
Nous d13vons considerer ßnfin le secteur primaire comme un 
secteur economique qui a besoin, certes, d'un cadre legal 
mais pas de ce genre de definition infantilisante, voire vexa
toire. Oseriez-vous dire au secteur secondaire qu'est exploi
tant d'une entreprise horlogere celui qui assemble lui-meme 
les montres ou, au tertiaire, est banquier celui qui compte Iui
meme Ies billets? 
La minorite vous demande de considerer les exploitants agri
coles comme des chefs d'entreprise, modernes, qui pour 
beaucoup d'entre eux souhaitent apporter leur contribution a 
la prosperlte de ce pays. 

Stucky: Ich glaube, dass die Definition des Bundesrates und 
der Kommission tatsächlich zu eng ist. · 
Erstens: Ich nehme nur einmal das Beispiel eines aktiven Bau
ern, der im Nationalrat sitzt. Wie soll es ihm möglich sein, den 
landwirtschaftlichen Boden selber zu bearbeiten, wenn er 
hundert Tage in Bern tätig ist? Das ist völlig ausgeschlossen. 
Denken Sie etwa an die Juni- oder Septembersession. Ausge
rechnet in den arbeitsreichsten Perioden sitzt er hier! Dann 
fehlt doch die Fähigkeit zur eigenhändigen Bearbeitung offen
sichtlich. Wir wollen doch hier nicht einen Ausschliessungs
grund für Landwirte kreieren. 
zweiter Punkt: In der Botschaft steht ausdrücklich, dass man 
mit dieser Definition die Hobbybauern nicht ausschliessen 
will. Wir haben aber immer wieder von landwirtschaftlicher 

-Seite gehört, dass man nicht verstehen würde, wenn die Hob
. bybauern weiterhin den Schutz dieses Gesetzes geniessen 
würden. 
Drittens: Ich sehe im Antrag einen Gegensatz zum eben be
schlossenen Artikel 7 und einen Bruch in der Philosophie des 
Gesetzes. Man will doch den Familienbetrieb schützen. Es ist 
gleichgültig, welche Arbeitskraft - ob das die Frau oder ein 
Kind ist - eingesetzt wird. Hier aber, im Artikel 10, binden wir 
ein Kriterium plötzlich an den Betriebsinhaber, also an eine 
Einzelperson statt an die Familie. Diese Rechnung kann nicht 
aufgehen. Darum ist die Definition meines Erachtens nicht 
richtig, sie ist zu eng. 
Deshalb schlage ich Ihnen vor, der Minderheit zuzustimmen. 

Vollmer: Wir sind hier einmal mehr an einer Schlüsselstelle 
des Gesetzes angelangt. Das ganze Gesetz basiert in seiner 
Konzeption a.uf dem Prinzip des Selbstbewirtschafters. Ihn 
wollen wir stärken, ihn wollen wir privilegieren, ihm wollen wir 
die Möglich~eit geben, dass er auch ein Gewerbe zu günsti
gen Bedingungen übernehmen kann. Das ganze Gesetz ba
siert auf dem Prinzip: Vor allem wer selber bewirtschaftet, soll 
den Schutz dieses Gesetzes haben - und nicht irgendwelche 
anderen, die ein Gewerbe als Kapitalanlage brauchen oder 

I 



2.b 
23.Januar1991 N 

andere Zwecke verfolgen. Deshalb ist es absolut wichtig, dass 
wir das in dieser Definition festhalten. 
Was Herr Gros als Minderheitsantrag vorschlägt, würde be
deuten, dass jemand über verschiedene landwirtschaftliche 
Güter verfügen könnte. Er setzt einfach einen Verwalter ein 
und trägt somit das wirtschaftliche Risiko. Wenn er als Eigentü
mer einen Verwalter einsetzt, würde er in der Definition von 
Herrn Gros als Selbstbewirtschafter gelten. Damit hätten wir 
die ganze Grundkonzeption dieses Gesetzes kaputtgemacht. 
Ich bitte Sie eindringlich, den Minderheitsantrag abzulehnen. 
.Wenn Sie ihm zustimmen, können wir die Gesetzesberatuf1-
gen abbrechen. Danri haben wir überhaupt anes aus der Hand 
gegeben, was wir mit diesem Gesetz letztlich erreichen woll
ten. 

Luder: Herr Stucky, ich bin einer der Landwirte, die, gleichzei~ 
tig Nationalrat und Bauer sind; Herr Stucky, auch wir bäuerli
chen Nationalräte bearbeiten unseren Boden noch weitge• 
hend selber. Ich jedenfalls tue das, und das verträgt sich mit 
diesem Mandat. Wir haben ja einen parlamentarischen Auf
trag, und zwar keinen vollamtlichen, sondern so, dass man da
neben noch etwas anderes tun kann, und das ist manchmal 
auchgut. , 
Zum Minderheitsantrag: Wenn wir ihm zustimmen, öffnen wir 
Tür und Tor, dass jedermann wieder landwirtschaftlichen Bo
den kaufen kann. Dann ist das Selbstbewirtschafterprinzip to
tal durchlöchert. 
Ich bitte Sie, auch hier der Mehrheit zuzustimmen. 

Präsident: Die CVP-Fraktion stimmt der Mehrheit zu. 

Nussbaumer, Berichterstatter: Der Begriff des SeJbstbewirt
schafters nimmt in dieser Gesetzesvorlage eine Schlüsselstel
lung ein. Wenn man Selbstbewirtschafter ist, hat man ganz an
dere Rechte, als wenn man Nichtselbstbewirtschafter ist. Die
ser Begriff soll hier nicht anders ausgelegt werden als im land
wirtschaftlichen Pachtrecht. Eine juristische Person beispiels
weise kann nur dann als Selbstbewirtschafter geiten, wenn die 
Mehrheit der Aktionäre selbst auf dem Hof mitarbeiten. Der 
Gentleman-Farmer gilt nach der Meinung der Kommission 
nicht als Selbstbewirtschafter. 
Wenn Sie dem Minderheitsantrag zustimmen, sagen Sie ja 
zum Gentleman-Farmer, der mit Stiefeln, Handschuhen und 
Peitsche übers Land geht, kontrolliert und das ökonomische 
Risiko trägt. Das ist gar kein Kriterium. Es genügt dann, auf 
dem Hof zu wohnen und zu sagen, man trage das ökonomi
sche Risiko. Da könnte sich praktisch jeder als Selbstbewirt
schafter ausgeben. Voraussetzung ist auch eine Berufsausbil
dung. Gemäss Botschaft werden an den Selbstbewirtschafter 
gewisse minimale Anforderungen gestellt. Es heisst da: «Es ist 
davon auszugehen, dass die Eignung zur Selbstbewirtschaf
tung eines landwirtschaftlichen Gewerbes in der Regel nur ge
geben ist, wenn die betreffende Person eine landwirtschaftli
che Schule besucht hat.» Aber das allein genügt noch nicht. 
Auch ein Absolvent einer landwirtschaftlichen Schule könnte 
zum Gentleman-Farmer yverden und andere für sich arbeiten 
lassen. Es gibt dann auf diesen Betrieben sehr oft pachtähnli
che Verhältnisse, so nach dem Vorbild des «metayer» in Frank
reich, wo dann doch ein anderer einen wessen Teil des wirt
schaftlichen Risikos trägt. 
Wir müssen hier aufpassen. Der Minderheitsantrag hat in die
ser Gesetzesvorlage überhaupt keinen Platz. Unsere Kommis
sion hat ihn mit 16 zu 5 Stimmen abgelehnt. Herr Gros hat 
5 Stimmen auf seinen'Antrag vereinigt, r.ein aus welscher Soli
darität. Anders ist dies nicht zu erklären. 
Ich bitte Sie, diesen Antrag abzulehnen. 

M. Perey, rapporteur: A l'article 10, vous venez d'entendre 
que les cinq membres de la commission qui ont vote en faveur 
de la minorite ont adopte cette position par solidarite. Je ne 
sais pas sur quoi s'appuie le president pour tenir cette affirma
tion. Ceci dit, je reconnais que le probleme est difficile, surtout 
en indiquant «exploitant a titre personnel». Ces termes sont 
toujours sujet a interpretation. Je suis a la fois paysan et 
conseiller national et je ne sais pas si mes fils estiment que je 
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suis encore exploitant a titre personnel a temps complet. Bien 
que je le pretende. C'est la raison pour laquelle j'avais accepte 
la proposition de la minorite afin d'essayer d'etre plus precis. 
Mais, je reconnais qu'elle modifie passablement le systeme. 
La decision de la majorite a ete prise par 16 voix contre 5. Je 
vous suggere de la soutenir bien que jene l'ai pas fait person
nellement. 

Bundesrat Koller: Im Zweckartikel haben Sie vorhin beschlos
sen, ein Zweck dieses Gesetzes, sei es, die Stellung des 
Selbstbewirtschafters - einschliesslich derjenigen des Päch
ters - zu stärken. Somit kommt dieser Definition des Selbstbe
wirtschafters zweifellos grosse Bedeutung zu. 
Im geltenden Recht hatten wir keine Legaldefinition, aber wir 
haben mit unserem Vorschlag bewusst an die bundesgericht
liche Rechtsprechung angeknüpft. Diese verlangt eben schon 
heute, dass der Selbstbewirtschafter das landwirtschaftliche 
Gewerbe nicht'nur leitet, sondern sich auch im wesentlichen 
Umfang persönlich auf diesem landwirtschaftlichen Gewerbe 
betätigt. , 
Wenn Sie also dem Antrag von Herrn Gros zustimmen wür
den, wäre das eine ganz grundlegende Abkehr vom, bisheri
gen Recht. Sie würden damit den Selbstbewirtschafter nach 
unserem Verständnis nicht stärken, sondern schwächen. Die 
Folge des Antrages von Herrn Gros wäre zweifellos auch, dass 
es üblich würde, landwirtschaftliche Gewerbe zu kaufen, da
mit das ökonomische Risiko zu übernehmen und dann ein
fach einen Verwalter gegen einen festen Lohn anzustellen. Der 
betreffende Eigentümer hätte alle gesetzlichen Vorteile des 
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Selbstbewirtschafters. Das ginge eindeutig auf Kosten des 
Pächters, den Sie im Einleitungsartikel ja auch anrufen. Auch 
dessen Stellung soll gestärkt werden. 
Aus all diesen Gründen mul:js ich Sie bitten, den Antrag von 
Herrn Gros abzulehnen. ' 

Abstimmung - Vote 
Für den An\rag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art.11 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition defa commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 11 a (neu) 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der 'Minderheit 

Minderheit 
(Wiederkehr) 
Titel 
Anlagewert 
Abs.1 

90Stimmen 
22Stimrnen 

Der Anlagewert für landwirtschaftliche Gewerbe und Grund
stücke entspricht dem Erwerbspreis zuzüglich der wertver
mehrenden Aufwendungen. Die Gebäude u11d Anlagen wer
den zum Zeitwert des Wiederbeschaffungswerts angerechnet. 
Abs.2 
Wurde da~ Gebäude oder Grundstück unter dem seinerzeiti
gen ErtraQS~ert erworben, so gilt dieser als Erwerbspreis. 

Art. 11 a (nouveau) 
Proposition de /a commissiop 
Majorite 
Rejeter la proposition de la minorite, 

Minorite 
(Wiederkehr) 
Titre 
Valeur d'investissement 
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Al. 1 
La valeur d'investissement poµr les entreprises et poµr las lm
meubles agricoles correspond au prix d'acquisition, aug
mente des impenses generatricas de plus-value. 1-es bäti
ments et las installations sont comptes a la valeur actuelle de 
remplacement. 
Al.2 
Lorsque l'entreprise ou l'irnmeuble a ~te acq1,1is en-dessous 
de la valeur de rendement qu'il avait alprs, celle-ci est conside-
ree comme prix d'acquisition. · 

Verschoben (siehe f:,ntscheid bßi Art. 65) 
Renvoye (voir decislon a l'art. 65) 

Art.12 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de Ja commlsslon 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Nussbaumer, Berichterstatter: Wir haben bei Arti.kel 12 das 
Verhältnis zwischen bäuerlichem Erbrecht und ehelichem Gü
terrecht darzustellen. Im ehelichen Güterrecht, das ja Mitte der 
achtziger Jahre revidiert worden ist, wurden zwei Bestimmun
gen vorausgenommen, die voll und ganz ihre Gültigkeit be-
wahren. · 
Die seinerzeitige Expertenkommission für d&s neue Boden
recht hat ihre Beratungen damals unterbrochen, um in den Ar
tikeln 212 und 213 des Zivilgesetzbuches eine Lösung zu fin
den zur Regelung der Frage, was mit Landwirtschaftsbetrie
ben im Rahmen einer güterrechtlichen Auseinandersetzung · 
zwischen Ehegatten geschehen soll. Pa kann es ja vorkom
men, dass beispielsweise ein Ehegatte im Landwirtschaftsbe
trieb des anderen sehr grosse Investitionen getätigt hat und 
dann praktisch leer ausgehen müsste. Diese Fragen sind da- · 
mals sehr zufriedenstellend in den Artikeln 212 und 213 gere
gelt worden. Artikel 213 sieht e!ne g1:1nz ähnliche Lösyng vor -
wie wir sie auch weiter hinten in diesem Gesetz (in Art. 53) fin
den-: dass der Uebernahmepreis in Spezialfällen erhöht wer
den kann. 
Ich möchte hier einfach zuhanden des Protokolls sagen: Die 
Artikel 212 und 213 des ZGB behalten ihre .volle Gültigkeit und 
sind in diesem Gesetz zu berücksichtigen. 

rvt Perey, rapporteur: A l'artfcle 12, la correction prevue par le 
Conseil des Etats est une aclaptation des articles 212 et 213 du 
Codecivil sulsse qui regle le partage entre conjoints. Ce n'est 
donc pas une modificatlon. 

Angenommen -Adopte 

Art.13 
Antrag dw Kornmil!lsion 
Zustimmung zum aeschluss des Ständerates 
Proposition de Ja commlss(pn 

. Adherer a la decision du Conseil des Etats -

Nussbat1mer, Berichterstatter: Artikel 13 wirq nach hinten zu 
Artikel 20, 21 und 21 a verschoben. Das ist nur eine systemati
sche Verschiebung. 

Angenommen -Adopte 

M, 14 
Antrng dar Kommisl!lion 
Abs.1, 2 
Zystimrn1.1ng zum E\eschluss des Ständerates 
Abs.3 
Streichen 

P.rt-14 
Pr.oposition da Ja commission 
A/.1, 2 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
A/.3 
Biffer 

Angtmomman -Adopte 

Art.15-17 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commisslon 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

' Art.18 
Antrag dar Kommission 
Zustimmung z1.1m Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adhßrer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.19 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Portmann 
Abs.1 
· Das landvylrtschaftliche Gewerbe wird dem Erben zum Er
tragswert an seinen l=rbteil angerechnet, wenn er es zur 
Selbstbewirtschaftung Qbernimmt oder wenn er es dauernd 
verpachtet. 

Antrag Luder 
Abs.2 
Das landwirtschaftliche Gewerbe wird zum Anlagewert, min• 
destens aber zum Ertragswert an den Erbteil angerechnet, 
wenn .... 

Art.19 
Proposition (ie /q commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Portmann 
Al. 1 
L'entreprise agricole est imputee a la valeur de rendement sur 
la part de l'heritier, lorsque celui-ci la reprend pour l'exploiter 
lui-mäme au qu'il l'afferme durablement. 

Proposition Luder 
A/.2 
1-'entreprlse est imputee a la valeur d'lnvestissement, mais a 
taut le moins a la valeur de rendement lorsqu'elle est 
reprise .... 

Port,mann: Dieses Gesetz will den Bauern genug Land lassen, 
auf dem sie wirtschaften können. Das Recht am Boden hat 
sich in unserer Geschichte so entwickelt, dass zuletzt immer 
derjenige besser dran war, der den Boden mit seinem 
Schweiss bearbeitet hat, der Nutzer. Wie das Pachtrecht will 
a1.1ch dieses Gesetz denjenigen stärken, der den Boden bear
beitet, und denjenigen schwächen, der bloss als Eigentümer 
des Bodens iJTI G1'1.1ndbuch eingetragen ist. 
Wenn uns die Landwirtschaft so viel kostet und so viel wert ist, 
dann söll sie den Boden auch richtig bearbeiten. Und wenn 
die Landwirtschaft den Boden weniger ausbeuten soll, dann 
müsse_n wir ihr mehr Land si9hern. Der Antrag stützt diese Ziel
richtung, er will nur, dass dieser Artikel 19 nicht über sein· Ziel, 
hinausschiesst. We11n z. B. ein weiblicher oder männlicher . 
Nachkomme das landwirtschaftliche Gewerbe der Eltern zu 
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Eigentum übernehmen will, dann soll er es auch dann zum 
einfachen Ertragswert bekommen, wenn er es nicht selber be
wirtschaftet. Er muss sich dann aber verpflichten, sein land
wirtschaftliches Gewerbe dauernd zu verpachten. Dass der 
Pachtpreis angemessen sein-soll, muss nicht hier geregelt 
werden, sondern ist im Pachtrecht geordnet. , 
Die hier beantragte Regelung gilt dann, wenn das landwirt
schaftliche Gewerbe aus dem Nachlass des toten Elternteils -
nach unserem Beispiel - vom Nachkommen übernommen 
wird. Sie soll aber auch dann gelten, wenn der künftige Erblas
ser zu seinen Lebzeiten ein landwirtschaftliches Gewerbe ei
nem Nachkommen',._ in Anrechnung auf dessen künftige An
wartschaft - zu Eigentum abtritt. Wir haben als Beispiel den 
weiblichen oder männlichen Nachkommen genommen, es 
könnte aber auch der Ehepartner sein, der das landwirtschaft
liche Gewerbe gestützt auf seine Ansprüche aus Ehe- bezie
hungsweise Güterrecht und aus Erbrecht zum ordentlichen 
Ertragswert für sich reklamiert, auch wenn er es nicht selber 
bewirtschaften will. Entscheidend ist nur, dass er es dauernd 
verpachten soll. 
Die Miterben werden -wenn Sie meinem Antrag folgen - nicht 
benachteiligt. Das hehre Postulat «Erbengerechtigkeit» wird 
dann aktuell, wenn später durch Zonierungsmassnahmen des 
Gemeinwesens aus Landwirtschaftsboden Bauland entsteht; 
dort schafft aber der Anspruch auf Gewinnbeteilfgung den 
Ausgleich. Der Uebernahmewert am Anfang ist nicht aus
schlaggebend, gleichgültig ob er auf den Ertrag oder auf die 
Anlage abstellt. Wir dürfen nicht zwei unterschiedliche Katego-

• rien von Erben-Petenten schaffen, wenn beide das gleiche be
wirken, nämlich, dass der Boden nach dem Sinn und Geist 
dieses Gesetzes zur landwirtschaftlichen Bewirtschaftung zur 
Verfügung steht. Der selbstbewirtschaftende Erbe leistet der 
Sache, der' Zielrichtung dieses Gesetzes, keinen besseren 
Dienst als der nichtbewirtschaftende Erbe, der sein landwirt
schaftliches Gewerbe dauernd der Pacht zur Verfügung hält. 
Das Prinzip der Selbstbewirtschaftung steht hierarchisch nicht 
höher als der Grundsatz des Familienbetriebes. 
Der Antrag löst also zwei gesetzgeberische Ziele: Auf der ei
nen Seite bleibt der Boden in der Familie, entsteht Bindung 
zwischen Boden und Familie, auf der anderen Seite steht der 
Boden in Selbstbewirtschaftung oder in massvoller, dauern
der Pacht der Landwirtschaft zur Verfügung. Das gilt auch 
dann, wenn ein landwirtschaftliches Gewerbe veräussert wer
den soll -wir kommen bei den Artikeln 43ff. dazu - oder wenn 
ein Verwandter oder Ehepartner es zum Selbstbetrieb oder zur 
dauernden Verpachtung übernehmen will. 
Bitte unterstützen Sie diesen Antrag. 

Luder: In diesem Teil des Gesetzes reden wir von Erbteilung 
und nicht von einem Verkauf. Artikel 19 Absatz 2-worauf sich 
mein Antrag bezieht - regelt den Wert eines landwirtschaftli
chen Gewerbes, wenn es von einem pflichtteilsgeschützten 
Erben übernommen wird und er es nicht selber bewirtschaften 
will oder dafür nicht als geeignet erscheint. Pflichtteilsge
schützte Erber, nach Zivilgesetzbuch sind die Personen in ei
nem engen Familienkreis. Es sind die Nachkommen, also die 
Kinder, die Grosskinder, die Urgrosskinder, einfach alle Nach
kommen. Pflichtteilsgeschützt ist der überlebende Ehegatte, 
sind der Vater und die Mutter; dann iJ3t dieser Kreis geschlos
sen. 
Es ist durchaus möglich, dass aufgrund des Alters oder .des 
Ausbildungsstandes eine Selbstbewirtschaftung nicht mög
lich ist. Das Gewerbe soll diesem Uebernehmer zu einem 
Preis angerechnet werden, der es ihm ermöglicht, dieses zu 
verpachten und zu unterhalten, ohne wirtschaftliche Einbus
sen zu erleiden. 
Vielleicht ein bisschen schweizerdeutsch ausgedrückt: Es soll 
zu einem solchen Preis übernommen werden können, dass 
der Uebernehmer nicht Geld drauflegen muss. Folgen von zu 
teuren Uebernahmen sind z. B. vergandete Gelände. Auf der 
anderen. Seite darf nicht der Fall eintreten, dass ein nicht- · 
selbstbewirtschaftender pflichtteilsgeschützter Erbe gegen
über Miterben bevorzugt wird, sonst könnten Erbengemein-

. schatten mit immer komplizierteren Besitzverhältnissen auf 
ewig bestehen bleiben. 
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Zu einer Bevorzugung kann es vor allem dann kommen, wenn 
Oekonomiegebäude und Wohngebäude gut unterhalten oder 
neu sind. Der Ertragswert steigt ja bekanntlich nicht mit den 
Anlagen. . 
-Darum mein Vorschlag, hier den Anlagewert anzuwenden. Der 
Anlagewert entspricht dem Erwerbspreis zuzüglich der wert
vermehrenden Aufwendungen (die wertvermehrenden Auf
wendungen zum Zeitwert); mindestens gilt aber der einfache 
Ertragswert. Der Anlagewert ist im Vergleich zum vorgeschla
genen doppelten Ertragswert erbgerechtigkeitsgerechter, zu
kunftsgerechter und wirklichkeitsgerechter. 
Der zweifache Ertragswert ist eine vermutete Grösse; der Anla
gewert ist klar errechnet. Der vom Bundesrat und der Kdmmis
sion vorgeschlagene zweifache Ertragswert ist vielleicht einfa
cher anzuwenden. Er ist aber zu pauschal: Das eine Mal ist es 
zuviel, ein anderes Mal ist es zuwenig. 
Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen. 
Nun noch eine Bemerkung zum Antrag von Herrn Portmann, 
wenn Sie dies erlauben. Ich glaube, das Anliegen von Herrn 
Portmann ist nicht belanglos. Aber man kann hier den selbst
bewirtschaftenden Erben und den nichtselbstbewirtschaften
den Erben nicht zusammennehmen. Das wäre eine Durchlö
cherung des Selbstbewirtschafterprinzips. Mein Antrag ist 
quasi ein Mittelweg zwischen dem Antrag Portmann und dem 
Antrag der Kommission. 

Ertgler: Der Bundesrat schlägt vor, dass ein· Erbe, der ein klei
nes oder grösseres Gewerbe übernimmt, es aber nicht selbst 
bewirtschaftet, den doppelten Ertragswert zu bezahlen hätte. 
Der Ständerat möchte, dass ein Erbe, der nicht selbst bewirt
schaftet, den normalen Preis zu bezahlen hätte, der auch beim 
Verkauf erlöst würde. Damit gelten die Schranken von Arti
kel 65, d. h. der Preis muss vergleichbar sein mit den Preisen 

, der Umgebung und - das scheint mir wichtig - nicht in einem 
offensichtlichen Missverhältnis zum Ertragswert stehen. 
Herr Luder möchte, dass [Tlan den Anlagewert nimmt. Herr 
Portmann möchte, dass dem Erben das landwirtschaftliche 
Gewerbe zum Ertragswert überlassen wird, auch wenn er es 

. weiteryerpachtet. 
Es geht hier um die Frage, ob wir einem Erben, der nicht selber 
bewirtschaftet, ein wirtschaftliches Privileg geben wollen oder 
nicht. Mir scheint eine Privilegierung hier weder agrar- noch ei
gentumspolitisch gerechtfertigt. Agrarpolitisch bringt ja derje
nige, der verpachtet, nichts. Eigentumspolitisch sind die Vor
teile des einen Erben gegenüber den übrigen Erben abzuwä-
gen. • 
Der Uebernahmepreis am Anfang ist natürlich für die Erben 
sehr entscheidend. Wenn ein Erbe zum Ertragswert, z. B. für 
100-000 Franken, übernehmen kann, ist das natürlich für die 
anderen Erben etwas ganz anderes, als wenn er zum norma
len Preis -' nach Artikel 65, z. B. für 400 000 Franken - über
nimmt. Dadurch würde die Erbmasse um 300 000 Franken ge
schmälert, und es stellt sich die Frage der Erbengerechtigkeit. 
Ich weise darauf hin, dass der doppelte Ertragswert und der 
Anlagewert in sehr vielen Fällen etwa gleich ausfallen werden. 
Erhebliche Unterschiede ergeben sich dann, wenn man neu 
investiert hat. Da wird es möglich sein, dass der Anlagewert
wie er von Herrn Luder vorgeschlagen wurde - sogar höher 
sein könnte, als wenn man die Liegenschaft verkaufen und 
den Preis nach Artikel 65 bestimmen würde. Das scheint uns 
für die Familie nicht gerecht zu sein. Der doppelte1Ertragswert 
. hat zudem einen Vorteil: Er ist leichter zu bestimmen .als der 
Anlagewert. Beim Anlagewert müssen sämtliche Rechnungen 
beigebracht und eingegeben werden. 
Die Kom111issionsmehrheit und der Ständerat schlagen des
halb vor, dass man einen Erben nicht privilegiert, wenn er nicht 
selbst bewirtschaftet, und dass hier die Erbengerechtigkeit 
voll und ganz spielt. 
Es kommt hinzu, dass der Erbe, der ein landwirtschaftliches 
Gewerbe übernimmt, selbst auch noch einen Erbanteil hat. Es 
scheint mir keinen Grund zu geben, um von der gerechten Lö
sung des Ständerates abzuweichen. Es gibt weder agrar
noch eigentums!Jolitische Gründe, um hier eine Schlechter
stellung der übrigen Erben in Kauf zu nehmen und gegen die 
Erbengerechtigkeitzu verstossen. 
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Hess Otto: Mit der Streichung des Absatzes 2 von Artikel 19 
durch den Ständerat gefährden wir etwas den Fortbestand der 
Pacht. Diese Angst ist berechtigt. Wenn ein nicht selpstbewirt
schaftender Erbe, also Verpächter, nicht zu einem Vorzugs
preis übernehmen kann, wird er kaum Interesse haben an der 
Uebernahme des Betriebes zur Verpachtung. Die Grundlage 
für die Berechnung des Pachtzinses bildet nach wie vor der Er
tragswert. Der Betrieb geht damit möglicherweise der Familie 
verloren. 
Auf der anderen Seite ist die Erbengerechtigkeit mitzuberück
sichtigen. Für die Miterben ist es unbefriedigend, wenn einer 
aus der Familie den Betrieb zu einem privilegierten Preis über
nehmen kann, wenn er ihn nicht selber bewirtschaften ";'ill. Wir 
befinden uns in diesem Artikel in einem lnteressenkonfhkt. 
Der Antrag Luder schlägt mit dem Anlagewert.einen vernünfti
gen Kompromiss vor. Der Anlagewert ist vor allem dort ?~r ge
rechtere Preis wo in einem Betrieb bedeutende lnvest1t1onen 
getätigt word~n sind, Investitionen, die sich nur unbed~ute~d 
auf den Ertragswert auswirken. Mit dem Antrag Luder wird em 
vernünftiger Kompromiss angestrebt, mit dem die Miterben 
nicht ins Abseits gestellt werden, wo aber der Uebernehmer 
als Verpächter doch noch in der Lage ist, den Betrieb zu ver
pachten, ohne dass die Miterben zu stark benachteiligt wer
den. 
Ich bitte Sie, dem Antrag Luder zuzustimmen. 
Wenn man in diesem Zusammenhang schon vom Anlagewert 
spricht, muss man auch den Antrag von Herrn Wiederkehr mit
berücksichtigen. Damit ich nicht zweimal reden muss, bitte ich 
Sie, diesen Antrag Wiederkehr zu unterstützen. Nach meinem 
Dafürhalten ist der Anlagewert eine Grösse, die in diesem Ge
setz im Erbrecht und im Vorkaufsrecht den doppelten Ertrags
wert ersetzen soll. Der Anlagewert ist eine gerechtere Grösse, 
weil er den spezifischen Verhältnissen des Betriebes besser 
Rechnung trägt. Es kann durchaus Fälle geben, wo der dop
pelte Ertragswert im Bereich des Anlagewertes liegt. Aber 
überall dort, wo Investitionen getätigt v,:erden müssen, vor al
lem auch im Hinblick auf das Gewässerschutz- und das Tier
schutzgesetz, wird der Anlagewert diesen lnvestitiqnen besser 
gerecht als der Ertragswert oder der doppelte E~ragswert .. 
Viele dieser Investitionen werden von gesetzlichen Bestim
mungen vorgeschrieben und haben in der Regel einen unbe
deutenden Einfluss auf den Ertrag des Gewerbes. Wenn man 
dem Gedanken der möglichst gerechten, möglichst objekti
ven Bewertung das Wort reden will, muss man sich bei der Be
wertung insbesondere von Gewerben, aber auch bei Grund
stücken, zum Anlagewert bekennen. Bei Anrechnung de~ An
lagewertes ist auch eher Gewähr geboten, dass die Gebaude 
besser unterhalten werden, weil im \/eräusserungsfall bei der 
Bewerrung die Investitionen besser mitberücksichtigt werden. 
Guter Gebäudeunterhalt muss ein allgemeines Interesse sein. 
Niemand hätte Freude an verlotterten Liegenschaften. 
Ich bitte Sie, dem Antrag Wiederkehr zuzustimmen. 

M. Gros: Le groupe liberal soutient la proposition de 
M. Portmann qui vise a permettre a un heritier reservatai;e de 
reprendre l'exploitation familiale non pas a la valeur venale 
telle que prevue par la commission, mai~ a la valeur d~ r~~?~ 
ment. Heriter d'un domaine a la valeur venale ne sera1t a I ev1-
dence pas supportable, puisque l'heritier n'a qua la perspec
tive d'affermer l'exploitation a un pourcentage de la valeur de 
rendement. Cette situation le conduira ineluctablement a de
voir renoncer a la propriete de l'entreprise qui serait alors ven
due par l'hoirie. dn imagine deja la situation difficile dans la
quelle se trouverait l'eventuel fermier qui, sauf s'il exerce son 
droit de preemption, se verrait prive de son outil de travail. II 
taut donc maintenir les domaines familiaux qui se transmettent 
de generation en generation. Ces domaines jouent u~ röle 
fondamental tant dans le lien qu'ils tissent entre citadms et 
paysans qu'en faveur des fermiers qui peuvent exercer leur ac
tivite dans des conditions favorables. 
Un autre cas qu'il faut envisager, c'est lorsque la reprise d'un 
domaine agricole saute une generation. II peut arriver et plus 
trequemment qu'on he'le pense, qu'un paysan n'ait pas d'he
ritier sl)sceptible d'exploiter lui-meme le domaine. En revan
che, un petit-fils serait tout a fait capable de le reprendre quel-

_ q4es annees plus tard. Mais si l'heritier reservataire, en l'oc
. c;:urrence le fils, doit provisoirement accepter en heritage l'ex
ploitation a la valeur venale, il y ade fortes chances pour qua le 
domaine, quelle que soit sa taille d'ailleurs, doive etre deman
tele, voire vendu. C'est donc bien toute une politique familiale 
qui est en cause. 
Ptusleurs voix se sont elevees ici pour defendre le concept 
d'une agriculture familiale. Eh bien c'est le moment de le prou
ver en votant la proposition de M. Portmann, Elle est meilleure 
que la proposition de M. Luder qui veut introduire la notion c;te 
valeur d'investissement. Si l'on ne veut pas affaiblir la notion 
de valeur de rendement, et c'est ce qu'a voulu la commission, 
c'est ce que veulent egalement tous las organes dirigeants de 
l'agriculture, il ne taut pas y meler d'autres valeurs. Je vous 
propose donc d'en rester a la stricte definition de la valeur de 
rendement et de vous rallier a la proposition de M. Portmann. 

Frau Diener: Ich möchte Sie dringend bitten, beide Vor
schläge abzulehnen. 
Zuerst einige Worte zum Antrag von Herrn Portmann. Herr 
Portmann, Sie nehmen genau das wieder mit hinein, was wir in 
der Kommission nicht wollten. Wir wollten das Selbstbewirt
schafterprinzip ganz klar durchziehen als einen Pfeiler im bäu
erlichen Bodenrecht. Was Sie mit Ihrem Antrag machen, ist 
nichts anderes als eine Durchbrechung dieses Prinzips. Mit 
dem Selbstbewirtschafterprinzip wollen wir versuchen, einer
seits den landwirtschaftlichen Boden breit zu streuen und an
dererseits den Preisdruck zu senken, indem wir eben nur den 
Selbstbewirtschafter bevorzugen. 
Wenn wir Ihrem Antrag folgen, dann werden wir sehr viele Ge
werbe haben, die übernommen und dann weiterverpachtet, 
also nicht mehr von den eigentlichen Besitzern bewirtschaftet 
werden. Das ist für uns eine Durchbrechung, die wir nicht ak
zeptieren können. Ich denke, es ist auch nicht Ihr Wunsch, 
quasi den Pächtern einen Dienst zu tun. Wenn Sie den Päch
tern wirklich einen Dienst tun wollen, können Sie sich einset
zen bei dem Artikel, in dem das Vorkaufsrecht des Pächters 
festgehalten wird; dann könnten wir dort darüber diskut!e~e~, 
wieweit wir den Pächtern mit einer entsprechenden Pre1shm1-
tierung ein Vorkaufsrecht einräumen wollen. Wenn es nur um 
die Interessen des Pächters geht, hätten wir dort die Gelegen
heit. Was Sie hier machen, ist eigentlich Familienpolitik. Es ist 
der Wunsch, den Besitz in der Familie zu halten, und das ist 
eine Durchbrechung des Grundprinzips des bäuerlichen Bo-
denrechtes. . 
Ich möchte Sie nochmals daran erinnern: Es sind nur 5 Pro
zent der Schweizer Bevölkerung, die überhaupt Landwirt
schaftsboden besitzen. Aber dieses Gesetz muss allen ge
recht werden, auch den anderen 95 Prozent der Schwc:izer 
Bevölkerung, die nicht im Besitz von landwirtschaftlichem Bo
den sind. Urid in diesem Sinne ist eine solche Privilegierung 
im Familienbesitz nicht zu akzeRtieren. 
Dann zum Antrag von Herrn Luder. Herr Luder, die Mehrheit 
der Kommission hat diesen Artikel 19 Absatz 2 absichtlich ge
strichen, weil er diese Durchbrechung des Selbstbewirtschaf
terprinzips bringt, indem man ermöglicht zu. überne~men. 
Wenn Sie jetzt nur eine Modifizierung machen, mdem Sie den 
Anlagewert einsetzen und nicht mehr den doppelten Ertrags
wert, ist das finanziell wohl eine leichte Modifizierung - wobei 
die Aussagen da widersprüchlich sind. Für die einen ist der 
Anlagewert praktisch dasselbe wie der doppelte Ertragswert. 
Entscheidend ist, dass wir auch dort wieder eine Durchbre
chung des Grundprinzips haben. 
Ich möchte Sie also dringend bitten, beide Anträge, den An
trag vdn Herrn Luder und auch den Antrag von Herrn Port: 
mann, abzulehnen. 

Nussbaumer, Berichterstatter: Beide Anträge lagen in ähnli
cher oder sogar gleicher Form in der Kommission vor. Wir ha
ben sehr ausgiebig über den Artikel 19 diskutiert und auch ei
nen Lernprozess durchgemacht. Die ganze Vorlage hat ja ei
nen inneren Zusammenhang; es geht nicht an, plötzlich ir
gendwie einen Beschluss zu fassen, der nachher überhaupt 
nicht ins System passt. Frau Diener hat es richtig gesagt: Wir 
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müssen aufpassen. Natürlich müssen wir für den Bauern sor
gen, für den Pächter sorgen, aber wir müssen auch das Prin- · 
zip der Erbengerechtigkeit hochhalten. 
Zum Antrag Portmann: Wenn also keine Preisbegrenzung da 
ist, dann müssen sich diese Erben untereinander einigen oder 
bleiben in einer Erbengemeinschaft Eigentümer. Frei verkau
fen zu einem höheren als dem zulässigen Preis, der noch in 
Artikel· 65 zu diskutieren sein wird, können sie nicht, weil ja 
auch-wenn der Betrieb länger als 9 Jahre verpachtet ist-der 
Pächter schon ein Vorkaufsrecht zu diesem Preis hätte. Wir 
würden hier die Erben also besser stellen als den Pächter; 
doch das passt einfach nicht ins System. 
Wir müssen auch daran denken, was das heissen würde, was 
für ein Sanktionenpaket wegen dieser Verpachtung ~ntstehen 
würde, wenn ein Erbe, das Gut zur Selbstbewirtschaftung 
übernimmt und es dann dauernd' verpachten muss. Was 
heisst das? Er kann das im Moment vielleicht verspreo:hen, er 
kann vielleicht einen lautenden Pachtvertrag vorlegen, aber 
was heisst «dauernd verpachtet»? Wenn er also nach Ablauf 
einer Pachtperiode den Pachtvertrag nicht erneuert und keine 
Selbstbewirtschaftung stattfindet, dann ist das irgendwie eine 
reine Privilegierung dieses Erben. 
Ich bitte Sie, den Antrag Portmann abzulehnen. 
Der Antrag Luder (Anlagewert) lag der Kommission auch vor. 
Wenn man schon hier einen privilegierten Wert hätte nehmen 
wollen, hätte man wahrscheinlich der bundesrätlichen Lösung 
zustimmen müssen. Das Problem liegt dort: .Wo Investitionen 
getätigt worden sind, sieht Artikel 53 dieser Vorlage vor, dass 
man die Investitionen der letzten Jahre in begründeten Fällen 
zum Uebernahmepreis schlagen kann. 
Der Antrag wurde in der Kommission mit 11 zu 9 Stimmen ver
worfen, und ich bi!fe Sie, dasselbe zu tun. 

M. Perey, rapporteur: Ces deux pr9positions ont deja ete dis
cutees en commission. Elles avaient ete presentees par d'au-
tres personnes. ' 
Je prends tout d'abord la proposition presentee par 
M. Portmann qui, en commission, avait de nombreux adeptes 
puisque ce n'est que par 11 voix contre 9 que nous avions re
pousse cette idee. La majorite estime en effet qu'il taut rester fi-

1 dele aux motifs qu'on avait de prendre la terre exploitee ä titre 
personnel et, avec cet article-la, on essaie de corriger un peu 
ce qui a ete decide tout a ! 'heure, soit de reserver ia terre Uni
quement a celui qui l'exploite. 
On l'a releve, il s'agit d'une question d'equite entre les heri
tiers, mais les commissaires qui etaient favorables a cet article 
voient aussi un peu le systeme comme l'a expose M. Gros, 
c'est-a-dire la possibilite, lorsqu'une famille est proprietaire et 
qu'un heritier ne peut pas reprendre momentanement ä la va
leur de rendement, de maintenir un fermier en attendant peut
etre de pouvoir l'assumer par la suite. 
Le pointfaible de cette proposition c'est le mot «durablement». 
Affermer durablement, c'est de nouveau une notion qui est dif
ficile a chiffrer. Est-ce la valeur d'un bail, neuf ou douze ans, 
est-ce plus? C'est la que l'on a craint d'avoir des irregularites 
et surtout des inegalites entre les membres heritiers, celui qui 
la prend ä la valeur de rendement devrait l'exploiter lui-meme. 
Par contre, la propositiqn de M. Luder avait, eile, ete balayee 
assez nettement puisque c'e9t par 19 voix contre zero que la 
commission vous engage a la rejeter. 
En conclusion, pour la proposition Portmann, je suis un peu 
partage, alors que la commission ne l'etait pas puisque la ma
jorite vous propose de la repousser; en revanche, pour la pro
position Luder, je crois qu'il taut a tout prix la rejeter. 

Luder: Ich danke Frau Diener, dass sie mich darauf aufmerk-, 
sam gemacht hat, dass die Kommission dem Ständerat zuge
stimmt hat; ich habe das übersehen. f\ufgrund dieser Tatsa
che ziehe ich meinen Antrag zurück, und zwar deshalb, weil 
ich das Grundprinzip dieser Vorlage anerkenne: den Selbst
bewirtschafter. Ich ziehe ihn aber nicht zurück in bezug auf 
den Anlagewert; wir kommen später darauf zurück. Der Anla
gewert bleibt für mich eine sehr brauchbare Gr6sse, und ich 
will ihn jetzt mit diesem Artikel nicht gefährden. , 

Portmann; Die Kritik zu diesem Antrag ging dahin: Es sei 
schwierig, die dauelrnde Verpachtung sicherzustellen, man 
müsste dafür ein Sanktionenpaket nachliefern. Das ist ein Irr
tum. Bei einer dauernden Verpachtung gibt es eine einfache 
Anmerkung im Grundbuch, die nicht den jeweiligen Eigentü
mer, sondern das Grundstück selber trifft. Umgehungen sind 
bei einer Anmerkung nicht möglich und Sanktionen nicht nö
tig. Würde das Grundstück verkauft, wäre derjenige, der es 
übernimmt, wieder an diese dauernde Verpachtung gebun
den. 

Bundesrat Koller: Es geht hier um den Fall, bei dem in einer 
Erbschaft ein landwirtschaftliches Gewerbe enthalten ist, an
dererseits aber kein Selbstbewirtschafter die integrale Ueber~ 
nahme zum Ertragswert geltend machen kann. Auch in einem 
solchen Fall garantiert das Gesetz, dass das landwirtschaftli
che Gewerbe in der Familie bleiben kann, weil gemäss Arti
kel 14 alle pflichtteilsgeschützten Erben einen sogenannten 1 

erbrechtlichen Zuweisungsanspruqh haben, allerdings nicht 
zum Ertragswert, sondern zum Verkehrswert. 
Hier knüpft nun der Antrag von Herrn Portmann an. Er möchte 

· , eine solche privilegierte Uebernahme zum Ertragswert auch 
jenem Erben gewähren, der zwar kein Selbstbewirtschafter ist, 
der das Grundstück aber dauernd verpachtet. Damit erfolgt 
aber - ich glaube, Herr Portmann ist sich dessep bewusst -
eine Relativierung des grundlegenden Prinzips des Gesetzes, 
. dem bestmöglichen Schutz des Selbstbewirtschafters. Das ist 
das erste Bedenken, das ich gegenüber diesem Antrag habe. 
Das zweite Bedenken betrifft aber auch die Erbgerechtigkeit, 
Herr Portmann. Sie haben gesagt, der Unterschied zwischen 
Ertrags- und Verkehrswert und die damit verbundene Benach
teiligung jener, die das Gewerbe nicht erhalten, spielen vor al
lem dann eine Rolle, wenn es um Bauland gehe, aber dieser 
Unterschied spielt auch bei landwirtschaftlichem Boden eine 
Rolle. Meines Wissens ist die Differenz zwischen dem Ertrags
und dem Verkehrswert auch bei landwirtschaftlichem Boden 
ohne Umzonung heute sehr gross; ich glaube, der Verkehrs
wert kann bis zu zehnmal höher sein. 
Damit beinhaltet Ihr Vorschlag, dass all jene, die nicht zum Er
tragswert erwerben können, gegenüber ihren Miterben wirt
schaftlich recht schwer benachteiligt werden; das scheint uns, 
der Mehrheit Ihrer Kommission und dem Bundesrat, nur dort 
gerechtfertigt, wo wirklich das Selbstbewirtschafterprinzip 
zum Zuge kommt. Es ist der Vorteil der Lös4ng, die Sie vorhin 
getroffen haben, dass diese sehr weitgehende finanzielle Privi
legierung eines Uebernehmers auf den Selbstbewirtschafter 
beschränkt bleibt. Wir sollten an diesem Prinzip unbedingt 
festhalten. · 
Herr Luder hat seinen Antrag zurückgezogen; auf jene Punkte, 
an denen er festhält, werden wir später zurückkommen. 

Präsident: Der Antrag Luder zu Absatz 2 ist zurückgezogen 
worden. 

Abs. 1-Al. 1 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Portmann 

Abs. 2, 3-A/, 2, 3 
.Angenommen -Adopte 

Art. 20, 21, 21 a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de Ja commission 
Adherer ä la decision du Cor,seil d,us Et&ts 

Angenommen -Adopte 

93Stimmen 
19·summen 
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Art.22 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Befindet sich in der Erbschaft ein landwirtschaftliches Grund
stück, das nicht zu einem landwirtschaftlichen Gewerbe ge
hört, so kann ein Erbe dessen Zuweisung zum Ertragswertver
langen, wenn er es selber bewirtschaften wlll und dafür als ge
eignet erscheint und wenn er Eigentümer eines landwirtschaft
lichen Gewerbes ist, über ein solches wirtschaftlich verfügt 
oder auf ein solches ein Zuweisungs- oder Kaufsrecht besitzt 
und das Grundstück im ortsüblichen Bewirtschaftungsbereich 
dieses Gewerbes liegt. 
Abs. 1bis (neu) 
Befindet sich in der Erbschaft ein landwirtschaftliches Grund
stück, das nicht zu einem landwirtschaftlichen Gewerbe ge
hört, so kann ein Erbe dessen Zuweisung zum doppelten Er
tragswertverlangen, wenn er Eigentümer eines landwirtschaft
lichen Gewerbes ist, über ein solches wirtschaftlich verfügt 
oder auf ein solches ein Zuweisungs- oder Kaufsrecht besitzt 
und das Grundstück im ortsüblichen Bewirtschaftungsbereich 
dieses Gewerbes liegt. 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Luder 
Abs. 1bis (neu) 
.... , so kann ein Erbe dessen Zuweisung zum Anlagewert, 
mindestens aber zum Ertragswert verlangen, wenn .... 

Art.22 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 
S'il existe dans une succession un immeuble agricole qui ne 
fait pas partie d'une entreprise agricole, un heritier peut en de
mander l'attribution ä la valeur de rendement, s'·il entend l'ex
ploiter lui-meme et en para'it capable, s'il est proprietaire d'une 
entr(;lprise agricole, qu'il dispose economiquement d'une teile 
entreprise ou qu'il ait un droit ä l'attribution ou un droit d'emp
tion sur celle-ci et si l'immeuble est situe dans le rayon d'ex
ploitation de cette entreprise, normal pour la localite. 
Al. 1 bis (nouveau) 
S'il existe dans une succession un immeuble agricole qui ne 
fait pas partie d'une entreprise agricole, un heritier peut en de
mander l'attribution au double de Ja valeur de rendement, s'il 
est proprietaire d'une entreprise agricole, qu'il dispose econo
miquement d'une teile entreprise ou qu'il ait un droit ä l'attribu
tion ou un droit d'emption sur celle-ci et si l'immeuble est situe 
dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, normal pour la 
IocaHte. 
Af.2 
Adherer ä Ja decision du Conseil des Etats 

Proposition Luder 
A/. 1 bis (nouveau) 
.... , un heritier peut en demander l'attribution ä Ja valeur d'in
vestissement, mais ä tout le moins ä la valeur de rendement, 
s'ilest .... 

Abs. 1, 2-AI. 1, 2 
Angenommen -Adopte 

Abs. 1 bis -Al. 1 bis 

Luder: Auch hier geht es um den Kauf durch einen pflichtteils
geschützten Erben aus einer Erbschaft. Kaufgegenstand ist 
ein landwirtschaftliches Grundstück, das nicht zu einem land
wirtschaftlichen Gewerbe gehört, sich aber in der Erbschaft 
befindet. 
In Absatz 1 bis wird der Preis festgelegt für ein Grundstück ei
nes Erben, der dieses Grundstück kaufen, aber nicht selber 
bewirtschaften will. Der kaufwillige Erbe muss Bedingungen 
erfüllen, die hier aufgelistet sind: Er muss Eigentümer eines 
landwirtschaftlichen Gewerbes sein, über ein solches wirt
schaftlich verfügen, oder er muss ein Zuweisungs- oder Kauf
recht auf ein landwirtschaftliches Gewerbe besitzen, und das 

Gru.ndstück muss im ortsüblichen Bewirtschaftungsbereich 
liegen. 
Dieser Artikel soll es wahrscheinlich ermöglichen, dass der 
kaufwillige Erbe Land auf Reserve kaufen kann. Es wird also 
Pachtland auf Zeit. Später soll dieses Land vielleicht selber be
wirtschaftet werden, und vor allem soll das Land wieder der 
Einheit eines landwirtschaftlichen Gewerbes zugeführt wer
den. Agrarpolitisch ist dies erwünscht. Aber auch hier muss 
der Anlagewert angewendet werden, also wieder der Erwerbs
preis plus die getätigten Investitionen zum Zeitwert, minde
stens aber der Ertragswert. Fehlt diese Preisfestsetzung, wer
den sich solch,e Grundstücke kaum in Richtung eines landwirt
schaftlichen Gewerbes hin bewegen. Dies trifft vor allem dann 
zu, wenn der Erwerbspreis höher liegt als der zweifache Er
tragswert. Dies kann sehr rasch eintreten, liegt doch der zwei
fache Ertragswert für landwirtschaftliche Grundstücke im 
Durchschnitt etwa bei 80 Rappen bis Fr. 1.20. Ich kann mir 
nicht vorstellen, dass eine Erbengemeinschaft gewillt ist, zu 
diesem Preis einem Nichtselbstbewirtschafter Land zu über
geben. Es trifft auch dann zu, wenn wertvermehrende Investi
tionen getätigt wurden wie Erschliessungen, Meliorationen 
und Entwässerungen. · 
Von der Logik des Gesetzes her hätte die Kommission diesen 
Erwerb eines Nichtselbstbewirtschaftenden streichen sollen. 
Das könnte man auch tun. Sonst muss hier Erbgerechtigkeit 
geschaffen werden oder die Möglichkeit dazu. 
Ich bitte um Zustimmung zum Anlagewert . 

Nussbaumer, Berichterstatter: Im geltenden Recht ist die 
Frage des Uebernahmepreises für landwirtschaftliches Land 
in Artikel 617 Absatz 2 ZGB geregelt. Dort heisst es: «landwirt
schaftliche Grundstücke sind hiebei nach dem Ertragswert, 
andere Grundstücke nach dem Verkehrswerte zu schätzen.» 
Der Ertragswert war also formell im Gesetz, allerdings mit der 
Einschränkung, dass er nur zur Anwendung kam, wenn sich 
die Erben einstimmig für diesen Ertragswert eingesetzt haben 
oder wenn der Vater oder der Erblasser dieses Land beispiels
weise testamentarisch zum Ertragswert auch einem nicht
selbstbewirtschaftenden Erben übergeben hat. 
Der Antrag Luder möchte anstelle des doppelten Ertragswer
tes den Anlagewert. Bei einem Grundstück ist der Anlagewert 
in der heutigen Zeit noch viel problematischer. Nehmen wir an, 
der Vater habe c;las Grundstück zum Ertragswert übernommen 
und eine Generation lang bewirtschaftet oder verpachtet, und 
jetzt fällt es in die Erbschaft; das ist ein Fall. Man könnte sagen, 
der Anlagewert ist der frühere Uebernahmewert plus allfällige 
Meliorationsbeiträge, Drainagen usw. Wenn aber der Vater 
dieses Grundstück für 20 Franken pro Quadratmeter zuge
kauft hat, also zu einem Preis, der sicher über dem zulässigen 
Preis dieses neuen Gesetzes liegen wird, dann wäre der Anla
gewert für den Vater 20 Franken plus allfällige Meliorationsbei
träge, die er noch geleistet hat. 
Mit dem Anlagewert kann man bei Grundstücken schlecht 
operieren. Da wäre es viel ehrlicher, beim doppelten Ertrags
wert zu bleiben; dieser ist in diesem Fall auch gerechtfertigt, 
weil nachher ein Selbstpewirtschafter das Grundstück über
nimmt. Der doppelte Ertragswert für reines Land kann land
wirtschaftlich so begründet werden, dass man sagt, der Land
wirt hat die Gebäude schon zur Bewirtschaftung dieses weite
ren Grundstücks .. Er braucht keine neuen Gebäude anzu
schaffen. Angenommen, vom Gesamtertragswert eines land
wirtschaftlichen Gewerbes entfallen etwa 50 Prozent auf das 
Land und etwa 50 Prozent auf die Gebäude, so könnte der 
Landwirt, wenn er die Gebäude schon hat, als Selbstbewirt
schafter den doppelten Ertragswert bezahlen. Der Anlagewert 
hat, von mir aus gesehen, hier keinen Platz. 
Ich bitte Sie, diesen Antrag abzulehnen. Er lag in der Kommis
sion nicht vor. 

M. Perey, rappo'rteur: Cet article 22 vise simplement ä substi
tuer les mots «valeur d'investissement» aux mots «double tle Ja 
valeurde rendement». 
Comme on l'a explique, la reprise des immeubles agricoles 
est plus simple, dans le cas particulier, ä la double valeur de 
rendement qu'a la valeur d'investissement. Citons un exemple 
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ou la valeur d'investissement est difficile a estimer et surtout 
pourrait etre trop elevee pour l'exploitant qui vei.Jt reprendre 
cet immeuble. En effet, si ce terrain avait ete achete avant que 
cette loi soit en vigueur a un prix surfait, par exemple deux ou 
trois fois la valeur, peut-etre ä 20 ou 25 francs le matre carre, la 
valeur d'investissement serait insupportable, serait injuste
ment forcee, lors de la reprise; en revanche, en prenant la va
leur de rendement et en la doublant, on sait que les prix reste
ront abordables ce qui permettra a l'exploitant de reprendre 
cet immeuble. 
C'est pourquoi la c9mmission vous propose d'en rester a ce 
qui a ete prepare efvous engage a repousser l'amendement 
deM. Luder. 

Bundesrat Koller: Ich kann mich kurz fassen. Neben den Ar
gumenten, die Ihnen die Kommissionssprecher dargelegt ha
ben, kommt für den Bundesrat bei dieser Frage auch noch das 
Moment der Transparenz und der Einfachheit zum Zuge. Wir 
sind überzeugt, dass wir in dieses Gesetz nicht zu viele Werte 
aufnehmen dürfen. Deshalb möchten wir uns einerseits auf 
den Ertragswert beschränken, andererseits auf den doppelten 
Ertragswert. Allenfalls nehmen wir im Gebiete des öffentlichen 
Rechts bei der Preisüberwachung noch den Ertrag eines 
Grundstückes in Kauf. Aber wenn wir immer mehr Werte ein
führen, wird das ganze Gesetz vollständig unübersichtlich und 
wenig praktikabel. Im übrigen haben wir bei all den Bestim
mungen, wo es besondere Umstände verlangen, tatsächlich 
eine entsprechende Anpassung des Ertragswertes vorgese
hen. Insofern haben wir im Gesetz selber auch eine gewisse 
Flexibilität eingebaut. 
Neben den vorher genannten Gründen möchte ich Sie auch 
deswegen bitten, beim Antrag Ihrer Kommission und damit in
direkt des Bundesrates zu bleiben. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Luder 

57Stimmen 
34Stimmen 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen ' 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 13. 00 Uhr 
La seance est levee ~ 13 h 00 
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Art.23 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
(Philipona, Gros, Hari, Hess Otto, Paccolat, Perey, Spoerry, 
Tschuppert, Zwingli) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.23 
Proposition de la commission 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 
Minorite 
(Philipona, Gros, Hari, Hess Otto, Paccolat, Perey, Spoerry, 
Tschuppert, Zwingli) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

M. Philipona, porte-parole de la minorite: La minorite de la 
commission comme le Conseil des Etats proposent de traiter 
de la meme maniere l'entreprise et l'immeuble agricole. Nous. 
avons vu ce matin toute la difficulte qu'il y a ä definir le terme 
d' «entreprise agricole». II faut donc dire que la difference d'im
portance entre immeuble et entreprise est parfois tres faible. 
On peut tout aussi bien se trouver en presence d'un immeuble 
agricole d'une surface importante que d'entrepi'ises agricoles 
tres petites dans certaines regions. II est donc logique de met
tre immeubles et entreprises sur un pied d'egalite dans ce cha
pitre de partage successoral. II s'agit principalement de savoir 
ä partir de quels moyens d'existence on veut enlever le droit ä 
toute attribution de terre agricole. Vouloirfixer cette limite ä «de 
bons moyens d'existence» est tout ä fait surprenant. En effet, 
de bons moyens d'existence c'est ce qu'on doit, ou tout a,u 
moins ce qu'on devrait, souhaiter ä chaque travailleur de ce 
pays, y compris ä chaque travailleur de la terre. Cela signifie 
qu'ä partir de ce qui est souhaitable a tout un chacun on met
trait une interdiction de beneficier d'un droit de succession! II 
s'agit la aussi d'une entrave ä l'evolution des structures agrico
les de notre pays. 
Durant l'annee derniere, en rapport avec les negociations du 
GATT et avec pour objectif notre future place dans une Europe 
en formation, la grande majorite des politiciens et des media~ 
demahdaient aux agriculteurs de se doter de structures plus 
compatibles avec l'avenir. Voulons-nous ici stopper toute pos
sibilite d'evolution en rapport avec le droit de succession? II 
faut fixer la limite de cet article 23 ä des moyens d'existence 
particulierement bons. 
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En conclusion, la minorite de la comm1ss1on, comme le 
Conseil des Etats, vous propose une solution qui est celle qui 
permet au mieux une evolution ineluctable de nos structures 
agricoles. 

Hess Otto: Bei diesem Artikel geht es darum, wann der Zuwei
sungsanspruch entfällt. Die Mehrheit, die sich der bundesrätli
chen Fassung anschliesst, will die Limite, von der aus der An
spruch auf Zuweisung entfällt, tiefer ansetzen als der Stände
rat. Zudem macht sie eine Unterscheidung zwischen landwirt
schaftlichem Gewerbe und landwirtschaftlichem Grundstück. 
Die Formulierung in Absatz 2 hat zur Folge, dass ein Betrieb, 
der eine schmale Existenz aufweist, auf die Zuweisung eines 
Grundstückes verzichten muss, wenn er nachher über eine 
überdurchschnittlich gute Existenz verfügt. Der Kleine müsste 
klein bleiben, mit allen Nachteilen, die daraus entstehen und 
die Sie kennen. 
Wir wissen alle, was auf die Landwirtschaft zukommt. Durch 
die Bestrebungen im Gatt und innerhalb der EG werden die 
Herausforderungen gewaltig sein. Wir stellen auch fest, dass 
vor allem in der Betriebsgrösse und in den Strukturen unserer 
Betriebe enorme Unterschiede im Verhältnis zum Ausland be
stehen. In diesem Umfeld dürfen wir in einem Gesetz, das 
auch in einer weiten Zukunft noch Gültigkeit hat, nicht zu eng 
in unserer Formulierung sein. Die Fassung der Minderheit 
trägt dem veränderten Umfeld, das auf uns zukommt, besser 
Rechnung. 
Ich bitte Sie, der Minderheit zuzustimmen. Die Fraktion der 
SVP teilt ihre Auffassung. 

Frau Ulrich: Ich bitte Sie, den Minderheitsantrag abzulehnen. 
Was wollen wir in diesem Gesetz? Wir wollen vor allem die bäu
erlichen Familienbetriebe schützen und erhalten. Es gilt, in 
diesem Sinne unerwünschte Konzentrationen von landwirt
schaftlichem Grundbesitz zu verhindern. Deshalb schlägt Ih
nen der Bundesrat in diesem Artikel 23 vor, den Zuweisungs
anspruch einer Erbin oder eines Erben dann wegfallen zu las
sen, wenn der Ansprecher bereits Eigentümer eines landwirt
schaftlichen Gewerbes ist, das einer bäuerlichen Familie eine 
gute Existenz bietet, oder wenn er wirtschaftlich über ein sol
ches Gewerbe verfügt. Was heisst eine gute Existenz für eine 
bäuerliche Familie? Vorhin sagte Herr Hess, die Mehrheit 
möchte, dq.ss die Kleinen klein bleiben und sich nicht vergrös
sern könnten. Allerdings, wenn wir die Definition der bäuerli
chen Familie sehen, ist das ein Elternpaar und zwei Kinder. 
Und die «gute bäuerliche Existenz» wäre eine Familie, die ein 
Einkommenspotential aus ihrem Gewerbe hat, das dem pari
tätischen Lohnanspruch von anderthalb bis zwei Arbeitskräf
ten entspricht, also mehr, als der Mann ünd seine Frau zusam
men schon leisten können. Die Definition der guten Existenz 
heisst auch, dass das Einkommen so gross sein sollte, dass 
es möglich ist, Ersparnisse zu bilden, Rückstellungen für Inve
stitionen zu machen. Ich habe mir Zahlen beschafft: 1987 be
wegte sich das Standardeinkommen eines solchen Betriebes 
im Talgebiet zwischen 60 000 und 105 000 Franken. 
Die SP-Fraktion ist der Meinung, wenn jemand schon eine so 
gute Basis hat, dann gehört er nicht unbedingt zu den Kieinen, 
die klein bleiben müssen, sondern er sollte in diesem Fall kei
nen Anspruch mehr auf ein Zuweisungsrecht haben, welches 
ihm die Uebernahme des Erbes zum Ertragswert garantiert. 
Wir wollen eine möglichst breite Streuung des bäuerlichen Ei
gentums und lehnen daher starke Konzentrationen von land
wirtschaftlichem Grundbesitz ab. Wenn Herr Philipona vorhin 
sagte, wir müssten uns den Strukturen zuwenden, die der Zu
kunft angepasst sind, hängt das nicht nur von den Betriebs
grössen ab. 
Für die Bauern würde es freilich auch heissen, eine andere Be
wirtschaftungsart, «ökologische Nischen» zu schaffen, die bei
spielsweise darin bestehen, dass ökologischer produziert 
wird, weil das von Konsumentinnen und Konsumenten hono
riert wird und auch dazu beiträgt, dass die Leute ein ausrei
chendes Einkommen haben, ohne dass Sie die Grenzen des 
Zuweisungsrechtes so stark ausweiten müssen. 
Ich bitte Sie in dem Sinne, den Minderheitsantrag abzulehnen. 
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Engler: Die CVP-Fraktion unterstützt mit knapper Mehrheit 
den Minderheitsantrag Philipona. Ich möchte dazu zwei Vor
bemerkungen machen: Es geht bei diesem Artikel nicht um 
die Frage der Konzentration, es geht nicht um die Frage der 
Grösse, sondern es geht bei diesem Artikel um die Frage, zu 
welchem Wert eine Liegenschaft im Rahmen einer erbrechtli
chen Uebernahme an einen Bauern übergeht, der bereits eine 
gute Existenz hat. Die Mehrheit möchte, dass jemand, derbe
reits über eine gute Existenz verfügt, nicht zum Ertragswert, 
sondern zum normalen Wert übernehmen kann, dass also 
keine Privilegierung gegeben ist. 
Die CVP als familierifreundliche Fraktion ist der Meinung, dass 
eine Benachteiligung der Geschwister noch in Kauf zu neh
men ist, selbst wenn der Bauer, der Ansprecher ist, bereits 
über eine gute Existenz verfügt; und sie ist der Meinung, dass 
dieser Bauer dann immer noch das Privileg haben soll, zum 
Ertragswert zu übernehmen. 
Anders sieht die Situation bei Artikel 64a Buchstabe b aus. 
Dort geht es um die Frage, welche Betriebe wir maximal haben 
wollen, von·welcher Grösse an wir gegen eine Konzentration 
antreten. Bei diesem Artikel, wo es um den normalen, freihän
digen Kauf geht, haben wir gesagt, dass wir auch überdurch
schnittlich gute Existenzen zulassen wollen. Hier geht es nun 
aber um die Frage: Soll einer im Rahmen der Erbteilung zum 
Ertragswert übernehmen können, wenn er bereits eine gute 
Existenz hat? Wir sind der Meinung, dass das den Miterben 
durchaus zumutbar ist, und stimmen deshalb mehrheitlich 
dem Minderheitsantrag Philiponazu. 

Frau Diener: Die grüne Fraktion unterstützt geschlossen den 
Antrag der Mehrheit. Es geht ja hier um den Wegfall des Zuwei
sungsanspruchs, und in zwei Artikeln ist je ein unterschiedli
ches Kriterium enthalten. Im Absatz 1 geht es um die Definition 
einer guten Existenz, also darum, dass der Zuweisungsan
spruch wegfällt, wenn die Familie jetzt schon - also vor der 
Vergrösserung - eine gute Existenz hat. Das scheint uns rich
tig. Wir sind nicht der Meinung, dass die Privilegien darüber 
hinaus ausgedehnt werden sollen. Der Erwerb ist möglich, 
das hat Herr Engler schon gesagt, aber nicht zu einem privile
gierten Preis. 
Das zweite ist, dass die Höchstgrenze festgelegt wird. Da ist 
die Definition auch klar: «Ueberdurchschnittlich gute Exi
stenz.» Frau Ulrich hat die Definition festgehalten. Ich will das 
nicht noch einmal wiederholen. Es geht also überhaupt nicht 
darum, dass die kleinen Betriebe sich nicht mehr vergrössern 
dürfen, gar nicht, sondern es geht darum die Höchstgrenzen 
festzulegen und damit eigentlich den bäuerlichen Familienbe
trieb, der nach wie vor im Landwirtschaftsgesetz und auch im 
letzten Landwirtschaftsbericht als Leitbild gilt, wieder ins Zen
trum zu rücken. 
Ich halte nochmals fest: Es geht nicht darum, dass man die 
Strukturen nicht verändern darf. Aber es werden obere Limiten 
im Bereich der Privilegierung festgesetzt. Das scheint uns 
sinnvoll. 
Wir bitten Sie also, die Mehrheit zu unterstützen. 

Präsident: Die Fraktion der FDP teilt mit, dass sie den Minder
heitsantrag Philipona unterstützt. , 

Nussbaumer, Berichterstatter: Die Begriffe «gute Existenz» 
und «überdurchschnittlich gute Existenz» sind im landwirt
schaftlichen Pachtrecht definiert worden. Sie sollen als Be
griffe überhaupt nicht verändert werden und unverändert ins 
Bodenrecht einfliessen. Auch das wird zur Rechtsvereinheitli
chung beitragen. 
Die «gute Existenz» wurde so definiert: Die obere Grenze ist 
immer schon gegeben, wenn 1,5 bis 2 Arbeitskräfte ein paritä
tisches Einkommen erzielen. In ungünstigen Fällen, also im 
Berggebiet und im Hügelgebiet, sind zudem die ortsüblichen 
Gegebenheiten zu berücksichtigen. Ferner ist das Gesamtein
kommen bei den «guten Existenzen» mitzuberücksichtigen, 
ebenso bei den «überdurchschnittlich guten Existenzen». Also 
ein normaler Zuerwerb ist da inbegriffen. 

Die untere Grenze der «guten Existenz» liegt dort, wo keine Er
sparnisse mehr erzielt werden und die Amortisationen nicht er
bracht werden können. 
Die «überdurchschnittlich gute Existenz» betrifft schon sehr 
grosse Höfe. Im Kommentar Studer und Hafer zum Pachtrecht 
steht, das Wort «überdurchschnittlich» sage aus: jene 25 Pro
zent der Haupterwerbsbetriebe, die die besten Ergebnisse 
ausweisen. Sie sollen zudem 2,5 bis 3 Arbeitskräften ein pari
tätisches E;inkommen bieten. Dann sind diei örtlichen Verhält
nisse und die Zuerwerbsmöglichkeiten in den Gebieten mit er
schwerten Verhältnissen zu berücksichtigen. 
Zu diesem Antrag: Um darüber sprechen zu können, müssen 
wir die geltende Rechtslage darstellen. Nach dem geltenden 
Recht, also beispielsweise gemäss Bodenrecht bei lebzeiti
gen Käufen oder im Erbrecht gemäss Artikel 620, ist die aus
reichende Existenz die massgebende Mindestgrösse für die 
Zuweisung zum Ertragswert. 
Wer beispielsweise zwei Söhne hat, die Llndwirtschaft betrei
ben wollen, könnte einen weiteren Hof beanspruchen. Die Fa
milie muss den Bedarf ausweisen können. Hier ist nun neu: 
Die Mehrheit möchte nur dann diese Uebernahrne auf dem 
Erbweg gestatten, wenn der Ansprecher nicht schon im Be
sitze einer guten landwirtschaftlichen Existenz ist. Er könnte 
dann noch hinzuerben. Der Absatz 2, den der Ständerat ge- 1 

strichen hat, besagt, dass jemand noch Land hinzuerben 
kann, auch wenn er bereits eine überdurchschnittlich gute Exi
stenz hat. Das ist die Fassung des Ständerates, die wir nicht 
akzeptiert haben. 
Wir schlagen Ihnen vor, dem Bundesrat zuzustimmen. Die 
Fassung des Ständerates führt in unserem kleinen Land - das 
wir trotz EG, EWR und allem, was da herumgeistert, nichtgrös
ser machen können - dazu, dass die Ballung des Eigentums 
in wenigen Händen zu weit getrieben wird. Das schafft neue 
Gegner dieses Gesetzes. Auf jeden Fall geht die Minderheit 
viel zu weit. Wir haben in der Kommission mit 9 zu 8 Stimmen 
beschlossen, der-Fassung des Bundesrates zuzustimmen. 
Ich schlage vor, diese Grundsatzabstimmung auch für den Ar
tikel 51 gelten zu lassen, der nicht den Erbfall, sondern den 
Vorkauf in der Familie betrifft. Das sollte parallel entschieden 

-. werden. Beim Artikel 51 hat unsere Kommission in der ersten 
Lesung mit 1 t zu 10 und in der zweiten Lesung mit 11 zu 6 
Stimmen der Lösung des Bundesrates zugestimmt, weil wir 
glauben, wir sollten den Bogen nicht überspannen. 
Es ist eigenartig, dass man gerade hier die Schleusen öffnen 
will. Ich glaube, hier muss die Erbgerechtigkeit greifen. Sie 
schädigt niemanden. Aber wenn jemand einen Betrieb hat, 
der eine überdurc;hschnittlich gute Existenz bietet, kann er 
nach der Lösung der Minderheit noch einmal eine überdurch
schnittlich gute Existenz hinz.uerben. Das ist eine Ballung. 
Denken Sie an die vielen Bauernfamilien, die keinen Hof zu Ei
gentum haben. Ich glaube, wenn man das alles abwägt, soll
ten wir bei der Mehrheit bleiben. 
Jene, die der Minderheit zustimmen wollen, möchte ich bitten, 
sich das nochmals zu überlegen. Wir sollten hier mindestens 
eine Differenz zum Ständerat schaffen, damit der Ständerat 
diese Frage nochmals im Querbezug zum geltenden Recht 
angehen kann. 
Ich bitte Sie also, hier der Mehrheit zuzustimmen, damit der 
Ständerat dies noch besser ausdiskutier~n kann. 

M. Perey, rapporteur: A l'article 23, la minorite demande donc 
d'en revenir a la solution du Conseil des Etats. 
La difference porte uniquement sur las moyens d'existence: 
bons moyens selon le Conseil federal, particulierement bons 
selon le Conseil des Etats. Si l'on entre dans le detail de ces 
criteres, ·je voudrais simplement vous rappeler qua la diffe
rence n'est que de 25 pour cent. II est des l0rs un peu difficile 
de comprendre que l'on veuille a tout prix maintenir le paysan 
dans une situation delicate et l'empecher de prendre 25 pour 
cent supplementaires. Comme on vient de le dire, la majorite 
de la commission est pour la solution du Conseil federal, mais 
je rappellerai que cette majorite n'etait que de 9 voix contre 8, 
ce qui prouve bien que la commission etait tres partagee. 
Je rappellerai encore, comme vient de le faire le president de 
la commission, que ce vote .devrait etre egalement d$finitif 
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pour l'article 51, qui traite exactement les memes notions, et 
pour lequel, en premiere lecture, la majorite etait de 11 voix 
contre 1 o. Nous etions donc tres partages, et vous pouvez 
constater dans le depliant que je faisais partie de la minorite. 
Pourquoi faudrait-il revenir a la notion de «particulierement 
bons»? On dit que pour les moyens d'existence, c'est deux a 
trois unites de travail. Or, tres souvent, ces entreprises familia
les, que l'on veut toujours essayer de sauvegarder, comptent 
un peu plus d'unites de travail. II est en effet assez frequent 
qu'un ou deux fils travaillent dans l'exploitation familiale 
n'ayant pas leu.r propre entreprise - c'est notamment le cas 
chez moi ou mestrois fils travaillent avec moi. Je dois dire que 
cela limite particulierement, lorsqu'on depasse les unites de 
travall, fixees a deux ou trois, et qu'on travaille a sept ou huit 
personnes sur le meme domalne. C'est pourquoi demander 
de passer a 25 pour cent supplementaires, soit ae 60 a 90 ooo 
francs, pour un bon travail, cela ne me para1t pas etre une me
thode dangereuse r,our le pays ou representer un accapare
ment exagere. 
II taut voir aussi la difference qu'il y a d'une exploitation a l'au-

. tre. Certaines - la mienne par exemple - associent viticulture 
et agriculture. II taut penser que la vigne donne un peu plus de 
rendement. Eri effet, on limite et on empeche une famille pay
sanne - qui ne veut pas faire de l'accaparement- de s'agran
dir. 
C'est pour cette raison que la majorite vous demande d'accep
ter sa proposition. Quanta moi, je vous invite a vous prononcer 
en faveur de la minorite. 

Abstimmung-Vote 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Art.24 
Ant!Jg der Kommission 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.2 

63 Stimmen 
44 Stimmen 

b ..... Aufgabe gemäss Artikel 64b dem Gemeinwesen veräus
sert oder .... 

Art.24 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
A/.2 

b ..... publique seien l'article 64b ou .... 

Angenommen -Adopte 

Art.25 
Antrag der Kommission 
Abs.1-3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.4 

c ..... Aufgabe gemäss Artikel 64b veräussert oder .... 
Abs.5 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.25 
Proposition de la commission 
Al. 1-3 
Adherer a la tlecision du Conseil des Etats 
A/.4 

c ..... public seien l'article 64b ou .... 
Al.5 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

2. Abschnitt 
Antrag der Kommission 
Titel 
Kaufsrecht der Verwandten 

Sectlon 2 
Proposition de la commission 
Titre 
Droit d'emption des parents 

Angenommen -Adopte . 

Art.26 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
.... ein landwirtschaftliches Gewerbe, so steht jedem Verwand
ten des Erblassers, der beim Verkauf des Gewerbes ein Vor
kaufsrecht geltend machen könnte und der nicht Erbe ist, ein 
Kaufsrecht zu, wenn er das Gewerbe selber bewirtschaften will 
und dafür als geeignet erscheint. 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.26 
Proposition de la commission 
Al. 1 
S'il existe dans une succession une entreprise agricole, tout 
parent du defunt qui pourraitfaire valoir un droit de preemption 
en cas de vente de l'entreprise et qui n'est pas heritier a un 
droit d'emption sur l'entreprise s'il entend l'exploiter lui-meme 
et en parait capable. 
Al.2 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Nussbaumer, Berichterstatter: Unsere Kommission hat die 
Artikel 26, 27 und 28 neu gestaltet, und zwar möchte sie die 
Voraussetzungen für den Erbfall, für den Kauf in der Verwandt
schaft, für die Vorkaufsrechte und das Erbrecht synchronisie
ren oder weitgehend gleichstellen. 
Wer sind diese Verwandten? Das müssen wir hier sagen. Es 
sind im Erbfall die Erben und die Nachkommen (Grosskinder), 
es könnten aber auch die kaufsberechtigten Verwandten - in 
der Seitenlinie Geschwister und Geschwisterkinder-sein. Na
tQrlich ist im Erbfall auch die Ehefrau Erbin; wo es keine Nach
kommen gibt, sind auch die Eltern Erben. 
Wenn beispielsweise ein junger, verheirateter Bauer einen Hof 
ubernommen hat und tödlich verunglückt, kann der Vater 
nach der Regelung des Kaufsrechts der Verwandten den Hof 
auch so an sich ziehen. Er müsste nicht auf das vertraglich ver
einbarte Rückkaufsrecht, das noch in einem anderen Artikel 
vorgeschlagen wird, zurückgreifen. 
Wir haben hier auch die Enkel den Erben gleichgestellt. In der 
Kommission wurde gesagt, wenn beispielsweise der Erbfall 
sehr spät anfalle, sei es wichtig, dass schon die nächste Gene
ration, die vielleicht dann 20, 30 Jahre alt sei, das gleiche 
Recht habe, wie jene, die vielleicht schon 50, 60 oder 70 Jahre 
alt sind. Anstelle der Eltern, die Erben sind, müssten hier die 
Nachkommen gleich behandelt werden. Das ist das Konzept. 
Es ist aus dem Text allein nicht ohne weiteres verständlich, 
weshalb wir vom Kaufsrecht der Geschwister nun zum Vor
kaufsrecht der Verwandten gewechselt haben. Das ist nur we
gen der Ausweitung auf die Nachkommen und die Geschwi
sterkinder. 
Ich bitte Sie, dieser Lösung zuzustimmen. 

M. Perey, rapporteur: Aux articles 26, 27 et 28 que nous vous 
proposons d'etudier ensemble, le projet du Conseil federal 
traite du droit d'emption des freres et soeurs. II a semble utile 
aux membres de la commission d'elargir ce droit egalement 
aux parents. t:,Jous vous proposons donc d'accepter cette mo
dification. 

Angenommen -Adopte 
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Art.27 
Antrag der Kommission 
Titel . 
Konkurrenz mit erbrechtlichem Zuweisungsanspruch 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 1 bis (neu) 
Konkurriert das Kaufsrecht mit einem erbrechtlichen Zuwei
sungsanspruch nach Artikel 12 Absatz 1, so sind die persönli
chen Verhältnisse für die Zuweisung massgebend. 
Abs.2 , . 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.27 
Proposiüon de la commission 
Titre 
Concours avec un droitsuccessoral a l'attribution 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al. 1 bis (nouveau) 
Si un droit d'emption est en concours avec un droit successo
ral a l'attribution prevu a l'article 12, 1 er alinea, les rapports 
personnels sont determinants pour l'attribution. 
A/.2 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.28 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
.... den Bedingungen, die für das Vorkaufsrecht gelten, ausge
übt werden. • 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 28 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Le droit d'emption peut etre exerce aux conditions et modali
tes applicables au droit de preemption. 
Al. 2 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.29 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständer?(tes 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.30 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit 
(Gros, Perey, Philipona) 
Abs. 1, 2 

c. Streichen 

Art.30 
Proposition de la commissibn 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Minorite 
(Gros, Perey, Philipona) 
Al.1,2 

16N 

121 

c. Biffer 

Art.31 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 

Bäuerliches Bodenrecht 

b ..... , spätestens aber nach 1 O Jahren seit .... 

Minderheit 
(Gros, Perey, Philipona) 

b. Streichen 

Antrag Wyss William 
Bst.b 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.31 
Proposition de la commission 
Majorite 

b ..... au plus tard 1 o ans apres .... 

Minorite 
(Gros, Perey, Phillpona) 

b. Biffer 

Proposition Wyss William 
Let.b 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Art.32 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs.2 
Mehrheit 
.... wird, wenn innert 10 Jahren keine Veräusserung erfolgt, für 
die Bemessung des Gewi_nns auf den mutmasslichen Ver
kehrswert und bei der vom Eigentümer veranlassten dauern
den Zweckentfremdung auf das Zwanzigfache des tatsächli
chen oder möglichen jährlichen Ertrags der nichtlandwirt
schaftlichen ~wtzung abgestellt. 
Minderheit 
(Gros, Perey, Philipona) 
Streichen 

Abs.3,4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Wyss William 
Abs.2 
.... wird, wenn innert 15 Jahren keine Veräusserung erfolgt .... 

Art.32 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseü des Etats 

Al.2 
Majorite 
En cas d'incorporation d'un immeuble dans une zone_a bätir, 
et a defaut d'alienation dans tes 1 O ans, le gain se calcule sur 
la valeur venale presumee et, en cas de desaffectation due a 
!'initiative du proprietaire, sur le revenu annuel effectif ou pos
sible de l'utilisation non agrlcole, multiplie par vingt. 
Minorite 
(Gros, Perey, Philipona) 
Biffer 
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Al.3,4 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Wyss William 
Al.2 
.... a defaut d'alienation dans ies 15 qns, le gain se cälcuie .... 

M. Gtos, porte-parole de la minorite: Aux articles 30, 31 et 32, 
Ja minorite de la commission vous propose de biffertout ce qui 
tend a assimiler ia simple incorporation d'un immeuble dans 
une zone a bätir a.Llhe alienation. De quoi s'aglt-11? Seloh la ver
sion du Conseil federal et de la majorite, Une decision de l'au
torite visant a faire passer une parcelle de la zone agricole a la 
zone constructible seralt assimilee a une alienation impllquant 
par la que l'exploitant s'acqultte vis-a-vis de ses coheritlers de 
ia quote-part au galn, definie a l'artlcle 29. 
Nous tlsquons Ja de nous engager dans une vole tres dange
reuse. Tous nos efforts visant a tavoriser l'exploitant a tltre per
sonnel risquentfort d'etre contredits par cette disposition. L'at
tribution · des domaines agricoles a Ja valeur de rendement 
constitue ia pierre angulaire de tout notre systeme et assute la 
perennite de rios entreprises. Nous sotnrries tous conscients 
qu'il s'agit d'un avantage considerable eh faveur de celui qui 
reprend une exploitation agricole par rapport aux cbheritiers. 11 
n'est donc pas question d'amplifier encore bet avantage. II 
s'agit seulement de ne pas mettre cet acquis en perl! par la 
seule decision d't..ine autorite, eh general le Grand Conseil. 
Pour etre plus concret: un agrlculteur reprend le domaine fa
milial a la valeur de rendement; il le cultive normalement, tnais 
dans Je delai de 25 ans fixe a l'article 29 le Grand Conseil de
cide de classer une partle du domaine en zone a bätir. Pre
miere solUtion: i'agriculteur decide de le valoriser et, dans ce 
cas, il est tout a fait normal qu'il indemnise ses coheritiers. 
Deuxieme solution, et c'est l'objet de notre discussion: II en
tend poursuivre l'expioitation comme si de rien n'etait. II ne 
realise ainsi aucune pius-value et, a ce moment, il n'est pas 
normal qu'ii' doive indemniser les cohetitiers par rapport a une 
somme qu'il n'a pas rec;:ue. 
S'il le devait, comme le veut ia majorite de Ja cotnmlssioh, on 
rlsque de mettre en peril l'exploitation elle-meme, car l'agri
culteur sera peut-etre force de vendre ou de s'endetter au-dela 
de l'admissible. Un terrain classe en zbne cdHstructible n'a 
qu'une valeur potentielle. Et meme les diverses reglementa
tions fiscales n'imposent jamais sur une valeur potentielle, 
mais bien sur une plus-value realisee. II est donc loglque que 
le droit des coheritiers au gain - on ne peut plus legitime, je 
m'empresse de le dire-s'exerce dans les memes co'nditions. 
Certaines voix en commission ont exprime le voeu,que par cet 
article on oblige Ja valorlsation d'un terrairi, voulue par l'auto
rite dans un delai raisonhable. De l'avis de la minorite, cette 
volonte doit se concretiser dans la loi sur l'atnenagement du 
territoire, mais n'a rien a avoir dans le droitfonciet rural. 
Pour ces raisons, la mihorite de Ja commisslon vous engage a 
en rester a la j:>ratique actuelle qui donne toute satlsfactioh. 

Flscher-Hägglingen: Der Sinn dieses Gesetzes ist ja die Er
haltung des bäuerlichen Grundbesitzes, also die Erhaltung 
bäuerlicher Existenzen. Wenn wir nun den Artikel 31 Buchsta
be b in das Gesetz alifnehmen, gefährden wir eine ganze An
zahl von bäuerlichen Existenzen. Wir Haben gehört, dass 
diese Bestimmungen zum Teil aus raumplanerischen Ueber
legungen in dieses Gesetz aufgenommen werden sollen. Sol
che Bestimmungen gehören aber nicht in dieses Gesetz, son
dern müssen ins Raumplanungsgesetz aufgenofllmen wer
den. Es haben also nicht vor allem familienrechtllche und 
agrarpolitische Ueberlegungen zu dieser Bestimmung ge-
führt. . 
Wenn wir die bisherige Praxis anschauen, so stellen wir fest, 
dass heute erst dann der Gewinn unter den Miterben zu teilen 
ist, wenn ein Gewinn realisiert wird. Ich stelle in der Praxis fest, 
dass dies von Geschwistetn und von Miterben nicht als stö
rend ethpfundeh wurde, sondern sie haben begriffen, dass sie 
danri zum Gewinn kommen, wenn das Grundstück veräussert 
wird. 
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Nun sehen wir einmal die negative Seite, die wir mit dieser Be
stimmung haben. Die neue Bestimmung zwingt den Landwirt 
in sehr vielen Fällen, das Baugrundstück zu einem Zeitpunkt 
zu verkaufen, den er nicht bestimmen kann und der für ihn 
sehr ungünstig ist. Sie kennen die Strukturen in unserem 
Land. Sie wissen, dass sehr viele landwirtschaftliche Gebäu
lichkeiten irlherhalb unserer Dörfer stehen. Sie sind vielfach 
Bestandteil des Baugebietes. Sie haben einen Umschwung, 
z. B. den Baumgarten. Nun sind diese Grundstücke vielfach 
nicht mit dem Willen des Grundeigentümers eingezont wor
den, sondern aus raumplanerischen Ueberlegungen. Der 
Grundeigentümer konnte nicht bestimmen, ob sein Grund
stück Bauland oder kein Bauland ist, sondern es war ein Be
schluss derOeffentlichkeit. Nun wäre er gezwungen, aufgrund 
der neuen Bestimmungen, bei einer Einzonung den Gewinn, 
den er eventuell einmal realisieren kann, seinen Geschwistern 
auszubezahlen. 
Nehmen wir das Beispiel des Bauern, der die Gebäulichkeiten 
im Dorf hat: Wenn er seine Geschwister auszahlen will, dann 
muss er diese Gebäulichkeiten verkaufen und auf offener Flur 
eine heue landwirtschaftliche Siedlung erstellen. 
Wir wissen, dass vor allem von den Raumplanungsbehörden 
heute sehr grosse Zurückhaltung geübt wird, wenn sich ein 
Landwirt aussiedeln will; man sagt dort, man möchte diese Be
triebe im Dorf oder am Dbrfrand erhalten. Aber es können na
türlich auch einzelne Grundstücke ins Baugebiet einbez9gen 
werden, die für die Existenz dieses Betriebes notwendig sind. 
Der Bauer ist ebenfalls verpflichtet, dieses Grun·dstück zu ver
kaufen, damit et seine Erben abgelten kann. Selbst dahn, 
wenn er Realersatz erwerben kann, kann es existenzgefähr
dend sein, weil z, B. das Ersatzgrundstück kein Milchkontin
gent für seinen Betrieb hat. Er hat wohl Land, aber er hat auf 
diesem Land kein Milchkontingent; auch so wird die Existenz 
dieses Betriebes gefährdet. 
Bei jedem Gesetz gibt es eine Güterabwägung, und hier kon
kurrenzieren sich verschiedene Interessen. Einerseits das In
teresse zur Erhaltung des Betriebes, anderseits gibt es famili
enrechtliche Ueberlegungen; im weiteren können es auch 
raumplanerische Ueberiegungen sein. In diesem Gesetz 
muss Im Vordergrund der Güterabwägung die Erhaltung des 
bäuerlichen Betriebes stehen; das ist der eigentliche Sinn des 
Gesetzes. 
Auch nicht gelöst ist das Problem der Auszonung. In den letz
ten Jahren wurde in unserem Land sehr viel Bauland ausge
zont. Es wurden umfangreiche Auszonungen vorgenommen. 
Hätten wir nun dieses Gesetz gehabt, hätten sehr viele Bauern 
vor Jahren ihre Geschwister auszahlen müssen, und nun wäre 
aus diesem Bauland wieder Agrarland geworden. Das hätte zu 
Härtefällen geführt, hätte aber auch soweit geführt, dass der 
Grurydeigentümer sich dagegen gewehrt hätte, diese Einzo
nung vorzunehmen. 
Und noch ein Letztes: Wir haben hier einen fiktiven G1;1winn. 
Nehmen Sie die Situation heute. Wenn Sie die Landpreise 
nehmeh, die letztes Jahr vorhanden waren, und die Land
preise von heute sehen, hätte der Landwirt, der seine Ge
schwister ausbezahlt hätte, die Preise des letzten Jahres hin
nehmen müssen, und er kann sie dieses Jahr realisieren. Das 
kann pro Quadratmeter 100 Franken und mehr ausmachen, 
die er seinen Geschwistern ausbezahlt hat. Das ist eine Be
stimmung, die in der Praxis zu sehr harten Fällen führen wird 
und für die Landwirtschaft sehr negative Auswirkungen hat. Es 
ist richtig, dass zum Zeitpunkt, wo der Gewinn realisiert wird, 
geteilt wird; da sollen die Geschwister zum Zuge kommen, 
aber nicht bei einem fiktiven Gewinn. 
Ich bitte Sie, dem Minderheitsantrag zuzustimmen. 

Wyss William: Im Prinzip unterstütze ich den Minderheitsan
trag Gros, weil ich wie unser Fraktionspräsident der Meinung 
bin, dass wir hier nur Verwirrung schaffen und die Sache nicht 
ins richtige Licht stellen. Was den Artikel 31 anbelangt, bin ich 
der Auffassung, dass wir hier, wenn schon diese Veräusserun
gen, diese Fälligkeit behandelt werden müssen, nicht noch 
eine Differenz zum Ständerat schaffen sollten. 
Ich erläutere Ihnen an einem Beispiel warum. Es könnte sein, 
dass wir wieder einmal in eine Rezession «schlittern», in wel-



2:,S 
23. Januar 1991 N 123 Bäuerliches Bodenrecht 

eher es durchaus möglich ist, dass über längere Zeit die Mög
lichkeiten der Ortsplanung nicht verwirklicht - besser gesagt: 
nicht genutzt - werden können. Wollen wir da wirklich Erben 
zum Zug kommen lassen, wenn das Land eventuell überhaupt 
nicht veräussert werden kann? Wenn schon der Artikel 30 
diese recht komplexe Veräusserung behandelt, müssen wir in 
Artikel 31 für die Fälligkeit des Gewihnanspruchs eine lange 
Zeit vorsehen; da plädiere ich wie der Ständerat für 15 Jahre. 
15 Jahre sind auch deshalb wichtig, weil wir in der Raumpla
nung mit dieser Zeitspanne umzugehen wissen und auch dort 
15 Jahre praxisnah~ sind. 
Ich beantrage Ihnen; bei Artikel 30 der Minderheit Gros zuzu
stimmen oder bei Artikel 31, falls der Mehrheit zugestimmt 
werden sollte, auf 15 Jahre zu gehen. 

Engler: Bei Artikel 30 geht es um die Frage, ob ein Anspruch 
der Miterben entsteht, wenn das Gewerbe, das ein Geschwi
ster übernehmen konnte, später eingezontwird, und ob dieser 
Zonungsgewinn zu einem Gewinnanteilsanspruch der Ge
schwisterführen soll oder nicht. 
Herr Gros bestreitet dies. Er ist der Meinung, dass ein Bauern
sohn, wenn er das Gewerbe zum Ertragswert übernimmt und 
es zehn Jahre später eingezont wird, das Land veräussern darf 
und mit den Geschwistern nichts zu teilen habe. Das ist der 
Antrag Gros. 
Wir sind der Meinung, dass· Planungsgewinne und Wertsteige
rungen von Liegenschaften, die zu privilegierten Preisen über
nommen wurden, mit den Geschwistern zu teilen sind. 
Der Artikel 31 regelt nur noch die Frage, wann dieser Gewinn
anteilsanspruch fällig wird. Die Ständeräte haben entschie
den: nach 15 Jahren. Die Kommissionsmehrheit hat gesagt: 
nach 10 Jahren, damit man noch Land veräussern und damit 
die Geschwister auslösen kann. 
Der Antrag William Wyss möchte zur Lösung des Ständerats zu
rückkehren und die Fälligkeit nach 15 Jahren eintreten lassen. 
Man muss dabei berücksichtigen, dass das Gewinnanteils
recht 25 Jahre dauert. Nehmen wir an, dass dieses Land nach 
20 Jahren eingezont und ein Gewinn gemacht wird. Der Bauer 
kann dann pro Jahr 2 Prozent des 'Gewinns abziehen, d. h. 
40 Prozent des Gewinns bleiben beim Bauern, und die restli
chen 60 Prozent sind zu verteilen, wobei er selbstverständlich 
seinen Erbanteil erhält. Die Frage lautet also: Wann hat er die
sen Gewinn zu verteilen? Sofort, wie das der Bundesrat wollte, 
oder nach 15 Jahren, wie das Herr Wyss und der Ständerat 
wollen, oder nach 1 O Jahren? 
Das würde bei einer Einzonung nach 20 Jahren nach, der 
Mehrheit der Nationalratskommission bedeuten, dass 30 
Jahre nach der Erbteilung dieser Gewinn auszuzahlen wäre. 
Die Version des Ständerates mit 15 Jahren führt, wenn man 
alle Fristen zusammenzählt - 25 Jahre Gewinnanteilsan
spruch plus 15 Jahre Fälligkeitsfrist-, zu einer letztlichen Tei
lung spätestens nach 40 Jahren, und das ist doch eine sehr 
lange Zeit. · 
Deshalb mache ich Ihnen beliebt, dass die Gewinne unter den 
Miterben geteilt werden, .dass aber die'Teilung nicht weiter als 
1 o Jahre hinausgeschoben wird. 

Hess Peter: Wir haben es hier mit einem sehr bedeutenden 
Punkt zu tun, weil er eine komplette Neuordnung im Bereich 
der Gewinnbeteiligung bringt. Grundsätzlich kann ich mich 
damit einverstanden erklären, dass der Eigentümer, wenn er 
innert kw:zer Frist Land, das in eine Bauzone eingeteilt wird, 
verkauft oder auch zu Spekulationszwecken überbaut, seinen 
Gewinn mit den Erben zu teilen hat. Herr Engler hat jetzt aber 
nicht gesagt, dass der hypothetische Gewinn auch zu teilen 
ist, wenn der Eigentümer das Land nicht zu Bauzwecken nutzt 
und nicht verkauft. Dann wird er nämlich gezwungen werden, 
Land·zu verkauf~n, damit er die Miterben entschädigen kann. 
Hier müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass in letzter Zeit im
mer wieder Einzonungen bei Bauern vorgenommen wurden, 
die das gar nicht wollten. Ich habe in unserem Kanton ver
schiedentlich Fällfl erlebt, in denen Bauern selber aktiv gewor
d~n sind, vor allem Bauern der jungen Generation; sie sind an 
die Gemeinde gelangt, damit das Land wieder ausgezont 
wird, weil sie als Bauern überleben wollen. 

Hier wird nun eine Lösung vorgeschlagen, die nicht bis in die 
letzten Konsequenzen durchdacht ist. Sehr wahrscheinlich 
müssen wir jetzt einer Lösung zustimmen, die eine Differenz 
zum Ständerat schafft, damit das Problem noch einmal grund
sätzlich überdacht werden kann. Es kann nicht angehen, dass 
jemand, der Land zum Anrechnungswert zur Selbstbewirt
schaftung erhalten hat, Gewinne mit den Erben teilen muss, 
wenn er gar nicht spekulativ tätig geworden ist; sonst hat die 
ganze Ertragswertzuweisung ihren Sinn verloren. Legitim ist, 
dass überall dort, wo nach wenigen Jahren ein Selbstbewirt
schafter Land in der Bauzone verkauft, geteilt wird. Das ist 
nach heutiger Erkenntnis vertretbar. 
Mit dieser Regelung gehen wir aber entschieden zu weit. Ich 
bitte Sie, Hand zu bieten für eine Differenz mit dem Ständerat, 
damit das Problem in dieser Form nochmals durchdacht wer
den kann. 

M. Guinand: Je voudrais brievement m'associer a ce que 
vient de dire M. Hess, qui a parfaitement raison. Ce qu'a dit 
M. Engler est juste, mais seulement dans la mesure ou le pay
san qui voit son immeuble agricole transfere dans une zone a 
bätir decide sott de bätir, soit de vendre. C'est d'ailleurs deja 
prevu par la loi, c'est un cas de -desaffectation., Mais pour le 
paysan qui souhaite continuer d'exploiter, le risque est effecti
vernent qu'il doive payer un gain a ses freres et soeurs, gain 
qu'il n'a pas realise. Je vous demande donc de suivre la. pro
position de M. Gros, ne serait-ce que dans le sens de M. Hess, 
pour creer une divergence avec le Conseil des Etats et que la 
question puisse etre revue encore une fois. 

Nussbaumer, Berichterstatter: Das Votum von Herrn Guinand 
zeigt mir, dass er nicht unterscheidet zwischen den Fällen, die 
sich vor Inkrafttreten des neuen Rechts abspielen, und jenen 
Fällen, die sich nachher abspielen werden. 
Beachten Sie den letzten Satz von Artikel 100 Absatz 3 der 
Uebergangsbestimmungen; da steht, dass keine Rückwir
kung gilt. Der grösste'Widerstand gegen das bäuerliche Bo
denrecht kommt aus jenen Kreisen, die behaupten, es werde 
nur noch ein kleiner Kreis von Personen landwirtschaftlichen 
Boden erwerben können. Aber jene, die wegen eines ver
wandten Selbstbewirtschafters vom Eigentum an einem Ge
werbe oder Grundstück ausgeschlossen werden, haben ein 
Anrecht darauf, bei nichtlandwirtschaftlicher Nutzungsmög
lichkeit mit dem Uebernehmer gleichgestellt zu werden. 
Der Bauer kann gemäss diesem Gesetz alles Land ausserhalb 
der Bauzone übernehmen - wie das in Artikel 2 gesagt ist-, 
und er kann in der Bauzone jene Parzelle mit Hofstatt überneh
men, auf der die Gebäude stehen. Aus tierschützerischen 
Gründen muss ein Umschwung vorhanden sein. Das Tier
schutzgesetz schreibt vor, dass für Tiere in Stallhaltung ein 
Auslauf vorhanden sein muss. 
Wenn heute. in verschiedenen Kantonen die Raumplanung 
noch nicht soweit ist, diese Bauernhöfe zu schützen, die rein 
objektiv gesehen in den Bauzonen bleiben sollen, so stellt das 
wiederum die gleiche Schwierigkeit dar, die wir schon bei frü
heren Artikeln hatten: Die Raumplanung wird in den Kantonen 

, nicht vollzogen. Wir stützen die vorliegende Bestimmung auf 
Artikel 15,des Raumplanungsgesetzes, das die Bauzonen für 
die nächsten 15 Jahre vorsieht. 
Nehmen wir an - das wäre der schlimmste Fall, was nicht vor
stellbar ist-, es würde gegen den Willen des Landwirtes eine 
Parzelle eingezont, die beispielsweise ein Bestandteil seiner 
Hofparzelle isi. Später wird trotzdem nichf gebaut, und er kann 
nicht auszahlen. Wenn innert 15 Jahren Land, das eingezont 
wird, nicht überbaut wird, hat der Kanton das Raumplanungs
gesetz nichtverstand~n. 
Die Kantone können nach der Bundesgerichtspraxis kein 
Land einzonen, das nach 40 Jahren oder irgendwann über
bautwird. Der Bauer kann sich wehren. Wenn sein Hof objektiv 
im Dorf bleiben muss, kann seine Hofparzelle nicht zerstört 
werden. Ansonsten müsste der Hof ausgesiedelt werden, und 
es müsste ihm in den meisten Kantonen auch Realersatz ge
boten werden. 
Zum Fall, den Herr Fischer-Hägglingen geschildert hat- er hat 
eine grosse Praxis in der privaten Welt, ich habe eine Praxis als 
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Bauernsekretär bei den Hofabtretungen -: Der künftige Höf
i)bernehmer wird nach neuem Gesetz die Hofparzelle über
nehmen, die in gewissen Kantonen in der Bauernhofzone 
liegt. lri einigen Kantonen ist sie ausgezont worden - das ist 
das Richtige -, und in anderen Kantonen ist sie noch in der 
Bauzone. Diese Parzelle kann er nicht verkaufen, sonst gibt er 
seinen Hof auf. Wenn anderes Bauland in der Bauzone vor
handen ist, kann er das gar nicht mehr übernehmen. Darum ist 
der geschilderte Fall sehr akademisch und theoretisch. 
Die Milchkontingentierung darf auch nicht als Hindernis vor
geschoben werd~n. Wenn ein Landwirt Land als Bauland weg
geben muss, hat'er irgendwo auch noch Land, auf dem kein 
Milchkontingent ist - gerade bei parzellierten Verhältnissen 
gibt es das häufig-, und dann kann er dieses Milchkontingent 
auf das kontingentfreie Land verschieben. 
Der Zeitpunkt des Einbezugs eines Grundstücks in die Bau
zone soll der Einleitung des Umzonungsverfahrens entspre
chen; dieses beginnt nach der Meinung der Kommission und 
nach der Bestätigung durch einen Vertreter des Bundesamtes 
für Raumplanung mit der öfffmtlichen Pfanauflage. Bei Neu
einzonungen mit öffentlicher Planauflage ist doch ein öffentli
cher Wille vorhanden, dieses Land in absehbarer Zeit-also in 
den nächsten 15 Jahren ---' der Ueberbauung zuzuführen, 
sonst dürfte es nicht neu eingezant werden. 
Aus diesem Grund hat die Kommission gesagt: Wir müssen 
ein Gesetz schaffen, das raumplanungsgesetzkonform ist. Wir 
müssen uns den Vorwurf ersparen, wir würden dem Bauern 
ein Baulandhortungsprivileg geben. 
Die Kommission hat den Streichungsantrag Gros mit 17 zu 4 
Stimmen abgelehnt. Die Fassung der Mehrheit zu Artikel 32 
kam mit 17 zu O Stimmen zustande. 
Ich bitte Sie, auch den Antrag Wyss William abzulehnen. Sie 
kommen damit dem Wunsch von Herrn Hess Peter entgegen, 
dass wir von 1 O Jahren sprechen. Dann gibt es eine Differenz. 
So kann der Ständerat nochmals über die Bücher gehen. Aber 
er wird - wenn er das Raumplanungsgesetz beachtet - nicht 
zu anderen Resultaten kommen. Wir wollen uns nicht nur für 
die Bauern, die Bauland verkaufen wollen, einsetzen. Wir wol
len uns auch für jene Bauern einsetzen und deren Grundbesitz 
festigen, die kein Bauland verkaufen und' Bauern bleiben wol
len. 

M. P-erey, rapporteur: La discussion sur ces articles 30, 31 et 
32, particulierement sur l'article 30, me donne a penser que 
nous ne traitons pas du meme objet. II est incroyable de voir a 
quel point on peut compliquer une affaire qui, pourtant, me 
semble assez simple. II suffit simplement de fixer dans la loi le 
moment de l'alienation. Or, le moment de l'alienatiori pour le 
paysan a lieu, d'apres la proposition de la majorite de la com
mission, au moment de l'incorporation d'un immeuble dans 
une zone a bätir. · 
La minorite, dont je fais partie, est d'un avis inverse. En effet, il 
taut savoir que, pour un paysan, le fait ct'avoir une parcelle in
corporee par la suite dans une zone a bätir sans qu'il l'ait de
mande, d'apres la proposition de la commission, l'obligera a 
payer une part au gain a ses coheritiers - ce qui est juste -
meme s'il n'a pas vendu; on va donc l'obliger a vendre alors 
qu'il n'y tient pas. On a precis~ qu'a ce moment-la il peut de
mander de declasser cette zone. 
Considerons un autre cas, celui par exemple ou le paysan 
n'est peut-etre pas malheureux de posseder une parcelle 
dans une zone a bätir, mais ne desire pas s'en defaire tout de 
suite. S'il s'en defait quelques annees plus tard pour acheter 
une autre parcelle agricole, c'est pour lui une bonne affaire. 
Mais vouloir l'obliger a vendre parce qu'il taut qu'il paie quel
que chose aux autres coheritiers, sans qu'il ait rec;:u un seul 
franc parce qu'il n'a pas vendu, est une erreür complete a mon 
point de vue. Mettez-vous a la place du paysan qui fait des 
pommes de terre sur son terrain, il les vend 40 centimes le kilo. 
L'annee suivante, admettons que la commune a zone son ter
rain, il refait des pommes de terre, il les revendra 40 centimes 
et non oas 8 francs le kilo parce que c'est en zone a bätir. II est 
totalement incomprehensible de vouloir obliger le paysan a 
payer pour une chose qu'il n'a pas, comme c;:a serait faux de 
vouloir lui eviter de payer s'il realise. 

C'est pourquoi la proposition de minorite Gros ne veut pas du 
tout que l'on evite de payer ce qui est du, mais specifie simple
ment qu'il faut payer le moment venu. Pour cela la majorite de 
la commission vous propose de voter cet article, la minorite, 
eile, oont je fais partie, vous demande devoter sa proposition. 
Concernant la proposition de M. Wyss au sujet des articles 31 
et 32, il est bien clair que si la proposition de minorite etait reje
tee, il serait preferable alors devoter quinze ans plutöt que dix 
ans, car si le proprietaire n'a pas vendu pour construire pen
dant quinze ans, il ne desire donc pas le faire. Voila pourquoi la 
commission vous propose de vous rallier a la majorite, mais, 
personnellement, je me rallie, coml'T)e beaucoup d'autres, a la 
mihorite. 

Bundesrat Koller: Erstens glaube ich, dass man sich über die 
praktische Bedeutung dieser Bestimmung falsche Vorstellun
gen macht. Ich möchte daher von allem Anfang an klarstellen, 
dass aufgrund der Uebergangsbestimmung die Ordnung, die 
wir Ihnen hier vorschlagen - also dieses Gewinnbeteiligungs
recht der Miterben -, nur bei einer Umzonung von Landwirt
schaftsland in die Bauzone gilt, die erst nach Inkrafttreten die
ses Gesetzes erfolgt. Das ist ganz entscheidend; denn Sie wis
sen ja alle, dass wir heute praktisch überall im ganzen Land zu 
grosse Bauzonen haben und dass daher das Risiko solcher 
Umzonungen von Landwirtschaftsland in Bauland praktisch 
nicht sehr gross ist. Das ist einmal eine wichtige Klarstellung. 
zweitens glaube ich, dass solche Umzonungen von Landwirt
schaftsland in Bauland massive Wertsteigerungen mit sich 
bringen. Das wissen wir alle. Der Quadratmeterpreis steigt teil
weise ums Hundertfache und noch mehr. Da haben wir uns 
gßsagt: Es ist doch mit der Erbgerechtigkeit nicht vereinbar, 
dass bei solchen massiven Wertsteigerungen allein der 
Uebernehmer profitiert und die Miterben leer ausgehen: Der 
Uebernehmer müsste dann einfach diese 25 Jahre abwarten, 
und nach 25 Jahren könnte er diese massive Wertsteigerung 
voll realisieren - -und seine Miterben würden vollständig leer 
ausgehen. 
Ein weiterer Gedanke, der uns zu diesem Antrag bewogen hat, 
entstammt der Raumplanung. Wenn künftig aus ganz zwin
genden Gründen - und das wird sehr selten sein -solche Um
zonungen nun trotzdem nötig sind, dann ist es durchaus er
wünscht, wenn durch dieses Gewinnbeteiligungsrecht der 
Miterben ein sanfter Druck-ausgeübt wird, dass dieses Bau
land nun tatsächlich für Bauzwecke zur Verfügung gestellt 
wird. Es macht einfach wehig Sinn, wenn wir ständig gegen 
die Baulandhortung lamentieren und fordern, dass es unbe
dingt nötig wäre, das Angebot an Bauland zu verflüssigen, 
aber dann in dieser Richtung überhaupt nichts tun. 
Nun kann man sagen - es ist hier auch gesagt worden -: Da 
müsste man eben beim Raumplanungsgesetz den Hebel an
setzen. Aber da haben wir einen Entwurf in die Vernehmlas
sung geschickt, welcher auf totalen Widerspruch bei den Kan
tonen und weitgehend auch bei den Parteien gestossen ist. 
Wir haben deshalb die Uebung abbrechen müssen. 
Ich bin überzeugt, dass es nicht lange geht, bis man auch in 
diesem Saal wieder sagen wird, man müsse unbedingt etwas 
gegen die Baulandhortung tun, es müsse unbedingt das An
gebot an überbauungsfähigem Land verbessert werden. Hier 
haben wir die Möglichkeit dazu, die nicht.einmal von grosser 
praktischer Bedeutung ist, weil Umzonungen in Zukunft ja 
eher die Ausnahme sein werden. Kommt noch dazu - da gebe 
ich die Antwort an Herrn Nationalrat Hess Peter -, dass sich 
alle im Ständerat wie hier im Nationalrat einig sind, dass diese 
Ordnung hundertprozentig berechtigt ist, wenn der Bauer sel
ber mitdieser Umzonung einverstanden ist. 
Nun kann man aber nicht einfach die Umzonungen in die Dis
position der betroffenen Landwirte stellen: Dort, wo wirklich 
aus zwingenden raumplanerischen Gründen eine Umzonung 
nötig ist, soll meiner Meinung nach ein solcher sanfter Druck 
bezüglich Zurverfügungstellung dieses Landes als Bauland 
ausgeübt werden. 
Das waren die Gründe des bundesrätlichen Vorschlages. Wir 
haben eingesehen, dass es diesen Uebernehmer in Schwie
rigkeiten bringen kann, wenn man diesen Gewinnbeteili
gungsanspruch nun sofort fällig werden lässt, wie das der ur-
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sprüngliche Antrag des Bundesrates war. Deshalb haben wir 
dem Ständerat zugestimmt, dass man die Fälligkeit noch 
15 Jahre aufschieben kann, so dass sich der betreffende 
Bauer auf diesen Gewinnbeteiligungsanspruch und seine 
Ausrichtung einrichten kann. 
Aus all diesen Gründen möchte ich Sie doch bitten, diesen An
trag - dessen praktische Bedeutung nicht übermässig ist, der 
aber raumplanerisch und aus der Sicht der Erbgerechtigkeit 
vernünftig ist - anzunehmen, sei es in der Fassung der Mehr
heit Ihrer Kommission mit diesem zehnjährigen Fälligkeitsauf
schub, sei es in der fassung von Herrn Wyss William, der mit 
dem Ständerat zusammen sogar einen fünfzehnjährigen Fäl
ligkeitsaufschub gew&hren möchte. 

Präsident: Es ist sinnvoll, zuerst über Artikel 31 zu entschei
den und erst dann über die Artikel 30 und 32. 

Art. 31 

Abstimmung - Vote 

Eventue/1-A titre preliminaire 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Definitiv - Definitivement 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag Wyss William 

Art.30, 32 

73Stimmen 
56Stimmen 

77 Stimmen 
46 Stimmen 

Präsident: Damit entfällt der Minderheitsantrag zu den Arti
keln 30 und 32. Bei Artikel 32 entfällt zusätzlich der Antrag 
WyssWilliam. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte se/on /a proposition de Ja majorite 

Art.33 , 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

. Antrag Tschuppert 
Abs. 1bis (neu) 
Erfolgt die Ersatzbeschaffung von Grundstücken im Zuge ei
ner hängigen Enteignung oder eines amtlich zur Durchfüh
rung gelangenden Baulandumlegungsverfahrens, so darf der 
Erbe vom Veräusserungspreis den Erwerbspreis für ein er
tragsmässig doppelt so grosses Ersatzgrundstück in Abzug 
bringen. · 

Art.33 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Tschuppert 
Al. 1 bis (nouveau) 
Lorsque des immeubles sont acquis en remploi dans le cadre 
d'une expropriation pendante ou d'une procedure officielle de 
regroupement de terrains a bätir, l'heritier est autorise a de
duire du prix d'alienation le prix d'achat paye pour un objet ac
quis a 1,me valeur de rendement double. 

Abs. 1-3-AI. 1-3 
Angenommen -Adopte 

Abs. 1 bis ~ Al. 1 bis 

Tschuppert: Die Gewinnbeteiligung der Miterben bezie
hungsweise die Berücksichtigung ihrer möglichen Ansprüche 
bildet nicht selten ein Hindernis, eine sinnvolle Umlegung von 
potentiellem Bauland gegen Landwirtschaftsland realisieren 
zu können. Dies kann der Fall sein bei freiwilligen Abtausch
verhandlungen im Zusammenhang mit Enteignungen durch 
die öffentliche Hand. Es kann aber auch beim Tausch von Bau-
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land gegen Landwirtschaftsland im Rahmen eines amtlich 
durchgeführten Baulandumlegungsverfahren der Fall sein. Im 
Kanton Luzern beispielsweise sieht unser neues Baugesetz 
ein solches Verfahren vor. 
Nun zum Problem: In den allermeisten Fällen kann der Ge-. 
winnanteil der Miterben vor allem bei reinen Tauschgeschäf
ten recht hoch ausfallen, beispielsweise beim Abtausch im 
Verhältnis 1 zu 4 oder 1 zu 5 ohne Bargeldleistung. Nach gel
tendem Recht ist alles, was im Verhältnis von mehr als 1 zu 1 
abgetauscht wird, teilungsberechtigt. Aus begreiflichen Grün
den ist der betreffende Grundeigentümer beziehungsweise 
Erbe des öftern nicht bereit, einer Umlegung von Bauland ge
gen Landwirtschaftsland zuzustimmen. Der Abzug für Realer
satz muss als Anreiz erhöht werden oder sogar, wie ich vor
schlage, verdoppelt werden. Bei einem Tausch beispielsweise 
im Verhältnis von 1 zu 4 sollten deshalb nur noch zwei, nicht 
drei Teile erbberechtigt sein. 
Ich hoffe, dass diese Methode zur Verflüssigung des Baulan
des beiträgt. 

Nussbaumer, Berichterstatter: Dieser Antrag lag der Kommis
sion nicht vo~. Er ist verständlich. Aber Artikel 619ter, wie er 
heute im Zivilgesetzbuch enth~lten ist, gestattet einen ertrags
mässig höchstens gleichwertigen Ersatz für den Abzug. 
Mit diesem Artikel konnte man bis anhin gut leben. Nun ist die 
Preisdifferenz zwischen landwirtschaftlichem Land und Bau
land in den letzten drei oder vier Jahren viel grösser geworden. 
Einige Bauern haben die Tendenz, beispielsweise im Verhält
nis 1 zu 1 O Landwirtschaftsland und Bauland gegeneinander 
zu tauschen. Kürzlich konnte ich einen solchen Tausch verfol
gen. Achthundertfränkiges Bauland wurde im Verhältnis 
1 zu 1 O gegen Landwirtschaftsland getauscht. Der Bauet hat 
für dieses Ersatzland 80 Franken bezahlt. Wenn Sie rechnen: 
Wenn er nur gleichviel übernehmen kann, dann entsteht ein 
wesentlicher Gewinn, aber dann muss er sich davor hüten, 
nachher solche Ueberpreise zu bezahlen. 
Ich würde Ihnen also anraten, diesen Antrag abzulehnen. Das 
bisherige Recht war gut, und es ist kein Grund, vom jetzigen 
Recht abzugehen. Diese Landwirte können trotzdem. mit ih
rem Erbteil, mit ihrem Anteil am Gewinn, der ihnen verbleibt, 
nachher ihre Probleme lösen . 

M. Perey, rapporteur: Cette proposition n'a pas ete soumise a 
la commission et il m'est donc impossible de donner son avis. 
Cependant, a titre personnel et en tant que paysan, je com
prends l'intervention de M. Tschuppert. Elle me para'it meme 
etre assez raisonnable lorsqu'il demande qu'on puisse impu
ter seulement sur le prix d'alienation le double de la valeur de 
rendement. Dans mon canton, nos conhaissons deja ce sys
teme. II vamoins loin, puisque, lorsqu'on effectue un echange 
entre terrain agricole etterrain a bätir, les gains immobiliers ne 
sont deductibles que pour la meme surface. Par consequent, 

, prendre le double de la valeur de rendement me para'it tout a 
fait convenable. A titre personnel, j'appuie la proposition de 
M. Tschuppert. 

Bundesrat Koller: Herr Tschuppert möchte offensichtlich die 
Baulandumlegung erleichtern und fördern dadurch, dass ein 
Erbe bei der Bestimmung des Gewinnbeteiligungsrechts am 
Gewinn den Ersatz nicht nur für ein, sondern für zwei ertrags
mässig gleich grosse Grundstücke abziehen darf. Das ist un
ter dem Gesichtspunkt der Förderung des 'Baulandumle
gungsverfahrens verständlich. Es hat den Nachteil, dass es 
wiederum auf Kosten der Erbgerechtigkeit geht. 
Weil dieser Antrag nicht vorlag und weil zwei widersprüchliche 
Ziele im Raume stehen, könnten Sie vielieicht zustimmen, und 
wir könnten das im Ständerat im Differenzbereinigungsverfah
ren noch so bereinigen, dass beide Ziele besser unter einen 
Hut zu bringen sind. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Tschuppert 
Dagegen ' 

65Stimmen 
53Stimmen 
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Art.34 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

f!,ngenommen -Adopte 

Art.35 
Antrag der Kommission 
Abs.1 . 
Ein Miterbe kann seinen Gewinnanspruch durch Errichtung ei
nes Grundpfandes (Grundpfandverschreibung) am zugewie
senen Gewerbe oder Grundstück gemäss den folgenden Be
stimmungen sichern lassen. 
Abs.2 . 
Der Berechtigte kann jederzeit, spätestens aber bis zum Zeit
punkt ·der Veräusserung des Gewerbes oder Grundstücks 
eine vorläufige Eintragung des Pfandrechts ohne Angabe des 
Pfandbetrags im Grundbuch vormerken lassen. Die vorläufige 
Eintragung bewirkt, dass das Recht für den Fall einer späteren 
Feststellung vom Zeitpunkt der Vormerkung an dinglich wirk
sam wird. 
Abs.3 
.... erfolgten Vorryierkung Mitteilung. 
(Rest streichen) 
Abs.4(neu) 
Die vorläufige Eintragung fällt dahin, wenn der Miterbe nicht 
innert dreier Monate seit Kenntnis der Veräusserung des Ge
werbes oder Grundstücks die definitive Eintragung des 
Pfandrechts verlangt. Im übrigen gelten die Bestimmungen 
des Zivilgesetzbuches über das Pfandrecht der Handwerker 
. und Unternehmer. 

Art.35 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 
Un coheritier peut exiger la garantie de son droit au gain par la 
constitution d'un gage immobilier (hypotheque) sur l'entre
prise ou l'immeuble attribue conformement aux dispositions 
suivantes. 

'Al. 2 
L'ayant droit peut en tout temps, mais au plus tard jusqu'a 
l'alienation de l'entreprise ou de l'immeuble, faire annoter au 
Registre foncier une inscription provisoire du droit de gage 
sans indication du montant du gage. L'inscription provisoire a 
pour effet que le droit. pour le cas de sa determination ulte
rieure, sera efficace reellement depuis le moment de l'annota
tion. 
Al.3 
•.•• i1 a procede. 
(Biffer le reste) 
Al. 4 (nouveau) 
L'inscription provisoire est caduque lorsque le coheritier ne 
demande pas l'inscription definitive du droit de gage dans les 
trois mois qui suivent le moment ou il a eu connaissance de 
l'alienation de l'entreprise ou de l'immeuble. Pour le raste, les 
dispositions du Code c~vil sur l'hypotheque legale des artisans 
et des entrepreneurs sont applicables. 

Angenommen -Adopte 

Art.36 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de Ja commission · 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.37 
Antrag der Kommission 
'Abs.1 
Zustimm'ung zum Beschluss des Ständerates 

Abs.2 
.... Gewerbes ist, über ein solches wirtschaftlich verfügt oder 
auf ein solches ein Zuweisungs- oder Kaufsrecht besitzt und 
dr;ts Grundstück .... 
Abs.3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.37 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
A/.2 
.... d'une entreprise agricole, qu'il dispose economiquement 
d'une teile entreprise ou qu'il a un .droit a l'attribution ou un 
droit d'emption sur celle-ci et que l'immeuble .... 
A/.3 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.38 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Bei der Auflösung von Mit- oder Gesamteigentum wird das 
landwirtschaftliche Gewerbe oder Grundstück zum Ertrags
wert angerechnet, wenn der Erwerber es selber bewirtschaf
ten will und dafür als geeignet erscheint. Für die Erhöhung 
des .... 
Abs. 1bis (neu) 
Handelt es sich beim Erwerber eines landwirtschaftlichen 
Grundstücks nicht um einen Selbstbewirtschafter, so ent
spricht der Anrechnungswert dem doppelten Ertragswert . 
Abs.2-4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.38 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 
Lorsque les rapports de propriete commune ou de copro
priete prennent fin, l'entreprise ou l'immeuble agricole est im
pute a la valeur de rendement si l'acquereur entend l'exploiter 
lui-meme et en para'it capable. Les dispositions sur l'augmen
tation de la valeur d'imputation .... 
Al. 1 bis (nouveau) 
Si l'acquereur d'un immeuble agricole n'entend pas l'exploiter 
lui-meme, la valeur d'imputation equivaut au double de la va
leur de rendement. 
Al.2-4 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.39-41 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.42 
Antrag der Kommission 
Titel 
Uebertragung an einen Erben, vertragliches Rückkaufsrecht 
Abs.1 
Ueberträgt ein Eigentümer ein landwirtschaftliches Gewerbe 
oder Grundstück unter dem Verkehrswert an einen Erben, so 
hat er Anspruch auf den Gewinn, wenn der Erbe es weiterver
äussert. 
Abs.2 
Die Bestimmungen über den Gewinnanspruch der Miterben 
gelten sinngemäss. · 
Abs.3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Art.42 
Proposiüon de /a commission 
Titre 
Transfert ä un heritier, droit de remere conventionnel 
Al. 1 
Si un proprietaire transfere ä un heritier une entreprise ou un 
immeuble agricole pour un prix inferieur ä la valeurvenale,, il a 
un droit au gain si l'heritier le revend. -
A/.2 
Les dispositions sur le droit au gain des coherltiers sont appli
cables par analogie. 
A/.3 .,_ 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Angenommen-Adopte 

Art.43 
Antrag der Kommission 
Abs.1 

2. jedes Geschwister und Geschwisterkind, wenn .... 
Abs.2 
.... Gewerbes ist, über ein solches wirtschaftlich verfügt oder 
auf ein solches ein Zuweisungs- oder Kaufsrecht besitzt und· 
das Grundstück .... 
Abs.3 
Zustimmung zum BeschJuss des Ständerates 

Antrag Portmann 
Abs.1 
Wird .... ein Vorkaufsrecht daran in folgender Rangordnung, 
wenn sie es entweder dauernd verpachten oder selber bewirt
schaften wollen und dafür geeignet er,,cheinen: .... 

Art.43 
Proposition de la commission 
A/.1 

2. Chacun des freres et soeurs et de leurs enfants, lorsque .... 
A/.2 . 
.... d'une entreprise agricole, qu'il dispose economiquement 
d'une teile entreprise ou qu'il a un droit a l'attribution ou un 
droit d'emption sur celle-ci et que .... 
Al. 3 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Proposition Portmann 
Al. 1 
En cas d'alienation .... un droit de pre~mption sur celle~ci 
lorsqu'ils l'afferment durablement ou qu'ils entendent l'exploi
ter eux-memes et en paraissent capables: .... 

Präsident: Herr Portmann hat seinen Antrag zurückgezogen. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition de la commission 

Art.44 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de /a commission 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.45 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Die Berechtigten können das Vorkaufsrecht zum Ertragswert 
geltend machen, wenn sie das landwirtschaftliche Gewerbe 
oder Grundstück selber bewirtschaften wollen und dafür als 
geeignet erscheinen. Der Uebernahmepreis entspricht dem 
doppelten Ertragswert, wenn dies nicht der Fall ist. 

Minderheit 
(Zwingli, Bundi, Daepp, Gros, Hass Otto, Paccolat, Perey, Phi
lipona) 
.... entspricht dem Anlagewert, wenn .... 

Art.45 
Proposition de la commission 
Majorite 
Les titulaires peuvent invoquer le droit de preemption ä la va
leur de r~ndement lorsqu'ils entendent exploiter l'entreprise 
ou l'immeuble agricole eux-meme et en paraisent capables. 
Sinon, le prix de reprise equivaut au double de la valeur deren
dement. 
Minorite 
(Zwingli, Bundi, Daepp, Gros, Hass Otto, Paccolat, Perey, Phi
lipona) 
.... equivaut ä la valeur d'investissement. 

Zwingli, Sprecher der Minderheit: In Artikel 45 geht es um die 
Bestimmung des Uebernahmepreises bei der Ausübung des 
Vorkaufsrechtes unter Verwandten des bisherigen Eigentü
mers. Der Bundesrat hat in seiner Botschaft vorgeschlagen, 
dass Vorkaufsberechtigte landwirtschaftliche Geyverbe zum · 
Ertragswert und landwirtschaftliche Grundstücke zum doppel
ten Ertragswert beanspruchen können. Der Ständerat über-
nahm diese Lösung. · , 
Die nationalrätliche Kommission beantragt Ihnen zur Förde
rung der Selbstbewirtschaftung, dass Selbstbewirtschafter so
wohl landwirtschaftliche Gewerbe als auch einzelne Grund
stücke zum Ertragswert übernehmen können. Wenn vorkaufs
berechtigte Verwandte ihr Recht nicht·für eine Selbstbewirt
schaftung geltend machen, hapen sie nach dem Willen der 
Mehrheit sowohl für Gewerbe als auch für Grundstücke den 
doppelten Ertragswert zu bezahlen. Die Minderheit dagegen 
schlägt Ihnen vor, in diesem Fall den Anlagewert zu verwen" 
den. 
Mehrheit und Minderheit sind sich einig, dass das Vorkaufs
recht von Verwandten bei fehlender Selbstbewirtschaftung mit 
einem höheren Preis ausgeübt werden soll. Welcher Preis ist 
der zweckmässige und gerechte? Der Ertragswert beruht auf 
der Ertragsfähigkeit eines Gewerbes oder eines Grund
stückes. Es ist ein aufgrund von Normen und objektivierten 
Grundlagen geschätzter Wert. Auch die für den Betrieb erfor
derlichen Gebäude sind mit ihrer Ertragsfähigkeit - wenn wir 
das so nennen wollen - im Ertragswert enthalten. 
Wir kamen aus den folgenden zwei Gründen zu unserem Min
derheitsantrag: Einmal enthält die Verdoppelung eines objek
tiven, längerfristig gültigen Wertes etwas Willkürliches. Wir ent
werten dadurch einen Wertbegriff, der für viele längerfristige 
Probleme gültig bleiben muss. 
Noch viel wichtiger scheint uns ein zweites Argument: Der 
Wert der Gebäude - je nachdem, ob es sich um ältere oder 
neuere handelt-wird im Ertragswert nur ungenügend berück
sichtigt. Es ist ein Gebot der Gerechtigkeit, dass für eine Ei
gentumsübertragung in einem bestimmten Zeitpunkt auch 
der aktuelle, wirkliche Wert der Gebäude berücksichtigt wird. 
Wir befürchten, dass im Hinblick auf solche bevorstehende 
Handänderungen sogar die notwendige, zeitgemässe Gebäu
deerneuerung unterbleibt, wenn die entsprechenden Anlage
kosten bei der Ausübung des Vorkaufsrechtes durch Ver
wandte nur ungenügend berücksichtigt werden können. 
Wir bitten Sie, aus diesen Gründen dem Anlagewert gemäss 
Antrag der Minderheit zuzustimmen. 
Sicher ko[J1mt Ihnen diese Diskussion um Anlagewerte oder 
doppelte Ertragswerte bekannt vor. Sie haben in Artikel 22 Ab
satz 1 bis, beim Antrag von Herrn Luder, darüber diskutiert. 
Dort ging es um die Uebernahmemöglichkeiten von Erben, 
diesmal geht es um die Ausübung des Vorkaufsrechtes. Bei 
der Ausübung des Vorkaufsrechtes, also wenn voraus ein Ver
kauf stattgefunden hat, ist es meines Erachtens noch wichti
ger, dass ein wirklicher Wert der Gebäude für die Uebergabe 
berücksichtigt werden kann. 
Ich bitte Sie aus diesem Grunde, für diesen Artikel eine andere 
Lösung zu treffen als bei Artikel 22. 
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Präsident: Die SVP-Fraktion lässt mitteilen, dass sie den Min
derheitsantrag Zwingli unterstützt. 

Nussbaumer, Berichterstatter: Der Antrag von Herrn Zwingli 
ist in der Kommission mit 17 zu O Stimmen abgelehnt worden. 
Dieser Antrag ist überflüssig, weil der Artikel 53 eine Bestim
mung zur Erhöhung des Uebernahmepreises enthält. Der Ver
käufer kann eine angemessene Erhöhung des Uebernahme

,preises verlangen, wenn besondere Umstände dies rechtferti
gen. Als besondere Umstände gelten namentlich d~r höhere 
Ankaufswert des Gewerbes und alle erheblichen Investitio
nen, die der Ver~äufer in dan letzten zehn Jahren vor der Ver
ällsserung getätigt hat. Also hier ist die Möglichkeit vorhan
den, ohne dass wir einen separaten Wert schaffen, diesen In
tentionen des An!rages Zwingli Rechnung zu tragen. Man 
muss einfach dem Artikel 53 des Gesetzes zustimmen. Es sind 
zudem für.diesen zweiten Fall kaum mehr Fälle denkbar, die 
überhaupt in der Praxis vorkommen könnten. 
Ich glaube also, der Antrag des Herrn Zwingli ist überflüssig. 
Man kann sich behelfen. Wir sollten die Anwendung des Ge
setzes für die Kantone auch nicht zu sehr komplizieren. 
Ich habe etwas gegen den Anlagewert, weil ich schon Experti
sen erlebt habe: Wenn man Anlagewerte schätzen musste, 
wurden sogar Bauabrechnungen vorgelegt, die gar nichts mit 
dem Anlageobjekt zu tun hatten. Dies führt zu Expertisen und 
Gegenexpertisen. 
Ich bitte Sie, im Sinne der Vereinfachung des Gesetzes den 
Antrag Zwingli abzulehnen. 

M. Perey, rapporteur: Nous revenons sur le probleme que 
nous avons deja aborde plusieurs fois aujourd'hui. Faut-il tenir 
compte de Ja valeur de rendement ou de Ja valeur d'investisse
ment? Jusqu'a maintenant on a toujours-le Conseil federal l'a 
encore fait remarquer - evite de faire intervenir la valeur d'in
vestissement dans cette affaire. 
La majorite de la commission a finalement decide d'y renon
cer. Si au depart l'idee etait correcte, comme l'a rappele 
M. Zwingli, lors de l'evaluation des bätiments, il vaut mieux 
prendre en consideration leur valeur pour eviter d'inciter le 
proprietaire a ne plus rien entreprendre avant de vendre (lais
ser tomber las bätlments en ruine parce qu'ils ne seront pas 
payes). Par la suite la commission a constate qua ce probleme 
etait regle par l'article 53 de cette loi qui permet, dans des cas 
precis et si cela se justifie, de demander une augmentation 
pour les bätiments. 
C'est la raison pour laquelle la commission vous suggere de 
soutenir sa proposition. 

Zwingli, Sprecher der Minderheit: Wenn ich richtig zugehört 
habe, hat der Kommissionspräsident verkündet, dass der Ent
scheid, der zu diesem Minderheitsantrag geführt hat, in der 
Kommission mit 17 zu O Stimmen gefasst worden sei. 
Bei der Minderheit sind acht Kommissionsmitglieder dabei. 
Entweder - das ist jetzt spasseshalber gesagt- betrachtet der 
Präsident diese acht als Nullen, oder er hat sich versprochen. 

Bundesrat Koller: Die Differenz zwischen der Mehrheit der 
Kommission und dem Bundesrat besteht bei der Bestimmung 
des Uebernahmepreises. Mehrheit und Bundesrat möchten 
hier bei der Uebernahme durch einen Nichtselbstbewirtschaf
ter den doppelten Ertragswert zur Anwendung bringen, Herr 
Zwingli mit seiner Minderheit den Anlagewert. 
Ich möchte Ihnen vorschlagen, b~! der Me_hrheit der Kommis
sion und beim Bundesrat zu bleiben. Der entscheidende 
Grund ist wirklich dieser Artikel 53, der eine angemessene Er
höhung des Uebernahmepreises erlaubt und damit eben 
auch erlaubt, dass auf getätigte Investitionen und damit indi
rekt auf den Anlagewert tatsächlich Rücksicht genommen 
wird. Materiell ist damit das Anliegen in Artikel 53 realisierbar. 
Der Artikel 53 hat gegenüber der Lösung von Herrn Zwingli 
aber den eminenten Vorteil, dass er viel flexibler ist. Es kann 
wirklich nach den Umständen des Einzelfalles eine angemes
sene Erhöhung vorgenommen werden, während die Lösung 
von Herrn Zwingli einen neuen Wert einführt. Das kompliziert 
die Sache und gibt keinerlei Flexibilität. 

Aus diesem Grunde möchte ich Sie bitten, der Mehrheit Ihrer 
Kommission und dem Bundesrat zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art.46,47 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a ladecision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.48 
Antrag der Kommission 
Abs.1-3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.4 

54 Stimmen 
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Das Vorkaufsrecht entfällt, wenn der Veräusserer wichtige 
Gründe geltend macht, die in der Person des Pächters liegen 
und eine vorzeitige Auflösung der Pacht rechtfertigen würden. 

Neuer Antrag der Kommission 
Abs. 5(neu) 
Artikel 44 findet auf das Pächtervorkaufsrecht keine Anwen
dung. 

Antrag Houmard 
Abs.3 
Das Vorkaufsrecht des Pächters kann nicht ausgeübt werden 
bei Veräusserung an einen gesetzlichen Erben des Eigentü
mers. 

Art.48 
Proposition de Ja commission 
Al. 1-3 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al. 4 
Le droit de preemption est caduc lorsque l'alienateur invoque 
en Ja personne du fermier un motif qui justifierait une resiliation 
anticipee du bail a ferme agricole. 

Nouve/le proposition de Ja commission 
Al. 5 (nouveau) 
L'article 44 ne s'applique Pc!S au droit de preemption du fer
mier. 

Proposition Houmard 
Al. 3 
Le droit de preemption au fermier ne peut s'exercer en cas 
d'alienation a un heritier legal qu proprietaire. 

Abs.1,2-Al.1,2 
Angenommen -Adopte 

Abs.3-AI. 3 

M. Houmard: Je tiens a preciser que je suis directement 
concerne par cet article etant moi-meme proprietaire d'un do
maine agricole depuis Ja troisieme generation. L'article 48 
alinea 3 dit que le droit de preemption des parents prima celui 
du ferr')"lier. Toutef0is Je message precise a l'article 43 que Je 
droit de preemption sur une exploitation agricole est stricte
ment subordonne a la condition de l'exploiter a titre personnel. 
D'autre part, l'article premier qui definit Je but de la loi indique 
clairement qu'il s'agit de renforcer par cette loi la position de 
l'exploitant a titre personnel, y compris celle du fermier. 
Le but de mon intervention est de bien preciser qu'il n'en sau
rait etre ainsi mais qua, au contraire, un heritier pourra a l'ave
nir egalement se faire¼ attribuer' une exploitation agricole, 
meme s'il a l'intention de l'affermer. Tout en reconnaissant la 
necessite d'une preference a l'heritier qui entend exploiter 
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l'entreprise personnellement, je suis d'avis que la propriete 
privee, specialement lorsqu'il s'agit d'un patrimoine tamilial, 
doit etre defendue. Je crois ,que c'est une option tondamen
tale. Un centre de vulgarisation m'a confirme que, par exem
ple, dans notre region environ un cinquieme des domaines 
agricoles etaient affermes et qu'il n'etait pas rare d'y trouver Ja 
deuxieme, voire Ja troisieme generation. Cela prouve qua les 
rapports entre bailleur et fermier sont souvent excellents. Cela 
se comprend aisement car le domaine agricole raste un inves
tissement a fonds perdu et non un placement rentable. Le sta
tut de fermier est en outre, pour un jeune agriculteur sans dp
maine, Je seul moyen de pouvoir exercer ce metier en tant 
qu'independijnt.11 lui est en effet difficile d'acheter un domaine 
alors qu'il doit deja assurer le financement de l'inventaire. 
L'institution d'affermage garde donc toute sa raison d'etre. II 
est inutile de remplacer Je fermier par un agriculteur ayant de 
grands moyens financiers pour acheter Je domaine. D'autre 
part Ja loi s'emploie a limiter la speculation fonciere. Or, tant 
qua Je domaine est transmis au sein de Ja famille dans Je but 
d'etre afferme, il n'y aura pas d'exces. Le prix du fermage sou
mis au contröle obligatoire lifnite Ja liberte speculative de l'heri-
tier non exploitant. , 
Entre-temps l'administration a examine ma proposition qui 
vous a ete distribuee sous Je chiffre N3-12. Elle a reconnu Je 
bien-fonde de mon intervention. La commission nous propose 
une variante, eile ajoute un alinea 5 a l'article 48. II s'agit de Ja 
proposition qui a ete distribuee. 
Je suis d'accord de retirer ma proposition en, faveur de Ja nou
velle proposition de Ja commission (N3-15) qui stipule que 
l'article 44 n1:1s'applique pas au droitde preemption du fermier. 

Nussbaumer, Berichterstatter: Tatsächlich hat der Antrag 
Houmard !iier ein Problem offengelegt, das für die Nichtjuri
sten eines ist. Juristen können aus dem Zusammenhang, der 
allerdings in der Vorlage B gesucht werden muss, herausfin
den, dass alle lebzeitigen Abtretungen in der Verwandtschaft, 
also in der Familie, vorher kommen, bevor das Pächtervor
kaufsrecht greifen wird. Aber bei der Schaffung eines neuen 
Gesetzes ist es ein Anliegen, dass dieses auch für den Nichtju
risten lesbar ist. 
In diesem Sinne hat die Kommission gestern abend nochmals 
getagt und im Prinzip den Antrag Houmard gutgeheissen. Sie 
möchte Ihnen aber anstelle des Antrages Houmard vorschla
gen, dass man mit einem neuen Absatz 5 zu Artikel 48 eindeu
tig sagt, dass das Pächtervorkaufsrecht in Artikel 44 nachgeht. 
Das ist also die Formulierung: «Artikel 44 findet auf das Päch
tervorkautsrecht keine Anwendung.» Dann wäre dem Anlie
gen von Herrn Houmard Rechnung getragen. 
Icn bitte Sie, dem neuen Antrag der Kommission zuzustim
men. Herr Houmard hat unter diesen Umständen seinen An
trag bereits zurückgezogen. 

M. Perey, rapporteur: Cette proposition a ete soumise hier 
soir a notre commission a l'occasion d'une reunion rapide qui 
a suivi la seance 'de notre conseil. Je n'aborderai pas les de
tails puisque M. Houmard vient de vous en parler, mais je sou
ligne qua notre commission est entree en matiere et, d'entente 
avec l'administration, eile l'a chargee de presenter une autre 
formulation qua vous avez rec;ue sous chiffre N3-15. La com
mission vous suggere d'accepter cette nouvelle proposition. 

Präsident: Herr Houmard zieht seinen Antrag zurück. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition de la commission 

Abs. 4, 5-AI. 4, 5 
Angenommen -Adopte 

Art.49 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de /a commission 
Adhereri a Ja decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.50 
Antrag der Kommission 
Abs.1 

2 ..... , jedes Geschwister und Geschwisterkind und der Päch
ter, unter .... 
Abs.2 

1 ..... Gewerbes ist, über ein solches wirtschaftlich verfügt 
oder auf ein solches ein Zuweisungs- oder Kaufsrecht besitzt 
und .... 
Abs.3 
Wird das landwirtschaftliche Gewerbe oder· Grundstück zur 
Selbstbewirtschaftung übernommen, so gilt der Ertragswert 
als Uebernahmepreis. Der doppelte Ertragswert wird ange
rechnet, wenn ein landwirtschaftliches Grundstück im ortsübli
chen Bewirtschafümgsbereich nicht von einem Selbstbewirt
schafter übernommen wird. 

Antrag Luder 
Abs.3 
.... als Uebernahmepreis. Der Anlagewert, mindestens aber 
der Ertragswert, wird angerechnet, wenn .... 

Art.SO 
Proposition de la commission 
A/.1 

2 ..... , chacun des freres et soeurs et de leurs enfants et Je 
fermier, .... ' 
A/.2 

1 ..... d'une entreprise agricole, qu'il dispose economique
ment d'une teile entreprise ou qu'il a ur\ droit a l'attribution ou, 
un droit d'emption sur celle-ci et que l'immeuble est situe .... 
Al.3 
Si l'entreprise ou l'irrimeuble agricole est repris en vue d'une 
exploitation a titre personnel, Ja valeur de rendement est repu
tee prix de reprise. La valeur de rendement est imputee au 
double si l'immeuble agricole sittie dans Je rayon d'exploita
tion normal pour la localite n'est pas repris par un exploitant a 
titre personnel. 

Proposition Luder 
A/.3 
.. .. prix, de reprise. La valeur d'investissement, mais a tout le 
moins Ja valeur de rendement est imputee si l'i;nmeuble 
agricole .... 

Abs. 1, 2-AI. 1, 2 
Angenommen -Adopte 

Abs.3-Al.3 

Luder: Wir haben bei Artikel 1 ~ nicht über Artikel 50 gespro
chen. Man hätte das tun können. 
Ich habe mich gefragt, ob ich den Antrag zurückziehen sollte, 
nachdem der Anlagewert nun schon das dritte Mal bachab ge
schickt wurde. Aber hier, bei Artikel 50 Absatz 3, habe ich mir 
auch ges_agt: Wenn der Anlagewert bachab geschickt werden 
soll, soll das wirklich die Abstimmung ergeben, weil hier der 
Anlagewert am richtigen Platz wäre. 
Es geht um den Verkauf von Miteigentum, und bei Absatz 3 
geht es um den Verkauf von Miteigentum an einen Nichtselbst
bewirtschafter, ich betone noch einmal: an einen Nichtselbst
bewirtsch~fter. Hier drängt sich anstelle des doppelten Er
tragswerts der Anlagewert direkt auf. 
Es ist nicht einzusehen, warum ein Nichtselbstbewirtschafter 
eventuell unter dem Erwerbspreis ein Grundstück oder Teile 
davon aus einem Miteigentum soll erstehen können. 
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Nussbaumer, Berichterstatter: Es ist hier dasselbe Problem. 
Wir sollten nicht den Anlagewert hineinnehmen, sonst sind wir 
nicht mehr in einem geschlossenen und logischen System. 
Ich bitte Sie, den Antrag Luder abzulehnen. 

Bundesrat Koller: Ich möchte nur Klarheit darüber schaffen.
dass es insofern genau das gleiche Problem ist, als eben auch 
hier der Artikel 53 zur Anwendung kommen kann. Damit der 
angemessenen Erhöhung des Uebernahmepreises - und da
mit diesbezüglich dem Anliegen von Herrn Luder - materiell 
Rechnung getragen werden kann und wiederum der Vorteil 
der flexibleren Lösung besteht, sollten wir diese Linie nun ge
nerell durchziehen. Artikel 53 gilt auch für Ihren Fall, Herr Lu
der. 

Abstimmung- Vota 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Luder 

Art.51 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 

offensichtliche Mehrheit 
Minderheit 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
(Hess Otto, Daepp, Gros, Paccotat, Perey, Philipona, Spoerry, 
Zwingli) · 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.51 • 
Proposition de la commission 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 
Minorite 
(Hess ötto, Daepp, Gros, Paccolat, Perey, Philipona, Spoerry, . 
Zwingli) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Präsident: Bei Artikel 23 wurde ausdrücklich festgehalten, 
dass wir über Artikel 51 mitentscheiden. Damit hätten Sie auch 
bei Artikel 51 dem Minderheitsantrag Hess zugestimmt. 

Angenommen gemäss Antrag der Minderheit 
Adopte selon la proposition de la minorite 

Art.52-54 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.55 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.2 

b ..... Aufgabe gemäss Artikel 64b dem Gemeinwesen veräus
sert oder .... 

Art.55 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
AJ.2 . 

b ..... publique selon l'article 64b ou .... 

Angenommen -Adopte 

Art.56 
Antrag der Kommission 
Abs. 1-4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs.5 

c ..... Aufgabe gemäss Artikel 64b veräussert oder .... 
Abs.6 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.56 
Proposition de Ja commission 
AJ.1-4 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
AJ.5 

c ..... selon l'article 64b ou .... 
AJ.6 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.57,58 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de Ja commisslon 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

1. Kapitel 
Antrag der Kommission 
Titel 
Realteilung von landwirtschaftlichen Gewerben und Zer
stückelung landwirtschaftlicher Grundstücke 

Chapltre premier 
Proposition de Ja commission 
Titre 
Partage materiel des entreprises agricoles et morcellement 
des immeubles agricoles 

Angenommen -Adopte 

Art.59 
Antrag der Kommission 
Titel 
Realteilungs- und Zerstückelungsverbot 
Abs.1-3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.59 
Proposition de la commission 
Titre 
lnterdiction de l)artage material et de morcellement 
Al. 1-3 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.60 
Antrag der Kommission 
Titel . 
Ausnahmen 
Wortlaut 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.60 
Proposition de Ja commission 
Tttre 
Exceptions 
Texte 
Adherer a la decision du Conseil, des Etats. 

Angenommen -Adopte 
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Art.61 
Antrag der Kommission 
Titel 
Bewilligung der Realteilung und der Zerstückelung 
Ingress 
Die kantonale Behörde bewilligt eine Realteilung oder Zer-
stückelung, wenn: · 
Bst.a,b 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Bst. bbis (neu) 
Mehrheit . 
bbis.·das landwirtschaftliche Gewerbe schon vor der Auftei
lung oder Abtrennung eines Grundstücks einer bäuerlichen 
Familie keine gute landwirtschaftliche Existenz mehr bot und 
nicht von einem Familienmitglied zur Selbstbewirtschaftung 
beansprucht wird; 
Minderheit I 
(Diener, Aguet, Bundi, Ulrich, Vollmer, Wiederkehr) 
Streichen • 

Let.o 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 
Let.d 
Biffer 

Proposition Bühler 
Let. bbis 
bbis. Je demantelement sert a augmenter les proprietes des 
entr,eprises agricoles voisi.nes qui n'offrent pas de bons 
moyens d'existence et que l'entreprise en question n'est pas 
revendiquee par un membre de la famille pour etre exploitee a 
titre personnel. 

Proposition subsidia/re Luder 
(en cas d'adoption de Ja proposition de minorite Gros) 
Let. bbis 
bbis ..... , qui est capable d'explolter lui-meme, ni le fermier ne 
·montre d'lnteret .... 

Titel, Ingress, Bst. a, b, o, d 
Minderheit II 
(Gros, Perey, Philipona, Tschuppert) 

, Titre, preambule, /et. a, b, o, d 
Angenommen -Adopte 

bbis. die Auflösung eines landwirtschaftlichen Gewerbes 
dazu dient, benachbarte landwirtschaftliche Gewerbe eigen
tumsmässig aufzustocken und kein nach diesem Gesetz vor
kaufsberechtigter Verwandter, der zur Selbstbewirtschaftung · 
geeignet ist, ein Interesse an der Uebernahme des ganzen 
Gewerbes zeigt; 

Bst c 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Bst.d 
Streichen 

Antrag Bühler 
Bst. bbis 
bbis. die Auflösung eines landwirtschaftlichen Gewerbes 
dazu dient, benachbarte landwirtschaftliche Gewerbe, die 
keine gute Existenz bieten, aufzustocken unä es nicht von ei
nem Familienmitglied zur Selbstbewirtschaftung beansprucht 
wird; 

Eventualantrag Luder 
(falls der Antrag der Minderheit Gros angenommen wird) 
Bst. bbis 
bbis ..... Verwandter, der zur Selbstbewirtschaftung geeignet 
ist, oder der Pächter, ein Interesse .... 

Art.61 
Proposition de /a oommission 
Titre 

· Autorisation du partage materiel et du morcellement 
Preambule 
L'autorite cantonale autorise Je partage material ou le morcel
lement lorsque: 
Let.a,b 

, Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Let. bbis (nouve/le) 
Majorite 
bbis. l'entreprise agricole n'offrait deja plus a une famill~ pay
sanne avant son, partage ou la soustraction d'un immeuble de 
bons moyens d'existence et qu'elle n'est pas revendiquee par 
un membre de Ja famille pour etre exploitee a titre personnel; 
Minorite I 
(Diener, Aguet, Bundi, Ulrich, Vollmer, Wiederkehr) 
Biffer 
Minorite II 
(Gros, Perey, Philipona, Tschuppert) 
bbis. Je demantelement sert a augmenter les proprietes des 
entreprises agricoles voisines et qu'aucun parent titulaire d'un 
droit de preemption selon Ja presente loi, qui est capable d'ex
ploiter lui-meme, ne montre d'interet a la reprise de l'entre
prise entiere; 

Bst. bbis - Let. bbis 

Frau Diener, Sprecherin der t,ßinderheit 1: Ich habe Sie schon 
darauf aufmerksam gemacht, als wir den Artikel 7 behandel
ten, dass Artikel 61 eine ganz wichtige Funktion hat. Er ist ein 
zentraler Punkt in der Frage,, wie weit die Strukturbereinigung 
forciert werden soll oder nicht. Die Mehrheit der nationalrätli, 
chen Kommission will, dass landwirtschaftliche Gewerbe, die 
keine gute landwirtschaftliche Existenz mehr bieten, vom Reai
teilungsverbot ausgenommen werden können. 
Was heisst «e[ne gute landwirtschaftliche Existenz»? Im land
wirtschaftlichen Pachtrecht lautet die Definition, anderthalb bis 
zwei Arbeitskräfte müssten auf diesem Betrieb Arbeit finden. 
Es gibt noch eine weitere Definition. Sie lautet, dass auf die
sem Betrieb ein paritätisches Einkommen erwirtschaftet wer
den muss. 
Es sind also Haupterwerbsbetriebe, die Ersparnisse bilden 
können, und diese Definition ist ganz klar wesentlich anders 
als die Definition, wie sie Sie mit der Mehrheit bei Artikel 7 an
genommen haben. Bei Artikel 7 haben Sie die Grösse, die 
Schutzgrösse, bei der halben bäuerlichen Familienarbeits
kraft angesetzt. Es sind drei Viertel einer Arbeitskraft. 
Und hier, wo es um die Realteilung geht, um die Möglichkeit, 
ein Gewerbe aufzuteilen, will nun die Mehrheit die Grenze bei 
einer «guten landwirtschaftlichen Existenz» setzen. Wir ma
chen hier ein ganz grosses Gefälle vom privatrechtlichen Teil 
zum öffentlich-rechtlichen Teil. 
Wenn nun diese Betriebe einer Realteilung unterstellt werden, 
werden weit mehr als die Hälfte unserer Bauernhöfe freigege
ben. Dies ist für die Minderheit nicht akzeptabel und steht auch 
in ganz krassem Widerspruch zum Leitbild der schweizeri
schen Landwirtschaftspolitik, wie sie im Landwirtschaftsbe
richt festgehalten wird1 
Der bäuerliche Familienbetrieb muss weiterhin, und zwar 
auch im Nebenerwerb, dem Realteilungsverbot unterstellt 
werden. Darum beantrag!: Ihnen die Minderheit, der Version 
des Bundesrates zu folgen. Dort wird ja festgehalten, dass es 
Möglichkeiten gibt, dfeses Realteilungsverbot aufzuheben. Es 
sind aber ganz explizit nur drei Möglichkeiten festgehalten. 
Die erste ist diejenige, wenn «das Gewerbe oder das Grund
stück in einen Teil innerhalb und in einen Teil ausserhalb des 
Geltungst;>ereiohs dieses Gesetzes aufgeteilt wird». Die zweite 
Möglichkeit ist, wenn auch nach Aufteilung noch eine gute Exi-. 
stenz für eine bäuerliche Familie möglich ist. Die Auffassung 
der Minderheit ist es, dass diese Ausnahmen sinnvoll sind, 
dass man das auch unterstützen soll, dass man aber keine Er
weiterung zulassen soll. Die Ausnahmen vom Realteilungsver
bot sind im bundesrätlichen Vorschlag ausreichend. 
Ganz abzulehnen ist die neue Ausnahme, wie sie der Stände
rat festgelegt hat: wenn die Teilung der Arrondierung eines 
nichtlandwirtschaftlichen Grundstücks dient. Solche Ausnah
men schmälern das bäuerliche Bodenrecht, 'insbesondere 



l\-7 
Droit foncier rural 132 N 23 janvier 1991 

den Schutz des Landwirtschaftsbodens, und werden darum 
von der Mehrheit und der Minderheit abgelehnt. 
Die Minderheit Gros hat diesen Antrag neu aufgenommen, 
und die grüne Fraktion möchte Ihnen ans Herz legen, der bun
desrätlichen Fassung zu folgen und die ständerätliche Ergän
zung Buchstabe d, wie sie die Minderheit Gros vqrschlägt, 
nicht aufzunehmen. 

Tschuppert, Sprecher der Minderheit II: Nach der Erklärung 
von Frau Diener kann ich mich kurz halten. Wir haben heute 
morgen in Artikel·? eine Weiche für die Zukunft gestellt. Ich bin 
vollends überzeugt, dass das richtig war. 
Im folgenden Minderheitsantrag geht es darum, dass eine Be
willigung zur Realteilung auch dann erteilt werden kann, wenn 
es daruf)1 geht, benachbarte Gewerbe eigentumsmässig auf
zustocken, und wenn kein nach diesem Gesetz vorkaufsbe
rechtigter Verwandter, der zur Selbstbewirtschaftung geeignet 
ist, ein Interesse an der Uebernahme des ganzen Gewerbes 
~~ . 
Wir müssen diese Möglichkeit in diesem neuen Gesetz offen
lassen - ganz unabhängig von der Grösse des Betriebes -, 
wenn sich einem Nachbarbetrieb die Gelegenheit bietet, bei
spielsweise in einem Weiler, eigentumsmässig aufzustocken. 
Wir schaffen das Gesetz nicht für die vergangenen, sondern 
für die künftigen Jahre. 

Bühler: Gemäss der Fassung der Mehrheit dieses Artikels 61 
Buchstabe bbis dürfen nur Betriebe aufgelöst werden, die 
keine gute Existenz bieten. Wenn man sich in der Praxis um
sieht, kann dieser Vorschlag der Kommission sehr stossend 
werden. Anhand eines Beispiels möchte ich Ihnen das aufzei
gen und zeigen, wie es i:,ich auswirkt. 
Stellen Sie sich vor, wir haben in einem Weiler mit fünf Bauern
betrieben vier kleine Betriebe, die nur eine knappe Existenz 
bieten. Einer, der fünfte, ist ein grösserer Betrieb. Nun hat jeder 
der vier kleinen einen tüchtigen Nachfolger oder eine tüchtige 
Nachfolgerin, die gerne diese Höfe übernehmen möchten. 
Der grosse Betrieb hat keinen Nachfolger; er wird daher ver
kauft. Nach Mehrheitsantrag können die vier kleinen Nach
barn diesen Betrieb nicht kaufen. Es fehlen ihnen sehr wahr
scheinlich die Mittel dazu, und selbst wenn sie diese hätten,• 
könnten sie diesen Betrieb nicht kaufen, denn nach Artikel 64 
ist es ein Verweigerungsgrund, wenn der Erwerber nach dem 
Zukauf über mehr Grundstücke verfügt, als für eine überdurch
schnittlich gute Existenz nötig sind. Keiner dieser Kleinen darf 
also zu seinem Betrieb den grossen hinzukaufen, weil er sonst 
über mehr als eine überdurchschnittlich gute Existenz verfü
gen würde. Wenn wir aber gestatten würden, dass der grosse 
Betrieb, der wie gesagt in der Familie keine Nachfolger hat, auf 
die vier kleinen Betriebe aufgeteilt werden dürfte, dann hätten 
diese vier in Zukunft alle eine gute Existenz. Das dürfen wir 
doch nicht verunmöglichen, sonst zwingen wir die kleinen Be
triebe, klein zu bleiben, und das will niemand. 
Meines Erachtens sollten wir nicht kleine Betriebe auflösen, 
um andere kleine aufzustocken, sondern - aus der Sicht der 
Praxis - fene Betriebe, die keinen Nachfolger haben. Damit 
sollen andere kleine Betriebe in ih~er Existenz verbessert wer
den. Wenn wir mit der Auflösung eines grösseren Betriebes 
vier kleinen die Existenz verbessern können, haben wir weit 
mehr zur Erhaltung eines gesunden Bauernstandes beigetra
gen und geleistet, als wenn einer von aussen in diesen Weiler 
.einziehen kann, während die vier Kleinen klein bleiben müs
sen und ihre ungenügende Existenz beibehalten müssen und 
keine Möglichkeit haben, diese Existenz etwas zu verbessern. 

. Wenn Sie einer jungen Familie, die zufällig auf einem kleinen 
Hof zu Hause ist, eine Existenzverbesserung ermöglichen wol
len, dürfen Sie nicht der Mehrheit zustimmen, sondern mei
nem Antrag. Er unterscheidet sich vom Antrag der Minderheit 
Gros/fschuppert darin, dass die Aufstockung nur beLBetrie
ben geschehen darf, die selber noch keine gute Existenz bie
ten. Das ist der einzige Unterschied zum Antrag der Minderheit 
Gros/fschuppert. Aber der Mehrheit dürfen Sie nicht zustim
men, sonst müssen die Kleinen klein bleiben. 

Luder: Mein Antrag ist ein Eventualantrag, falls der Antrag der 
Minderheit Gros/fschuppert angenommen werden sollte. Ich 
stelle den Antrag, dass zu den Berechtigten, die kc:msultiertwer
den müssen, bevor ein Heimwesen aufgeteiltwerden soll, auch 
der Pächter gezählt werden soll. Es wird kaum die Meinung des 
Rates sein, beispielsweise langjährige Pachtbetriebe plötzlich 
auf andere aufzuteilen und den Päc):Jter zu verabschieden. Der 
Pächter muss unbedingt miteinbezogen werden. 

Thür: ich bitte Sie namens der grünen Fraktion, dem Mihder
heitsantrag Diener zu folgen. Sie haben mit Artikel 7 des Ge
setzes grundsätzlich den Nebenerwerbsbetrieb den privat
rechtlichen Beschränkungen dieses Gesetzes unterstellt. Das 
heisst, wir haben den Willen bekundet, dass auch Nebener
werbsbetriebe von einer bestimmten Grösse erhalten bleiben 
sollen. Nun wollen Sie von dieser löblichen Absicht wieder Ab
stand nehmen, indem Sie entsprechend der Mehrheitsfas
sung eine Ausnahme vom Realteilungsverbot zulassen wol
len, wenn das landwirtschaftliche Gewerbe einer bäuerlichen 
Familie keine gute Existenz mehr bietet. 
Frau Diener hat bereits unter Hinweis auf die Praxis im Pacht
recht darauf hingewiesen, was es heisst, wenn ein landwirt
schaftlicher Betrieb eine gute Existenz bieten soll: Er muss 
mindestens anderthalb bis zwei Arbeitskräfte beschäftigen· 
können. 
In Artikel 7 haben wir das landwirtschaftliche Gewerbe anders 
definiert: Dort sprechen wir von einer halben Arbeitskraft einer 
bäuerlichen Familie. Nach unserer Auffassung läuft das darauf 
hinaus, dass1die Nebenerwerbsbetriebe gerade bei der Real
teilung nicht geschützt sind. 
Wir können diese Konsequenz nicht akzeptieren und bitten 
Sie deshalb, dem Antrag Diener zu folgen, der die bundesrätli
che Fassung wiederaufgenommen hat. Selbstverständlich be
kämpfen wir die Minderheit Gros/fschupper't, die in dieser 
Hinsicht noch bedeutend weiter geht als die Mehrheitsfas
sung. Der Eventualantrag Luder wird demzufolge von uns 
ebenfalls abgelehnt. 

Ruckstuhl: Das Abstimmungsverhalten ist bei diesem Gesetz 
etwas eigenartig. Es liegen Anträge vor, die in krassem Wider
spruch zu den Voten zu Artikel 7 stehen und wesentlich weiter 
gehen wollen, als man das dort toleriert hat. 
Die CVP-Fraktion ist der Meinung, dass die Mehrheit eine gute 
Mittellösung gefunden hat, und stimmt ihr mehrheitlich zu. 
Es geht hier darum, unter welchen Umständen ein landwirt
schaftliches Gewerbe aufgeteilt werden kann, damit kleine 
landwirtschaftliche Betriebe, die im gleichen Bewirtschaf
tungsrayon sind, aufstocken und damit zu einer guten land
wirtechaftlichen Existenz aufsteigen können. Wir müssen se
hen, dass Grundstücke oder Liegenschaften gemeint sind, die 
vor der Aufteilung schon keine gute landwirtschaftliche Exi
stenz aufweisen, und dass wir klar ausschliessen, dass Be
triebe aufgeteilt werden, wenn ein Familienmitglied die Selbst
bewirtschaftung beansprucht, den Hof zur Selbstbewirtschaf-
tung übernehmen will. · 
Im Gegensatz dazu ist die Minderheit Gros-oder Tschuppert, 
wie sie richtig heissen sollte - der Meinung, dass auch gute 
Existenzen aufgeteilt werden sollen, wenn damit die umliegen
den Betriebe aufgestockt werden können. Herr Bühler will ein
schränkend noch verlangen, dass nur Betriebe Land zukaufen 
können, die unter diesem Titel keine gute landwirtschaftliche 
Existenz haben. 
Für den Antrag von Herrn Bühler hätte ich noch ein gewisses 
Verständnis. Ich glaube aber, dass wir mit den Begründungen 
und mit unserem Abstimmungsverhalten bei Artikel 7 bewie
sen haben, dass wir eine Linie in dieses Gesetz bringen wollen . 
Ich bitte Sie, diese Linie auch in diesem Artikel durchzuziehen. 
Wenn wir aber verhindern, dass die Möglichkeiten, die uns die 
Mehrheit hier offen lässt, auch in die Praxis umgesetzt werden 
können, verhindern wir praktisch jeden Strukturwandel. Wir 
erhalten damit die Betriebe, die wir nicht erhalten wollen, weil 
Betriebsleiter fehlen oder weil uns die Mittel zurfürukturerhal
tung fehlen. Fördern wir Betriebe, die wir in die Zukunft retten 
wollen! 
loh bitte Sie deshalb, der Mehrheit zuzustimmen. 
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Jung: Als Nichtmitglied gratuliere ich der Kommission, dass 
sie hier eine Mehrheit gefunden hat, die meiner Meinung nach 
den gegebenen Problemen Rechnung trägt, 'aber auch eine 
Formulierung gefunden hat, die zukunftsträchtig ist, die keine 
Strukturen zementiert und die es ermöglicht, trotzdem dort 
aufzustocken, wo es sinnvoll und notwendig ist. 
l~h finde, d~ss die Minderheit Gros doch zu weit geht, denn 
diese Begrundung zur Aufstockung finden wir überall. Wir 
könnten im Grunde genommen überall aufstocken; denn es 
ist einfach ein allgemeiner Grund, ist an nichts gebunden. 
Aber, ich meine, e~ wäre schade; wenn wir grosse Liegen
schaften ~infach parzellenweise für den Kauf zur Verfügung 
stellten, die als sehr gute und grosszügige Existenzen ver
pachtet werden könnten. Es sind sehr oft Liegenschaften, die 
vielleicht über Jahre mit öffentlichen Mitteln aufgebaut und 
von der Struktur her so gegliedert wurden, dass sie zukunfts
trächtig sind und dass ohne weiteres ein Pächter auch langfri
stig eine Existenz hat. , 
Wir dürfen in unserer Landwirtschaft den Pächter nicht verges
sen. Wir haben ein sehr gutes Pachtrecht geschaffen das den 
Pächter schützt, das dem Pächter auch langfristig 'eine Exi
sten~ ermöglicht. Wenn wir solche Pachtliegenschaften zur 
Ve:fügung haben, wollen wir eher für den Pächter die Möglich
keit schaffen, dass er diese Existenz langfristig nutzen kann, 
auch ohne dass der Besitzer Selbstbewirtschafter ist. 
Darum möchte ich Sie bitten, der Mehrheit zuzustimmen. Das 
ist ein Kompromiss, der zukunftsträchtig ist und der es trotz
dem ermöglicht, Liegenschaften aufzustocken - aber nicht mit 
Zerstückelung von gesunden Existenzen sondern eben mit 
Liegenschaften, die auslaufend sind, v-lo kein Nachfolger 
.mehr vorhanden ist. 

Vollmer: Die SP-Fraktion unterstützt den Antrag der Minder
~eit Diener. Wir. sind grundsätzlich der Auffassung, dass wir 
Jetzt aufpassen müssen, dass wir den Grundsatz dieses Ge
setzes, den Schutz der Familienbetriebe, der Selbstbewirt-
schafter, nicht dauernd durchlöchern. . 
w_ir h~ben bereits im Artikel 7 mit der Frage, welche Gewerbe 
wir h1~r unter den Schutz steilen, eine Entscheidung getrof
fen, die unseres Erachtens fatal ist. Da wird es sehr viele Be
tri~be geben - Herr Bühler, Sie haben ihren Antrag auch be
grundet -, bei denen Land für andere für benachbarte für 
kleine Existenzen zur Verfügung steh~n wird. Es wird ~lso 
nicht so sein, dass aufgrund des Vorschlages des Bundesra
tes keine _Möglichkeit bestehen wird, dass auch andere, klei
nere Betriebe arrondieren können, Land zukaufen können 
weil wir im Artikel 7 diese Nebenerwerbsbetriebe nicht al~ 
landwirtschaftliche Gewerbe unter Schutz steilen. 
~ommt dazu, das wird oft übersehe)1: Wir haben hier einen Ar
tikel 9, entgegen dem Streichungsantrag von Herrn Bundi, 
~utgenon:imen, der das nichterhaitungswürdige Gewerbe de
!m1ert - eme sehr, sehr vage Bestimmung, wie sie im Gesetz 
Jetzt festgehalten ist -, der auch wiederum dazu führen wird 
dass verschiedene landwirtschaftliche Gewerbe nicht meh; 
dem Schutz dieses Gesetzes unterstellt sind. 
Jetzt wollen Sie hier mit dem Antrag Gros, aber auch mit dem 
Antrag der Kommissionsmehrheit, das nochmals ausweiten 
nochmals eine grössere Zahl von landwirtschaftlichen Gewer: 
ben einfach zerstückeln lassen, dem Schutz als landwirt
schaftliches Gewer_be entziehen. Wir sind der, Auffassung, 
dass es deshalb Smn macht, dem Antrag Diener zuzustim
men, der Fassung des ,Bundesrates zuzustimmen. Keinesfalls· 
dürfen wir die Schleusen noch mehr öffnen noch mehr 
Betriebe dem Schutz als landwirtschaftliches Gewerbe ent
ziehen. 
Ich hätte_ allenfalls ein~ gewisse Sympathie für den Antrag von 
Herrn !3uhler. Herr Buhler macht eine, ganz klare Einschrän
kung, mdem er sagt, nur solche Betriebe, die keine gute Exi
stenz ~ieten, sollen bei diesen Realteilungen zum Zuge kom
men konnen. Realteilungen sollen nur im' Hinblick auf die Ar
rondierung solcher Betriebe möglich sein. Das scheint mir ei
gentlich eine recht gute Bremse zu sein, eine Bremse, die ver
hindert, dass wir mit diesem Artikel 61 den Grundsatz den wir 
in der Eintretensdebatte unisono durch alle Fraktio~en hin
durch bekräftigt haben, einmai mehr durchlöchern. 

Wiederkehr: Wir haben bisher Entscheide getroffen, die die 
Grassen unter den Bauernbetrieben noch grösser machen 
können und für die Kleinen da und dort den Garaus bedeuten. 
Es kommt in dieser Namensabstimmung nun die Nagelprobe, 
ob Sie gewillt sind, auch für die Kleineren etwas zu tun. Die 
Fraktion LdU/EVP bittet Sie deshalb, wenigstens hier dem An
trag der Minderheit Diener zuzustimmen. 

N~ssbaumer, .~erichterstatter: Die Formulierung des Antrags 
Buhler als Erganzungsantrag zum Artikel 61 Buchstabe bbis 
ist offenbar an den.Minderheitsantrag Gros gekoppelt. Dieser 
Antrag würde an und für sich - er ist in der Kommission nicht 
vorgelegen -viel Sinn bieten, indem hier die Richtigen zu die
sem Realersatz kämen. Persönlich könnte ich dem Antrag 
Bühler zustimmen. 
Er ergänzt den Eventualantrag Luder - ebenfalls zum Minder
heitsantrag Gros-, da ist noch der Pächter zusätzlich erwähnt. 
Wir haben gestern abend kurz über- diesen Antrag gespro
chen. Die Kommission möchte diesen Anfrag eher ablehnen. 
Frau Diener will ja pur und sec den Artikel 61, wie ihn der Bun
d~srat i~ seiner Gesamtheit beschlossen hat. Darüber wird ja 
die Abstimmung unter Namensaufruf stattfinden. 
Unsere Kommission schlägt mit 13 zu 6 Stimmen mehrheitlich 
neu einen Buchstaben bbis vor, der die Aufteilung von Gewer
ben, die keine gute Existenz sind, gestattet, sofern kein selbst
bewirtschaftendes Familienmitglied das Gewerbe überneh
men will. 
~ie K_ommission liess sich eigentlich vom Subsidiaritätsprin
zip leiten, das besagt, dass der Staat nur dort eingreifen soll 
wo Missbräuche entstehen könnten. Es lässt sich daher ver: 
~ntworten, dass beim öffentlichen Recht - wir sind ja jetzt im 
~~e~tlich-.~ech~lichen !eil - die Grenze der Schutzwürdigkeit 
!ur e1~e bauerhche Existenz etwas höher angehoben wird als 
im privatrechtlichen Teil, wo in Abwägung mit der Familie alle 
zum Zuge kommen sollen, die in der Landwirtschaft bleiben 
wollen. 
Durch diese Lösung wird natürlich auch das Angebot am land
wirts~ha~lichen Markt etwas erhöht, und das ist nötig. Auch 
das 1st em Grund, weshalb die Preise beim landwirtschaftli
chen Land derart ausgeufert sind. 
Buchstabe d, der vom Ständerat neu aufgenommen wurde 
wurde in der Kommission mit 13 zu 7 Stimmen abgelehnt'. 
Wenn_ man die ständerätlichen Verhandlungen liest, war dort 
von Liegenschaften die Rede, die irgendwo ausserhalb der 
~ndwi~schaftszone liegen, und dort soll der Umschwung 
mc~t wosser geh9:lten wer~en als unbedingt notwendig. So
weit konnte man diese Bestimmung unter Artikel 61 Buchsta
be d noch begreiten. Aber in der Praxis wird sie ganz bestimmt 
a~d~rs ausgelegt. Alle Eigentümer von Land, das im Bauge
biet hegt, werden versuchen, nachher ihren Umschwung in die 
Landwirtschaftszone hinaus zu erweitern. Diese Tendenz ist 
jetzt schon in grossem Ausmass vorhanden. 
R~umplanerisch gesehen ist es ein Unding, wenn überall um 
die Bauzone herum noch Land von Einfamilienhausbesitzern 
usw. zu_ge~uftwerden kann, ~m den Umschwung zu vergrös
sern. Sie ~onnen do~ zwar nicht bauen, aber im Grunde ge
nommen 1st das bei den Quadratmeterpreisunterschieden 
die heute zwischen Bau- und Landwirtschaftszone herrschen' 
ein totales Unding. ' 
Ich bitte Sie daher,· der Kommissionsmehrheit, die diesen 
Buchstaben d deutlich abgelehnt hat, zu folgen. 
Zum Minderheitsantrag Diener wird sich Herr Bu·ndesrat Koller 
äussern. ' 

• f ' ' 

M. Perey, rapporteur: La discussion sur cet article 61 montre 
que certains ont de la peine a se remettre du resultat du vote 
sur l'article 7. Avec ce dernier, comme l'a dit un orateur nous 
a~ons accom~li un p~~ vers l'avenir et il ne serait guer~ judl
c1eux de revemr en arnere. 
On l'a rappele, plutöt que de reprendre la formulation du 
Con~eil fe~eral, la ~-ajorite a prefere un article 1 bis qui nous 
para1t me1lleur. Vrnla pourquoi la commission, par 1'3 voix 
contre 6, vous propose de rejeter la proposition de la minorite 
Diener. 
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Concernant la minorite Gros, la commission vous suggere 
egalement, par 11 voix contre 6, de ne pas vous rallier a sa 
prise de position. , 
Je voudrais maintenant vous toucher quelques mots au sujet 
de la proposition subsidiaire de M. Luder. Elle a ete discutee 
hier soir en commission et n'a pas regu son appui. La proposi
tion de M. Bühler est tres sympathique, mais alors absolument 
irrealiste. On peut avoir beaucoup de sympathie pour les ex
ploitants qui n'ont pas de bons moyens d'existence, mais, 
Mesdames et Messieurs, la loi·est faite pour l'avenir et pour 
qua, dorenavant, si possible, il n'y ait plus d'expfoitations 
n'ayant pas de b'ons moyens d'existence. Afors, vouloir limiter 
l'acquisition a ces seufes exploifations peut etre praticabfe 
dans certaines vallees, mais je vous assure qua dans fa 
grande majorite des cantons cet article est absolument inap
plicable. On ne va quand meme pas forcer las gens a faire de 
mauvaises affaires pour pouvoir s'aggrandir. Mafgre taute la 
sympathie qua j'ai pour la proposition de M. Bühler, je vous 
demande donc instamment de la repousser. Elle va vraiment a 
rebours du bon sens. 

Ruckstuhl: Herr Wiederkehr; so einfach ist es auch nicht. Sie 
sagen, wenn man für clie Kleinen etwas tun wolle, könne man 
nur d~m Antrag Diener zustimmen - diese Argumentation 
stimmt nicht. Wenn wir für die Kleinen etwas tun wollen, müs
sen wir ihnen die Möglichkeit geben, ihren Betrieb etwas auf
zustocken, und dazu muss Land zur Verfügung stehen. Wenn 
wir verhindern, dass irgendwelche Betriebe, die keine Exi
stenz d1:1rstellen und für die keine Nachfolger vorhanden sind, 
zugunsten der Kleinen aufgeteilt werden können -was wollen 
wir dann für die Kleinen tun? So können wir das Problem nicht 
lösen. 
Ich bitte Sie deshalb, der Mehrheit zuzustimmen. Wenn Sie et
was grosszügiger, aber auch vernünftig sein wo'nen, stimmen 
Sie dem Antrag Bühler zu, aber gehen Sie nicht weiter! . 

Bundesrat Koller: Es ist wichtig, dass man sich klar wird, 
worum es geht. Der Entscheid, den Sie zu treffen haben, hat 
tatsächlich einen eminenten Zusammenhang mit dem Ent
scheid, den Sie heute morgen bei Artikel 7 sehr knapp getrof
fen haben. Dort haben Sie grundsätzlich entschieden, dass für 
alle landwirtschaftlichen Gewerbe, die nicht die halbe Arbeits
kraft einer bäuerlichen Familie beanspruchen, das Realtei
lungsverbot nicht gilt. Wenn wir wiederum von dieser berühm
ten Statistik in der Botschaft ausgehen, heisst das immerhin, 
dass - lsantonales Recht vorbehalten - alle Nebenerwerbsbe
triebe in unserer alten, jetzt überwundenen Terminologie-das 
sind immerhin rund 40 Prozent aller landwirtschaftlichen Ge
werbe - eiern Realteilungsverbot nicht unterstehen und daher 
für die Strukturanpassung grundsätzlich zur Verfügung ste
hen. Das ist der Ausgangspunkt, den Sie sich vor Augen hal
ten müssen. 
Deshalb insistiert der Bundesrat - übrigens in Uebereinstim
mung mit dem Ständerat-, dass man im privatrechtlichen und 
hier im öffentlich-rechtlichen Teil des Gesetzes vom gleichen 
Gewerbebegriff ausgeht und die Latte für das Realteilungsver
bot nun nicht, wie die Mehrheit der Kommission das vor
schlägt- und übrigens auch die Minderheit Gros-, noch ein
mal höher ansetzt, so dass dem Realteilungsverbot nur jene 
landwirtschaftlichen Gewerbe nicht unterstehen, die keine 
gute landwirtschaftliche Existenz bieten. 
Leider fehlen uns Statistiken, damit ich Ihnen mit aller Klarheit . 
sagen könnte, wie viele Betriebe Sie damit zusätzlich für die 
Realteilung freigeben. Aber es wird ein beträchtficher zusätzli
cher Teil neben diesen 40 Prozent Nebenerwerbsbetrieben 
sein, die schon nach dem Antrag des Bundesrates und der 
Minderheit Diener nicht dem Realteilungsverbot unterstehen. 
Kommt dazu, dass dieser Vorschlag der Mehrheit und noch 
vermehrt der der Minderheit Gros bewirken, dass Sie öffent-

~ lieh-rechtlich ein landwirtschaftliches Gewerbe zur Aufteilung 
freigeben, obwohl das gleiche Gewerbe im Falle einer Erbtei
lung als ganzes einem selbstbewirtschaftenden Erben zum Er
tragswert :zugewiesen werden müsste. Gerade hier möchte 
der Bundesrat die Einheit des Schutzgedankens. 

Der Vorschlag der Mehrheit und auch die anderen, noch wei
tergehenden Anträge führen nämlich - ich möchte Ihnen das 
an einem Beispiel zeigen - zu folgendem widersinnigen Er
gebnis: 
Nehmen Sie an, im Nachlass eines Erblassers befindet sich 
ein landwirtschaftliches Gewerbe, dessen Arbeitsaufkommen 
etwa 2500 Stunden erreicht. Das ist ei'n landwirtschaftliches 
Gewerbe, wie wir es heute morgen in Artikel 7 definiert haben, 
aber es dürfte noch keine gute landwirtschaftliche Existenz 
darstellen. 
Nun haben Sie zwei Erben. Der nichtselbstbewirtschaftende 
Erbe B weigert sich nun, dieses Gewerbe dem selbstbewirt
schaftenden Miterben C zum Ertragswert zu überlassen. Der 
Erbe C kann das aber richterlich durchsetzen. Weil es sich um 
ein landwirtschaftliches Gewerbe handelt, kann er als Selbstbe
wirtschafter verlangen, dass ihm dieses Gewerbe zum privile
gierten Ertragspreis übereignet wird. Kurze Zeit soäter kann 
nach Ihrer Lösung dieser Erbe C hingehen und das Gewerbe 
parzellenweise an die Nachbarn D, E und F verkaufen. Die Be
wilfigungsbetiörde wird diesem Verkauf zustimmen, weil sie 
nämlich sagen muss, dieses landwirtschaftliche Gewerbe mit 
einem Arbeitsaufwand von lediglich 2500 Stunden stelle keine 
gute landwirtschaftliche Existenz (nach dem Vorschlag der 
Mehrheit) darund unterliege somit keinem Realteilungsverbot. 
Sie können sich nun vorstellen, was im Kopf des B vorgeht. Er 
muss hinnehmen, dass sein Bruder, der eine privilegierte 
Uebernahme als Selbstbewirtschafter durchgesetzt hat, dieses 
landwirtschaftliche Gewerbe aufteilt, verkauft; B kann über
haupt nichts dagegen unternehmen; das einzige, was ihm 

, bleibt, ist die Geltendmachung seines Gewinnbeteiligungsan
spructis. Dieser Fall zeigt doch wohl drastisch, dass wir im pri
vatrechtlichen und im öffentlich-rechtlichen Teil von einem ein
heitlichen Gewerbebegriff ausgehen müssen, wenn wir nicht 
zu ganz unbefriedigenden Resultaten kommen wollen. 
Aus-diesem Grunde muss ich Sie bitten, tatsächlich dem An
trag von Frau Diener, dem Bundesrat und dem Ständerat zu
zustimmen. 
Vermehrt gelten diese Bedenken natürlich gegenüber dem 
Antrag Gros. Auch hier stellt sich die Situation so dar, wie ich 
es geschildert habe. Auch hier könnte der Betreffende nur zu
sehen, wie dieses landwirtschaftliche Gewerbe, das einem 
Miterben privilegiert übergeben worden ist, nachher freihän
dig in Parzellen aufgeteilt und verkauft wird. 
Vielleicht noch ein Wort zum Antrag Bühler: Ich gebe zu, dass 
er die unbefriedigenden Situationen etwas einschränkt, aber 
er schaltet sie auch nicht aus. Zu einer befriedigenden Lösung 
kommen Sie nur mit dem Antrag von Bundesrat und Stände
rat, sonst schaffen Sie solche Tatbestände, wie ich sie Ihnen 
an einem Beispiel erläutert habe, und das ;st in höchstem 
Masse unbefriedigend. 
Heute morgen habe ich sehr insistiert, dass wir Möglichkeiten 
für Strukturanpassungen in der Landwirtschaft schaffen müs
sen. Wenn wir die 40 Prozent Nebenerwerbsbetriebe diesbe
züglich freigeben und nicht dem Realteilungsverbot unterstel
len, dann -so bin ich überzeugt-schaffen wir genügend Mög
lichkeiten für die notwendigen Strukturanpassungen. 
Ich bitte Sie daher, dem Bundesrat, dem Ständerat und Frau 
Diener zuzustimmen. 

Bühler: Ich muss Herrn Bundesrat Koller widersprechen. Wir 
haben die 40 Prozent Nebenerwerbsbetriebe noch fange 
nicht freigegeben. Die Kantone können ja tiefergehen. Es ist 
anzunehmen, dass mit wenigen Ausnahmen - vielleicht eini
ger Mittenandkantone-die Kantone eben tiefergehen werden. 
Dann haben wir auch die Nebenerwerbsbetriebe, die als Ge
werbe gelten. Deshalb stimmt diese Aussage nicht. 
Wenn Herr Bundesrat Koller sagt, die negativen Fofg_en, die er 
bei Annahme des Mehrheitsantrages an einem Beispiel belegt 
hat, träten auch bei meinem Antrag ein, dann stimmt das auch 
nicht, denn bei meinem Vorschlag kann ja der grosse Betrieb 
nur aufgeteilt werden, wenn kein Selbstbewirtschafter vorhan
den ist. Wenn ein ßelbstbewirtschafter vorhanden ist, der ihn 
übernimmt, wie er in seinem Beispiel gezeigt hat, dann kommt 
dieser Betrieb gar nicht zum Verkauf. 
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Präsident: Bei der Bereinigung gehen wir folgendermassen 
vor:,Zuerst stellen wir den Antrag Bühler dem Minderheitsan
trag II (Tschuppert) gegenüber. Das Resultat dieser Abstim
mung wird·der Mehrheit gegenübergestellt. Die obsiegende 
Version stellen wir schliesslich in. einer Abstimmung unter Na~ 
mensaufruf dem Antrag der Minderheit 1 (Diener) gegenüber. 
Falls am Ende der Minderheitsantrag Tschuppert obsiegt, stel
len wir diesen dem Eventualantrag Luder gegenüber. 

Frau Diener: Entschuldigung, Herr Präsident, ich bin nicht 
einverstanden: Sie l')aben nämlich eine Minderheit vergessen, 
die Minderheit Gros, und ich denke, sie muss noch dazwi
schenkommen. 

Präsident: Nein, die Minderheit Gros wurde von Herrn 
Tschuppert vertreten. 

Luder: Mein Antrag betrifft den Schutz der Pächter. Für die An
träge Bühler wie Tschuppert gilt das, was ich beantrage, näm
lich dass auch der Pächter im Nachgang zu den berechtigten 
Familienmitgliedern ein Vorkaufsrecht ausüben kann. Darum 
würde ich beliebt machen, zuerst zu bereinigen, ob der Päch
ter bei diesen beiden Anträgen als Vorkaufsberechtigter gel
ten würde. 

Prfisldent: Herr Luder möchte seinen Antrag nicht als Even
tu.'.:!!antrag, sondern als Hauptantrag verstanden wissen. Infol
gedessen schlage ich Ihnen yor, das Resultat einer Gegen
überstellung des Antrags der Minderheit II (Gros[Tschuppert) 
und des Antrags Bühler erst dem Eventualantrag Luder ge
genüberzustellen. Sie sind damit einverstanden. 

Erste Eventualabsümmung - Premier vote preliminaire 
Für den Antrag Bühler 96Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit II 56 Stimmen 

Luder: Es ist immer noch der Antrag Bühler, über den wir ab
gestimmt haben und der angenommen wurde. Mein Antrag ist 
ein Zusatz zum Antrag Bühler: Der Pächter soll im Antrag Büh
l er auch vorkaufsberechtigt werden. Das zur Klärung. 

Präsident: Wir stimmen also zunächst darüber ab, ob Sie den 
Antrag Bühler um den Antrag Luder erweitern wollen. 

Abstimmung-:-- Vote 
Für den modifizierten Antrag Bühl er 

(mit zu.satz Luder) offensichtliche Mehrheit 
Dagegen Minderheit 

zweite Eventua/absümmung-Deuxieme vote preliminaire 
Für den modifizierten Antrag Bühler 85 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit 71 Stimmen 

Präsident: Frau Diener teilt mit, dass sie auf eine Abstimmung 
unter Namensaufruf verzichtet. 

Definitiv - Definitivement 
Für den Antrag der Minderheit 1 
Für den modifizierten Antrag Bühler 

2. Kapitel 
Antrag der Kommission 
Titel 

86Stimmen 
57Stimmen 

Erwerb von landwirtschaftlichen Gewerben und Grund
stücken 

Chapitre deuxieme 
Proposition de Ja commission 
Titre 
Acquisition des entreprises et des immeubles agricoles 

Angenommen -Adopte 
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Art.62 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 63 
Antrag der Kommission 
Abs.1 

. 

b ..... ein Geschwister oder Geschwisterkind des Veräusse
rers; 

g. Streichen 
h. Streichen 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.63 
Proposiüon de Ja commission 
Al.1 

b ..... et mere, les freres et soeurs ou les enfants des freres et 
soeurs de l'alienateur; 

g. Bitter 
h. Bitter 
A/.2 1 

Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.64 
Antrag der Kommission 
Titel . 
Bewilligungsgründe 

Abs.1 
Mehrheit 
Die Bewilligung zum Erwerb eines landwirtschaftlichen Ge
werbes oder Grundstücks wird erteilt, wenn der Erwerber 
Selbstbewirtschafter ist. 
Minderheit 
(Gros) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs. 1bis 
Streichen 

Abs. 2 Ingress, Bst. a (neu) 
Mehrheit 
Bei fehlender Selbstbewirtschaftung ist die Bewilligung zu er
teilen, wenn der Erwerber einen wichtigen Grund m:1.chweist, 
namentlich wenn: 
a. der Erwerb dazu dient, ein Gewerbe, das seit langem als 
Ganzes verpachtet ist, als Pachtbetrieb zu erhalten, einen 
Pachtbetrieb zu arrondieren oder einen Versuchs- oder Schul
betrieb zu errichten oder zu erhalten; 
Minderheit I 
(Engler, Bundi, Brügger, Diener, Günter, Pitteloud, Ruckstuhl, 
Theubet, Ulrich, Vollmer) 
..... 
a. der Erwerb dazu dient, einen langjährigen Pachtbetrieb zu 
arrondieren oder einen Versuchs- oder Schulbetrieb zu errich
ten oder zu erhalten; 
Minderheit II 
(Gros) 
Die Bewilligung ist zu verweigern, wenn: 
a. der Erwerber zum offensichtlichen Zwecke der Spekulation 
kauft; 
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Abs. 2 Bst. b (neu) 
, Mehrheit 

b. der Erwerber über eine rechtskräftige Bewilligung für etne 
nach Artikel 24 des Raumplanungsgesetzes zulässige nicht
landwirtschaftliche Nutzung des Bodens verfügt; 
Minderheit 
(Gros) 
b. der vereinbarte Preis übersetzt ist. 

Abs. 2 Bst. c (neu) 
Mehrheit · 
c. der Erwerber in einer Zone, in der neben der landwirtschaft
lichEm Nutzung die Ausbeutung von Bodenbestandteilen und 
Bodenschätzen zulässig ist (Abbauzone), Boden zu diesem 
Zweck erwirbt; 
Minderheit 
(Spoerry, Gros, Perey, Philipona, Echeidegger, Tschuppert, 
Zwingli) 
c. der Erwerb im Hinblick auf einen nach dem Raumplanungs
recht zulässigen Abbau von Bodenschätzen erfolgt und die 

· Fläche eine für das Unternehmen sinnvolle Reservehaltung an 
Rohstoffen nicht übersteigt. Wird das Land nicht als Realersatz 
für eine Fläche im Abbaugebiet verwendet, muss es nach den 
Bestimmungen dieses Gesetzes veräussert werden. Das glei
che gilt nach erfolgter Rekultivierung; 

Abs. 2 Bst. d (neu) 
d. das landwirtschaftliche Gewerbe oder Grundstück in einer 
Schutzzone liegt und der Erwerber den Boden zum Zwecke 
dieses Schutzes erwirbt oder wenn mit dem Erwerb die 
schutzwürdige Umgebung einer historischen Stätte, Baute 
oder Anlage oder ein Objekt des Naturschutzes erhalten wer
den soll. ' 
Abs. 3(neu)• 
Die Bewilligung kann mit Auflagen erteilt werden. 

Art.64 
Proposition de Ta commission 
Titre 
Motifs d'autorisation 

Al.1 
M~orite . 
L'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est 
autorisee lorsque l'acquereur est exploitant a titre personnel. 
Minorite 
(Gros) 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 

Al. 1bis 
Biffer-

Al. 2 preambule, /et. a (nouvelle) 
Majorite 
Lorsque l'acquereur n'exploite pas a titre personnel, l'autorisa
tion lui est accordee s'il prouve qu'il y a un juste motif pour Je 
faire; c'est notamment le cas lorsque: 
a. l'acquisition sert a maintenir l'affermage d'une entreprise af
fermee en totalite depuis longtemps, a arrondir une exploita
tion affermee ou a creer ou a maintenir un centre de recher
ct\es ou un etablissement scolaire; 
Minoritel 
(Engler, Bundi, Brügger, Diener, Günter, Pitteloud, Ru<,;kstuhl, 
Theubet, Ulrich, Vollmer) 

a. l'acquisition sert a arrondir une exploitation affermee depuis 
longtemps ou a creer .... ; 
Minoritell 
(Gros) 
L'autorisation doit etre refusee quand: 
a. l'acquereur achete dans un but evident de speculation; 

Al. 2 Jet. b (nouvelle) 
Majorite 
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b. l'acquereur dispose d'un perr:nis de construire definitif per
mettant, conformement ä l'article 24 de la loi sur l'amenage
ment du territoire, de ne pas utiliser Je sol pour l'agriculture. 
Minorite 
(Gros) 
b. Je prix convenu est surfait. 

Al. 2 fet. c (nouvel/e) 
Majorite 
c. l'acquereur acquiert du terrain dans une zone oü l'exploita
tion de parties integrantes du sol et de ressources minieres 
(zone d'extraction miniere) est permise en plus de l'utilisation 
agricole, en vue de l'exploiter conformement au but de cette 
zone; 
Minorite 
(Spoerry, Gros, Perey, Philipona, Scheidegger, Tschuppert, 
Zwingli) 
c. l'acquisition a lieu en vue d'une exploitation des ressources 
du sol permise par Je droit de l'amenagement du territoire et 
que la surface ne contient pas une reserve de matieres premie
res superieure ä celle dont J'entreprise peut raisonnablement 1 
disposer. Si Je terrain ne sert pas au remploi d'une surface si
tuee sur Je territoire d'expJoitation, ·il doit etre aliene conforme
ment aux dispositions de Ja presente Joi. II en va de meme pour 
Je terrain qui a ete remis en cuJture. 

Al. 2 Jet. d (nouvel/e) 
d. l'entreprise ou l'immeuble agricole est situe dans une zone 
a proteger et que l'acquisition se fait conformement au but de 
Ja protection ou vise l'exerci~e d'une autre utilisation permise 
01,1 lorsque l'acquisition permet de conserver un site, une 
construction ou une installation d'interet historique digne de Ja 
protection, ou un objet relevant de la protection de la nature. 
Al. 3 (noweau) 
L'autorisation peut etre assortie de charges. 

Titel - Titre 
Angenommen -Adopte 

Abs. 1-AI. 1 

M. Gros, porte-parole de la minorite: Je developperai ici l'en
semble des propositions de minorite qui portent mon nom aux 
articJes 64, 64a et 65, car elles forment un concept globale
ment different de celui de la majorite concernant l'acquisition 
d'entreprises et d'immeubles agrico!es. La presentation sur le 
depliant etant reJativement compJiquee, je resume ainsi mes 
propositions pour la clarte du debat. Je souhaite que les motifs 
pour ne pas autoriser une acquisition de biens-fonds agricoles 
se limitent a deux cas: premierement, lorsque l'acquereur 
achete dans un but evident de specuJation et, deuxiemement, 
Jorsque le prix d'acquisition est surfait. Je reprends enfin lade
finition du prix surfait du Conseil des Etats. 
Nous sommes ici au coeur du debat. Voulons-nous faire de 
cette loi un carcan etatique ou souhaitons-nous seulement 
combattre certains abus, tout en laissant une chance a notre 
agriculture de devenir moderne? Cette question fondamen
tale nous est posee maintenant, car la majorite de la commis
sion a resolument opte pour la premiere voie. Loin de se 
contenter de favoriser l'exploitant a titre personnel, la majorite 
souhaite lui donner l'exclusivite en matiere d'acquisition de 
terres agricoles. Ainsi donc, tous les habitants de notre pays 
qui ne beneficient pas d'un certificat de formation profession
nelle agricole, soit environ 95 pour cent de notre popalation, 
se verraient exclus du marche des terres agricoles. Certes, 
cette perspective peut s6urire a quelques-uns qui se disent 
que Je prix des terres va ainsi baisser. C'est une vision sim
pliste, car Je marche tendu des terres agricoles resulte surtout 
du fait que des exploitants disposent d'argent provenant du 
declassement de leurs parcelles. La pretendue cherte des tP.r
rains n'est donc pas le fait de non-exploitants. C'est une-vision 
simpliste, car limiter l'achat des terres aux seuls exploitants si
gnifie a terme Ja disparition du fermage. Or le fermage, Mesda-
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mes et Messieurs, est un statut tres avantageux pour l'agri
culteur suisse. Premierement, parce qu'il permet d'e;,ploiter 
des terres sans supporter les charges financieres de la pro
riete, donc de limiter l'endettemerit qui est deja considerable 
dans l'agriculture suisse. N'oublions pas que l'acquereur paie 
les terres a la valeur venale et qu'il les afferme a un pourcen
tage de la valeur de rendement. C'est donc l'occasion pour le 
fermier d'ameliorer ses structures a moindre frais et de consa
crer une banne part de son revenu a des investissements ne
cessaires a la modernisation de son exploitation. 
Mais en fait, cette situation est-elle fondamentalement diffe
rente de celle qui regne dans.les autres secteurs,economi
ques? N'y a-t-il pas, mes chers collegues, d'un cöte le capital 
et de l'autre le travail? Pourquoi des lors ne pas admettre dans 
le secteur agricole que le capital, en d'autres termes, la pro
priete des terres, soit dans une main et qua le travail, soit l'ex
ploitation de ces terres, dans une autre? Ce qui fonctionne 
bien dans l'artisanat, dans l'industrie et le commerce devrait-il 
forcement etre considere comme une calamite dans l'agri
culture? Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de faire en sorte 
que tous les agriculteurs soient fermiers en Suisse. II s'agit 
simplement de ne pas l'empecher. 
Deuxiemement, le fermage permet de maintenir une relation 
fructueuse entre le citadin et l'exploitant. C'est un aspect des 
choses qu'il est indispensable de prendre en consideration 
pour l'avenir de notre politieiue agricole, tant celle-ci risque 
d'etre remise de plus en plus en question. C'est le represen
tant d'un canton ville, agriculteur de surcroit, qui vous l'affirme. 
II aurait ete impossible de maintenir a Geneve une zone agri
cole aussi vaste, une paysannerie aussi dynamique, si la terre 
etait la propriete exclusive des exploitants. En acceptant la 
proposition de la majorite, vous faites vötre le slogan: «la terre 
aux seuls paysans». Que cette maxime ait eu un certain suc
ces au Chili, du temps de M. Allende, au Nicaragua, lors de la 
prise de pouvoir sandiniste, ou au Portugal, lors de la revolu
tion des oeillets, on peut sinon l'approuyer du moins le com
prendre etant donne la structure des domaines agricoles dans 
ces pays. Mais en Suisse est-ce bien raisonnable? 
II faut d'autre part examiner la portee de notre decision a la lu
miere de nos negociations europeennes. L'une de nos lois les 
plus contestees par nos partenaires europeens - cela a ete 
evoque tant par le president de notre commission que par 
M. le Conseillerfederal-est la Lex Friedrich.Quese passera
t-il lorsqu'elle aura ete abrogee, quand un exploitant a titre per
sonnel etranger sera en concurrence avec un non-exploitant 
suisse pour l'acquisition d'un domaine? II ne me parait pas 
tres sense de refuser ainsi a un eventual fermier suisse de pou
voir exploiter des parcelles supplementaires . 

. Deuxieme aspect de ces articles 64 et suivants: la majorite de 
la commission souhaite interdire l'acquisition de terres a qui
conque dispose deja de moyens d'existence particulierement 
bons. Nous sombrons ici dans le plus pur ~idicule. Gar l'admi-

, nistration federale a deja - vous ne le saviez peut-etre pas ,
etabli des tabelles pour savoir ce que sont des moyens d'exis
tence particulierement bons. Or donc, un paysan qui a atteint 
las chiffres cites dans les tabelles - il s'agit de 25 pour cent des 
exploitations suisses, M. Nussbaumer l'a rappele taut a 

' l'heure - a l'interdiction d'agrandir son domaine. Tout ceci est 
profor:1dement injuste et coritraire a taut concept d'une saine 
economie. C'est pourquoi je vous suggere de biffer cette dis
position qui ne vise qu'a penaliser las agriculteurs dynami
ques en egalisant en quelque sorte la grandeur des domaines. 
Pour mieux saisir la portee de cette disposition prenons un 
exemple. Deux paysans sont en concurrence pour l'achat 
d'un domaine voisin, l'un est tres travailleur et, depuis plu
sieurs annees, il a reinvesti regulierement le produit de son tra
vail dans son exploitation, notamment pour l'agrandir. L'autre 
s'est contente de placer ses economies dans-des operations 
boursieres fumeuses et se trouve maintenant a la tete d'un do
maine a la limite de la viabilite. N'est-il pas injuste d'ecarter le 
premier, qui a fait ses preuves, sous pretexte qu'il est desor
mais assez riche et son domaine assez grand et de favoriser le 
second qui n'a jamais fait grand chose mais qui a besoin de 
cette acquisition pour disposer d'une surface viable? Sous la 
mauvaise excuse de lutte contre l'accaparement, nous som-
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mes en train de mettre un frein considerable aux necessaires 
restructurations dans notre pays. Nous sommes en train de 
perpetuer le mythe que seul le petit paysan est un bon paysan. 
Dans le secteur industriel, le chef d'entreprise qui s'agrandit 
ou qui rachete une autre entreprise suscite l'admiration. L'agri
culteur qui fait de meme n'est qu'un vil accapareur. Mettons fin 
a ce manicheisme et sortons pour une fois de tous ces sche
mas ecules qui, au moment d'un· rapprochement avec l'Eu
rope, ne pourront qu'avoir des consequences catastrophi-
ques. · · 
Un autre motif de refus que je souhaite ecarter est celui prevu 
par ta majorite de la commission a la lettre c de l'article 64a: si 
l'immeuble a acquerir est situe en dehors d'un rayon normal 
d'exploitation, il faudrait refuser l'acquisition. On se demande 
bien pourquoi l'Etat devrait se preoccuper de savoir si une par
celle se situe ou non dans un perimetre normal d'exploitation! 
N'est-ce pas l'exploitant, acquereur potentiel, qui est le mieux 
a meme de juger de ce qui est bon ou de ce qui n'est pas bon 
pour son entreprise? 
Enfin, je parlerai aussi de la definition du prix «surfait», a 
l'article 65, puisqu'elle fait partie du concept. La version de la 
majorite s'apparente a un veritable contröle des prix. Si taut 
prix d'acquisition ne depassant que dans une faible mesure 
les prix pratiques dans la region est deja surfait, alors il n'y a 
plus aucune liberte du marche et c'est bien un contröle des 
prix que nous mettons en place. Je vous demande donc d'en 
rester a la definition du Conseil des Etats, qui se borne a com
battre les abus et les flambees de prix qui n'ont plus aucun rap
port avec la valeur reelle du bien. Mais la question est la: vou
lons-nous une loi qui empeche les abus ou voulons-nous un 
veritable contröle des prix? II serait taut de meme paradoxal 
qu'au moment ou' les pays de l'Est se liberalisent, adoptent 
l'economie de marche, retablissent la liberte des prix et celle 
de contracter, notra pays prenne une direction totalement op-
posee. ' 
Je vous prie de vous distancer de la vision dirigiste et pas
seiste de la majorite de la commission et de vous rallier a la ver
sion du Conseil des Etats. Tout le concept defini aux 
articles 64 et 65 constitue ce qu'on pourrait appeler le «nciy~u 
dur» du nouveau droit foncier rural. Vous pouvez opter pour la 
version de la majorite de la commission, fort semblable a 
l'avant-projet Zimmerli: vous confinerez alors l'agriculture 
dans un ghetto. En prlvant, je le repete, 95 pour cent de la po
pulation de l'?cces au marche des terres agricoles, vous creez 
un veritable systeme d'apartheid et vous condamnez a terme 
le fermage. Sous pretexte de lutte contre l'accaparement vous 
empecherez taute evolution des str1.:1ctures, et avec une defini
tion brutale de ce qu'est un prixsurfaitvous instaurez un verita
ble contröle des prix. Si vous choisissez le concept de la mino
rite vous vous bornez a combattre les abus, en refusant les ac
quisitions de terres effectuees dans un but evident de specula
tion ou a des prix manifestement disproportionnes. C'est cette 
voie, la seule digne d'un pays qui ose encore s'appeler liberal, 
que je vous engage a suivre. 

Nussbaumer, Berichterstatter: Herr Gros beantragt mit sei
nen verschiedenen Minderheitsanträgen, hier das Konzept 
des Ständerates zu übernehmen. Er möchte ein ganz liberales 
Konzept, das den Selbstbewirtschafter nicht bevorzugt. Er ist 
im Grunde genommen gegen die ganze Konzeption, pie hier 
in den Artikeln 64, 64a und 65 aufgelistet ist. Herr Gros möchte 
- um es kurz zu sagen - praktisch unverändert den ständerätli
chen Vorsctilag zu Artikel 64 und zu Artikel 65-übernehmen. 
Die ganze Frage der freiheitlichen Regelung des Bodenrech
tes ist natürlich hier schon etwas problematisch. Mich er
staunt, dass Herr Gros sagt, man solle gar nicht beschränken, 
er störe sich daran, dass man 95 Prozent der gesamten Bevöl
kerung vom Bodenerwerb ausschliesse. Vorhin, als es darum 
ging, einzelnen Käufern grössere Betriebe zuzuhalten oder 
auch überdurchschnittliche Existenzen mit Land aufzu
stocken, stand Herr Gros auf der anderen Seite. Das geht nicht 
ganz auf. Er will im Grunde genommen das Eigentum für mehr 
Leute zugänglich machen. Auf der anderen Seite will er dann 
jenen, die schon viel haben, auch noch mehr geben. Das führt 
natürlich zu eineir Gesellschaft, in der wenige viel Boden ha-
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ben, und alle anderen wenig. Das wäre dann ein südamerika-
nisches Muster. · 
Karl Jaspers wurde am Bankiertag 1987 zitiert: «Die·Freiheit 
der Wirtschaft liegt in ihrer Selbstkorrektur durch das überge
ordnete Ethos.» Ich glaube, an diesen Satz kann man sich er
innern, wenn,man1hier mit dem Antrag Gros konfrontiert wird. 
Man kann schon einer absolut freiheitlichen Lösung das Wort 
reden, aber es muss natürlich hier das Einzelinteresse im Inter-
esse des Ganzen begrenzt werden. , . 
Die Kommission hat diese Anträge Gros abgelehnt. Sie hat 
sich mit 16 Stimmen zu 1 Stimme für das Selbstbewirtschafter
privileg ausgesprochen. Sie hat auch die übrigen Anträge, die 
Herr Gros als Einzelantragsteller hier stellt, abgelehnt. 
Ich bitte Sie, jetzt bei Artikel 64 Absatz 1 dasselbe zu tun. 

M. Perey, rapporteur: M. Gros, dans un vibrant plaidoyer, a 
parle en faveur dufermage et est revenu sur la question de la 
terre aux paysans qu'il conteste. Nous avons deja suffisam
ment parle de ce probleme ce matin, vous avez deja tranche, 
je crois qu'il est inutile de revenir sur ce sujet et la commission 
vous propose d'en rester a sa proposition. 

Bundesrat Koller: Herr Gros möchte in Anlehnung an den 
Ständerat, dass als Bewilligungs- bzw. Verweigerungsgründe 
hur zwei in Frage kommen: offensichtlich spekulative Ge
schäfte und übersetzte Preise. Damit würden wir praktisch 
beim heutigen Rechtszustand bleiben, und wir täten eben im 
öffentlich-rechtlichen Bereich nichts Neues zugunsten des 
Selbstbewirtschafterprinzips. Der Bundesrat und Sie haben 
mit Ihren Entscheiden klargemacht, dass die Förderung der 
Selbstbewirtschafter ein durchgehendes Prinzip dieses Ge
setzes sein soll. 
Deshalb möchte ich Sie bitten, diesen Antrag abzulehnen. 

Präsident: Wir stimmen ab über den Antrag der Mehrheit ge
gen Minderheit Gros. Mit dieser Abstimmung entscheiden.wir 
über das ganze Konzept Gros/Ständerat in den Artikeln 64, 
64aund65. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Abs. 1bis-Al. 1bis 
Angenommen -Adopte 

offensichtliche Mehrheit 
Minderheit 

Abs. 2 Ingress, Bst. a -Al. 2 preambule, /et. a 

Engler, Sprecher der Minderheit 1: Der Ständerat hat das 
Selbstbewirtschafterprinzip statuiert. landwirtschaftliche 
Grundstücke und Gewerbe sollen nurmehr von Selbstbewirt
schaftern erworben werden dürfen. Wer nicht Selbstbewirt
schafter ist, erhält grundsätzlich keine Bewilligung. 
Wie es bei Juristen so ist, hat jedes Prinzip, jeder Grundsatz, 
eben auch Ausnahmen. Wir sind nicht gegen Ausnahmen. 
Aber wir sind dagegen, dass man mit Ausnahmen das Prinzip 
völlig entleert. Das tut der Ständerat in einem weitgehenden 
· Mass, indem er eine Bewilligung erte.ilen will, wenn ein Erwer
ber sich bereit erklärt, einen Pachtbetrieb zu schaffen. Das hat 
die Kommission erkannt und möchte nun nicht mehr, wie das 
der Ständerat im Artikel 65a Absatz 2 vorsieht, Bewilligungen 
erteilen, wenn ein Anwalt oder Arzt oder irgendein Unterneh
mer sagt: Ich erwerbe nun dieses Gewerbe und möchte eine 
Pachtschaffen. · 
Nun kam natürlich das Problem, wie man diesen Artikel än
dern soll. Die Mehrheit der Kommission kam zum Schluss, 
dass man Pachtbetriebe erhalten will. Also derjenige, der ei
nen Pachtbetrieb kauft, soll nun eine Bewilligung erhalten. 
Wieso bin ich gegen diesen Antrag und möchte, dass die Be
willigung nur erteilt wird, wenn ein Pachtbetrieb arrondiert 
wird? Ich möchte meinen Antrag zweifach begründen: 
Der Antrag der Mehrheit führt zu einer klaren Rechtsungleich
heit, zu einem Verstoss gegen Artikel 4 BV. Warum? Wenn je
mand einen Pac:htbetrieb hat und verkauft, kann er diesen 
Pachtbetrieb irgend jemandem veräussern, und dieser erhält 
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dieBewlHigung, wenn er den Pachtbetrieb weiterführt. Dage
gen.kann ein Selbstbewirtschafter, wenn er seinen Betrieb ver
ävssert, oiesen Betrieb nurmehr einem Selbstbewirtschafter 

· veräussern. Der Arttrag der Mehrheit führt damit bei der Ver
äusserung zu einem klaren Verstoss gegen Artikel 4 der Bun
desverfassung, zu einer stossenden Rechtsungleichheit-das 
kann. nicht angehen. 
Dass gemäss dem Antrag der Mehrheitauch Gewinne und 
Umgehungen gemacht werden können, ist offenkundig. Ich 
hätte als Anwalt beispielsweise jedem Bauern, der später im 
Sinne hat, seihen Betrieb zu veräussern, zu raten: Du hast zu
erst während einiger Jahre einen Pachtvertrag abzuschlies
sen, dann kannst du den Betrieb an jedermann veräussern 
und erzielst damit einen höheren Preis. Ich bin der Meinung, 
solche Regelungen sollten wir in ein modernes, neues Gesetz 
nicht aufnehmen, und bitte Sie deshalb, den Mehrheitsantrag 
nicht zu unterstützen und der Minderheit I Ihre Stimme zu ge
ben., Diese Lösung ist nicht rechtsungleich und führt zu keinen 
Umgehungen. 

M. Theubet: Le groupe democrate-chretien au nom duquel je 
m'exprime admet que la loi dont nous discutons doit contenir 
certaines prescriptions de droit public en vue de restreindre la 
liberte de disposer, la täche du legislateur consistant a dire 
dans quelle mesure on veutfaciliter l'acquisition de terres agri
coles aux exploitants a titre personnel, ou empecher l'acquisi
tion de ce sol par des personnes qui poursuivent d'autres ob
jectifs que ceux de l'agriculture. II n'est des lors pas etonnant 
que l'article 64,.notamment l'alinea 2, lettre a, ait suscite plu
sieurs divergences d'ordre materiel sur lesquelles notre 
groupe est partage. Le Conseil des Etats a admis qu'un non
exploitant puisse acheter du terrain agricole pour constituer 
une entreprise affermee. La majorite de la commfssion est plus 
restrictive. Selon eile, seul le maintien de l'affermage d'une 
entreprise affermee doit etre possible. Plus restrictive encore 
est la minorite I pour laquelle le non-exploitant ne doit pouvoir 
acquerir une parcelle que s'il veut arrondir une entreprise affer
mee deja existante. Cette proposition correspond sur le fond 
au projet du Conseil federal. Quant a la proposition de la 
minorite II qui ne prevoyait que le seul motif de la speculation, 
nous venons de la refuser. 
Lors des deliberations de la commission, des precisions ont 
ete apportees concernant la proposition de la majorite. Avec 
cette disposition on protege une entreprise affermee en tota
lite depuis longtemps. II est vrai que la notion d'entrepris'e af
fermee depuis de longues annees n'est pas encore clairement 
etablie. C'est pourquoi la commission a prevu a l'alinea 3 que 
l'autorisation puisse etre assortie de charges. 
Le groupe democrate-chretien est dispose a freiner efficace
ment la demande de terrains agricoles et a privilegier autant 
que faire se peut la position de l'exploitant personnel sur le 
marche foncier. Cependant, notre groupe est d'avis que, 
meme dans l'optique du principe de l'exploitant personnel, il 
est indispensable d'autoriser des derogations, pour autant 
qu'elles soient etroitement delimitees et clairement definies. 
Ce sera le cas lorsque l'acquereur manifeste un interet digne 
de protl3ction, interet ayant priorite sur les interets generaux de 
politique agricole poursuivis par la loi. L'interet qu'il y a a ga
rantir l'existence d'une entreprise par l'acquisition d'un im
meuble depasse effectivement le principe absolu de l'exploi
tant personnel, meme s'il s'agit d'une exploitation prise a bail. 
Dans le meme sens, on peut admettre qu'a l'interieur de la fa
mille paysanne un non-exploitant acquiert une parcelle et l'af
ferme ensuite. 
Pour conclure, nous pensons que la revision de la loi ne sera 
pas compromise parce que l'acquisition d'entreprises et d'im
meubles agricoles n'est pas expressement limitee aux exploi
tants personnels, les exceptions confirmanttoujours la regle. 
En consequence, la majorite du groupe democrate-chretien. 
soutient la proposition de la majorite de la commission et sou
haite que vous en fassiez de meme. 

Zwingli: Zum Minderheitsantrag Engler: Zum Verständnis des 
Sachverhaltes muss man eigentlich zurückgehen zu Arti
kel 65a nach der Version des Ständerates. In Absatz 1 heisst 
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es: «Die Bewilligung kann trotz eines Verweigerungsgrun
des .... erteilt werden, wenn der Erwerber e:nen wichtigen 
Grund nachweist.» Einer dieser wichtigen Gründe wird unter 
Buchstabe c von Absatz 2 erwähnt: « .•.• der Erwerb dazu 
dient, einen Pachtbetrieb zu schaffen oder .... zu erhalten.» Im 
Ständerat wurde zur Begründung dieser Lösung angeführt, 
dass auch auf die Bedürfnisse öffentlicher. Grundbesitzer 
Rücksicht zu nehmen sei. Aehnliche Bedürfnisse wie bei der 
öffentlichen Hand gibt es natürlich auch bei privaten, grösse
ren Gutsbetrieben. 
Uns ging die Lösung des Ständerates mit der Schaffung neuer 
solcher Pachtbetriebe zu weit. Während die Minderheit nur ge
rade zur Arrondierung - was immer auch das heissen mag -
Bodenerwerb für solche Pachtbetriebe zulassen möchte, will 
die Mehrheit auch zur Erhaltung solcher Pachtbetriebe - aber 
nicht zur Schaffung· neuer Pachtbetriebe - Hand bieten. Aller
dings taten wir das nur mit kbnkreten, zusätzlichen Bedingun
gen: Solche Betriebe müssen langfristig verpachtet sein. 
Ich möchte zum Schluss ein paar Worte zur Institution der 
Pachtsagen. Vom ganzen Kulturland werden etwa40 Prozent 
im Pachtverhältnis bewirtschaftet. Die verpachteten ganzen 
Gewerbe nehmen jedoch nur knapp 1 o Prozent des Kulturlan
des in Anspruch. Aus verschiedenen Gründen hat auch eine 
beschränkte, vernünftige Anzahl von Pachtbetrieben ihre 
agrarpolitische und gesamtwirtschaftliche Bedeutung und 
Rechtfertigung. Für den Fall, dass dieses Gesetz in eine Volks
abstimmung kommt - und dieser Fall ist sehr wahrschein
lich-, ~önnen wir überhaupt kein Interesse daran haben, zum 
Beispiel Bürgergemeinden oder allenfalls ihre Pächter gegen 
dieses bäuerliche B9denrecht auf die ·Palme zu bringen. 
Ich bitte Sie aus diesen Gründen, der massvollen, vernünfti
gen Lösung der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. 

Nu~sbaumer, Berichterstatter: Wir haben diese Artikel ganz 
neu gruppiert und möchten mit der Mehrheit den Verpächters 
markt ein bisschen öffnen. Es wurde vor allem an grosse 
Pachtbetriebe gedacht, .die z. B. noch mit einem Schlossgut 
oder mit irgendeinem anderen Betrieb verbunden sind -
Grossrestaurant oder ähnlichem -, aber auch einen grossen 
Gebäudeunterhalt bringen. Wenn diese in den Verkauf kä
men, unter Pächtern - denn diese Betriebe sind ja schon ver
pachtet-, hätte der Pächter das Vorkaufsrecht; das kann ihm 
niemand nehmen. Wenn der Pächter es nicht ausüben kann, 
kann einem neuen Verpächter verkauft werden, der ebenfalls 
bereit ist, diesen Hof als Pacht weiterzuführen. 
Was meint die Kommission mit: « .... Gewerbe, das seit lan
gem .... verpachtet ist .... »? Das können nicht nur ein paar 
Jahre sein. Es müsste doch mindestens eine Pacht sein, die 
schon in der Verlängerungsdauer ist, also schon irgendwo 
zwischen 9 und 15 Jahren als Pacht geführt worden ist. Wenn 
dieser Betrieb dann weiterverkauft wird, muss der neue Eigen
tümer - wenn der Pächter das Vorkaufsrecht nicht ausüben 
kann, weil der Gebäudeunterhalt etc. ihn zu stark belasten 
würde - diesen Betrieb wieder als Verpächter weiterführen. · 
Sie müssen diese Bestimmung auch im Zusammenhang mit 
der Bestimmung weiter hinten sehen, dass man auch die Be
willigung gemäss Absatz 3 mit Auflagen erteilen kann. Man 
kann beispielsweise verlangen, dass das Pachtverhältnis im 
Gr.undbuch angemerkt wird. Oder man kann verlangen, dass 
der nichtlandwirtschaftliche Käufer sich mit dem Kauf ver
pflichtet, beispielsweise den Hof gebäudemässig wieder zu 
sanieren .. Wir haben hier also verschiedene Möglichkeiten. 
Die Besichtigung des Betriebes ,Norder Märchligen» der Bur
gergemeinde Bern brachte die Kommission zur Ueberzeu
gung, es müsse für diese Sonderfälle eine Ausnahme geschaf
fen werden. Diese Burgergemeinde hat im Jahre 1982 für über 
2 Millionen Franken einen Schlosshof gekauft und hat etwa 
3 Millionen für Investitionen in diesen Hof aufgebracht. Sie ver
pachtet den Hof nun für etwa 40 000 bis 50 000 Franken, also 
zu offiziellem Pachtzins, einer Pächterfamilie. Diese Leistungen 
muss die Landwirtschaft auch irgendwie gewichten. 
Wenn wir hier einfach sagen, es gebe gar keine Ausnahme, ein 
solcher Betrieb könne nicht als Pachtbetrieb erhalten bleiben, 
schaffen wir uns unter Umständen eine Gegnerschaft, die zum 
Referendum führen könnte. Das wo\len wir nicht. Wenn hier 

diese Lösung getroffen wird, muss die Verpächterschaft einse
hen, dass das massvoll ist und dass sie 2.ustimmen könnte. Ich 
bitte Sie, diesem Antrag der Mehrheit zu Absatz 2 Buchstabe a 
zuzustim·men. 
Auf der Fahne steht ein Fehler. Es müsste zwischen Absatz 1 
und Absatz 2 noch stehen: «Absatz 1 bis streichen.» Wir haben 
die ständerätliche Konzeption ganz verlassen. Wir brauchen 
darüber nicht abzustimmen, weil das tatsächlich aus dem 
grossen Zusammenhang hervorgeht. Aber der Absatz 1 bis 
des Ständerates; der auf der Fahne etwas nahe an Absatz 1 
geraten ist, wurde übersehen. Er wurde im Sinne der Mehrheit 
gestrichen. 
Bei Absatz 2 Buchstabe a bitte ich Sie, der Mehrheit zuzustim
men, die Minderheit I abzulehnen; die Minderheit II haben wir 
bereits erled,igt. 

M. Perey, rapporteur: Majorite et minorite etaient tres proches 
l'une de l'autre dans notre commission. La encore, on revient 
sur Je probleme de l'affermage.11 ressort de toutes nos discus
sions d'aujourd'hui que la terre est reservee aux paysans. On 
peuttoutefois envisager l'eventualite d'une exception lorsque 
celle-ci profite a un fermier. Je l'ai deja dit hier dans mon ex
pose d'entree en matiere: on veut tellement proteger Je fermier 
qu'on va le faire dispara1tre, ce qui est regrettable pour de 
nombreuses raisons qui ont deja ete exposees aujourd'hui ici. 
La proposition de la minorite qui permettrait a une societe ou a 
un prive l'acquisition d'un domaine, pour autant qu'il Je mette 
en affermage, pourrait etre grevee de certaines charges, qu'on 
ferait respecter en les inscrivant au Registre foncier.11 existe un 
exemple de societe ou de federation, qui avait achete un do- · 
maine, en avait retape a grands frais les bätiments pour las re
mettre ensuite a deux familles de fermiers qui, en aucun cas, 
n'auraient pu consentir un tel investissement. 
C'est pourquoi Ja commission vous engage a accepter sa pro
position qui autorise quelques exceptions. II ne taut pas que 
les quelques cas en Suisse, qui pourraient etre nefastes, em
pechent d'autres fermiers de continuer d'exister, eux que l'on 
a beaucoup maltraites aujourd'hui. 

Bundesrat Koller: Bei Artikel 64 Absatz 2 Buchstabe a geht es 
um die Reichweite c;les Selbstbewirtschafterprinzips im öffent
lich-rechtlichen Teil des Gesetzes. Ueberfolgende Punkte be
stet)t Einigkeit: Wo es um die Arrondierung eines Gewerbes 
geht, soll nicht verlangt werden, dass es sich beim Erwerber 
um einen Selbstbewirtschafter handelt. Es soll daher einem Ei
gentümer, der ein landwirtschaftliches Gewerbe verpachtet 
hat, unbenomrnen bleiben, dieses zu arrondieren. Die Arron
dierung im Sinne des Zukaufs von Parzellen ist strukturpoli
tisch durchaus erwünscht. Zu den Grenzen der Arrondie
rungsmöglichkeiten äussert sich Artikel 64a. Einigkeit besteht 
hier auch darüber, dass Schul- und Versuchsbetriebe ge
schaffen werden dürfen, ohne dass sich der Erwerber als 
Selbstbewirtschafter auszuweisen hat. 1 

Kontrovers ist nun, ob ein Nichtselbstbewirtschafterein land
wirtschaftliches Gewerbe auch dann kauten kann, wenn er es 
anschliessend als Ganzes verpachtet. Der Ständerat - so 
scheint uns - lässt dies zu; so mindestens verstehen wir die 
Aussage von Artikel 65a Absatz 2 Buchstabe c in der stände
rätlichen Fassung. Die ständerätliche Version geht uns zu 
weit, denn es würde zweifellos zu einer Unterhöhlung des 
Selbstbewirtschafterprinzips führen, wenn man Verpachtung 
generell der Selbstbewirtschaftung gleichstellen würde. 
Ihre Kommissionsmehrheit schränkt daher diese Möglichkeit 
ein. Sie lässt den Erwerb durch den Nichtselbstbewirtschafter 
nur zu, wenn es gilt, einen vorbestehenden Pachtbetrieb zu er
halten, der seit langem - Herr Nussbaumer hat Ihnen die Zeit
angaben gemacht - verpachtet wurde. . Demgegenüber 
möchte die Kommissionsminderheit 1, angeführt von Herrn 
Nationalrat Engler, die Verpachtung für ein_en Nichtselbstbe
wirtschafter nie als genügendes Argument anerkennen. 
Ich muss Ihnen ehrlich sagen: In der Argumentation von Herrn 
Nationalrat Engler hat mir vor allem der Vorwurf zu schaffen 
gemacht, der Vorschlag der Kommissionsmehrheit sei ein kla
rer Verstoss gegen Ar:tikel 4 der Bundesverfassung. Ich 
glaube, Herr Nationalrat Engler, darüber sollten wir doch noch 
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einmal diskutieren, denn im Tatbestand besteht hier doch ein 
Unterschied: Wenn ein vorbestehe"ldes Pach!verhältnis be
steht, das beim Erwerb durch den Nichtselbstbewirtschafter 
lediglich erhalten wird, ist das nicht unbedingt das gleiche wie 
irgendein Erwerb durch einen Nichtselbstbewirtschafter. 
Im übrigen möchte ich der Minderheit I eines zu bedenken ge
ben: Mit Ihrer Lösung gefährden Sie natürlich die bestehen
den Pachtverhältnisse, weil nach Ihrem Vorschlag nur noch 
der Selbstbewirtschafter landwirtschaftliche Gewerbe erwer
ben kann; und das scheint nun tatsächlich eine politische Be
lastung der ganzen Vorlage zu sein, wenn Sie an die Anzahl 
der Pachtbetriebe denken. 
Darum meine ich, dass es der Kommissionsmehrheit gelun
gen ist, hier einen guten Kompromiss zu finden. Ich möchte 
Sie bitten, der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. 

Präsident: Gemäss Ihrem Entscheid bei Absatz 1 entfällt der 
Antrag der Minderheit II zu Absatz 2 Buchstaben a und b. 

Abstimmu,ng- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 1 

Abs. 2 Bst. b-Al. 2 Jet. b 
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte seJon la proposition de Ja :najorite 

Abs. 2 Bst. C -Al. 2 /et. C 

75Stimmen 
55Stimmen 

Frau Spoerry, Sprecherin der Minderheit: Beim Artikel 64 Ab
satz 2 Buchstabe c geht es um die Frage der Bewilligung zum 
Erwerb von Landwirtschaftsland zwecks Ausbeutung von 
Rohstoffen. Gestatte!) Sie mir, zunächst auf meine Interessen
bindung aufmerksam zu machen: Mein Mann arbeitet in der 
Ziegelindustrie, in einer Industrie also, die zusammen mit ver
wandten Wirtschaftszweigen ein vitales Interesse an der Si
cherung ihrer Röhstoffbasis hat, dadurch aber auch die Pro
bleme rund um die sehr langwierigen Verfahren zur Rohstoff
gewinnung aus der täglichen Praxis bestens kennt. 
Raumplanerisch wird die Notwendigkeit zur Gewinnung von 
Rohstoffen in unserem Land anerkannt. Das Raumplanungs
gesetz sieht die Ausscheidung von Abbauzonen vor. Das ist 
eine sehr wichtige Massnahme. Bei aller Anerkennung dieses 
raumplanerischen Fortschrittes muss aber gleichzeitig festge
stellt werden, dass das Raumplanungsgesetz allein nicht ga
rar1tieren kann, dass die raumplanerische Möglichkeit der 
Rohstoffgewinnung auch tatsii.r:hlich zum Abbau führt. 
Kein Bauer kann 1,md soll gezwungen werden, sein Land inner
halb einer Abbauzone einem Unternehmen entweder durch 
einen Verkauf oder durch einen Abbauvertrag für die Rohstoff-

. gewinnung zur Verfügung zu stellen. Schliesslich handelt es 
sich beim fraglichen Land um die Existenzgrundlage des Bau
ern und um die Basis seiner Berufstätigkeit. Deshalb zeigt die 
Praxis, dass die betroffenen Baustoffunternehmen fast immer 
gezwungen sind, dem Bauern sowohl für einen Abbauvertrag 
wie auch für den Erwerb des Landes einen Realersatz anzu
bieten, damit er seinen Beruf weiterhin ausüben kann. Diese 
heute praktisch unerlässliche Möglichkeit eines Angebotes 
von Realersatz wird von uns gemäss Artikel 64b den Gemein
wesen zugestanden, damit diese raumplanerisch vorgese
hene Aufgaben auch tatsächlich realisieren können. Den Un
ternehmen jedoch, die unsere Volkswirtschaft mit Gütern des 
täglichen Gebrauchs versorgen, wird diese Möglichkeit ge
mäss der Kommissionsmehrheit verwehrt, weil sie nur einen 
Kauf innerhalb der Abbauzone zulassen will. 
Die Minderheit beantragt deshalb, den Unternehmen, bei de
nen die Gewinnung von Bodenbestandteilen zur Existenzsi
cherung gehört, den Erwerb von landwirtschaftlichen Grund
stücken nicht nur innerhalb der Abbauzone, sondern als Real
.ersatz auch ausserhafb dieser Zone zu gestatten. Diese Mög
lichkeit wird jedoch - das bitte ich Sie zu beachten - an sehr 
strenge Bedingungen geknüpft. Längerfristig betrachtet führt 
daher der Vorschlag der Minderheit sogar zu einem besseren 
Schutz der Selbstbewirtschafter, als ihn die Mehrheit mit ihrer 
Fassung gewährleisten kann. 

'Ich will diese Aussage mit sechs Pun.kten belegen. 
1. Kein Bauer wird durch die Fassung ddr Kommissionsmin
derheit zum Verkauf seines Landes und auch nicht zum Ab
schlu.ss eines Abbauvertrages gezwungen. 
2. Der Schutz des selbstbewirtschaftenden Verwandten und 
des Pächters bleibt gewährleistet. Ist ein Bauer aus bestimm
ten Gründen verkaufswillig, so sichert das Gesetz den selbst
bewirtschaftenden Verwandten und dem Pächter ein Vor
kaufsrecht zu, das jedem Kauf durch ein wirtschaftliches Un
ternehmen vorgeht. 
3. Die Preisfestlegung für einen solchen Kauf untersteht 
selbstverständlich ebenfalls den Vorschriften dieses Geset
zes. Damit wird eine uherwünschte Preistreiberei wirkungsvoll 
verhindert. 
4. Besonders hervorzuheben ist: Im Gegensatz zur Mehrheit 
stellt die Minderheitsfassung sicher, dass ein Unternehmen im 
laufe der Jahre oder Jahrzehnte nicht zum landwirtschaftli
chen Grossgrundbesitzer wird. So wie Bauern gemäss dem 
neuen bäuerlichen Bodenrecht nicht mehr beliebig viel Land 
kaufen können, so sollen auch die Unternehmen, die ebenfalls 
auf die Nutzung von landwirtschaftlichem Land angewiesen 
sind, solches nur im Umfang einer betriebsnotwendigen Re
servehaltung kaufen können. Die Mehrheit dagegen sieht · 
keine solche Begrenzung vor. Da eine Rückführung des Lan
des zu den bäuerlichen Selbstbewirtschaftern gestützt auf die 
Grundsätze dieses Gesetzes bei der Mehrheit nach erfolgter 
Rekultivierung oder bei Nichtgebrauch des Realersatzes nicht 
vorgesehen ist, wird den Selbstbewirtschaftern mit der Fas
sung der Mehrheit letztlich mehr Land entzogen als beim Vor
schlag der Minderheit. 
's. Zur Frage der Quantifizierung der für ein Unternehmen für 
seine Existenzsicherung notwendigen Rohstoffreserve muss 
sich eine Praxis der Bewilligungsbehörde entwickeln. Die Un
ternehmen werden Angaben machen müssen über ihre Inve
stitionen, die notwendigen Rohstoffreserven, die diese Investi
tionen rechtfertigen können, und den Bedarf an Realersatz, 
der angeboten werden muss. Damit lässt sich eine Quantifizie
rung begründen und festlegen. 
6. Die Möglichkeit, Realersatz anbieten zu können, schafft im 
neuen bäuerlichen Bodenrecht kein Präjudiz. Wie bereits an
getönt, geben wir diese Möglichkeit im Artikel 64b auch der öf
fentlichen Hand, damit die raum planerisch vorgesehenen Nut
zungen auch tatsächlich realisiert werden können. Es gibt kei
nen stichhaltigen Grund, jenen Unternehmen, die auf die Roh
stoffgewinnung im .Landwirtschaftsland angewiesen sind, 
diese Möglichkeit unter den formulierten, strengen Bedingun
gen nicht auch zu bieten. 
Ich komme zum Schluss und ziehe Fazit: Die Minderheit unter
breitet mit ihrem Vorschlag einen fairen und sauberen Kom
promiss zwischen den legitimen und raumplanerisch aner
kannten Bedürfnissen der Rohstoffgewinnung und den unbe
strittenen Anliegen der Landwirtschaft und der Selbstbewirt
schafter. Die Fassung der Minderheit gibt den betroffenen Un
ternehmen den notwendigen Rückhalt für eine zuverlässige 
Planung ihrer Investitionsentscheide und stellt gleichzeitig die 
langfristige Erhaltung des landwirtschaftlichen Grundeigen
tums für den Selbstbewirtschafter sicher. 
Ich bitte Sie, dem Minderheitsantrag zuzustimmen, und kann 
gleichzeitig bekanntgeben, dass die FDP-Fraktion diesen Min
derheitsantrag geschlossen unterstützt. 

Engler: Namens der CVP-Fraktion kann ich Ihnen mitteilen, 
dass wir uns gegen den Minderheitsantrag Spoerry ausspre
chen und für die Mehrheit votieren. 
Ich begründe dies: Wir sind der Meinung, dass nur in speziell 
begründeten Fallen vom Selbstbewirtschafterprinzip abgewi
chen werden kann. Ein solcher speziell begründeter Fall liegt 
unserer Meinung nach dann vor, wenn jemand Kies abbaut 
und er dann ein landwirtschaftliches Gewerbe in der Zone 
übernimmt, in welcher der Abbau auch nach dem Raumpla
nungsgesetz zulässig ist. Der Antrag Spoerry möchte ein mög
lichst einfaches Verfahren; ferner geht es um die Frage, wie 
der im Boden liegende Gewinn zwischen Unternehmer und 
Landwirt aufzuteilen ist. 
Bei beiden Punkten sind wir der Meinung, dass diese ein Ab-
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, weichen vom Selbstbewirtschafterprinzip nicht zu rechtferti
gen vermögen. Es ist juristisch durchaus möglich, sich mit an
deren Mitteln - durch Personaldienstbarkeitsverträge - Ab
baurechte zu sichern; es ist durchaus möglich, sich. mit be
dingten Kaufverträgen, mit Vorverträgen Abbaugebiete zu si
chern. 
Ein Zweites. Unsere Bauern werden es nicht verstehen, wenn 
im Hinblick auf irgendeinen späteren Abbau Land regional -
geographisch und zeitlich - in irgendeinem Abstand weit weg 
vom Abbaugebiet erworben wird. Deshalb würden diese Auf
käufe von Liegenschaften durch Abbauer auf Vorrat, auf Re
serve hin, von der Bevölkerung auch nicht akzeptiert. Es 
kommt hinzu, dass jene, die Kies abbauen und irgendwo sol
che Liegenschaften kaufen können, ganz andere Preise bie
ten als die Selbstbewirtschafter. Das würde rein vom Wettbe
werb her zu einer Verzerrung führen. Wir möchten nicht einen 
solch verzerrten Wettbewerb. Auch dies rechtfertigt es, den 
Antrag Spoerry abzulehnen. 

Tschuppert: Sie argumentieren, Herr Engler; dass ein Kauf für 
die Unternehmer nicht notwendig sei; sie könnten den Abbau 
mit Verträgen sichern. Sie wissen selbst ganz, genau, dass be
karmtlich jedes Blatt zwei Seiten hat. Abbauverträge sind gut; 
ich kenne in meiner Umgebung sehr viele Abbauverträge, die 
gut funktionieren. Ihr Zustandekommen ist aber nie sicher. Zu
dem handelt es sich bei Abb'auverträgen um Prozesse, die 
sich über Jahre beziehungsweise Jahrzehnte hinziehen kön
nen. 
Für eine Firma, die investieren muss, ist es daher eine sehr, 
sehr unsichere Sache, wenn sie ihre Rohstoffgewinnung nicht 
auf Jahre hinaus sichern kann. In einer solchen Situation sollte 
wenigstens die Möglichkeit zum Realersatz offengelassen 
werden, wie das der Vorschlag der Minderheit Spoerry sehr 
gut macht. Die Minderheit Spoerry hat in ihrem Antrag Bedin
gungen eingebaut, die gerade das verhindern, was Sie jetzt an 
diesem Pult genannt haben, Herr Engler. Sie stellen die Anlie
gen der Selbstbewirtschafter durchaus sicher. 
Ein anderer Grund hat mich noch dazu bewogen, den Minder
heitsantrag auf der Fahne zu unterzeichnen. In unserem Land 
haben wir kaum Rohstoffe ausser Kies und Lehm, eventuell 
noch Torf. Ich frage Sie: Ist es denn sinnvoll, dass wir nicht ein
mal diese wenigen Rohstoffe abbauen dürfen? Ist es sinnvoll, 
diese per Lastwagen aus dem Ausland zu importieren? Ist das 
ökologisch verantwortbar? Weiter spreche ich Sie als prakti
zierender Bauer an: Es ist aus verschiedenen Gründen wenig 
sinnvoll, wenn wir unserer sogenannten Wirtschaft Unnötige 
Erschwernisse in den Weg legen. 
Ich bitte Sie also, der Minderheit zuzustimmen. 

Vollmer: Die SP-Fraktion lehnt den Min-derheitsantrag 
Spoerry ebenfalls ab. Es geht nicht darum, dass diese Abbau
unternehmungen verpflichtet wären - ohne Antrag Spoerry-, 
mit Bauern irgendwelche Abbauverträge zu schliessen, und 
dass sie nicht selber Lar,d erwerben könnten. Die Kommis
sionsmehrheit hat entgegen der Fassung des Bundesrates und 
des Ständerates bei Buchstabe c eine Formulierung gewählt, 
die den Anliegen diesE::r Abbau er sehr weit entgegenkommt. 
Wir wollten verhindern - das bringt nun aber die Ausweitung 
nach dem Antrag von Frau Spoerry (in der Kommission sind 
wir ihr nämlich bereits weitgehend entgegengekommen) -, 
dass diese Abbauer auf Vorrat, weitab von ihrem Abbaugebiet 
Heimwesen aufkaufen können und damit das Selbstl::)ewirt
schafterprinzip durchbrechen. Natürlich ist es für eine Abbau
unternehmung einfach, falls sie irgendwo in einem Abbauge
biet Landwirtschaftsland erwerben will, wenn sie Realersatz 
anbieten kann. Aber, Frau Spoerry, das ist keine Wohltat für 
den Bauernstand. Die anderswo aufgekauften Güter nehmen 
anderen Interessenten das Land weg. Und sie vermehren 
nicht das Landwirtschaftsland, wenn sie aufgekaufte Güter in 
der Reserve haben, damit sie sie als Realsatz einwerfen kön
nen. 
Frau Spoerry hat ihren Aritrag noch damit begründet, dass in 
ihrem Antrag weitergehende Ueberlegungen mitberücksich
tigt sind, für den Zeitpunkt, wenn dieser Abbau vollzogen ist: 
wie die Rückführung und die Rekultivierung dieses Landes vor 

sich gehen soll. Diese zusätzlichen Ergänzungen dürfen nicht 
dazu benützt werder., um dem /\ntrag Spoerry zuzustimmen. 
Das Anliegen dieser Ergänzungen kann mit der Fassung der 
Kommissionsmehrheit ebenfalls verwirklicht werden. In Ab
satz 3 dieses Artikels steht ausdrücklich: «Die Bewilligung 
kann mit Auflagen erteilt werden.» Ich verstehe diese Auflagen 
so, dass wir im Sinne des Zweckartikels dieses Gesetzes mit 
den Auflagen dafür besorgt sind, dass die entsprechenden 
Vorkehrungen dieses Gesetzes für diesen Boden wieder gel
ten müssen, wenn der Abbauzweck erfüllt ist. Es ist absolut 
fehl am Platz, hier für diesen Minderheitsantrag Spoerry mit 
dem Argument zu werben, dass damit bessere Möglichkeiten 
der Rückführung dieses Landes nach erfolgtem Abbau mög
lich sein könnten. 
Ich bitte Sie deshalb, diesen Antrag abzulehnen. Das Aller
letzte, was wir brauchen, ist ein Güteraufkatif durch Abbaube
triebe, und damit eine weitere Durchbrechung des Selbstbe
wirtschafterprinzips. Das kann nicht der Zweck dieses Geset
zes sein! 

Nussbaumer, • Berichterstatter: Der Abbau von Bodenbe
standteilen ist eine befristete, die landwirtschaftliche Nutzung 
überlagernde Nutzung. Die Mehrheit will, dass die Kantone 
Kies- oder Tonabbauzonen ausscheiden, bevor die Unterneh
mer Landkäufe tätigen können. Wenn aber solche Zonen aus
geschieden sind, kann in dieser Kiesabbauzone Land zu Prei
sen gekauft werden, die nicht durch den landwirtschaftlichen ' 
Wert bestimmt sind, sondern durch den Wert des Kiesabbaus. 
In der Kommission versuchten wir, Frau Spoerry zwei Schritte 
entgegenzukommen, und sie ist vier Schritte zurückgewichen. 
Wir haben vom Bundesamt für Raumplanung einen Raumpla
ner kommen lassen und ihn gefragt, wie der Stand der Raum
planung bezüglich solcher Kies- und Tonabbauzonen sei. 
Man hat uns gesagt, die Kantone seien zur positiven Nut
zungsplanung gehalten. Die Kantone scheiden also in ihren 
Gebieten Nutzungszonen «Kiesabbau» · - überlagert auf die 
Landwirtschaftszone - aus. Diese Zonen werden als Nut
zungszonen aufgelegt. Im Moment, wo diese Zonen aufgelegt 
werden, bekommt der Boden einen anderen Wert. Es ist klar, 
dass es interessanter wäre, in unmittelbarer Nähe dieser Ab
bauzonen Land zu kaufen und damit vielleicht noch die Pla-

. nung zu präjudizieren. Das wäre auch möglich, wenn man 
ausserhalb frei kaufen könnte. Aber diese Positivplanung ist 
offenbar in verschiedenen Kantonen noch nicht ganz auf dem 
vom Bund gewünschten Stand, weil die Kantone in der Raum
planung absolut souverän sind. 
Frau Spoerry geht mit ihrem Antrag hinter die geltende Bun
desgerichtspraxis zurück. Sie will, dass die Kiesabbauer Land 
kaufen können - man welss nicht genau wieviel, sie sagte «ein 
bestimmtes Mass». Damit machen Sie Löcher in den Gel
tungsbereich des bäuerlichen Bodenrechtes. Der Emmenta
ler ist besser, wenn er grosse Löcher hat, das bäuerliche Bo
denrecht jedoch nicht. 
Diese Kiesabbauer, die freihändig im Nachgang zu Pächtern 
usw. Land kaufen weifen, werden noch zum Eigentümer ge
hen und sagen: Bewirtschafte jetzt dein 'Land selber, damit 
kein Pächtervorkaufsrecht mehr besteht, und dann können wir 
kaufen. Und die.se Kiesabbauer kommen zum Zug, denn der 
übersetzte Preis spielt. Da werden die Bauern das Feld räu
men müssen. 
Die Bedingung, das Land müsse am Schluss zurückgegeben 
werden, ist fadenscheinig. Herr Vollmer sagte bereits, dass 
diese Bedingung mit Hilfe von Absatz 3 ohna weiteres durch
gesetzt werden kann. Im Kanton Solothurn beispielsweise 
muss jeder Kiesabbauer auch eipen Rekultivierungsplan vor
legen, und wenn das Land rekultiviert wird, ist es Landwirt-
schaftsland. · 
Die Preisfestsetzung gilt nach den Vorschriften dieses Geset
zes nur ausserhalb der Kiesabbauzonen. In der Kiesabbau
zone selber gelten diese Preisvorschriften nicht mehr; es 
muss aber ein Nutzungsplan aufgelegt werden. 
Die Bauern sind wahrscheinlich nicht so sehr von allen guten 
Geistern verlassen, dass sie sich im Moment, wo die· Nut
zungsplanung einsetzt und eine Kiesabbauzone geplant wird, 
nicht wehren, wenn sie nicht eingezont werden wollen. Dieje-
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nigen, die sich gegen den Nutzungsplan nicht wehren, wer
den sich nachher, wenn das öffentliche Bedürfnis für den Kies
abbau da ist, auch nicht auf Jahre hinaus wehren können. Ent
weder lässt man sich als Bauer iri eine Kiesabbauzone einzo
nen, mit allen Konsequenzen, oder man wehrt sich mit allen 
Mitteln gegen diese Einzonung und versucht, mit der Einspra
che durchzukommen. 
Die ganze Situation wurde in der Kommission stundenlang, 
halbtagelang, mehrmals diskutiert. Wir höfften, eine Möglich
keit zu finden. Leider wurden die Bedingungen immer mehr 
verschärft, so dass wir am Schluss wieder vor einer Patt-Situa
tion stehen. Ich bedaure das. Ich möchte doch, dass wir in die
ser wichtigen Frage jetzt nicht das Gesetz «verteufeln». Wir ha
ben ganz eindeutig die Kiesabbauzonen - dann ändern der 
Wert und das Recht -, und dort, wo keine Kiesabbauzonen 
sind, wollen wir keine Realersatzkäufer. Wir brauchen uns 
nicht in erster Linie für Bauern zu wehren, die Kiesabbauland 
verkaufen; wir wollen, dass die anderen nicht aus dem Markt 
fallen. 
Ich bitte Sie, den Antrag Spoerry abzulehnen. 

M. Perey, rapporteur: Cet objet ne devrait pas decha1ner a ce 
point les passions. La divergence entre la majorite et la mino
rite consiste a permettre des achats de terrains qui ne contien
nent pas de reserve, qui peuvent donc devenir des terrains de 
compensation. Du point de vue de l'agriculteur, cela peut etre 
un avantage pour celui qui ne veut pas s'occuper de son gra-
vier. · ' 
La majorite de la commission estime qu'il ne taut pas faire de 
derogation a ce qui se fait aujourd'hui. La situation est actuelle
ment reglee par les cantons, qui ont l'obligation de faire des 
plans pour les gravieres et les terres glaises; certains d'entre 
eux accusent peut-etre un peu de retard du fait que l'amenage
ment du territoire n'est pas touta fait ajour. De la a vouloirfaire 
un proces a la minorite et a peindre le diable sur la muraille en 
disantque les marchands de graviervont mangertous les pay
sans, c'est un pas que je ne franchis pas. Je vous assure que 
dans mon canton ou il y a beaucoup de gravieres, tout le long 
du Jura, les paysans sont assez malins.pour savoir s'occuper 
de leurs affaires. 
La minorite aurait voulu introduire quelques assouplisse
ments. Vous avez entendu des arguments pour et contre. Mais 
la majorite de votre commission est d'avis qu'il ne faut pas ac
corder ce droit d'achat de terrains pour les gravieres. 

Frau Spoerry, Sprecherin der Minderheit: Ich möchte nur zu 
einer Bemerkung des Herrn Kommissionspräsidenten Stel
lung nehmen, nämlich zu seiner Behauptung, mein Vorschlag 
gehe hinter die geltende Rechtsprechung des Bundesge
richts zurück. Diese Feststellung istfatsch. 
Die heutige Bundesgerichtspraxis kann sich nicht auf ein 
Recht abstützen, das wir noch gar nicht haben. Heute können 
die Gerichte nur mit den Begriffen der Spekulation und des 
übersetzten Preises arbeiten, und bei übersetzten Preisen 
werden solche Käufe als spekulativ und damit als unzulässig 
bezeichnet. 
Wir schaffen ein neues Gesetz mit neuen, klar umschriebenen 
Voraussetzungen für Kauf und Nichtkauf, mit klaren Voraus
setzungen für Bewilligungen! Das wird auch auf die Bundes
gerichtspraxis einen Einfluss haben. Die zukünftige Bundes
gerichtspraxis kann nicht mehr die Bundesgerichtspraxis der 
Vergartgenheit sein. 

Bundesrat Koller: Die Lösung der Kommissionsmehrheit 
sieht so aus: 
In einer dafür bestimmten Zone kann ein Abbauunternehmen 
landwirtschaftliche Grundstücke erwerben, um diese auszu
beuten. Eine konkrete Abbaubewilligung braucht dabei für 
den- Erwerb nicht vorzuliegen. Es genügt eine rechtskräftige 
Nutzungsplanung. Blosse Richtpläne, die auf eine spätere Ab
bauzone aufmerksam machen, genügen nicht. 
Gegenüber diesem Vorschlag möchte die Minderheit der 
Kommission - angeführt von Frau Spoerry-weiter gehen und 
Käufe, unabhängig von einer aktuellen Zonenordnung, auch 
im Hinblick auf die Ausbeutung von Bodenbestandteilen mög-
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lieh machen. Vor allem wären das Käufe von Grundstücken, 
die später als Reale·satz degen Land in der Abbauzone ange
boten werden. Dabei ist Frau Spoerry zuzugestehen, dass sie 
- und das ist das Positive an diesem Vorschlag - nachher, 
nach dem erfolgten Abbau, wieder eine Veräusserungspflicht 
vorsieht, also normalerweise eine Rückübergabe an Selbstbe
wirtschafter. 
Bedenklich finde ich an diesem Vorschlag, dass diese zusätzli
che Oeffnung nicht praktikabel eingegrenzt worden ist. 
Aus diesem Grunde muss ich Sie bitten, den Antrag abzuleh
nen. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Abs. 2 Bst. d, Abs. 3-Al. 2 let. d, a/. 3 
Angenommen -Adopte 

Art. 64a '(neu) 
Antrag der Kommission 
Titel 
Zwingende Verweigerungsgründe 
Ingress, Bst. a 

72 Stimmen 
69Stiminen 

Die Bewilligung ist trotz Vorliegen eines B..:willigungsgrundes 
zu verweigern, wenn: 
a. im Vertrag zum Erwerb des Gewerbes oder Grundstücks ein 
übersetzter Preis vereinbart wurde; 

Bst.b 
Mehrheit 
b. der Erwerber bereits über mehr landwirtschaftliche Grund
stücke (Art. 2 Abs. 1) rechtlich oder wirtschaftlich verfügt oder 
auf solche ein Zuweisungs- oder Kaufsrecht besitzt, als für 
eine überdurchschnit,tlich gute Existenz einer bäuerlichen Fa
milie nötig sind; 
Minderheit 
(Ulrich, Aguet, Bore!, Bundi, Oaepp, Diener, Engler, Vollmer, 
Wiederkehr) 
b. der Erwerber nach dem Erwerb insgesamt über mehr land
wirtschaftliche Grundstücke (Art. 2 Abs. 1) rechtlich oder wirt
schaftlich verfügt oder auf solche ein Zuweisungs- oder Kaufs
recht besitzt, als für eine überdurchschnittlich gute Existenzei
ner bäuerlic_hen Familie nötig sind; 

Bst.c 
c. im Falle der Arrondierung das zu erwerbende Grundstück 
ausserhalb des ortsüblichen Bewirtschaftungsbereichs des 
Gewerbes des Erwerbers liegt. 

Bst.d 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrags der Minderheit 
Minderheit 
(Vollmer, Aguet, Borel, Bundi, Diener, Ulrich, Wiederkehr) 
d. der Erwerb offensichtlich der Spekulation dient. 

Antrag Gros 
Art. 64a streichen 

Art. 64a (nouveau) 
Proposition de Ja commission 
Titre 
Motifs irnperatifs de refus 
Preambu/e, /et. a 
L'autorisation est refusee nonobstant la presence d'un motif 
d'autorisation lorsque: 
a. le prix convenu dans le contrat d'acquisition de l'entreprise 
ou de l'immeuble est surfait: 

Let.b 
Majorite 
b. l'acquereur dispose juridiquement ou economiqument de 
plus d'immeubles agricoles (art. 2, 1 er al.) qu'il n'en faut pour 
offrir a une famille paysanne des moyens d'existence particu-
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lierement bons ou qu'il a un droit ä l'attribution ou un droit 
d'emptlon sur de tels immeubles; 
Minorite . 
(Ulrich, Aguet, Boret, Bundi, Daepp, Diener, Engler, Vollmer, 
Wiederkehr) 
b. l'acquereur dispose en tout, juridiquement c;,u economiqu·e
ment, une fois son acquisition faite, de plus d'immeubles agri
coles (art. 2. 1er al.) qu'il en faut pour offrir ä une famille pay
sanne des moyens d'existence particulierement bons ou qu'il 
a droit ä l'attribution ou un droit d'emption sur de tels immeu
bles. 

Let. c 
c. dans le cas d'un arrondissemei;,t, l'immeuble ä acquerir est 
situe en dehors du rayon d'exploitation de l'entreprise de l'ac
quereur, normal pour la localite. 

Let.d 
Majorite 
Rejeter la proposition de la minorite 
Minorite 
{Vollmer, Aguet, Bore!, Bundi, Diener, Ulrich; Wiederkehr) 
d. l'acquisition sert manifestement un dessein de speculation. 

Proposition Gros 
Bitter l'art. 64a 

Präsident: Auch hier entfällt der Antrag Gros gemäss Ihrem 
. Entscheid bei Artikel 64 Absatz 1. 

Ingress, Bst. a - Preambule, /et. a 
Angenommen -Adopte 

Bst. b-Let. b 

Frau Ulrich, Sprecherin der Minderheit: Wir müssen uns ent
scheiden, welchen Kurs wir in der Landwirtschaftspolitik ein
schlagen wollen. Es geht hier bei Artikel 64a um die zwingen
den Verweigerungsgründe. 
Ich habe Ihnen vor einiger Zeit zu Artikel 23 dargelegt, wes
halb vyir für eine tiefere Grenze sind, wo jemand noch als 
Selbstbewirtschafter ein Zuweisungsrecht haben soll. Wir sind 
hier bei den Kaufmöglichkeiten. Da sind die Vorschläge etwas 
anders, aber meine Begründung ist dieselbe. 
Es geht darum, dass wir im Rahmen dieses Gesetzes den 
Struktu_rwandel nicht noch vorantreiben, sondern die Möglich
keit erhalten wollen, dass möglichst viele bäuerliche Familien
betriebe weiterexistieren können. 
Wo liegt nun der Unterschied zwischen meinem Antrag und 
dem der Mehrheit? 
Beide geben einem Erwerber die Möglichkeit, ein Gut zu kau
fen. Nur die Grenze, ab wann dies nicht mehr möglich sein 
soll, ziehen wir zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt. 
Die Mehrheit stützt sich auf die Situation ab, wie sie vor dem 
Kauf besteht, es soll nämlich nur derjenige nicht kaufen kön
nen, der, schon bevor erneues Land oder einen neuen Betrieb 
zukauft, mehr als «eine überdurchschnittlich gute Existenz» 
besitzt. 
Was heisst «eine ·überdurchschnittlich gute Existenz(,? Den
ken Sie daran, es soll nachher mehr sein als die Zahlen, die ich 
Ihnen jetzt sage. Eine überdurchschnittlich gute Existenz 
braucht zweieinhalb bis drei Arbeitskräfte. Ihr Standardein
kommen im Talgebiet beträgt - nach den Zahlen von 1987 - -
zwischen 108 000 Franken und 160 000 Franken. Erst wenn 
die Grenze überschritten wird, wenn also die obere Grenze 
von 160 000 Franken Standardeinkommen überschritten wird, 
will die Mehrheit die Bewilligung verweigern. 
Die Minderheit ist der Meinung, dass diese Verweigerung 
schon vorher einsetzen soll, nämlich dann, wenn bereits nach 
dem 'Erwerb eine solche überdurchschnittlich gute Existenz 
da ist. Das heisst, dass jemand - das kann vorkommen-, der 
bereits ein kleines Gewerbe besitzt und nun ein grosses zu
kaufen könnte, unter diese Limite fällt. Aber ich glaube, in dem 
Fall kann man auch verantworten, dass dieser potentielle Er
werber nun sein kleineres Gewerbe an jemand anderen ver-

kauft, um einer andern bäuerlichen Familie die Möglichkeit ei
ner Existenz zu geben. 
Es geht nun darum, wo wir die Grenze ziehen. Wenn Sie der 
Meinung sind, dass möglichst viele bäuerliche Familien eine· 
Existenz haben sollen, dann müssen Sie der Minderheit zu
stimmen. Wenn Sie der Meinung sind, wir müssten möglichst 
grosse Betriebe fördern, dann stimmen Sie- leider-der Mehr
heit zu. 

1 
Nussbaumer, Berichterstatter: Der Antrag der Mehrheit 
wurde in der Kommission mit 14 zu 4 Stimmen angenommen. 
Allerdings hat dann Frau Ulrich noch ganz währschaften Zu
wachs erhalten, so dass aus diesen vier neun geworden sind. 
Ich möchte hier zuhanden der Materialien noch einen Fall auf
zeigen. Es ist der Fall denkbar, dass ein Landwirt eine über
durchschnittlich gute 'Existenz hat, weil er sehr wenig Eigen
land, aber sehr, sehr viel Pachtland hat. An und für sich sollte 
dieser Landwirt zukaufen können, aber man müsste ihm nach 
Artikel 64 Absatz 3 die Auflage machen, er habe anlässlich des 
Zukaufs bisheriges Pachtland abzugeben, damit er nicht ein 
ganzes Imperium aufbauen kann. Wir müssen daran denken: 
Wir haben sehr viele Kleinbetriebe, die durch tüchtige Leute zu 
Grossbetrieben, zu überdurchschnittlichen Existenzen ver
grössert wurden und die dann nicht zukaufen könnten, ob
schon das von der eigenen Landfläche her gesehen er
wünscht wäre. Aber sie müssten in diesem Fall von der Bewilli
gungsbehörde die Verpflichtung übernehmen, Pachtland ab~ 
zugeben. · · 
Es ist tatsächlich so, dass dies eine Frage des Masses ist. Wir 
haben heute schon ein paarmal über die Frage diskutiert: Soll 
eine gute oder eine überdurchschnittlich gute Existenz vorher 
oder nachher erreicht sein? Man kann hier Argumente für die 
Mehrheit und Argumente für die Minde~heitfinden. Ich glaube, 
es ist jetzt, nachdem wir einige Male über ähnliche Situationen 
diskutiert haben, jedermann in der Lage, sich hier ein Urteil zu 
bilden. 
Im Namen der Kommission bitte ich Sie, der Mehrheit zuzu
stimmen. 

M. Perey, rapporteur: En ce qui conceme cet article, avec la 
proposition de la minorite, on revient une fois de plus sur la 
lutte que l'on veut mener contre certains paysans susceptibles 
de gagne~ trop d'argent. 
La minorite, importante sur le papier, n'etait que de 4 voix lors 
du vote en commission, mais Mme Ulrich a battu le rappel par 
la suite. La commission a decide par 14 voix contre 4 de ne pas 
lasuivre. . 
II y a un probleme que l'on oublie toujours. Lorsqu'on deci
dera avant qu'il n'achete si l'acquereur a ou non la possibilite 
de le faire, comme la minorit&le demande, s'il dispose deja de 
bons moyens d'existence ou particulierement bons, comme 
l'a rappele le presidenttout ä l'heure, cela peuttenir au fait qu'il 
a beaucoup de terres en location, en affermage. Au moment 
ou il aurait enfin la possibilite de devenir proprietaire et d'ache
ter des terres en propre, on l'en empechera sous pretexte qu'il 
a dejä assez pour vivre. Mais qui peut pretendre que quelques 
annees plus tard ces terres en affermage ne lui seront pas reti
rees, parce qu'un heritier les prendrait pour les exploiter lui
meme? On aurait alors empeche cet agriculteur d'acheter des 
terrains dont il a besoin, parce que momentanement, en dis
posant d'autres terres, il ne rentre pas dans la categorie ade
quate. 
Ce sont des considerations importantes et M voulant ä taut 
prix faire le bien des paysahs, vous etes en train de faire leur 
malheur. Je vous propose de suivre la majorite de votre com
mission. 

Bundesrat Koller: Materiell hat hier die Kommissionsmehrheit 
gegenüber den Vorschlägen des bundesrätlichen Entwurfs 
und des Ständerates eigentlich nur im Buchstaben b eine 
Aenderung beschlossen. Danach soll bei der Beurteilung, ob 
noch landwirtschaftlicher Boden gekauft werden kann, auf 
den Zustand vor dem Erwerb und nicht auf jenen nach dem Er
werb abgestellt werden. Jemand, der bereits eine Existenz hat, 
die knapp h.nter einer überdurchschnittlich guten Existenz 
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liegt, darf daher ein Grundstück auch dann zukaufen, wenn er 
im Anschluss daran über mehr als eine überdurchschnittlich 
gute Existenz verfügt. · 
Diese Lösung, die dem Zukauf keine nennenswerte Grenze 
mehr setzt, überzeugt nicht. Allerdings vermag auch der Vor
schlag von Bundesrat und Ständerat, der von der Kommis
sionsminderheit übernommen worden ist, nicht ganz zu über
zeugen. Zu Recht hat die Kommissionsmehrheit nämlich dar
auf hingewiesen, dass dieser Vorschlag den Erwerb einer sehr 
grossen, mehr als überdurchschnittlich guten Existenz 
schlicht verhindert und zur Teilung des Gewerbes zwingt. 
Auch wenri solche Fälle selten sein mögen, weisen sie auf ei
nen konzeptionellen Mangel des bundes- und ständerätllohen 
Vorschlages hin. Dieser liesse sich im Differenzbereinigungs
verfahren eigentlich nur dadurch vermeiden, dass wir hier wie 
andernorts zwischen dem Erwerb eines landwirtschaftlichen 
Gewerbes und eines landwirtschaftlichen Grur'ldstückes un
terscheiden würden. Damit wir aber im Differenzbereinigungs
verfahren diesen Mangel überhaupt beheben können, emp
fehle ich Ihnen, der Mehrheit det Kommission zuzustimmen. 

Abstimmung-Vota 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Bst. c - Let. c 
Angenommen -Adopte 

Bst. d-Let. d 

SO Stimmen 
40Stimmen 

Vollmer, Sprecher der Minderheit: .Es geht hier wiederum um 
Verweigerungsgründe. Einern Erwerb, der offensichtlich der 
Spekulation dient, soll die Bewilligung zwingend verweigert 
werden. Das deckt sich unter Berücksichtigung des Konzep
tionsweohsels, den wir Ja zum Bewilligungsverfahren vorge
nomm~n haben, eigentlich genau mit dem schon vom Bun
desrat vorgeschlagenen Einsprachegrund. Jetzt ist daraus ein 
Verweigerungsgrund geworden. 
Ich nehme also nur ein Kriterium auf, das bereits in der Fas
sung des Bundesrates begründet und sinnvollerweise auch 
aufgenommen worden ist. Das Spekulationsverbot müsste 
dann zur Anwendung kommen, wenn die übrigen Verweige
rungsgründe bei eihem Aufkauf aus spekulativen Gründen 
nicht greifen können. . 
Man könnte jetzt vielleicht einwenden, die übrigen im Gesetz 
aufgeführten Verweigerungsgründe böten bereits genügend 
Schutz vor Spekulation, darum sei diese Ergänzung gar nicht 
mehr nötig. Ich zweifle an dieser Argumentation. Aber ich 
glaube auch, darüber zu streiten ist eigentlich müssig. 
Schreiben wir diese Ergänzung ins Gesetz, wie das auch der 
Bundesrat ursprünglich in seiner Fassung vorgesehen hat. 
Wenn sie überflüssig wird, kann sie niemandem weh tun. 
Oder: Wenn man sie nicht aufnehmen will, fürchtet man allen
falls halt doch, dass diese Ergänzung vielleicht auch in einzel
nen Fällen als Verweigerungsgrund wirken könnte. 
Ich bitte Sie deshalb: Stimmen Sie diesem Antrag zu. Es ist ein 
Bekenntnis, dass wir von vornhetein verhindern Wollen, dass 
allenfalls Güter aus spekulativen Gtühden aufgekauft werdeh. 

Nussbaumer, Berichterstatter: Ich glaube, der Antrag der 
Minderheit Vollmer entspringt einem gewissen Misstrauen, 
das wahrscheinlich aus der Vergangenheit stammt. Er.möchte 
zusätzlich die offensichtliche Spekulation verhindern. Nach
dem wir den Antrag Spoerry abgelehnt haben, glaube ich, ist 
dieser Antrag nicht mehr nölig. 
Ich habe noch eine zweite Hemmschwelle, Ihrem Antrag, der 
von der Kommission deutlich abgelehnt worden ist, zuzustim
men. Sie sprechen von offensichtlicher Spekulation. Könnte 
es noch eine gewöhnliche Spekulation, eine verdeckte Speku
lation oder eine vermutete Spekulation geben, und wäre diese 
dann gestattet? Ich könnte mir vorstellen, dass die negative 
Auslegung dieser Bestimmung unter Umständen zu Schwie
rigkeiten führen könnte. Jetzt ist diese Bestimmung auch 
schon Gesetz, im Artikel 19 EGG, aber ich muss Ihnen sagen, 
das Bundesgericht hat erst In den letzten Jahren, als die Preise 
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explodierten, zu dieser Bestimmung «offensichtliche Spekula-
, tion» ein ungetrübtes Verhältnis bekommen. Vorher war die of
fensichtliche Spekulation gar nie zu beweisen. Also nach der 
Meinung dar Mehrheit unserer Kommission ist diese Bestim
mtmg überflüssig. 
Wir bitten Sie, den Antrag der Minderheit Vollmer abzulehnen. 

M. Perey, rapptirteur: Une tres grande majorite de la commis
sion vous propose de repousser cette proposition, car alle ne 
sert absolument a rien dans oette loi. 

Bundesrat Koller: Ich glaube, an sich hat Herr Nationalrat Voll
mer selber eingesehen, dass dieser Verwe!gerungsgrund im 
neuen Konzept · des Selbstbewirtschafters eigentlich ein 
Fremdkörper ist. Deshalb kann man sich natürlich nicht mehr 
auf das ursprüngliche bundesrätliche Konzept berufen, weil 
wir ja bei den Elnsprachegründen, der offensichtlichen Speku
lation und der vorWiegenden Kapitalanlage, eben nicht vom 
Selbstbewirtschafterprinzip ausgegangen sind. Wenn wir uns 
nun mit guten Gründen für das Selbstbewirtschafterprinzip 
entschieden haben, dann sollte jetzt wirklich nach Artikel 64 
abschliessend beurteilt werden, ob das ein sinnvoller Erwerb 
ist - sei es, dass ein Selbstbewirtschafter es erwirbt oder eine 
dort genannte Ausnahme vorliegt. Wenn wir nachträglich die 
Bewilligungsbehörde auch noch zu dieser Prüfung zwingen, 
übertordern wir sie; wir würden lediglich Rechtsunsicherheit 
schaffen. 
'Aus diesem Grunde möchte ich Sie bitten, den Antrag abzu
lehnen. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Mindetheit 

Art. 64b (neu) 
Antrag der Kommission 
Titel 
ErWerb durch die öffentliche Hand 
Wottlaut 

81 Stimmen 
38Stimmen 

Der E:twerb durch das Gemeinwesen oder dessen Anstalten 
ist zu bewilligen, wenn er: 
a. zur Erfüllung einer nach Plänen des Raumplanungsrechts 
vorgesehenen öffentlichen Aufgabe benötigt wird; 
b. als Realersatz bei Erstellung eines nach Plänen des Raum
planungsrechts vorgesehenen Werkes dient und ein eidge
nössisches oder kantonales Gesetz die Leistung von.Realer
s'¾tt vorschreibt oder erlaubt. 

Art. 64b (nouveau) 
Proposition de la commission 
Titre 
Acquisition par les pouvoirs publics 
Texte 
L'acquisitlon par la collectivite ou par ses etablissements est 
autötisee quand: 
a. eile est necessaire a l'execution d'une täche publique pre
vue conformement aux plans du droit de l'amenagement du 
territoir~ . 
b. alle sert au remploi en cas d'ediflcation d'un ouvrage prevu 
conformement aux plans du droit de l'amenagement du terri
toire et que la legislation federale au cantonale prescr!t ou per
met la prestation d'objets en remploi. 

Nussbaumer, Berichterstatter: Sie finden den Artikel 64b in 
nur leicht geänderter Fassung beim Ständerat in Artikel 63 Ab
satz 1 Buchstabe g. Es wurde mehrmals gesagt-auch vor der 
Gesamtabstimmung des Ständerates -, dass dieser Artikel 
der öffentlichen Hand einen Freipass gebe. Hier hat sich die 
öffentliche Hand aber genau nach dem Planungsrecht zu rich-
ten. · 
Im Grunde genommen ist es ein Parallelfall zum Fall, wie wir 
ihh bei den Kiesabbaugebieten haben. Im Moment, wo die 
Raumplanung beispielsweise eine neue Eisenbahnlinie oder 
irgendein öffentliches Bauvorhaben vorsieht, kann die öffentli
che Hand in diesen Gebieten kaufen. Das wird jetzt beispiels-
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weise beim «Bahn-2000»-Trassee zwischen Olten und Bern 
gemacht 
Es ist nun interessant, wie sich das mit den Preisen auswirken 
könnte. Bis heute war es für die öffentliche Hand lohnend -
denn sie hatte das Enteignungsrecht-, mit ihren Verkehrsträ
gern in möglichst unberührte, billige Gebiete auszuweichen, 
um nicht hohe Landkosten bezahlen zu müssen. Sie konnte 
das Land zum landwirtschaftlichen Verkehrswert kaufen. 
Allerdings ist das auch nur noch auf dem Papier so. Beispiels
weise mussten die SBB jetzt Realersatz in diesem Gebiet kau
fen - rein landwirtschaftlichen Realersatz -, in der Preisord
nung von 34 Franken. Nach dem neuen Gesetz wäre das 
übersetzt; aber im Grunde genommen kaufen sie Land für 
eine öffentliche Anlage, die raumplanerisch festgelegt ist, und 
deshalb ist in diesen Fällen - das ist ja ein ganz beschränkter 
Markt - der höhere Preis, der die zukünftige Nutzung auch 
beinhaltet, gerechtfertigt. Wir können mit diesem Artikel auch 
eine etwas glaubwürdigere Praxis bei den Enteignungen ent
wickeln. 
Der Artikel ist zwar nichts Neues, aber es ist richtig, dass wir 
der öffentlichen Hand hier die Möglichkeiten geben. Die Kom
mission hat das mit grossem Mehr beschlossen. 

M. Perey, rapporteur: Cet article 64b ne provient pas de n'im
porte ou. On pourrait croire qu'il n'a rien a voir avec Je reste du 
projet du Conseil federal ou du Conseil des Etats. II remplace 
simplement ladisposition que l'on trouve a l'article 63, lettre g, 
de Ja version du Conseil des Etats. L'article 64b est necessaire 
pour permettre l'acquisition de certains terrains par les pou
voirs publics d'une fa9on peut-etre un peu plus adequate que 
l'expropriation en vue de l'execution de travaux tels que 
RAIL 2000 (c'est l'exemple qui a ete cite), pour permettre aux 
pouvoirs publics d'acheter a un prix qui ne soit pas surfait, 
mais tout de meme acceptable pour les paysans. 
Voila pourquoi votre commission vous propose d'accepter cet 
article 64b. II est necessaire. 

Angenommen -Adopte 

Art.65 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1 
Der Erwerbspreis gilt als übersetzt, wenn er mehr als geringfü
gig über den Preisen für vergleichbare landwirtschaftliche Ge
werbe oder Grundstücke in der betreffenden Gegend im Mittel 
mehrerer Jahre liegt oder wenn er in einem offensichtlichen 
Missverhältnis zum landwirtschaftlichen Ertrag steht. 
Abs.2 
Für Gebäude ist in der Regel der Zeitwert des Wi13derbeschaf
fungswertes massgeblich. 
Abs. 3(neu) 
Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. 

Minderheit/ 
(Gros) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit II 
(Wiederkehr) 
Abs.1 
Der Preis für ein landwirtschaftliches Gewerbe darf den dreifa
chen Ertragswert nicht übersteigen. 
Abs.2 
Ist der Anlagewert höher, so gilt dieser als zulässiger Preis. 
Hatte der Veräusserer das Grundstück oder Gewerbe durch 
erbrechtliche Zuweisung erworben, so entspricht der Anlage
wert mindestens dem Ertragswert oder, wenn dieser höher ist, 
dem seinerzeitigen Uebernahmewert. Im übrigen setzt sich 
der Anlagewert aus dem Erwerbspreis und den wertvermeh
renden Aufwendungen zusammen, die zum Zeitwert des Wie
derbeschaffungswertes angerechnet werden. 
Abs. 3(neu) 
Der Erwerbspreis für ein landwirtschaftliches Grundstück gilt 
als übersetzt, wenn er die Preise vergleichbarer landwirtschaft-
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licher Grundstücke in der betreffenden Gegend im Mittel der 
letzten fünf Jahre erheblich übersteigt oder in einem offen
sichtlich~ Missverhältnis zum landwirtschaftlichen Ertrag 
steht. 
Abs.4(neu) 
Der zulässige Preis entspricht in jedem Fall mindestens den 
Grundpfar;tdschulden. 
Abs. 5 (neu) 
Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. 

'Art.65 
Proposition de /a commission 
Majorite 
Al. 1 
Le prix d'acquisition est surfaitquand il depasse plus que dans 
une faible mesure Je prix paye en moyenne pluriannuelle pour 
des entreprises ou des immeubles agricoles comparables de 
Ja meme regiol') ou quand il est manifestement dispropor
tionne par rapport au rendement agricole. 
A/.2 ' 
Pour les bätiments, Ja valeur actuelle de remplacement est en 
regle generale determinante. 
Al. 3 (nouveau) 
Le Conseil federal regle les details. 

Minoritet 
(Gros) 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 

Minorite/1 
(Wiederkehr) 
A/.1 
Le prix d'une entreprise agricole ne doit pas depasser Je triple 
de Ja valeur de rendement. 
A/.2 
Si Ja valeur d'investissement est superieure, eile est reputee 
prix licite. Si l'alienateur avait acquis l'entreprise ou l'immeuble 
par attribution de droit successoral, Ja valeur d'investissement 
est au moins egale a Ja valeur de rendement, ou, si celle-ci est 
superieure, a la valeur de transfert au moment de cette acquisi
tion. Pour le raste, la valeur d'investissement se compose du 
prix d'acquisition et des impenses generatrices de plus-value 
qui sont comptees a la valeur actuelle de remplacement. 
Al. 3 (nouveau) 
Le prix d'acquisition d'un immeuble agricole est surfait 
lorsqu'il depasse considerablement Je prix paye en moyenne 
pour des immeubles agricoles comparables de Ja meme re
gion au cours des cinq d13mieres annees ou qu'il est manifes
tement disproportionne par rapport au rendement agricole. 
Al. 4 (nouveau) 
Le prix licite est en tous les cas au moins egal au montant des 
dettes garanties par gages immobiliers. 
Al. 5 (nouveau) 
Le Conseil federal regle les details. 

Wiederkehr, Sprecher der Minderheit II: Mein Antrag verlangt 
Höchstpreisgrenzen für die Veräusserung von landwirtschaftli0 

chen Gewerben. Er entspricht dem Antrag Zimmerli, der im 
Ständerat vorerst abgelehnt wurde. Es wäre aber nicht zum er
sten Mal, dass etwas Gescheites im Ständerat erst beim zwei
ten Mal eine Mehrheit findet. 
Ich halte den Antrag aufrecht, weil ich überzeugt bin: 
1. Die Höchstpreisbegrenzung ist langfristig die einzige Mög
lichkeit, die Spekulation mit Landwirtschaftsboden zu unter
binden. • 
2. Die Höchstpreisbegrenzung ist langfristig die einzige Mög
lichkeit, den Bauernstand zu erhalten, will man von den Land
wirten nicht erwarten, dass sie schon·halbe Millionäre sind, be
vor sie zu bauern beginnen. 
Wenn heute im Agglomerationsgebiet der grossen Städte für 
Landwirtschaftsboden Quadratmeterpreise von 15 bis 20 
Franken bezahlt werden, so heisst das für den Bauern, dass er 
für ein Kilo Brot oder für einen Liter Milch vier bis sechs Fran
ken lösen müsste, um überhaupt nur die Produzentenpreise 
wieder hereinzubekommen. So geht es nicht. 
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Wenn wir keine griffige Preisüberwachung einführen, bleibt 
eine neue Agrarpolitik, die sich den Herausforderungen eines 
vereinigten Europas stellen muss und auch die Daumen
schrauben des Gatt spürt, Flickwerk. 
Die Bauern wollen Stützungsmassnahmen. Die Damen und 
Herren der SVP haben am letzten Samstag «Direktiahlungen 
für alle» in einer Resolution gefordert. Wie können Sie dies ver-

' treten, wenn Sie gleichzeitig, vor dem wichtigsten Produk
tionsfaktor, vor dem Preisniveau des Bodens, die Aug!;!n ver
schliessen? Das wäre unehrliche Politik. Aber ich weiss, dass 
viele von Ihnen d.;ifür sind, dass man Höchstpreisgrenzen fest
setzt. 
Was will dieser Antrag? Er möchte mit dem fundamentalen Er
tragswertprinzip minde~tens bei den landwirtschaftlichen Ge
werben - nicht bei den einzelnen landwirtschaftlichen Grund
stücken, aber bei den Gewerben -eine Preisgrenze einführen. 
Natürlich wäre es nicht angängig, mit einer grobschlächtigen 
Preisgrenze, sozusagen durch die Hintertür iri Nactit- und Ne
belaktionen, Millionenwerte zu vernichten. Deshalb soll diese 
Preisgrenze entsprechend korri~iert werden: lnve~itio~en 
sollen berücksichtigt werden. Das 1st ganz selbstverstandhch. 
Warum der dreifache Ertragswert? Der doppelte Ertragswert 
ist der Schlüssel für die Berechnung der Produzentenseite. Ich 
bin der Meinung, dass es einem Kaufinteressenten durchaus 
zuzumuten ist, den Gürtel etwas enger zu schnallen und d~n 
dreifachen Ertragswert zu bezahlen, wenn er ein landwirt
schaftliches Gewerbe kaufen will. Der dreifache Ertragswert ist 
eine betriebswirtschaftlich vertretbare Grösse. Er ergibt auch 
dann einen realistischen Kaufpreis, wenn - wie- das vorgese
hen ist - der Bundesrat jeweils die Normen regetmässig an
passt und damit dem Wert der Gebäude entsprechend R~ch-
nung getragen wird. . _ . 
So reicht der Verkaufserlös durchaus, emem aiteren Bew1rt
schafterehepaar einen sorgenfreien Lebensabend z~_sichern. 
Es gilt auch, ein anderes Gegenargument zu e~tkraften: Es 
gäbe dann vielleicht bei der Begrenzung des Preises auf den 
dreifachen Ertragswert allzu viele Kaufinter~ssenten, u~d 
dann müsste eine Behörde den Erwerber dieses landwirt
schaftlichen Gewerbes bezeichnen. Mitnichten; es gilt im 
schweizerischen Privatrecht immer noch das Prinzip, dass der 
Verkäufer den Erwerber bezeichnet. Das bleibt auch dabei, 
wenn Sie dem Antrag zustimmen. Von Bürokratie also keine 
Rede. · 
Hingegen schaffen Sie die Bürokratie, wenn Sie dem jetzigen 
Mehrheitsantrag zustimmen. Es ist ein Gummiartikel, mit de~ 
Sie die Spekulation letztlich nicht in den Griff bekommen. Sie 
überlassen es dem Bundesrat, via Verordnung die Preise zu 
bezeichnen: Mit dem vorgeschlagenen Gummiartikel der 
Mehrheit wird er soviel Ermessensspielraum schaffen und da
mit Beschwerden und Einsprachen provozieren, dass die Bü
rokratie Urständ feiern kann. 
Der Boden in der Schweiz ist knapp. landwirtschaftlicher Bo
den wird tendenziell nicht zu-, sondern abnehmen. Er wird für 
die landwirtschaftliche Nutzung ohnehin immer zu teuer sein. 
Ohne eine genau definierte Preisgrenze wird es trotz Vorka~s
recht auch einem jungen Paar, das den Willen hat, Landwirt
schaft zu betreiben, nicht möglich sein, als Pächter einen Hof 
zu erwerben. 
Im Namen unserer Bauern bitte ich Sie, dem Grundsatz einer 
Höchstpreisbegrenzung zuzustimmen. wenn ich nun sage: 
dem Grundsatz dann bitte ich Sie, diesen Artikel 65 in seiner 
ganzen Länge hier schnell anzuschauen. Der Grundsatz i~ 
formuliert in Absatz 1. Absatz 2 bestimmt, diesen vermaledei
ten Anlagewert wieder hervorzuholen, den Sie in keinem der 
Artikel vorher haben wollten. 
Ich kann mich Ihren Wünschen fügen und schlage Ihnen vor, 
als Absatz 2 nicht den Anlagewert als Mass zu nehmen, son
dern den Artikel 53, der mit wenigen Worten das gleiche aus
drückt, was hier mit Anlagewert impliziert sein soll und den Sie 
ohne Opposition schon genehmigt ~aben. . _ 
Ich wiederhole noch einmal, dass die Erwerbspreise für land
wirtschaftliche Grundstücke nicht dem dreifachen Ertragswert 
als Höchstpreis unterliegen sollen, sondern für sie gilt ~er 
Preis als übersetzt wenn er die Preise vergleichbarer landwirt
schaftlicher Grund~tücke in der betreffenden Gegend im Mittel 

der letzten fünf Jahre erheblich übersteigt oder in einem offen
sichtlichen Missverhältnis zum landwirtschaftlichen Ertrag 
steht. Das heisst, in der Regel werden Sie für ein einzelnes 
landwirtschaftliches Grundstück etwa den achtfachen Ertrags
wert bezahlen müssen. Und noch etwas ist wichtig und auch in 
Artikel 53 enthalten: In jedem Falle entspricht der zulässige 
Preis mindestens den Grundpfandschulden. 
Stimmen Sie mit dem Absatz 1 dem Grundsatz zu, dass der 
Preis für ein landwirtschaftliches Gewerbe den dreifachen Er
tragswert nicht übersteigen darf, und stimmen Sie auch den 
modifizierten weiteren Absätzen zu! 

Hess Otto: Die Fraktion der SVP ist in der Frage der'Umschrei
bung eines übersetzten Preises geteilter Auffassung. Die Mai: 
nungen teilen sich zwischen dem Antrag der Mehrheit und der 
ständerätlichen Fassung der Minderheit 1, doch ist dieser An
trag in der vorherigen Abstimmung hinfällig geworden, weil 
Herr Gros seine Anträge als Gesamtpaket eingereicht hat. 
Die Festsetzung von Höchstpreisen ist immer eine sehr, sehr 
problematische Angelegenheit, die nicht selten unerwünschte 
Auswirkungen hat. Man kann sich durchaus die Frage stellen, 
ob es überhaupt notwendig ist, Preislimiten festzulegen, nach
dem das Selbstbewirtschafterprinzip in diesem Gesetz eine 
ganz zentrale Rolle einnimmt. Durch die Anwendung des 
Selbstbewirtschafterprinzips wird ein bestimmter Käuferkreis 
vom Landerwerb ausgeschlossen, was sich mit Bestimmtheit 
günstig auf die Landpreise auswirken wird. Persönlich aber 
bin ich der Auffassung, dass eine Preislimite festgesetzt wer
den muss. Ich glaube, dass der finanziell schwächer gestellte 
Bauer nur durch die Festlegung eines Höchstpreises in die Si
tuation kommt. Land kaufen zu können, um die Struktur seines 
Betriebes zu verbessern. 
Wenn aber solche Preislimiten festgelegt werden, dann so, 
dass sie ihren Zweck auch erfüllen. Werden sie zu hoch ange
setzt, nützen sie nichts. liegen sie zu tief, wird kein Land mehr 

· zum Kauf angeboten; das liegt nicht im Interesse der bäuerli
chen Familienbetriebe. Wir wollen nicht eine Hobby-Landwirt
schaft aufbauen. 
Ich bin überzeugt, dass der Vorschlag der Mehrheit von allen 
bisherigen Vorschlägen der beste ist. Bei der Berechnung der 
Tragbarkeit müssen betriebswirtschaftliche Ueberlegungen 
massgebend sein. Es scheint mir richtig, dass der Preis des zu 
erwerbenden Landes in Beziehung steht zum Ertrag, der er
wirtschaftet werden kann, und dass nicht bloss auf Vergleichs
preise abgestellt wird. Wenn wir die Preise auf betriebswirt
schaftlich vertretbare Grössen herunterholen wollen, müssen 
wir das Verhältnis zum Ertrag als Bemessungskriterium heran
ziehen. Für die Gebäude ist der Zeitwert des Wiederbeschaf
fungswerts eine objektive, gerechte Grösse, die auch im Be
reich der Wirtschaft als Bemessungskriterium herangezogen 
wird. 
Die Minderheit II will im Grundsatz auf den dreifachen Ertrags~ 
wert abstellen und auf 'den Anlagewert, wenn dieser höher 
liegt. Man darf aber nicht vergessen, dass bei solch auslaufen
den Betrieben in den allermeisten Fällen die Altersvorsorge 
des Betriebsleiters im Wert des Betriebes enthalten ist. Mit 
dem Erlös aus einer kleinen Liegenschaft könnte sich der Ver
äusserer beim dreifachen Ertragswert nicht einmal ein kleines 
Haus oder eine Eigentumswohnung für sein Alter erwerben. 
Diese Preislimite ist im Minderheitsantrag II zu rigoros ange
setzt. 
Aus diesen Ueberlegungen heraus bitte ich Sie, der Mehrheit 
zuzustimmen. 

Scheidegger: Selbstverständlich handelt es sich hier um eine 
sehr zentrale Frage. In der Kommission haben wir auch tat
sächlich sehr hart um eine Lösung gerungen. Man hat sich 
das an praktischen Beispielen angeschaut und hat sich von 
den verschiedenen Bauern, die in der Kommission sind, erklä
ren lassen, wie das funktionieren könnte. Es ist immer noch 
das bestP.. wenn man sich an der Praxis orientiert. 
Deshalb sind wir auf die Lösung gekommen, wie sie heute die 
Kommissionsmehrheit vorschlägt Sie ist die beste Lösung. 
Sie ist besser als jene des Ständerates, und sie ist besser als 
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die Lösung von Herrn Wiederkehr und Herrn Zimmerli. Die 
FDP-Fraktion hat sich denn auch ohne Mühe, mit Ueberzeu
gung dieser Mehrheit angeschlossen. 
Ich bitte Sie ebenfalls, der Mehrheit zuzustimmen. 

Thür: Ich bitte Sie im Namen der grünen Fraktion ebenfalls, 
dem Vorschlag der Mehrheit zu folgen. Wir haben in der vor
hergehenden Debatte die konsequente Bevorzugung des 
Selbstbewirtschafters beschlossen. Wir haben klare Grenzen 
bei der Realteilung festgesetzt; das sind sehr zentrale Sachen 
im Rahmen dieser Gesetzgebung. Jetzt geht es um die Preis
festsetzung. Das ist der dritte entscheidende Punkt. 
Die Mehrheit definiert den übersetzten Erwerbspreis auf zwei 
Arten: Der Preis darf für vergleichbare landwirtschaftliche 
Grundstücke oder Gewerbe in der betreffenden Gegend im 
Mittel mehrerer Jahre nur geringfügig überschritten werden. 
Und: Der Erwerbspreis ist übersetzt, wenn er in einem offen
sichtlichen Missverhältnis zum landwirtschaftlichen Ertrag 
steht. 
Herr Wiederkehr will demgegenüber eine klare Preisfestset
zung beim dreifachen Ertragswert. Es geht also bei dieser Ab
stimmung nicht um die Grundsatzfrage, ob eine Preisgrenze 
eingeführt werden soll, sondern es geht um die Frage, bei wel
cher Grenze wir von einem offensichtlichen Missverhältnis 
zum landwirtschaftlichen Ertrag sprechen können. 
Herr Wiederkehr geht davon aus, dass dieses i<offensichtliche 
Missverhältnis» beim dreifachen Ertragswert liegt. Wir sind 
nicht überzeugt, dass diese Festsetzun~ so ohne weiteres 
richtig ist. Herr Wiederkehr selber muss dann eine Reihe von 
Ausnahmeregelungen vorschlagen, weil dieser dreifache Be
trag offensichtlich nicht In allen Fällen zu einer richtigen Lö
sung führt. 
Der Vorschlag von Herrn Wiederkehr ergibt eine sehr kompli
zierte Berechnung des Preises. Durch diese Ausnahmerege
lung schafft er ferner eine Reihe von Umgehungsmöglichkei
ten. Wenn beispielsweise der Preis den Grundpfandschulden 
entsprechen muss, kann das dazu führen, dass der Veräusse
rer vor einem Verkauf sein landwirtschaftliches Gewerbe so
weit wie nur möglich verschuldet, um einen höheren Preis er
zielen zu können. Mit der Lösung Wiederkehr ist, wie Sie se
hen, ein Missbrauch njcht ausgeschlossen. 
Aus diesen Gründen scheint uns, dass die Definition der Mehr
heit, diEl sagt, ein Preis dürfe nicht in einem offensichtlichen 
Missverhältnis zum landwirtschaftlichen Ertrag stehen, den 
konkreten Verhältnissen besser angepasst werden kann. Des
halb unterstützen wir die Mehrheitsfassung. 

Schwab: Die übersetzten Bodenpreise haben natürlich in den 
letzten Jahren die Gemüter von vielen Bauern, die willig wären, 
ein Heimwesen oder Land zu. kaufen, sehr bewegt. Die Erwar
tungen an das neue Bodenrecht sind sehr gross. 
In Artikel 61 Buchstabe bbis haben wir der Möglichkeit, Heim
wesen, die an sich eine gute Existenz sichern würden, wo je
doch innerhalb der Familien keine Nachfolger zur Selbstbe- · 
wirtschaftung vorhanden sind, aufteilen zu können, nicht zu
gestimmt. Die Möglichkeit, einen solchen Betrieb an mehrere 
Bauern, die gewillt wären, mehr Land zu bewirtschaften, um 
ihre Existenz zu verbessern, aufzuteilen, haben wir nicht ge
schaffen. Es bietet sich mit diesem Artikel nun die Gelegen
heit, mit dem dreifachen Ertragswert - also Antrag Minder
heit II - einen Preis festzusetzen, der für eine breitere Interes
senschaft von Selbstbewirtschaftern eine neue Existenz bietet 
- hier hätten wir die Möglichkeit. diese Situation so zu schaf
fen. 
Es ist nicht richtig, wenn nur Leute, die in der Lage sind, über
setzte Preise zu bezahlen, heute in den Genuss eines ganzen 
Heimwesens kommen können. Mit der Regelung, wie sie Herr 
Wiederkehr (Minderheit II) und Herr Zimmerli im Ständerat for
muliert haben, könnten wir eine Beruhigung auf dem Boden
markt anstreben, eine Beruhigung, die dringend nötig ist. Da
mit könnten wir willigen jungen Bauern, die sich eine neue Exi
stenz aufbauen möchten, eine Gelegenheit bieten. 
Ich bitte daher, dem Antrag der Minderheit II (Wiederkehr) zu
zustimmen. 

Nussbaumer, Berichterstatter: Obschon ich weiss, dass wir 
unter Zeitdruck stehen, muss ich zuhanden des Protokolls zu 
diesem Artikel über die Preisbegrenzung einige Ausführun
gen anbringen. 
In der Kommission fassten wir zuerst zwei Grundsatzent
scheide. Der erste Grundsatzentscheid: Mit 13 zu 14 Stimmen 
entschied sich die Kommission, das Konzept Bundesrat/Stän
derat anzupassen. Vier Stimmen entfielen auf den Antrag von 
Herrn Wiederkehr. 
zweiter Grundsatzentscheid: Mit 14 zu O Stimmen beantragt 
die Kommission, der übersetzte Erwerbspreis sei durch eine 
bundesrätliche Verordnung zu regeln. 
Und nun zum vorgeschlagenen Artikel selber. Die Kommis
sion distanziert sich von der Botschaft, worin es heisst, der Er
werbspreis dürfe erheblich, also etwa 20 Prozent, über dem 
Mittel mehrerer Jahre liegen, bevor er als übersetzt gelte. Wir 
schlagen vor, «erheblich» durch «mehr als geringfügig» zu er-
setzen. · 
Ständerat und Bundesrat haben nur auf das Verkehrswertkri
terium abgestellt. Das offensichtliche Missverhältnis zum Er
tragswert käme nur bei fehlender Vergleichsmöglichkeit zur 
Anwendung. 
Unsere Kommission findet, diese Lösung sei nicht europa
kompatibel.. In Frankreich liegen die Verkehrswerte im land
wirtschaftlichen Raum vierzehnmal tiefer als bei uns und in 
Deutschland drei- bis sechsmal tiefer als in der Schweiz. Da
her schlagen wir vor, es seien beide Kriterien zu berücksichti
gen, wobei wir vom «offensichtlichen Missverhältnis zum land
wirtschaftlichen Ertrag» sprechen. 
Nach diesem Vorschlag der Kommission genügt jedes Krite
rium für sich allein, um die erforderliche Bewilligung verwei
gern zu können. Mit 19 Stimmen zu 1 Stimme ist diese Lösung 
angenommen worden. 
Was heisst nun ein «offensichtliches Missverhältnis zum land
wirtschaftlichen Ertrag»? Nehmen wir an, ein Landwirt besitze 
15 Hektaren Land. Er hat aber Gebäude, die auch ausreich-

. ten, wenn er 20 Hektaren bewirtschaften würde. Er hat auch 
den genügend grossen Maschinenpark für 20 Hektaren. 
Wenn er nun 1 bis 5 Hektaren dazukauft - in diesem Bei
spiel-, kann er nach Abzug der Direktkosten für Saatgut, Dün
ger und Schädlingsbekämpfungsmittel den sogenannten di
rektkosten-freien Ertrag direkt kapitalisieren, weil die Struktur
kosten für Gebäude und Maschinen fast unverändert bleiben. 
Er ist somit in der Lage, einen höheren Preis auszulegen, als 
wenn er noch bauen und Maschinen ankaufen müsste. 
Es ist betriebswirtschaftlich leicht möglich, diese Werte zu ob
jektivieren und in einer Verordnung festzuhalten. Eine ähnli

. ehe Lösung wurde mit Erfolg beim Pachtzins angewendet. Es 
könnte für Einzelparzellen ein Preisrahmen gefunden werden, 
der nach ersten Abklärungen ziemlich gut mit der Boden
punktzahl nach dem eidgenössischen Schätzungsreglement 
festgelßgt werden kann. Die Preise würden nach der heutigen 
Ertragslage schätzungsweise für ebenes, gutes Land sicher 
unter zehn Franken pro Quadratmeter liegen. 
Komplizierter wird die Frage der Preisgrenze für das landwirt
schaftliche Gewerbe. Es ist nicht möglich, bei ganzen Gewer
ben die' gleiche Rechnung anzustellen. In unserem Absatz 2 
heisst es, für die Gebäude sei «in der Regel der Zeitwert des 
Wiederbeschaffungswertes massgeblich». 
Was ist der «Zeitwert des Wiederbeschaffungswertes»? Wenn 
wir ein Gebäude, das vorhanden ist, zu den heutigen Bauko
sten neu bauen müssten und wenn wir nachher noch die Al
tersentwertung nach dem tatsächlichen Alter des Gebäudes 
abziehen, sprechen wir vom Zeitwert des Wiederbeschaffungs
wertes. Das ist ein gängiger Begriff im allgemeinen Schät
zungswesen, nicht nur im landwirtschaftlichen. Vor allem die 
Gebäudeversicherungen brauchen diesen Schätzungswert. 
Nun aber kommt noch eine Schwierigkeit dazu, indem im 
freien Handel die Verkehrswerte für Land ohne Gebäude be
deutend höher liegen als die Verkehrswerte für ganze Ge
werbe. Das heisst also, wenn die Gebäude neu sind und einen 
sehr hohen Zeitwert haben, wird für das l.and im allgemeinen 
weniger bezahlt. Aus diesem Grunde müssen wir hier- das ist 
kein Freipass für den Bundesrat - hineinschreiben, «in der 
Regel» solle der Zeitwert des Wiederbeschaffungswertes 
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massgeblich sein. Wenn wir einfach diesen Zeitwert und den 
höchsten Einzelparzellenwert zusammenzählen würden, kä
men wir zu hoch. 
Es müssen hier also noch Abklärungen gemacht werden. 
Aber ich glaube, es ist am best-en, wenn wir diese Frage dem 
Bundesrat übergeben. Deshalb heisst l'.ler Absatz 3-: «Der Bun
desrat regelt die Einzelheiten.» 
Ich bitte Sie, diesem Konzept vertrauensvoll zuzustimmen. Wir 
haben Vertrauen in den Bundesrat. 

M. Perey, rapporteur: Les nombreux orateurs qui viennent de 
se succeder a ta tribune ont reconnu qua la solution retenue 
par la majorite etait bonne, car eile est plus limite que la version 
du Conseil des Etats. 
J'ai ete surpris tout a l'heure d'entendre le president dire qu'il 
pense que le triple de la valeur de rendement s'approcherait 
des 1 o francs. Je crois, Mesdames et Messieurs, que vous ne 
connaissez pas les valeurs de rendement. La valeur de rende
ment-je l'ai dit plusieursfois aujourd'hui-esttres importante 
pour l'agricutture, notamment lorsque t'on veut reprendre un 
domaine, eile permet a quelqu'un d'y vivre. S'il devait payer 
plus eher, cela ne serait pas possible. 
Monsieur Wiederkehr, savez-vous que dans mon village, qui 
n'est pas trop mal situe en plaine et ou tes terres se labourent 
toutes, la valeur de rendement d' un terrain agricole varie entre 
70 et 85 centimes pour les terres labourables et entre 15 et 
30 centimes pour les päturages? Cela signifie que sl l'on 1;1c
ceptait votre proposition, le maxlmum du prix des terres dans 
mon village serait de 2, 70 francs. Mieux vaut alors d1re que l'on 
suspend totalement toutes les ventes. Comme les paysans 
sont honnetes et ne donneraient jamais de dessou,s de table, il 
n'y aurait plus aucune vente! Ce n'est pas possible ou alors il 
faudrait augmenter ces valeurs de rendement ce qui mettralt 
en danger toutes les reprises au sein des familles paysannes. 
Je crois que vous faites une erreur totale en voulant melanger 
les deux choses. Personneltement je serais heureux, comme 

, l'a dit le representant du parti UDC, si l'on pouvait acheter des 
terres a ce prix-la. Mais il taut rester realiste. Cela veut dire 
qu'on bloque totalement le marche des terrains et ce n'est pas 
le but de l'exercice. C'est la raison pour laquelle je vous sup
plie, pour une fois, d'adherer a lä majorite qui est la seule pos
sibilite pour que cette loi passe la rampe et qu'elle soit applica
ble. 

· Bundesrat Koller: Bei Artikel 65 geht es tatsächlich um das 
let.zte schwierige Problem dieses Gesetzes, nämlich um die 
Bekämpfung übermässiger Preise. 
Der Bundesrat hat vor allem aufgrund des Vernehmlassungs
verfahrens eingesehen, dass ein System mit festen Höchst
preisvorschriften in unserem lande politisch nicht konsensfä
hig Ist. Die Gefahr, Herr Wiederkehr, die wir eben bei einem 
soh;:hen System sehen, ist nicht so sehr, d~ es bei Verkäufen 
mit derartigen Höchstpreisvorschriften allzu viele Bewerber 
gäbe, sondern vielmehr, dass es wohl gar nicht mehr zu Ver
käufen käme. Und das kann nicht der Sinn dieses Gesetzes 
sein, mit dem wir ja auch eine gewisse Strukturbereinigung 
anstreben. 
Deshalb hat der Bundesrat Ihnen eine Lösung empfohlen, die 
sich in erster Linie doch am Verkehrswert orientiert, allerdings 
eingeschränkt durch eine Missbrauchsklausel. Wir sind näm
lich auch überzeugt, dass eine Lösung mit Höchstpreisvor
schriften am Markt vorbeigeht, denn der landwirtschaftliche 
Bodenrnarkt lässt sich eben nicht hermetisch vom städtischen 
Bodenmarkt abschotten. Dies wäre aber die Voraussetzung 
für ein System mit strengen Höchstpreisvorschriften. 
Wenn beispielsweise ein Bauer in der Stadt Land verkaufen 
kann, dann werden Sie ihn nie hindern können, dass er mit 
dieser Finanzkraft bereit ist, im landwirtschaftlichen Gebiet 
mehr zu zahlen, als ein solches rigides Höchstpreissystem 
vorsieht. Damit würden Sie illn nur in ein System von Schwarz
zahlungen drängen. All diese Gründe haben uns bewogen, 
von einem System strenger Höchstpreisvorschriften abzuse
hen. 
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Nun köhnte man einwenden, dann wirke dieser Teil der Vor
schriften gar nicht. Aber ökonomisch möchte ich Ihnen doch 
zu bedenken ·geben, dass wir in diesem ganzen Gesetz die 
Nachfrage nach lanc;lwirtschaftlichem Boden stark bremsen, 
indem wir gegenüber heute konsequent dem Selbstbewirt
schafterprinzip zum Durchbruch verholfen haben. Dadurch 
wird die Nachfrage nach landwirtschaftlichem Boden bedeu
tend kleiner sein als bisher, so dass auch von hierher eine Ent
lastung des landwirtschaftlichen Bodenmarktes zu erwarten 
ist. Ich möchte Ihnen daher empfehlen, der Mehrheit der Kom
mission zuzustimmen. 
Wir haben dann auch eine Differenz mit dem Ständerat. Ihr 
Kommissionspräsident hat gesagt, Sie hätten Vertrauen in 
den Bundesrat. Wir haben diese Verordnungskompetenz 
nicht gesucht, aber wenn wir ohnehin eine Verordnung erlas
sen müssen, beispielsweise wegen der Bemessungsperiode 
für unzulässige Preise, dann wäre es meiner Meinung nach 
richtig, dass wir auch den Absatz 2 auf der Stufe der Verord
nung regeln könnten und nicht unhötig hier im Gesetz einen 
neuen Wert, eben den Zeitwert, einführen würden.· 
zusammenfassend: Stimmen $ie dem Antrag der Mehrheit 
zu, und es Wird dann Sache des Differenzbereinigungsverfah
rens sein, die endgültige Fassung zu finden. 

Präsident: Der Antrag der Minderheit 1 (Gros) entfällt gemäss 
Entscheid zu Artikel 64. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den modifizierten Antrag der Minderheit II 

Art. 11a 

112 Stimmen 
15Stimmen 

Präsident: Infolge der Abstimmung zu Artikel 65 entfällt auch 
der von der Minderheit Wiederkehr vorgeschlagene Arti
kel 11a. 

Art.65a 
Antrag der Kommission 
Streichen . 
Proposition de /a commissfon 
Biffer 

Angenommen -Adopte 

Art.66 
Antrag der Komtnission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.67 
Antrag der Kommission 
Titel 
Zulässiger Preis bei Zwangsversteigerung 
Abs.1 
.... der Steigerungsbehörde den zulässigen Preis fest. 
Abs.2 
Wird der zulässige Preis von mehr als einer Person ...• 

Art.67 
Proposition de la commission 
Titre 
Prix licite lors de la realisation forcee 
AI. 1 
.... fixe le prix licite .... 
Al.2 
S'il y a plusieurs offres au prix licite, ...• 

Angenommen -Adopte 
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Art.68 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.69 
Antrag der Kommission 
Streichen · 
Proposition de /a commission 
Biffer 

Angenommen -Adopte · 

Art. 70-73 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 74 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.2 
Streichen 

Art. 74 
Proposition de /a commission 
Al. 1, 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
A/.2 
Biffer 

Angenommen -Adopte 

Art. 74a , . 
Antrag der Kommission 
Streichen 
Proposition d~ la commission 
Biffer 

Angenommen -Adopte 

Art. 75-78 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 79 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Mehrheit 
.... belastet werden. Die Belastungsgrenze entspricht dem bis 
zu 35 Prozent erhöhten Ertragswert. 
Minderheit · ' 
(Bundi, Jeanpretre, Ulrich, Vollmer, Wanner) 
.... dem bis zu 25 Prozent .... 

Abs.2,3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Art. 79 
Proposition de /a commission 
Al.1 
Majorite 
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.... jusqu'a concurrence.de la charge maximale. Celle-ci equi
vaut a la valeur de rendement augmentee jusqu'a 35 pour 
cent. 
Minorite 
(Bundi, Jeanpretre, Ulrich, Vollmer, Wanner) 
.... jusqu'a 25 pour cent. 

Al. 21 3 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Abs.1-Al.1 

Bundi, Sprecher der Minderheit: Die hohe Verschuldung der 
schweizerischen Landwirtschaft ist hinlänglich bekannt. Wir 
halten hier europaweit die Spitze. Der Anteil des Fremdkapi
tals im Verhältnis zu den Aktiven beträgt in der Schweiz im 
Durchschnitt etwa 45 Prozent. Dabei werden die Aktiven zum 
Uebernahmewert eingesetzt, und im Fremdkapital sind auch 
die zinslosen Investitionskredite enthalten. Die neuesten Zah
len zeigen auch, dass insbesondere die Verschuldung im 
Berggebiet grösser ist als Im Talgebiet und seit 1976 kontinu
ierlich von 47, 7 auf 50, 1 Prozent im Jahre 1988 zugenommen 
hat. 
Nun ersetzen wir in diesem G~setz mit den Bestimmungen der 
Artikel 79 bis 85 das ganze bisherige Entschuldungsgesetz, 
. das heisst insgesamt etwa 100 Artikel. Es stellt sich die Frage, 
welchen Beitrag zur Entschuldungsproblematik diese sieben 
Artikel leisten. Es bleiben eigentlich einzig die Bestimmungen 
über die Belastungsgrenze; dies ist also das einzige hier anvi
sierte Mittel, die Ueberschuldung zu verhüten. 
Wie wird dieses Mittel ausgestaltet? Nach Vorschlag der Kom
mission soll die Belastungsgrenze beim Ertragswert plus ei
nem Zuschlag von bis zu 30 Prozent liegen. Dazu kommt noch 
ein ganzer Katalog von Ausnahmen, von Grundpfandrechten, 
die nicht der Belastungsgrenze unterliegen; schauen Sie dazu 
einmal den Artikel 81 an. 
Man kann sich fragen, ob diese Bestimmungen so überhaupt 
noch eine Wirkung baben. Die bisherige Regelung kennt eine 
Belastungsgrenze von 25 Prozent über dem Ertragswert. Jetzt 
will man diese noch um 1 0 Prozent erhöhen. Und so etwas 
nennt sich Beitrag gegen die Ueberschuldung! 
Mein Antrag will im Prinzip nichts anderes.als minpestens die 
bisherige Belastungsgrenze von höchstens 25 Prozent über 
dem Ertragswert belassen. Es ist so, dass der Ertragswert je
nen Fremdkapitalbetrag bestimmen soll, der aufgrund der Er
tragslage eines Betriebes noch verzinst werden kann. Jede 
weitere Heraufsetzung von Zuschlägen führt zu unangemes
senen, wenn nicht unerträglichen Schwierigkeiten, für den 
Zinsendienst noch aufkommen zu können. Ich möchte daran 
erinnern, dass mein Antrag genau mit jenem Antrag überein- · 
stimmt, den Kollege Ruckstuhl in der Kommission eingebracht 
hatte. Leider konnte er sich nicht dazu aufraffen, auch hier 
beim Minderheitsantrag zu bleiben. 
Bei den herrschenden Aussichten, dass es der Schweizer 
Landwirtschaft schlechter gehen könnte, wird sie bei ihrer ho
hen Verschuldung ihre Verpflichtungen nicht mehr zu erfüllen 
vermögen. Die Belastungsgrenze ist ein stark direktives Instru
ment, auch für die Aufnahme anderer als Hypothekardarle
hen. Sie darf darum nicht zu hoch angesetzt werden. 
Wenn Sie wollen, dass das Kapitel «Massnahmen zur Verhü
tung der Ueberschuldung» seiner Zielsetzung gerecht wird 
und es nicht - umgekehrt - zu einer weiteren Förderung der 
Verschuldung kommen soll, dann müssen Sie unserem Min
derheitsantrag, der der heutigen Regelung entspricht, zustim
men. 
Ich möchte zum Schluss noch daran erinnern, dass sich auch 
der Schweizerische Bauernverband geäussert hat, dass man 
nicht über die heutige Belastungsgrenze hinausgehen soll. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, unserem Minderheitsantrag zu
zustimmen. 
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Nussbaumer, Berichterstatter: Die ·Kornmission "hat ,mit 
10 21u 8 Stimmer:1 den Mehrheitsantrag beschlossen. ,Aller
dings habe• ich selber bei diesem Kapitel als ,Gescl:läftsfü:hrer 
der Solothl:Jrnischen landwirtschaftlichen •.Kreditkasse, -die 
sehr viel-mit dieserBelastungsgr-enze tmd der Verscl:Juldurigs
frage.zu,tun hat, ein·nioht sehr gutesGefühl. lmmerhinhat un
sere,Kommissionjetzt,die Abstwfung von t1'00,bis ;135,Prozent 
des ·Ertragswertes-eingeführt; die 35 .Prozent haben sich aus 
einer ·Forderung der Weinbauern ergeben, .die -offenbar •hö
here Hypotheken haben müssen, um ihr Anlagekapital für 
diese Weinbau~triebe, also-das Pächterkapital, bereitstellen 
zu•können. Jm·Gegensatz zu,del'l WeinlDaubetrieben istil'l-den 
BerggebieteA die ,Kapitalbildung .at:.1sserordemtlioh schlecht. 
Alls diesem Grund ist es richtig, zumindest.nactrKriteriem wie 
Verkehrslage, :ropographie, Vegetationsdauer usw. abzustu
fen . .Ausserdem wird,im Berggebiet noch.Anlass gegeben,,die 
Hypothekarverschuldung in einem Moment anzwheben, in 
dem·eigentlich im Hinblick auf,die Europäisierung,der'Land-
wirtsahaft das Gegentell,gemacht werden sollte. ' 
'Ich selber habe sehr,grosses Verständnis für den Mh:idetheits
antrag -Bundi. lch,empfehle•lhnen, der Mehrheit 2t1:Jzustirnmen, 
aber,ich persörilich-•im Gegensatz zu meinem welschenlKol
legen,·der berelts·ein paarmal von der1Mehrheitsmeinl:Jng ab
·gewichen Ist- gestatte mir, in diesemlFall.mlt,Eler,Minderhelt 
zustlmmer:l. 

M. ,Perey,, rapporteur: 1Cette. question ,de I la ,oharge 1maximale 
pour'lutter contre-f!endettement a•une,importanoo•beaucoup 
plus grande qu'on.ne.pense•d'ordinaire.ill y a•une.chose qu'.il 
faut regretter, c'est-que,l'on prenne 11a valeuNle,rendement 
• comme critere pou11 l'.endettement.: La valeur, de1 rendemeribest 
un· critere determinarit, pour le • maintien · de1la1 )l)rQpriete· rurale 
lors de la transmission, on ,l'a vu tout •au 1Jong •de ·cette iloi 
Lorsqu'il siagltde ·~literminerile 1reve111u ,agriGOle. tPar,cmntre, 
eile me. parafflout a.1fait inadequate· pouN:leterminerile, niveau 
des fnvestissements. possibles car,. meme en cas de, depasse
ment, ceux-ci,n'entrainent pas une charge-insl.!pportable. 
Gomme vient de·le dire le president,,11,faut:faire, une-difference 
- et ce n' est malheureusemertt pas· le· cas clans cette1 loi -entre 
ies regions. Si· un• investissement de i125 ou 135, pour, cent. est 
normal pour une exploitation de montagne,· pour une e)!:ploita
tion de plaine et plus particulierement pour une exploitation vi
ticoie - c'est mon cas-ou pour les horticulteurs qu'on a voulu 
tout au long de la loi incorporer dans cette affaire, il est beau
eoup trop bas. J'ai cite en- commission 1-'exempte de mon•fils 
quiamonte une cave etqui1 pourc~faire, aduemprurtter-car 
vous savez que malntenanttes jeunes en viculture veulentfaire 
eux•meme leur vin et net plus'travailler, a'tec: les eooper-atives. 
Ainsi, lorsqu1unjeune veut slinstaller, s'il ne peot·emprunter 
que' le 125 pour, cent de la valeur de rendement, cela signifie 
qu'il est condamne a rester·chez lui, a,moins.de•trouver un 
pere assez solide· pour ,lui preter de i.'argent..Voi~pourquoi je 
me railie a la proposition de.135 pour cent, solt celle de la com

,mission, car cela me parait un minimum toleralJle." Pensez que 
tout Je monde n'habitepas une-zorte de montagne M500 me
tres. En . plaine et dans iles cu1tures · speciales, ce taux de 
135 pour cent est deja beaucoup trop bas. 
Voila pourquoi au nom de la majorite de la commission ~ dont 
je faisais partie pour une fois-: je vous deman~e d'accepter la 
proposition de la majorite. 

Bundesrat. Koller: Der Bundesrat hat Ihnen mit der Mehrheit 
der Kommission einen Zuschlag von 35 Prozent, ausgehend 
vom Ertragswert, .für die Belastungsgrenze empfot:ilen. Ich 
muss Ihnen abernhrlieh sagen: Das ist ein Streit um des Kai
sers Bart. Denn wie ich das-wirkliche.Wirtsehaftsleben kenne, 
muss heute bei allen grösseren lrwestitionsvorhaben auf land
wirtschaftlichen Gewerben sowieso Artikel 82 angemfen wer
. den - also die Ueberschreittmg der 1 eetast1.mgsgrenze, ,wo 
dar-rn allerdings zusätzliche Kautelen eil'lgebaut sind, Die prak

, tische Auswirkung dieses Streites zwischen Mehrheit und Min
derheit ist daher sehr gering. 

15(!) 

.A/;$fimmung-·Vote 

.F.Qr,dooAntrag derMehrheit 
f;Qr den Ar:ltr-ag.der!Miridarheit 

Abs. 2, 3-Al. 2, 3 
Angenommea -Adopte 

M.80,:Sll 
Al,:ltragder,KommissiQf!I 

N 

2i1:1stimmt1mg ;zwm,Besohluss,des Ständerates 
Prop0siti0n.(!le1a,commissiGn 
Adherer a la,decisi9n ,dt:l ·Conseil des ,Etats 

Angenommen -Adopte 

,Arl.,82 
Antrl!fg denKomroissi(!Jlil 
Abs. 7, 2 
Zustlmm1:1n!;f zumlBesdl:!lwss des Ständerates 
Abs. rf,bis 

56Stimmen 
43$timme.n 

!Die :J<antomsle 1Beh0rde 1kann .eiA Da~lehen .dritter ,Personen, 
• das .ctwroh ,ein cilie 1BelastlllngsmreAze ,übersteigendes •Pfamd
:recht gesichert wird, wnter 'BeachtunQ der Vorschriften nach 
(:len.Al'tikell'l,83,und 841bewilligen. 

A1iU32 
,P.rqpasiti0n,de1/a,aommissitr11J1 
Al.i1, 2 
Adherer-a1la-dooisi0A,dU1 1Consell•des•Etats 
.Al. ,1,bis 
'Uautorite cantonalerpeut autoriser le, pret d' un•tiers.-garanti par 
•un,drolt de,gage d{lli)assant:la,oharge maximalellorsque ·ce 
,pretsatisfaitauJtpresorjption5tprevues,parilesarticles.83et84. 

Angenammen -Adopte 

iA1'1.188--BS 
Antrag der,Kammission 
2ustimmung zumi6esohluss des'Ständerates 

1Rroposition der/a cammission 
.A(lfherer,aila-dedisiondu•Conseil,d.es:Etats 

Angenommen -Adqpte 

5. 'Titel 
Antrag der,Kommission 
!Titel 
Verfahren,: Recht$pflege 

Tltre clnquieme 
Proposition dela commission 
,Titre 
: Procedure, voies de recours 

Angenommen ~•Adopte 

.M.·86 
Titel 
Zuständigkeit 
Abs.1 
• Das Gesuch um Erteilung einer Bewilligung, Erlass einer Fest
stellungsverfügung oder Schätzung ·des, Ertragswerts. ist bei 
der kantonalen Behörde einzureichen. 
Abs. 2(neu) 
Liegt ein landwirtschaftliches Gewerbe in verschiedenen Kan
tonen, so istfürolie Erteilung einer-Bewilligung oder den Erlass 
einer Feststellungsverfügung jener Kanton zuständig,. in dem 
sich derwertvollere·Teil befindet. 

•Art,86 
Proposition de la commission 
Titre 
Competence 
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Al. 1 Art.88 
La demande tendant a l'octroi d'une autorisation, d'une deci- Antrag der Kommission 
sion de constatation ou a l'estimation de Ia valeur de rende- Abs. 1 
ment est adressee a I'autorite cantonale. Wer zur Beschwerde berechtigt ist (Art. 92), kann von der Be-
A/. 2 (nouveau) willigungsbehörde insbesondere feststellen lassen, ob: 
Si une entreprise est situee dans plusieurs cantons, le canton a ..... 
competent pour accorder l'autorisation ou prendre une deci- b. der Erwerb eines landwirtschaftlichen Gewerbes oder 
sion de constatation est celui ou se trouve la partie de !'entre- Grundstücks bewillit)t werden kann. 
prise dont la valeur est la plus elevee. ;iö"S-~ Abs. 2 

· · ·-- ·· - Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Angenommen -AdQpte Abs. 3 

Streichen 

Art. 86a (neu) 
Antrag der Kommission 
Titel 
Behandlung durch den Grundbuchverwalter 
Abs.1 
Dem Grundbuchamt sind nebst der Urkunde über das Rechts
geschäft die erforderliche Bewilligung oder Urkunden, aus de
nen hervorgeht, dass keine Bewilligung nötig ist, sowie gege
benenfalls die Festsetzung der Belastungsgrenze einzurei
chen. 
Abs.2 
Ist offensichtlich, dass für das angemeldete Geschäft eine Be
willigung notwendig ist, und liegt eine solche nicht vor, so 
weist der Grundbuchverwalter die Anmeldung ab. 
Abs.3 
Besteht Ungewissheit darüber, ob für das angemeldete Ge
schäft eine Bewilligung notwendig ist, so schreibt der Grund
buchverwalter die Anmeldung im Tagebuch ein, schiebt je
doch den Entscheid über die Eintragung Im Grundbuch auf, 
bis über die Bewilligungspflicht und allenfalls über die Bewilli
gung entschieden ist. 
Abs.4 
Der Grundbuchverwalter setzt eine Frist von 30 Tagen zur Ein
reichung eines Gesuchs um einen Entscheid über die Bewilli
gungspflicht oder um Bewilligungserteilung. Läuft die Frist un
benutzt ab oder wird die Bewilligung verweigert, so weist er die 
Anmeldung ab. 

Art. 86 (nouveau) 
Proposition de la commission 
Titre 
Traitement par le conservateur du Registre foncier 
Al. 1 
L'autorisation, lorsque celle-ci est necessaire, ou les pieces 
demontrant qu'elle ne-l'est pas, et, le cas echeant, la decision 
fixant la charge maximale sont produites a l'office du·registre 
foncier avec le titre justifiant l'inscription requise. 
Al.2 
S'il est manifeste que l'acte justifiant l'inscription requise est 

· soumis a autorisation, le conservateur rejette la requisition si 
cette autorisation fait defaut. 
A/.3 
S'il y a doute sur la soumission d'un acta a autorisation, le 
conservateur, apres avolr porte la requisition au journal, sur
soit a sa decision sur l'inscription au grand livre jusqu'a ce qu'il 
soit statue sur l'assujettissement et, Ie cas echeant, sur l'autori
sation. 
Al. 4 
Le conservateur•impartit au requerant un delai de 30 jours 
pour demander une decision sur l'assujettissement ou la deli
vrance de I'autorisation. II rejette la requisition si le requerant 
n'agit pas dans ce delai ou si l'autorisation est refusee. 

Angenommen -Adopte 

Art.87 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.88 
Proposition de la commission 
Al.1 
Celui qui est habilite a recourir (art. 92) peut en particulier faire 
constater par l'autorite competente en matiere d'autorisation: 
a. .... . 
b. L'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole 
peut etre autorisee. · 
Al. 2 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
A/.3 
Biffer 

Angenommen -Adopte 

Art.89 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.90 
Antrag der Kommission 
Titel 
Anmerkung im Grundbuch 
Abs.1 
Im Grundbuch sind anzumerken: 
a. landwirtschaftliche Grundstücke in der Bauzone, die die
sem Gesetz unterstellt sind (Art. 2 Abs. 2 Bst. a); 
b. nichtlandwirtschaftliche Grundstücke ausserhalb der Bau
zone, die diesem Gesetz nicht unterstellt sind (Art. 2 Abs. 3 
Bst. b). 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art:90 
Proposition de la commission 
Titre 
Mention au registre foncier 
A/.1 
Font l'objet d'une mention au registre foncier: 
a. Les immeubles agricoles situes dans lazone a bätir qui sont 
regis par la presente.loi (art. 2, al. 2, let. a); 
b. Les immeubles non agricoles situes en dehors de la zone. a 
bätir qui ne sont pas regis par la presente loi (art. 2, al. 3, 
let. b). · 
A/.2 
Adherer au projet du Conseil tederal 

Angenommen -Adopte 

Art.91 
Antrag der Kommission 
Titel 
Schätzung des Ertragswerts; Festsetzung der Belastungs
grenze 
Abs. 1-3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Abs. 3bis (neu) 
Die Behörde setzt von Amtes wegen ZUSfilT)men miJ oem l::r
tragswert die ßelastungsgrenze (Art. 79 Ass, 1) fesi. 
Abs.4 
Die Behörcle teilt dE!m EigE!ntQmer, d1:1rr, Antrag~te!fer und d1:1m 
Grunotiuchverwalter cf1:1n Ertragswert l!fld oie B.elastungs
grenze mit. 

Art.91 
· Proposition de Ja commiss(on 
Titre , 
Estimation de la valeµr de rendement; fixation de la c;h1:1rge 
mEPdmale 
A/.1-3 
Adherer a la decision du Conseil des Eta.tß 
Al. 3bis (riouveau) 
L'autorite fixe d'office la charge maximale en merne temps que 
la valeurde rendement (art. 79, 1er al.). 
Al.4 
L'autorite communique la valeur de rendement et la charge 
maximale au proprietaire, au requerant et au oonservateur du 
registre foncier. 

Angenommen -Adopte 

Art.92 
Antrag der Kommission 
Abs. i 
Gegen eine Verfügung aufgrund dieses Gei:ietzes (Art. 8ij 
Abs. 1 und 91) kanr1 innert 30 Tagen !:lei c!er l<emtonal~m ße
schwerdebehörde (Art. 96 Abs. 2 Bst. f) Beschwerde erhob.an 
werden. 
Abs.2 
Zustimmung zurn Beschluss des Stänc!e~tßs 
Abs.3 
Letztinstanzliche kantonale l=ntsoheida sind dem ~if.lgt:mössl
schen Justiz- und Pollzeldepartement mi~l!tellen. 

Art. 92 
Proposition de Ja commission 
AJ.1 
Un recours peut etre forme c!ans !es 3P jours deva,nt I'autorite 
cantonale de reoours (art. 96, al. 2, let. f) contre les d{!cisions 
prises en application de la presente loi (art. 86, 1 er al., et 91 ). 
A/.2 
Adherer a la deoision ou Conseil des E~ts 
A/.3 
Les decisions prii:ies par une autonte cantonalß de clerni?m~ ln
st1:1nce sont communiquees au D{!partementtederal cl1;1 jl!stice 
etpolice. 

Angenommen -Adopte 

Art,93 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerate13 
Proposition de Ja oommisslon 
Adherer a la decision du Conseil cles Etab:l 

Angenommen -Adopte 

Art.94,95 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustirnmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Wiederkehr) 
Zustimm1.ing zum l:'.ntwurf des Bundesrat~ 

Art.94,9S 
Proposition de Ja commlssion 
Majorite 
Adherer a Ja decision du Conseil des Eti:!ts 
Minorite 
(Wiederkehr) 
Adh$rer au projet du Conseil federal 
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Wi~erkehr, Sprecher der Minderheit: Im ursprünglichen Text 
d@r Artikel 04 unc! !35 sind Strafbestimmungen über den unzu
iä~l;1:m Pr!:!iS Uflcl über Widerhandlungen im Ge§chäijsbe
tr~~ vom 13,ynqe§r~t auf9enommen worden. Man hat sie fal
lengelai,sen, weil man gesi;igt hat, sie brä1-1chten hier gar nicht 
erwähnt zu werden, die Strafbestimmungen träten ohnehin in 
Kraft, wenn Jeirnand eine Zuwiderhandlung begehe; das mag 
stimf'Tlen. Es sind aber nicht alle Juristen, schon gar nicht unter 
den aauern und auch nicht i!ll Volk, und ich bin für Offenheit. 
Ich flnde, wenn man Strafandrohungen macht, dann soll das 
in gern entsprechenden Geset? auch ganz offen stehen. Des
halb plädiere ich daf!Jr, dass die vom Bundesrat ursprünglich 
vorgefiehemm ~et Artikel über diese Strafbestimmungen 
wiederaufgenomrmm werden. 
Herr Bundesrat, Sie haben vorhin bei Artikel 65 gesagt, eine 
Be!;Jreniung des Höohstpreises auf den dreifachen Ertrags
wert würoe zu Schwarzgeldzahlungen führen. Mein Antrag 
wurde al:>gelehnt, und der Antrag der Mehrheit, der ja keine 
Höchstpreisbegrenzungen, a,ber'immerhin k~ine übersetzten 
Preise will, wurde angenommen. Herr Bundesrat, wenn nun 
dieser Artikel die Spekulation wirklich zu verhindern wüsste, 
dann wQrden - gemäss Ihren Annahmen - genauso Zahlun
i;:ien unter dem Tisch hindurch erfolgen, wie Sie das im Falle 
c;ler klar deflniert!'ln Höchs.tpreis.e beha1,1pten. Erfolgen keine 
Sohw!:!.rzgeldzahlungen, dann m4ss das ja der Beweis dafQr 
sein, qass der Artikel die Spek4lation nicht unterbinden kann. 
So geht das nicht: Unsere Demokratie kann doch abdanken, 
w1mn wir schon vor der Möglichkeit von Schwarzgeldzahlun
;en kapitulieren. Entwecler stehen wir zu etwas, oder wir ste
hEm nicht dazu: Sanktionen sollen offen aus einem Gesetzes
texl ersichtlich 13ein, 
Ich bitte Sie also, die Strafbestimmungen; die der Bundesrat 
ur1:1pri.inglich vorgesehen hat, wieder ins Gesetz zu schreip_en. 

Nll~~baumt!!r, Bßriohterstatter: Per Ständerat hat auf die Straf
bestimmungen verzichtet, weil die meisten Uebertretungsfälle 
anders geahnclet werden können. l:'.s sind zwei Fälle denkbar: 
vor allem Schwarzgeldzahlungen. Diese erfüllen den Strafbe
st,mc:l der Falschbeurkundung. Wer einen übersetzten Preis 
be~hlt, riskiert, class das Geschäft nichtig erklärt und das 
Grundb1-1ch berlcht!Qt wirc:l, falls der l::intrag schon erfolgt ist. 
Zudem macht er s.ion noch strafbar, also er verstösst auch ge
gen ein anderes Recht, W!mn er Schwarzgeld bezahlt; er ver
stösst auch gegen den Fis!<us usw., so dass diese Frage heute -
schon gelöst ist. Man kann natürlich Schwarzgeld bezahlen, 
aber unser Gesetz wird die Schwarzgeldzahlungen sehr stark 
erschweren. 
Penken Sie an c\lle Vorkaufsberechtigten, denken Sie an die 
Bewllligunm:in, die hier gegeben werden mQssen. Es wird 
nicht mehr so einfach sein, vor Kaufabschluss unter dern Tisch 
ohne Quittung Geld in Empfang zu nehmen, das ist wahr
scheinlich doch langsam Geschichte. 
Einzig für den Handel mit Anteilen von juristischen Personen, 
die dem G8$etz unterstE!hen, besteht tatsächlich eine Lücke. 
Mi:m hat hier-nachf:lem diese Be$tlmmungen gestrich<:m wor
dim sind - kein~ Möglißh!<eit zur Bestrafung. 
1 oh bitte Sie aber tretzdem, den Minderheitsantrag Wiederkehr 
zy verwerten; c!ie Kommis&ion hat da& mit 17 zu 3 Stimmen 
vorgeschlagen. 

M. Perey, rapporteur: Aux articles 94 et 9l5, M. Wlede.rkehr 
propose de reprendre la notion des dispositions penales afors 
que le Conseil des Etats a renonce a poursuivre, estimant que 
Cßla n'etait pas necessaire et que ces abus sont regles par 
d'autres lois. Votre commission a admis ce raisonnement et 
vous propose, par 17 voix contre 3, de bitter ces articles 94 E!f 
9($. 

Bundesrat Koll~r: Der Sachverhalt, Herr Wiederkehr, ist so: 
Die l'lauptfälle von Schwarzgeldzahlungen, in denen ein höhe
rer Preis vereinl;>art wurde, als verurkundet wird, sind als Tat
bestand schon dureh das allgemeine Strafrecht erfasst. Das ist 
Urkundenfälschung bzw. Erschleichung einer Falschbeur
kundung. Insofern besteht hier an sich kein zusätzlicher Ge
!?etzgebungsbedarf. 
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Es besteht aber die Lücke, die Ihr Kommissionspräsident ge
nannt hat, nämlich hinsichtlich Handel mit l'.nteilcrechton von 
juristischen Personen. Weil dieser keiner öffentlichen Beur
kundung bedarf, haben wir Ihnen hierfür ursprünglich eine 
Strafnorm vorgeschlagen. Der Ständerat hat dann gesagt, das 
sei zu perfektionistisch. Ich habe auch eingesehen, dass man 
das nicht zu einer grossen Frage emporstilisieren sollte, weil 
die Haupttatbestände, auf die wir wirklich nicht verzichten wol
len, Herr Wiederkehr, schon im allgemeinen Strafrecht enthal
ten sind. 

Wiederkehr, Sprecher der Minderheit: Man stellt also bei Arti
kel 95 fest, dass tatsächlich eine Lücke besteht. Der Ständerat 
hat das nicht so wichtig genommen; der Herr Bundesrat will 
das nicht aufbauschen. Das sind bekannte Töne: Wir haben 
13ie in früheren Jahren schon gehört, als es darum ging, Geld
wäscherei zu unterbinden. Sie· kennen die Folgen fehlenden 
Mutes von damals. 
Wollen Sie tatsächlich hier so ein kleines Schlupfloch schaf
fen, durch das illegale Geschäfte möglich werden - nur weil 
wir heute darauf verzichten, klare Bestimmungen ins Gesetz 
zu schreiben? ' 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art.96 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 

54Stimmeri 
28Stimmen 

a. die Bewilligungen nach den Artikeln 61 und 64 zu erteilen; 
b. Streichen 
c. Streichen 
cbis ..... ; ' 
d. eine Anmerkung nach Artikel 90 zu verlangen; 
e. die Schätzung des Ertragswerts .durchzuführen oder zu ge
nehmigen und die Belastungsgrenze festzusetzen (Art. 91); 
t. .... 
Abs.3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.96 
Proposition de la commiss/on 
A/.1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.2 

a. Accorder les autorisations prevues aux articles 61 et 64; 
b. Biffer 
c. Biffer 
cbis ..... ; 
d. Requerir les mentions prevues a l'article 90; 
e. Estimer ou approuver la valeur de rendement et fixer la 
charge maximale (art. 91); 
f ..... 
A/.3 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Nussbaumer, Berichterstatter: Ich möchte zuhanden des Pro
tokolls vermerken, dass unsere Kommission Wert legt auf den 
Artikel 96. Er bedeutet zwar eine Selbstverständlichkeit, aber 
er steht in sehr vielen gl13ichgelagerten Bundesgesetzen. Mit 
18 zu 0 Stimmen haben wir dieser Fassung zugestimmt. 

Angenommen -Adopte 

Art.97-99 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

20-N 

Art.100 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.3 
.... Soweit vertraglich nichts Abweichendes vereinbart worden 
ist, richten sich jedoch Fälligkeit und Berechnung nach dem 
Recht, das im Zeitpunkt der Veräusserung gilt. Der Einbezug 
eines Grundstücks in eine Bauzone (Art. 30 Abs. 1) gilt nur 
dann als Veräusserung, wenn der Beschluss über die Einzo
nung nach Inkrafttreten dieses Gesetzes ergeht. 
Abs.4,5 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.100 
Proposition de la commission 
A/.1, 2 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
A/.:3 
.... Sauf convention contraire, l'exigibilite et le calcul sont ce
pendant regis par le droit applicable au moment de l'aliena
tion. L'incorporation d'un immeuble dans une zone a bätir 
(art. 30, 1 er al.) n'est reputee alienation que si la decision con
cernant l'incorporation survient apres l'entree en vigueur de la 
presente loi. 
Al.4,5 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.101, 102 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmung- Vote sur /'ensemb/e 
Für Annahme des Entwurfes 
Dagegen 

60Stimmen 
13 Stimmen 

B. Bundesgesetz über die Teilrevision des Zivilgesetzbu
ches (lmmobiliarsachenrecht) und des Obligationen
rechts (Grundstückkauf) . 
B. Lol federale sur la revislon partielle du Code clvll (drolts 
reels lmmoblllers) et du Code des obllgatlons (vente d'lm-
meubles) · 

Titel u,nd Ingress, Ziff. _I Art. 660 Randtitel; 660a (neu); 
660b (neu); 668 Abs. 3 (neu); 681; 681a (neu); 681b (neu); 
682 Randtitel Abs. 1, 3; 683; 703 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Titre et preambule, eh. 1- art. 660 titre marginal; 660a 
(nouveau); 660b (nouveau); 668 al. 3 (nouveau); 681; 681a 
(nouveau); 681 b (nouveau); 682 tltre marginal al. 1, 3; 683; 
703al. 3 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 857 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Sie bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Unterschrift des Grund
buchverwalters. 
(Rest des Absatzes streichen) 
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Art. 857 al. 2 
Proposition de Ja commission 
Elles ne sont valables qu'avec,la sigru;iture ~,ce,fqnotic;iri.r;i.air,e. 
(Bitter le reste de ,l'alinea) 

Angenommen -Adopte 

Ar:t. 885 Abs.2, 3; 944 A;bs. 3 
f!.ntrag oerKommission 
Zustimmung zam Beschluss Ciles Ständerates 

Art B85 al. 2, 3; 944 .al. 3 
Proposition de Ja commissfon · 
Adherer a la decision du Conseil des Etats . 

Angenommen -Adopte 

Art. $49a (~eu) 
Antrag der Kommission 
Randtitel 
4bis Anc;teretechnische Hilfsmittel 
Abs.1 
Der Bundesra~ kann einen Kanton ermächtigen, das Grund
buch mitelektronischer Datenverarbe~ng zu führen. 
Abs.2 
Der Bundesrat bestimmt die Voraussetzungen, unter denen 
das Grundbuch mit diesem Hilfsmittel geführt werden kann, 
und legt die Anforderungen an eine solche Grundbuchfüh
rurm fest. 

Art. 949a (nouveau) 
Propositiqn de la commission 
Titre marginal 
4bis. Moyens techniques auxiliaires 
A/.1 
Le Conseil federal peut autoriser un canton a tenir le registre 
foncier par traitement electronique des donnees. 
A/.2 
Le Conseil federal regle les conditions d'une teile tenue et les 
exigences qui lui som fiees. 

Angenommen -Adopte 

Art. 961a {neu); 969Abs.1; 970 Randtlt~I, Abs.1, 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des S$derates 

Art. 961a (nouveau); 969al.1; 970tltre marginal, ar. 1, 2 
Prqpositlon de la commission 
Aclherer a. la decisian du Conseil des Etats 

Angeno~men -Adopte 

Art. 970a (neu) 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 

· Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Scheidegger, Früh, Gros, Per13y, Philipana) 
Die Kantone können die Eigentumsübertragungen von 
Grundstücken veröffentlichen. 

Art. 9708 (nou~eauJ 
~f9fl9~ifi,9n, de I?, 99W,1Pission 
1v1aJOfit8 
Adherer a la decisiot1 du Conseil des Etats 
Minorite 

· .(Scheidegger, Früh, Gros, Perey, Philipona), 
Les cantons peuvent publier, les transferts de propriete immo
bi.liere. 

Scheldegg,er, Sprecher der Mir:1derheit: Ich ward~ mich kurz 
fassen. 
Mein. Antrag !;lebt nich~ das bäuerliche Bodenrecht aus den 
Angl;lln oder stellt es gar in Frage. Erstens handelt es sich hier 
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1.\01 ,:eil'$. Das eigentliche bäuerliche Bodenrecht wird durch 
meinen Antrag überhaupt nicht tangiert. Zweite:.s bleibt der 
G(uncfsatz, dass publiziert werden darf, und zwar abgestützt 
a1,1f r:u,mmehr,geltendes Recht, aufrechterhalten. 
Sie erinnern sich: Einzelne Kantone publizierten Handände
rungen schon vor 1989. Diese Kantone wurden vom Bundes
ge~icht mit dem Hinweis auf fehlende Rechtsgrundlagen ge
stoppt. Mit den Sofortmassnahmen haben die eidgenössi
schen -Räte den Kantonen die Möglichkeit gegeben, publizie
ren zu •können. Und genau diese Regelung übernehme ich mit 
meinem Minderheitsantrag. 
Bereits etwa die Hälfte der schweizerischen Kantone hat von 
dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Sicher werden nun 
nach und nach noch weitere folgen. 
Der ständige Druck auf vielen Gebieten vom Bund auf die Kan
tone hat Reizgrenzen. Man sollte den Bundesdruck auf we
sentliche Punkte beschränken. Man zwingt nun mit dem Mehr
heitsantrag den Kantonen nicht nur die Publikationspflicht auf; 
vielmehr werden dfe einzelnen Kantone, die bereits publizie
ren, mit dieser detaillierten Liste, wie sie im Ständerat verab
schiedet wurde, zu Praxisänderungen gezwungen. 
Man sollte bei der jetzt gültigen Lösung bleiben. Ich möchte 
Sie deshalb bitten, dem Minderheitsantrag zuzustimmen. Die 
freisinnige Fraktion unterstützt jedenfalls diesen Minderheits
antrag. 

Nussbaumer, Berichterstatter: Die Kommission hat mit 
11 :zµ 7 Sti'mmen den Antrag Scheidegger abgelehnt und der 
Fassung des Ständerates voll umfänglich zugestimmt. . 
Diese Frage ist jetzt nur im dringlichen Bundesbeschluss über 
die Sperrfrist geregelt. Hier peilt der Ständerat Dauerrecht an. 
Er möchte einerseits die Fremdverkäufe im Grundbuch für die 
Statistik durchsichtiger machen, zudem sollen für die Raum
planung noch weitere Angaben gemacht werden. Dagegen 
wird der Familienschutz erhöht, indem der Erbgang nicht 
mehr publiziert werden soll. . 
Die Lösung des St~nderates Ist ein gutes Hilfsmittel, in diesen 
undurchsichtigen Bodenmarkt endlich mehr Einsicht zu erhal
ten. Das betrifft also nicht nur den Gelt4ngsbereich des Bo
denrechts, es betrifft das ganze Grundbuchwesen, in dem 
mehr Oeffentlichkeit angestrebt wird. 
In diesem Zusammenhang hat sich in der Kommission noch 
eine Frage gestellt, die ich leider angesichts der langdauern
den Verhandlungen bei Artikel 970 Absatz 2 nicht gestellt 
habe: Die Kommission hat mich beauftragt, den Bundesrat zu 
bitten, zu Artikel 970 Absatz 2 vor dem Rat zu erklären, dass 
das Recht auf Einsicht in das Grundbuch nur im Umfang des 
.geltend gemachten Interesses erfolgen könne. Diese Erklä
rung wird von der Kommission gewünscht. 
Ich bitte Sie aber, den Antrag Scheidegger abzulehnen. Mit 
11 zu 7 Stimmen haben wir das in der Kommission getan. 

M. Perey, rapporteur: Ce der.nier article conteste n'a pas une 
importance prtmordiale. La mlnorite propose simplement de 
laisser aux cantons la possibilite de publier - c'est donc la si
tuation actuelle - alors que la majorite s'est ralliee au Conseil 
des Etats qui impose aux cantons l'obligation de publier. · 
Votre commission vous suggere, par 11 voix contre 7, de sui
vre le Conseil des Etats. 

Bundesrat Koller: Zunächst zum Einsichtsrecht: Der Eigentü
mer h.at auf jeden Fall Anspruch auf Einsicht, auch ohne Nach
weis eines besonderen Interesses. Andere müssen ein beson
deres Interesse nachweisen, im Sinne, wie das Ihr Präsident 
vorhin ausgeführt hat. 
Nun noch zur Publikationspflicht: Sie erinnern sich, wir haben 
schon bei der Behandlung der dringHchen Massnahmen im 
Bodenrecht g,esagt, eine vermehrte Transparenz auf diesem 
Gebiete sei sehr erwünscht. Wir haben damals mit der Kann
Formel einen ersten Schritt getan. Jetzt ist der Ständerat sogar 
bereit gewesen, eine kategorische Muss-Formel zu überneh
men, und' ich habe daher efwas Mühe - nachdem der Stände
rat selber dieser Pt;iblikationspflicht zugestimmt hat -, noch
mals einen Schritt zurück zu machen. 
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Ich hatte Verständnis, dass es sehr umstritten war, ob auch der 
Preis, tjie Gegenleistung, veröffentlicht werden soll. Hierfür hat 
der Ständerat im Einverständnis mit dem Bundesrat in Ab
satz 3 ausdrücklich eine Kann-Vorschrift vorgesehen. Im übri
gen verlangt die Transparenz im Immobilienverkehr, dass wir 
hier eine Muss-Vorschrift vorsehen. Ich bitte Sie daher, dem 
Ständerat und der Mehrheit zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 973 Abs. 2 (neu), 976 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 973 al. 2 (nouveau), 976 
Proposition de la commission 
Adherer a la de<,ision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Schlusstitel, Art. 46 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Titre final, art. 46 al. 3 
Proposition de la commission 
Bitter 

Angenommen -Adopte 

Ziff. 11,Art. 216Abs. 2, 3;·216a (neu); 216b (neu) 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

76Stimmen 
46Stimmen 

Ch. i'I, art. 216 al. 2, 3; 216a (nouveau); 216b (nouveau) 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 216c (neu) 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Zustimmung zum Bes.chluss des Ständerates 
Abs.2 

• Namentlich stellen die Zuweisung an einen Erben in der Erb
teilung, die Zwangsversteigerung .... 

Art. 216c (nouveau) 
Proposition de /a commlssion 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al. 2 
L'attribution a un heritier dans le partage, la, realisation forcee 
et l'acquisition pour l'execution d'une oeuvre de caractere pu
blic, notamment, ne constituent pas des cas de preemption. 

Angenommen -Adopte 

Art. 216d (neu) 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.2 
Wird der Kaufvertrag aufgehoben, nachdem das Vorkaufs
recht ausgeübt worden ist, oder wird eine erforderliche Bewilli
gung aus Gründen, die in der Person des Käufers liegen, ver
weigert, so bleibt dies gegenüber dem Vorkaufsberechtigten 
ohne Wirkung. 
Abs.3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Bodenrecht. Motionen 

Art. 216d (nouveau) 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al. 2 
Si le contrat de vente est resilie alors que le droit de preemp
tion a deja ete exerce ou si une autorisation necessaire est re~ 
fusee pour des motifs tenant a la personne de l'acheteur, la re
siliation ou le refus restent sans effet a l'egard du titulaire du 
droit de preemption. 
Al.3 · 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Nussbaumer, Berichterstatter: Auf der Fahne bei Artikel 216d 
muss es natürlich auf per letzten Zeile «Vorkaufsberechtigten» 
statt «Verkaufsberechtigten» heissen. 

Angenommen -Adopte 

Art. 216e (neu), Ziff. III 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 216e (nouveau), eh. III 
Propos/üon de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmung-Vote sur /'ensemb/e 
Für Annahme des Entwurfes · 
Dagegen , 

Abschreibung- C/assement 

Antrag des Bundesrates 
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse 
gemäss den Seiten 1 und 2 der Botschaft 
Proposition du Conseil federa/ 
Classer les interventions parlementaires 
selon les pages 1 et 2 du message 

Angenommen -Adopte 

An den Ständerat-Au Conseil des Etats 

108Stimmen 
9Stimmen 



• I 

. '8,088, 
' \ 

NuetHlhtl lodtnre&lht 
DNJlt fontler ,urai 

i 

'IJitferettge,t :...~f/de$ 

S~he Sölle 11U ttNt'.:.. Vßlt ~!;llt-118 cl-dWälil 
aeactituss des ~tfei'ates tlt Mätt 1(191 
b:lmisk:>n du Ol3ttsffildis Etats ...,ll 12 rilats 1991 

. 1 

I 



e!5 
3.Juni1991 N 859 Bäuerliches Bodenrecht 

1. Das Gesetz gilt- abgesehen von den aufgezählten Ausnah- liegen; damit könnte der ganze Zweck von Artikel 65 in Frage 
man - nicht in den Bauzonen, welche dem Artikel 15 des gestellt werden. 
Raumplanungsgesetzes entsprechen. Die Kommission hat mit 11 zu 8 Stimmen beschlossen, diese 
2. Es gibt aber noch andere Zonen. Die Kantone können nach gefährliche Lücke bei Artikel 3 Absatz 4 zu schliessen, und 
Artikel 18 des Raumplanungsgesetzes in kantonaler Kampe- dem Ständerat einen Brief geschrieben, dass die Ergänzung 
tenz weitere Nutzungszonen ausscheiden. Die Anwendungs im Zusammenhang mit Artikel 65 stehe. Diese Präzisierung ist 
praxis dieser Raumplanungsbestimmung läuft darauf hinaus, um so nötiger, als z. B. in den parzellierten Gebieten des 
dass sie die Grundordnung gemäss Artikel 15 nicht unterlau- Bündnerlanqes, wo es viele Kleinstparzellen gibt, die nicht zu 
fen darf. Also darf eine Zone nach Artikel 18 die Grundordnung einem bäuerlichen Gewerbe gehören, die Eigentümer sich ge-
nach Artikel 15 des Raumplanungsgesetzes nicht unterlaufen. gen Strukturverbesserungen und Flurbereinigungen wehren 
Es muss bei den nach Artikel 18 ausgeschiedenen weiteren würden, weil sie nach der Zusammenlegung der Kleinparzel-
Nutzungszonen jeweils beurteilt werden, ob es sich um eine len neu unter den Geltungsbereich des Gesetzes fallen könn-
spezielle Art von Bauzonen oder um eine spezielle Art von ten. 
Schutz- oder Landwirtschaftszonen handelt. Beim zweiten ist Die von Herrn Philipona ii,ngeführte Minderheit möchte den 
das Gesetz voll anwendbar. Bei rechtmässig ausgeschiede- Kleinstparzellenbesitzern die Möglichkeit öffnen, mitten im 
nen Bauzonen nach Artikel 18, züm Beispiel für Ferienhäuser Landwirtschaftsgebiet kleine Inseln ohne jede Preiskontrolle 
oder Zweitwohnungen, soll das Gesetz nicht angewendet wer- zu schaffen. Die Minderheit Philipona erschwert die Gründung 
den. Reservezonen nach Artikel 18, welche unerschlossen von Flurgenossenschaften, weil diese Kleinsteigentümer 
sind, fallen aber nicht aus dem GeltungsbereicD des bäuerli- · · durch die Zusammenlegung von zwei oder drei kleinen Parzel-
chen Bodenrechtes. Leider konnte diese Verdeutlichung in len neu ganz unter den Geltungsbereich_ dieses Gesetzes fal-
der Kommission nicht behandelt werden. Ich wäre daher froh, len würden. Die Folge wäre, dass die Zerstückelung durch 
wenn sich Herr Bundesrat Koller zu dieser Präzisierung noch diese Gesetzeslücke zementiert würde. Wahrscheinlich stam-

, äussern würde. . man die Bauern, die den Minderheitsantrag unterschrieben 

M. Perey, rapporteur: Contrairement au president-rapporteur, 
je me suis contente de preparer des interventions pour les arti
cles qui devront etre discutes. 
Le president de votre commission vient de soulever d'autres 
problemes concernant l'application de la loi, notamment 
l'article 2 qu'.il n'est pas prevu de modifier. Je me bornerai 
donc a vous donner au fur et a mesure l'avis de la commission 
sur les nombreux articles ou il y avait divergence. II faut relever 
qua si dans 16 cas nous nous somrnes rallies au Conseil des 
Etats, nous avons cependant maintenu quelques divergen
ces, plus precisement aux articles 9, 26, 43 et 65, ainsl qu'a 
d'autres articles lies a ces derniers en ce qui concerne la syste
matique de travaif. 
Je ne voudrais pas developper ces points maintenant deja, j'y 
reviendrai au fur et a mesure de la discussion. 

Bundesrat Koller: Herr Kommissionspräsident Nussbaumar 
hat mich dazu aufgefordert, hier noch eine präzisierende Er
klärung abzugeben. Ich habe den Auskünften, die man dem 
Präsidenten von seiten des Bundesamtes für Raumplanung 
gegeben hat, nichts beizufügen. 
Mit dieser neuen Formulierung, die wir im Gesetz gewählt ha
ben, haben wir auf jeden Fall keine Ausdehnung des Gel
tungsbereichs, sondern eine bessere Abstimmung des Geset
zes auf die raum planerischen Vorschriften angestrebt. 

Art.3Abs.4 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
.... (Art. 58), über den übersetzten Preis (Art. 65) und die Mass
nahmen zur Verhütung .... 
Minderheit 
(Philipona, Gros, Perey, Scheidegger, Spoerry) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.3al.4 
Proposition de la commission 
Majorite 
.... (art. 58), et le prix surfait (art. 65) et les mesures .... 
Minorite 
(Philipona, Gros, Perey, Scheidegger, Spoerry) 
Adherer au projet du Conseil federal 

. 

Nussbaumer, Berichterstatter: Bei Artikel 3 lag keine Diffe
renz mehr vor. Der Beschluss der Mehrheit der Kommission 
steht jedoch in Zusammenhang mit dem noch unbereinigten 
Artikel 65, wo es um die Limitierung des Preises geht. Wenn 
die kleir.an Parzellen unter 25 Aren Fläche oder die kleinen 
Rebparzellen unter 10 Aren Fläche nicht unter die Preisvor
schriften fallen, dann schaffen wir Preisinseln auf kleinen Par
zellen in der Landwirtschaftszone, die keiner Kontrolle unter-

haben, aus Gebieten, welche schon alle Strukturbereinigun
gen hinter sich gebracht haben. 
Im Bündnerland, im Tessin, im Wallis, aber auch in der Nord
westschweiz gibt es noch sehr viele solcher Kleinparzellen, die 
auch im Hinblick auf die wachsenden Anforderungen, die an 
die Landwirtschaft gestellt werden, unbedingt voll unter dieses 
Gesetz fallen sollten - dies haben Sie aber das letzte Mal abge
lehnt. Es ist aber notwendig, mindestens die Preisvorschriften 
in diesen Artikel 3 Absatz 4 mit Hinweis auf Artikel 65 aufzu-
nehmen. · 
Im übrigen vertritt die Kommission einhellig die Auffassung, 
dass kleinere Parzellen als 25 Aren dann unter das Gesetz fal
len, wenn ein Eigentümer mehrere solcher Parzellen besitzt 
oder darüber verfügt und insgesamt mehr als 25 Aren Land
wlrschaftsland besitzt. Bei der Anwendung von Artikel 7 sind 
alle für längere Dauer zugepachteten Grundstücke in parzel
lierten Gebieten nach der Meinung der Kommission auch auf 
die Kleinstgrundstücke auszudehnen. 
Ich bitte Sie, den Antrat) Philipo_na abzulehnen. 

M. Perey, rapporteur: Lars du premier debat, il n'y avait pas de 
divergence avec le Conseil des Etats sur cet article 3, une pro
position de M. Couchepin ayant ete acceptee. C'est lors de 
l'examen de l'article 65 que la discussion a repris sur ce point, 
certains ayant quelque difficulte a admettre que l'on soustraie 
a cette loi les tres petites parcelles: moins de 1 ö ares pour la vi- . 
ticulture et moins de 25 ares pour l'agriculture. C'est donc par 
le biais de l'article 65, sur les prix surfalts, que l'on revient 
maintenant sur cet article 3 apropos duquel il n'y avait. je le re
pete, aucune divergence. . 
II pourrait effectivement y avoir complication si l'on acceptait 
l'article 65 etsi, dans l'application, ces petites parcelles etalent 
comprises a l'article 65 et non pas a l'article 3. 
Votre commission etait tres partagee, la majorite l'ayant em
porte par 11 voix contre 8. Une fois de plus, il faut bien l'admet
tre, II y a des differences evidentes entre regions. Le president 
a parle bien silr des Grisons, du Tessin, du Valais - je ne suis 
pas taut a fait silr qua ce soit le cas dans oe dernier canton 
puisque la proposition de suppriIT)er la protection de ces peti
tes parcelles emanait d'un Valaisan. La majorite estime qu'il 
vaut la peine, en cas de prix surfaits, de proteger aussi ces mi
niparcelles, alors que la minorite, dontjefais partie, est d'avis 
qu'il vaut mieux en rester a ca qui a ete decide lors du premier 
debat et eviter une divergence avec le Conseil des Etats . 

M. Phlllpona, porte-parole de la minorite: II s'agit donc de de
cider ici si nous voulons soumettre les tres petites par_celles au 
contröle des' prix. Les parcelles concernees sont definies a 
l'ctrticle 2., alir,ea 3. II s'agit des immeubles de peu d'etendue, 
qui ont moins de 1 O ares pour las vignes ou moins de 25 ares 
pour las autres terrains, et qui ne font pas partie d'une entre
pr\se agricole. Le Conseil federal a propose de ne pas tenir 
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compte de ces mini-parcelles, de ces «confettis», pour deux 
ralsons: premierement, la löi federale sur le bail ä ferme agri
cole prevoit aussl une regle semblable pour de telles par
celles, avec les memes limites de surface; deuxiemement, les 
proprletaires de telles parcelles ne doivent pas etre restreints 
par le droit federat dans leur liberte de dlsposer tant que la rea 
lisatlon des objectifs de la presente loi n'est pas menacee, ce 
qui est le cas pour cet article. 
Je vous demande par consequent, au nom d'IJrtetorte minorite 
delacommission, den'epascreerunedivergencealorsqu'il n'y 
en avait pas lors de la premiere lecture devant notre conseil. 

Bundi: Im Namen der sozialdemokratischen Fraktion möchte 
ich Sie bitten, _hier der Kommissionsmehrheit zu f9lgen. 
Mit der Beibehaltung des Absatzes 3 in Artikel 2 dieses Geset
zes - was im Nationalrat bei der ersten Beratung gegen den 
Willen der Kommission erfolgte-werden die kleineren Grund
stücke dem Schutze dieses Gesetzes entzogen. Man köhnte 
zur Tagesordnung übergehen, wenn es sich dabei um eine 
vernachlässigbare Grössenordnung handelte. Dem ist aber 
gar nicht so. Die schweizerische Landwirtschaft ist immer 
noch von einer Vielfalt der Betriebsformen und Verhältnisse 
geprägt. Nebst schön arrondierten Höfen treffen wir noch stark 
parzellierten Besitz an, neben weitgehendem Selbsteigentum 
auch grosse Anteile an Pachtland. In diverseh Regionen ist 
auch der Betrieb mit fast vollständigem Pachtland und mit zu
gleich stark parzellierten Grundstücken an;utreffen. . 
Wir finden diese Verhältnisse im Berggebiet und im Mittelland, 
in Solothurn z. B. ebensogut wie im Wallisoderili Graubünden. 
Nicht die Bauern, die auf solchen Betrieben wirtschaften, sind 
schuld an diesem Zustand. Vielmehr sind es die ungünstigen 
Umstände, die es nicht gestattet haben, rechtzeitig eine Güter
zusammenlegung durchzuführen. So haben wir denn heute -
insbesondere an grösseten Orten mit föu~stischer oder mit in
dustrieller Entwicklung - Lanclwi,:tschaftSbetrlebe mit ausge
prägter Parzelllerul'lg. Sie liegen vielfach unter der Grösse vbn 
25 Aren und haben einen hohen Anteil von Pachtland. 
Gefährlich für die Situation dieser Betriebe Ist vor allem die For
mulierung in Absatz 3 von Artikel 2, die von Grundstücken 
13pricht, die nicht zu einem Gewerbe gehoren. Zum Gewerbe 
müssen unserer Meinung riabh auch die zugepachteten 
Grundstücke gehören, nicht nur die sich im Eigentum befin
denden. Aufgrund der Auslegung des Pachtgesetzes in den 
eidgenössischen Räten wurde ursprünglich davon ausgegan-

1 gen, massgebend müsste kumulativ die Gesamtheit der von 
einem Verpächter in Pacht gegebenen Parzellen sein. Wenn 
insgesamt von einem Verpächter meht als 25 Areli verpachtet 
werden, auch eventuell an mehrere Pächter, unterstände die
ses ganze Pachtland dem Gesetz. 
Die Gerichtspraxis folgte leider nicht diesen lntentiol'len der 
eidgenössischen Räte. . 
Heute geht es der Kommission darum, mindestens in bezug 
auf den Preisschutz Klarheit zu schaffen. Die vielen zugepach
teten Grundstücke, kleiner als 24 Aren, bilden für zahlreiche 
Betriebe die unerlässliche Basis für ihre Weiterexistenz. Gera
ten diese in die Klauen der Spekulatlon, können sie auf Dau.er 
unmöglich der landwirtschaftlichen Nutzt.Ing ~rhalten bleiben, 
selbst wenn sie in der Landwirtschaftszone liegen. Das Ver
schwinden von Bauernbetrieben würde insbesondere in Tou
rismusregionen noch zusätzlich gefördert. 
Ich bitte deshalb um Zustimmung zur Kommissionsmehrheit, 
um so mehr, als der Schutz des Gesetzes sich jetzt lediglich 
auf den Preis beschränken wird .. 

Abstimmung-Vota 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art.5 
Antrag der Kommission 
Zustlmmul'lg ium Beschluss des Ständerates 
Froposition de Ja commission . 
Adherera ladecislon du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

61 Stimmen 
42 Stimmen 

Att.9Ab~2 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art.9al.2 
Proposition de Ja commission 
Maintenir 

Nussbaumer, Berichterstatter: Der Ständerat hat unsere Be
stimmung nicht übernommen. Die Bauern in der Kommission 
meinten, es komme sehr häufig vor, dass eine Generation ein 
an und für sieh erhaltenswertes Gebäude oder einen Bauern
hof verlottern lasse. Es geht nun nicht an, die junge Genera
tion, die sich vielleicht wieder auf dem wirtschaftlich aufstei
genden Ast befindet und sehr grossen Eifer für den Wiederauf
bau des schlecht unterhaltenen Gewerbes an den Tag legt, zu 
bestrafen, wenn sie wirklich gewillt ist, das väterliche Gut wie
der aufzubauen und instand zu stellen. 
Mit dem starken Mehr von 17 zu 2 Stimmen beantragt Ihnen . 
die Kommission Festhalten am früheren Beschluss. 

M. Perey, rapporteur: A l'article 9, alinea 2, la commission 
vous propose par 17 voix contre 2 de maintenir la version ap
prouvee lors du premier debat, a savoir les ameliorations 
coricernant les immeubles separes. Je vous invite donc a 
malntenir notre decision du premier debat. 

Ruckstuhl: Die CVP-Fraktion, in deren Namen Ich hier spre
che, beantragt Ihnen ebenfalls - mit der nationalrätlichen 
Kommission - an unserer Variante festzuhalten. Worum geht 
es bei diesem Artikel? 
Der Bundesrat hat ihn ursprünglich als Artikel für «nicht erhal
tenswürdige Gewerbe» formuliert, die man mit den Bestim
mungen über die lahdwirtschaftlichen Grundstücke behan
deln will und nicht mit den Bestimmungen über die landwirt
schaftllchen Gewerbe. Wir haben den Eindruck, dass es hier 
darum geht, ein Wel'lig Oeffnung zu bringen gegenüber de
nen, die glauben, Wir gingen mit dem bäuerlichen Bodenrecht 
zu weit, wir würdeh zu viele Betriebe dem Ertragswertprinzip 
entziehen. 
Wollen wir Betriebe, die wir nicht mehr als «nicht erhaltenswür
dige Gewerbe» bezeichnen, sondern als bäuerliche Betriebe 
mit einer ungürtstlgen Betriebsstruktur, wieder den Bestim
mungen der landwirtschaftlichen Gewerbe unterstellen, dann 
tun wir es In der Ell"lSicht, dass Uebernehmer, die sich für einen 
solchen Betrieb interessieren, aueh besonders dazu geeignet 
sein sollten. 
Persönlieh habe ich mehrfach erlebt, dass junge Bauern
söhne oder Bauerntöchter, die gewillt waren, einen derartigen 
Betrieb zu übernehmen, besondere Qualitäten mitbrachten, 
die darin bestanden, dass sie eine zusätzliche Ausbildung be
sassen und allenfalls schlecht unterhaltene Gebäude, die 
über Generatibnen . hinweg nicht mehr unterhalten oder er
gänzt worden waren, wieder selbst, vielleicht durch eigene Ar
beit, ergänzten. Sie zeigten auch eine besondere Neigung, mit 
den Nächbarn gemeinschaftlich zu arbeiten, den Betrieb mit 
den Nachbarn zu arrondieren. Das sind die Gründe, weshalb 
ein landwirtschaftliches Gewerbe eine ungünstige Betriebs
struktur aufweist. 
Ich bitte Sie deshalb, diese Chance für junge Bauern zu wah
ren, die gewillt sind, auch unter schwierigen Bedingungen ei
nen Betrieb selbst noch zu übernehmen. Mit diesem Artikel 9, 
wie ihn der Nationalrat formuliert hat, bieten Sie die Möglich
keit, solche Betriebe weiterzuführen. 

Bundesrat Koller: Ich möchte der. Klarheit wegen festhalten, 
dass der Bundesrat hier bei der Fassung des Ständerates blei
ben möchte. Da aber kein entsprechender Antrag vorliegt, 
!)laubte ich einfach, Ihnen das im Hinblick auf das weitere Dif
ferenzbereinigungsverfahren bekanntgeben zu müssen. 

Angenommen -Adopte 
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Art.14Abs.3; 18 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 14 al. 3; 18 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 22 Abs. 1 , 
Antrag der Kommission 
Mehrhe'it 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Zwingli, Bundi, Ruckstuhl, Scheidegger, Spoerry, Tschup
pert, Ulrich, Vollmer, Wanner) 
, Festhalten 

Art.22al.1 
Proposition de la commission 
Majorite. 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 
Minorite 
(Zwingli, Bundi, Ruckstuhl, Scheidegger, Spoerry, Tschup
pert, Ulrich, Vollmer, Wanner) 
Maintenir 

Nussbaumer, Berichterstatter: Die Artikel 22 und'45 behan
deln den gleichen Gegenstand. Wir müssen hier nur einmal 
abstimmefl. Wenn Sie in Artikel 22 der Mehrheit zustimmen, 
gilt das auch für Artikel 45, und ebenso ist es beim Minder
heitsantrag. 
Ständerat und Bundesrat möchten landswlrtschaftliche 
Grundstücke, die in einer Erbschaft anfallen, jenen Erben zum 
doppelten Ertragswert zukommen lassen, die im ortsüblichen 
Bereich ein Gewerbe besitzen oder wirtschaftlich darüber ver
fügen. Die Mehrheit schliesst sich mit 10 gegen 6 Stimmen 
dem Ständerat an. Die Minderheit möchte differenzieren; sie 
möchte einerseits di:in Selbstbewirtschaftern alles zum Er
tragswert zuweisen und nur die nichtselbstbewirtschaftenden 
Eigentümer und die Verpächter zum doppelten Ertragswert 
übernehmen lassen. Damit.Sie die Tragweite dieser Bestim
mung in GeJd ausgedrückt ermessen können: Es handelt sich 
für eine Hektare Land um eine mögliche Differenz zwischen 
2000 und 8000 Franken. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zuzustimmen. 

M. Perey, rapportei.Jr: La discussion de l'article 22 est Ja 
meme que celle de l'article 45, c'est-a-dire que si nous ap
prouvons Ja version de Ja majorite, cela regle aussi le sort de 
l'article 45. L'article 22 traite donc du droit d'attribution d'un 
immeuble agricole dans une succession. 
Le Conseil federal avait propose ..:. ce qui a ete accepte par Je 
Conseil des Etats- Je double de la valeur de rendement si c'est 
un heritier qui reprend l'attribution, alors que Ja minorite pro
pose, dans urie version un peu plus compliquee, qua celui qui 
exploite personnellement peut reprendre a Ja vaieur de rende
ment, et non plus au double, s'il peut prouver qu'il est capable 
de l'exploiter. · 
La valeur de rendement est tres bassa et lorsque dans un heri
tage on demande de reprendre, a celui qui n'etait pas directe
ment designe pour cela, au double de Ja valeur de rendement, 
cela attenue un peu la difference de prix pour les autres benefi
ciaires de Ja succession, une difference de prix qui devienttrei3 
vite importante entre la valeur de rendement et la valeur ve
naie. Nous pensons que doubler Ja valeur de rendement est 
une fac;on de mieux faire accepter cet article. Voila pourquoi la 
commission, par 1 0 voix contre 6, vous propose de vous rallier 
a Ja proposition du Conseil des Etats qui etait celle du Conseil 
federal. 

Zwingli, Sprecher der Minderheit: Ich möchte die Aussagen 
des Kommissionspräsidenten ergänzen: Den gleichen Sach
verhalt haben wir nicht nur in aen Artikeln 22 und 45, sondern 
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auch in den Artikeln 38 und 50. Ich will meiner Begründung 
ein Vergleichsbeispiel vorarlstellen. Zu meinen beruflichen 
Aufgaben gehörte während 20 Jahren die Leitung eir:ier Bäue
rinnenschule. Im Unterrichtsprogramm dieser Schule war 
auch das Handweben enthalten, und wir alle freuten uns an 
besbnders schönen Webmustern oder Farbkombinationen. 
Umgekehrt litten wir mit den Schülerinnen, wenn sich im Werk
stück ein Webfehler oder gar eine eigentliche Schwachstelle 
eingenistet hatte. 
Wir sind im Begriff, wissentlich einen gravierenden Webfehler 
in unser neues bäuerliches Bodenrecht hineinzuweben. Einen 
Webfehler notabene, der weit über die Bedeutung eines blos- . 
sen Schönheitsfehlers hinausgeht. Worum geht es? Wir stre
ben mit unserem neuen bäuerlichen Bodenrecht gemäss Arti
kel 1 folgende Ziele an: die Stellung des Selbstbewirtschafters 
zu stärken und übersetzte Preise für landwirtschaftlichen Bo
den zu bekämpfen. Wir haben in den Artikeln 2 und 3 eine sau
bere Abgrenzung zwischen Landwirtschaftsland und Bauland 
vorgenommen. Nun sind wir im Begriff, diese wichtigen 
Grundlagen wieder zu verwischen und innerhalb des klar aus
geschiedenen Landwirtschaftslandes zwei neue Kategorien 
zu schaffen: einerseits Land, das von einem Selbstbewirt
schafter als landwirtschaftliches Gew~rbe zum Ertragswert 
übernommen werden kann, und anderseits Land, das auch 
von einem Selbstbewirtschafter nur als landwirtschaftliches 
Grundstück und deshalb zum doppelten Ertragswert über
nommen werden muss. 
Wann ist Kulturland nur ein landwirtschaftliches Grundstück? 
Das ist einmal Land, das im Verlaufe der Realteilung irgend
wann in den Besitz eines nichtbäuerlichen Verwandten kam. 
Dann fällt darunter jenes' Land, das gemäss unserer Definition 
im Artikel 4 nicht zu einem landwirtschaftlichen Gewerbe ge
hört, und schliesslich gehört dazu auch jenes Land, das zu ei
nem parzellenweise verpachteten Gewerbe gehört. 
Sie sehen, dass sehr viele Zufälle darüber entscheiden, ob ein 
Selbstbewirtschafter den schönen Zielsetzungen dieses Ge
setzes zum Trotz sein Land zum Ertragswert oder aber zum 
doppelt so hohen Wert von seinem Verwandten erwerben 
kann. ' 
Um auf unser Einleitungsbeispiel zurückzukommen: Wenn wir 
dem Ständerat folgen, sind wir im Begriff, eine ausgespro
chene Schwachstelle in unseren Stoff hineinzuweben. Diese 
Schwachstelle wird sich bereits nach kurzem Gebrauch zu ei
nem veritablen Loch in unserem Gewebe auswachsen. Ueber 
die Bedeutung dieses Loches lässt sich philosophieren. Im 
Rahmen der Betriebszählung 1985 wurde durch eine Spezial
auswertung versucht, die Bedeutung dieses Problems in der 
Rückblende abzuschätzen. 
Aus den folgenden vier Gründen kommt diesem Problem ins
künftig wesentlich grössere Bedeutung zu: Einmal handelt es 
sich rückblickend tatsächlich nicht um sehr grosse Anteile des 
von der nachfolgenden Generation benötigten Kulturlandes. 
In sehr vielen Fällen wollten diese nichtbäuerlichen Verwand
ten Eigentümer bleiben und stellten ihren verwandten Bauern 
das Grundstück pachtweise zur Verfügung. In anderen Fällen 
gaben solche Verwandte ihr Grundstück gleich wie ein land
wirtschaftliches Gewerbe freiwillig zum Ertragswert ab. Dann 
gibt man neuerdings in der agrarpolitischen Diskussion mehr 
oder weniger unverblümt zu, dass für die Bauern in den näch
sten Jahren härtere Zeiten zu erwarten seien. Die von uns in 
diesem Gesetz vorgenommene Unterscheidung zwischen 
landwirtschaftlichen Gewerben und landwirtschaftlichen 
Grundstücken wird zweifellos dazu führen, dass vori den jun
gen Bauern inskünftig ein grösserer Anteil des benötigten Kul
turlandes ·in Form von landwirtschaftlichen Grundstücken 
übernommen werden muss. 
Die Bedeutung der Frage, ob ein Selbstbewirtschafter land
wirtschaftliche Grundstücke zum einfachen Ertragswert oder 
doppelt so teuer übernehmen muss, wird also in Zukunft mit 
Sicherheit grösser werden. Ausserdem ist bei dieser Frage 
mitzuberücksichtigen, dass die Bauernbetriebe nicht in allen 
Regionen unseres Landes eine gleich gute Struktur aufwei
sen. Das wird zur Folge haben, dass die jungen Bauern in gün
stigen Gebieten ihr Land weitgehend als lan.dwirtschaftliche 
Gewerbe zum Ertragswert, jene in ungünstigen Gebieten je-
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~och einan grösseren Anteil i'1res Kulturlandes als lanqwirt
sohaftliche Grun~:itücke zum doppei1te11 ErtriiQSWE!l't Ql;>E!rr.)_et,
men müi;;sE;!n. ~chliesslich verwE!ise i~h !'!Uf.die.E!ngagiE!rten 
Diskuss,ionen in unsemr Kommission, unct in, uoserem R&t, als 
es um die schwierige Abgrenzung zwischem ,Haupte.rw~rbs
\Jl'.10. Neibenerwe,rbi;b1:1trleben ging. 
Nachde.m • 1maere , Kommission './Qrer&t alle . lwi~v-,iirtsohaftli
chen. G(:lwerbe boQenrechtlich anerkl:lonen wollte, .beschlos
sen w.ir jn einer zweiten Lesung gie heute von beiden,Räten 
, beschlossene Lösung, wonaph nur eine ainzlge Abgrenz1,.1ng 
festgese~ werd~n soll. Für miqh war diese Lösµng tragbar, 
weil Grundstücke Innerhalb der Farnilie zurn einfachen Er
·tragswert an Selbstpewirtschafter ütier.ge,bem werc!en könner:i. 
Dieser Urnstand war für meine Zustimrnung zur vereinfachten 
Betrl~bsabgrenzung ausschlaggebend. Es wäre stossend, 
wenn diese Voraussetzung nun nachträglich wieder fallenge
lassen würde. 
Gemäss Artikel 20 hätte der doppelte.Ertragswert aber auch 
Auswirkungen auf die nachfolgenden Betriebsübernahmen. 
Auch das kann doch im Ernst nicht unsere.Absicht sein. Sol
chen derart zufallsgesteuerten Erschwernissen dürfen wir mei
nes Erachtens nicht zustimmen. Der Ständerat machte sich 
den Entscheid etwas gar leicht. Gemäss Protokoll stimmte oer 
Rat ohne Dis!<uS&ion stillschweigend dem doppelten Ertrags
wert als Anrechnungswert für lan<;lwirtsch&ftlictJe Gruri.ostücke 
bei Selbstbewirtschaftung zu. 
Ich bitte Sie namens einer neunköpfigen Minderheit, an unse
ren, früheren Beschluss festzuhalt1:1n. GE!mäss l)Oserem frühe
ren Beschluss sind landwirtschaftliche Grundstüc~e bei der 
Uebernahme von Verwandten durch einen Selbstbewirtschaf
ter wie landwirtschi:lftliche Gewerbe zum einfachen Ertrags
wert anzurechnen. Dieser Entsc;heid würoe sich konsequen
terweise auch auf die Artikel 22, 38, 451.,111d 50,bezjehen. 

Sch~ld~gger: GE!rade naol.l cten gefrtrigen Volksabstirnnwn
gen muss man ja auoh bei dieserV~rlage besonders hellhörig 
sein. Sie ist von ganz hoher poUtisoher artsanz, qas darf m.in 
nicht vergessen. Denn soh~n sind clie Vorbereitungen ~.r ein 
Referendum gegen dieses Gesetz ir.i Arbeit, noch bevor wir es 
zu Ende beraten haben. 
Der Röstigraben macht sich hier ganz besonders bemerkbar. 
Auf der einen Seite des Grabens will man Deregulierung und 
auf der anderen Regulierung, mehr Regulierung. 
EG und Gatt stehen aber vor der Türe, wie auch immer sich die 
Schweiz dazu verhält. Das bringt natürlich gerade für/unsere 
Landwirtschaft eine grosse Herausfo~clerung. Deshalb ist es 
störend, wenn wir bereits Ober Referenden sprechen. Ich 
muss c;ia ganz klar auf die Legislaturplanung hinweisen, die in 
diesem Saal ohne grossen Widerstand verabschiedet worden 
ist. In diesem Legislaturplan haben wir a,uch gesagt, dass wir 
· das Bundesgesetz über das b~uerliche Bodenrecht verab
schieden ~ollen und darin insbesondere den Selbstbewirt
schafter bevorteilen möchten. Die Anträge von Herrn Zwingli 
gehen allesamt in diese Richtung. 
Deshalb bitte ich Sie im Namen der FDP, diesen Anträgen zu
zustimmen. 

Engler: Ich beantrE;tge Ihnen im Namen der CVP-Fraktion, der 
Mehrheit zuzustimmen und den Minderheitsantrag Zwingli ab
zulel:men. Dies aus folgendem Grund: Die Differenz zwischen 
der Version des Ständerates und des Nationalrates liegt bei 
cler Frage des l:linfachen oder doppelten Ertragswertes. Wir 
sind alle der Meinung, dass bei einem einzelnen Grundstück 
und nicht bei einem Gewerbe, das einer übernehmen kann, 
der Ertragswert gelten soll. Herr Zwingli ist mit seiner Gruppe 
der Meinung, dass der Selbstbewirtschafter nur den einfachen 
Ertragswert zahlen soll, der übrige Erbe den doppelten. Und 
wir sind der Meinung, dass jener, der wirklich schon selbst ein 
Gewerbe hat, eine Mischrechnung machen kann und dass 
auch ~ann der d{)ppelte Ertragswert noch immer einen sehr 
privilegierten Preis darstellt. Hinzu kommt, ~as ich bereits ge
sagt habe: Dieser Erbe kann eine Mischrechnung machen, 
weil er in der Nähe schonlein Gewerbe besitzt. 
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!Gti:!:!in (iter Meinl,lng, mar:i sollte hier wegen clieses kleinen Un
l@!Jiql:)ie~es ,keine ,r;ieue Differenz schaffen; ich beantrage lh
nen.desnalb iustirnmung zum Sb::inderat, dies mit der Mehr-
1:!Eiit. 

~i(;~lln$:J: Es geht nict,t 4m riesige Werte, es geht vielleicht 
l!m 80 !:tappen oder~ .60 ,Franken einfacher oder doppelter Er
tragswertfur,K1,1ltu~land ohne Gebäude. Es geht also hier nicht 
1,.1m Rreise in der Grö,si,enqrdnl!ng, wie sie landläufig sind: 15, 
20, 25 Franken pro Quadratroeter. Auch der doppelte Ertrags
wertistfür eh;1en•Bauem ein denkbar günstiger Preis. Wenn es 
sich um ein Grl.ln<ilstück handelt, das die bess.ere Ausnützung 
seh:1er Gebij1.1(;le, seir.ier Maschinen, seiner Arbeitsktäfte er
r,nöglioht, .ist &uch der doppelte Ertragswert ein Preis, den er 
durchaus verzinsen kann, weil der .Rest seines Heimwesens 
durch die Vergrössung aufgewertet wird. Wir sind deshalb in 
der SVP-Fral<tion der Auffassung, wir sollten nun endlich diese 
Differenz, die tat~cnlich keine entscheidende Bedeutung für 
das Funktionieren des bäuerlichen Bodenrechts hat, aus-

:- schalten und mit diesem Gesetz zum Ende der Beratung 
kommen. 
Wir beantragen Ihnen dringend - es geht ja hier um Grund
s.tücke, nicht um ganze Betriebe -, der Mehrheit und dem 
Ständerat zuzustimmen, l.lm endlich mit dieser Gesetzesrevi
sion zu einem Ziel zu kommen. 

ßllndesrat l:(:oller: Bei qiesem Artikel •könnte man durchaus, 
wenn wir am Anfang der Diskussion dieses Gesetzes ständen, 
über die Idee von Herrn Zwingli dislMieren. Einf&cher oder 
cloppelter Ertragswert: Sie haben es gehört, praktisch ist der 
Unterschied insofern kein grosser, als auch eine Ueberl'}ahme 
zum doppl;llten ,Ertragswert noch eine ganz grosse Privilegie
rung darstellt. Was aber vor allem Bedenken erweckt - und 
hierin ,besteht die zweite Differenz zum Ständerat -, ist, dass 
riioht n1.1r den Erqen, die rechtlich od,er wirtschaftlich Eigentü
mer eines Gewerbes sir;id, dieser Anspruch zustehen soll, son
der-n auch all denjenigen, welche bloss in Zukunft ein Zuwei
sungs- oder Kaufsreoht besitzen. Diese Ausdehnung, die wir 
s.ons.t m.eines Wissens im ganzen Gesetz ;:iusgemerzt haben, 
ist nämlich rechtlich sehr unbefriedigend. Denn man stellt da
mit auf Voraussetzungen ab, die erst in Zukunft und nur sehr 
ungewiss eintreten werden, was zu einer beträchtlichen 
Rechtsunsicherheit führen würde. 
Es ist vor allem dieser letztere Grund, weshalb ich Sie bitte, mit 
der Mehrheit der ständerätlichen und der bundesrätlichen 
Fassung zuzustimmen. 

Abstimmung- Vota 
Für den Antrag der Mlnderhei~ 
Fü.r den Antrag der Mehrheit 

71 Stimmen 
57Stimmen 

Präs.ident: Diese Abstimmung gilt auch für die Artikel 38 Ab
sf;ltz 1, 45 und 50 Absatz 3. 

A~26-2B 
Antrag der KQmmissian 
Festhalten 
Proposition de la commission 
Maintenir 

t:,iussbaumer, 13erichterstatter: Der Ständerat will nur ein 
KaufsreclJt der Geschwister. Unsere Kommission will mit 
20 zu O Stimmen das Recht auf die Verw~ndten ausdehnen. 
Vorerst muss f~tgestellt werden, um welche Verwandten es 
sich hier handel.t. Es gibt zw.ei Fälle: der erste ist der Erbfall des 
verheirateten Eigentümers mit Kindern und Enkeln. In der 
ständerätlichen Fassung sind nur jene selbstbewirtschaften
den Enkel berechtigt, die Erbenqualität haben und deren erb
berechtigter Elternteil vorverstorben ist. Die nationalrätliche 
Fassung ist besser, weil alle Kindeskinder, unabhängig da
von, ob ihre Eltern vorverstorben sind oder nicht, gleichge
stellt sind: die einen als Erben, die anderen als kaufsberech
tigte Nachkommen. Das sind Kinder, Grosskinder oder sogar 
Urgrosskinder. 
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Der zweite Fall ist der des ledigen Hofeigentümers. Dann sind 
nach Gesetz als Erben zuerst die noch lebenden Eltern be
rechtigt. Nichtpflichtteilsgeschützte Erben sind die Geschwi
ster. Die ständerätliche Lösung verhindert dµrch das Kaufs
recht der selbstbewirtschaftenden Geschwister ein «Wegte
stieren» des väterlichen Gewerbes. 
Unsere einstimrnige Kommission ging angesichts der Tatsa
che dass es leider viele ledige Hofeigentümer gibt, einen 
Sch
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ritt weiter. Ich will diesE;ln Spezialfall, der sehr häufig ist, an 
einem Beispiel erklären: . 
Ein lediger Bauer, Hofeigentümer, stirbt. Er hat seinerzeit da~ 
väterliche Gewerbe übernommen. Heute leben noch zwei 
Schwestern und zwei Brüder. Ein Neffe A, Sohn einer nicht
selbstbewirtschaftenden Schwester, hat den Hof gepachtet 
und wirtschaftet auf diesem Heimwesen. Ein Neffe B, Sohn ei
nes vorverstorbenen Bruders, ist ausgebildeter Landwirt und 
selber Erbe. Dieser letztere kann als Erbe sein Recht selbstän
dig geltend machen. Sein Cousin, der den Hof des Erblassers 
als Pächter bewirtschaftet, ist nur Geschwisterkind und nicht 
Erbe. Er hat die Pacht spätestens nach Ablauf des Pachtvertra
ges zu verlassen, obschon das Gewerbe vom gleichen Gross
vater stammt. Also kann derjenige, der eine vorverstorbene 
Mutter oder einen vorverstorbenen Vater hat, die Geschwister 
des Erblassers waren, ohne weiteres einen anderen, im glei
chen Grad Verwandten ausmanövrieren. Es ist doch ein Gebot 
der Gerechtigkeit, alle selbstbewirtschaftenden Enkelinnen 
und Enkel eines früheren Hofeigentümers gleichzustellen. 
Wenn kein Testament vorliegt, soll der Richter, gestützt auf 
Eignung und persönliche Verhältnisse, den Hofeigentümer 
bestimmen. Der Begriff «Verwandte» bleibt nach dem Wortlaut 
von Artikel 26, der sich auf Artikel 43 (Vorkaufsrecht) abstützt, 
auf die Geschwisterkinder beschränkt, sofern Sie dort eben
falls unserer einstimmigen Kommission folgen. 
Zuhanden der Gesetzesmaterialien möchte ich - sofern Sie 
unserer Kommission folgen und Herr Bundesrat Koller einver
standen ist- im Namen der Kommission feststellen, dass das 
Kaufsrecht im Zeitpunkt der Erbteilung nur von Selbstbewirt
schaftern geltend gemacht werden kann, die schon über die 
Voraussetzung zur Uebernahme verfügen. Der Kaufsrechtsfall 
soll die Zuweisung des Heimwesens nicht verzögern. 
Artikel 27 Absatz 2: Die Uebernahme durch einen Nachkom
men eines verstorbenen Hofeigentümers bleibt durch diese 
Feststellung unangetastet, so dass die Rechte von minderjäh
rigen Nachkommen nicht berührt sind. Wenn Sie unserer 
Kommission bei den Artikeln 26 bis 28 folgen, die wir gemein
sam behandeln, haben wir gleichzeitig die Differenzen bei Arti
kel 43 Absatz 1, Artikel 50 Absatz 1 und Artikel 63 Absatz 1 
Buchstabe b entschieden. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zu folgen. 

M. Perey, rapporteur: L'article 26 que nous vous proposons 
d'aborder, ainsi que les articles 27 et 28, puisque c'est la 
meme chose, traite du droit d'emption. Dans son projet, le 
Conseil federal propose que, lors d'une succession, chacun 
des freres et soeurs qui n'est pas heritier ait un droit d'emption, 
pour autant qu'il ~n paraisse capable. 
Dans notre premier debat, la commission vous avait propose
et vous l'aviez suivie- d'elargir ce droit afin qu'il ne soit pas re
serve simplement aux freres et soeurs, mais a tous les parents, 
de fa9on a donner la possibilite a des cousins, si personne ne 
veut te reprendre, de pouvoir beneficier de cette reprise. C'est 
pourquoi nous vous proposons de maintenir la divergence 
avec le Conseil des Etats. 

Angenommen -Adopte 

Präsident: Dieser Entscheid gilt auch für Artikel 43 Absatz 1, 
50 Absatz 1 und 63 Absatz 1 Buchstabe b. 

Art. 31 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.32Abs.2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.32al.2 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Nussbaumer, Berichterstatter: Die Redaktionskommission 
hat mich nach der Kommissionssitzung auf eine Differenz ~I
schen der deutschen und der französischen Fassung von Arti
kel 32 Absatz 2 aufmerksam gemacht. Ich schlage Ihnen vor, 
den deutschen Text der französischen Fassung anzupassen 
und nur noch von einer «veranlassten Zweckentfremdung» 
und nicht von einer «veranlassten dauernden Zweckentfrem
dung» zu sprechen. Die «veranlasste Zweckentfremdung» ent
spricht genau dem französischen rext. Zuhanden der Materia
lien wird mir die Kommission sicher die Erklärung gestatten, 
dass der Kommentar in der Botschaft durch diese Streichung 
im deutschen Text keine Aenderung erfährt. Wenn ein Eigen
tümer beispielsweise einem Sportklub für ein Meeting eine 
Parzelle vermietet, ohne das Grundstück zu verändern, wird er 
sicher nicht teilungspflichtig. Das wesentliche Kriterium ist 
auch bei dieser Fassung - wenn Sie «dauernden» weglassen 
- die mehrjährige Zweckentfremdung, welche die lar.dwirt
schaftliche Nutzung verdrängt und auch einen höheren Ertrag 
abwirft. . 
Ich bitte Sie, dieser redaktionellen Aenderung im deutschen 
Text zuzustimmen. 

M. Perey, rapporteur: L'article 32 appelle tres peu de com
mentaires en franyais puisque la Commission de redaction a 
trouve qu'il y avait une divergence entre la traduction alle
mande et le texte franyais. Le texte franyais est le bon, il est 
maintenu, alors que le texte allemand doit etre corrige. C' est la 
raison pour laquelle je vous propose d'accepter cette legere 
modification. 

Angenommen gemäss modiftziertem Antrag der Kommission 
Adopte seJon /a propositlon modlfiee de Ja commission 

Art. 33 Abs. 1 bis; 37 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 33 al. 1 bis; 37 al. 2 
. Proposition de Ja commission 
· Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 38 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(ZwitJgli, Bundi, Ruckstuhl, Scheidegger, Spoerry, Tschup
pert, Ulrich, Vollmer, Wanner) 
Festhalten ' 

Art.38al.1 
Proposition de Ja commissibn 
Majorite 
Adherer a la deci&ion du Conseil des Etats 
Minorite 
(Zwingli, Bundi, Ruckstuhl, Scheidegger, Spoerry, Tschu8-
pert, Ulrich, Vollmer, Wanner) 
Maintenir 

Angenommen gemäss Antrag der Minderheit 
(Siehe Entscheid bei Art. 22 Abs. 1) 
Adopte selon Ja proposition de Ja minorite 
(Voirdecisional'art. 22a1. 1) 
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Art.42 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de ta cotnmission 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.43 
Antrag der Kommission 
Abs.1, 
Festhalten 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 43 
Proposition de la commission 
A/.1 
Maintenir 
Al.2 
Adherer a ta decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 
(Siehe Entscheid bei Art. 26--28) 
(Voir decision aux art. 26--28) 

Art.45 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 

. Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Zwingli, Bundi, Ruckstuhl, Soheidegger, Spoerry, Tschup
pert, Ulrich, Vollmer, Wanner) 

. Festhalten · 

Art.45 
Proposition de la ootrlmission 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Minorite 
(Zwingli, Bundi, Ruckstuhl, Scheidegger, Spoerry, Tschup
pert, Ulrich, Vollmer, Wanner) 
Maintenir 

Angenommen gemäss Antrag der Minderheit 
(Siehe Entscheid bei Art. 22 Abs. 1) 
Adopte selon la proposition de Ta minorite 
(Voir decision at'art. 22 al. 1) 

Art. 48 Abs. 4, 5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 48 al. 4, 5 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Nussbäumer, Berichterstatter: Im Auftrag der Kommission 
gebe ich zu den Absätzen 4 und 5 von Artikel 48 zuhanden des 
Protokolls bekannt, weshalb sich die Kommission dem Stän
derat anschliessen kann: 
Absatz 4 kann ohne weiteres gestrichen werden, weil er bloss 
eine Selbstverständlichkeit festhält. Wenn zum Zeitpunkt der 
Veräusserung ein Prozess zwischen Verpächter und Pächter 
über eine AUflosUn~ der Pacht aus wichtigen Gründen hängig 
Ist - im Sinne von Artikel 17 des Bundesgesetzes über die 
landwirtschaftliche Pacht -, so wird der Ausgang des Prozes
ses auch für den Bestand oder Nichtbestand eines Pächter
vorkaufsrechts massgebend Sein. 
Absatz 5 haben wir im Januar 1991 beschlossen, gestützt auf 
einen Antrag im Ral. Er ist aber überflüssig. Wenn Sie den 
neuen Artikel 216c des Obligationenrechtes - Sie finden die
sen Artikel in der Vorlage B (deutsche Fahne, Seite 39)- nach
lesen, stellen Sie fest, dass die Abtretung an einen Erben oder 
an die Vorkaufsberechtigten in der Familie oder Nachkommen 

als Gesamteigentümar keinen Vork~ufsfall darstellt. Die lnter
esseri der Vorkaufsberedfögten in der l=amilie sind durch Arti
kel 4ä Absatz 3 abgadeckt. Tritt ein Eigentümer seinen Hof bei 
fehlendem Selbstbewirtschafter in der Familie als Gesamtei
gentum seinen Kindern ab, so kann das Pächtervorkaufsrecht 
ebenfalls nicht ausgeübt werden. Der Erbfall ist durch diesen 
schon erwähnten Artikel 216c (neu) des Obligatlonenrechtes 
abgedeckt. 
Dies sind die Gründe, weshalb Ihnen unsere Kommission 
emf)fiehlt, sich bei den Absätzen 4 und 5 den ständerätlichen 
Beschlüssen, das heisst der Sfreit:hung, anzuschliessen. 

M. Perey, rapporteur: A i'article 48 qui traite du drolt de 
preemption du fermier, nous avons une divergence avec le 
Conseil des Etats, qui demande que l'on biffe les alineas 4 et 5 
prevus. La commission, sans opposition, vous prie de vous 
rallier a cette propositio~; ces deux alineas sont en effet super
flus, ces problemes etant deja regles seit dans cette loi soit 
dans le Code des obligations. Nous pouvons donc sans autre 
nous rallier au Conseil des Etats. 

Angenommen -Adopte 

Art.50 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Festhalten 
Abs. 2Ziff.1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.3 . 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Zwingll, Bundi, Ruckstuhl, Scheidegger, Spoerry, Tschup
pert, Ulrich, Vollmer, Wanner) 
Festhalten 

Art.SO 
Proposition de ta comm1ssicm 
Al. 1 
Maintenir 
Al.2ch. 1 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 
A/.8 
Majorite 
Adherer a fa decislon du Conseil des Etats 
Minorite 
(Zwingli, Bundi, Ruekstuhl, Scheidegger, Spoerry, Tschup
pert, Ulrich, Vollmer, Wanner) 
Maintenir 

Abs.1-Al.1 
Angenommen -Adopte 
(Siehe Entscheid bei Art. 26--28) 
(Voir decision aux art. 26--28) 

Abs.2-Al.2 
Angenommen -Adopte 

Abs.3-Al.3 
Angenommen gemäss Antrag der Mindei'heit · 
(Siehe Entscheid bei Art. 22 Abs. 1) 
Adopte selon la proposition de la minorite 
(Voirdecisional'art. 22al. 1) 

Art:618$t.d 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 61 let. d 
Proposition de /a commission 
Maintenir 
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Nussbaumer, Berichterstatter: Bei Artikel 61 Buchstabe d hat 
der Ständerat schon in der ersten Lesuhg eine raumplaneri
sche Bestimmung angenommen, die nach unserem Dafürhal
ten nicht in dieses Gesetz gehört. 
Unsere Kommission hält ohne Gegenstimme an der Fassung 
des Nationalrates fest. Es geht aus den Protokollen leider nicht 
hervor, ob der Ständerat bei seiner Ausnahmeregelung an 
nichtlandwirtschaftliche Grundstücke an der Bauzonengrenze 
oder an die Arrondierung von nichtlandwirtschaftlichen Lie
genschaften ausserhalb des Siedlungsgebietes gedacht hat. 
Im zweiten Fall ist die Bestimmung überflüssig. 
Nehmen wir den Fall eines Ausflugsrestaurants, das einen zu 
kleinen Parkplatz hat. Wenn der Eigentümer des Ausflugsre
staurants, irgendwo auf dem Jura oben oder in den Alpen, die
sen Parkplatz erweitern will und dafür relevante Gründe gel
tend machen kann, dann entscheidet das Raumplanungsge
setz über die ve·rgrösserung des Parkplatzes und nicht dieses 
Gesetz; das ist eine Frage, für welch,e Artikel 24 des Raumpla
nungsgesetzes zuständig ist. Wenn er die Spezialausnahme
bewilligung nach Artikel 24 des Raumplanungsgesetzes be
kommt, fällt diese Parkplatzvergrösserungsfläche aus dem 
Geltungsbereich dieses Gesetzes, solange sie als Parkplatz 
dient. Im andern Fall, wenn es sich um die Arrondierung oder 
Vergrösserung von Liegenschaften an der Bauzonengrenze 
um 1000 m2 handelt, könnte prnktisch um die Bauzone, um 
das Siedlungsgebiet herum eiri Ring von zusätzlichen Qua
dratmetern Land gelegt werden, d. h., die Bauten könnten 
auch direkt an die Bauzonengrenze gestellt werden; aller
dings nicht ins Landwirtschaftsgebiet. Man müsste also gegen 
das eigene Land keinen B1;1.uabstand mehr einhalten, und es 
wäre dann auch ohne weiteres möglich, solche Grundstücke 
wesentlich teurer zu verkaufen. 
Zur Behebung der Wohnungsnot ist diese Lösung total un
wirksam, weil die Gemeinden die Ausnützungsziffern auf die in 
den Bauzonen liegenden Gebiete beschränken müssten. Die 
arrondierte Landwirtschaftsfläche hätte somit nur die Verteue
rung der Bauplätze an der Zonengrenze zur Folge, was sicher 
nicht im öffentlichen Interesse liegt. 
Wir bitten Sie mit der einstimmigen Kommission, diese Bestim
mung nicht ins Gesetz aufzunehmen und an unserem frühe
ren Beschluss festzuhalten, diese Bestimmung zu streichen. 

M. Perey, rapporteur: A l'article 61, le Conseil des Etats avait 
ajoute une lettre d stipulant la possibilite d'arrondir un immeu- · 
ble non agricole. Votre commission s'y etait opposee dans un 
premiertemps, et elle vous propose maintenant, a l'unanimite, 
de maintenir l'opposition a cette lettre d qui, seien nous, n'a 
rien en commun avec le bail a ferme puisque, si besoin etait, 
cette autorisation devrait etre stipulee dans la loi sur l'amena
gement du territoire. Vouloir inscrire cette possibilite dans la loi 
qui nous occupe ne ferait que provoquer un rencherissement 
de toutes les bandes de terrain en bordure des zones a bätir. 
Tel n'est pas le röle de cette loi, et c'est pourquoi la commis
sion vous propose, sans opposition, de continuer a rejeter 
cette lettre d. 

Angenommen -Adopte 

Art. 62 Abs. 1 bis 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschlyss des Ständerates 

Art. 62 al. 1 bis 
PrQposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 63 Abs. 1 Bst. b 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

5 N 

Art. 63 al. 1 lel b 
Proposition de la commission 
Main~enir 

Angenommen -Adopte 
(Siehe Entscheid bei Art. 26-28) 
(Voir decision aux art.- 26-28) 

Art.64 
Antrag der Kommission 
Abs .. 1, 3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.2 
Mehrheit 
Streichen 
Minderheit 
(Scheidegger, Bundi, Vollmer, Wiederkehr) 
Zustimmung zum Beschluss des ~ä~derates 

Antrag Hess Peter 
Abs.2 
Der Verweigerungsgrund gemäss Buchstabe c gilt nicht für 
das Gemeinwesen, seine Anstalten und gemeinnützige Insti
tutionen, sofern es sich um Realersatz für zur Ueberbauung 
freigegeb,ene Grundstücke handelt. 

Art.64 
Proposition de /a commission 
Al. 1, 3 , 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al. 2 
Majorite 
Biffer 
Minorite 
(Sqheidegger, Bundi, Vollmer, Wiederkehr) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Hess Peter 
Af2 . 
Le motif du refus prevu a la lettre c ne s'applique pas a la col
lectivite ni a ses etablissements ou institutions d'utilite publi
que lorsque l'acquisition sert au remploi pour des immeubles 
liberes e~ vue de la construction. 

Abs. 1, 3-AI. 1, 3 
Angenommen -Adopte 

Abs.2-Al.2 

Nussbaumer, Berichterstatter: Es ist für _Nichtkommissions
mitglieder nicht so einfach, zwischen den unterschiedlichen 
Sy~tematiken des Ständerates und des Nationalrates zu wäh
len. Die materiellen Differenzen sind aber - abgesehen von 
drei Ausnahmen - bei diesen Artikeln 64, 64a, 64b und 64c 
verhältnismässig gering. Unsere Kommission wollte einen 
Beitrag zur speditiven Erledigung der Differenzen leisten und 
hat ~ich daher der ständerätlichen Systematik angeschlossen. 
Zu Artikel 64 Absatz 2, zum Minderheitsantrag: Hier beantragt 
Ihnen unsere Kommission mit 14 zu 5 Stimmen, Absatz 2 zu 
streichen; dies entspricht unserem früheren Beschluss. Der 
Minderheitsantrag Scheidegger gäbe der öffentlichen Hand 
einen Freipass für den Aufkauf beliebiger landwirtschaftliqher 
Flächen - das müsste eine Verteuerung zur Folge haben. 
Wenn ich daran denke, dass Herr Scheidegger vorhin gesagt 
hat, die Landwirtschaft müsse auch europafähiger werden: 
Hier müsste sie mehr und mehr mit der öffentlichen Hand kon
kurrieren; es wäre sogar eine totale Verstaatlichung der Land
wirtschaft, gestützt auf eine selche Bestimmung, möglich. Ob
schon diese Gefahr nicht besteht, hat die öffentliche Hand 
nach Artikel 64b genügend Möglichkeiten, für ihre Bedürf
nisse Land zu erwerben. Darüber hinaus kann sie nach dem 
eben erwähnten Artikel auch Realersatz erwerben. 
Was die öffentliche Hand nach diesem Artikel 64b nicht tun 
kar:m, sei am Beispiel der Korporation Zug erläutert. 



Drolt fohcier rural 

Die Korporation Zug besitzt hlehrete Bauernhöfe. Wehh iiLIH 
voh el'lem Bauernhof ein Tell elngezonf witd, will die Kbrpbta
tion für diesen Eiauertihot Ersatzland zukaufen können, datiilt 
der Hof nicht elhgeht. Die öffentliche Häliti kfümte ilire Eiaue.m
höfe habh dem Minderheltsahttag zu Lasten der l::rhaltur1g des 
privaten Eigentums ethalteh. Ist das erwünscht? Liegt dies ltn 
öffehtllchert Interesse? Sollen Staatshöfe mehr Lebi3hsbe
rechtigung und Daseinsbetechti~llHg habeh ~Js prlvafa Be
triebe? Hier möchte ttian der Verfassung getecht werdeH Uhd 
den bäuerlichen Gryndbesitz festlgim. Wer In det Vetstaatll
. chUng die Festigung des bäuerlichen Gruntlbesitzes sl!;jht, 
Obetsleht den Hauptzweck dieser Gesetzesrevision. Hert 
Ständerat R.eyltlohtl hat durchaus recht, Wehi:J 13r. solchen 
überbetonten staatlichen Vorzugsrechten Im Ständerat den 
Kampf angesagt hat. Es besteht bei dieser Bestimmung keine 
Differenz zwischen unseren welschen und den Deutsch-
schweizer Kollegen. , 
Die Minderheit möchte 1111 wahrsten Sinne des Wortes dem öf
fentlichen Eigentümer einen Passepartout In die Hände spie
len, der im Extremfall sogar die Schaffung neuer staatlicher 
Gutshöfe ohne Flächenbegrenzung ermöglichen könnte. Herr 
Scheidegger als Stadtammann von Solothurn hat es erlebt, 
dass zwei Bauernhöfe, die vor seiner Amtszeit von der Stadt 
Solothurn gekauft worden waren, mit Verlust wieder verkauft 
werden tnLlssten. Die Höfe hatten keine Funktion zur Erhal
tung der Landwirtschaft. Sie sind heute im Privatbesitz von 
Bauern. Darüber sind wir allerdings froh. 
Die Kommission bittet Sie mit 14 zu 5 Stimmen, diese zu weit 
gehende Bestimmung abzulehhen. 

M. Perey, rapporteur: L'article 64, alinea 2, a suscite beau
coup de discussions. La minorite et le Conseil des Etats de
mandent que le motif de refus de la lettre c) he s'appllque pas 
aux collectivites publlques. Une grahde rhajorite de votre com
misslon -14 contre 5-ne veut pas acccirder cette faveur aux 
collectivites. II n'y a aucune raison d'appliquer tin tel reglme de 
faveur a des collectivites. Si ces dernieres peuvent justifler un 
reel besbin de terrains, elies ont d'autres possibilites de faire 
valbir leur droit-notamment l'article 64b- mals leur donner ce 
droit d'acquerir sans restrlctioh des terrains nous parail: abso
lument contraire a la valente de cette loi et nous mene taut 
droit a une nationallsation des sols. En effet, s'II fäut aider les 
collectivites lotsqu'il s'agit d'ecoles ou de realisations d'utilite 
.publique, il n'y a aucune taison de leur octroyer les memes 
droits pour acquerlr des terres et creer de nouveaux domai
nes. 
C'est donc aussl pour eviter une divergence avec le Conseil 
des Etats que nous nous sommes rallies a ce dernier, car sur 
ces articles 64a, b etc ainsi que 65, il y a une systematique qui 
se fait jour. La nötre differe legerement de celle des Etats, qui 
nous convient malgre tout. C'est pourquoi nous retusons de 
donner cette priorlte aux collectivltes publiques pour toutes 
ch.oses et nous vous proposons de maintenir notre position. 

Scheidegger, Sprech@fr der Mlhderhelt: Es geht hier in Ab
satz 2 um die öffentliche Hand: «Der Verweigetungsgruhd ge
mäss Buchstabe c gilt nicht für das Gemelnw~sen und salne 
Anstalten.» 
Ich darf hier nicht nur als Erstunterzeichner der Mlncierheitsva
rlante sprechen, sondern auch für die Ft>P-Ftaktion. Sie ist 
ebenfalls für die Minderheitsvariani:e. Daraus könner:i Sre 
schliessen, dass es hier nicht darum geht, ein Privileg für die 
öffentlict,e Hand zu schaffen. Es geht nicht darum, dass man 
die Stäatsquote em6lfän oder sogar eine Staatslandwirtschaft 
einführen möchte, im Gegenteil, wir möchten mit diesem Arti
kel mehr Beweglichkeit in der landwirtschaftlichen Erwerbspo
litik der öffentlichen Hand, und damit für Rea1abtausch, aber 
auch für langfristige Landkaufgeschäfte. 
Das Ziel unseres Antrages ist eine höhere Beweglichkeit. Mit 
dieser höheren Beweglidikeit der Landerwt:3rbspo1itik der öf
fentlichen HMd könne"n wir auch das Ziel der Vorlage gesamt• 
haftbesser erreichen. 
Die Variante der Minderheit, die ich hier vortratien darf, ent
spricht der Variante des Stäridetates, die dort mit 18 zu 12 
Stimmen angenommen wurde·. Auch dort war es früher einmal 
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elhi, Mhidetheit!3vatiä'.tite, hähllk:h die]etiigl'l von Herhi Stän
-detatsi:iräsident Hät1seflberget. 
Ich glaube, h11t Uhser-et :zustlttirriUrig heute köhheri wir nicht 
rillt eitifach eine Differenz bereiHigen, "sondern wir ermögli
bheh lrt ZukUhft auctt eine bessere Ahwet1dung des Gesetzes 
lh d~r Praxis. 
Ich Wlli Hier keine Genielhdepolitik machen - wie Herr Nuss
bauhier vörhih !1h~et6Ht hat-, aber lmtnerhiH et-wähnen, dass 
je~ Jetzt_zetir1 Jahre St_~_dtl)räsldi:3ht von Soiöth_um_ bih und fünf 
Hofe - t1lcht zwei - '\TerkaUten und etwa zwei Hofe zukaufen 
dlirfte. Das wat gehau durcb diese Beweglichkeit möglich und 
entspricht ganz slclfüt den Zielen der Landwirtschaft, die Hett 
NussbaUmer vertrl):t. Wenn wir diese B~weglichkeit wollen, 
dann müssen wir hier diesem Artikel 64 tri der Version des 
Ständerates Lihd unserer Minderheit zustimmen. 
Mah muss doch einfach sehen: Investitionen und Tätigkeiten 
de~ öffentlichen Hand sind auf die Zukunft ausgerichtet. Es ist 
nicht so, dass alle In kurzer Frist absehbar slhd. Bei einem 
Bauernhof, deh Ich Im Namen des Souveräns kauten durfte, 
weiss nieinand, was tnit ihm geschieht. Vorläufig ist ein Päch
ter auf diesem Hof., und der Ist sehr zufrieden mit der Verpäch
tedh, nämlich der Stadt Solothurn. Es wird in Zukunft- irgend 
elnnial in hundert Jahren oder noch später - an den Nachge
borenen sein, zu bestimmen, was mit diesem Hof zu gesche
hen hat. Aber sicher Ist es nicht so, dass die Oeffentlichkeit ein
fach aus purer Zllkaufsfreude solche Höfe übernimmt, son
dern hur, weil es dadurch möglich wird, unsererseits eine ver
nünftigl3 Landwirtschafts- und Bodenpolitik zu betreiben. Man 
rtiuss ja auch seheh: Diese Betriebe kosfän sehr viel Geld, die 
kosten Millionen. Die nachgelagerten Institutionen, vor allem 
Gemeinden, müssen dieses Geld ja auch wieder legitimieren, 
müssen vor dem Souverän auftreten und das rechtfertigen. 
Ich bittt3 Sie alsb, mit der heutigen Zustimmung zur Minderheit 
urtseres Rates und zur M1;1hrheit des Ständerates nicht nur 
eine Differenz tu beseltlgeri, sondern hier aine weitere not
wendige aewegllchkeit zu schaffen, die im Sinne des Grund
satzes des bäuerlichen Bodengesetzes ist. 

Hes!I Peter: Selbstverständlich geht es auch mir, wie Herrn 
Scheidegget, nicht daruhl, neue Staatskolchosen zu schaffen, 
wie das Herr Nussbaumet indirekt suggeriert. Es ist in der Tat 
so, dass in verschiedenen Kantonen Korporatlonsgemeinden, 
Landkorporationen und gemeinnützige Institutionen beste
hen, die seit altert:i her über einen ansehnlichen Landbesitz, 
vor allem Landwirtschafts- oder Allmendland, verfügen. Ein 
Grossteil dieses Landes Ist verpachtet. Dabei handelt es sich 
regelmässig um für den Pächter sichere Pachtverhältnisse, 
die über Generationen t:iinweg bestehen. Die entsprachenden 
Höfe werden vom Verpächter in der Regel auch gut unterhal
ten. Es handelt sich somit um eine langfristige Landpolitik, die 
Spekulationstendenzen entgegenwirkt. 
Mit der Ausdehnung der Besiedlung werden Landeigentümer 
immer wieder mit der Forderung konfrortiert, Bauland zur . 
Ueberbauung freizugeben. Entsprechen sie diesem Begeh
ren itn Interesse übergeordneter Planungsgrundsätze der zu
ständigen Ortsgemeinde, so führt dies auf längere Sicht zu ei
ner Erodierung des Landbesitzes der genannten Grundeigen
tümer. Nach der Vorlage der Mehrheit soll ein Grimdeigentü
mer, der bereits übet mehr landwirtschaftliche Grundstücke 

-verfügt, als für eine überdurchschnittlich gute Existenz einer 
bäuerlichen Familie nötig sind, keine zusätzlichen Grund
stücM mehr erwerben können. Wird diese Bestimmung Ge
setz, !lo werden die von mir angesprochenen Gemeinden, An
stalten und gemeinnützigen Institutionen inskünftig gründlich 
zu prüfen haben, ob sie überhaupt noch Land veräussern wol
len, denn auch Realersatz wird ihnen verwehrt sein. 
Mit meinem Antrag will ich Ihnen eine Vermittlungslösung zur 
Diskussion stellen. Mein Antrag geht teilWeise weiter - er be
rücksichtigt auch gemeinnützige Institutionen-, teilweise geht 
er aber weniger weit als der Antrag Scheidegger - er gestattet 
nur Realersatz. Persönlich könnte ich aber auch dem Antrag 
Scheide!1Jger zustimmen. 
Ich ersuche Sie, diese von mir vorgeschlagene, bescheidene 
Oeffnung zugunsten verantwortungsbewusster Landeigentü
mer gutzuheissen. Sie erleichtern damit die Freigabe von 
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Land zur Ueberbauung, was ein Ziel der Raumordnungspolitik 
ist. Mit der Einschränkung auf Realersatz ist kein wilder Auf
kal!f von bisher privaten Gewerben oder Grundstücken mög
lich: Aber auch die Gefahr der Preistreiberei besteht nicht, 
denn ein entsprechender Grundstückkauf unterliegt selbstver
ständlich der Ueberprüfung auf Uebersetztheit des Kaufprei
ses gemäss Artikel 65 des Gesetzes. 

, Ich empfehle Ihnen daher, entweder dem Minderheitsantrag 
- Scheidegger oder allenfalls meinem etwas weniger weit ge

henden Antrag zuzustimmen und damit die gesetzlichen 
Schranken nicht zu, eng zu 'fassen. 

Relchllng: Ich beantrage Ihnen, sowohl den Antrag der Min
derheitalsauch den Antrag Hess abzulehnen, und zwar wegen 
der Rechtssystematik. Wenn Sie Artikel 64 anschauen, sehen 
Sie die Verweigerungsgründe a bis d. Affe diese Verweige
rungsgründe gelten kumulativ. Weil die Gemeinde selbst nie 
Selbstbewirtschafter sein kann - das ist in Artikel 1 O so gere
gelt-, kann man für die Gemeinde auch unter Absatz 2 keine 
Ausnahme machen. Ein Gemeinwesen kann nie Selbstbewirt
schafter sein. Der entsprechende Artikel 10 lautet deutlich: 
«Selbstbewirtschafter ist, wer den landwirtschaftlichen Boden 
selber bearbeitet .... » Das kann für ein Gemeinwesen nie der 
Fallsein. 
Wenn wir eine Sonderregelung für ein Gemeinwesen einfügen 
wollen, dann sicher nicht in Artikel 64. Wenn schon, dann in 
Artikel 64a. Dort ist eine Regelung vorhanden für die landwirt
schaftlichen Betriebe, welche einem Gemeinwesen gehören. 
Dort kann das Gemeinwesen wie ein privater Besitzer Land zu
kaufen, um einen Pachtbetrieb zu erhalten oder auch um ei
nen Verwalterbetrieb zu erhalten. Ich sehe nicht ein, warum in 
einem solchen Falle das Gemeinwesen gegenüber einem Pri
vaten, der den Betrieb verpachtet, bevorzugt sein soll. 
Warum soff das Gemeinwesen einen Grossbetrieb erhalten 
können, und einem Privaten will man das verbieten? Ich sehe 
wirklich nicht, wieso ein Gemeinwesen bevorzugt sein soll. , 
Denn die Bewirtschaftung von Land durch Verwalter oder 
Pächter gehört mit Siche~heit nicht zu den öffentlichen Aufga
ben, mindestens nicht zu den obligatorischen öffentlichen Auf
gaben. 
Wenn es sich aber um ander~ Zwecke handelt, nämlich nicht 
um die Bewirtschaftung eines Bauernbetriebes, sondern um 
andere Landbedürfnisse der öffentlichen Hand, dann ist das in 
Artikel 64b geregelt. Das sind Zwecke, die in der Richtplanung 

' verar:ikert sein müssen, dann hat das Gemeinwesen auch die 
Möglichkeit, das Land zu kaufen. Nicht abgedeckt ist, dass 
Gemeindewesen irgendwo Landwirtschaftsland kaufen kön
nen, um es gegen1 Bauland abzutauschen. Das wird mit die
sem Gesetz verhindert, das kann auch ein Privater nicht tun. 
Ich sehe nicht ein, warum es der Oeffentlichkeitfür Bauzwecke 
ein Privileg gegenüber einer Wohnbaugenossenschaft oder 
einem Privatmann einräumen soff, die das auch tun könnten. 
Ich bitte Sie, erstens in Artikel 64 beide Anträge abzulehnen, 
weil dort keine Ausnahmen für einen Nichtselbstbewirtschaf
ter gemacht werden können, und es zweitens auch abzuleh
nen, wenn nun diese Antragsteller das Begehren in Artikel 64a 
oder 64 b aufnehmen möchten. Ich bin der Auffassung, dass 
wir hier das Privateigentum nicht schwächen dürfen, um dafür 
das öffentliche Eigentum zu begünstigen. 

Engler: Ich möchte Sie bitten, mit der Mehrheit zu stimmen 
und den Minderheitsantrag abzulehnen. Ich haöen für den An-

: trag von Herrn Hess ein gewisses Verständnis, muss Sie aber 
trotzdem bitten, auch diesen Antrag abzulehnen, und zwar 
aus folgenden Gründen: 
Die nationalrätiiche Kommission hat klar zwischen Finanz-und 
Verwaltungsvermögen unterschieden. Wir haben festgehalten, 
dass die öffentliche Hand ihre Aufgaben erfüllen muss, dass 
dafür auch die Möglichkeit bestehen soff, ausserhalb der Bau
zone in der Landwirtschaftszone Land zu erwerben. Das erse
hen Sie aus dem Artikel 64b. Damit ist die öffentliche Hand, was 
ihre öffentlichen Aufgaben angeht, abgedeckt und kann alles 
tun, was vom Raumplanungsgesetz her möglich und sinnvolt 
ist. Dagegen sind wir der Meinung, dass beim Finanzvermögen 
die öffentliche Hand einem Privaten gleichgestellt sein soll. 

Es kann nicht angehen, dass der Staat, W"3nn es nicht um öf
fentliche Aufgaben geht, mehr Rechte bekommt als ein Priva
ter. Es ist auch nicht sinnvoll, dass letztlich eine Korporation, 
die für die Waldpflege besteht, Land für spätere Wohnüber
bauungen erwerben muss. Wenn man schon Realersatz in der 
Landwirtschaftszone schaffen wollte, dann müssten das 
Wohnbaugesellschaften vollziehen können, die effektiv auch 
überbauen. Da sind wir der Meinung, das solle nicht mehr 
möglich sein, 1i1nd zwar egal, bb das Rrivate sind oder ob das 
der Staat ist. 
Ich kann an ein Votum aus der Westschweizer Ecke im Stände
rat erinnern, wo ganz klar gesagt wurde, eine solche Privilegie
rung der öffentlichen Hand sei nichts anderes als eine lang
same Sozialisierung und Verstaatlichung des Landes. Ich bin 
deshalb etwas überrascht, dass dieser Minderheitsantrag aus 
freisinniger Ecke stammt. 

Hess Peter: Herr Kollege Reichling hat betreffend Artikel 64 
Absatz 1 eine Aussage gemacht, die so nicht stehenbleiben 
darf. Diese vier Gründe sind nicht kumulativ zu verstehen, son
dern jeder einzelne Grund ist ein Verweigerungsgrund. Das 
muss zuhanden des Protokolls korrigiert werden. 

Bundesrat Koller: Hier bEl)steht in der Tat eine wichtige materi
elle Differenz zwischen beiden Räten. Es geht um die Frage, 
wie das Gemeinwesen zu behandeln ist. Die Kommission des 
Nationalrates und der Bundesrat sind der Meinung, dass zwar 
die öffentliche Hand dort besonders zu behandeln ist, wo es 
um die Erfüllung öffentlicher Aufgaben geht.1 Und diesen Tat
bestand haben wir in Artikel 64b ausdrücklich geregelt: Da
nach darf die öffentliche Hand Land und Realersatz erwerben, 
wenn Pläne nach Raumplanungsrecht die Erfüllung entspre
chender öffentlicher Aufgaben vorsehen. Damit sind aber die 
legitimen Bedürfnisse der öffentlichen Hand abgedeckt. Unse
res Erachtens geht es daher nicht an, dass wir dort, wo es nicht 
mehr um die Erfüllung öffentlicher Aufgaben, sondern um den 
Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken auf Vorrat 
geht, die also ins Finanz- und nicht ins Verwaltungsvermögen 
des Gemeinwesens fallen, dieses anders behandeln als Pri
vate. Daher sind wir der Meinung, dass dieser Verweigerungs
grund der «überdurchschnittlich guten Existenz» auch für die 
öffentliche Hand gelten muss, denn ihre legitimen Bedürfnisse 
- ich möchte das noch einmal betonen -werden fn Artikel 64b 
genügend abgedeckt. · 
Das ist der Grund, weshalb ich Ihnen empfehle, der Mehrheit 
Ihrer Kommission zuzustimmen: 

Abstimmung - Vote 

Eventue/1-A titre preliminalre 
Für den Antrag Hess Peter 
Für den Antrag der Minderheit 

Definitiv- Definltlvement 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag Hess Peter 

Art. 64a Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Bst.c 
Mehrheit 
Streichen 
Minderheit 

58Stimmen 
46Stimmen 

73Stimmen 
55Stimmen 

(Vollmer, Bundi, Diener, Jeanpretre, Pitteloud, Soheidegger, 
Ulrich, Wanner, Wiederkehr)' 
c. der Erwerb in einer Zone, in der neben der landwirtschaftli
chen Nutzüng die Ausbeutung von Bodenbl3standteilen und 
Bodenschätzen zulässig ist (Abbauzone), erfolgt. Nach erfolg
ter Rekultivierung muss das Land n·ach den Bestimmungen 
dieses Gesetzes veräussert werden; 

Bst.f 
Mehrheit 
Streichen 
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Minderheit 
(Gros, Paccolat, Perey, Philipona, Spoerry, Theubet} 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Neuenschwander 
Bst.c 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 64a al. 1 
ProP,osition de Ja commlssion 
Let.c 
Majorite 
Biffer 
Minorite 
(Vollmer, Bundi, Diener, Jeanpretre, Pitteloud, Scheidegger, 
Ulrich, Wanner, Wiederkehr) 
c. L'acquisition a lieu dans une zone ou l'exploltation de par
ties integrantes du sol et de ressources mlnieres est permise 
en plus de l'utilisation agricole. Une fois le terrain remis en 
culture, il doit lltre realiene conformement aux dispositions de 
la presente loi; 

Let.f 
Majorite 
Biffer 
Minorite 
(Gros, Paccotat, Perey, Philipona, Spoerry, Theubet) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Neuenschwander 
Let.c 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

ßst. C - Let. C 

Nussbaumer, Berichterstatter: Artikel 64a Absatz 1 Buchsta
be c und Artikel 64c gehören zusammen. Es stehen sich hier 
drei Lösungen gegenüber. Einmal bei Artikel 64a Absatz 1 
Buchstabe c, die Lösung des Ständerates, die Herr Neuen
schwander ebenfalls übernommen und die unser Rat verwor
fen hat 
Ferner haben Sie den Minderheitsantrag Vollmer zum glei
chen Problem. Die Mehrheit möchte diesen Buchstaben c aus 
Artikel 64a Absatz 1 streichen und einen separaten Artikel 64c 
für die Ausbeutung von Bodenschätzen schaffen, also Kies 
ocjerTon usw. 
Die Minderheit Vollmer lehnt Vorrechte der Abbaufirmen in der 
Raumplanung ab. Sie dürfen nur in der positiv ausgeschiede
nen Nutzungszone Kies- oder Tonabbauland kaufen. Hier 
geht de1 planerische Nutzungsentscheid dem Erwerb des Ab-
baus voraus. · 
Auch Zonungsgewinne durch Nutzungsänderungen kommen 
beim Minderheitsantrag Vollmer dem alten Eigentümer zu. Die 
Gegner dieser Lösung machen geltend, sie hätten keine Mög
lichkeit, den Bauern im Kiesabbaugebiet Realersatz anzubie
ten, weil sie kein Enteignungsrecht anbegehren können. 
Wir haben in der Kommission von Anfang an bis heute etwa 
acht Stunden über diesen Kiesabbau-Artikel beraten. Sehr 
lange wurde an der ständerätlichen Lösung festgehalten. Die 
Mehrheit glaubt schliesslich, einen Kompromiss zu finden mit 
Artikel 64c, den Sie unten auf der gleichen Seite der Fahne fin-
d~. , 
Die Kommissionsmehrheit glaubt, dass damit ein Ausweg aus 
dem Problem der gegensätzlichen Meinungen zwischen Stän
derat und der Minderheit der Kommission gefunden wurde. 
Gemäss Vorschlag des Ständerates kann jemand, der Kies 
abbauen will, praktisch überall Reserveland kaufen, Land, 
ohne dass darunter Bodenschätze verborgen wären, und sol
ches Land, auf dem sich z. B. Kiesabbaugebiete befinden, 
welches aber nach raumplanerischen Gesichtspunkten nicht 
zur Abbauzone erklärt worden ist. 
Das ging auch der Kommissionsmehrheit zu weit, und sie 
schlägt daher Artikel 64c vor. Die etv-.as komplizierte Formulie
rung scheint also am ehesten konsensfähig zu sein. 
Die Kommissionsmehrheit schlägt diesen Artikel 64c (neu) mit 
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13 gegen 9 Stimmen vor. Danach dürfen Abbaufirmen in Kies
abbauzonen nach Raumplanungsrecht Land kaufen. Zudem 
ist der Ankauf yon Reserveland im beschränkten Umfang er
laubt. Der Ankauf von Reserveland ausserhalb der Abbauzone 
darf die offene Fläche der nächstgelegenen Abbaustelle die
ser Firma nicht übersteigen. Handelt es sich beim Reserve
land nur um abbaubare Flächen, die später in Abbauzonen 
umgezont werden, so sind die bei der Zonenänderung entste
henden Mehrwerte zu 75 Prozent dem alten Eigentümer zu
rückzuerstatten. 
Schliesslich sind diese Flächen und ausgebeuteten Areale, 
wenn sie wieder aufgefüllt oder kultiviert sind, wieder der Land
wirtschaft zuzuführen, wenn sie innert fünf Jahren nicht der 
Zweckbestimmung entsprechend eingesetzt werden. Ob
schon diese Bestimmung in der Kommission zu einem etwas 
langen und komplizierten Gesetzesartikel führte, bitte ich Sie, 
diesem Kompromiss zuzustimmen. Man kann über dieses 
Problem tagelang diskutieren. Wir stehen jetzt in der Differenz
bereinigung, und es macht den Anschein, wir könnten mit der 
Lösung von Artikel 64c durchkommen. 
Ich beantrage Ihnen daher, den Antrag Neuenschwander ab
zulehnen, bei Artikel 64a Absatz 1 Buchstabe c zu streichen, 
bei Artikel 64c den Minderheitsantrag Vollmer abzulehnen 
und der Fassung der Mehrheit zuzustimmen. 

M. Perey, rapporteur: L'article 64a, premier alinea, lettre c a 
souleve beaucoup de discussions. Nous avons en effet passe 
des heures sur ce probleme, a tenter de trouver une solution. 
Aujourd'hui, trois possibilites s'offrent a nous: la proposition 
de M. Neuenschwander qui ne faJt qua reprendre la proposi
tion du Conseil des Etats, celle de la minorite et celle de la ma
jorite. 
II s'agit du probleme tres controverse de l'achat pour l'exploi
tation des sous-sols, qu'il s'agisse de graviers, de terre glaise, 
etc., et ensuite de trouver une solution pour permettre cette ex
ploitation, puis remettre leterrain en culture. 
La solution du Conseil des Etats nous a paru aller trop loin, 
alors qua celle de la minorite est trop restrictive en ce sens 
qu'elle veut exclure la possibilite d'acheter du terrain - les ter
rains seraient exploites et rendus ensuite. Si cela peut favori
ser l'ancien proprietaire a qui le terrain serait rendu, pendant 
l'exploitation, pourtant il ne peut exploiter d'autres terres; nous 
aurlons donc souhaite qu'il y ait des terres de compensation. 
Apres plusieurs heures de discussion, la majorite de la commis
sion propose un nouvel article-article 64c (nouveau) quevous 
trouvez au versa de la page - qui peut paraitre long et compli
que mais qui nous semble regler au mieuxtous ces problemes, 
et surtout aller dans le sens souhaite par le Conseil des Etats
sans toutefois enfreindre la loi sur l'amenagement du territoire. 
Ce compromis pourrait satisfaire tout le monde. C'est pourquoi 
la majorite devotre commission vous engage a refuser la propo
sition de ra minorite et celle de M. Neuenschwander et aaccep
tersa solution, soit un article 64c (nouveau). 

Vollmer, Sprecher der Minderheit: Es ist tatsächlich nicht ein
fach, in diesem Abbaugebiet den Ueberblick zu behalten. Es 
stehen sich jetzt ja wieder drei Varianten gegenüber. Ich 
möchte den Rat aber doch auf die grosse Bedeutung dieses 
Entscheides aufmerksam machen, den wir zu fällen haben. 
Wir haben bereits in der letztmaligen Lesung dieses Gesetzes 
ausgiebig über den Gegenstand debattiert, und meines 
Erachtens hat dieser Rat das letzte Mal einen sehr guten Ent
scheid gefällt. Er wollte für die Abbauuntemehmungen kein 
Sonderrecht schaffen. Wir wollten ihnen nicht zugestehen, 
eklatant_ vom Selbstbewirtschafterprlnzip abweichen zu kön
nen, oder ihnen sogar erlauben, Bauernhöfe irgendwo im 
Lande aufzukaufen - mit dem Ziel, diese später einmal als 
Realersatz einwerfen zu können, wenn sie an einem ganz an
deren Ort Abbauland kaufen müssen. 
Mit der Fassung des Nationalrates sind wir den Unternehmun
gen auch schon entgegengekommen. Es kann überhaupt 
nicht behauptet werden, den einheimischen Kiesuntemeh
mungen würden die Abbaumöglichkeiten verwehrt. !m Ge
genteil: Man hat die Erwerbsmöglichkeiten - auch für die Ab
bauunternehmungen - rljlit der Fassung des Nationalrates 
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ausgeweitet, dies - und das möchte ich festhalten -, obwohl 
man sich durchaus vorstellen könnte, dass es ohne weiteres 
möglich wäre, für die relativ kurze Uebergangszeit, in der ein 
Abbau stattfindet, mit den Bauern sogenannte «Abbauver
träge» abzuschliessen, ohne dass das Land unbedingt den Ei
gentümer wechseln muss. Aber das stand schon gar nicht 
mehr zur Diskussion, und darauf wollen wir auch gar nicht zu
rückkommen. 
Die zugestandenen, absolut vertretbaren Sondermöglichkei
ten waren ursprünglich weder vom Bundesrat noch vom Stän
derat vorgesehen. Wahrscheinlich gilt hier schon das Sprich
wort: «Der Appetit kommt mit dem Essen.» Nur so kann man 
die Anträge verstehen, die eigentlich eine Aufweichung des 
Grundprinzips dieses Gesetzes anstreben. 
Warum noch einmal neue Anträge? Der seinerzeit hier abge
lehnte Minderheitsantrag von Frau Spoerry wurde im Stände
rat- man höre und staune - diskussionslos als Ständeratsfas
sung aufgenommen und gutgeheissen. Er wurde durch Herrn 
Neuenschwander wieder aufgenommen und steht jetzt noch
mals bei uns zur ,Diskussion. 
Was schlägt die Kommissionsmehrheit als sogenannten Kom
promiss vor? Anstatt im Sinne unserer Grundsätze festzuhal
ten, wurde den Abbauunternehmungen wiederum ,ein biss
chen mehr nachgegeben. Wir schaffen wieder ein neues Son
derrecht für die Abbauunternehmungen. 
Die Urheber in der Kommission haben diesen sogenannten 
Kompromissantrag wörtli,ch so Umschrieben: «Der Kompro
miss soll den Einbruch des Selbstbewirtschafterprinzips we-· 
nigstens in Grenzen halten.» Man gibt also zu, dass wir mit 
dem sogenannten ,Kompromissantrag einmal mehr eklatant 
ins Selbstbewirtschafterprinzip eingreifen. Das darf doch nicht 
wahr sein! Damit würde man den Kiesunternehmungen etwas 
zugestehen, was man dem Gemeinwesen eben verweigert 
hat. Wir haben vorhin den Antrag von Herrn Peter Hess und 
von Herrn ScMidegger abgelehnt, dem Gemeinwesen eine 
gewisse Sonderstellung zuzuordnen, und jetzt möchten Sie 
mit diesem Kompromissantrag den Kiesabbauunternehmun
gen ejn' Sonderrecht zugestehen, das viel weiter geht als das, 
was wir vorher für die Gemeinwesen diskutiert haben. 
Die jetzige ,Kommissionsmehrheitsfassung versucht, den 
Schaden mit den quantitativen Begrenzungsbestimmungen 
ein bisschen kleiner zu halten, als er mit dem Antrag Neuen
schwander werden dürfte. Wäre es nicht gescheiter, erst gar 
keinen Schaden entstehen zu lassen? 
Der sogenannte Kompromissvorschlag ist insofern auch frag
würdig, als damit im bäuerlichen Bodenrecht raumplaneri
sche Entscheide getroffen werden, weil wir hier plötzlich auch 
materiell über die Resarvehaltung legiferieren. 
Dieses Sonderzüglein für die Abbauunternehmer ist völlig un
verständlich. Warum sollten dieselben Fragen nicht auch für 
den Baulandbedarf, den Naturschutzzonenbedarf, den Stras
senbedarf oder gar den Zweitwohnungsbedarf im bäuerlichen 
Bodenrecht geregelt werden? 
Sowohl mit.der Fassung des Ständerates als auch mit dem jet
zigen Antrag der Mehrheit unserer Kommission geht man im 
Zusammenhang mit dem Kiesabbau weit hinter die bisherige 
Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum Spekulationsbe
griff zurück. Das darf doch nicht der Wille dieses Rates sein! 
Ich frage Sie darum ernsthaft: Soll das bäuerliche Bodenrecht 
nicht einen gerade von der Landwirt~chaft gewünschten Fort
schritt und damit einen verbesserten Schutz der Bauern und 
ihrer Familienbetriebe bringen? 
Der hier vertretene Minderheitsantrag trägt diesen Anliegen 
Rechnung. Er kommt materiell einem Festhalten an unserem 
anlässlich der letzten Beratung gefassten Beschluss gleich. 
Ergänzt und verbessert wird er in der Frage der Rekultivierung. 
Der in c;ler alten Fassung bestehende Mangel wurde letztmals 
von den Kiesabbau-Lobbyisten so arg kritisiert, damit sie dann 
gerade die weitergehenden Forderungen stellen konnten. Die 
heutige Fassung der Minderheit hat diese Kritik aufgenom
men und verdient - im Sinne der bisherigen Beschlüsse die
ses Rates zu diesem Gesetz - Unterstützung. Je:, hoffti, auc,h 
der Bundesrat schliesst sich dieser Sichtweise an; ich stimme 
hier übrigens mit den von der Kommission konsultierten Ex
perten völlig überein. 

Ich bitte Sie deshalb um Zustimmung zur Kommissionsmin
derheit. 

1 

Neuenschwander: Die Fassung des Ständerates ermöglicht 
eine differenzierte Berücksichtigung nichtlandwirtschaftlicher 
Interessen. Da die Fläche eine für das Unternehmen sinnvolle 
Reservehaltung an Rohstoffen nicht übersteigen darf, besteht 
aber auch eine wirksame Schranke gegen eine Aushöhlung 
des Seibstbewirtschafterprinzips. Der Erwerber muss von Ge
setzes wegen das Grundstück weiterveräussern, wenn es sei
nen Zweck erfüllt hat oder der so vorgesehene Zweck wegfällt. 
Diese'Auflage bedeutet schon einen sehr weitgehenden Ein
griff in die Privatautonomie. Die Fassung der Kommissions
mehrheit ist recht kompliziert, wenig praktikabel und nicht rea
listisch in bezug auf Flächen und Fristen. 
Was bedeutet «offene Fläche» in Artikel 64c Absatz 2? Ein An
spruch des Verkäufers auf einen grösseren Teil des später ge
schaffenen Mehrwerts ist mit unserer geltenden Eigentums
ordnung kaum in Einklang zu bringen. Was geschieht bei 
mehrmaliger - auch nichtspekulativer - Handänderung eines,, 
Grundstücks? Die Frist von fünf Jahren in Absatz 4 ist eben
falls nicht realistisch, da bis zum Vorliegen einer Abbaubewilli
gung meistens eine längere Zeit verstreicht. Der Abbauwillige 
muss aber das Grundstück frühzeitig erwerben und sich dar
auf verlassen können, dass er im Zeitpunkt des Abschlusses 
des Bewilligungsverfahrens für den Materialabbau dies effek
tiv selbst vornehmen kann. Die Fassung der Kommissions
mehrheit gibt dem Abbauwilligen keine Möglichkeit zum Er
werb einer angemessenen Landreserve im Hinblick auf einen 
möglichen Landabtausch. Meine Fassung entspricht tatsäch
lich - wie auch Herr Vollmer ,erwähnt hat - der seinerzeitigen 
Fassung von Kollegin Spoerry. Das ist eine klare und kurze 
Fassung. 
Ich bitte Sie, der Fassung des Ständerates zuzustimmen. 

Gysll"!: Ich spreche im Namen der FDP-Fraktion zum Antrag 
Neuenschwander. Ich bitte Sie, diesen Antrag zu unterstützen. 
Eine sinnvolle wirtschaftliche und zukunftsgerichtete Boden
rohstoff-Nutzungspolitik bedingtdie Möglichkeit, Landerwerb 
auch ausserhalb der Bauzonen - also vor allem auch in den 
Landwirtschaftszonen -zuzulassen. Sie soll mit eine~ grosszü
gigen Fristen- und Flächenregelung verbunden sein. Nur so 
können bestehende und vor allem künftige Materialgewin
nungsgebiete für die schweizerische Wirtschaft gesichert wer
den. Die diesem Grundsatz entsprechende, vom Ständerat 
ohne Widerspruch beschlossene Textfassung unterlag das 
letzte Mal im.Nationalrat nur mit 3 Stimmen Differenz. Addiert 
man dieses Stimmenverhältnis über die ganze Bundesver
sammlung, so besteht heute lediglich eine Differenz von total 
3 Stimmen. Allein das ist schon Grund genug, um nach den 
, ungeschriebenen Regeln dieses Hauses der ständerätlichen 
Fassung zuzustimmen. 
Bitte tauschen Sie einen ausgewogenen, guten Kompromiss
das ist der Kompromiss des Ständerates - nicht gegen einen 
schlechten ein. Stimmen Sie dem Antrag Neuenschwander 
und damit der ständerätlichen Fassung zu. 
Die freisi,nnige Fraktion unterstützt diesen Antrag. 

Bundesrat Koller: Einigkeit besteht hier glücklicherweise in 
der Frage, dass Abbauunternehmen landwirtschaftliches 
Land nur dann erwerben können, wenn entsprechende raum
planungsrechtliche Zonen ausgeschieden sind, also Abbau
zonen. Die Divergenzen bestehen jedoch nach wie vor in be
zug auf die Quantität des zulässigen Erwerbs. Hier habe ich Ih
nen schon das letzte Mal gesagt, dass der Bundesrat der Fas
sung des Ständerates und dem damaligen Antrag von Frau 
Spoerry deshalb nicht zustimmen kann, weil die Formulie
rung, wonach die Fläche «eine für das Unternehmen sinnvolle 
Reservehaltung» nicht übersteigen soll, einfach nicht die nö
tige Abgrenzung aufweist. 
Das war auch der Ausgangspunkt, weshalb in der Kommis
sion -wie Sie gehört haben - in mehrstündigen Diskussionen 
'andere Lösungen gesucht worden sind, dieses an sich legi
time Anliegen der Abbauunternehmen in vernünftige Grenzen 
zu bringen. Leider hat sich gezeigt, dass das nur in einer relativ 
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komplizierten Form möglich ist, wie sie Ihnen die Mehrheit der 
Kommission nun unterbreitet. Anderseits möchte ich auch 
Herrn Vollmer zu berücksichtigen bitten, dass wir uns jetzt in 
einem Differenzbereinigungsverfahren befinden. Deshalb 
scheint mir der Kompromissvorschlag der Mehrheit der Kom
mission der einzige, der politisch dieses berechtigte Anliegen 
einer vernünftigen Eingrenzung der Erwerbsmöglichkeiten 
von Abbauunternehmen in entsprechenden Abbauzonen si
cherstellen kann. 
Deshalb empfehle ich Ihnen, der Mehrheit der Kommission zu
zustimmen. 

Abstimmung- Vote 

Eventuell -A titre pre/iminaire · 
Für den Antrag Neuenschwander 
Für den Antrag der Minderheit 

Definitiv-Definitivement 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag Neuenschwander 

Bst. t-Let.f 

91 Stimmen 
apStimmen 

83Stimmen 
61 Stimmen 

Nussbaumer, Berichterstatter: Bei Artikel 64aAbsatz 1 hat die 
Mehrheit mit 12 gegen 5 Stimmen beschlossen, den Buchsta
ben f zu streichen. Sie befürchtet, es könnte mit dieser Bestim
mung eine Hintertür geöffnet werden, durch welche das 
Sefbstbewirtschafterprinzip ausgehöhlt werden könnte. Dies 
wäre vor allem bei wenig griffigen Preisbegrenzungen mög
liph. Die vorkaufsberechtigten Selbstbewirtschafter würden 
von vornherein über die Höhe des Preises ausmanövriert. 

. Herr Gros als Vertreter der Grossgrundbesitzer-Landwirte 
machte in der Komrriission geltend, es werde in der Zukunft zu 
wenig Selbstbewirtschafter geben, die sich auf das angebo
tene Land stürzen würden, weil der Käuferkreis sehr stark ein
geschränkt werde. Herr Gros stützt sich ausschliesslich auf 
die Erfahrungen im Kanton Genf, wo dank einer strikten An
wendung des Raumplanungsgesetzes die Spekulation mit 
landwirtschaftlichem Boden geringer ist als in den 25 anderen 
Kantonen. Es herrschen sowohl in den übrigen Kantonen der 
Westschweiz wie auch der deutschen Schweiz ganz andere 
Voraussetzungen. Wir brauchen ein Gesetz, das sowohl in der 
Waadt als auch in Graubünden oder im Aargau greift. 
Aus diesen Gründen bittet Sie die Kommission, den Buchsta
ben f von Artikel 64a Absatz 1 zu streichen. 

M. Perey, rapporteur: A l'article 64a, premier afinea, fa fettre f 
prevoit que, forsqu'il y a une offre publique ma,s pas de de
mande falte par un expfoitant a. titre personnel, f'on puisse lais
ser la vente aller librement. 
La minorite vous invite a. vous en tenir a. fa solution du Conseil 
des Etats, soit maintenir cette possibifite, alors que fa majorite 
vous demande de bitter cette fettre f. La majorite, par 12 voix 
contre 5, voit fa. un danger que f'on s'ecarte du principe «la 
terre aux paysans». En effet, si aucun expfoitant n'est ache
teur, on cree une surenchere. 
Quanta. la minorite, eile pense que ces risques n'existent pas, 
certains cantons etant deja. bien organises pour futter contre 
f'accaparement ou le demembrement. C'est pourquoi eile 
vous propose de maintenir la lettre f, comme le suggere le 
Conseil des Etats. 

M. Gros, porte-paroledelaminorite:Alalettrefdel'article 64a 
premier alinea, la minorite, non seufement genevoise, de la 
commission vous p~opose de vous rallier a. fa version du 
Conseil des Etats. Ce texte sera defendu ä cette tribune, non 
par fe representant des grands proprietaires, mais par un re
presentant des expfoitants. Sa teneur prevoit une exception au 
principe de l'acquisition par un expfoitant a. titre personnel 
.dans fe cas ou, apres une offre publique, aucun expfoitant ne 
s'est declare interesse par l'acquisition. . 
La majorite a prefere bitter cette disposition craignant fa possi
bifite d'abus. De taute fa<;on, selon cette meme majorite, ces 
cas ne se presenteront jamais. 

La minorite est d'un autre avis. Les negociations internationa
les rendent incertain f'avenir de notre agriculture et, dans cer
tains secteurs de production ou dans certaines regions, il n'est 
pas s0r que des exploitants a. titre personnef continueront a. se 
ruer sur des terrains a. vendre. II ne faut pas oublier que, par le 
biais de cette foi, nous avons mis des conditions draconiennes' 
a. f'acquisition de terres. Pour et,re autorise a. acquerir, il taut 
non seulement etre expfoitant a. titre personnel, mais encore 
ne pas avoir des moyens d'existence particulierement bons et 
se trouver dans un rayon d'exploitation normal pour fa localite. 
Ces conditions restreignent fe cercfe des acquereurs poten
tiels dans une plus farge mesure que par le passe. Se trou
vera-t-il desormais toujours un paysan, correspondant au pro
fif defini dans la loi, dispose a. acquerir? C'est probable, c'est 
meme souhaitabfe, mais ce n'est pas certain. Qui donc ache
tera ces terres si nous biffons la lettre f? 
Quant aux eventuelles possibilites d'abus, elles sont tres fimi
tees. La seule qui aurait pu subsister, c'est celle d'une offre pu
blique a. un prix abusif. Or, ce meme droit foncier prevoit, a. 
l'article 65, une limitation des prix de vente des terres agricoles 
par une definition tres stricte du prix surfait. 
La minorite de fa commission est d'avis que, pour des motifs 
d'applicabifite de la loi, II est necessaire de prevoir cette excep
tion lorsqu'aucun exploitant a. titre personnel n'est candidat a. 
l'acquisition d'un terrain agricole. Elle vous demande de main
tenir la fettre f et ainsi d'adherer a. fa version du Conseil des 
Etats qui a d'aifleurs accepte cette exception sans discussion. 

Bundesrat Koller: Der Antrag für eine zusätzliche Litera f, wie 
sie vom Ständerat beschlossen worden ist, scheint auf den er
sten Blick den Vorteil der Logik zu haben. Der praktische Nut
zen wird allerdings gering sein, denn auch das Bundesamt für 
Landwirtschaft hat ausdrücklich festgehalten, dass es in der 
Praxis kaum je dazu kommen wird, dass sich überhaupt kein 
Selbstbewirtschafter melden wird. Damit bleibt natürlich vor al
lem die Gefahr, dass kaufkräftige Nichtselbstbewirtschafter 
mit entsprechenden finanziellen Ermunterungen einen ur
sprünglich kaufwilligen Selbstbewirtschafter dahin beeinflus
sen, von einem Angebot und von einer Offerte Abstand zu neh
men. Und wegen dieser doch inhärenten Missbrauchsgefahr 
möchte ich Ihnen empfehlen, diese Litera fzu streichen. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 64b Abs. 2 (neu) 
Antrag der Kommission 

??Stimmen 
43Stimmen 

Der Verweigerungsgrund von Artikel 64 Absatz 1 Buchstabe b 
gilt nicht im Falle von Absatz 1 Buchstabe a. 

Art. 64b al. 2 (nouveau) 
Proposition de /a commfssion 
Le motif de refus de f'articfe 64, 1 er alinea, fettre b, ne peut pas 
etre invoque dans fe cas prevu a. f'alinea 1, fettre a. 

Nussbaumer, Berichterstatter: Artikel 64b Absatz 2 muss we
gen der geänderten Systematik hier eingefüh~ werden. Bei 
der früheren Systematik des Nationalrates war das nicht not
wendig, hier aber brauchen wir diesen Absatz 2 zu Artikel 64b. 
Das heisst also: Wenn· die öffentliche Hand zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben Landwirtschaftsland kaufen muss, soff die Preis
grenze nicht gelten. Beispielsweise wenn die SBB für die 
«Bahn 2000» oger die Neat Land kaufen, dann gilt die Preis
grenze· nicht. Deshalb könnte ein solcher Kauf nicht wegen 
übersetztem Preis verunmöglicht werden. 
Dazu noch ein Beispiel: Die SBB kaufen jetzt zwischen Matt
stetten und Rothrist zum Teil Landwirtschaftsland zu Preisen 
von 33 Franken pro Quadratmeter. Im gleichen Gebiet hat das 
Bundesgericht entschieden, dass für Landwirtschaftsland, 
das nicht für einen solchen öffentlichen Zweck gebraucht wird, 
ein P~eis von 27 Franken als übersetzt gelte und nach dem gel
tenden Bodenrecht nicht genehmigt werden dürfe. Diese Be
stimmung hier ist also notwendig, damit wir diesen Artikel 64b 
nicht mit Dingen belasten, die ihm dann zum Verhängnis wer-
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den könnten oder die auf der anderen Seite diese neue Nut
zung als Autooahn, als Kläranlagestandort usw. nicht entspre
chend berücksichtigen würden. Ich bitte Sie, diesen Absatz 2 
in das Gesetz aufzunehmen. 

M. Perey, rapporteur: L'alinea 2 de l'article 64b · n'etait pas 
prevu lors de la premiere lecture, le jour du premier debat dans 
notre conseil, car il n 'etait pas necessaire. Cependant, avec les 
modifications qui y ont ete apportees par Ja suite et a cause de 
la systematique de l'appareil legislatif, il faut maintenant le pre
voir. Dans le cas 04_ des collectivites publiques, par exemple 
pour des autoroutes ou pour un tronc;on de RAi L 2000, auraient 
achete des terrains a 9es prix importants- le Tribunal federal a 
du reste rendu un arret a ce sujet ~ ces prix ne peuvent etre pris 
en compte dans le cadre des calculs concernant les terres agri
coles. Voila pourquoi il est maintenant absolument imperatif de 
prevoir l'alinea 2. Et pendant que j'ai la parole, je dirai que 
l'article 64c a deja ete discute et vote tout a l'heure avec 
l'article 64b. 

Angenommen -Adopte 

Art. 64c (neu) 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs.1 
Der Erwerb zum Abbau von Bodenschätzen ist zu bewilligen, 
wenn er:. 
a. in einer nach Raumplanungsrecht dafür rechtskräftig aus
geschiedenen Nutzungszone (Abbauzone) erfolgt; od.er 
b. der Boden dem Abbauunternehmen als Reserveland an 
Rohstoffen dient. 
Abs.2 
Das Reserveland nach Absatz 1 Buchstabe b darf die Fläche 
nicht überschreiten, die der offenen Fläche der nächstgelege
nen Abbaustelle entspricht. Massgeblich ist die offene Fläche 
im Zeitpunkt des Erwerbs. AbbaufläcMn, die rekultiviert wor
den sind, werden dem Reserveland angerechnet. 
Abs.3 
Wird das Reserveland nach Absatz 1 Buchstabe b später zur 
Ausbeutung verwendet, so hat der Verkäufer Anspruch auf 
75 Prozent des geschaffenen Mehrwerts. Dieser wird bei Be
ginn der Ausbeutung fällig. 
Abs.4 
Ist das nach Absatz 1 erworbene .Land weder zur Ausbeutung 
von Bodenbestandteilen verwendet noch als Realersatz abge
geben worden, so muss es innert fünf Jahren seit dem Erwerb 
veräussert werden. • 

Minderheit 
(Vollmer, Bundi, Diener, Jeanpretre, Pitteloud, Scheidegger, 
Ulrich, Wanner, Wiederkehr) 

, Ablehnung des Antrages der Mehrheit 

Art. 64c (nouveau) 
Proposition de Ja commission 
Majortte 
Al.1 
L'acquisition faite en vue d'exploiter les ressources du sol est 
autorisee quand: 
a. eile a lieu dans une zone ou cette utilisation est permise par 
le droit de l'amenagement du territoire ou qua 

· b. le terrain acquis sert de reserve de matleres premieres a 
l'entreprise d'exploitation. 
A/.2 
Le terrain acquis en reserve au sens de l'alinea 1, lettre b, ne 
peut pas depasser la surface qui correspond a Ja surface ou
verte du chantier d'exploitation Je plus proche. Est determi
nante la surface deja ouverte au moment de l'acquisition. Le 
terrain recultive apres avoir ete exploite est impute sur la sur
face du terrain acquis en reserve. 
Al.3 
Si le terrain acquis en reseve au sens de l'alinea 1, lettre b, est 
exploite ulterieurement, le vendeur a droit aux 75 pour cent de 
la plus-value qui resulte de l'exploitation. Ceux-ci sont exigi
bles au debut des travaux d'exploitation. 

A/.4 
Si le terrain acquis selon l'alinea 1 n'est pas utilise pour l'ex
ploitation des ressources du sol et s'il n'est pas utilise en rem
ploi, il doit etre aliene dans les cinq ans qui suiventson acquisi
tion. 

Minorite 
(Vollmer, Bundi, Diener, Jeanpretre, Pitteloud, Scheidegger, 
Ulrich, Wanner, Wiederkehr) 
Rejeter la proposition de la majorite 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
(Siehe Entscheid.bei Art. 64a) 

· Adopte selon Ja proposition de Ja majorite 
(Voir decision a l'art. 64a) 

Art.65 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Antrag Scheidegger 
Wortlaut 
Der Erwerbspreis gilt als übersetzt, wenn er die Preise von ver
gleichbaren landwirtschaftlichen Gewerben oder Grund
stücken in der betreffenden Gegend im Mittel der letzten fünf 
Jahre um mehr als 1 0 Prozent übersteigt. 

Antrag Wiederkehr 
Abs.1 
Der Erwerbspreis gilt als übersetzt, wenn er mehr als 1 0 Pro
zent über den Preisen für vergleichbare landwirtschaftliche 
Gewerbe oder Grundstücke in der betreffenden Gegend im 
Mittel der letzten fünf Jahre liegt oder wenn er in einem offen
sichtlichen Missverhältnis zum landwirtschaftlichen Ertrag , . 
steht. 
Abs. 2, 3 . 
Festhalten 

Antrag Nebiker 
Wortlaut 
Der Erwerbspreis gilt als übersetzt, wenn er die Preise für ver
gleichbare landwirtschaftliche Gewerbe oder Grundstücke in 
der betreffenden Gegend im Mittel der letzten fünf Jahre um 
mehr als 5 Prozent übersteigt. 

Antrag Luder 
Wortlaut 
Der Erwerbspreis gilt als übersetzt, wenn er die Preise von ver
gleichbaren landwirtschaftlichen Gewerben oder Grund
stücken in der betreffenden Gegend im Mittel der letzten fünf 

• Jahre übersteigt. 

Art.65 
Proposition de Ja commission 
Maintenir 

Proposition Scheidegger 
Texte 
Le prix d'acquisition est surfait quand il depasse de plus de 
1 o pour cent le prix paye en moyenne pour des entreprises ou 
des immeubles agricoles comparables de Ja meme region au 
cours des cinq dernieres annees. 

Proposition Wiederkehr 
A/.1 
Le.prix d'acquisition est surfait quand il depasse de plus de 
1 0 pour cent le prix paye en moyenne pour des entreprises ou 
des immeubles agricoles comparables de Ja meme region au 
cours des cinq dernieres annees ou qu'il est visiblement dis
proportionne avec le rendement agricole. 
Al.2,3 
Maintenir 
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Proposition Nebiker 
Texte 
Le prix d'acquisition est surfait quand il depasse de plus de 
5 pour cent le prix paye en moyenne pour des entreprises ou 
des immeubles agricoles comparables de la meme region au 
cours des cinq dernieres annees. 

Proposition Luder 
Texte 
Le prix d'i3cquisition est surfait quand il depasse le prix paye 
en moyenne paµr des entreprises ou des immeubles agrico
les comparables de la meme region au cours des cinq dernie
res annees. 

Nussbaumer, Berichterstatter: Artikel 65 scheint wohl die 
grösste Differenz zu sein und gab auch zu sehr viel Diskussio
nen Anlass. Sie haben mindestens vier Varianten auf der 
Fahne, und der Ständerat ist gegenüber seiner ersten Fas
sung noch. etwas restriktiver geworden. Es könr~te zu einem 
ungemütlichen Seilziehen zwischen den Kammern kommen. 
Auf der einen Seite ist man der Meinung, vielleicht von den 
grösseren Landwirten her, es sollte eine nicht zu starre Lösung 
gewählt werden; auf der anderen Seite droht die VKMB (die 
Vereinigung der kleineren und mittleren Bauern) das Referen
dum an, wenn es nicht zu einer griffigen Lösung kommt. Wir 
befinden uns also auf einer Gratwanderung. 
Die Tatsache, dass bei uns die Bodenpreise um ein Vielfaches 
über dem europäischen Niveau liegen, sollte in den weiteren 
Beratungen unbedingt beachtet werden. Es wurde in der 
Kommission die Frage aufgeworfen, ob es beim streng durch
geführten Selbstbewirtschafterprinzip überhaupt noch Preis
vorschriften brauche. Die Frage wurde bejaht, weil die inner
landwirtschaftliche Konkurrenz zwischen Bauland verkaufen
den und finanziell wenig begüterten Bauern nach wie vor be
steht. Anderseits wurde von den Gegnern der Preisbeschrän
kung dargelegt, dass auch bei uns wie in Frankreich und 
Deutschland die Preise für Agrarland ohnehin sinken werden. · 
Dies ist eine Vermutung. Unser Land ist eben klein, und die 
Nachfrage nach-Boden wird gross bleiben. · 
Es sind auch Berechnungen angestellt worden. Aus diesen 
Berechnungen gingen die verschiedenen Varianten hervor. 
Ich will eine davon wiederholen, sie stand in der Kommission 
zur Diskussion: Auf einem Quadratmeter Landwirtschaftsland 
wachsen bei gutem Ertrag 700 g Weizen. Dieser Quadratme
ter wirft also pro Jahr einen Bruttoertrag von 70 Rappen ab. 
Wird der Quadratmeter nun 20 Franken über dem Ertragswert 
von vi~lleicht 80 Rappen verkauft, muss der Käufer allein für 
die Verzinsung des Ueberpreises das Doppelte des landwirt
schaftlichen Jahresertrages auslegen. Wo ist der-Konsument, 
der solche Preise auf seine Einkünfte überwälzen liesse? Es ist 
doch undenkbar, deswegen den Brotpreis um 2.50 bis3 Fran
ken pro Kilogramm anzuheben. 
Also brauchen wir eine Preiskontrolle, die den Bauern hilft, aus 
der beklemmenden Situation, auch angesichts von Europa, 
herauszukommen. Die Beschlüsse des Ständerates bewirken 
das Gegenteil. Nach jener Formel könnten die Bodenpreise 
alle fünf Jahre um bis 20 Prozent steigen. So könnten sich die 
Preise in 25 Jahren nach der Formel des Ständerates verdop
peln. Die Befürchtungen, unsere Landwirtschaft würde den 
Anschluss an die tieferen Produktionskosten im Ausland voll
ends verpassen, haben die meisten Kommissionsmitglieder 
geteilt. 
Die Erhaltung der bäuerlichen Einkommen mit Hilfe von Di
rektzahlungen wird verunmöglicht, wenn im Bodenrecht eine 
völlig·gegenläufige Politik verfolgt wird. Ich möchte darauf hin
weisen, dass seinerzeit im Vernehmlassungsverfahren 
15 Kantone eine griffige Lösung für den Preisartikel verlang
ten. Es war der Ständerat, der in erster Lesung nicht alles im 
Gesetz, sondern auf dem Verordnungsweg lösen wollte. Un
ser Rat hat diesen Weg weiterverfolgt. Im Hinblick auf die gros
sen Veränderungen in der Agrarpolitik spricht vieles für eine 
solche Lösung. 
Heute sind drei weitere Anträge auf den Tisch gelegt worden. 
Ein Antrag Scheidegger, der sich an die ständerätliche Lö
sung anlehnt, aber nur einen Zuschlag von 1 0 Prozent über 

den Verkehrswert der letzten fünf Jahre gewähren möchte. 
Dann der Antrag von Herrn Nebiker, der mit einem Zuschlag 
von bloss 5 Prozent in die gleiche Richtung zielt. Und der An
trag von Herrn Wiederkehr, der sich einerseits an die stände
rätliche Lösung anlehnt, anderseits aber in einer Sowohl-als
auch-Formulierung den Verkehrswert und den Ertragswert 
mitberücksichtigen will. Diese Lösung steht unserer Kommis
sionslösung etwas näher. Wir haben den seinerzeitigen Vor
schlag des Stäncjerates aufgenommen. 
Wegen der grossen Aenderungen, die in der Landwirtschafts
gesetzgebung und in der Agrarpolitik bevorstehen, sollte man 
in dieser Frage die Lösung dem Bundesrat auf dem Verord
nungsweg überlassen. So wäre der Bundesrat auch in der 
Lage, im Rahmen dieser Gesetzesbestimmung eine Lösung 
zu finden, die tatsächlich geeignet wäre, den veränderten Ver-
hältnissen Rechnung zu tragen. · . 
Unsere Kommission hat mit 17 zu 2 Stimmen Festhalten an 
der Fassung der letzten Beratung des Nationalrates beschlos
sen. Sie tritt sehr deutlich für diese Lösung ein. Die Kommis
sion möchte, dass diese Lösung gewählt wird, damit wir auch 
eine gewisse Massarbeit leisten können. Die im Ständerat auf
gestellte Behauptung, wonach diese Lösung mit einem gros
sen Verwaltungsaufwand verbunden sei, bewahrheitet ·sich 
nicht. Die beispielsweise vom Nationalrat beschlossenen 
Schätzungen nach Artikel 65 Absatz 2 sind tn der Gebäude
versichert.ingsbewertung bereits gang und gäbe. 
Im Namen der Kommission bitte ich Sie, an unserem früheren 
Beschluss festzuhalten. 

M. Perey, rapporteur: L'article 65 qui fixe les prix surfaits est 
un morceau difficile. Je ne voudrais pas faire une demonstra
tion, a l'instar du president, avec le prix du pain, car on peut la 
faire exactement dans le sens contraire lorsque l'on sait que le 
froment entre dans le prix du pain pour 15 pour cent seule
ment. En regardant ce qui s'est passe ces deux dernieres an
nees, on constate que le prix du froment a baisse de 1 o francs 
aux 100 kilos, alors que le pain a augmente deux fois. Affirmer 
donc que leprix du ble influence le prix du pain est une erreur 
complete. 
Ceci dit, nous avons ici de nombreuses propositions. Nous 
sommes partis avec le message du Conseil federal qui indi
quait que le prix etait surfait quand il depassait considerable
ment le prix paye en moyenne dans les cinq dernieres annees. 
Le Conseil des Etats a voulu biffer cette notion et que l'on se 
refere simplement a la moyenne; dans son deuxieme debat, il 
est devenu un peu plus restrictif en affirmant que le prix est sur
fait lorsqu'il depasse rle plus de 20 pour cent. Nous avons ici 
des propositions pour fixer a 1 0 pour cent ou a 5 pour cent ou 
encore la proposition Wiederkehr qui opte pour 10 pour cent 
tout en gardant le principe que le Conseil national avait defini 
lors du premier debat, c'est-a-dire que, lorsque Je prix surfait 
depasse une faible mesure, on laisse donc un peu de sou
plesse. Le prix est surfait surtout quand il depasse manifeste
ment, qu'il est disproportionne par rapport au rendement agri
cole. 
La commission du Conseil national, qui se rallie a notre pre
miere version par 17 voix contre 2, apporte une formulation 
plus .souple et peut-etre un peu plus facile a regler. La diffe
rence se trouve dans lefait que le Conseil federal doit regler les 
details dans des ordonnances. C'est la que reside la difficulte: 
il faudra etablir des moyennes alors qu'existe la possibilite de 
«tricher» pour baisser les moyennes par le biais de dessous de 
table. Cela sera assez difficile a etablir et je ne voudrais pas 
etre le responsable qui devra etablir ces moyennes. 
C'est pour cette raison que la version un peu plus souple du 
Conseil national devrait etre mieux adaptee. Je vous propose 
donc de maintenir la decision de votre conseil. 

Scheldegger: Sie haben heute vielleicht mitA-Post das Prota:
koll des Ständerates vom 12. März erhalten, die Seiten 139 bis 
152 aufmerksam durchgelesen und aus diesem Protokoll 
auch ersehen, dass der Ständerat der Version von 20 Prozent 
- ich schlage allerdings nur 1 0 Prozent vor - mit 22 zu 11 
Stimmen zugestimmt hat. 
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Herr Bundesrat Koller sagte damals, dass der Ständerat damit 
auf den Weg der Tugend zurückgekehrt sei, denn er sehe 
selbst keine Möglichkeit, dass der Bundesrat das besser lösen 
könne als der Gesetzgeber selbst, und er war glücklich, dass 
man hier klare Richtlinien gegeben hat, wie diese Preise dann 
auszusehen haben; das .ist die zentrale Frage. Wir haben 
diese zentrale Frage hier in diesem Saale bereits eingehend 
diskutiert. Längere Ausführungen sind, glaube ich, nicht mehr 
nötig, sondern Entscheidungen. 
Der Antrag Scheidegger - ich wage nur noch, leise zu sagen, 
es war auch der Antrag der Fraktion - zielt darauf ab, eine Diffe
renz mit dem Ständerat zu bereinigen, und zwar mit der Vari
ante Ständerat, aber mit 10 Prozent. 
Ich bitte Sie, diesem Antrag zuzustimmen. 

Wiederkehr: In beiden Räten sind die Anträge von Herrn Stän
derat Zimmerli bzw. mir, nämlich Höchstpreise für Gewerbe 
und Grundstücke auf der Basis eines mehrfachen Ertrags
werts einzuführen, abgelehnt worden. Es sollen in Zukunft nur 
noch übersetzte Preise bekämpft werden können. Bei der Um
schreibung der übersetzten Preise krebste dann der Ständerat 
sogar noch hinter seinen ursprünglichen Antrag zurück. Jetzt 
gilt der Erwerbspreis beim Ständerat als übersetzt, wenn er 
den Mittelpreis der letzten fünf Jahre für vergleichbare Ge
werbe und Grundstücke in der betreffenden Gegend um mehr 
als 20 Prozent übersteigt. 
Damit öffnet der Ständerat aber - das hat Kommissionspräsi
dent Nussbaumer bereits gesagt - Tür und Tor für weitere 
Preisanstiege: 20 Prozent über dem Mittel der letzten fünf 
Jahre; d. h. jedes Jahr Kumulation der Preise, d. h. nach wie 
vor übersetzte Preise, auch wenn man die Teuerung berück
sichtigt.· 
Der Ständerat verzichtet zudem auf ein weiteres wichtiges Re
gulativ, an dem der Nationalrat festgehalten hat, nämlich dar
auf, dass ein Preis auch dann als übersetzt zu gelten hat, wenn 
er in einem offensichtlichen Missverhältnis zum Ertrag steht. 
Auch diese Bestimmung war in der ersten Fassung des Stän
derates noch enthalten und wurde dann in einer Differenzbe
reinigung gekippt; das ist unbegreiflich. Ein Bauer in der Nähe 
einer grossenStadt, der zwischen 20 und 40 Franken pro Qua
dratmeter bezahlen muss, müsste eigentlich für ein Kilo Brot 
oder einen Liter Milch zwischen 4 und 8 Franken lösen kön
nen. Das ist unmöglich, und seine Verschuldung bezahlen 
letztlich die Konsumenten oder die Steuerzahler. Das geht 
doch nicht mehr; so etwas können wir nicht aufrechterhalten. 
Deshalb ist es zu begrüssen, dass der Nationalrat an seiner 
Fassung festgehalten hat. Er sagt: «Der Erwerbspreis gilt-als 
übersetzt, wenn er mehr als geringfügig über den Preisen .... 
im Mittel mehrerer Jahre liegt oder wenn er in einem offensicht
lichen Missverhältnis zum landwirtschaftlichen Ertrag steht.» 
Nun gibt es ein Aber. Diese Version - so hört man - sei zu we
nig klar, sie sei zu «gummig», sie werde zu ln.terpretations
schwierigkeiten führen und die Gerichte beschäftigen. 
Ich kann das nachvollziehen und habe deshalb einen Antrag 
eingereicht, der weniger «Gummi» aufweist. So haben wir jetzt 
vier Anträge: , 
den Antrag Scheidegger, der im Prinzip dem Ständerat folgen 
und einfach von 20 auf 1 O Prozent zurückgehen will; 
den Antrag Nebiker mit 5 Prozent; 
den Antrag Luder, der überhaupt keine Preissteigerung mehr 
zulassen will; 
meinen Antrag, der in der Mitte zwischen dem Antrag Scheid
egger und dem Antrag Nebiker liegt, indem ich nämlich auch 
sage, man müsse dem Ständerat so weit entgegenkommen, 
dass man nicht 20 Prozent, sondern 1 O Prozent als Mittelwert 
akzeptiert. Aber man muss noch ein Regulativ einbauen, d. h., 
wenn z. B. in den grossen Agglomerationen der Erwerbspreis 
ganz klar in einem groben Missverhältnis zum Ertrag steht, 
dann soll auch dies berücksichtigt werden können. 
Es darf einfach nicht sein, dass in alle Zukunft Bauern so hoch 
verschuldet sind, dass sie eigentlich für ein Kilo Brot oder für 
einen Liter Milch 4 bis 1 O Franken haben müssten, damit ihre 
Kosten überhaupt wieder hereinkämen. Wenn den Bauern in 
diesem Saal daran gelegen ist, den künftigen Bauerngenera-
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tionen eine hohe Verschuldung zu ersparen, dann müssen sie 
meinem Antrag zustimmen. 

Neblker: Es handelt sich hier tatsächlich um eih schwieriges 
Problem und um einen kritischen Punkt der ganzen Vorlage. 
Es geht ja um die Definition des übersetzten Erwerbspreises, 
mit andern Worten, um die Festsetzung des zulässigen 
Höchstpreises. · 
Es stellt sich nun die Frage, wie weit man in die marktwirt
schaftliche Entstehung eines Preises eingreifen kann. Ich 
meine, dass Einschränkungen - und Einschränkungen sind 
durchaus berechtigt- klar, deutlich und auch transparent sein 
müssen und 'dass das ganze Ding nicht zu kompliziert werden 
sollte. 
Der Ständerat liegt mit seinem Beschluss eigentlich am näch
sten bei der Marktwirtschaft; er geht vom Durchschnittspreis 
vergleichbarer Güter aus und läsnt einen Zuschlag von höch
stens 20 Prozent gelten. 
Nach meiner Meinung würde ein Zuschlag von höchstens 
5 Prozent, den auch unser Antrag enthält, genügen. 
Die nationalrätliche Kommission hat zusätzlich zu diesem 
Durchschnittspreis-Argument alternativ eine weitere Bestim
mung eingefügt, wonach der Preis, wenn er in einem offen
sichtlichen Missverhältnis zum landwirtschaftlichen Ertrag 
steht, auch nicht mehr gerechtfertigt ist. Jetzt beginnt die Unsi
cherheit. Was gilt nun? Gelten nun die Durchschnittspreise, 
mit einer gewissen Abweichung, oder gilt nun dieses Verhält
nis zum landwirtschaftlichen Ertrag? Was bedeutet dieses Ver
hältnis zum landwirtschaftlichen Ertrag? Das tönt doch so ein
fach und logisch; es ist aber leider nicht so. Im Grundegenom
men kompliziert sich die ganze Angelegenheit. Sie kann min
destens kompliziert gemacht werden; die Formulierung der 
nationalrätlichen Kommission kann zu Streit und Willkür füh
ren und dazu, dass jeder Verkehr von einem landwirtschaftli
chen Grundstück zu einem Expertenstreit wird, also zum Ge
genstand von Gutachten und Expertisen. 
Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich meine Interessen of
fenlegen sollte. Ich bin Inhaber eines privaten Unternehm.ens 
für landwirtschaftliche Beratung, und ich mache solche Schät
zungen und Expertisen. Die Version der Nationalratskommis
sion würde mir da sehr dienen und würde zusätzliche Aufträge 
bedeuten. In Hülle und Fülle könnte man Schätzungen und 
Expertisen machen, ob nun dieses Verhältnis zum landwirt
schaftlichen Ertrag noch gerechtfertigt sei oder nicht. Aber aus 
sachlichen Gründen bin ich eindeutig gegen diese Version der 
Nationalratskommission. 
Wie wird der landwirtschaftliche Ertrag berechnet? Es geht da
bei nicht um den landwirtschaftlichen Ertragswert, wie Herr 
Wiederkehr sagt. Er geht vom landwirtschaftlichen Ertragswert 
aus. Das ist mindestens eine objektive Grösse. Ueber die Be
stimmung des landwirtschaftlichen Ertragswertes bestehen 
klare gesetzliche und reglementarische Vorschriften. Das 
kann man berechnen, das ist eine bekannte Grösse. Aber 
beim Verhältnis zum landwirtschaftlichen Ertrag nach Vor
schlag der Kommission begeben wir uns auf sehr unsicheren 
Boden. 
Herr Nussbaumer hat das anlässlich der letzten Verhandlung 
im Januar hier im Rat erklärt. Er hat ausgeführt, bei dieser Be
zugsgrösse handle es .sich um den kapitalisierten direktko
stenfreien Ertrag, der auf diesen Grundstücken erzielbar sei. 
Was ist der direktkostenfreie Ertrag (DfE)? Das ist der Bruttoer
trag abzüglich direkte Kosten, also beispielsweise bei Ge
treide: Dünger-, Saatgutkosten, Kosten, für Pflanzenschutz
mittel usw. Diese direktkostenfreien Erträge sind natürlich 
keine objektiven Grössen, die nur von der Bodenbeschaffen
heit oder von der Lage des Grundstückes abhängen, sondern 
das sind ganz subjektive Grössen. Sie hängen von dem ab, 
was der Bauer oder der Käufer darauf anbaut. Wenn der Käu
fer zum Beispiel einen Mastbetrieb hat, sagen wir einen Mutter
kuhhaltungsbetrieb, und extensiv weidet, dann ist vielleicht 
dieser DfE 1000 Franken pro Hektare. Wenn ich das k13pitali
siere, ergibt das einen Hektarwert von 13 000 Franken oder ei
nen Quadratmeterpreis von Fr. 1.30. Wenn die gleiche Par
zelle aber an einen Gemüsebauern verkauft wird, kann ein di
rektkostenfreier Ertrag von z. B. 1 O 000 Franken pro Hektare 
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erwirtschaftet werden. Dann ist der kapitalisierte Wert dieser 
Hektare 130 000 Franken oder 13 Franken pro Quadratmeter. 
Sie sehen, das ist eine unbrauchbare Grösse, um überhaupt 
eine Wertbegrenzung festzulegen. Der Ertragswert hätte den 
Vorteil, dass er mindestens objektiv eindeutig festzustellen ist, 
aber der landwirtschaftliche Ertrag ist ja nach Definition das, 
was ich darauf mache und was ich darauf machen kann. Und 
hier beginnen die Expertenstreite. Der Experte A kann sagen, 
dieser Bauer macht Kartoffeln, und der Experte B kann be
haupten, er betreibe Mutterkuhhaltung. Und jedes Mal kommt 
man zu einem anderen Resultat. Wer bestimmt dann, welcher 
Preis gerechtfertigt ist? Solche Bestimmungen in einem Ge
setz sind untauglich. 
An sich ist schon die Festlegung von Höchstpreisen sehr pro
blematisch. Wir sollten eigentlich davon ausgehen, dass die 
übrigen Bestimmungen des neuen bäuerlichen Bodenrechtes 
diese Höchstpreisvorschriften überflüssig machen sollten. 
Denn wenn sich der Kreis der Käufer nur auf die Selbstbewirt-, 
schafter begrenzt, dann wird natürlich die Zahl der Käufer viel 
kleiner. Die Nachfrage wird also kleiner, und wenn der Markt 
funktioniert, sollten die Preise dann eigentlich sinken. 
Auch die agrarpolitischen Aussichten in der Landwirtschaft 
sind ja nicht grossartig. Auch das sollte nicht zu Preissteige
rungen beitragen. 
Heute schon sinken die Preise der landwirtschaftlichen Böden 
und landwirtschaftlichen Heimwesen massiv. Ich bin der Mei
nung, das sei noch nicht genügend der Fall, das ist ganz klar, 
aber damit sinken natürlich auch die Durchschnittspreise. 
Das Ausgehen von einem Durchschnittspreis ist auch über
schaubar und einsehbar. Es hat mit dem Markt noch etwas zu 
tun. Man kann die vergleichbaren Preise präsentieren. Das ist 
eine rein statistische Vergleichsgrösse, das kann man bewälti
gen. 
Hingegen sind all diese rechnerischen Konstruktionen Be
helfe, die meiner Meinung nach nichts taugen. Man kann dar
über diskutieren, ob man 5, 1 O oder 20 Prozent vom Durch
schnittspreis abweichen will. lch bin der Meinung, 5 Prozent 
genügen. Das. ist in etwa so die allgemeine Teuerung, mit der 
wir rechnen müssen. Die Bodenpreise folgen natürlich auch 
der Teuerung. Es wäre nicht ganz richtig, wenn man Realwert
verluste auf den landwirtschaftlichen Liegenschaften mit ei
nem Nullsatz vorgeben würde. 
20 Prozent, wie der Ständerat vorschlägt, sind sicher zuviel. Die 
20 Prozent sollten immer erreicht werden. Das wäre eine Vor
gabe, und diese Preise möchte man als Verkäufer immer errei
chen. Man kennt den Durchschnittspreis und verlangt dann ein
fach 20 Prozent mehr, und dasführtzuweiteren Preissteigerun
gen. 5 Prozent ist die unterste Grenze, die realistisch ist.·. 
Das andere Kriterium, die Vergleichbarkeit mit dem landwirt
schaftlichen Ertrag, sollte man fallenlassen. Hier geht es nicht 
um eine objektivierbare Grösse, sondern um eine subjektive 
Grösse, die vom Käufer abhängig ist, von dem, der dann die
ses Grundstück anbauen will. Das kann zu Missbrauch führen. 
Ich bitte Sie also, meinem Antrag und im Prinzip dem Stände
rat zu folgen. Es gibt immer noch eine Differenz. Die Zustim
mung zu meinem Antrag hat dann zur Folge, dass auch die 
Absätze 2 und 3 gestrichen werden sollen. Dann steht nämlich 
die Grenze deutlich im Gesetz; es braucht keine zusätzliche 
Kompetenz mehr für den Bundesrat. 

Luder: Die Anträge zu Artikel 65 kommen mir vor wie eine Ver
steigerung: 5 Prozent mehr für landwirtschaftliche Grund
stüc.ke und Gewerbe bietet Herr Nebiker in fünf Jahren; zwi
schen 5,md 1 0 Prozent mehr bietet Herr Wiederkehr; 1 0 Pro
zent mehr bietet Herr Scheidegger; 20 Prozent mehr bietet der 
Ständerat für eine Steigerung in fünf Jahren. 
Ich beantrage Ihnen ein Einfrieren der Bodenpreise auf dem 
heutigen Stand. Ein Einfrieren der Bodenpreise und der Preise 
für landwirtschaftliche Gewerbe ist verantwortbar. Wir haben 
einen Preisstandard erreicht, der durch die bäuerliche Arbeit 
nicht mehr bezahlt werden kann. Ein Einfrieren der landwirt
schaftlichen Produktepreise ist eingeläutet. Oder sollen für 
den Ersatz der angepassten Produktepreise die Direktzahlun
gen dann einfach für die Bezahlung stetig steigender Boden
preise aufgebrau9ht werden? 

Einer der Motoren für das vorliegende Bodenrecht war, dass 
die Bodenpreise heute zu hoch sind. Tun wir doch diesen klei
nen Schritt in die richtige Richtung, und stimmen wir einem 
Nullwachstum-der Bodenpreise zu. 

, . 
Engler: Ich beantrage Ihnen, bei der Fassung der Kommis
sion zu bleiben. Dies mit folgender Begründung: 
Wir sollten uns bewusst sein, dass der höchstzulässige Preis 
dann an Bedeutung verliert, wenn wir den Kreis der möglichen 
Käufer einschränken; dies haben wir mittels des Selbstbewirt
schafterprinzips getan, womit bereits die Bedeutung von Arti
ker 65 relativiert ist. 
Es stellt sich zweitens die Frage: Wie soll ein missbräuchlicher 
Preis verhindert werden? Herr Luder schlägt vor; man solle 
den mittleren Preis der letzten fünf Jahre nehmen und diesen 
über die nächsten Jahre belassen. Das ist eine Regelung, die 
sehr starr ist, weil sie nichts über die Teuerung aussagt und 
keine Anpassung zulässt. Die anderen Regelungen (5 oder 
1 0 Prozent oder gar 20 Prozent, wie sie der Ständerat vorsieht) 
lassen einen gewissen Spielraum zu. Aber wenn wir eine 
grosse Teuerung_ haben, reichen diese Lösungen vielleicht 
ebenfalls nicht. Wenn wir aber kaum eine Teuerung haben und 
unter dem Druck der EG Probleme bekommen und die Preise 
auf dem Bodenmarkt zusammenbrechen, besteht die Ten
denz, dass sich der Kaufpreis immer an solchen Erhöhungs
mechanismen orientiert und wir über Jahre hinaus noch über
setzte Preise bezahlen. 
Aus diesem Grund· schlägt die Kommission eine weniger 
klare, aber auch weniger starre Lösung vor. Wir haben zudem 
die Notbremse, weil der Preis auf keinen Fall in einem Missver
hältnis zum landwirtschaftlichen Ertrag stehen darf. Hier muss 
ich Herrn Nebiker widersprechen, der davon ausgeht, dass 
man den Ertrag nicht festlegen könne. Wir sind überzeugt, 
dass der Bundesrat- wir haben das auch in der Kommission 
diskutiert - durchaus in der Lage ist, Kriterien für eine flexible 
Lösung festzulegen. 
Wir haben ebenfalls das Problem der Gebäulichkeiten im Ab
satz 2 geregelt, wir sind der Meinung, dass der Vorschlag der 
national rätlichen Kommission - übrigens nach langen Diskus
sionen - immer noch die beste und tauglichste Lösung ist und 
auch in Zukunft alle Möglichkeiten einschliesst und nicht von 
einer Variante ausgeht. 
Deshalb beantrage ich Ihnen namens der CVP-Fraktion, bei 
der Fassung der Kommission zu 61eiben und die Anträge aus 
dem Plenum abzulehnen. 

Vollmer: Ich möchte Ihnen namens der SP-Fraktion ebenfalls 
empfehlen, an der Fassung der Kommission festzuhalten. 
Eventualiter wäre für uns der Antrag des Kollegen Wiederkehr 
noch «zustimmungsmöglich». . 
Zu den Vorschlägen, die hier im Raum stehen, ,möchte ich 
aber noch einige Bemerkungen machen: Herr Nebiker hat an 
sich zu Recht gesagt, es sei eigentlich schade, dass wir hier so 
lange über den Preis diskutieren müssteh. Das Gesetz solle ei
gentlich bezüglich der andern Beschränkungen - die Konzen
tration auf das Selbstbewirtschafterprinzip - so gut greifen, 
dass sich der Preis von alleine einpendle, so dass wir eigent
lich keine staatlichen Höchstpreisvorschriften mehr benötig
ten. 
Herr Nebiker hat aber gleichzeitig auch gerade anhand von 
Beispielen davor gewarnt, welche Folgen es haben könnte, 
wenn wir eine Limite von 20 Prozent Zuschlag im Durchschnitt 
der letzten fünf Jahre annehmen würden. Mit anderen Worten: 
Wir müssen davon ausgehen, dass trotz aller Beschränkun
gen dteses Gesetzes, landwirtschaftliche Güter frei zu verkau
fen, die Preise unter Umständen unlimitiert in die Höhe schnel
len können. Wir kennen gerade aus den Agglomerationen ge
nügend Beispiele, wo Bauern Bauland verkaufen konnten und 
dann mit mehreren Millionen auf dem Markt aufgetreten sind, 
um wieder neue Bauerngüter aufkaufen zu können. 
Deshalb brauchen wir eine sinnvolle Preisbegrenzung. Die 
Preisbegrenzung ist und bleibt eine Achillesferse diesec; Ge
setzes. Wir müssen bei der Preisbegrenzung unbedingt dar
auf achten, dass wir auch das zweite Kriterium des Kommis
sionsvorschlages aufrechterhalten, dass wir den Preis nicht 
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nur an den Verkehrswert, sondern auch an den landwirtschaft
lichen Ertragswert koppeln. 
Es kann doch keine Zukunft für unsere Landwirtschaft geben, 
gerade in Konkurrenz zu Europa, wenn sie zukünftig den Bo
den zu derart hohen Preisen verzinsen muss, dass jegliche Ar
beit auf diesem Boden zur Erzeugung landwirtschaftlicher 
Produkte keinen Marktpreis mehr erzielen kann. Deshalb 
scheint es uns absolut notwendig und wichtig, hier beide Krite
rien, sowohl den Verkehrswert als auch die Koppelung zum 
Ertragswert dieses landwirtschaftlichen Bodens, aufzuneh
men. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Vorschlag der Kommission zuzu
stimmen. 

Nussbaumer, Berichterstatter: Ich will mich vornehmer Zu
rückhaltung befleissen und mich nicht auf einen betriebswirt
schaftlichen Streit rrit dem Vizepräsidenten einlassen, zumal 
ich als Student noch vom Vater unseres Vizepräsidenten in be
triebswirtschaftliche und buchhalterische Kenntnisse einge
führt worden bin. 
Herr Nebiker hat gesagt, das, was wir vorschlügen, hätte keine 
Realisierungschance, wenn man betriebswirtschaftlich 
denke. Das stimmt natürlich nicht. Der Experte des Schweize
rischen Bauernverbandes hat unserer Kommission objekti
vierte, direktkapitalisierte, direktkostenfreie Erträge, gestützt 
auf die Buchhaltungszahlen von Tänikon, vorgestellt, und 
diese objektivierten Werte stehen in enger Korrelation mit den 
Bodenpunktzahlen, die wir in der lanc;lwirtschaftlichen Schät
zung anwenden. Es 'wäre also zum Beispiel möglich, das 
Zehnfache der Bodenpunktzahl als Preislimite einzuführen. 
Die Bodenpunktzahl stammt au~ der Bodenkartierung und ist 
wissenschaftlich erhärtet. 
Noch einmal: Die heutigen Verkehrswerte für Landwirtschafts
land beruhen ebenfalls auf wackeliger Basis. Wenn sie_richtig 
wären und tatsächlich mit dem landwirtschaftlichen Wert des 
Bodens in Zusammenhang stünden, müssten sie wesentlich 
tiefer sein, nicht einmal halb so hoch. In den letzten fünf Jahren 
wurden die Landwirtschaftspreise in der Landwirtschaftszone 
um 100 Prozent erhöht. Es will ja niemand sagen, dass in den 
letzten fünf Jahren die Landwirtschaft um 100 Prozent interes
santer geworden wäre -sonst verfolgen Sie die Diskussionen! 
Aber die Frage ist, ob wir eine Lösung wählen müssen, die 
nach.oben weist, damit wir keine Realwertverluste haben. Das 
ist von mir aus gesehen ein Denken wie das betreffend eine 
Kapitalanlage. Wenn wir den Boden als Kapita!an!ag~ benüt
zen, dann müssen wir darauf achten, dass kein Realwertver
lust entsteht, aber der entsteht so oder so, wenn es der Land
wirtschaft nicht mehr so gut gehen wird, d. h., in den nächsten 
Jahren wird kein.Realwert mehr gehalten werden können, und 
es wird zu Realwertverlusten kommen. Aber dieses zu hohe 
Preisniveau wird dazu führen, dass die Bauern unter Umstän
den den Boden verlassen müssen, und er wird trotzdem wie
der von jenen gekauft werden, die ihn als Kapitalanlage erwer
ben. Diese Gefahr besteht besonders dann, wenn man Lösun
gen wählt, wo der landwirtschaftliche aoden nur noch in ei
nem Restwertdenken seine Berechtigüng hat, nämlich kom
plementär zur Bauzone. In diesem Sinne muss ich sagen: Wir 
sollten von diesem Dehken wegkommen und uns hier auf ob
jektive Kriterien zurückbesinnen. 
Deshalb ist die Lösung der Kommission hier die beste. 

Bundesrat Koller: Der Bundesrat hat in dieser Frage immer 
den Standpunkt vertreten, dass diese sehr delikate und natür
lich auch eminent politische Frage, wann der Preis für ein land
wirtschaftliches Gewerbe oder ein landwirtschaftliches Grund
stück übersetzt sei, der Gesetzgeber zu entscheiden habe. Wir 
haben daher immer gesagt: Wir streben eine Lösung an, die 
diese Frage möglichst abschliessend irri Gesetz regelt, und 
nicht eine, die der Bundesrat in einer Verordnung regeln 
muss. Die Argumente, die Herr Nebiker als Sachverständiger 
hier vorgetragen hat, haben mich in dieser Position bestärkt. 
Dann hat der Bundesrat immer klargemacht, dass es für ihn 
undenkbar ist, den Markt der landwirtschaftlichen Gewerbe 
und Grundstücke grundsätzlich aus unserer Marktwirtschaft 
herauszunehmen, denn die Folgen wären autom<;1,tisch 

Schwarzzahlungen. Wenn man das aber so.sieht, dann folgt 
zwingend hieraus, dass wir das Problem der übersetzten 
Preise in erster Linie auch über marktwirtschaftliche Mittel an
gehen müssen. Der entscheidende Fortschritt in diesem Ge
setz besteht daher für den Bundesrat darin, dass wir durch die 
konsequente Durchsetzung des Selbstbewirtschafterprinzips 
die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Gewerben und 
Grundstücken gegenüber dem heutigen Zustand ganz ent
scheidend bremsen und dämpfen. 
Ich darf Sie in diesem ZUsammenhang doch noch einmal 
daran erinnern, dass uns dies in einem ganz entscheidenden 
Punkt auch gegenüber einem Vorschlag der ständerätlichen 
Kommission gelungen ist: Eine ständerätliche Kommission 
hatte damals vorgeschlagen, dass Ausnahmen vom Selbstbe
wirtschafterprinzip auch möglich sein sollen, wenn es um die 
Schaffung neuer Pachtbetriebe geht. Das alles haben Sie zu 
Recht abgelehnt, und damit haben wir die Hauptsache eigent
lich bereits erreicht, diese , ganz entscheidende Einschrän
kung der Nachfrage nach landwirtschaftlichen Gewerben und 
Grundstücken. , 
Nun muss ich Herrn Vollmer gegenüber zugeben, dass natür
lich gewisse Tatbestände, wie er sie genannt hat, immer noch 
übrigbleiben, auch wenn wir sie gesamthaft nicht überschät
zen sollten. Deshalb ist auch der aundesrat der Meinung, dass 
diese indirekten Massnahmen, die ich Ihnen vorhin geschil
dert habe, nicht ausreichen, sondern dass wir eine Preismiss-. 
brauchsbestimmung brauchen. Meiner Meinung nach sollte 
es aber eine praktikable und einfache sein, deshalb habe ich 
im Ständerat gesagt, er sei zwar auf dem richtigen Wege, aber 
mit diesem Zuschlag von plus 20 Prozent gehe er zweifellos 
weit über das vernünftige Mass hinaus. Aus alledem sehen 
Sie, dass der Bundesrat eine Lösung befürwortet, die eine ab
schliessende Regelung im Gesetz bringt, die praktikabel ist, 
die nicht einen ungeheuren Verwaltungsaufwand bedingt. 
Aus diesem Grunde empfehle ich Ihnen - ich bin überzeugt, 
dass wir auf dieser Basis auch am leichtesten zu einer Ausmer
zung der Divergenzen mit dem Ständerat kommen -, entwe
der der Lösung von Herrn Nebiker oder derjenigen von Herrn 
Scheidegger zuzustimmen. 

Neb~ker: Alle diejenigen, die genau wissen, was das beäeu-
' tet: kapitalisierte, objektivierte, direktkostenfreie Erträge über

tragen auf Bodenpunktzahlen; also alle, die wissen, was das 
bedeutet, stimmen am besten der Kommission zu. Alle ande
ren, denen das ein bisschen schleierhaft vorkommt, bitte ich, 
mir zuzustimmen. 

Abstimmung- Vota 

Erste Eventualabstimmung - Premier vote pre/fminaire 
Für den Antrag Wiederkehr 67 Stimmen 
Für den Antrag Scheidegger 55 Stimmen 

Zweite' Eventualabstimmung - Deuxieme vote preliminaire 
Für den Anfrag Wiederkehr 69 Stimmen 
Für den Antrag Nebiker 39 Stimmen 

Dritte Eventualabstimmung- Troisieme vote preliminaire 
Für den Antrag Wiederkehr 115 Stimmen 
Für den Antrag Luder 17 Stimmen 

Definitiv- Definitivement 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Wiederkehr 

Art. 69 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

· Proposition de /a commission 
Maintenir 

103Stimmen 
30Stimmen 

Nussbac::ner, Berichterstatter: Es wurde in der Kommission 
von sejten des Eidgenössischen ~rundbuchamtes einleuch
tend dargetan, dass dieser Artikel systematisch nach hinten zu 
schieben ist. Die Diskussion über die Legitimation wäre besser 
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bei den Artikeln 88 und 92 zu führen. Ich bitte Sie festzuhalten. 
Die Diskussion können wir nachher noch kurz bei den Arti- , 
kein 88 und 92führen 

Angenommen -Adopte 

Art. 79 
Antrag der Kommission 
Festhalten 
Proposition de /a commission 
Maintenir ' 

Nussbaumer, Berichterstatter: Mit 15 zu 4 Stimmen beantragt 
die Kommission Festhalten mit folgender Begründung: Im 
Ständerat wurde gesagt, der flexible Zuschlag von O bis 
35 Prozent bringe mehr Administration. Das stimmt nicht. Das 
geltende Bundesgesetz über die EntschuldL•ng landwirt
schaftlicher Heimwesen, das seit über vierzig Jahren in Kraft 
ist, kennt einen flexiblen Zuschlag von O bis 25 Prozent. Im 
Hinblick auf die wegen Produktionsdrosselung und Extensi
vierung notwendig werdende Entschuldung der Landwirt
schaft ist es paradox, aosgerechnet heute die Verschuldungs
möglichkeiten auch dort anzuheben, wo die Schulden nicht 
aus dem Ertrag des Bodens verzinst werden können. Wenn 
Sie der Kommission folgen, wird nach der bisherigen Praxis 
zum Ertragswert statt dem Zuschlag von O bis 25 Prozent ein 
solcher von O bis 35 Prozent erhoben. Diese Lösung hat den 
grossen Vorteil, dass der schleppenden Kapitalbildung in den 
Berggebieten und in den Gebieten mit erschwerten Verhältnis
sen besser Rechnung getragen werden kann. 
Mit 15 zu 4 Stimmen beantragen wir Festhalten. 

M. Perey, rapporteur: L'article 79 traite de la charge maximum 
pour prevenir le surendettement. Le Conseil des Etats avait 
fixe cette charge a la valeur de rendement augmentee d'un 
supplement de 35 pour cent. La commlssio'n du Conseil natio
nal maintient sa version, plus souple, et dit: «aller jusqu'a 
35 pour cent.» En premier debat, des propositions la fixaient a 
20 ou 25 pour cent. Finalement, nous nous sommes rallies a 
35 pour cent, car les differences entre les regions sont gran
des et surtout les differences de cultures. Vous avez des ex
ploitations arboricoles, maraicheres ou viticoles; cette charge 
d'investissement est tres basse. La commission, par 15 voix 
contre 4, vous propose de maintenir cette mesure. 

Angenommen -Adopte 

Präsident: Mit diesem Entscheid sind auch die Artikel 91 und 
96Absatz2 Buchstabe e entschieden. 

·Art. 86a Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 86a al. 3 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.88 
Antrag der Kommission 
Festhalten 
Proposition de /a commission 
Maintenir 

Nussbaumer, Berichterstatter: Bei Artikel 88 geht es um die 
. Legitimation zur Beschwerde, und es geht auch um Feststel
lungsverfügungen. Das sind die Fragen, die schon in Arti
kel 69 aufgetaucht sind. Artikel 88, aber auch Artikel 92 bein
halten die Bestimmung über den Rechtsschutz. Es geht 
darum: Soll für die Landwirtschaft eine Sondernorm geschaf
fen werden, oder sollte man nicht doch allmählich dazu über
gehen, dort, wo es nicht notwendig ist, darauf zu verzichten, 
Spezialgesetzgebung zu schaffen? Wo ist das geregelt im all-

gemeinen Gesetz? Es ist massgebend Artikel 103 des Bun
desgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege, 
und danach ist zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde berech
tigt, wer durch die angefochtene Verfügung berührt ist und ein 
schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Aende
rung hat. Es ist also nicht der «Jedermann», der aus irgendwel
chen Gründen zur Beschwerde legitimiert wird, sondern es 
muss jemand sein, der ein grösseres Interesse hat als irgend
ein «Jedermann». Weiter ist zur Verwaltungsgerichtsbe
schwerde berechtigt das in der Sache zuständige Departe
ment oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, die in der Sa
che zuständigen Dienstabteilung der Bundesverwaltung ge
gen die Verfügung einer eidgenössischen Rekurskommis
sion, einer eidgenössischen Schiedskommission oder einer 
letzten kantonalen Instanz. 
Es wurde von bäuerlicher Seite gefragt, ob auch Organisatio
nen hier ein spezielles Beschwerderecht hätten, beispiels
weise Naturschutzorganisationen. Das ist nach dem allgemei
nen Gesetz nicht der Fall. Nach --Buchstabe c. dieses Arti
kels 103 ist zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde berechtigt: 
«jede andere Person, Organisation oder Behörde, die das 
Bundesrecht zur Beschwerde ermächtigt.» Wenn beispiels
weise der Naturschutzbund oder irgendeine Organisation -
auch die Organisation des Herrn Loretan, die Stiftung für 
Landschaftsschutz - zur Beschwerde legitimiert werden soll, 
müsste man das hier im Gesetz selber festlegen. Wenn das 
nicht im Spezialgesetz geregelt ist, haben diese Organisatio
nen kein Beschwerderecht. 
Aus diesem Grund bitte ich Sie, der Kommission zuzustim
men. öie Kommission ist hier einhellig der Meinung, dass mit 
der Lösung, die wir schon das letzte Mal beschlossen haben, 
dieses Beschwerderecht gut abgedeckt ist und dass kein Be
dürfnis besteht, Spezialgesetze zu schaffen. 

M. Perey, rapporteur: A l'article 88 nous traitons ce que nous 
avions evite a l'article 69 et qui reviendra a l'article 92: le droit 
de recours. Celui-ci a ete prevu pour la personne qui a un inte
ret ä l'utiliser, plus les departements. La question a ete posee 
par les organisations agricoles de savoir si les organismes tels 
que ceux qui s'occupent de la protection de la nature ou du 
paysage avaient egalement un droit de recours. Selen les ren
seignements donnes par les juristes de la Confederation, ce 
n'est pas le cas. Pour qu'ils aient un droit de recours, il faudrait 
qu'il soit inscrit dans la loi, ce qui n'est pas non plus le cas. 
Aussi, votre commission, a l'unanimite, vous propose de main
tenir cet article dans la forme approuvee lors du premier debat. 

Engler: Ich hätte an Herrn Bundesrat Koller noch eine Frage. 
Meine Frage verbindet den Artikel 69 mit den Artikeln 92 und 
93. Es geht hier um die Frage der Legitimation. Der Ständerat 
.hat in Artikel 69 die Legitimation in Absatz 2 auf die Vertrags
parteien eingeschränkt. Die nationalrätliche Kommission war 
der Meinung, dass die allgemeinen Regeln des Organisati
onsgesetzes gelten - auch für das kantonale Verfahren. Es 
scheint mir wichtig, dass auch für das kantonale Verfahren der 
Artikel 103 des OG gilt. Das heisst: Jemand muss ein schutz
würdiges Interesse dartun können und mehr betroffen sein als 
irgend jemand anderes. Wir wollen eigentlich in die kantona
len Verfahren eingreifen. 
Ich stelle nun Herrn Bundesrat Koller die Frage: Trifft es zu -
was teilweise behauptet wird -, dass praktisch eine Popular
beschwerde möglich wäre, wenn man den Artikel 69 streicht 
und die Legitimation so regelt, wie sie jetzt in Artikel 92 gere
gelt ist, und dass jeder Nachbar eigentlich zur Beschwerde le
gitimiert wäre, nur weil er nicht damit einverstanden ist, dass 
ein nicht genehmer Käufer dieses Gewerbe in seiner unmittel
baren Nachbarschaft kauft? 

Relchling: Tatsächlich haben wir in der Kommission lange 
darüber diskutiert, ob hier eine Sondernorm gemäss Antrag 
des Bundesrates eingeführt werden soll oder ob man das 
; ,ach allgemeinem Recht abhandeln soll. 
Hier möchte ich nun Herrn Bundesrat Koller noch eine Frage 
stellen. Ich bin der Auffassung, dass wir im Bpdenrecht gleich 
verfahren sollten wie im Pachtrecht. Wenn wir also im Pacht-
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recht die gleiche Sondernorm haben, Wie sie der Bundesrat 
hier vorschlägt, dann würde ich hier einmal pro forma den An
trag stellen, bei Artikel 69 dem Ständerat zuzustimmen, damit 
eine Uebereinstimmung qesteht; denn die Ausführungen des 
Präsidenten zeigen doch, dass das OG erst auf Bundesebene 
greift. Erst wenn man ans Bundesgericht gelangt, findet das 
Organisationsgesetz Anwendung, während auf kantonaler 
Ebene, dort, wo tatsächlich die Einsprachen erfolgen, ganz 
verschiedene Rechtswege offenstehen und dann erst beim 
Weiterzug ans Bundesgericht kanalisiert wird. Ich nehme an, 
dass die meisten Rect:itsfälle nicht bis ans Bundesgericht ge
zogen werden, dass sie aber in allen Kantonen einigermassen 
gleich geregelt werden sollten. 
Aus diesem Grunde bitte ich Herrn Bundesrat Koller, die Ant
wort auf diese Frage aus bundesrätlicher Sicht darzulegen. 

Bundesrat Koller: Wir beantragen Ihnen hier, in Abweichung 
zu den Anträgen des Ständerates, Ihrer Kommission zuzu
stimmen, weil wir es als die einzig richtige Lösung ansehen, 
wenn wir in der Frage der Legitimation auf das all9emeingül
tige Recht verweisen, also auf das Organisationsgesetz. 
piesbezüglich kann ich auch gegenüber Herrn Engler hier 
ausdrücklich festhalten: Diese Fassung beinhaltet keines
wegs eine Popularbeschwerde, sondern sie beinhaltet nach 
der Rechtsprechung des Bundesgerichts ein schutzwürdiges 
Interesse als Voraussetzung der Klagebefugnis. 
Das sind die wesentlichen Gründe, weshalb wir Ihnen hier 
empfehlen, kein Sonderrecht zu schaffen, wie das der Stände
rat gemacht hat, sondern das allgemeingültige Verfahrens
recht mit dem Erfordernis des schutzwürdigen Interesses 
auch hier gelten zu lassen. 

, Die Antwort auf die Frage, wie das im Pachtrecht geregelt ist, 
Herr Reichling, kann ich tatsächlich nicht aus dem Handge
lenk schütteln. Aber es wird wahrscheinlich ohnehin eine Diffe
renz geben; dann werden wir diese Frage bei der Behandlung 
im Zweitrat, also im Ständerat, noch einmal genauer überprü
fen. Ich bin mit Ihnen einverstanden: Es besteht ein gewisses 
Interesse, dass wir das miteinander harmonisieren. 

Angenommen -Adopte 

Art. 91 
Antrag der Kommission 
Festhalten 
Proposition de Ja commission 
Maintenir 

Angenommen -Adopte 
(Siehe Entscheid bei Art. 79) 
(Voir decision a l'art. 79) 

Art.96 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2 Bst. a 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.2Bst. e 
Festhalten 

Art. 96 
Proposition de Ja commission 
Al. 1, 2/et. a 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al. 2/et. e 
Maintenir 

Angenommen -Adopte 
(Siehe Entscheid bei Art. 79) 
(Voir decision a l'art. 79) 

Art. 98 Ziff. 2a (neu) 
Antrag der Komrnission 
Ingress • 
Das Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht wird wie 
folgt geändert: · 

Bäuerliches Bodenrecht 

Art. 51 Abs. 1 • 
..... endgültig entscheidet. Das Eidgenössische Justiz- und 
Polizeidepartement ist zur Beschwerde berechtigt. 

Art. 98 eh. 2a (nouveau) 
Proposition de Ja commission 
Preambule 
La loi federale sur le bail a ferrne agricole est modifiee comme 
II suit: 
Art. 51, 1er al. , 
.... independante de l'administration. Le Departement federal 
de justice et police a qualite pour recourir. 

Nussbaumer, Berichterstatter: In Zusammenhang mit Arti
kel 9 haben wir schon in der Kommission festgestellt, dass Ar
tikel 51 Absatz 1 des Bundesgesetzes über die landwirtschaft
liche Pacht (LPG) angepasst werden muss, damit eine einheit
liche Praxis in der Anwendung des Gesetzes möglich wird. 
Wenn wir das Pachtrecht nicht ändern, könnte es passieren, 
dass aufgrund des Pachtrechts Entscheide gefällt werden -
nach Artikel 51 Absatz 1 ~. die mit dem Gesetz selber nicht 
mehr zu tun hätten, und das Bundesamt für Justiz hätte keine 
Möglichkeit, Beschwerde dagegen zu erheben. 
Artikel 51 LPG lautet: «Beschwerde an die Eidgenössische 
Pachtrekurskommission.» Absatz 1: «Letztinstanzliche kanto
nale Beschwerdeentscheide unterliegen der Beschwerde an 
die verwaltungsunabhängige Eidgenössische Pachtrekurs
kommission, die endgültig entscheidet.» Da möchten wir nun 
vorschlagen, dass das Eidgenössische Justiz- und Polizeide
partement zur Beschwerde berechtigt sei. Es isf eine Ergän
zung des Absatz 1. 
Die Eidgenössische Pachtrekurskommission ist ein landwirt
schaftliches Fachgericht, und sie ist die letzte Instanz in diesen -
Beschwerdesachen. Aber weil auf kantonaler Ebene eine un
terschiedliche Praxis, beispielsweise bei der Auslegung der 
parzellenweisen Verpachtung, möglich wird, besteht das In
teresse daran - im Interesse eines rechten und guten Geset
zesvollzugs, und den brauchen wir -, dass die Bestimmung 
von Artikel 51 Absatz 1 des Bundesgesetzes über die landwirt
schaftliche Pacht mit diesem ,Nachsatz ergänzt wird. 
Ich bitte Sie, dieser Ergänzung zuzustimmen. Wir haben dem 
Ständerat mitgeteilt, dass diese Ergänzung notwendig wird, 
wenn Artikel 9 in unserem Sinn entschieden wird. 

Angenommen -Adopte 

An den Ständerat -Au Conseil des Etats 

Schlussder;Sitzungum 19.55 Uhr 
La.seance est/evee a 19 h 55 
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Siehe Seite 858 hiervor-Voir page 858 ci-devant 
Beschluss des Ständerates vom 23. September 1991 
Decision du Conseil des Etats du 23 septembre 1991 
Kategorie III, Art. 68 GRN-Categorie III, art. 68 RCN 

Art.3Abs.4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.3al.4 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats· 

Nussbaumer, Berichterstatter: Angesichts der fortgeschritte
nen Zeit gehe ich gerade zur Detailberatung über und werde 
keine allgemeinen Bemerkungen voranstellen. 
Die Kommission hat mich beauftragt, eine Erklärung zu Arti
kel 3 Absatz 4 abzugeben. Sie sehen auf der Fahne, dass wir 
dort dem Ständerat zustimmen. Ich gebe zuhanden des Proto
kolls folgende Erklärung ab: Nur derjenige Eigentümer, der 
insgesamt weniger als 25 Aren Landwirtschaftsland besitzt, 
fällt nicht unter das bäuerliche Bodenrecht gemäss Artikel 2 
Absatz 3. 'Bei der Beurteilung ist der ganze im Geltungsbe
reich des Bundesgesetzes liegende landwirtschaftliche 
Grundbesitz ~ines Eigentümers in Betracht zu ziehen. 

Angenommen -Adopte 

Art.9 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 Bst.a 
Streichen 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.9 
Proposition de la commission 
Al. 1 let.a 
Biffer 
Al.2 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Nussbaumer, Berichterstatter: Die Kommission schlägt Ihnen 
einstimmig vor, in Artikel 9 Absatz 1 den Buchstaben a zu 
streichen um;l bei Absatz 2 d.em Ständerat zuzustimmen, d. h. 
ebenfalls Streichung. 
Begründung: Diese Lösung bringt eine sehr gute Ueberein
stimmung mit dem landwirtschaftlichen Pachtrecht Ein nicht 
erhaltungswürdiges Gewerbe kann nach Artikel 31 Absatz 1 
Buchstaben a bis d des Pachtrechtes parzellenweise verpach
tet werden; diese Lösung istzweckmässig. 
Ich bitte Sie zuzustimmen. 

N 26 septembre 1991 
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M. Perey, rapporteur: La discussion a ete tres serree apropos 
de cet article 9. II s'agissait de savoir si l'on voulait se rallier a la 
proposition du Conseil des Etats, soit biffer cet article. . 
La minorite de la commission aurait voulu se rallier (8 voix 
contre 7) mais ensuite le Conseil federal a fait une declaration 
nous demandant de faire marche arriere, ce qui a ete accepte. 
Dans la variante proposee, la commission unanime s'est ral
liee a cet article. 

Angenommen-Adopte 

Art.22 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposftion de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Nussbaumer, Berichterstatter: Wir stimmen in Artikel 22 dem 
Ständerat zu. Das betrifft dann auch die Artikel 38, 45 und 50 
Absatz 3; diese yier Artikel hängen zusammen. 
Ich bitte Sie, der Kommission zu folgen. 

M. Perey, rapporteur: La commission s'est ralliee au Conseil 
des Etats, par 9 voix contre 4. Je soulignerai simplement que 
ce systeme est egalement valable pour les articles 38, 45 et 50. 

Angenommen -Adopte 

2. Abschnitt Titel 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Section 2 titre 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.26 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Nussbaumar, Berichterstatter: Bei Artikel 26 haben' wir uns 
dem Ständerat angeschlossen. Es ist dort allerdings eine Un
terlas:;ung passiert. Sie finden auf der Fahne den Artikel 27 
Ab$dtz 1 Buchstabe c nicht, nach dem das Kaufsrecht nicht 
geltend gemacht werden kann, wenn «das Gewerbe während 
25 Jahren im Eigentum des Verstorbenen war». 
Es ist natürlich klar, dass dies nur für die Geschwister und die 
Geschwisterkinder gilt; es gilt aber nicht für die Grosskinder. 
Es heisst also mit anderen Worten, zuhanden des Protokolls 
und des Ständerates, dass in Artikel 27 Absatz i Buchstabe c · 
noch eine entsprechende Korrektur angebracht werden 
muss. 

M. Perey, rapporteur: lci, une correction s'impose dans le 
texte fran~ais, qui dit «tout parent du defunt». II taut lire: «tout 
descendant du defunt». 
II taut egalementsignaler qu'a l'article 26 on n'a pas reporte ce 
qui figure a l'article 27, c'est-a-dire l'idee des 25 ans qui blo
que au moment d'un heritage. Cela figure a l'article 27, 
alinea 1 er, lettre c. Cette limite des 25 ans est valable pour les 
descendants des freres et soeurs mais ne l'est pas pour les 
descendants directs. 

Angenommen -Adopte 

Art. 38, 45, 50 
Antrag der Kommission . 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 61 Bst. d 
Antrag (ler Kommission 
Mehrheit 
Gemäss Ständerat, aber: 
. ... Grundstücks ausserhalb der Bauzone dient. .... 
Minderheit 
(Vollmer, Bundi, Daepp, Diener, Ulrich, Wanner, Wiederkehr, 
Zwingli) 
Festhalten 

Art. 61 let. d 
Proposftion de la commission 
Majorite 
Selon le Conseil des Etats, mais: 
.... un immeuble non agricole situe en dehors de la zone a bä
tir, si ce moyen .... 
Minorite · 
(Vollmer, Bundi, Daepp, Diener, Ulrich, Wanner, Wiederkehr, 
ZwinglQ 
Maintenir 

Nussbaumer, Berichterstatter: Die Kommissionsmehrheit 
schlägt Ihnen - mit 9 zu 6 Stimmen -vor, dem Ständerat zuzu
stimmen. Die Mehrheit hilft so, die Möglichkeit zu schaffen, 
staridortgebundene nichtlandwirtschaftliche Liegenschaften, 
welche in der Landwirtschaftszone liegen, gemäss Artikel 24 
des Raumplanungsgesetzes um 1000 m2 zu vergrössern. 
Diese Lösung ist sinnvoll. Wir haben bei der ständerätlichen 
Lösung aber eine Ergänzung angebracht, damit um die Bau
zone herum kein Ring von Landwirtscbaftsland gelegt werden 
kann, das zu nichtlandwirtschaftlichen Liegenschaften in der 
Bauzone geschlagen wird. Wir haben es abgelehnt, dem Stän
derat zu folgen, und möchten diese Ergänzung und Präzisie
rung einbringen. Die Minderheit möchte an unserem früheren 
Beschluss festhalten. 
Angesichts des fortgeschrittenen Stadiums des Differenzen be
reinigungsverfahrens bitte ich Sie, im Sinne eines Entgegen
kommens dem Antrag der Kommissionsmehrheit zu folgen. 

M. Perey, rapporteur: Cet article 61, auquel le Conseil des 
Etats avait ajoute une lettre d disant qu'on pouvait separer une 
parcelle de 1000 metres carres au plus lorsque c'est pour ar
rondir un immeuble non agricole, a provoque une discussion 
assez penible dans notre comrnission. La minorite propose de 
maintenir l'idee du premier vote, c'est-a-dire de biffer cette 
lettre d, alors que la majorite s' est finalement ralliee, avec une 
legere correction disant « .•.• un immeuble non agricole siiue · 
en dehors de Ja zone a bätir, si ce moyen n'a pas dejä ate utf
lise», ce qui interdirait de repeter deux ou trois fois le meme 
exercice sur la meme parcelle. 

Vollmer, Sprecher der Minderheit: Eine Vorbemerkung: Zum 
dritten Mal wird diese Vorlage in unserem Rat beraten. Ich 
stelle fest, dass wir bei diesem guten Gesetz Stück für Stück 
Abstriche vornehmen, indem wir dem Ständerat immer mehr 
nachgeben und damit das Gesetz in seinen guten Zielsetzun
gen mehr und mehr aushöhlen. Tun wir so etwas, um ein Ge
setz überhaupt noch verabschieden, das Ganze also retten zu 
können, ist es in der Regel nicht so schlecht. Wenn wir aber bei 
diesem Buchstaben d von Artikel 61 dem Ständerat zustim
men, gehen wir zu weit. 
Dise Bestimmung höhlt ganz entschieden die Zielsetzung des 
Gesetzes aus. Ich möchte Sie an diese Zielsetzung erinnern: 
Es geht darum, dass wir das bäuerliche Grundeigentum för
dern, dass wir das Prinzip des Selbstbewirtschafters stärken 
und dass wir die übersetzten Preise bekämpfen wollen. Der 
eingefügte Artikel 61 Buchstabe d ist nichts anderes als eine 
kleine neue Spekulationsbestimmung. Die Möglichkeit, 
1000 m2 von der Landwirtschaftszo;;e abtrennen zu können, 
würde bedeuten, dass sich dort, wo Bauzonen bestehen, 
1000 m2 ins Landwirtschaftsland hineinfressen. Natürlich wird 
damit kein Bauland geschaffen; aber es entstehen Vorgärten 
vor Häusern, womit das Landwirtschaftsland zunichte ge
macht wird. 
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Wie steht es mit dem Preis? In der Kommission wurde nicht 
darüber debattiert. Gehen wir jedoch davon aus, dass die Ab
trennung der 1000 m2 nicht unter die Preisbegrenzung fallen 
würde, würde das bedeuten, dass damit ein beliebig hoher 
Preis bezahlt werden könnte. Wir würden also die Bauern ein
laden, jetzt wenigstens diese Möglichkeit noch auszuschöp
fen und am Rand ihrer Landwirtschaftszone allen Anstössern 
noch 1000 m2 zu efnem Phantasiepreis abzutreten. 
Würden wir diese Arrondierung unter die Preisbegrenzung ge
mäss Landwirtschaftsland nehmen, also gemäss bäuerlichem 
Bodenrecht, wie wir es beraten, würde das bedeuten, dass der 
Käufer später bei seinem Weiterverkauf der Liegenschaft ei
nen ganz erklecklichen Spekulationspreis erzielen würde, weil 
diese Arrondierung seiner Liegenschaft um 1000 m2 eine er
hebljche Aufwertung nach sich zieht. Der nichtlandwirtschaftli
che Käufer könnte einen ganz erklecklichen Gewinn einstrei
chen. Das kann doch nicht die Meinung dieses Rates sein. 
Der Ständerat hat nur vermeintlich zurückbuchstabiert, wenn 
er nur eine einmalige Arrondierung zulässt. Niemand ist wohl 
davon ausgegangen, man könne diese Arrondierung jedes 
Jahr oder bei jedem Handwechsel vornehmen. Wenn man 
schon arrondiert, darf das selbstverständlich nur einmal ge
macht werden. 
Die Mehrheit unserer Kommission hat Im Sinne eines Kompro
misses - In meinen Augen Ist es keiner - eingefügt, dass nur 
Grundstücke arrondiert werden dürfen, die nicht in der Bau
zone liegen. Das ist zweifellos eine ganz grosse Einschrän
kung dieser Missbrauchsmöglichkeit, das ·gebe ich zu. Aber 
dieser Suchstabe d ist trotzdem ein grosser Unfug. Wir wür
den mit der Fassung der Kommissionsmehrheit quasi postu
lieren, dass ausserhalb der Bauzone, dort, wo Bauten bei
spielsweise als Bausünden im übrigen Gemeindegebiet -
oder wie die Zonen Je nach Kanton bezeichnet werden - ste
hen, ln Zukunft nochmals 1000 m2 auf Kosten des umliegen
den Landwirtschaftslandes arrondiert werden könnten. Es 
kann doch in keiner Weise Sinn und Absicht dieses Gesetzes 
sein, solchen Unfug zuzulassen. 
Ich möchte ausdrücklich festhalten, dass durch Weglassen 
dieses Buchstabens die Flexibilität nicht verlorengeht. Raum
planerisch können wir jederzeit durch Umzonungen -dort, wo 
das notwendig Ist - ausserhalb der Bauzonen allenfalls die 
Möglichkeit zur Arrondierung schaffen. Aber dann ist das eine 
Umzoriung aufgrund eines bestimmten raumplanerischen 
Konzeptes und eines politischen Willens. Was wir hier ma
chen, böte die Möglichkeit, überall dort, wd einfach mitten im 
Landwirtschaftsland irgend etwas anderes schon steht, um 
1000 m2 arrondieren zu können. 
Ich bitte Sie deshalb, an Ihrem Be~chluss festzuhalten. 
Stimmen Sie für Streichung dieses Buchstabens d, damit mit 
diesen 1000 m2 Arrondierung kein Missbrauch getrieben wird. 
Ich möchte noch eine persönliche Bemerkung anfügen. Wenn 
ich es richtig einschätze, warnen alle Experten vor der Einfü
gung einer solchen Bestimmung. Auch der Bundesrat wäre 
nie auf die Idee gekommen, uns eine solche Aushöhlung des 
Gesetzes vorzuschlagen. Ich glaube aber, jetzt hat man wei
che Knie vor dem Ständerat bekommen - genauer gesagt, vor 
Ständerat Rüesch, der das dort eingebracht hat. 
Herr Bundesrat koller, ich möchte Sie jetzt bitten - trotz Ihrer 
Verankerung in der Ostschweizer CVP -, hier die sachliche 
Ueberzeugur1g zu vertreten, die Sie selber wahrscheinlich n.ur 
haben können. Treten Sie auch dafür ein, diesen Buchsta
ben d ganz klar zu streichen. Machen wir keine faulen Kom
promisse; es geht wirklich darum, keine Bestimmungen einzu
fügen, die die Zielsetzung dieses Gesetzes auf derart ekla
tante Welse zugunsten von Spekulationen aushöhlen können. 

l:ngler; Der Nationalrat hat klar entschieden, äass wir die 
Möglichkeit nicht haben wollen, 1000 m2 zu arrondieren. Der 
Ständerat hat das Gegenteil entschieden. Wir können an un
serer Meinung festhalten; aber damit werden die Differenzen 
nicht gelöst. Deshalb hat die Kommissionsmehrheit versucht, 
einen Kompromiss vorzuschlagen. Ich möchte diesen Kom
promiss kurz skizzieren: Nach der Version des Ständerates 
hätte man entlang von Zonengrenzen Land aufkaufen kön
nen, also der Eigentümer eines Einfamilienhauses hätte sei-

nen Garten um 1600 m2 erweitern können. Die Mehrheit der 
Kommission ist ganz klar der Meinung, dass das nicht ange
hen soll. Dagegen gibt es Fälle, wie sie Herr Ständerat Rüesch 
aufgeführt hat: beispielsweise eine Gastwi11schaft im landwirt
schaftlichen Bereich - es ist offenbar nicht in allen Kantonen 
so, dass jedes Gasthaus in eine Bauzone aufgenommen Ist, 
sondern tnan lässt verschiedene in der Landwirtschaftszone. 
Mit diesem ,l\ntrag soll es einem solchen Gastgewerbe Im 
Landwirtschaftsbereich möglich sein, aufzustocken, 1000 m2 

zu erwerben. Ob dann eine Baute oder eine Anlage erstellt 
werden kann, darüber entscheiden dann immer noch die 
raumplanerlschen und baupolizeilichen Bewilligungen. Der 
Vorschlag der Mehrheit will den Hauptbereich des Miss
brauchs wegbringen. Das tut er, indem nur eine Form der Ar
rondierung möglich ist, eine Arrondierung der nichtlandwirt
schaftliohen Nutzung draussen in der Landwirtschaftszone. 
Damit sind wirklich klare Grenzen gesetzt. Und Ich möchte Sie 
bitten, hier einen Schritt zu tun. Auch Herr Vollmer hat in der 
Kommission zugegeben, dass mit diesem Vorschlag die Miss
brauchsmöglichkeiten sehr stark eingegrenzt sind und prak
tisch kaum mehr vorkommen können. 

1 

Bundesrat Koller: Ich will Herrn Vollmer gerne Antwort geben. 
Tatsächlich hatte ich zunächst gegenüber dieser Litera d auch 
Bedenken, weil das Verhältnis zur Raumplanung nicht geklärt 
war. Solange dieses Verhältnis nicht geklärt war; bestand die 
Gefahr einer missbräuchlichen Verwendung: Litera d regelt ja 
die Ausnahmen vom Realteilungs- und Zerstückelungsverbot. 
Unterdessen haben wir dieses Verhältnis aber in dreierlei Hin
sicht geklärt. 1 

Erstens Ist klar, dass eine solche Arrondierung nur ein einzi
ges Mal erfolgen darf und nicht mehrmals in Kaskadenform. 
Zweitens ist klar, dass diese Arrondierungsmöglichkeit nicht 
an der Grenze zwischen Bauzone und Landwirtschaftszone 
erfolgen darf, denn dort könnte das tatsächlich zu einer kalten 
N·utzungszonenänderung führen. Es ist aber jetzt ganz klar 
ausgeschlossen, weil Ihre Kommissionsmehrheit präzisiert 
hat, dass es um Grundstücke ausserhalb der Bauzone geht: 
An der Zonengrenze ist eine solche Arrondierung nicht mög
lich. 
Das Dritte, was wir in der Kommission klar festgelegt haben, 
Ist, dass bei einem solchen Arrondierungserwerb zum Zwecke 
einer Ueberbauung oder einer Anlage selbstverständlich nach 
Artikel 24 des Raumplanungsgesetzes noch eine Bewilligung 
nötig ist.· 
Mit diesen drei Klarstellungen sind die Missbrauchsmöglich
keiten der Litera d von Artikel 61 eindeutig behoben. Hier geht 
es-wie das Herr Engler schon gesagt hat-vor allem um Fälle, 
wo beispielsweise ein Berggasthaus, das in der Landwirt
schaftszone steht, einen Anbau oder einen erweiterten Park
platz realisieren muss. Dann soll die Möglichkeit einer solchen 
Arrondierung bestehen. Selbst in diesem Falle des Berggast
hauses braucht es zudem natürlich noch die raumpli;mungs
rechtliche Bewilligung nach Artikel 24 des Raumplanungsge
setzes. Damit haben wir ins Gesetz die nötigen Kautelen ein· 
gebaut. 
Ich bin Ihnen.dankbar, wenn Sie jetzt, nachdem diese Kaute
len eingebaut sind, grundsätzlich dem Ständerat zustimmen. 
Wir hatten ursprünglich 60 Differenzen. Jetzt sind wir tatsäch
lich vor dem Ziel, und ich kann daher nach diesen Präzisierun
gen die neue Fassung durchaus verantworten. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Art. 64a Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Bst.c 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Bst.f 

49Stimmen 
44-Stimmen 

f. trotz öffentlicher Ausschreibung zu einem nicht übersetzten 
Preis (Art. 65) kein Angebot .... 
(Rest gemäss Ständerat) 
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Art64aal.1 
Proposition de Ja commission 
Let. c 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Let. f 
f. malgre une offre publique a un prix qui ne seit pas surfait 
(art. 65) aucune demande .... 
(Reste seien le Conseil des Etats) 

Reiohling: Es tut mir leid, dass ich Sie noch hinhalten muss, · 
aber es ist für uns ein wichtiges Gesetz. Es geht um die Formu
lierung von Buch.stabe f in Absatz 1: Wenn kein Angebot vor
liegt, ~oll ein Nichtselbstbewirtschafter ein landwirtschaftli
ches Grundstück kaufen können. Nun müssen wir uns vorstel
len, es geht um kleine Grundstücke, aber auch Grundstücke 
von sechs, sieben oder acht Hektaren fallen hierunter. Ich 
muss Herrn Bundesrat Koller bitten, meiner Argumentation zu
zuhören, damit er mir dann auch Antwort geben kann. Es g&ht 
hier darum, wie dieser Passus angewendet wird. Wäre es nach 
diesem Wortlaut möglich, dass ein Grundeigentümer, der ei11 
Grundstück 10 Rappen unter dem höchstzulässigen Preis 
ausschreiben würde, aber hiefür von keinem Bauern eine Of
ferte erhielte, einem Nichtselbstbewirtschafter verkaufen 
dürfte? Das wollen wir mit Sicherheit nicht. Wir hören nun aus -
allen Landesgegenden, dass die Preise für landwirtschaftli
chen Boden im Sinken begriffen sind - zufolge der heutigen 
Wirtschaftslage. Also wird der Bauer in der Regel nicht mehr 
den höchstzulässigen Preis offerieren, sondern wird tiefere 
Angebote machen. , 
Dieser Wortlaut ist dann richtig und tragbar, wenn die öffentli
che Ausschreibung ohne Preis erfolgt. Wenn der Private Land 
ausschreibt für 15 Franken pro Quadratmeter und kein Ange
bot erhält, obwohl das vielleicht noch ein zulässiger Preis 
wäre, dann muss öffentlich ausgeschrieben werden. Dort soll 
es dann heissen: Es ist ein landwirtschaftliches Grundstück 
zur Selbstbewirtschaftung zu verkaufen. Dann können die 
Bauern Offerten machen; zum Ertragswert, zum doppelten Er
tragswert oder, wenn sie wollen, zum dreifachen. Wenn hier 
ein Angebot zu einem nicht übersetzten Preis, erfolgt, dann 
soll es der Bauer erhalten. 
Wichtig ist, dass der Verkäufer mit dieser Bestimmung nicht 
den möglichen Höchstpreis garantiert erhält. Das ist meine 
Befürchtung. Wenn Herr Bundesrat Koller mir zusichern kann, 
dass hier der ganze Bereich, vom Ertragswert bis zum nicht 
übersetzten Preis, durch eine objektive Ausschreibung, die 
nicht an einen Preis gebunden ist, ausgeschöpft werden kann, 
dann scheint mir diese Formulierung richtig. Wenn das aber 
nicht garantiert werden kann, fördern wir mit dieser Bestim
mung gerade die Preistreiberei im Rahmen der heute über
setzten Preise, weil dann wahrscheinlich kein Bauer ein Ange
bot macht, das tiefer liegt. 
Ich bitte den Kommissionspräsidenten und Herrn Bundesrat 
Koller, zuzusichern, dass hier die Bauern auch dann zum 
Zuge kommen, wenn sie nicht bereit sind, den höchstzulässi
gen Preis zu bezahlen .. 

Nussbaumer, Berichterstatter: Die Interpretation, wie sie von 
Herrn Reichling gegeben worden ist, entspricht der Meinung 
der Kommission. Die Kommission hat diese Litera f mit 9 zu 3 
Stimmen beschlossen. 
Ich bitte Sie, dieser Bestimmung in der Interpretation von 
Herrn Reichling zuzustimmen; ich kann mich als Kommis
sionspräsident voll anschliessen. 
Noch kurz eine Bemerkung zum vorangehenden Buchsta
ben c. Diese Lösung bringt für die Kiesgrubenbesitzeroderfür 
jene, die Bodenbestandteile abbauen, wesentliche Erleichte
rungen und Verbesserungen gegenüber dem geltenden 
Rechtszustand und der sehr strengen Bundesgerichtspraxis. 
Die Interessen der Landwirtschaft werden gewahrt; sowohl die 
Kiesabbauer als auch die Bauern können dieser Verständi
gungslösung zustimmen.· 

M. Perey, rapporteur: La commission a reconnu qu'il fallait 
maintenir cette lettre f et non pas la biffer comme nous l'avions 
fait lors du premier debat. Vous savez que cette loi est faite 

pour que la terre seit achetee seulement par celui gui veut l'ex
ploiter personnellement, mais il y aura des cas, detiplus en plus 
frequents, ou personne, aucun exploitant, ne voudra acheter 
ce terrain. Or on ne peut pas obliger un proprietaire a garder 
un terrain dont il veut se defaire, et lorsque, apres une offre pu
blique, aucun de ceux a qui on le reserve n'en veut, Ja lettre f 
permettra une derogation. · . 
Les craintes de M. Reichling sont egalement celles de la com
mission. C'est pourquoi cette derniere vous propose d'amen
der legerement cette lettre f teile que redigee par Je Conseil 
des Etats, qui dit que l'exception peut etre evoquee lorsque, 
«malgre une offre publique, aucune qemande n'a ete faite par 
un exploitant a titre personnel» et de dire «malgre une offre pu
blique a un prix qui ne soit pas surfait». C'est un moyen d'eviter 
la speculation et je crois qu'il est necessaire de laisser la possi
bilite, si personne n'en veut a un prix raisonnable, de vendre a 
un autre proprietaire. 
La commission l'a bien compris et vous propose, par 9 voix 
contre 3, d'adherer a cette decision du Conseil des Etats, avec 
la legere modification que je vous ai indiquee. 

Bundesrat Koller: Herr Reichling, ich bin nun doch etwas 
überrascht, wie pessimistisch Sie die Zukunft sehen. Denn 
wenn das tatsächlich der Normalfall würde, was Sie jetzt hier 
geschildert haben, hätten wir wirklich nicht drei Jahre lang um 
die Preisvorschriften in Artikel 65 kämpfen müssen. 
Wir haben uns gestern in der Kommission auf diese Präzisie
rung geeinigt, weil die frühere Formulierung des Ständerats, 
an welcher der Ständerat festgehalten hat, zweifellos den 
Nachteil hätte haben können, dass eine öffentliche Ausschrei
bung zu einem übersetzten Preis erfolgt wäre und sich dann 
kein Selbstbewirtschafter gemeldet hätte. Dann wäre tatsäch
lich eine Ausnahme vom Selbstbewirtschafterprinzip erfolgt. 
Wenn wir im Gesetz präzisieren, dass eine öffentliche Aus
schreibung zu einem nicht übersetzten Preis erfolgen müsse, 
kann das natürlich zur Folge haben, dass dann die Bewilli
gungsbehörde eine zweite Ausschreibung veranlassen muss, 
aufgrund der sich dann möglicherweise ein Selbstbewirt
schafter melden wird. Nur wenn sich aufgrund einer dann al
lenfalls nötig werdenden zweiten Ausschreibung im R1;1hmen 
des nicht übersetzten Preises kein Selbstbewirtschafter mel
det, würden sich Möglichkeiten für den Nichtselbstbewirt
schafter ergeben. 
Das war der Sinn dieses ,Kompromissantrages, den Ihre Kom
mission gestern präzisiert hat. 

Angenommen -Adopte 

Art. 64b, 64c 
Antrag der Kommission , 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.65 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
.... um mehr als 5 Prozent übersteigt. 
Abs.:2,3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Luder 
Abs.1 
.... in der betreffenden Gegend im Mittel der letzten 5 Jahre um 
mehr als 5 Prozent übersteigt. 

Antrag Reichling 
Abs.2 
Festhalten 
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Art.65 
Proposition de la commission 
Al. 1 
.... de plus de 5 pour cent , ... 
Al.2,3 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

„ Proposition Luder 
Al. 1 
.... est surfait quand il depasse de plus de 5 pour cent Ie prix 
paye en moyenne ":· au cours des cinq dernieres annees. 

Proposition Reichling 
Al.2 
Maintenir 

Reichling: Die Kommission schlägt Ihnen nun vor, die Rege
lung, die der Ständerat beschlossen hat, zu übernehmen, 
aber den Zuschlag von 20 oder 10 jetzt auf 5 Prozent zu be-. 
grenzen. 
Für Gewerbe und Grundstücke soll der Vergleichspreis der 
letzten fünf Jahre zur Anwendung kommen. Vergleichspreise 
für Kulturland sind jederzeit zulässig und auch richtig. Bei die
sem Vergleich von Gewerben oder Grundstücken in der be
treffenden Gegend geht es immer um Grundstücke und die 
darauf stehenden Bauten. Vergleichspreise für Gebäude füh
ren schlicht zu keinem Resultat, weil dort die Wertunter
schiede in den einzelnen Fällen ganz enorm sein können. Das 
gilt nicht beim Wert für Land. Dort ist diese Regelung gültig. 
Der Ständerat hat aber unseren Absatz 2 nie übernommen, 
und auch die Kommission schlägt Ihnen nicht vor, ihn auf
rechtzuerhalten. 
Ich bin der Auffassung, dass wir für die Bauten eine Sonderre
gelung im Gesetz und nicht nur im Protokoll der Räte veran
kern müssen. Warum kann man bei Gebäuden nicht einfach 
auf die Vergleichspreise der vergangenen Jahre abstellen? Es 
geht erstens um die Grösse der Bausubstanz. Es gibt Bauern
betriebe mit zwei oder mehr Wohnungen im Wohnhaus. Dane
ben gibt es Betriebe, die eine schlichte Wohnung haben. Es 
gibt Betriebe, die ein zusätzliches Stöckli oder ein zusätzliches 
Melkerhaus haben. In anderen Betrieben ist das nicht vorhan
den. Es gibt Betriebe, die Stallungen für einen Spezialzweig 
haben: Schweinezucht, Schweinehaltung, ßeflügelhaltung. In 
anderen Betrieben sind diese Gebäude nicht vorhanden. Das 
betrifft den Umfang der Bausubstanz. Auch bezüglich Qualität 
der Bausubstanz gibt es riesige Unterschiede. Es gibt auf den 
Betrieben Neubauten und alte, verlotterte Gebäude. Hier kann 
man einfach nicht mit Mittelwerten operieren. Die Häuser kön
nen veraltet und verlottert sein, sie können neu und modern 
eingerichtet sein. Es gibt riesige Unterschiede mit mehrfachen 
Werten. 
Es ist zu bedenken, dass im notariell festgelegten Preis, ge
mäss Grundbuchanmeldung, nie zwischen dem Wert der Ge
bäude und dem Wert des Landes unterschieden wird. Es ist 
ein ungeteilter Preis, der für ein Heimwesen oder ein Grund
stück bezahlt wird. Die Bewilligungsbehörde wird es ausseror
dentlich schwierig haben, aufgrund solcher Mittelwerte dann 
die gerechte Bewertung der Gebäude vorzunehmen. Auf
grund von Mittelwerten kann sie es schlichtweg gar nicht tun. 
Man sagt uns nun, die kantonale Praxis werde das dann alles 
mitberücksichtigen. Ich persönlich bin der Auffassung, dass 
der interessierte Grundeigentümer ein Anrecht darauf hat, den 
Willen des Gesetzgebers aus dem Text zu erkennen und nicht 
aus den Interpretationen, die in den Ratsprotokollen stehen. 
Ist dies nicht der Fall, bekommen wir früher oder später Miss
stände. 
'ich nenne Ihnen ein einziges Beispiel: Eine junge Bauersfrau 
wird Witwe mit zwei, drei kleinen Kind~rn. nachdem sie und ihr 
Mann mit dem Gesamtvermögen dei:; Mannes und dem Ge
samtvermögen der Frau einen eigenen Hof aufgebaut haben: 
neue Stallbaute, neue Oekonomiegebäude. Das ganze Fami
lienvermögen steckt hier in Neubauten. Sie ist gezwungen zu 
verkaufen, weil niemand in der Familie den Betrieb weiterfüh
ren kann: Wollen wir wirklich, dass man auf Mittelwerte von an
deren Höfen, mit verlotterten, alten Gebäuden, mit viel weniger 

Gebäuden abstellt? Aus Gründen der Gerechtigkeit und der 
Rechtssicherheit verlange ich, dass ein Hinweis auf die Ge
bäude angebracht wird. 
Sie müssen auch die Konsequenzen bedenken. Ein Eigentü
mer ohne Nachkommen, der verkaufen muss, wird doch an 
seinem Gebäude keinen Nagel mehr einschlagen, keinen Zie
gel ersetzen, keine Modernisierung vornehmen, wenn er nicht 
die Zusicherung hat, dass er bei einem allfälligen Verkauf das 
investierte Kapital zum Zeitwert wieder zurückerhält. Resultat: 
Ein Nachfolger kauft diesen verlotterten Betrieb, und der Bund 
kann ihn mit grossen Subventionen neu aufbauan. Das liegt 
doch überhaupt nicht im Landesinteresse. 
Wir haben ein Interesse daran, dass der Grundeigentümer bis 
zuletzt den Hof modern unterhält und ausbaut, aber auch Ge
wissheit hat, den Gegenwert wieder zu bekommen. Das ist si
chergestellt, wenn Sie den Absatz 2, wie ihn der Nationalrat 
seinerzeit beschlossen hat, an die ständerätliche Lösung anfü
gen. 

Nussbaumer, Berichterstatter: Die Kommission beantragt Ih
nen mit 12 zu 3 Stimmen Zustimmung zu ihrem Vorschlag. 
Zum Antrag Reichling: Er lag nicht vor, aber die Kommission 
stimmte trotzdem dem Ständerat zu, weil sie das Anliegen von 
Herrn Reichling als eine Selbstverständlichkeit ansieht. 
Ich nehme ein Beispiel, wo ich ein solches Gutachten erstellen . 
musste: Ein Bauernhof wurde für 3,2 Millionen Franken ver
kauft, mit 44 Hektaren Land, einem neuen Haus und alten 
Oekonomiegebäuden. Um zu prüfen, ob der Kanton Einspra
che erheben könne, haben wir von den 3,2 Millionen Franken, 
vom Verkehrswert, den Zeitwert der Gebäude mit 1,4 Millionen 
Franken abgezogen. Dann musste noch geprüft werden, ob 
die 1,8 Mfllionen Franken für \'.liese 44 Hektaren Wies- und Wei
deland angemessen seien. Der Kanton konnte die Zustim
mung geben. Das wird in Zukunft auch genauso geregelt wer
den: Verkaufspreis minus Zeitwert der Gebäude gleich Land
wert. Und da muss untersucht werden: Ist der Landwert über
setzt oder nicht, ist er zulässig oder nicht? 
Wir brauchen auch hier keine weitere Präzisierung ins Gesetz 
aufzunehmen. Ich bitte Sie, den Antrag Reichling abzulehnen. 

M. Perey, rappo1teur: La difference entre le Conseil des Etats 
et notre conseil apropos du prix surfait etait assez importante 
puisque, au depart, le Conseil des Etats parlait de 20 pour cent 
en plus de la moyenne. Le Conseil federal etait encore plus 
!arge, dans sa premiere idee. Nous avons corrige en deman
dant d'etre beaucoup plus restrictif. Le Conseil des Etats est 
descendu a 1 O pour cent et nous esperons qu'il voudra bien 
faire encore un pas et accepter 5 pour cent. 
En revanche, pour !es alineas :: et 3, l'unanimite de la commis
sion est d'avis que nous pouvons nous rallier au Conseil des 
Etats et les biffer. · 
La proposition de M. Reichling de maintenir l'alinea 2 n'a pas 
ete presentee en commission, mais je crois qu'il est absolu
ment clair que chaque fois qu'il y a une expertise ou une vente, 
on tient campte automatiquement de l'etat des bätiments. On 
n'achete pas un domaine seulement pour la terre et au meme 
prix s'il y a des bätiments dessus ou _non. II n'est pas neces
saire de l'inscrire dans la loi, c'est la logique meme. Taute 
commission appelee pour un recours tient campte obligatoire
ment de l'etat et de la valeur des bätiments, sans que la loi le 
stipule expressement. 
C'est pourquoi la commission unanime vous invite a faire une 
proposition de 5 pour cent· et a vous rallier au Conseil des 
Etats pour bitter !es alineas 2 et 3. 

Bundesrat Koller: Ich ersuche Sie hier auch, Ihrer Kommis
sion zuzustimmen. Dieser Vorschlag hat auch durchaus eine 
Chance, dann vom Ständerat genehmigt zu werden. 
Zum Inhalt des Vorschlages nur noch eine Bemerkung: Wenn 
wir hier das Mittel der Preise vergleichbarer Gewerbe- und 
Grundstücke der letzten fünf Jahre und einen Zusct-,iag von 
5 Prozent als Vergleichsgrösse annehmen, dann gehen wir ja 
lediglich von einer Teuerung von einem Prozent pro Jahr aus. 
Ich möchte der Nationalbank mögliche Lorbeeren nicht vor
wegnehmen. Aber we·nn wir in den nächsten Jahren wieder 
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bei einer Teuerung von einem Prozent landen würden, dann 
könnte man der Nationalban~ wirklich nur gratulieren. Wir blei
ben also hier eindeutig unter der voraussehbaren allgemeinen 
Wirtschaftsteuerung bei der Bestimmung des vergleichbaren 
Preises. 
Nun noch ein Wort zum Anliegen von Herrn Reichling: Ich 
möchte ihn bitten, seinen Antrag zurückzuziepen. Sein Anlie
gen ist berücksichtigt- ich gebe auch das gerne zu den Mate
rialien-; denn sein Anliegen ist natürlich bereits im Vergleichs
massstab enthalten. Wenn wir sagen,' der Erwerbspreis gilt 
dann als übersetzt, wenn er die Preise für vergleichbare land
wirtschaftliche Gewerbe im Mittel der letzten fünf Jahre um 
mehr als 5 Prozent übersteigt, dann ist es ja ganz klar, dass Sie 
nicht ein landwirtschaftliches Gewerbe mit einem alten, verlot
terten Gaden mit einem landwirtschaftlichen Gewerbe mit ei
nem neuen Gaden vergleichen können. Dann fehlt es eben an 
der Vergleichbarkeit. Dies steht meiner Meinung nach wirklich 
ausser jedem Zweifel. Deshalb ist Ihrem Anliegen, dass bei der 
Vergleichbarkeit und bei der Ueberprüfung der Preise auch 
auf den Zustand der Gebäulichkeiten abgestellt werde, mit 
dem Text Ihrer Kommission bzw. des Ständerats Rechnung 
getragen. 

Reichling: Ich begreife wirklich nicht, dass das, was jetzt als 
Selbstverständlichkeit dargestellt wird, nicht klar im Gesetzes
text stehen darf. Das vergleichbare Mittel ist immer ein Mittel 
zwischen mehr und weniger und wird dem Einzelfall nicht ge
recht. Ich habe heute morgen mit Herrn Ständerat Zimmerli 
darüber gesprochen. Er sagte, Absatz 2 würde ihm überhaupt 
keine Schwierigkeiten bereiten, wenn es nur darum ginge, 
darauf hinzuweisen, dass die Gebäude separat zu bewerten 
sind. Ich bin davon überzeugt, dass der Ständerat dem zu
stimmt. Wichtig ist, wie die Bauern dieses Gesetz interpretie
ren können. Sie müssen die Hoffnung haben, zukünftig Inve
stitionen tätigen zu können, auch wenn nicht mit Sicherheit ein 
Nachfolger vorhanden ist. Wenn Absatz 2 gestrichen wird, 
kommt kein ~auer draus. Die Interpretationen der Referenten 
und des Bundesrates sind ihnen schlichtweg fremd. 
Ich kann meinen Antrag also nicht zurückziehen. Ich befürchte 
nicht, dass deswegen die Differenzbereinigung verlängert 
wird, es bring~ nur mehr Klarheit in dieses Gesetz. 

Abs. 1-AJ. 1 

Präsident: Der Antrag Luder ist zurückgezogen. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte seJon Ja proposition de Ja commission 

Abs.2-AJ.2 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Reichling 

Abs. 3-AJ. 3 
Angenommen -Adopte 

Art.69· 
Antrag der Kommission ' 
Streichen 
(neu in Art. 87a geregelt) 

Proposition de Ja commission 
Biffer' 
(Voir art. 87a nouveau) 

47 Stimmen 
38 Stimmen 

Nussbaumer, Berichterstatter: Ich bitte Sie, die Artikel 69, 
87a, 88 und 96 Absa~ 2 Buchstabe c miteinander zu behan
deln. Wir habe"" LUSammen mit dem Ständerat eine Lösung 
wegen d~~ i..egitimation zur Beschwerde gegen nicht erteilte 
BP•:;;iugungen gefunden. Der Ständerat legt Wert darauf, dass 
nicht die Bestimmungen des Organisationsgesetzes gelten, 
sondern dass abschliessend gesagt wird, wer zur Be
schwerde legitimiert ist. Das finden Sie jetzt in Artikel 87a. Bei 

:l4 N 

Artikel 96 Absatz 2 Buchstabe c muss ich eine Berichtigung 
anbringen: Es müsste auf der Fahne «gemäss Ständerat» und 
nicht «gemäss Bundesrat» heissen. 
Die Fragen der Legitimation waren lange Gegenstand einer 
Auseinandersetzung mit dem Ständerat. Wir haben eine Lö
sung gefunden, die ausdrücklich die Beschwerdelegitimation 
des Nachbarn ausschliesst. Das ist im Organisationsgesetz of
fenbar nicht ganz eindeutig. Wir wollen aber nicht den Nach
barn zur Beschwerde legitimieren, sondern den Pächter und 
die Vorkaufs- oder Kaufsberechtigten. 

M. Perey, rapporteur: Cet article traite de la procedure de re
cours. Apres les explications que nous avons re9ues, il semble 
que ce n'est pas la qu'elle devrait figurer. C'est pourquoi nous 
vous proposons de bitter l'article 69 qui deviendrait le 87a nou
veau. Cet article 87a nouveau a ete obtenu apres de longues 
discussions avec le Conseil des Etats. Une solution plus claire 
et convenant mieux a tout le monde a ete trouvee et nous vous 
proposons de l'accepter. Cela est egalement valable pour 
l'article 96. C'est la version du Conseil des Etats qui figure 
dans le depliant. 

Angenommen -Adopte 

Art. 79 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
F13sthalten 

Antrag Daepp 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 79al.1 
Proposition de Ja commission 
Maintenir 

Proposition Daepp 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Frau Daepp: Artikel 79 Absatz 1 bestimmt die Höhe der Bela
stungsgrenze. Bundesrat, Ständerat und unsere Kommission 
haben sie um 10 Prozent auf 35 Prozent erhöht, darin sind wir 
uns alle einig. Wir befinden uns im Differenzenbereinigungs
verfahren. Aus der Fahne geht hervor, dass eigentlich nur drei 
Separationswörter zwischen Ständerat und Nationalrat vor
handen sind; sie haben jedoch Folgen. Der Ständerat möchte 
den .Satz «Die Belastungsgrenze entspricht dem um 35 Pro
zent erhöhten Ertragswert.» Der Nationalrat und die Kommis
sion möchten an folgendem Satz festhalten: «Die Belastungs
grenze entspricht dem bis zu 35 Prozent erhöhten Ertrags
wert.» Was hat das in der Praxis zur Folge? Nach Fassung 
Ständerat nehmen wir den Kantonen Hauptkompetenzen 
weg. Mit anderen Worten, die kantonalen Landwirtschaftsdi
rektionen oder die Bewirtschaftungskommissionen müssen 
diese 35 Prozent akzeptieren. Dies kann als Nachteil bezeich
net werden. Jetzt ist es aber ausgerechnet der Ständerat, der 
dies vorschlägt. Was sind die Vorteile? 
1. Der ständerätliche Vorschlag bringt weniger Bürokratie 

. beim Bund und beim Kanton. Wirwollenjaallesparen! 
2. Hand aufs Herz: Werden· und können wir tatsächlich von 
aussen bei den einzelnen Betrieben die Belastungsgrenze im
mer korrekt abstufen? Dabei möchte ich niemanden beleidi
gen, aber wir sind schliesslich alle nur Menschen. 
3. Die Frage der Belastungsgrenze betrifft vorwiegend junge 
Landwirte. Unsere Landwirte und Bäuerinnen sind heute so 
gut ausgebildet, dass sie selber entscheiden können, wie 
hoch sie gehen dürfen. Daneben stehen ihnen die Beratung 
JJnd die Fachschulen zur Verfügung. Die landwirtschaftliche 
Bevölkerung ist ebenso urteilsfähig wie jede andere Berufs
gruppe. Solche Bestimmungen treffen wir in keinem anderen 
Beruf oder Unternehmen an. 
Quintessenz: Stimmen Sie dem Vorschlag des Ständerates 
zu, und 'Z:Nar aus pefsön!:cher Ueberzeugung sowie aus dem 
Willen zu Sparmassnahmen. Jeder Betrieb soll selber ent
scheiden können. Damit schaffen wir eine Differenz zum Stän
derat aus dem Weg. Ich hoffe, Sie nehmen meinen Antrag an. 
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. Ruckstuhl: Bei diesem Artikel geht es mir darum, dass der Er
tragswert die entscheidende Grösse bei der Bewertung der 
landwirtschaftlichen .Liegenschaften bleibt. Der Ertragswert 
hat verschiedene Funktioner:i, nicht nur bei der Belehnungs
grenze. Es geht· um die erbrechtlichen Auseinandersetzun
gen: Der Ertragswert soll Grundlage bleiben zur Berechnung 
des Schätzungswertes, den wir hier diskutieren. Er hat auch 
seine Funktion bei der Berechnung der Produktionskosten in 
der Landwirtschaft. Ich will die Bauern nicht bevormunden, 
denn es geht nicht darum, dass man Betriebe für die Beleh
nungsgrenze bis zu 35 Prozent über den Ertragswert schätzen 
kann, und es geht auch nicht darum, dass der.Bauer tiefer be
lehnen kann, als dies der Belehnungsgrenze entspricht. Ich 
halte das hier ganz klar fest. 
Wenn Frau Daepp sagt, es geb,e einen grossen, zusätzlichen 
Aufwand, zusätzliche Bürokratie für den Bund, stimmt das oh
nehin nicht. Bei den Kantonen ist das sehr minim, es dauert 
bei den Schätzungen jeweils nur wenige Minuten, diesen Wert 
festzuhalten. 
Die Differenz zum jetzigen Gesetz: Heute haben wir die Beleh
nungsgrenze bei 25 Prozent über dem Ertragswert. Neu -
nach Antrag der Kommission, den ich empfehle - hätten wir 
die Möglichkeit, bis zu 35 Prozent zu gehen - aber nicht starr 
35 Prozent draufzuschlagen, indem wir sagen, der Schät
zungswert oder die Belehnungsgrenze sei in jedem Fall 
35 Prozent höher als der Ertragswert. Machen wir das, unter
höhlen wir den Begriff Ertragswert, und wir werden in kurzer 
Zeit unsere landwirtschaftlichen Liegenschaften um 35 Pro
zent aufgewertet haben, d. h., dass dies dann die feste Grösse 
be1 den Schätzungen ist. 
Ich bitte Sie also, der Kommission zuzustimmen und den An
trag Daepp abzulehnen. 

Nussbaumer, Berichterstatter: Artikel 79, 91 und 96 Absatz 2 
Buchstabe e hängen zusammen. Wenn Sie bei Artikel 79 der 
Kommission folgen, dann wären auch die anderen Artikel be
reinigt. Wir haben bei dieser Differenz auf das geltende Recht 
abgestellt: Im geltenden Recht kann ein Hof von 100 bis 
125 Prozent des Ertragswertes mit Hypotheken ohne Mehrsi
cherheit belehnt werden. Wegen den Weinbauern, die grosse 
Investitionen auf ihren Liegenschaften haben, wurde dieser 
Ansatz auf 35 Prozent über den Ertragswert angehoben. Die 
schweizerische Landwirtschaft steht im· Getreidebau und in 
der Fleischproduktion vor Ueberschussproblemen; Extensi
vierungsprogramme sind gefordert. Unter diesen Umständen 
müssen wir sehr aufpassen, dass dort, wo die Kapitalbildung 
schlecht ist, nicht zu hohe Belehnungsmöglichkeiten geschaf
fen werden. Das hat nichts mit der Mündigkeit des Bauern zu 
tun, c1as hat sehr oft mit der Geschwätzigkeit der Vertreter zu 
tun, die dem Bauern zuviel Futtermittel verkauft haben. , 
Die nationalrätliche Kommission möchte eine europanähere 
Gesetzgebung. Wir sollten eher entschulden, statt neue Ver
schuldungsmöglichkeiten zu schaffen. 
Daher empfiehlt Ihnen die Kommission mit 6 zu 4 Stimmen 
Festhalten am Beschluss und Ablehnung des Antrags von 
FrauDaepp. 

M. Perey, rapporteur: L'article 79 qui nous occupe et qui traite 
du principe de la charge maximum pour les emprunts, a fait, 
lors des discussions au sein de la commision, une sorte d'ar
rangement, parce que certains voulaient en rester a 125 pour 
cent, alors que, personnellement, j'ai defendu l'idee des 
35 pour cent supplementaires, comme le proposait le Conseil 
federal, prquvant que dans certaines exploitations - particulie
rement les exploitations vigneronnes au mara1cheres - cette 
charge de 35 pour cent possible est faible. Les investisse
ments sont beaucoup plus forts dans des exploitations specia
lisees que dans d'autres. Finalement, c'est pour trouver un ar
rangement entre tous les membres de la commission que 
nous avons fait ce:tte nuance par rapport au Conseil des Etats 
qui propose automatiquement une augmentation de 35 pour 
cent de la valeur de rendement, tandis que dans le systeme 
voulu et propose par le Conseil national, lescantons peuvent 
ech~lonner jusqu'ä 35 pour cent. 
Pour ces raisons, la commission vous propose, par 6 voix 

contre 4, d'accepter d'en rester a ce qui a ete decide lors du 
premier debat, et de refuser la proposition de Mme Daepp, 
bien que, personnellement, je voterais volontiers en sa faveur. 

Abstimmung-' Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Daepp 

Art. 87a (neu) 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 

40Stimmen 
29Stimmen 

Das Gesuch um Erteilung.einer Bewilligung ist bei der kanto
nalen Bewilligungsbehörde (Art. 96 Abs. 2 Bst. b) einzurei
chen. 
Abs.2 
Diese teilt ihren Entscheid den Vertragsparteien, dem Grund
buchverwalter, der kantonalen Aufsichtsbehörde (Art. 96 
Abs. 2 Bst. c), dem Pächter sowie Kaufs-, Vorkaufs- oder Zu
weisungsberechtigten mit. 
Abs.3 . 
Gegen die Verweigerung der Bewilligung können die Ver
tragsparteien, gegen die Erteilung der Bewilligung die kanto
nale Aufsichtsbehörde, der Pächter sowie Kaufs-, Vorkaufs
oder Zuweisungsberechtigte bei der kantonalen Beschwer
deinstanz (Art. 92) Beschwerde führen. 

Art. 87a (nouveau) 
Proposition de la commission 
Al. 1 
La demande d'autorisation est adressee a l'autorite cantonale 
competente en matiere d'autorisation (art. 96 al. 2 let. b). 
Al. 2 
Celle-ci communique sa decision aux parties contractantes, 
au conservateur du Registre foncier, a l'autorite cantonaie de 
surveillance (art. 96 al. 2 let. c), au fermier et aux titulaires du 
droit d'emption, du droit de preemption ou du droit ä l'attribu
tion. 
Al. 3 
Les parties contractantes peuvent interjeter un recours devant 
l'autorite cantonale de recours (art. 92) contre le refus d'autori
sation, l'autorite cantonale de surveillance, le fermier et les titu
laires du droit d'emption; du droit de preemption ou du droit ä 
l'attribution, contre l'octroi de l'autorisation. 

Angenommen -Adopte 

Art.SB 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.91 
Antrag der Kommission 
Festhalten 
Proposition de /a commission 
Maintenir 

Angenommen -Adopte 

Art. 96 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Bst.c 
.... gemäss Artikel 87a Absatz 3 .... 
(Rest gemäss Ständerat) 
Bst.e 
Festhalten 

Art.96al.2 
Proposition de la ca.71mission 
Let. c 
.... conformement a l'article 87a, 3e alinea, .... 
(Reste selon Conseil des Etats) 
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Let. e 
Maintenir 

Angenommen -Adopte 

Art. 9 

N 1703 

Zwingli: Ich möchte zu Artikel 9 eine Bemerkung machen. Der 
gestrige Beschluss unserer Kommission lautete, erstens Ab
satz 1 Buchstabe a zu streichen und zweitens Absatz 2 zu 
streichen. . 
Nun ist offenbar durch die Darstellung auf der Fahne ein Miss
verständnis entstanden. Zu Absatz 2 des ursprünglichen Tex
tes vom Bundesrat steht beim Beschluss des Ständerates vom 
12. März 1991: «Streichen». Dieser Streichungsbeschluss 
wurde am 12. März gefasst und bezieht sich nicht auf den 
Wortlaut des Entwurfs des Bundesrats, sondern auf jenen des 
Nationalrates, wie er aus der Sitzung .vom 23. Januar hervor
ging. Diese missverständliche Darstellung .entstand offenbar 
durch die Verkürzung der Fahne. Es fehlt nun der form alle Be
schluss, diesen Absatz 2 des Entwurfs des Bundesrats eben
falls zu ·streichen. Bis jetzt hat der Ständerat keinen Beschluss 
gefasst, den ursprünglichen Absatz 2 des Entwurfs des Bun~ 
desrats zu streichen. Er hat nur beschlossen, unseren Ab
satz 2- gemäss Beschluss des Nationalrats - zu streichen. 
Ich ersuche Sie, den Absatz 2 formell zu streichen. 

Nussbaumer, Berichterstatter: Es ist so eine Sache, wie man 
die Fahne zu Artikel 9 liest. Zuerst unterbreitete der Bundesrat 
einen Vorschlag, den der Ständerat in erster Lesung übernom
men hat. Dann haben wir zu diesem Absatz 2 einen neuen Ab
satz formuliert, den der Ständerat in zweite~ Lesung gestrichen 
hat. Diese Stufe sieht man auf der Fahne 88.066-7 nicht. Wir 
haben dann im Juni beschlossen, an unserem Absatz 2 fest
zuhalten, und der Ständerat hat wieder beschlossen, festzu
halten. Aber «Festhalten» heisst hier «Streichen», weil der 
Ständerat im März beschlossen hat, diesen Absatz 2 zu strei
chen. 
Wir sind uns im Endresultat einig. Aber wir lesen die Fahne un
terschiedlich. Von mir aus gesehen besteht kein Problem. 

Bundesrat Koller: Nur noch einen Satz: Es ist ganz klar, dass 
der ursprüngliche Absatz 2 von Artikel 9 nach Ihren Beschlü$
sen gestrichen ist und gestrichen sein muss, weil er jetzt Ein
gang in Absatz 1 gefunden hat. 

An den Ständerat -Au Conseil des Etats 

Scf1/uss der Sitzung um 13.30 Uhr 
La seance estlevee .a 13 h 30 

Bäuerliches Bodenrecht 
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Dreizehnte Sitzung - Treizieme seance 

Mittwoch, 2. Qktober 1991,:Nachmlttag 
Mercredl 2 octobre 1991, a.pres-midi „ 

15.00h 

Vorsitz - Presidence: Herr Bremi 

88.066 

Bäuerliches Bodenrecht 
Droit foncier rural 

Differenzen -Divergences 

Siehe Seite 1696 hiervor - Voir page 1696 ci-devant 

Beschluss des Ständerates vom 2. Oktober 199~ 
Decision du Conseil des Etats du 2 octobre 1991 

Art. 61 Bst. d; 79 Abs. 1; 91; 96 Abs. 2 Bst. e 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 61 let. d; 79 al. 1; 91; 96 al. 2'iet. e 
Proposition de Ja commission 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 

Nussbaumer, Berichterstatter: Der Ständerat hat heute mor
gen die Differenzenbereinigung vorgenommen. Unsere rKom
mission hat sich nochmals mit diesen Differerazen auseinan
dergesetzt. 
Wie Sie auf der Fahne sehen, schliessen wir,uns,bei allen An
trägen den Beschlüssen des Ständerates an. 
Die Kommission hat mich beauftragt, bei Artikel 64a Absatz :1 
Buchstabe f noch eine Präzisierung anzubringen. Es heisst 
dort, es dürfe vom Prinzip der Selbstbewirtschaftung abgewi
chen werden, wenn trotz öffentlicher.Ausschreibung zu einem 
nicht übersetzten Preis kein Angebot eines Selbstbewirtschaf
ters vorliege. Das will nicht heissen, dass alle Selbstbewirt
schafter die obere Grenze des Preises bezahlen müssen. 
Wenn ein valabfes, ein angemessenes Angebot vonliegt, das 
irn Bereich zwischen Ertragswert und e:ler obern Grenze des 
nicht übersetzten Preises liegt, dann darf nur an eir;ien Selbst
bewirtschafter verkauft werden. 
Soviel zu dieser Präzisierung, die übrigens heute im Ständerat 
durch Herrn Ständerat Schönenberger ebenfalls so zum Aus
druck gebracht worden ist. 
Zu Artikel 61 : Der Beschluss des Ständerates entsprioht,unse
rem früheren Kommissionsbeschluss, e:ler letztmals 'hier ,im 
Rat nur knapp, mit 49 zu 44 Stimmen, verworfen wurde. 
Ich bitte Sie, bei Artikel 61 dem Ständerat zuzustimmen. 

M. Perey, rapporteur: ,Les divergences qui subsistent concer
nant ce droit foncier rural etaient au nombre de quatre avant 
que Je Conseil des Etats ne les traite ce matin. Aux articles 9 et 
64, il s'est rallie a nos propositions. II restait donc deux diver
gences aux articles 61 et 79. Votre commission siegeant ce 
matin a decide, a l'unanimite, pour l'article 6·1, de se rallier au 
Conseil des Etats qui a adopte Ja proposition de,la majo(ite de 
Ja commission qui avait deja .ete presentee lors du debat de 
jeudi dernier. 
L'article 79 traite de 1a charge maximum. ·II .y av1;1it surtout une 
dtfference dans le langage, car le taux de 35 pour cent n'etait 
pas combattu. Votre commission vous propose, par ~ 1 voix 

con~re 2, de vous rallier egalement a la version .du Conseil des 
Etats de fa9on a eviter toute divergence. 

Angenommen -Adopte 

Nussbaumer, Berichterstatter: Wir stehen am Ende der Bera
tungen eines grossen Gesetzes, das das ganze bäuerliche Zi
vilrecht umfasst. 
In diesem Gese.tz mit 97 Artikeln sind alle Bestimmungen zu
sammengefasst, die vorher in 172 Gesetzesartikeln in vier ver
schiedenen Gesetzen verstreut waren. Gleichzeitig können 
130 Artikel von eidgenössischen Verordnungen aufgehoben 
werden; 18 kantonale Gesetze werden überflüssig. Die Kan
tone werden wenig umfangreiche Verordnungen für den Voll
zug dieses modernen Gesetzes beschliessen köm1en. Es gibt 
in der Schweiz kein Dutzend Juristen mehr, die beim gelten
den bäuerlichen Zivilrecht drauskommen. Es ist daher höch
ste Zeit, dass wir dieses neue Gesetz geschaffen haben. 
Ich habe den Mitgliedern der Sektion 5 der Finanzkommission 
versprochen, noch kurz die strukturpolitische Tragweite die
ses Gesetzes im Zusammenhang mit der kommenden Agrar
politik darzustellen. 
Nach der letzten Betriebszählung gibt es in der Schweiz etwa 
62 000 Haupt- und Zuerwerbsbetriebe sowie 46 000 Nebener
werbslandwirtschaftsbetriebe. Von diesen 108 000 Betrieben 
werden durch dieses Gesetz zirka 55 000 bis 60 000 als Ge
werbe geschützt. Die übrigen Betriebe gelten als landwirt
schaftliche Grundstücke, welche nach dem Willen der Eigen
tümer selbstverständlich weiter betrieben werden können. 
Auch nach dem geltenden Bodenrecht sind sehr viele dieser 
Nebenerwerbsbetriebe nicht mehr integral geschützt. 
Die Auswirkungen dieses Gesetzes auf die Strukturen der 
Landwirtschaftsbetriebe.passen gut zu den unterschiedlichen 
Verhältnissen in unserem Land und zu den künftigen Anforde
rungen der Agrarpolitik: 
Die Walliserbeispielsweise können froh sein, dass ihre Neben
erwerbslandwirtschaft grösstenteils nicht zum geschützten 
landwirtschaftlichen Gewerbe zählt, weil sie die 2100 Arbeits
stunden pro Betrieb nicht er,r,eichen. Für das Wallis ändert in 
dieser Beziehung dieses Gesetz wenig. Diejenigen .Kantone, 
die die Grenze der Sohutzwürdigkeit,tiefer ansetzen möchten, 
können das über das kantonale Hecht erreichen. 
Unsere Freunde aus oler Westschweiz, die ihre Betriebe in den 
Getreidebaugebieten bis zu überdurchschnittlich guten Exi
stenzen aufstocken möchten, können durch Zukauf ihre Höfe 
nicht nur auf europäische, sondern gar auf amerikanische 
Grössen aufstocken. 
Im Berggebiet anderseits, wo der Handarbeitsaufwand grös
ser ist, ist die Grenze von 2100 Arbeitsstunden pro Betrieb und 
Jahr bald einmal erreicht. Die Zuerwerbsbetriebe und auch ein 
Teil der Nebenerwerbsbetriebe im Alpenlam!I werden richtiger
weise geschützt. Dieser Schutz bildet die Voraussetzung für 
eine optimale Symbiose zwischen Berglandwirtschaft, Touris
mus und Hotellerie. Würden die Bergbetriebe nach strengeren 
Massstäben beurteilt, käme es zu nachteiligen Strukturverän
derungen, die auch die Fremdenverkehrsindustrie hart treffen 
würden. 
In der EG ist das Bodenrecht nationales Recht. Die Schweiz 
verfügt nun über ein europakonformes Bodenrecht, das keine 
Diskriminierungen beinhaltet. Vergleichen wir dieses neue 
schweizerische Recht mit dem Bodenrecht der angrenzenden 
Staaten, dürfen wir feststellen, dass es in verschiedener Bezie
hung viel liberaler ist als alle anderen Bodenrechte in den EG
Staaten. In Oesterreioh beispielsweise hat der 'Selbstbewirt
schafter einen absoluten Vorrang vor allen anderen Inter
essenten; in Deutschland sind alle Liegenschaftskäufe zu 
Stadt und Land bewilligungspflichtig; in Italien ist jede Nut
zungsänderung nur mit staatlicher Konzession möglich, und 
in Frankreich-das könnte für.unsere welschen Freunde inter
essant sein - hat de Gaulle die Safer-Genossenschaften ge
schaffen, welche ungleich viel stärker ins Privatrecht des Ei
gentums eingreifen z.ls alle anderen europäischen Lösungen. 
Ich bitte Sie, diesem Gesetz zum Durchbruch zu verhelfen. Un
sere Lar:idwirtsohaft steht vor sehr schwierigen Zeiten. •Der 
Bauernstam;:l br,aucht dieses.Gesetz; es ist daJ, wichtigste Ge-
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setz, das seit 1951 für den Bauernstand erlassen wurde. Die 
Bauern sollten-wenigstens auf dem Sektor des Bodenmarktes 
auf eine Lösung zählen können, die sie vor weiterer Verschul
dung bewahrt. Wenn Sie vor den schön geschmückten 
Schaufenstern des Warenhauses unseres Kollegen Loeb vor
beigehen, sehen Sie dort Landfrauen in den schönsten Berner 
und Gotthelf-Trachten. Diese Bäuerinnen möchten aber mehr, 
als nur a la «bluemets Trögli» den Verkauf im Shopping-Center 
anzukurbeln; diese Bäuerinnen warten auf ein zeitgemässes 
Bodenrecht, das eine moderne, vielseitige, vermehrt auf den 
Markt ausgerichtete Landwirtschaft ermöglicht. Unsere West
schweizer Kollegen in der Kommission werden, wenn sie das 
Bodenrecht der EG-Staaten studieren, merken, dass wir ein 
gutes Gesetz geschaffen haben. 
Zum Schluss danke ich Herrn Bundesrat Koller sowie den Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern des Eidgenössischen Grund
buchamtes, Herrn Manuel Müller, Frau Elaine Fornerod, Herrn 
Felix Schöbi, Herrn Christoph Bandli und schliesslich auch un
serer Kommissionssekretärin, Frau Gadient, für die gute Zu
sammenarbeit. 
Ich danke Ihnen und auch der Kommission, dass wir trotz Mei
nungsverschiedenheiten zu diesem neuen Gesetz gekom
men sind. 

An den Ständerat -Au Conseil des Etats 

Bäue_rliches _ Bodenrecht 
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Bäuerliches Bodenrecht 
Droit foncier rural 

Siehe Seite 1826 hiervor - Voir page 1826 ci-devant 
Beschluss des Ständerates vom 4. Oktober 1991 
Decision du Conseil des Etats du 4 octobre 1991 

M. Gros: Le groupe liberal tient a reaffirmer aujourd'hui sa 
ferme opposition au droit foncier rural, tel qu'il vous est pre
sente a l'issue de nos travaux. Nous nous appretons a voter 
une loi qui creuse la tombe de l'agriculture suisse, en lui refu
sant des armes pour affronter les toutes prochaines echean
ces internationales; une loi qui exclut 95 pour cent de la popu
lation d1,.1 marche des terres agricoles, qui abroge a terme le 
fermage; une loi qui instaure le contröle du prix des terres; une 
loi qui, en figeant les structures, denie a nos paysans tout droit 
au progres; et tout ceci au moment ou, dans le monde entier, 
on ne parle que de deregulation et de liberalisation au vu des 
echecs averes du dirigisrne. En outre, il faut etre conscient que 
ce. droit foncier rural n'est qu'une premiere etape. Le droit fon
cier urbain constitu(> la prochaine cible, car le deuxieme volet 
de !'initiative ville-campagne ne sera realise que lorsque le sol 
et le domaine bäti urbains seront entierement sous contröle 
etatique. 
Nous savons maintenant qu'un referendum sera lance contre 
cette loi. Le groupe liberal marquera son opposition a une loi 
qui va ä l'encontre de toute l'evolution observee en Europa et 
qui doit interpeller tous ceux qui souhaitent maintenir encore 
quelque parcelle de liberalisme dans ce pays. 

Ruckstuhl: Die Argumente von Herrn Gros kann ich nicht ste
henlassen. Es geht nicht an zu sagen, ein Gesetz, das den 
Selbstbewirtschafter schützen will und zu welchem die Bauern 
stehen, schaufle den Bauern das Grab. Wenn wir mit diesem 
Gesetz denjenigen Landwirten, die selbst bewirtschaften wol
len, eine zusätzliche Flexibilität b7im Landerwerb geben, dann 
weiss ich nicht, wie das gegen die Bauern gerichtet sein kann! 
Bei Herrn Gros sind andere Argumente im Vordergrund: die 
gleichen, die auch vom provisorischen Komitee, das gegen 
dieses bäuerliche Bodenrecht das Referendum ergreifen will, 
angeführt werden. 
Ich bin überzeugt, dass wir mit dieser Gesetzesrevision des 
landwirtschaftlichen Bodenrechts für den Handel unter den 
Bauern ein freiheitlicheres Bodenrecht einführen, als wir bis
h,er hatten. Mit der Unterteilung zwischen Gewerbe und 
Grundstücken bieten wir den Gewerben einen ganz besonde
ren Schutz an. Mit diesem Gesetz stehen wir im internationa
len Vergleich sehr gut da. 

Das Gesetz ist europafähig, wenn Sie das meinen - falls Sie 
darin einen Grund zur Ablehnung dieses Gesetzes sehen, lie
gen Sie vö!lig falsch, Herr Gros. 

A. Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) 
A. Loi federale sur le droit foncier rural (LDFR) 

Schlussabsümmung- Vota final 
Für Annahme des Entwurfes 
Dagegen 

98 Stimmen 
32Stimmfn 

B. Bundesgesetz über die Teilrevision des Zivilgesetzbu
ches (lmmobiliarsachenrecht) und des Obligationen
rechts (Grundstückkauf) ' 
B. Loi federale sur la revislon partielle du Code clvll (drolts 
ree_ls lmmobillers) et du Code des obligatlons (vente 
d'immeubles) 

Schlussabstimmung - Vote final 
Für Annahrn_e des Entwurfes 
Dagegen 

An den Bundesrat -Au Conseil federal 

99Stimmen 
23Stimmen 
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Vorsitz- Presidence: Herr ca.velty 
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Bäuerliches.Bodenrecht 
broit foncier rural 

Botschaft und Gesetzentwürfe vom ·1 e. Oktober 19ail .(BBI III, 953) 
Message et projets de lol du 19 octobre 1988 (FF III, 889) 

Anti'ag der Kommission 
Eintreten 
Proposition de Ja cc>minlssion 
Entrer en matiere 

Schoch, Berichterstatter: Der Bundesrat legt uns unter der 
Ordnungsnummer 88.066 zwei separate Vcfrlagel1 zur Bera
tung vor, nämlich das Bundesgesetz über das bäuerliche Bo
denrecht und das Bundesgesetz über die Teilrevlsioh des Zi
vilgesetzbuches (lmmol:!lliarsachenrecht) und des Obllgatio
f'!Snrechtes (Grundstückkauf). Ich befasse mich zunächst hilt 
der Vorlage zum Bundesgesetz Über das bäuerliche Bodßn
recht und gehe davön aus, dass Sie die Botschaft geleseh ha
ben. Ich hoffe, ich dürfe-auch mit Bezug auf die Medienvertre
ter - davon ausgehen, dass die Botschaft bekannt ist, i.Jnd Ich 
müsse deshalb nicht ausdrücklich festhalten, dass uns der 
Bundesrat ein gänzlich neues Gesetz vorlegt. . · 
Anders als das bei anderen Gesetzen in der Regel der Fall ist, 
Ist das Bundesgesetz Ober d~s bäuerliche Bodenrecht, das 
BGBB, ein Gesetz, das nicht für ~le unsere Mitbürgerirtneh 
und Mitbi:lrgervon gleich grosser Sedeotung, von gleich gros
ser Relevanz ist.1:s liegt auf der Hand, dass in erster Linie die 
etwa 120 000 aktiven Bauern und ihre Farl'llliemmgehörigen, 
die wir in der Schweiz zahlen, an diesem Gesetz interessiert 
sind, während es umgekehrt zahllose Schweizer gibt, die zu 
k~inem Zeitpunkt direkt vom Bundesgesetz über das bäuerli
che Bodenrecht betroffen sein werden. Nachdem dieses Ge
setz allerdings -wie noch zu zeigen sein wird - auch struktur
politlsche Auswirkungen haben wird und haben soll; unab
hängig davon, ob der Rat der Mehrheit oder der Minderheit 
folgt, werden sich die Beschlüsse, die wir heute und morgen 
fassen, indirekt so oder sb auf die ganze Bevölkerung, auch 
auf den nichlandwirtscllaftllchen Teil unserer Bevqlkerung, 
auswirken. 
Ni_cht jeder unserer Mitbürger ist in gleichem Masse vom bäu0 

erlichen Sodenrecht betroffen, und die Beschlüsse, die Wir zu 
fasset! im Begriffe sind, werden auch nicht den gesamten 
Gnlnd und Boden innerhalb der Grenzen unserer Schweiz er
fassen. Das Raumplänutigsgesetz beispielsweise gilt für je
den Quadratmeter Schweizerboden innerhalb der Grenzen, 
das bäuerliche Bodenrecht demgegenüber nur für lahdwlrt
schaftlich genutzten Grund und Boden. Ich habe versucht, 
summarisch zu ermitteln, welcher Anteil der schweizerischen 
Gesamtfläche -landwirtschaftlich genutzt und damit vom 
BGBB direkt betroireti Ist. Dabei habe ich-und ich muss Ihnen 
.gesteheh, das§ mich diese Feststellung einigermassen über
rascht hat - festgestellt, dass das Bundesamt für Statistik zwar 
eine sogenäntite ;,Areälstatistlk» führt und herausgibt. Die 

J0hgsteh zur Verfügung stehenden Zahlen datieren aber aus 
dem Jahre 1972. Und die Arealstatistik von 1972 basiert ihrer
seits auf Erhebungen, die .1967 gemacht worden sind! 
Wenn der Bundesrat auf Seite 9 der Botschaft feststellt, die sta
tistischen Angaben im Bereich des landwirtschaftlichen Bo
denmarktes seien dürftig - es ist tatsächlich so, dass diese An
gaben dürftig slnp -, kann dazu in Ergänzung festgestellt wer
den, dass die statistischen Angaben zum landwirtschaftlichen 
Boden an sich schon völlig ungenügend sind. Jedenfalls sind 
wir, wenn wir die Situation per heute ermitteln wollen, darauf 
angewiesen, die aus dem Jahre 1972 zur Verfügung stehen
den Zahlen zu interpolieren. Auf dem Wege einer solchen In~ 
terpolatlon, einer Schätzung, bin Ich zum Ergebnis gelangt, 
dass voh unserer Landesfläche, die insgesamt 41 203 km2 

ausmacht- es sei festgehalten, dass sich diese Zahl seit 1972 
nicht verändert hat-, nur etwa 13 500 km2, also knapp ein Drit
tel, für Siedlungen, Städte, Dörfer, aber auch für Strassen, 
Bahnen, Flugplätze und für die Landwirtschaft zur Verfügung 
stehen. Vdn diesen 13 500 km2 wiederum sind knapp 3000 
km2 Bauzonen, Lind es verbleiben somit 1 o 500 kn12 oder etwa 
ein Viertei der totalen Landesfläche als Nichtsiedlungsgebiet, 
das helsst als produktives Landwirtschaftsgebiet. Für diese 
10 500 kn12 urid für weitere 1 0 500 km2 Wald - was wiederum 
einem Viertel der Landesfläche entspricht-, für diese ungefähr 
21 000 km2 legiferieren wir heute. 
Ich habe davclli gesprochen, dass wir ein gänzlich neues Ge
setz erlassen. Ich muss ihnen gestehen, dass ich bei anderen 
Vorlagen des Bundesrates, wenn uns andere Bundesgesetze 
zur Beratung und zum Entscheid vorgelegt wurden, gelegent
lich schon den Eindruck hatte, die fragliche Vorlage stehe ir
gendwie isoliert in der Landschäft und lasse sich schlecht in 
eine.Gesamtkonzeption einbinden. Zu solcher Skepsis, zu sol
chen zweifeln besteht beim Bundesgesetz über das bäuerli
che Bodenrecht kein Anlass. Dieses Gesetz ist nämlich nicht 
hllr klar einer Philosophie yerpflichtet, sondern die Philoso
phie des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht ist 
seinerzeit im Parlament auch ausgiebig diskutiert und in aller 
Form abgesegnet worden. Die Philosophie ist nämlich nieder
gelegt im 6. l.andWlrtschaftsbericht, und sie lässt sich mit weni
gen Worten, was den Boden betrifft, so zusammenfassen, 
dass es um die Erhaltung und Stärkung der bäuerlichen Fami
lienbetriebe in unserem Land geht. Das ist die Zielvorstellung, 
die mit dem neuen Bundesgesetz realisiert werden soll, die 
dem neuen Gesetz zugrunde liegt. 
Die Kommission - Sie ersehen das aus der Fahne - hat zwar 
sehr viefe Aenderungen beschlossen. Der Grundphilosophie, 
auf der das Gesetz beruht, schliesst sich die Kommission aber 
ganz eindeutig und vorbehaltlos an, und zwar gilt das nicht nur 
für die Kommissionsmehrheit, sondern auch dort, wo Sie auf 
der Fahne Minderheitsanträge nachlesen können. Es beste
hen also keinerlei Differenzen ideologischer Art, wenn ich das 
so formulieren darf, zwischen der bundesrätlichen Philoso
phie, der Konzeption der Kommissionsmehrheit und der Posi
tion der Kommissionsminderheit. Die Diskrepanzen, teilweise 
zwischen Bundesrat und Kommissionsmehrheit, teilweise zwi
schel1 Kommissionsmehrheit und Kommissionsminderheit, 
bestehen nur darin, dass man sich nicht ganz darüber einig 
war, wie weitgehend oder in welcher Art die Grundphilosophie 
zu realisieren sei. Die ganz grundsätzlichen Ueberlegungen 
decken sich aber praktisch auf der ganzen Linie. 
Wenn ich an dieser Stelle versuchen Will, sozusagen im Sinne 
einer kurzen Vorwegnahme, zu rekapitulieren, inwiefern Diffe
renzen bestehen in der Betrachtungsweise zwischen der 
Kommissionsmehrheit, die In der Regel mit dem Bundesrat 
gestimmt hat, und der Kommissionsminderheit, dann ist das 
sehr rasch gemacht. Es handelt sich um fünf oder - wenn ich 
richtig gewichten will - vielleicht sogar um nur viereinhalb 
!'unkte, in denen Meinungsverschiedenheiten bestehen. 
1. Man war sich in der Kommission nicht einig bei der Frage, 
ob eine gesetzliche Unterscheidung getroffen werden soll zwi
schen Haupterwerbsbetrieben einerseits und Nebenerwerbs
betrieben andererseits und ob bundesrechtlich verbindliche 
Normen auch für Nebenerwerbsbetriebe zu erlassen seien 
oder ob darauf verzichtet werden könne. Einzelheiten werden 
im Zuge der Detailberatung darzulegen sein. 
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2. Eine Diskrepanz besteht sodann mit Bezug auf die Frage, 
ob auch im öffentlich-rechtlichen Bereich ein Schutz des 
Selbstbewirtschafters vorzusehen sei. Demgegenüber war 
unbestritten, dass der Selbstbewirtschafter im privatrechtli
chen Bereich umfassend geschützt werden muss. 
3. Man war sich uneinig über die Frage, ob in das Gesetz ver
pflichtende, bindende, genau berechenbare Höchstpreisvor
schriften aufzunehmen seien oder ob darauf verzichtet werden 
könne. 
4. Hauptsächlich bestanden Meinungsverschiedenheiten mit 
Bezug auf die Frage, ob das öffentlich-rechtliche Verfahren als 
Einsprache- oder als Bewilligungsverfahren auszugestalten 
sei. ' 
Und schliesslich besteht eine Differenz - das ist die Differenz, 
die ich fast nur als halbe Differenz bewerten kann - mit Bezug 
auf die Frage des Gewinnanspruches bei Einbezug eines 
landwirtschaftlichen Grundstückes, das vorher zu Vorzugs
bedingungen an einer Erben oder an einen Vorkäufer ging, in 
,eine Bauzone. Das sind die Differenzen, über die wir uns im 
Zuge der Detailberatung zu unterhalten haben werden. Es 
sind fünf Positiönen, über die man getrost und in guten Treuen 
zweierlei Auffassungen vertreten kann, die aber am Grundkon
zept, an der Grundphilosophie nichts ändern._ 
Ich habe davon gesprocher;i, dass der Bundesrat uns den Er
lass eines gänzlich neuen Bundesgesetzes vorschlägt. Wird 
ein neues Bundesgesetz aufgelegt, muss immer die Frage ge• 
stellt werden, ob es gerechtfertigt ist, ob es verantwortet wer
den kann, einen neuen Erlass in die Welt zu setzen. Dieser 
Frage möchte ich mich jetzt kurz widmen, und ich möchte 
dazu festhalten, zunächst in formaler Hinsicht, dass wir zwar 
ein neues Bundesgesetz schaffen, dass dieses Gesetz inhalt
lich aber weitgehend eine Zusammenfassung von gesetzli
chen Regelungen darstellt, die wir zum Teil bereits seit Jahr
zehnten kennen und seit Jahrzehnten handhaben,. Was irn 
neuen BGBB zusamengefasst wird, war aber bisher auf fünf 
verschiedene Bundesgesetze verteilt, nämlich auf das Zivilge
setzbuch, auf das Obligationenrecht, auf das Bundesgesetz 
über die Erhaltung des bäuerlichen Grundbesitzes, auf das 
Bundesgesetz über die Entschuldung landwirtschaftlicher 
Heimwesen und auf das Landwirtschaftsgesetz. Neu soll alles, 
was den landwirtschaftlichen Boden betrifft, in einem einzigen 
Gesetz zusammengefasst werden. 
Der Aufwand für eine derartige Gesetzgebung ist zwangsläu
fig sehr erheblich. Das kann ich Ihnen allein schon am Umfang 
der Kommissionsarbeit darlegen. Die Kommission hat acht 
Sitzungen durchgeführt, hat Dutzende, ja Hunderte von Seiten 
Protokoll in Anspruch genommen. Sie hat das Gesetz in zwei 
Lesungen durchberaten. Jetzt folgt die Beratung in unserem 
Rat. Spater wird die nationalrätliche Kommission tagen, und 
wenn mich nicht alles täuscht, wird es dort nicht bei acht Sit
zungen sein Bewenden haben, wiewohl die Vorlage, wie sie 
jetzt aus den Kommissionssitzungen hervorgegangen ist, 
zweifellos als sehr gut bezeichnet werden kann. Am Schluss 
folgt noch die Beratung im Nationalrat und wenn möglich 
noch ein Differenzbereinigungsverfahren. Der Aufwand ist 
alsogross. 
lohnt sich dieser Aufwand für die schlichte Zusammenfas
sung von gesetzlichen Bestimmungen, die es schon gibt, die 
wir schon angewendet haben, die man jetzt einfach in ein ein
ziges Gesetz kleiden will? Rechtfertigt sich das? Ich kann die 
Antwort vorwegnehmen und ohne Vorbehalte sagen: Der Auf
wand rechtfertigt sich in der Tat. Sie können das auch in der 
Botschaft nachlesen (S. 9), eine Botschaft übrigens, die ich 
persönlich und die auch die Mitglieder der Kommission über
einstimmend als gut, als erschöpfend und als umfassend be
urteilt haben. Zentral ist bei der klaren Bejahung der Frage, ob 
es sich lohnt, ein neues Gesetz zu erlassen, die Feststellung, 
dass die heute geltenden Vorschriften nicht nur auf fünf Ein
zelerlasse verteilt sind, sondern dass diese Einzelvorschriften 
auch zeitlich gestaffelt in Kraft getreten sind. Das hat zwangs
läufig zur Folge, dass jede einzelne Norm immer wieder Aus
druck des zum Zeitpunkt ihres Erlasses gerade herrschenden 
Zeitgeistes ist. Die jeweils gerade aktuelle politische Situation 
spiegelt sich zwangsläufig in den einzelnen Bestimmungen 
wider. 
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Das ist insbesondere dort festzustellen, wo Vorschriften zum 
· Beispiel im Gefolge von Initiativen erlassen worden sind, zum 
Beispiel im Anschluss an die Jungbauern-Initiative, die in den 
vierziger Jahren dem Volk vorgelegt worden ist. Diese Jung
bauern.:lnitiative hat Auswirkungen gehabt; das muss sich 
zwangsläufig im Sinne eines Ausdruckes des Zeitgeistes auch 
bei der Art der Ausgestaltung der entsprechenden· Gesetzes
bestimmungen bemerkbar machen. Die Folge ist, dass wir 
heute keine Gesamtkonzeption des bäuerlichen Bodenrech
tes haben, dass es an einem einheitlichen Guss fehlt. Der 6. 
Landwirtschaftsbericht legt zwar die agrarpolitjschen Zielvor
stellungen fest; das Instrument zur Realisierung, zur Umset
zung dieser agrarpolitischen Zielvorstellungen fet,lt aber 
heute mindestens bis zu einem gewissen Grad. Das neue 
Bundesgesetz gibt uns dieses Instrument, gibt uns die 
Chance, die Einheitlichkeit nun zu schaffen. Es trägt auch der 
Rechtsentwicklung Rechnung. Allein schon dieser Aspekt 
wäre Grund genug, es in die Tat umzusetzen und zu beschlies
sen. 
Inwiefern bringt, in konkreten Stichworten zusammengefasst, 
das neue Gesetz Verbesserungen? Ich will mich auf fünf Stich
worte beschränken. 
Erstens ist festzuhalten, dass das neue Gesetz uns die Mög
lichkeit gibt, einheitliche Definitionen für alle einschlägigen Be
griffe •zu formulieren. Inskünftig sollte klar sein, was ein land
wirtschaftliches Gewerbe ist, was wir unter einem landwirt
schaftlichen Grundstück verstehen, was ein Haupt- und was 
ein Nebenerwerbsbetrieb ist oder welche Betriebe angesichts 
unserer Landwirtschaftsgesetzgebung als ~rhaltenswürdig zu 
beurteilen sind und welche nicht. Prozessuale Auseinander
setzungen über Sinn und Inhalt von Begriffen werden In Zu
kunft nicht mehr notwendig sein, was, wenn Sie mir diese nicht 
ganz ernst gemeinte Nebenbemerkung gestatten, für den ei
nen bder anderen Landadvokaten vielleicht einen gewissen 
Beschäftigungseinbruch verursachen wird. Aber wenn wir 
dem Recht zum Durchbruch verhelfen wollen, kann es ja nicht 
darum gehen, Beschäftigungsgrundlagen für mittelmässige 
Advokaten zu schaffen. Gerade das hat aber das landwirt
schaftliche· Bodenrecht bis heute zu einem schönen Teil gebo
ten. Dem helfen wir allein schon mit den neuen, erneuerten 
und einheitlichen Definitionen ab. 
Zweitens ermöglicht uns das neue einheitliche Bodenrecht die 
Koordination mit dem Raumplanungsrecht. Eine solche Koor
dination fehlte bis heute sozusagen gänzlich, was allein schon 
aus der Tatsache erklärbar ist, dass alle bodenrechtlichen Vor
schriften älter sind als das Raumplanungsrecht. Diese Diskre
panz, diese Nichtübereinstimmung des Raumplanungsrech
tes auf der einen und des bäuerlichen Bodenrechtes auf der 
anderen Seite führte oft zu sehr unbefriedigenden, gelegent
lich gar zu grotesken· Situationen, zu Situationen, die teilweise 
sogar von jenen Beteiligten als unbefriedigend und ungerecht 
empfunden wurden, die nicht nur davon betroffen waren, son
dern davon sogar profitierten. Neu werden für die Abgrenzung 
zwischen bäuerlichem Bodenrecht und Raumplanungsrecht 
klare, eindeutige Voraussetzungen geschaffen, die nach Auf
fassung von Bundesrat und Komm,ission 'künftig Probleme 
und vor allem ungerechte Lösungen ausschliessen werden 
oderzumindestausschliessen sollten. Zur Abgrenzung im ein
zelnen werde ich mich bei der Detailberatung äussern. 
Drittens soll im Zusammenhang mit der Koordination zwi
schen bäuerlichem Bodenrecht und Raumplanungsrecht 
auch das Gewinnbeteiligungsrecht von Verwandten und Mit
erben durch das neue Bodenrecht besser ausgestaltet wer
den. Das Institut der Gewinnbeteiligung besteht zwar schon 
seit Jahrzehnten, es besteht eigentlich, seit es landwirtschaft
liche Sonderregelungen gibt. Das Institut ist bei früheren G!,lle
genheiten auch schon verbessert worden, zum Beispiel dur~h 
die st.1kzessive Verlängerung der Dauer des Gewinnbeteili
gungsanspruchs von Miterben von ursprünglich 1 O auf heute 
25 Jahre. Jetzt soll aber die Gelegenheit benützt werden, die
ses Institut zu optimieren und einer rundum möglichst gerech
ten Lösung nahezubringen. 
Viertens soll mit dem neuen Bodenrecht die .Stellung des 
Selbstbewirtschafters, dem schon heute eine starke Position 
zukommt,' noch weiter verbessert werden. Der Selbstbewirt-
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schafter hat bereits im geltenden Recht erhebliche Privilegien. 
Es ist aber wesentlich, dass seine Position noch weiter verbes
sert wird. Hier liegt allerdings einer der Punkte, in dem sich 
eine Minderheit von der Kommissionsmehrheit abgespaltet 
hat, eine Minderheit, die einen noch weiter gehenden Schutz 
des Selbstbewirtschafters fordert, eine Minderheit, der sich 
auch bäuerliche Kreise, allen voran der Schweizerische Bau
ernverband, angeschlossen haben. 
Auf die Detailausgestaltung der Frage, wie die Stellung des 
Selbstbewirtschafters im Gesetz zu gestalten sei, wird bei der 
Detailberatung zurückzukommen sein. Es sei dazu nur soviel 
gesagt: Im privatrechtlichen Teil hat sich die Kommission ein
heitlich ..:. Mehrheit und Minderheit - konsequent für eine ein
deutige Vorzugsposition des Selbstbewirtschafters auf der 
ganzen Linie entschieden. Wir haben sogar das, was uns der 
Bundesrat mit Bezug auf die Stellung des Selbstbewirtschaf
ters vorgeschlagen hat, noch verbessert. Die Kommissions
mehrheit hat demgegenüber die Auffassung vertreten, dass 
im öffentlich-rechtlichen Teil der Selbstbewirtschafter nicht so 
weitgehend geschützt werden müsse, wie der Bundesrat uns 
das vorgeschlagen hat und wie es eine Kommissionsminder
heit wieder vertreten wird. Auf Einzelheiten dazu wird zurück
zukommen sein. 
Fünftens gibt der Erlass eines neuen Gesetzes aber auch Ge
legenheit zu einer gänzlich neuen Ordnung im öffentlich
rechtlichen Bereich. Bisher bestanden auch schon öffentlich
rechtliche Vorschriften im Bereich des bäuerlichen Boden
rechtes. Diese Vorschriften waren aber sehr flexibel ausgestal
tet und räumten praktisch nur den Kantonen die Möglichkeit 
ein, für ihr Kantonsgebiet zu legiferieren. Neu sollen die öffent
lich-rechtlichen Vorschriften für das ganze Gebiet der Eid
genossenschaft verbindlich sein. Das ist zweifellos eine Ver
besserung, die willkommen und notwendig ist. Immerhin hat 
sich die Kommission auch im öffentlich-rechtlichen Bereich 
nicht auf eine einheitliche Linie verständigen können. Die 
Kommissionsmehrheit empfiehlt Ihnen hier zusammen mit 
dem Bundesrat die Einführung eines Einspracheverfahrens. 
Eine Minderheit der Kommission würde ein Bewilligungsver
fahren vorziehen. Auch zu dieser Diskrepanz werden wir uns 
bei der Detailberatung zu äussern haben. Festzuhalten ist in 
diesem Zusammenhang aber, dass der öffentlich-rechtliche 
Teil neben der Frage Bewilligungs- oder Einsp~acheverfahren 
auch eine Reihe von anderen wesentlichen neuen Vorschrif
ten bringt, Vorschriften, die wegen der Auseinandersetzung 
über Einsprache- oder Bewilligungsverfahren ein bisschen in 
den Hintergrund gerückt sind, zu Unrecht, möchte ich sagen; 
denn die Frage beispielsweise des Realteilungsverbotes oder 
die Frage der Ausgestaltung der Einsprache- bzw. der Bewilli
gungsgründs sintl von ganz wesentlicher Bedeutung. Es wäre 
daher notwendig, auch diese Fragen mit der gebührenden 
Aufmerksamkeit zu verfolgen. ' 
Wenn ich zusammenfassend die fünf Positionen, clie ich Ihnen 
erläutert habe, rekapitulieren will, dann stelle ich fest, dass 
ganz gewichtige materielle Ueberlegungen für den Erlass ei
nes neuen Gesetzes sprechen. Die Neuregelung, die vor uns 
liegt, wird uns weiterbringen und eine sinnvolle Entwicklung 
des geltenden Rechtes ermöglichen. 
Darüber hinaus - und das sei nur am Rande vermerkt- bringt 
die Vereinheitlichung auch für den Praktiker ganz manifeste 
Vorteile. Jeder, der bis heute mit dem landwirtschaftlichen Bo
denrecht zu tun hatte- und das sind die meisten Anwälte, das 
sind viele örtliche, kommunale und kantonale Behörden, 
Landwirtschaftspolitiker usw. -, weiss, wie mühsam es war, in 
den einzelnen Erlassen nachzusuchen, bis man jeweils auf die 
für den konkreten Fall einschlägige Bestimmung stiess, 
manchmal sogar fast nur zufällig. In Zukunft kann der Praktiker 
ein einziges Gesetz zur Hand nehmen, und er wird über alle 
Vorschriften verfügen, die im Bereich des landwirtschaftlichen 
Bodenrechtes von Bedeutung sind. 
Schliesslich - eine rein formale Anmerkung - wird uns das 
neue Gesetz auch die Aufhebung aller überflüssig werdenden 
Normen ermöglichen. Wir können im ZGB, im OR usw. lange, 
umfangreiche Passagen kurzerhand streichen. Wir müssen 
also keine Erhöhung der Regelungsdichte in Kauf nehmen, 
sondern bewirken lediglich eine Umlagerung. 
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Ich habe mit der Versuchung gekämpft, Ihnen im Zuge meiner 
, Ausführungen zum Eintreten auch eine kurze Rekapitulation 
dessen vorzutragen, was im Gesetz Kapitel für Kapitel und Ab
schnitt für Abschnitt geregelt wird. Ich will darauf verzichten, 
um Sie nicht über Gebühr in Anspruch zu nehmen. Ich möchte 
aber doch darauf hinweisen, dass bei der Detailberatung noch 
Gelegenheit bestehen wird, darzulegen, worin die einzelnen 
Kapitel, worin die einzelnen Regelungen bestehen. 
Ich gehe in diesem Sinne zu einer knappen Gesamtwürdi
gung über und möchte festhalten, dass wir Ihnen keine revolu
tionären Neuregelungen vorschlagen. Was vor Ihnen liegt, ist 
kein grundlegend neues bodenrechtliches Konzept. Es steht 
also keine Landverteilung zur Diskussion, wie sie in Nicaragua 
durchgeführt worden ist oder in Brasilien gefordert wird. Da
von kann nicht die· Rede sein. Wir haben auch guten Grund, 
von derart revolutionären Ideen Abstand zu nehmen; denn ob
schon nicht in alle.n Teilen optimal, ist unser Bodenrecht bei 
weitem nicht so, dass solche tiefgreifenden Veränderungen 
notwendig wären. Es ist verbesserungsfähig, es soll verbes
sert werden, aber zu revolutionären Massnahmen besteht kein 
Anlass. Wir setzen also keine Meilensteine auf dem Weg der 
Entwicklung des bäuerlichen Bodenrechts. 
Ich muss in diesem Zusammenhang feststellen, dass die Er
wartungen, die da und dort geschürt wurden - vielleicht nicht 
zuletzt im Vorfeld der Stadt-Land-Initiative -, gelegentlich et
was zu hoch gesteckt waren. Ich stelle aber demgegenüber 
auch fest, dass wir ein gutes, zeitgemässes, problemlos zu 
handhabendes Gesetz erlassen, ein Gesetz, das den Bedürf
nissen der Betroffenen zweifellos in angemessener Weise · 
Rechnung trägt, das es uns auch ermöglichen wird, die Ziel
setzungen des 6. Landwirtschaftsberichtes zu realisieren. 
Ich gebe zu, dass bei der Handhabung dieses Gesetzes die 
Fachleute im Vorteil sind. Das wird sich auch bei der heutigen 
Beratung ohne Zweifel zeigen. Jenen, die nicht von Berufs we
gen mit dem landwirtschaftlichen Bodenrecht zu tun haben, 
steht ein langweiliger Vormittag bevor; denn die Materie ist 
sehr, sehr trocken, sehr, sehr wenig attraktiv. Sie eignet sich 
auch nicht, um so richtig aus dem Vollen zu schöpfen und poli
tisches Credo an den Mann und an die Medien zu bringen. 
Dennoch - davon bin ich überzeugt- haben wir ein gutes Ge
setz erarbeitet und beschlossen, und ich freue mich, Ihnen zur 
Kenntnis zu bringen, dass die Kommission einstimmig Eintre
ten beantragt. 
Ich möchte noch zwei Sätze zum Teil 8, zum Bundesgesetz 
über die Teilrevision von ZGB und OR, verlieren. Viel zu sagen 
gibt es dazu nicht, allermindestens nicht in der Eintretens
debatte. Die Kommission hat sich mit dieser zweiten Vorlage -
ich muss das gestehen - nur sehr ~ummarisch befasst. Wir ha
ben die Vorlage aber trotzdem sorgfältig geprüft. Sie gab in
dessen wenig Anlass zu Diskussionen, abgesehen von Artikel 
970 und 970a des Zivilgesetzbuches, die sich mit der Frage 
der Oeffentlichkeit des Grundbuches und mit der Publikation 
von Handänderungen beschäftigen. Auf diese wird noch zu
rückzukommen sein. 
Die Kommission beantragt Ihnen, auch auf die zweite Vorlage 
des Bundesrates einzutreten. 

Schönenberger: Trotz den umfassenden Ausführungen des 
Kommissionspräsidenten gestatte ich mir, Ihnen einige 
Ueberlegungen aus meiner Sicht vorzutragen. 
Das Gesetz über das bäuerliche Bodenrecht bringt eine Reihe 
von Einschränkungen im Rechtsverkehr mit landwirtschaftli
chen Gewerben und Grundstücken. Die Verfügung über das 
landwirtschaftliche Grundeigentum, die Verfügungsmacht 
des landwirtschaftlichen Grundeigentümers werden ganz we
sentlich tangiert. Aber ein Gesetz, welches die landwirtschaft
liche Existenz im Rahmen der Familie sichern, den Selbstbe
wirtschafter begünstigen, die Betriebsübernahme zu ange
messenen Preisen gewährleisten und die Ueberschuldung 
verhindern, leistungsfähige Betriebe erhalten und schaffen so
wie die Parzellierung und den Güteraufkauf verhindern will, 
steckt sich auch ein sehr hohes Ziel. Wer die Lag::; nüchtern 
betrachtet, stellt auch schnell fest, wie komplex die ganze Ma
terie ist. Die verschiedensten Interessen prallen aufeinander. 
Ich nenne diejenigen des !:;igentümers, der seinen Hof inner-
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halb der Familie weitergeben will, noc~ mehr aber diejenigen 
des Eigentümers, der seinen Hof an einen beliebigen Dritten 
veräusser-n will, oder diejenigen des Käufers, der eine landwirt
schaftliche Liegenschaft zu erwerben versucht, und schliess
lich, diejenigen des Pächters, der in diesem Wettstreit auch 
noch mit von der Partie sein will. Jeder verlangt eine Sonder
stellung, und das ist nicht möglich. 
Grundsätzlich ist der Gesetzesentwurf, wie der Kommissions
präsident ausgeführt hat, lediglich eine Weiterentwicklung der 
bisherigen Rechtsordnung. Er lehnt sich an die im 6. Landwirt
schaftsbericht enthaltenen oder propagierten Grundsätze an 
und verzichtet auf die von der inzwischen vom Volk verworfe
nen Stadt-Land-Initiative angestrebte völlige Neuordnung. 
Ein Vorteil, der dem Gesetz nicht abgesprochen'.werden kann, 
ist die Zusammenfassung des bäuerlichen Bodenrechts in ei
nem einzigen Erlass, der die bestehenden zivilrechtlichen In
strumente ausbaut, sie aber zugleich mit flankierenden Mass
nahmen des öffentlichen Rechts verstärkt. 
Mit Recht stellt man1sich die Frage, ob dieses Gesetz wohl sein 
Ziel erreicht. Doch ist im gleichen Atemzug zu sagen, dass we
nigstens der Versuch unternommen werden soll, um den Aus
wüchsen auch im landwirtschaftlichen Bodenrecht den Riegel 
zu schieben, wie wir es mit den dringlichen, den Siedlungs
bereich betreffenden Bundesbeschlüssen versucht haben .. 
Vermutlich werden wir nach getaner Arbeit so oder so den be
reits bekannten Vorwurf erhalten, wir hätten das Gesetz ver
wässert, ihm die Zähne gezogen usw. Aber dies ist insofern 
nebensächlich, als diejenigen Kritiker, welche sich dieser 
Sprache bedienen, sich noch nie darüber ausgewiesen ha
ben, eine Vorlage auch wirklich studiert und die Probleme er
kannt zu haben. 
Wie weit man gehen will, ist selbstverständlich Ansichtssache. 
Jedenfalls verdient der Bundesrat aus meiner Sicht ein Lob für 
das Vorbereitungsverfahren. Er hat es für einmal verstanden, 
das Vernehmlassungsergebnis tatsächlich auch in seinen Ge
setzesentwurf einfliessen zu lassen und so guten Samen für ei
nen Konsens ins Erdreich zu legen. 
Ich schliesse mich in vielen Punkten dem Bundesrat an und 
befürworte eindeutig das Einspracheverfahren gegenüber 
dem Bewilligungsverfahren. Ich bekämpfe aber auch eine auf 
die Höhe des dreifachen Ertragswertes festgelegte Preisbe
schränkung, und es ist mifein Bedürfnis, mich auch ganz ent
schieden gegen jeglichen übertriebenen staatlichen Dirigis
mus zu wehren und mich für die Vertragsfreiheit einzusetzen, 
soweit es von der Sache her möglich ist. Ein übertriebener 
Staatsdirigismus würde ganz klar zu Umgehungsgeschäften 
locken und diesen Tür und Tor öffnen. 
Ich halte auch dafür, dass die Gewichte zwischen Bund und 
KantoneA. im vorliegenden Erlass gut verteilt sind. Ich be
grüsse es ausdrücklich, dass der Bund von sich aus die Ne
benerwerbsbetriebe dem Gesetz nicht unterstellt. Die Verhält
nisse in den verschiedenen Kantonen unseres Landes sind 
bekanntlich derart unterschiedlich, dass nicht einfach vom 
Bund her legiferiert werden kann. Hingegen ermächtigt der 
Bund die Kantone, die Nebenerwerbsbetriebe ebenfalls dem 
Gesetz zu unterstellen. Ich weiss, dass der Bauernverband 
das Gegenteil möchte, doch halte ich das von Bundesrat und 
Kommission gewählte Vorgehen für richtiger und rufe noch 
einmal in Erinnerung, dass wir die Ausgestaltung dieses Ge
setzes nicht einfach der Landwirtschaft überlassen dürfen, 
denn die Probleme in diesem Zusammenhang gehen uns alle 
~n. Es ist sicher bedeutend besser, die Kantone können die 
Nebenerwerbsbetriebe dem Gesetz unterstellen, wenn sie es 
für ihr Gebiet als notwendig erachten, als dass sie die vom 
Bund bereits vorgenommene Unterstellung wieder aufheben 
müssten. 
Ich persönlich bin überzeugt, dass der Ihnen vorgelegte Kom
missionsentwurf Ihre Zustimmung verdient, und beantrage Ih
nen in diesem Sinne Eintreten auf die Vorlage. 

Zimmerli: Wir haben eine einmalige Chance, die Chance 
nämlich, unser bäuerliches Bodenrecht noch gerade rechtzei-. 
tig vor dem Kollaps grundlegend zu reformieren und damit, 
nicht zuletzt mit Blick auch auf EG 92 und EWR, den Verfas
sungsauftrag gemäss Landwirtschaftsartikel zu 'erfüllen. Wir 
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haben die Chance, die bodenrechtlichen Fundamente für eine 
moderne schweizerische Agrarpolitik in einer sich verändern
pen Umwelt zu schaffen und gleichzeitig zu beweisen, dass 
zwischen einem der Gemeinschaft verpflichteten Bodenrecht 
und der Eigentumsgarantie, dem unverzichtbaren Eckpfeiler 
unserer Rechtsordnung, durchaus kein Widerspruch zu be
stehen braucht. 
Nutzen wir die Chance, denn sie kommt in diesem Jahrtau
send nicht wieder! Wir sind durchaus aufgerufen, Meilensteine 
zu setzen. Die Frage ist nur, wie gross sie sein sollen. Ich 
grenze mich gegenüber meinem Vorredner jetzt schon etwas 
ab, als Zahntechniker möchte ich mich hier nämlich nicht betä
tigen. 
Die Mängel der heute geltenden bäuerlichen Bodenrechtsord
nung sind bekannt. Der Bundesrat hat sie in seiner Botschaft 
erläutert, und der Kommissionspräsident hat sie nochmals 
skizziert. Ich will sie nicht wiederholen. Der Bundesrat schlägt 
vor, das gesamte bäuerliche Bodenrecht mit Ausnahme des 
vorgezogenen Pachtrechts, das bereits in Kraft ist, in einem 
einzigen Gesetz zu verankern und damit endlich mit der drin
gend nötigen Koordination der bäuerlich-bodenrechtlichen 
Vorschriften ernst zu machen. Zu begrüssen ist ferner die Ab
sicht, den Geltungsbereich des bäuerlichen Bodenrechts all
gemein sorgfältig zu umschreiben und namentlich auf eine 
sa,chgerechte Koordination mit dem Raumplanungsrecht hin
zuwirken. Uneingeschrä('lkte Zustimmung verdient auch die 
Absicht des Bundesrats, das Schwergewicht der gesetzgebe
rischen Bemühungen auf das Privatrecht zu legen und na
mentlich das bäuerliche Erbrecht und das Vorkaufsrecht den 
Anforderungen unserer Zeit anzupassen und die bekannten 
Mängel auszumerzen. 
Ferner bin ich wie der Buhdesrat überzeugt davon, dass na
mentlich beim bäuerlichen Erbrecht auf die alten familienpoliti
schen Traditionen gebührend Rücksicht genommen werd$n 
muss - Stichwort: Ausnahmen vom Selbstbewirtschafterprin
zip -, was die Verantwortlichen für die seinerzeit vom Schwei
zervolk abgelehnte Stadt-Land-Initiative bekanntlich - und wie 
ich meine zum Glück- übersehen haben. 
Weil rund 80 Prozent der hier interessierenden Handänderun
gen innerhalb der Familie stattfinden, scheint es in der Tat an
gebracht, dem öffentlich-rechtlichen Instrumentarium des 
bäuerlichen Bodenrechtes, wie es im dritten Trtel des Geset
zes enthalten ist, bloss ergänzende Funktion zuzuerkennen. 
Ich teile die Auffassung des Kommissionspräsidenten und des 
Bundesrates. Das heisst aber nicht, dass dieser Teil weniger 
wichtig wäre, denn gerade im Grundstückverkehr ausserhalb 
der Familie diagnostizieren wir die bekannten Missbräuche, 
die es konsequent zu bekämpfen gilt. 
Nun zur Kritik. Im Gegensatz zum Kommissionspräsidenten 
bin ich nicht der Meinung, dass die Vorlage, wie sie aus der 
Kommission hervorgeht, sehr gut sei: Sie weist meines Erach
tens erhebliche Mängel auf, die wir unbedingt ausmerzen soll
ten, wenn wir als Gesetzgeber glaubwürdig bleiben wollen. 
Die Philosophie ist zwar richtig, sie wurde aber nicht genü
gend umgesetzt. 
Verfassungsrechtliche Grundlage für unser bäuerliches Bo
denrecht ist neben Eigentumsgarantie und Zivilrechtskompe
tenz bekanntlich der Landwirtschaftsartikel, Artikel 31 bis Ab
satz 3 Buchs,abe b der Bundesverfassung. Diese Bestim
mung trägt uns auf, «Vorschriften zu erlassen zur Erhaltung ei
nes gesunden Bauernstandes und einer leistungsfähigen 
Landwirtschaft sowie zur Festigung des bäuerlichen Grund
besitzes». Das ist der Verfassungswortlaut. Sie fordert mit an
deren Worten weitgehende Beschränkungen der Verfügungs
freiheit un,d bildet bekanntlich die Grundlage für unsere Agrar
politik. Gerade die Auseinandersetzung mit der sogenannten 
Kleinbauern-Initiative hat gezeigt - die Diskussion zu den 
~euen Initiativen zur schweizerischen Agrarpolitik wird es er
neut deutlich machen -, dass die Meinungen stark auseinan
dergehen. Auch die Entwicklungen im Europäischen Wirt
schaftsraum und im Gatt zwingen uns, nach Lösungen zu su
ch.en, die einerseits eine international verträgliche Agrarpolifü 
erlaube·n, anderseits aber auf unsere gewachsenen Struktu 
ren Rücksicht nehmen. Ich finde es deshalb bedauerlich, d~ 
der Bundesrat auf einen Zweckartikel verzichten will; die in de 
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Botschaft geg13bene Erklä(1,u:ig überze1,Jgt mi.ch nicht. Es bi.etei 
sich durchaus Gelegenheit, die für das Boden.recht ma,ssg13-
benden Leitplanken u.nserer Agrarpolitik zu definieren .. Selbs1-
verständlich können und sollen strukturelle Veränderungen in 
der Agrarpolitik nicht ausgeschlossen werden. Wir befinden 
uns aber auf einer Gratwanderung, Herr Schönenberger hat 
soeben darauf hingewiesen, und ich will es aus meiner Sich.t 
auch tun: Die Garantie eines ausreichenden Einkommens, die 
Erhaltung des in der schweizerischen Tradition tief verwurzel
ten leistungsfähigen bäuerlichen Familienbetriebes, die För
derung umweltgerechter Prodµktion, die in\eressen der Lan
desversorgung und das Bestreben, die Landwirtschaft zu 
möglichst marktkonformem Verhalten zu führen, das sind 
Prioritäten, au{ deren Diskussion im Zusammenhang mit dem 
Erlass eines «code rural» nicht einfach verzicht'et werden kann. 
Diese Diskussion muss auf die gesetzliche Ordnung durch
schlagen, die zu schaffen wir im Begriffe sind. Hier sind Bun
desrat und Kommission auf halbem Wege stehengeblieben. 
Zunächst überzeugt das strukturpolitische Konzept nicht voll. 
Es wird meines Erachtens zu wenig berücksichtigt, dass sich 
die schweizerische Landwirtschaft vorab aµf bäuerliche Fami
lienbetriebe stützt; ich erinnere an die Philosophie, von der 
vorhin gesprochen _wurde: Im Vergleich mit der Landwirtschaft 
anderer Industrieländer haben wir klein- bis mittelbäuerliche 
Verhältnisse, deren Weiterbestand bei allem Verständnis für 
vernünftige Stru~urveränderungen n.icht gefährdet werden 
darf. Warum? · 
Weil die schweizerische Landwirtschaft geographisch, topo
graphisch und klimatisch im Vergleich zum übrigen Europa 
benachteiligt ist, aber eine unerhört wichtige, von der Verfas
sung klar definierte soziologische, wirtschaftliche und ökologi
sche Aufgabe hat. Man denke in diesem Zusammenhang ein
mal daran, dass ohne eigentumspolitisc;:he Schutzbestimmun
gen im Bodenrecht für eine bäuerliche Familie kaum mehr ein 
Anreiz besteht, im Berggebiet und an ungünstigen Standorten 
Landwirtschaft zu betreiben. Es ist deshalb für mi.9h schwer 
verständlich, dass Bundesrat und l<ommissionsrriehrt,e~ den 
bundesrechtlichen Schutzbereich des neuen bäuerlichen Bo
denrechtes auf die sogenannten \-1.aupterwerbsbetriebe be
schränken wollen. Wir ko1T1men in der Detailberatung darauf 
zurück. 
Auch das Stichwort Eigentumspolitik ist sinngemäss berei~s 
gefallen. Dieses Stichwort Eigentumspolitik ist in:, hi.er interes
sierenden Zusammenhang mit Bodenpolitik weitgehend 
gleichzusetzen. Nichts wäre falscher, als für den Bauern, das 
heisst für den Selt?stbewlrtschafter, ein ~klusivrecht in dem 
Sinne zu schaffen, dass nur noch der Bauer zum Erwerb von' 
Landwirtschaftsboden berechtigt sein soll. .Einverstanden; 
denn damit würden wir in unverantwortliche1 Weise in familien
politische Traditionen eingreifen: Gleichgewicht und nicht 
bäuerliches Monopol muss die Devise sein. Aber bei der Re
gelung der unerwünschten Erwerbsgesct,äfte im Grundstück
verkehr ausserhalb der Familie sind die auf der Fahne enthal
tenen Vorschläge viel zu wenig konsequent. Sie gehen teil
weise sogar hinter das geltende Recht zurück und erscheinen 
deshalb im Zusammenhang mit dem angeblich zu schützen
den Selbstbewirtschafterprinzip als wenig glaubwürdig. Auch 
die in diesem öffentlich-rechtlichen Teil vorgesehene Preis
überwachung verdient diese Bezeichnung nicht; sie ist ein Lip
penbekenntnis. Und von einem Vorrang des Ertragswertprin
zips, wie es unser bäuerliches Bodenrecht beherrscht, kann 
keine Rede mehr sein. Die Ordnung ist deshalb zu verschär
fen. 
Es kommt hinzu, dass sich Bundesrat und Mehrheit der Kom
mission für ein kompliziertes, der ftechtsunsicherheit Vor
schub leistendes Einspracheverfahren anstatt für ein einfa
ches, griffiges Bewilligungsverfahren ausgesprochen haben, 
offensichtlich unter dem Eindruck von Fehlinformationen, wie 
sie leider von gewisser Seite auch heute noch verbreitet wer
den; darüber haben wir in der Detailb13ratung zu diskutieren. 
Ich fasse zusammen: Die Vorlage leidet unter vier Mängeln. 
1. Sie beruht auf ein13m verfehlten strnkturpolitischen Konzept: 
Stichwort Haupterwerbsbetriebe. 
2. Sie nimmt dp.5 Selbstbewirtschafterprinzip im öffentlich-
rechtlichen Teil nicht ernst genug.· · 
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3. Sie. vei:zi1c11te, in. schwer verständlicher Weise auf eine Preis
begre~z1,.1ng für landwirtschaftliche Gewerbe. 
4. Si.e kompli,zie!i der:i Eigentumserwerb ausserhalb der Fami
lie mit einen:, kaum praktikablen, schwerfälligen und der 
Rechtsunsi,cherheit Vorschµb leistenden Einspracheverfah
ren, an.statt mlt einem einfa,chen, griffen Bewilligungsverfahren 
Klarheit zu. schaffen .. 
Trotz dieser Mängel bin fch für Eintreten auf die Vorlage, weil 
wir die eingangs herausgestrichene Chance zur Langzeitge
setzgebung auf dem Gebiet des hochsensiblen bäuerlichen 
Bodenrechts unbedingt nutzen müssen und uns keine weite
ren Verzögerungen mehr leisten dürfen. Wir haben uns mit der 
Erfüllung des Verfassungsa1,.1ftrages gewiss schon viel zu 
lange Zeit gelassen. Wie langweilig die Diskussion sein wird 
und wie wenig medienwirksam sie sein soll, wird sich zeigen. 
Im Namen der Kommissionsminderheit werde ich mir erlau
ben, einige grundsätzliche Abänderungsanträge zu stellen. 
Alle petreff13n prinzipielle Fragen, die im Interesse der Sache 
ausdiskutiert werden müssen und - um allfälligen kritischen 
Bemerkungen gleich vorzubeugen - die gerade nicht be
zwecken, im Ratsplenum eine' weitere Kommissionssitzung 
durchzuführen. D,as SctJicksal dieser Minderheitsanträge wird 
allerdings für meine Haltung in der Gesamtabstimmung zur 
Vorlage entscheidend sein. 

M. Rey""ond: L'elaboration d'une loi federale sur le droit fon
cier rural constitue sur 113 plan forme! une tres heureuse initia
tive. II s'agit en effet ~e r13grouper dans un document unique, 
coherent et modernise, des dispositions qui sont actuellement 
dispersees dans cinq textes legaux differents, a savoir le Code 
civil, le Code des obligations, la loi sur le maintien de la pro
priete fonciere rurale, la loi sur le desendettement de domai
nes agricoles et la loi sur l'agriculture. Ne serait-ce qu'a cause 
de ce regroupement, pour des questions de forme et de clarte, 
il vaut la, peine d'entrer en matiere. . 
Ace stade du debat, il me paralt utile de faire trois remarques 
de portee generall:). Tout d'abord, il faut rappeler que le droit 
agraire suisse est le seul au monde a traiter de valeur de rende
ment et a imposer l'application de celle-ci pour le transfert 
d'immeubles agricc;,les dans le cadre familial. Cette mesure, 
qui privilegie l'exploitantfille ou gan;on du proprietaire, a pour 
cons~quence que, me.rne si leur nombre a diminue - passant 
de 25 a 5 poµr cent de la population depuis 1912, date du 
Code civil qui cpn,sacra la valeur de rendement - les familles 
paysannes exploitantes possedent encore 60 pour cent des 
terres cultivees, ce qui est evidemment considerable. II est 
donc tieureux que le projet qui nous est soumis reprenne la 
notion meme de la valeur de rendement et confirme les dispo
sitions imperatives consistant a l'appliquer pour les transferts 
sµccessoraux dans le cadre familial et pour les transferts du vi
vant des parents . 
Ces dispositions que j'approuve, avec je crois tous ceux qui se 
penchent sur ces problemes, a rexception bien sur de quel
ques coheritiers et freres et soeurs des beneficiaires, ne doi
vent pas nous faire perdre de vue ce que serait l'agriculture 
suisse sans la valeur de rendement. D'abord,'la reforme des 
structures aurait ete plus rapide. La reprise a la valeur de ren
dement des domaines de famille constitue en effet un attrait 
indeniable, meme pour les domaines dont la rentabilite est 
douteuse. Ensuite, sans cette valeur de rendement, nous au
rions au moins de temps en temps un agriculteur venant d'un 
autre milieu, peut-etre meme de la ville, ce qui est pratique
ment impossible car les domaines sont tenus et bien tenus de 
pere eniils, dans les mämes familles et tres rares sont ceux qui 
deviennent disponibles pour des nouveau-venus issus d'au
tres milieux economiques. 
Ma deuxieme remarque conceme•le 40 pour cent des terres 
qui sont exploitees en fermage et dont les proprietaires sont 
aussi bien des collectivites publiques que des particuliers. II 
faut souligner que ces demiers sont tres utiles a l'agriculture 
parce qu'ils supportent la charge de la propriete, laquelle 
depasse tres souvent le montant du fermage dont chacun sait 
qu'il est s,oumis au contröle des prix. J'affirme' donc que ces 
proprietaires-la, comme partout ailleurs en Europe, sont avan
tageux et interessants pour l'exploitant qui loue leurs terres et 
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pour le consommateur puisque le prix de la location est fonc
tion de la valeur de rendement. Je m'etonne des lors que cer
tains, s'emparant du slogan demagogique «La terre aux pay
sansl», veuillent donner une priorite d'achat absolue aux ex
ploitants lorsque des domaines ou des terres agricoles sont ä 
vendre en dehors du cercle familial. 
Je considE3re qu'il n'est pas raisonnable d'empecher j:!les tiers 
non exploitants d'acquerir, ce qui conduirait ä terme ä suppri
mer l'affermage. A mon avis, il est utile de maintenir ce dernier, 
qui a le grand avantage d'entretenir des relations utiles entre 
exploitants et proprietaires, donc entre des paysans et des 
personnes d'autres milieux. La situation de beaucoup de fer
miers est d'ailleurs souvent preferable a celle de bien des pro
prietaires exploitants et cela est incontestablement du a l'effort 
financier consenti pour leurs proprietes par leurs proprietaires. 
Ces derniers, lorsqu'ils n'exploitent pas eux-memes, sont mo
tives simplement par le desir de conserver un bien de famille 
ou par l'interet tres concret qu'ils portent a l'agriculture a tra
vers leurs fermiers. 
Ma derniere remarque concerne la politique des structures 
que I' on veut conduire par le biais du projet de loi qui nous est 
soumis. Comme jusqu'ici, on s'opposera et on interdira aussi 
bien le demantelement, c'est-a-dire la vente par parcelles, 
d'une unite economique que l'accaparement, c'est-a-dire. 
l'agrandissement demesure d'une propriete. 
Je souhaite d'abord que l'application de ces dispositions soit 
vraiment laissee aux autorites cantonales. En effet, la structure 
des domaines dits «viables» varie selon les conditions d'ex
ploitation. Dans une region a production laitiere, 15 hectares 
permettent de vivre. Dans une region a production cerealiere, 
30 hectares ne sont pas viables. II taut donc laisser aux can
tons le soin d'appliquer les notions de demantelement de 
taute unite economique et d'accaparement. II taut d'autre part 
que l'on puisse favoriser !'indispensable poursuite de la 
reforme des structures. Nous avons - et cela provient des dis
positions deja en vigueur contre l'acc~parement et contre le 
morcellement - les plus mauvaises structures agricoles de 
taute l'Europe. 
Des lors, face aux echeances de celle-ci et ä celles du GATT, 
nous devons nous efforcer, si ce n'est de-favoriser l'agrandis
sement des domaines, du molns de ne pas l'interdire ou de ne 
pas trop le perturber. C'est la le seul moyen d'arriver un jour a 
une meilleure economie d'echelle qui soit supportable pour le 
consommateur et pour le contrlbuable. 
II est certain que le droit rural qui nous est soumis aujourd'hui 
resulte de considerations, d'enquetes et d'etudes qui ont 
precede - je dis bien precede - les defis que nous vivons au
jourd'hui de l'Europe et du GATT. J'espere donc une applica
tion souple de ces dispositions, qui sont souvent tatillonnes, 
sclerosantes, mesquines et interventionnistes a l'exces. Sans 

1 une teile application souple, il est certain que le droit foncier 
qui nous est propose pourrait etre le fossoyeur de l'agricul
ture, alors que, s'il 'est compris de maniere dynamique par 
ceux qui doivent l'appl,iquer, il peut etre le garant indispensa
ble ä l'avenir de cette agriculture. 
C'est dans ces sentiments que je vous recommande d'entrer 
eh matiere. 

Zlegler: Ich beantrage Ihnen, auf beide Vorlagen einzutreten. 
Wohl werde ich nur zur ersten Vorlage sprechen, aber die bei
den Vorlagen hängen ja voneinander ab, ja die zweite ist zum 
Teil Voraussetzung für die erste. 
Der noch verfügbare Boden, auch der landwirtschaftliche, 
wird immer knapper. Die Landwirtschaft ist auf den Boden als 
Produktionsbasis angewiesen. Wenn wir die Landwirtschaft 
wollen, müssen wir ihr genügend fruchtbaren Boden zur Verfü
gung stellen. Dazu verpflichtet uns- Herr Zimmern hat dies be
reits gesagt - die Bundesverfassung, die die Erhaltung einer 
leistungsfähigen Landwirtschaft und die Festigung des bäuer
lichen Grundbesities fordert. Voraussetzung einer leistungs
fähigen Landwirtschaft ist genügend fruchtbarer Boden. Dafür 
haben einerseits das Raumplanungsrecht anderseits das Um
Weltschutzrecht zu sorgen. 
Im 6. Landwirtschaftsbericht hat der Bundesrat die Ziele des 
bäuerlichen Bodenrechtes umschrieben und konkretisiert -

der Kommissionspräsident hat von Philosophie gesprochen 
-; sie dürfen als allgemein anerkannt betrachtet werden. Sie 
sind heute bereits mehrmals erwähnt worden. Ich verzichte 
aber nicht darauf, sie zu wiederholen, denn sie scheinen mir 
Ausgangspunkt für die ganze Revision zu sein. Der Bundesrat 

. fordert die Erhaltung und Schaffung leistungsfähiger Betriebe, 
die Verhinderung zu grosser Wirtschaftseinheiten, die Ermög
lichung der Betriebsübernahme zu tragbaren Preisen und da
mit den Schutz vor Ueberschuldung, die Sicherung der land
wirtschaftlichen Existenz im Rahmen der bäuerlichen Familie 
und schliesslich die Begünstigung des Selbstbewirtschafters. 
Die Vorlage, die wir zu beraten haben, muss, auch wenn sie 
eine Weiterentwicklung geltenden Rechtes ist, somit an die
sen Zielen gemessen werden. Sie soll ja das Instrument sein, 
mit dem die Ziele, wie sie im 6. Landwirtschaftsbericht festge
halten worden sind, konkretisiert werden. 
Erstens: Die Erhaltung und Schaffung leistungsfähiger Be
triebe wird unter anderem durch das Verbot ermöglicht, erhal
tenswürdige landwirtschaftliche Gewerbe zu teilen und land
wirtschaftliche Grundstücke zu zerstückeln. 
zweitens: Güteraufkäufe, die über einen leistungsfähigen bäu
erlichen Familienbetrieb hinausgehen, werden untersagt. Zu 
grosse Wirtschaftseinheiten können mit diesem Gesetz ver
hindert werden. 
Drittens: Uebersetzte Preise müssen nicht geduldet werden. 
Gegen übersetzte Preise werden Instrumente zur Verfügung 
gestellt. 
Viertens: Ueberlegungen ·des Familienschutzes werden be
rücksichtigt durch Verwandtenvorkaufsrechte, erbrechtliche 
Zuweisungsansprüche, Geschwisterkaufsrecht usw. 
Fünftens: Der Selbstbewirtschafter wird beim Erwerb von land
wirtschaftlichen Gewerben begünstigt und geschützt. Die De
tailberatung wird zeigen müssen, wieweit das auch auf die Ne
benerwerbsbetriebe a4sgedehnt .werden kann.' Selbstver
ständlich können die Ziele des bäuerlichen Bodenrechtes auf 
verschiedene Art erreicht werden. Darauf wird aber in der De
tailberatung einzugehen sein. 
Das bäuerliche Bodenrecht in einem Erlass zusammenzufas
sen und, die längst nötige· Koordination vorzunehmen, wird 
selbstverständlich, sozusagen als Nebenprodukt, begrüsst. 
Ich ersuche Sie, auf beide Vorlagen einzutreten. 

M. Cottler: La revision du droit foncier rural constitue le pre
mier volet d'une serie de revisions en rapport avec la propriete 
fonciere, l'accession a la propriete et l'amenagement du terri
toire. La modification presente pourrait ainsi jouer le röte de 
phare pour celles que le Conseil federat a d'ores et deja an
noncees. 
Le projet de loi maintient dans ses fondements le principe de
la liberte de ta propriete et celui de la liberte de contracter. Cer
tes, ces libertes connaissent des limites llees a des motifs d'or- · 
dre public. Les restrictions apportees sont supportables et les 
propositions de la majorite de la commission nous paraissent 
equitables. Le projßt de loi defend en premier lieu l'idee visant 
ä proteger las exploitations familiales paysannes, qui sont 
d'ailleurs plus aptes a approvisionner le pays en touttemps en 
denrees alimentaires de qualite. 
L'objectif relatif a l'entreprise familiale est complete par 
l'amelioratiön structurelle de l'exploitation et la reprise du do
maine par le proprietaire exploitant. Ce dern1er est prioritaire 
dans l'attribution du domaine aux membres de la famille. Le 
principe de l'exploitant a titre personnel constltue le fil conduc
teur de la loi. Les revendications des adeptes de la terre aux 
paysans ytrouvent ainsi leur compte. Aujourd'hui, l'agriculteur 
exerce le metier de producteur et d'entrepreneur. Le souci 
d'obtenir les meilleurs rendements exige souvent une exten
sion des surfaces a cultiver et une meilleure rationalisation de 
l'entreprise. 
Par rapport a d'autres pays, notre agriculture se doit de rester 
competitive. En empechant le morcellement, le projet de loi 
tend a ce but. Mais il ne saurait s'agir de ne favoriser que las 
grandes exploitations. Les entreprises ex,Jloitees a temps par
tial, surtout situees dans nos regions de montagne, pourront 
beneficier, au meme titre que les entreprises exploitees a 
temps principal, des mesures de protection accordees par le 
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nouveau droit foncier r:ural. Les cantons, en effet, disposeron,t 
de la competence de faire appliquer les nouvelles disposi
tions. 
Le probleme qui, aujourd'hui, inquiete le pays, est celui de la 
spebulation et des prix de la terre: leur rencherissement affai
blit les capacites des exploitations. Les moyens prevus par la 
nouv1;ille loi nous paraissent etre efficaces. Nous soutenons 
aussi bien l'instrument de la procedure d'opposition deja ap
pliquee avec succes dans certains cantoqs que les nouvelles 
mesures destinees a combattre les prix d'acquisition su'rfaits. 
En effet, selon la majorite de la commission et selon le Conseil 
federal, la moderation et la reduction des prix releveront de cri
teres de marche, alors que la minorite conduite par M. Zim
merli souhaite aussi determiner les prix des transactions im
mobilieres ordinaires en fonction de la notion legale, plus artifi
cielle, de la valeur de rendement. 
L'introduction de la procedure d'approbation aurait egale
ment pour effet de soumettre ,toute transaction immobiliere au 
regime de l'autorisation; la liberte de contracter serait, par 
consequent, atteinte dans ses fondements. C'est en nous ap
puyant sur ces considerations que nous voterons l'entree en 
matiere et le projet tel qu'il nous est presente par la commis
sion. 

Rüesch: Ueber den Zweck dieses Gesetzes herrscht weitge
hend Einigkeit in diesem Saale. Wir alle wollen eine gesunde 
Lanpwirtschaft erhalten, den bäuerlichen Familienbetrieb und 
die Stellung des Selbstbewirtschafters stärken. Dass zur j::rrei
chung dieser Ziele der landwirtschaftliche Boden der Spekula
tion entzogen werden muss, leuchtet allgemein ein. Die Gei
ster scheiden sich nicht an der Zielsetzung, sondern an der 
Frage der gesetzgeberischen Mittel, die einzusetzen sind. Wir 
brauchen ein landwirtschaftliches Bodenrecht, das seine Ziele 
erreicht und nicht in der Bürokratie erstickt. Man kann sich fra
gen, wieweit die zu diesem Zwecke. erforderlichen Fallstudien 
und Machbarkeitsprüfungen in der Vorbereitung dieses Ge
setzes in genügendem Masse ausgeführt worden !:lind. Fpl
gende Beispiele mögen dies erläutern: 
1. Das Realteilungsverbot ist sicher notwendig, ist im Entwurf 
aber auf die Spitze getrieben und verursacht damit nur Aerger. 
Wieso soll es einem Landwirt, der 150 000 m2 Boden besitzt, 
verboten sein, dem Nachbarn 150 m2 abzutreten, so dass 
auch dieser ein eigenes Stück Garten hat? Die Kommission 
hat eine entsprechende Korrektur ins Gesetz einbauen müs
sen. 
2. Wir wollen den landwirtschaftlichen Boden der Spekulation 
entziehen. Wir wollen den Selbstbewirtschafter fördern und 
vermeic:te.n, dass unsere landwirtschaftlichen Heimwesen zu 
Objekten der reinen Kapitalanlage werden. Ist es aber richtig, 
so weit zu gehen, dass es einem Gewerbe- oder Industriebe
trieb praktisch verwehrt wird, einen landwirtschaftlichen Be
trieb allein zum Zwecke des Realersatzes zu erwerben, damit 
er dieses dann anbieten kann, wenn er eine Erweiterung nötig 
hat? Alle Vorrechte der Erben, der Pächter und des Selbst
bewirtschafters haben ja ohnehin Vorrang. Dieser Fall dürfte 
ohnehin selten eintreten. Wollen wir ihn aber praktisch ganz 
verhindern? Die Entwicklung i:, der EG fördert den Anreiz zur 
Verlegung von Produktionsstätten ins Ausland bereits genug. 
Wir haben darauf hingewiesen, dass unsere Energiepolitik je 
nach dem Ausgang der Abstimmungen im September diesen 
Anreiz zur Verlagerung noch wesentlich verstärken könnte. 
Wollen wir diese Tendenz mit diesem Gesetz auch noch unnö
tig fördern? Eine Verlagerung von Produktionsstätten ins Aus
land ist nämlich auch nicht im Sinne unserer Landwirtschaft. 
Unsere Volkswirtschaft ist ein Ganzes. Jeder ist auf den ande
ren angewiesen, . die Landwirtschaft auf Industrie und Ge
werbe und umgekehrt. Zur Gesetzgebung gehört aber auch 
etwas Psychologie. Deshalb ist das Einspracheverfahren dem 
Bewilligungsverfahren vorzuziehen. Es ist nicht so, dass die 
Befürworter des Einspracheverfahrens falsch orientiert sind, 
Herr Zimmerli, sondern unser Entschluss, das Einsprachever
fahren dem Bewilligungsverfahren vorzuziehen, hat psycholo
gische Gründe. Der Begriff «Einsprache» weckt das Bewusst
sein von einem Recht. Der Begriff «Bewilligung» weckt hinge
gen das Gefühl des Obrigkeitsstaates, der vorerst einmal alles 
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verbietet, µm dann gnädigstvvieder BewilligL.1ngen zu erteilen. 
Die F-iµt der Bewilligungen führt sicher auch in der landwirt
schaftlichen Bevölkerung langsam zu einer Krise in der Ak
zeptanz. Das zeigt folgende Glosse aus dem «Schweizeri
schen Beobachter»: Zwei Knaben bauen einen Schneemann. 
Ein herbeikommender Polizist meint: Dieser Schneemann ist 
höher als 1.20 m. Wo habt ihr die Baubewilligung? Die Knaben 
sind folgsam bereit, den Schneemann wieder abzubrechen. 
Der Polizist aber sagt: Das geht nicht, ihr habt ja gar keine Ab
bruchbewilligung. In dieser Richtung geht die, Entwicklung in 
diesem Staate. Sorgen wir dafür, dass wir nicht in den Bewilli
gungen des Obrigkeitsstaats ersticken. Reichen Sie einmal 
eine Baubewilligl.lng ein. Dann erfahren Sie, wieviel Teilbewilli
gungen Sie heute brauchen, bis Sie nur die primitivsten bauli
chen Veränderungen realisieren können! 
Es ist zweifellos schwierig, ein Gesetz zu formulieren, das die 
nötigen Schranken setzt und gleiohzeitig die starre Bürokratie 
vermeidet. Vieles kann erst in den Ausführungsbestimmun
gen, die man auch relativ rasch ändern kann, spezifiziert wer
den. Andere Details werden in der Anwendung des Gesetzes 
durch dje Praxis der Einsprachebehörden und durch die Ge
richte bestimmt. Wenn man in einer Materie gewisse Präzisie
rungen erst im Vollzug eines Gesetzes erwarten kann, ist es 
um so wichtiger, dass der Gesetzgeber dem Anwender genau 
sagt, was er will, das heisst, das Gesetz braucht einen Zweck
artikel. Dieser ist eiine l..eitlinie für die Anwendung des Geset
zes im Rahmen der teleologischen Auslegung des Gesetzes 
in Verwaltung und Rechtsprechung. Aus diesem Grund ist der 
Antrag Ziegler auf einen Zweckartikel zu unterstützen. 
Unsere Landwirtschaft geht mit den Gatt-Verhandlungen und 
der Frage der EG und des EWR schwierigen Zeiten entgegen. 
Die Landwirtschaft geht uns aber alle an. Wir alle sind auf die 
Landwirtschaft angewiesen. Sie muss darum auch vom gan
zen Volke getragen werd1;=m. Ich bin überzeugt, dass ein zu 
starres System, wie es die Minderheit in entscheidenden 
Punkten anstrebt, auch im landwirtschaftlichen Bodenrecht 
kontraproduktiv ist. Wenn die landwirtschaftlichen Güter prak
tisch vom Staate verteilt werden, werden jene Kräfte Auftrieb 
erhalten - wir haben sie mit der Stadt-Land-Initiative l<ennen
gelernt -, welche den Boden lieber verstaatlichen möchten. 
Dann würde der Bauer zum Pächter von Staates Gnaden oder 
schli13sslich sogar zum Angestellten. Eine solche Entwicklung 
ist staatspolitisch unannehmbar. Bestärken wir das landwirt
schaftliche Bodenrecht also derart, dass es auch wirklich ei
nen gesunden Bauernstand erhältl 
In diesem Sinne bin ich für Eintreten, und ich bitte Sie, in den 
wichtigsten Grundsatzentscheiden Bundesrat und Kommis
sion zu folgen. 

Piller: Erlauben Sie mir, dass ich, obwohl ich nicht Mitglied 
der Kommission war, zum Eintreten spreche. Ich tue dies an
stelle meiner Fraktionskollegin-sie war Kommissionsmitglied 
- Yvette Jaggi, die sich heute leider entschuldigen musste, 
aber auch als damaliges Mitglied des Abstimmungskomitees 
für die Stadt-Land-Initiative. Ich war damals aber nie, Herr 
Rüesch, für die Verstaatlichung des Bodens. 
Um es vorwegzunehmen: Was uns der Bundesrat vorgelegt 
hat lind was die Kommissionsmehrheit noch abgeändert hat, 
mag mich ganz und gar nicht zu befriedigen. Sollte die~ tat
sächlich als Mehrheitsbeschluss aus den Parlamentsberatun
gen hervorgehen, frage ich mich, ob wir die Uebung ehrlicher
weise nicht abbrechen sollten, mit der Erklärung, dass wir 
nicht gewillt oder nicht fähig sind, ein griffiges Bodenrecht zu 
schaffen. 
Erlauben Sie mir, dass ich etwas zurückblende. Bereits am 
1. Juli 1948 hat die Schweizerische Bauernheimatbewegung 
eine Bodenrechtsinitiative eingereicht. Der Kommissionsprä
sident hat darauf hingewiesen. Ich erlaube mir nur, den ersten 
Abschnitt zu zitieren: «Der Bund trifft in Verbindung mit den 
Kantonen die erforderlichen Massnahmen, um das nutzbare 
Grundeigentum der Spekulation zu entziehen.» Dieses Volks
begehren wurde 1950 abgelehnt, nicht zuletzt auch deshalb, 
weil die Gegner bessere Lösungen versprachen. Wie dies üb
rigens auch am 4. Dezember 1988 im Vorfeld zur Abstimmung 
über die Stadt-Land-Initiative geschah. 
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Im Parlament war man in Sachen Vorstössen ebenfalls beson
ders aktiv, wohl auch, um den Eindruck zu erwecken, es tue 
sich etwas. So wurden zwischen 1941 und 1981 in Sachen Bo
denrecht 120 Motionen, 83 Postulate, 60 Interpellationen und 
141 Einfache Anfragen eingereicht, also insgesamt 386 Vor
stösse. Es folgten weitere im Bereiche Raumordnungspolitik 
zwischen 1970 und 1981, insgesamt 301 Vorstösse. Und die 
politischen Parteien machten Vorschläge - meistens vor den 
Wahlen -, die für die gleiche Zeitspanne 52 Seiten A4 füllen. 
1980 ging die Kommission Zimmerli ans Werk. Sie schlug eine 
recht gute Lösung vor, die, obwohl die Vernehmlassungser
gebnisse mehrheitlich positiv waren, bereits vom Bundesrat 
stark abgeschwächt wurde. Mich würde interessieren, Herr 
Schönenberger, welche Vernehmlassung Sie gemeint haben. 
Nach meinem Dafürhalten hat der Bundesrat das Vernehmlas
sungsergebnis ganz einseitig interpretiert. Wir könnten dar
über einmal diskutieren. 
1990, also etwa 50 Jahre nach der ersten Bodenrechtsinitia
tive, diskutieren wir über einen Entwurf, der, gemessen an der 
immensE;Jn Arbeit im Parlament, in den politischen Parteien 
und gemessen an der Arbeit der Kommission Zimmerli, dürfti
ger kaum hätte ausfallen können. Ein lfäuerliches Bodenrecht 
ohne wirksamen Schutz der bäuerlichen Familienbetriebe in
klusive der Nebenerwerbsbetriebe, ohne eine Bewilligungs
pflicht beim Verkauf und ohne eine Preisbegrenzung mit Be
zug auf den Ertragswert wird unwirksam bleiben und muss 
letztlich als parlamentarische Augenwischerei bezeichnet wer
den. 
Ein solches Gesetz würde auch im Widerspruch zum 6. Land
wirtschaftsbericht und zu unseren Bemühungen stehen, nicht 
zuviele Barrieren zwischen uns, dem Gatt und der EG zu er
richten. Ich kann einfach nicht verstehen, weshalb man be
hauptet, dass der Mehrheitsbeschluss uns eine Landwirt
schaftspolitik bringen würde, die dem Gatt und der EG näher 
wäre; das Umgekehrte ist der Fall. Laut des 6. Landwirtschafts
berichtes haben wir heute noch zirka 120 000 Landwirtschafts
betriebe, davon sind zirka die Hälfte Nebenerwerbsbetriebe. 
Der Bundesrat bekräftigte im 6. Landwirtschaftsbericht den 
Willen, entsprechend den vier Oberzielen unserer Landwirt
schaftspolitik das Betriebssterben zu stoppen respektive eine 
gesunde Strukturerhaltungspolitik zu betreiben. Flächenbei
träge, garantierte Produktepreise usw. wurden eingeführt. 
Weiter wurde stets darauf hingewiesen, dass der Nebener
werbsbetrieb an Bedeutung gewinnen werde, weil aufgrund 
der enormen Mechanisierung der Landwirt auf kleineren und 
mittleren Betrieben nicht rnehrvoll ausgelastet sei. Darf ich Sie 
an die Diskussion im Vorfeld der Abstimmung über die Klein
bauern-Initiative erinnern? Was uns hier im neuen Bodenrecht 
vorgelegt wird, ist gerade das Umgekehrte. Mit diesem Gesetz 
würden wir die Nebenerwerbsbetriebe längerfristig stark dezi
mieren. Ich vermisse in diesem Punkt die bundesrätliche Ko
härenz zwischen dem 6. Landwirtschaftsberic):lt, der Botschaft 
zur Kleinbauern-Initiative und dem neuen Bodenrecht. Im 
Sinne der früheren Aussagen müssen Haupt- und Nebener
werbsbetriebe als Ganzes erhalten und zum Ertragswert ge
kauft werden können. 
Zum vorgeschlagenen Einspracheverfahren: Es ist doch 
heute wohl allgemein klar - Herr Zimmerli hat darauf hingewie
sen -, dass ein wirksames Bekämpfen von Spekulationsge
schäften nur möglich ist, wenn wir das Bewilligungsverfahren 
einführen. Was spricht objektiv denn eigentlich gegen dieses 
griffige Instrument? Wenn keine echten Argumente mehr vor
handen sind, wird der administrative Aufwand ins Feld geführt. 
Aber ganz ehrlich, dieses Argument ist doch nur vorgescho
ben! In Tat und Wahrheit möchte man den nur auf kurzfristigen 
Gewinn bedachten Handel mit Boden doch nicht wirklich un
terbinde.n, es lockt das grosse Geld. Wo bleibt die Moral? Wo 
bleibt unsere Verpflichtung, zum Wohle unseres Landes und 
der gesamten Bevölkerung tätig zu sein, wie es im Artikel 2 der 
Bundesverfassung steht und wie es sich aus ethischer Sicht 
eigentlich auch aufdrängt? 
Zur Preisbegrenzung: Hier scheint mir die schwächste titelle 
in der Fassung der Kommissionsmehrheit zu liegen. Ohne 
eine Festlegung des zulässigen Höchstpreises, orientiert am 
Ertragswert für landwirtschaftli,che Gewerbe und Grund-

stücke, wird dieses Gesetz praktisch wirkungslos. Ich erinnere 
nur an das revidierte Pachtrecht: Was nützt beispielsweise das 
Vorkaufsrecht dem Pächter ohne eine Preisbegrenzung? 
Schauen Sie sich doch einmal in Ihren Kantonen um. Sie wer
den sehen, dass bei der heutigen Preistreiberei ein Pächter 
dieses Recht wohl geltend machen kann, aber selten in der 
Lage ist, den geforderten und von Spekulanten offerierten 
Preis zu zahlen. Ein. Beispiel aus jüngster Zeit: Im Seeland 
wurde für Kulturland 20 Franken pro Quadratmeter bezahlt. 
Hier sehe ich auch wieder eineh krassen Widerspruch zu den 
vier Oberzielen unserer Landwirtschaftspolitik. Ich möchte 
doch zwei, und zwar das erste und das letzte, zitieren: die «Ver
sorgung der Bevölkerung mit qualitativ hochwertigen und ge
sunden Nahrungsmitteln zu günstigen Preisen» sowie die «Er
haltung einer bäuerlich strukturierten Landwirtschaft und den 
Beitrag zur dezentralen Besiedlung unseres Landes». Wir un
terstützen heute jährlich unsere Landwirtschaft mit Milliarden. 

· Wir bezahlen wohl die höchsten Preise für landwirtschaftliche 
Produkte. Die hohen Konsumentenpreise zur Unterstützung 
der Landwirtschaft durch die öffentliche Hand sind wir gewillt 
zu bezahlen, um die vier Oberziele unserer Landwirtschaftspo
litik zu erreichen. Es geht aber nicht an, dass diese Gelder zur 
Finanzierung von Spekulationsgewinnen eingesetzt werden. 
Wenn wir die heutigen Preise anschauen, wenn wir die Ver
schuldung unserer Landwirtschaft betrachten und mit dem 
Ausland vergleichen, so ist leicht auszurechnen, dass ein . 
schöner Teil der jeweiligen Preisforderungen der Landwirt
schaft auf die zu hohen Preise zurückzuführen sind, die für 
landwirtschaftliche Gewerbe und Grundstücke bezahlt wer
den müssen. 
Dies ist nicht nur unhaltbar, weil aufgrund der heutigen Hypo
thekarzinsen die Landwirte um Hunderte von Millionen mehr 
belastet werden, sondern weil gerade heute die Konkurrenz
fähigkeit der schweizerischen Landwirtschaft mit Blick auf das 
Gatt, die EG und den Europäischen Wirtschaftsraum immer 
bedrohter ist. Unsere Landwirtschaft sollte mit einer Senkung 
der Produktionskosten antworten können. Voraussetzung 
dazu wäre das Vorhandensein von Landwirtschaftsbetrieben 
und Pachtland zu tragbaren, denjenigen der EG vergleich
baren Preisen. Heute werden doch Bauern und Pächter durch 
die gewaltige Preistreiberei regelrecht an die Wand gedrückt, 
Es nützen das Prinzip der Selbstbewirtschaftung und das Vor
kaufsrecht wenig bis nichts, wenn keine Preislimiten festgelegt 
werden. Der Ertragswert als Bemessungsgrundlage muss 
künftig als Preislimitierung klar verankert werden, wenn wir ein 
Bodenrecht schaffen wollen, das unseren landwirtschaftlichen 
Boden wieder zu dem machen soll, was er sein soll, nämlich 
zum Lebenselement für uns Menschen, wie es Luft und Was
ser sind. 
Das Recht auf Grundeigentum und die Verfügungsfreiheit dar
über müssen den Interessen des gesamten Volkes unterge
ordnet sein. Die Schweiz war vor vielen Jahrzehnten das Ar
menhaus Europas. Durch harte und ehrliche Arbeit haben wir 
respektive unsere Mütter und Väter einen grossen Wohlstand 
geschaffen. Durch die überhandnehmende Spekulation mit 
Wohnungen, mit Bauland und mit landwirtschaftlichem Boden 
beginnt nun eine kleine Minderheit, die grosse Mehrheit des 
Volkes auf eine moderne Art auszubeuten. Ohne reale Arbeit, 
über Spekulation wird das grosse Geld verdient. Dem Volk 
wird ein beträchtlicher Teil seines ehrlich verdienten Einkom
mens entzogen, .um Spekulanten zu Millionären zu machen. 
Die Mietzinse steigen und steigen. In Genf kann ein Postbote 
nicht einmal mehr mit seiner eigenen Arbeit eine Wohnung fi
_nanzieren, über Steuergelder ,müssen diese Beamten Zu
schüsse erhalten. Unsere Landwirte sind mit 14 Milliarden die 
höchstverschuldeten der Welt. Sie verlangen höhere Produk
tionspreise, um die Schulden und Zinsen zu bezahlen. Der 
Konsument und Steuerzahler trägt die Hauptlast. Es ist Auf
gabe des Staates, diesem Treiben den Riegel zu schieben. 
Wenn uns dies nicht gelingt, wird uns früher oder später die 
Rechnung präsentiert werden. Diese kann darin bestehen, 
dass das Volk, das ehrlich arbeitet, uns seine Gefolgschaft 
endgültig verweigert. Ein schönes Stück Weg in diese Rich
tung sind wir bereits gegangen. Es ist Zeit zur Umkehr. 
Setzen wir heute ein Zeichen, und folgen wir in den wichtigen 
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Punkten der Kommissfonsminderh~it. Nur unter diesen Vor
aussetzungen bin. ich bereit, auf die Vorlage einzutreten. Im 
Falle eines Obsiegens der Mehrheit kann ich das Gesetz nicht 
mehr unterstützen. Die Freiheit des einzelnen muss immer 
dann beschnitten werden, wenn der Gerechtigkeit zum Durch
bruch verholfen werden muss. Schaffen wir Gerechtigkeit mit 
einem griffigen neuen Bodenrecht, von dem nun bald ein hal
bes Jahrhundert gesprochen wird! Die Zeit drängt! 

Zu'!'bühl: Gestatten Si_e mir, dass ich in dieser Angelegenheit 
meinen Gedanken freien Lauf lasse. Wir sind «glücklicher
weise» wieder einmal soweit, dass ein Bereich in unserer Wirt
schaftsordnung nicht mehr dem Zufall bzw. der Vernunft oder 
vielmehr der Unvernunft der Beteiligten überlassen werden 
kann: Die Uebermarcher - ich verzichte darauf, sie näher-zu 
bezeichnen - haben es wieder einmal so weit gebracht, dass 
der Handel mit landwirtschaftlichem Boden der Kontrolle Le
darf. Ich bin wahrscheinlich nicht der einzige in diesem Saal 
der nicht mit voller Lust und Freude auf die Beratung der Bo: 
denrechtsvorlage gewartet hat. Wie sie angepriesen wird 
bring~ sie nichJ nur eine mehr oder weniger klare, saubere und 

. praktikable Lösung, sondern bedeutet sie auch einen recht 
massiven Eingriff ins Bodeneigentum. Zusammen mit dem 
Pachtrecht bleibt für den Liegenschaftsbesitzer nur noch eine 
schmale Basis an Verfügungsrecht; so etwas wird natürlich 
von Leuten, die nicht ßodenbesitzer sind, nicht ganz gleich 
empfunden wie von Liegenschaftseigentümern und beson
ders von jenen, die die ehrliche Absicht haben auch ohne ge
setzliche Schranken zum Bauernboden Sorge'zu tragen. 
Unser Boden ist ein kostbares Gut, aber viele Leute haben 
kein Verständ11is dafür. Sie erkennen die zusammenhänge 
nicht mehr. Der Respekt vor dem unersetzbaren Wert Boden 
ist längst verlorengegangen. Nur noch als Handelsware wird 
er geschätzt. In einem alten Liegenschaftsteilakt vom letzten 
Jahrhundert habe ich den Spruch gelesen: «Ohne Boden, 
ohne Grund; ohne Wort, ohne Mund.» Damit kommt deutlich 
zum Ausdruck, dass man in früheren Jahrhunderten der Be
deutung des Bodens einen grossen Wert beigemessen hat. 
Der Boden gibt uns Nahrung, er vermittelt uns die vielen Natur
schönheiten. Wir müssen ihn aber neu entdecken und wieder 
schätzen lernen und uns für seine Erhaltung einsetzen. 
Ich weiss: Heilsame Ermahnungen, Appelle oder flankierende 
Ma~nahmen haben schon längst keine Wirkung mehr. 
Schlimmer als Kinder benehmen sich oft die Erwachsenen 
wenn sie Ermahnungen zum Masshalten in den Wind schla: 
gen. Wer nicht hören will, muss fühlen, und das wird über das 
neue Bodenrecht der Fall sein. Also jammern und sich fügern 
hilft nichts. A~c~ ich sehe mit einem gewissen Unbehngen ein, 
dass dem ständigen Schwinden der bäuerlichen Bodenfläche 
vorgebeugt werden muss. Aber wenn schon, dann so, dass 
auch für Schlaumeier keine Hintertüren mehr offenbleiben
Der Not gehorchend - mehr als dem eigenen Trieb -; abe~ 
dem Boden zuliebe werde ich für Eintreten stimmen. Vielleicht 
können wir mit dieser Vorlage Schlimmeres verhüten. 
Ich gestatte mir die höfliche Anfrage an Herrn Bundespräsi
dent Koller: Wie umschreibt der Bundesrat den Selbstbewirt
schafte:r, df:m in der Vorlage eine bedeutende Rol~e zukommt? 
Ich ~eme, m der Botschaft auf Seite 35 ist diese Frage nicht 
deutlich genug beantwortet; es bleiben Zweifel bestehen. 
Muss der Selbstbewirtschafter selbst Hand anlegen? Kann er 
zum _Bei$piel den Betrieb auf eigenes Risiko führen, aber die 
Arbeiten durch Angestellte ausführen lassen? Genügt es, 
wenn er gelegentlich mitarbeitet? Ich meine, es ist in diesem 
Punkt notwendig, dass völlige Klarheit herrscht und die Ausle
gung nicht von Kanton zu Kanton verschieden ist. 
Zum Begriff «Eignung»: Mir scheint die Forderung gemäss der 
B<:>tsc,haft Seite 36 doch etwas überspitzt zu sein, wenn ver
langt wird, es müsse einer eine landwirtschaftliche Schule be
sucht haben: «Es ist daher davon auszugehen, dass die Eig
nung zur Selbstbewirtschaftung eines landwirtschaftlichen 
Gewerbes in der Regel nur gegeben ist, wenn die betreffende 
Person eine landwirtschaftliche Schule besucht hat.» Wenn es 
auch heisst «in der Regel», so ist das vielleicht doch etwas 
überspitzt formuliert. Natürlich kommt der beruflichen Ausbil
dung eine grosse Bedeutung zu, und sie wird auch stark geför-

dert. Viele junge Bauern gehen heute - Gott sei Dankl - in die 
~an~wirtschaftliche Schule. Mich stört aber die Umschreibung 
m dieser absoluten Form. Ich hätte darüber gerne eine Aus
kunft. 
Bei df:r Beratung wollen wir versuchen, in der gesunden Mitte 
zu bleiben. 

M. Delalay: Permettez a un non-membre de la commission 
mai~_represe_ntant d'un canton ou l'agriculture tient une plac~ 
relat1vement Importante, de s'exprimer brievement sur ce pro
jet de loi relatif au droit foncier rural. 

. Salon I~ dernier r~censement de 1985, par exemple, le canton 
du Vala1s comptaIt 14 800 exploitations agricoles. 84 pour cent 
de ces exploitations etaient travaillees a titre accessoire 
c'est-a-dire a temps partial. L'exploitation des terres a titre ac: 
cessoire constitue donc une donnee fondamentale de l'agri
cultur? de tou! I:arc alpin ?ar, en region de montagne, la prati
q~e d une activ1te com~len:ientaire est souvent le seul moyen 
d_ assurer un revenu sat1sfa1sant. Dans ces conditions, le prin
cIpe de la terre a celui qui l'exploite risque de conduire a terme 
a l'im~ossibilite ~·acque~ir ~uelqu_es metres carres pour 
completer une petIte explo1tat1on agncole accessoire. 
c.~tte limitatlon dans la po~sibi_lite d;acheter des terres risque 
d etre tres mal re9ue et se 1ust1fie d autant moins que la nou
velle lo! s~r le bail a_ferme agricole et la loi sur l'amenagement 
du territoIre garantIssent la mise a disposition des surfaces 
~•assolement de terres agricoles. Completee par des disposi
tIons cantonales, eile constitue un moyen adequat de lutte 
contre la speculation fonciere. Cette notion de Ja terre a celui 
qui l'_exploite met e~ c~use toute la conception de la propriete 
fonc1ere dans les regIons de montagne. Elle reserve la terre 
a~ paysans, certes, mais avec l'apparition d'exploitations 
tou1ours plus grandes, mais aussi toujours moins nombreu
ses. EUe risque d'enfermer.l'agriculture sur elle-meme et de 
creer un clivage entre les paysans et le reste de la population. 
Je ne ronteste pas le maintien de cette notion dans le cadre de 
l'exe_rcice du droit de preemption et dans celui de la succes
sion paysanne comme critere de priorite· entre les ayants droit. 
Cepen_dant, je ne soutiendrai pas les propositions les plus 
contra1gnantes, en vue de reserver la terre a ceux qui l'exploi
tent, defendues par la minorite de la commission. 
s;agiss!l~t d~ la procedure d'au~orisation, dans l'optique 
dune leg1slatIon plus soupleet moms interventionniste, et de 
la necessite d'eviter un appareil administratif lourd et coateux 
je donnerai la preference au systerne de l'opposition. La pro: 
~edu~~ d'au!o~isation sembl~ donner de plus grandes garan
tIes d 1mpart1ahte que la procedure d'opposition, c'estvral. Ce
pen~ant, le choix, par exemple entre plusieurs aquereurs po-

. tent1els d'une terre, restera arbitraire meme avec la procedure 
d'autorisation. · 
En conclusion, je voterai l'entree en matiere car il est neces
saire de mettre sur pied une loi qui assure aux paysans les sur
faces necessaires et suffisantes pour leur donner un revenu 
equitable. Le maintien par l'agriculture d'un environnement 
agreable et la sauvegarde du milieu naturel justifient aussi 
cette nouvelle loi. Ces objectifs peuvent etre atteints en main
tena~t une agriculture forte qui permette aux paysans d'ac
quenr des terres a un prix raisonnable tout en luttant contre un 
morcellement excessif. Des dispositions du droit foncier ac
tuel, appliquees de fa9on tres inegale par les cantons meritent 
d'etre adaptees. Je soutiens donc sur le fond cette u

1

nification 
du droit foncier, mais sans aller a l' extreme dans l'intervention
n_isme de !'Etat, sans avoir l'ambition d'une protection exces
sIve qul nuirait finalement a l'agriculture et contribuerait a la 
mettre - particulierement l'agriculture de montagne - devant 
certaines difficultes. 

H_änsen~erg~~: Die allgemeinen· Ueberlegungen zum Erlass 
dieses emheIthchen !•Code rural», dieser zusammenfassen
den Gesetzgebung über das landwirtschaftliche Bodenrecht 
sind bereits alle erwähnt worden. Ich möchte beim Eintrete~ 
nur einige Sonderfälle erwähnen, die wir beim ausgesproche
nen Willen, den wir zur einheitlichen Behandlung aller Besitze 
von landwirtschaftlichem Boden haben, nicht vergessen soll-
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ten; Sonderfälle, von denen beim Eintreten noch nicht die 
Rede war. 
Da sind einmal die Gärtnereien, die seit langer Zeit wünschen, 
der Landwirtschaft zugezählt zu werden. Vielleicht haberr sie 
aber noch nicht gerherkt, dass sie dann auch unter die erb-· 
rechtlichen Bestimmungen der Landwirtschaft fallen würden, 
dass sie auf die freie Verkäuflichkeit des Betriebes - bis jetzt 
eine Selbstverständlichkeit für Gewerbe -verzichten müssten; 
zudem - was mir sehr schwierig erscheint - würde die Bela
stungsgrenze für Pfandrechte auch für die Gärtnereien gelten. 
Dann sind die Einwohnergemeinden zu erwähnen, die durch 
Ankauf von landwirtschaftlichem Boden ein wesentliches Mit
tel in die Hand bekamen, · eine geordnete Zonenplanung 
durchzuführen, Realersatz zu bieten durch vernünftige Ab
gabe von Bauland, mehr nützen zu können als alle Planungen 
auf dem Papier. Es ist schwierig zu begreifen, warum ein Arbei
ter oder ein Angestellter finanziell nicht mehr in der Lage ist, fGr 
seine Familie ein Eigenheim oder eine eigene Wohnung zu 
kaufen. Hier können die Gemeinden mithelfen, dass dies wie
der möglich wird. Aber dann dürfen wir für die öffentliche Hand 
keine zu rigorosen Schranken aufstellen beim Erwerb von 
landwirtschaftlichem Boden. 
Dann möchte ich noch andere öffentliche Bedürfnisse erwäh
nen, für die wir auf Boden in der landwirtschaftlichen Zone an
gewiesen sind und deren Anspruch wir anerkennen müssen: 
Wir sind auf Klesgewinnung angewiesen; wir müssen Abfalla
ger erstellen können; wir müssen Platz finden für Abwasserrei
nigungsanlagen; wir brauchen beispielsweise Platz für Fried
höfe, aber auch für Sportanlagen, für Pfadfinderheime und 
Zeltplätze. Auch Stiftungen für Drogenkranke beispielsweise 
müssen aus den Städten ausweichen können; landwirtschaft
liche Betriebe können beispielsweise bei Erziehungsheimen, 
Nervenkliniken und Privatschulen eine bessere Therapiemög
lichkeit bieten. Das bäuerliche Bodenrecht muss so g~staltet 
werden, dass weiterhin Landwirte ihr rechtes Auskommen fin
den können. Es muss auch so flexibel sein, dass andere Be
dürfnisse unseres Landes und seiner Bevölkerung erfüllt wer
den können. Dies dürfen wir nicht vergessen. 
Ich bin für Eintreten. 

Schoch, Berichterstatter: Gestatten Sie mir aln Schluss der 
Eintretensdebatte, bevor Herr Bundespräsident Koller votiert, 
noch einmal ganz kurz das Wort zu ergreifen. 
Wir haben heute wieder einmal Gelegenheit gehabt, uns von 
Herrn Piller sein sozial- und agrarpolitisches Credo vortragen 
zu lassen. Herr Piller hat sich dabei - ich möchte es vorsichtig 
formulieren - recht «süffiger» Formulierungen bedient und all 
jene, die sich nicht zur Kommissionsminderheit zählen, die 
also zum Beispiel bezifferte Höchstpreisvorschriften ablehnen 
oder für das Einspracheverfahren anstatt für das Bewilligungs
verfahren eintreten, mehr oder weniger unverblümt als Speku
lanten und als Schmarotzer gegenüber der Landwirtschaft eti
kettiert. 
Diese Qualifikation von Herrn Piller stört mich zwar, gäbe mir 
aber allein noch keinen Anlass zu einer Replik. Was mich dazu 
bestimmt hat, nochmals das Wort zu ergreifen, ist die Tatsache, 
dass Herr Piller erklärt hat, er sprec~e auch im Namen seiner 
Fraktionskollegin Frau Jaggi. Wir sassen mit Frau Jaggi wäh
rend Stunden zusammen, während Tagen, haben von ihr aber 
während der ganzen langen Kommissionsarbeit nie auch nur 
annähernd etwas gehört, das in die gleiche Richtung gegan
gen wäre wie das, was uns Herr Piller heute vorgetragen hat. Ich 
stelle deshalb fest, dass Herr Piller offenkundig nur für sich 
selbst und nicht im Namen von Frau Jaggi sprechen konnte. 

Piller: Ganz kurz: ·Ich habe keineswegs die Ve.rtreter der Mehr
heit als Spekulanten bezeichnet. Ich gebe Ihnen sehr gerne 
meinen Text, Herr Schech. 
Ferner habe ich gesagt, ich spräche anstelle von Frau Jaggi. 
Wir haben in UJJserer Fraktionssitzung Frau Jaggi angehört, 
die aus den Kommissionsberatungen berichtet hat. Es liegt 
auch ein schriftlicher Bericht von Frau Jaggi an meine Fraktion 
vor. Das möchte ich hier doch mit aller Deutlichkeit festhalten. 
Ich habe natürlich in meinem Namen gesprochen, aber das 
Gesagte entspricht der Fraktionshaltung. 

Bundespräsident Koller: Mit Befriediung habe ich zur Kennt
nis genommen, dass sowohl in Ihrer Kommission als auch hier 
im Rat Eintreten auf die Vorlage bäuerliches Bodenrecht un
bestritten geblieben ist, und zwar trotz der kritischen Bemer
kungen von Herrn, Ständerat Piller und auch trotz des Rück
weisungsantrags von Herrn Ständerat Zimmerli. Dieser be
zieht sich ja lediglich auf die Frage, ob im öffentlich-rechtlichen 
Teil anstelle eines Einsprache- ein Bewilligungsverfahren ein
geführt werden soll. Wir werden uns mit dieser Frage nachher 
zweifellos noch intensiv.auseinandersetzen. · 
Herrn Ständerat Piller möchte ich immerhin zu bedenken ge
. ben: Wenn wir hier das bäuerliche Bodenrecht regeln, müssen 
wir dieses zwar in staatliche Rahmenbedingungen hineinset
zen, aber wir können es ohne schwerwiegende Nachtelle 
eben nicht ausserhalb aller Marktwirtschaft und unserer priva
ten Eigentumsordnung ansiedeln. Wenn wir das täten.wären 
damit zweifellos fast zwangsläufig wieder andere, sehr, sehr 
nachteilige Wirkungen verbunden, wie Schwarzzahlungen 
und alle anderen Umgehungsmöglichkeiten. 
Zu Recht ist im übrigen in der Eintretensdebatte darauf hinge
wiesen worden, dass es sich beim bäuerlichen Bodenrecht 
um ein Rechtsverkehrsgesetz handelt, d. h. das bäuerliche 
Bodenrecht regelt, wer landwirtschaftlichen Boden erwerben 
und veräussern kann, es regelt hingegen nicht, welcher Bo
den landwirtschaftlich genutzt werden kann. Dafür ist das 
Raumplanungsrecht da. Das Raumplanungsrecht hat zusam
men mit dem Umweltschutzrecht den für eine landwirtschaft
liche Nutzung benötigten und geeigneten Boden zu schützen. 
Man kann dies nicht genug betonen, denn nur so kann dem 
verbreiteten Irrtum begegnet werden, wonach sich mit einem 
griffigen bäuerlichen Bodenrecht Landwirtschaftsland schüt
zen lasse. Das kann nicht Aufgabe des bäuerlichen Boden
rechts sein, sondern es muss dem Raumplanungsrecht und 
dem Umweltschutzrecht vorbehalten bleiben. 
Die Grundfrage des bäuerlichen Bodenrechts lautet daher: 
Wer kann landwirtschaftliche Gewerbe und landwirtschaftli
che Grundstücke erwerben? Die Eintretensdebatte hat ge
zeigt, dass diese Frage ganz unterschiedlich beantwortet 
wird. Das war eigentlich auch nicht anders zu erwarten, und es 
war schon so, als nach dem zweiten Weltkrieg das Bundes
gesetz über die Erhaltung des 'bäuerlichen Grundbesitzes 

· ausgearbeitet wurde. Auf der einen Seite stehen diejenigen, 
die vorbehältlich eng definierter Ausnahmen grundsätzlich 
nur den Selbstbewirtschafter als Erwerber von Landwirt
schaftsland sehen wollen. Auf der andern Seite finden sich 
jene, die mit dieser Maxime wenig anfangen können; sie ak
zeptieren den Vorrang des Selbstbewirtschafters höchstens 
dann, wenn es innerhalb einer Familie-beispielsweise bei der 
Erbteilung - den Uebernehmer eines landwirtschaftlichen Ge
werbes zu bestimmen gilt. 
Hinter diesen beiden - auch hier sehr eindrücklich zum Aus
druck gebrachten - unterschiedlichen Positionen verbergen 
sich im Grunde genommen zwei nicht leicht miteinander zu 
versöhnende Eigentumsphilosophien. Im einen Fall erhält 
derjenige den Boden, der ihn bewirtschaften will. Im andern 
Fall gehört der Boden, wie andere Güter, dem freien Privat
rechtsverkehr an, und es soll ihn derjenige erwerben können, 
der ihn nach den Gesetzen des Marktes auch tatsächlich er
werben kann. Sie erinnern sich in diesem Zusammenhang si
cher an die Diskussionen im Vorfeld der schliesslich klar ab
gelehnten Stadt-Land-Initiative. 
Für den Bundesrat war es daher von Anfang an klar: Ein neues 
bäuerliches Bodenrecht hat angesichts dieser auseinander
driftenden unterschiedlichen Eigentumsphilosophien nur 
dann eine Chance auf Zustimmung, wenn zwischen den bei
den geschilderten Extrempositionen ein Mittelweg gefunden 
werden kann. Ein solcher Kompromiss ist um so nötiger, als 
auch regional - auch das ist in Ihrer Diskussion zum Ausdruck 
gekommen - in unserm Land sehr verschiedene Auffassun
gen vertreten werden. Die Vernehmlassung und auch die Ein
tretensdebatte haben erneut klargemacht, dass beispiels- . 
weise in der Westschweiz für das Selbstbewirtschafterprinzip 
weniger Verständnis aufgebracht wird als in der Deutsch
schweiz. 
Der Bundesrat glaubte, im Entwurf den Mittelweg darin gefun-
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den zu haben, dass er all jene vom landwirtschaftlichen Bo
denmarkt ausgeschlossen hat, die überwiegend eine Kapital
anlage suchen. 
Ihre Kommission ist diesem Antrag des Bundeisrates leider 
nicht gefolgt. Sie begnügte sich mit dem Einsprachegrund der 
offensichtlichen Spekulation. Auch hier wird die Datailbera
tung Gelegenheit bieten, nochmals über diese Schlüsselbe
stimmung des bäuerlichen Bodenrechts zu diskutieren. 
Vorweg nur soviel: Folgt man dem Vorschlag "Ihrer Kommis
sion, so werden viele sagen, dass das neue bäuerliche Boden
recht diesbezüglich materiell wenig Neues bringt. In allen an
deren Fragen dagegen liegen die Vorstellungen Ihrer Kom
mission I.md des Bundesrates bedeutend näher beisammen. 
Dies gilt einmal für den Entscheid, alle Massnahmen des bäu
erlichen Bodenrechts in einem Spezialgesetz zusammenzu
fassen. Damit besteht auch die Möglichkeit für einen einheft
lichen Geltungsbereich, der sich an der Zonenordnung des 
Bundesgesetzes über die Raumplanung - er würde alle land
wirtschaftlichen Grunds~ücke umfassen, die ausserhalb der 
fü~uzone liegen - orientiert. · 
Es handelt sich rechtssystematisch um einen bedeutenden 
Fortschritt im Vergleich zum heutigen Rechtszustand, der be
kanntlich für die fünf Gesetze, in denen sich die betreffenden 
Normen des bäuerlichen Bodenrechts befinden, unterschied
liche Geltungsbereiche kennt, unterschiedlichen Prinzipien 
folgt. Das neue, einheitliche Gesetz, das einen wichtigen 
Schritt im Hinblick auf ein einheitliches Agrargesetzbuch, ei
nen sogenannten «code rural», darstellt, hat zudem den Vor
teil, dass die Normendic~te gegenüber dem heutigen Rechts
zustand wesentlich abgebaut wird. Wir haben damit zweifellos 
- und darauf hat auch Ihr Präsident bereits hingewiesen - ein 
bedeutendes Werk der Rechtsvereinheitlichung mit einem ein
heitlichen Geltungsbereich, mit einem einheitlichen Begriff 
des landwirtschaftlichen Gewerbes und mit der durchgehen
den Verfolgung des Prinzips des Selbstbewirtschafters ge
schaffen. 
Keine wesentlichen Differenzen zwischen Bundesrat und Ihrer 
Kommission bestehen auch bezüglich des ganzen privat
rechtlichen Teils, der Artikel 12ff. Dieser umfasst im wesentli
chen die Regeln zum bäuerlichen Erb- und Vorkaufsrecht. 
Weitgehende Uebereinstimmung zwischen den Vorstellun
gen des Bundesrates und Ihrer Kommission besteht auch bei 
den Bestimmungen zur landwirtschaftlichen Strukturpolitik. 
Die Leitgedanken landwirtschaftlicher Strukturpolitik, wie sie 
in diesem Gesetz verwirklicht sind, sind folgende: bundes
rechtlicher Schutz der Haupterwerbsbetriebe, Arrondierungs
gedanke und Bekämpfung unerwünschter Konzentration von 

, Grundbesitz. Dies alles stellt gewiss keine,Selbstverständlich-
keit dar, wenn man an die Herausforderungen des Europäi
schen Wirtschaftsraums denkt. Diese werden sich gerade in 
diesem Bereich bemerkbar machen. Hier besteht eine zen
trale Differenz zwischen der Mehrheit der Kommission und 
dem Bundesrat einerseits und Ihrer Minderheit anderseits. Wir 
sind überzeugt, dass der Grundsatzentscheid, dass landwirt
schaftliche Haupterwerbsbetriebe von Bundesrechts wegen 
Schutz verdienen, während der Schutz der Nebenerwerbs
betriebe in die Kompetenz der Kantone gelegt wird, eine zu
kunftsträchtige Lösung ist, gerade im Hinblick auf die integrati
onspolitischen Herausforderungen, vor denen wir stehen. 
Im übrigen darf ich schon jetzt darauf hinweisen, dass der 
~Chlltz der Haupterwerbsbetriebe nach der Fassung der Kom
mission bereits früher eingreift als nach dem Vorschlag des 
Bundesrates, denn ein Haupterwerbsbetrieb liegt bereits vor, 
wenn ein Betrieb die halbe Arbeitskraft einer bäuerlichen Fa
milie beansprucht, das heisst etwa 1500 Arbeitsstunden. Ihre 
Kommission hat bewusst auf die andere Komponente, auf die 
Ertragskomponente, d. h. darauf verzichtet, dass das halbe 
Einkommen aus einem solchen Betrieb hervorgehen muss. 
Sie hat damit einen ganz wichtigen Entscheid zugunsten der 
Erhaltung der landwirtschaftlichen Betriebe in Berggeoieten, 
die besonders arbeitsintensiv sind, getroffen. 
Keine grossen Wellen haben in Ihrer Kommission erwartungs
gemäss die Bestimmungen über die Belastungsgrenze ge
schlagen. Die Belastungsgrenze sorgt dafür, dass landwirt
schaftliche Grundstücke nur bei ausgewiesenem Kreditbedarf 

über eine bestimmte Grenze hinaus mit Pfandrechten belastet 
werden dürfen. Mit dieser schon aus dem geltende,n Recht be
kannten Massnahme, die jetzt noch flexibler-gestaltet worden 
ist, soll dafür gesorgt werden, dass die Verschuldung für den 
Eigentümer stets tragbar bleibt. 
Der Bundesrat legt Ihnen zusammen mit dem Entwurf für ein 
Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht eine Teilrevi
sion des Zivilgesetzbuches und des Obligationenrechts ve>r. 
Es handelt sich dabei um eine zweite, an sich selbständige 
Vorlage. Inhaltlich hat sie mit der Vorlage des bäuerlichen Bo
denrechts einzig gemeinsam, dass die revidierten Bestim
mungen über das Vorkaufsrecht auch im bäuerlichen Boden
recht eine Rolle spielen. Ihre Kommission hat den entspre
chenden bundesrätlichen Vorschlägen im wesentlichen zuge
stimmt. Der einzige politisch umstrittene Punkt der Teilrevision 
des Zivilgesetzbuches liegt in der vorgeschlagenen Publika
tion von Handänderungen, Artikel 970 und 970a des ZGB. 
Diese Frage behandelte bereits der im letzten Herbst verab
schiedete befristete Bundesbeschluss über eine Sperrfrist für 
die Veräusserung nichtlandwirtschaftlicher Grundstücke. Arti
kel 8 dieses Beschlusses gibt den Kantonen das Recht, Eigen
tumsübertragungen von Grundstücken zu veröffentlichen. Die 
Kantone haben ausgiebig von dieser Möglichkeit Gebrii.uch 
gemacht. Die Veröffentlichung von Handänderungen soll da
her künftig generell im ordentlichen Recht verankert und im 
wesentlichen bundesrechtlich vorgeschrieben werden. 
Ich möchte noch kurz auf die Frage von Herrn Ständerat Zum
bühl betreffend Selbstbewirtschafter eingehen. Der Begriff des 
Selbstbewirtschafters ist bisher vom Bundesgericht entwickelt 
und näher konkretisiert worden. Angesichts der Bedeutung, 
die wir dem Selbstbewirtschafter in diesem Gesetz aber ge
ben, fanden wir es angemessen, eine Legaldefinition in Artikel. 
1 O des Gesetzes aufzunehmen. Daraus geht eindeutig hervor, 
dass es für den Selbstbewirtschafter nicht genügt, wenn er 
den Betrieb lediglich leitet, sondern er muss neben der Lei
tung den Boden auch selber bearbeiten. 
Was sodann die Eignung anbelangt, die in Artikel 10 Absatz 2 
umschrieben ist, sagt die Botschaft zwar, dass der Besuch ei
ner landwirtschaftlichen.Schule erwünscht sei und künftig zur 
Regel werden sollte. Es handelt sich daber aber selbstver
ständlich nicht um eine unabdingbare Voraussetzung für die 
Eignung zur Selbstbewirtschaftung. Es genügt, wie das Ge
setz sagt, die landesübliche Vorstellung, und diese ist zweifel
los noch nicht so, dass der Besuch einer Landwirtschafts
schule eine unabdingbare Voraussetzung der Eignung zur 
Selbstbewirtschaftung wäre. 
zusammenfassend möchte ich festhalten: Heute haben Sie 
die Möglichkeit, einen ersten Schritt für eine langfristige We!• 
terentwicklung des bäuerlichen Bodenrechtes zu tun. Zur Dis
kussion steht ein Gesetz, das den Rechtsverkehr mit landwirt
schaftlichen Gewerben und Grundstücken regelt, nicht mehr 
und nichtweniger. : 
Der Geltungsbereich dieses Gesetzes orientiert sich so konse
quent wie möglich an der Raumplanung. Ich betone noch ein
mal: Den Schutz des landwirtschaftlichen Bodens müssen wir 
in der künftigen Revision des Raumplanungsgesetzes sicher
stellen. Das gemeinsame Anliegen aller an der Beratung die
ses Gesetzes Beteiligten muss sein, ein Gesetz zu schaffen, 
das dem Verfassungsauftrag der Festigung des bäuerlichen 
Grundbesitzes, einer leistungsfähigen Landwirtschaft und der 
Erhaltung eines gesunden Bauernstandes gerecht wird. 
In diesem Sinne bitte ich Sie um Eintreten auf die Vorlage. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le conseil decide sans opposition d'entrer en matiere 

A. Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht 
Loi federale sur Je droit foncier rural 

Detailberatung - Discussion par articles 

,Titel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Titre et preambule 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.1 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bunde$rates 
Minderheit 
(Ziegler, Rüesch, Zimmerli) 
Abs.1 . 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 2(neu) 
Es bezweckt: 
a. Das bäuerliche Grundeigentum zu fördern und namentlich 
Familienbetriebe als Grundlage eines gesunden Bauernstan
des und einer l,eistungsfähigen, auf eine nachhaltige Boden
bewirtschaftung ausgerichteten Landwirtschaft, zu schaffen 
und zu erhalten; 
b., Die Stellung der Selbstbewirtschafter beim Erwerb landwirt
schaftlicher Gewerbe und Grundstücke zu stärken. · 

Art.1 
Proposition de la commission 
Majorite, 
Adherer au projet du Conseil federal 
Minorite 
(Ziegler, Rüesch, Zimmerli) 
A/ .. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 2 (nouveau) 
Elle a pour but: 
a. D'encourager la propriete fonciere rurale, et en particulier 
de creer et de rtlaintenir des entreprises familiales comme fon
dement d'une population paysanne forte et d'une agriculture 

• productive, orientee vers· une exploitation durable du sol; 
b. De renforcer la position de l'exploitant a titre personnel en 
cas d'a,cquisition d'entreprises et d'immeubles agricoles .• 

Schoch, Berichterstatter: Absatz 1 von Artikel ·1 gibt ohne 
Zweifel keinen Anlass zu grossen Diskussionen. Dieser Absatz 
regelt den sachlichen Geltungsbereich des Gesetzes. Daraus 
ergibt sich, dass das Bundesgesetz über das bäuerliche Bo
denrecht ein Rechtsverkehrsgesetz ist, das primär die Verfü
gungsfreiheit des Eigentümers betrifft. Ich kann mir weitere Er
läuterungen zu Absatz 1 durchaus ersparen. 
Sehr viel zu diskutieren gab demgegenübar in der Kommis
sion die Frage, ob es sinnvoll, ob es notwendig sei, Artikel 1 
durch einen Zweckartikel anzureichern. Eine Minderheit 
schlägt Ihnen heute einen derartigen Zweckartikel vor. Die 
Mehrheit ist der Auffassung, es sei sinnvoller und zweckmässi
ger, auf einen Zweckartikel zu verzichten. Die folgenden 
Ueberlegungen waren für die Mehrheit massgeblich. In einem 
Gesetz ist ein Zweckartikel dann sinnvoll, wenn er bei der Aus
legung herangezogen werden kann und eine echte Ausle
gungshilfe bietet. Das ist unbestritten. Wäre das der Fall, 
könnte also ein Zweckartikel in diesem Sinne eine Ausle
gungs~ilfe offerieren, dann müsste wohl auch ein Zweckartikel 
in Artikel 1 aufgenommen werden. 
Das ganze Gesetzgebungsverfahren, insbesondere das Ver
nehmlassungsverfahren, aber auch die Diskussion in der 
Kommission haben indessen gezeigt, dass die Aufnahme ei
nes Zweckartikels ·in das Gesetz gerade das Gegenteil zur 
Folge hätte. Es wäre nämlich eine Entwicklung zu befürchten, 
welche die Akzeptanz des Gesetzes erschweren, wenn nicht 
sogar in Frage stellen könnte, die Unklarheiten schaffen und 
politisch zu einer problematischen Situation führen würde. 
Diese Ueberlegungen veranlassten die Kommissionsmehr
heit, auf einen Zweckartikel zu verzichten; Ueberlegungen, die 
;,raktisch auf die Feststellung hinauslaufen, dass die Vorstel
lungen über den Inhalt eines derartigen Zweckartikels viel zu 
weit auseinanderdriften. Der Zweckartikel würde also die Ak
zeptanz der Vorlage offenkundig und manifest erschweren. 

25--S 

Es kommt hinzu, dass der heute vorgeschlagene Zweckartikel 
so oder so heikel und problematisch ist und Anlass zu um
fangreichen Diskussionen geben müsste. Was bedeutet es 
zum B~ispiel, wenn die Minderheit in Litera a von einer «nach
haltigen Bodenbewirtschaftung» spricht, die für die Landwirt
schaft massgeblich sein soll, nach der sich die Landwirtschaft 
ausrichten soll? Ich habe festgestellt - das ergibt sich auch 
.aus den Kommissionsprotokollen -, dass det Begriff «nach
haltig» von den Kommissionsmitgliedern zum Teil diametral 
entgegengesetzt interpretiert worden ist. Ich weiss, dass mit 
dem Begriff «nachhaltig» eine sinnvolle, nicht intensive Boden
bewirtschaftung zum Ausdruck gebracht werden soll, aber of
fenkundig kann dieser Begriff auch gegenteilig verstanden 
werden. · 
Die Kommissionsmehrheit teilt deshalb mit dem Bundesrat die 
Auffassung, dass es sinnvoller ist, ?Uf einen Zweckartikel zu 
verzichten. Die Regelung dessen, was die Minderheit mit ih
rem Zweckartikel in Absatz 2 zur Diskussion stellen möchte, 
kann so oder so im Detailbereich erfolgen, kann Artikel für Arti
kel und Absatz für Absatz im Gesetz selbst vorgenommen wer
den, ohne dass wir diese Zweckformulierung an die Spitze de~ 
Gesetzes stellen. 

Ziegler, Sprecher der Minderheit: Wie der Präsident bereits 
gesagt hat, vertrete ich die Minderheit, allerdings eine .starke 
Minderheit, denn sie musste sich nur dem Stichentscheid des 
Präsidenten in der zweiten Lesung beugen. 
In meinen folgenden Ausführungen geht es um die beiden 
Fragen: 
Will man einen Zweckartikel oder nicht? Und: Wie soll dieser 
Zweckartikel - wenn er 'angenommen wird - ausgestaltet und 
formuliert werden? 
Zur ersten Frage. Die bundesrätliche Vorlage enthält keinen 
Zweckartikel, obwohl in der Botsch~ft ganz klar ausgeführt 
wird, was mit diesem Gesetz bezweckt wird. Herr Kollege 
Rüesch hat heute bei der Eintretensdebatte sogar gesagt, 
dass sich über den Zweck des Gesetzes alle einig sind. Offen
bar ist man sich aber .nicht einig, ob man, was man als Zweck 
erkannt hat, nun auch in einen Zweckartikel formulieren soll. 
Heute ist eigentlich an.erkannt, dass ein Gesetzeserlass einen 
Zweckartikel enthalten soll. Selbstverständlich kann es Aus
nahmen geben. Ich meine aber, dass gerade in diesem Ge
setz keine Ausnahme gemacht werden sollte. Aufgabe eines 
Zweckartikels ist es, kurz zu sagen, was man mit dem Gesetz 
konkret erreichen will. Er gibt zusammengefasst Auskunft 
über die zu erreichenden Ziele: Der Zweckartikel bietet eine 
Leitlinie für die Auslegung des Gesetzes, eine juristische Aus
legungshilfe. 
Wie man behaupten kann, dieser Zweckartikel biete keine 
Auslegungshilfe, verstehe ich nicht. Das ist einfach eine Be
hauptung. Gemäss Botschaft wird auf einen Zweckartikel ver
zichtet, weil die im Vernehmlassungsverfahren gemachten 
Vorschläge auseinandergingen. Nur den Verfassungsauftrag 
wiederholen wolle man nicht. Ich meine, gerade weil die Mei
nungen über den Zweck auseinandergehen, muss im Gesetz 
klar und ausdrücklich gesagt werden, was man mit ihm errei
chen will. Die Gefahr, dass sich jeder auf seine Meinung über 
den Zweck beruft, muss ausgeschaltet werden. Auf einen 
Zweck verzichten heisst doch, man legiferiert über etwas und 
weiss dabei überhaupt nicht, was man will. Warum die Akzep
tanz gefährdet sein körinte, wenn man klar sagt, was man mit 
diesem Gesetz will, ist mir schleierhaft. 
Ich glaube, auch wenn im Vernehmlassungsverfahren ver
schiedene Zweckmeinungen aufgetaucht sind, haben wir 
doch jetzt die Vorlage, und wir müssen uns nur auf den Zweck 
dieser Vorlage berufen und nicht auf irgend etwas, was im Ver
nehmlassungsverfahren auch noch erwähnt worden ist. Es 
geht in diesem Gesetz nicht nur um Eigentumspolitik, sondern 
auch um Agrarpolitik. Gerade der Blick auf die abgelehnte 
Stadt-Land-Initiative zeigt das Bedürfnis nach einem klaren 
Zweckartikel au{ Damit habe ich nur zum ersten Teil gespro
chen, nämlich zur Frage, ob ein Zweckartikel sinnvoll sei oder 
nicht. Ich beantrage ihnen, zu einem Zweckartikel jazu sagen. 
Erst wenn die Notwendigkeit bejaht ist, müssen wir festlegen, 
wie er ausgestaltet werden soll. Ich meine aber, dass der 
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Zweckartikel, wie er hier vorgeschlagen wird, sich an den Zie
len des bäuerlichen Bodenrechtes gemäss 6. Landwirtschafts
bericht orientiert, und der 6. Landwirtschaftsbericht und ins
besondere dessen Ziele im bäuerlichen Bodenrecht sind all
gemein anerkannt. 
Nur eine Bemerkung noch zum Inhalt: Mit «nachhaltiger Bo
denbewirtschaftung» wollte man gerade Raubbau ausschlies
sen. Ich verweise diesbezüglich wieder auf den 6. Landwirts 
schaftsbericht, wo es auf Seite 259 unter «Die bäuerliohen Fa~ 
milienbetriebe als Leitbild».klar.heisst: «Der Boden sdll so be
wirtschaftet werden, dass die Bodenfruchtbarkeit langfristig 
erhalten bleibt.» Die Bodenfruchtbarkeit muss also langfristig 
erhalten bleiben und darf nicht nur auf eine kurze, aber inten
sive und vor allem stark gewinnbringende Bewirtschaftung 
ausgerichtet sein. 
Ich beantrage Ihnen, erstens einen Zweckartikel aufzuneh
men und zweitens den Text so zu übernehmen, wie ihn die 
Minderheit vorschlägt. 

Bundespräsident Koller: Der Bundesrat beantragt Ihnen, auf 
einen Zweckartikel zu verzichten. Die Hauptgründe hat schon 
der Kommissionsreferent genannt. Der Bundesrat glaubt ein~ 
fach nicht, dass Zweckartikel nützlich sind, wenn sie keine 
Auslegungshilfe sind, wenn sie nicht politisch etwas bringen. 
Wir haben uns bei der Ausarbeitung dieses Gesetzes bewusst 
um eine Reduktion der Normendichte bemüht. Deshalb hätte 
ein Zweckartikel hier nur dann seine Berechtigung, wenn er -
in Abgrenzung zum geltenden Recht- bei der Auslegung des 
Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht eine we
sentliche Hilfe wäre, dies vor allem in entscheidenden, stritti
gen Fragen. Wenn Sie aber den Zweckartikel Ihrer Kommissi
onsminderheit anschauen, dann läuft er.:loch weitgehend auf 
eine Wiederholung des Verfassung~uftrages hinaus, oder er 
führt einige neue Begriffe ein - z. B. die nachhaltige Boden
bewirtschaftung -, die Ihrerseits wieder sehr interpretat,ons
bedürftlg sind. Deshalb glaubt der Bundesrat einfach nicht, 
dass uns ein solcher Zweckartikel bei der Auslegung dieses 
Gesetzes Irgendeine Hilfe sein könnte. 
Herr Ständerat Ziegler hat gesagt, es müsse der Gefahr be
gegnet werden, dass bei der Auslegung des Gesetzes jeder 
sich auf seinen Zweck berufe. Aber, mit Verlaub gesagt: Meine 
Zweifel, ob dieser Zweckartikel etwas bringt, werden noch ver
stärkt, wenn ich die personelle Zusammensetzung dieser Min
derheit anschaue. In sehr vielen Fragen gehen die Anhänger 
dieser Minderheit auseinander, und das zeigt doch, dass die
ser Zweckartikel uns weder politisch noch auslegungsmässig 
für dieses Gesetz eine echte Hilfe ist. Deshalb können wir dar
auf verzichten. 

Abstimmung-Vota 

Für den Antrag der Minderheit 
Fü~ den Antrag der Mehrheit 

Art.2 
Antrag der Kommission 
Ab$.1 

18Stimmen 
14Stimmen 

.... , die ausserhalb einer Bauzone im Sinne des Raumpla
nungsgesetzes liegen und für welche die landwirtschaftliche 
Nutzung zulässig ist. 
Abs.2 

a ..... , die in einer Bauzone liegen und die zu einem landwirt
schaftUchen Gewerbe gehören; 
b ..... 
c. Grundstücke, die teilweise innerhalb und teilweise ausser
halb einer Bauzone liegen, solange sie nicht entsprechend 
den Nutzungszonen aufgeteilt sind; · 
d. Gründstücke mit gemischter Nutzung, ausserhalb einer 
Bauzone, wenn die landwirtschaftliche Nutzung überwiegt. · 
Abs.3 
Das Gesetz gilt nicht für kleine Grundstücke von weniger als 
1 0 Aren Rebland oder 25 Aren anderem Land, die nicht zu ei
nem landwirtschaftlichen Gewerbe gehören. 

Art.2 · 
, Proposition de /a commission 

Al. 1 
.... · d'une entreprise agricole, qui sont situes en dehors d'une 
zone a bätir au sens·de la loi sur l'amenagement du territoire et 
dont l'utilisation agricole est licite. 
Al.2 

a ..... une aire environnante appropriee, qui sont situes dans 
une zone a bätir et qui font partie d'une entreprise agricole; 
b ..... 
c. Aux immeubles situes en partie dans une zone a batir, 
tant .... 
d. Aux immeubles a usage mixte situes en dehors d'une zone 
a bätir lorsque l'utilisation agricole est preponderante. 
A/.3 
La loi ne s'applique pas aux immeubles de peu d'etendue, qui 
ont moins de 10 ares pour les vignes; ou moins de 25 ares 
pour les autres terrains, et qui ne font pas partie d'une entre
prise agricole. 

Schoch, Berichterstatter: Artikel 2 regelt den örtlichen Gel
tungsbereich des Gesetzes, bezogen auf das Raumplanungs
gesetz. Dabei ist das Raumplanungsgesetz stets Ausgangs
punkt, und das Raumplanungsgesetz soll für alle Abgren
zungsfragen bezüglich der örtlichen Gültigkeit massgebend 
sein. Es besteht generell, beim Bundesrat und bei der Kom
mission, die Meinung, dass das BGBB, also das bäuerliche 
Bodenrechtsgesetz, immer dann und überall dann anzuwen
den ist, wenn gemäss Raumplanungsgesetz eine landwirt
schaftliche Nutzung zulässig ist. Die Kommission hat nun aber 
eine gegenüber dem Bundesrat veränderte Formulierung ge
wählt. Der Bundesrat- Sie sehen das auf der Fahne - geht da
von auf?, dass positiv beschrieben wird, wann das bäuerliche 
Bodenrechtsgesetz zur Anwendung gelangen soll, nämlich 
dann, wenn ein Grundstück oder ein Gewerbe «ganz oder teil
weise in der Landwirtschaftszone» oder «ganz oder teilweise in 
einer Schutzzone liegen, soweit eine landwirtschaftliche Nut
zung zulässig ist». Die Kommission hat das umgebaut und er
klärt das bäuerliche ßodenrechtsgesetz dann für anwendbar, 
wenn ein Grundstück oder ein landwirtschaftliches Gewerbe 
«ausserhalb einer Bauzone im Sinne des Raumplanungsge
setzes liegen» und wenn für dieses Grundstück oder für dieses 
Gewerbe «die landwirtschaftliche· Nutzung zulässig ist». Die 
Kommission kehrt also die Voraussetzungen um, aber in der 
gleichen Meinung und mit der gleichen Zielsetzung wie ur
sprünglich der Bundesrat. Die Kommission liess sich dabei 
von Gedanken leiten, die zweifellos ihre Berechtigung haben: 
Insbesondere gibt es nämlich neben der Landwirtschaftszone 
und neben der Schutzzone auch weitere Zonen im Raumpla
nungsgesetz, die eine landwirtschaftliche Nutzung zulassen, 
die danr;i aber vom bäuerlichen Bodenrechtsgesetz nicht er
fasst wären, wenn wir uns der bundesrätlichen Formulierung 
angeschlossen hätten. Zu erinnern ist hier zum Beispiel an die 
gemäss dem Vorschlag der Expertenkommission Jagmetti 
neu zu schaffende Uebergangszone oder, was viele Gemein-\ 
den noch kennen, an das «übrige Gemeindegebiet» oder 
auch an Sonderzonen, die Kantone in der Zukunft neu schaf
fen könnten. Wir müssen dafür sorgen, dass alle diese Zonen 
erfasst werden, soweit in diesen Zonen landwirtschaftliche 
Grundstücke oder landwirtschaftliche Gewerbe liegen. Die 
Kommission ist deshalb davon überzeugt, dass ihre Formulie
rung jener des Bundesrates vorzuziehen ist. 
Ich möchte in aller Kürze noch einige ergänzende Erklärungen 
zu den Absätzen 2 und 3 anbringen. Sehr viel zu reden gab Li
tera a von Absatz 2. Es geht hier um den Modellfall des land
wirtschaftlichen Gewerbes, bei welchem sich das Bauernhaus 
- oft mit Stall und Scheune- im Dorf und dainit in der Bauzone 
befindet, während der landwirtschaftlich nutzbare Boden aus
serhalb des Dorfes, im landwirtschaftlich eingezonten Gebiet 
liegt. E~ ist unabdingbar, dass auch für derartige Bauernhäu
ser in der Bauzone r.las landwirtschaftliche Bodenrecht zur An
wendung gelangt, weil wir sonst die ganze Uebung gleich ver
gessen könnten, d. h. dem ganzen Gesetz effektiv den Boden 
entziehen würden. Die Regelung, wie sie die Kommission vor-
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schlägt und mit der die bundesrätliche Formulierung nach 
Auffassung der Kommission noch verbessert wird, ist daher 
nicht nur sinnvoll, sondern von elementarer Bedeutung. 
Wesentlich ist auch Litera c von Absatz 2. Hier geht es um 
Grundstücke, die teilweise in der Bauzone und teilweise in ei
ner anderen Zone liegen und landwirtschaftlich genutzt wer
den können. Zwar ist eine derartige Regelung planungsrecht
lich wenn immer möglich zu vermeiden. Aber es ist wesentlich, 
dass dort, wo doch einmal ein Grundstück zwei verschiede
nen Zonen angehört, das landwirtschaftliche Bodenrecht eine 
saubere Lösung offeriert, und das - meinen wir - wäre mit un
serer Formulierung der Fall. 
Zu Absatz 2 Litera d ist schliesslich zu bemerken, dass der 
Kommissionsvorschlag in Einzelfällen die Einholung betriebs
wirtschaftlicher Gutachten unumgänglich machen wird. Das 
ist aber nach Auffassung der Kommission nicht zu vermeiden 
und kennzeichnet auch das schon geltende Recht. Da bringen 
wir also nichts Neues. 
Sehr viel zu reden gab schliesslich auch Absatz 3. Wir haben 
jetzt eine Forrriufierung gefunden, die nach Auffassung der 
Kommission griffig und praktikabel ist: die Begrenzung nach 
unten - wenn ich das so formulieren darf- bei kleinen Grund
stücken. Es· scheint der Kommission wesentlich, dass bei
spielsweise für kleinere Villehgrundstücke mit einem Baum
garten eine Lösung gefunden wird, die praktikabel ist und der 
Situation gerecht wird, die verhindert, dass auf derartige Villen
grundstücke das landwirtschaftliche Bodenrecht zur Anwen
dung gebracht wird. Das kann ja nicht der Sinn der Ue_bung 
sein. ' 

Jagmetti: Artikel 2 erfüllt eine sehr wichtige Doppelfunktion. Er 
ist einerseits Abgrenzung - der Herr Kommissionspräsident 
hat darauf hingewiesen-, er ist aber zugleich auch Brücke zwi
schen diesem Rechtsverkehrsgesetz und dem Raumpla
nungsrecht. 
Nach meiner Ueberzeugung hat die Kommission hier die bun-

, desrätliche Vodage noch verbe~sert. Dafür bin ich der Kom
mission dankbar. Ebenso dankbar bin ich dem Herrn Kommis
sionspräsidenten für seine einleitende Bemerkung, mit der er 
uns von plakativen Aeussenmgen dispensiert hat. Ich glaube, 
dass es gerade bei diesem Gesetz von Bedeutung ist, sich ein
gehend und sorgfältig mit der Frage zu befassen. Erlauben Sie 
rnir, unter dem Gesichtspunkt der Brücke zwischen Raumpla
nung und Rechtsverkehr noch einige Hinweise zu geben. 
Herr Bundesrat Koller hat darauf hingewiesen, dass wir bei der 
Landwirtschaft eine etwas andere Lösung haben als beim 
Wald. Das ganze Forstrecht ist in einem Gesetz zusammenge
fasst; beim Landwirtschaftsrecht dagegen sind die wirtschaft
lichen Aspekte im lafldwirtschaftsgesetz, der Rechtsverkehr 
in diesem Gesetz und die Gebietsausscheidung im Raumpla
nungsgesetz verankert. Und das muss zueinander passen, 
vor allem dann, wenn wir mit all den Gesetzen erreichen wol
len, dass die Landwirtschaft langfristig ihre Aufgabe in der 
Schweiz erfüllen kann. Dazu dient dieses Gesetz. Das muss 
aber auch im Raumplanungsgesetz. noch deutlicher zum Aus
druck kommen, wo die Landwirtschaftszonen heute nicht als 
dauerhaft bezeichnet werden, obschon sie das doch in der 
Meinung atler eigentlich sind. Dadurch entsteht eine Schwie
rigkeit, die uns in diesem Gesetz wieder begegnet und die zu 
den neuen Anträgen der Kommission geführt hat. Nach dem 
Raumplanungsgesetz wird die Bauzone auf den mittelfristigen 
Zeitraum von fünfzehn Jahren ausgeschieden. Die Landwirt
schaftszone denken wir uns aber als langfristig gesichert und 
der Landwirtschaft erhalten. Was machen wir nun im Grenz
bereich? Was geschieht nach den fünfzehn Jahren? Da kann 
sich die Notwendigkeit zeigen, die Landwirtschaftszone nicht 
direkt an die mittelfristige Bauzone grenzen zu lassen, was die 
Kantone veranlasst hat, von der heute in Artikel 18 Absatz 1 
des Raumplanungsgesetzes bestehenden Möglichkeit Ge
brauch zu machen und weitere Nutzungszonen auszuschei
den, in denen dann entweder nur landwirtschaftliche Bauten 
zonenkonform sind wie in c!er «zone intermediaire» des Kan
tons Waadt oder überhaupt keine Bauten zonenkonform sind 
wie in der Reservezone nach zürcherischem Recht, so dass für 
andere Bauten dort die Ausnahmebewilligung nach Artikel 24 

C 

Raumplanungsgesetz erforderlich ist. Der Expertenentwurf für 
die Revision des Raumplanungsgesetzesschafftfür diese wei
teren Zonen den neuen Begriff der Uebergangszone und eine 
entsprechende Ordnung. 
Nun soll dort nach dem Willen der Kommission das Gesetz, 
das wir heute beraten, gelten. Ich halte das für sinnvoll, auch 
wenn es nicht notwendigerweise alles Gebiete sind, die in ei
ner langfristig angelegten Entwicklung der Landwirtschaft zu 
erhalten sind, denn solche sollten eigentlich der Landwirt
schaftszone zugeteilt werden. Diese Gebiete ausserhalb der 
dauern.d gesicherten Landwirtschaftszone in den Geltungs
bereich des Gesetzes einzubeziehen, ist trotzdem sinnvoll, 
weil bis· auf weiteres dort gar nichts anderes statthaft ist als 
landwirtschaftliche Nutzung; also soll auch der Rechtsverkehr 
entsprechend ausgestaltet sein. 
Noch eine Bemerkung zu Absatz 2, den ich auch sehr zweck
mässig finde, und zwar deshalb, weil der Hof samt angemes
senem Umschwung, der in der Bauzone liegt, dieser Ordnung 
des Gesetzes über die Erhaltung des bäuerlichen Grundbesit
zes unterstellt bleiben soll. Dasselbe soll gelten für Liegen
schaften, die teilweise in der Bauzone, teilweise in der Land
wirtschaftszone liegen, aber landwirtschaftlich bewirtschaftet 
werden. 
Gewiss, wir wollen ja nicht in der Bauzone langfristig landwirt
schaftliche Grundstücke sichern. Sonst haben wir die Zonen
planung falsch gemacht. Die Bauzone ist langfristig für die 
Ueberbauung bestimmt. Aber die Bestimmungen, wie sie jetzt 
für das Gesetz vom Bundesl-at vorgeschlagen werden.- und 
i.ch würde sagen, noch verbessert durcl') die Kommission-, si
chern dem Landwirt die Möglichkeit, in de~ Dorfgemeinschaft 
zuwohnen. • 
Sie erinnern sich an die Zeit, in der man die Landwirtschafts
betriebe ausgesiedelt hat, auf die grüne Wiese. Das ist für die 
Struktur des Betrieb'3s wahrscheinlich ein Vorteil, weil es die 
Bewirtschaftung erleichtert, aber für die Bauernfamilie ist es 
ein Nachteil, weil sie aus der Dorfgemeinschaft wegkommt. 
Die Lösung, die hier angesprochen wird vom Bundesrat und 
noch,ausgeprägtervon der Kommission, sichert der Bauernfa
milie die Möglichkeit, in der Dorfgemeinschaft zu bleiben. Das 
scheint mir mit der Raumplanung in eine gute Uebereinstim
mung gebracht zu sein: 
Mit andern Worten: Ich stimme dieser Kommissionslösung zu 
-auch unter dem Gesichtspunkt des Raumplanungsgesetzes 
und seiner Revision. 

Bundespräsident Koller: Der Bundesrat kann der Aenderung 
bei Artikel 2 zustimmen, und zwar vor allem aus der Ueberle
gung · heraus, dass dadurch das Bundesgesetz über das bäu
erliche Bodenrecht von der künftigen Aenderung des Raum
planungsgesetzes unabhängiger wird. 
Wie Herr Ständerat Jagmetti ausgeführt hat, besteht ja schon 
heute die Möglichkeit, dass die Kantone zwischen Bau- und 
Landwirtschaftszone weitere Zonen ausscheiden. Im Exper
tenentwurf der Kommission Jagmetti ist sogar bundesrecht
lich eine weitere Zone vorgesehen, so dass wir tatsächlich mit 
dieser Formulierung den Vorteil haben, dass dieses Gesetz 
gleichsam resistent wird gegenüber künftigen Aenderungen 
des Raumplanungsgesetzes. Dabei ist in Kauf zu nehmen, 
dai=;s der Geltungsbereich nun negativ-und nicht mehr positiv 
wie) im bundesrätlichen Vorschlag - umschrieben wird. Aber 
ich glaube, das ist der kleinere Nachteil im Hinblick auf künf
tige Revisionen des Raumplanungsgesetzes. 

Angenommen -Adopte 

Art.3 
Antrag der Kommission 
Abs. 1-3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.4 
.... (Art. 2 Abs. 3). 

Art.3 
Proposition de la commission 
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Al. 1-3 
Adherer au projet du Conseil federal 
A/.4 
.... (art. 2, 3e al.). 

Angenommen -Adopte 

Art.4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.5 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Bst.a, b 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Bst.c · 
Streichen 

Minderheit 
(Zimmerli, Weber) 
Bst.a 
Nebenerwerbsbetriebe vom Zuweisungsanspruch nach Arti
kel 12, vom Kaufsrecht nach Artikel 26 und vom Vorkaufsrecht 
nach Artikel 43 Absatz 1 ausschliessen. 

Art.5 
Proposition de Ja commlssion 
Majorite 
Let.a,b 
Adherer au projet du Conseil federal 
Let. c 
Biffer 

Minorite 
(Zimmerli, Weber) 
Let.a 
Soustraire les entreprises exploitees a temps partial aux dispo
sitions sur le droit a l'attribution prevu a l'article 12, sur le droit 
d'emption prevu a l'article 26 et sur le droit de preemption 
prevu a l'article 43, 1 er alinea 

Art.6 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Art. 7 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
(Zimmern, Weber) 
Als landwirtschaftliches Gewerbe gilt eine Einheit von landwirt
schaftlichen Grundstücken, Bauten und Anlagen, deren Er
trag namhaft zum Einkommen einer bäuerlichen Familie bei
trägt. Das gleiche gilt sinngemäss für produzierende Betriebe 
des Gartenbaus. 

Abs.2 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
(Zimmerli, Weber) 

Bei der Beurteilung, ob ein landwirtschaftliches Gewerbe vor
liegt, sind die Grundstücksteile zu berücksichtigen, die die
sem Gesetz unterstellt sind (Art. 2). 

Abs.3 

a .... . 
b ..... oder .... umzubauen, instand zu stellen oder zu ersetzen, 
wenn die entsprechenden Aufwendungen für die Bewirtschaf
tung des Betriebes tragbar sind; 
c. die für längere Dauer z~gepachteten Grundstücke. 

Abs.4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 7 
Proposition de la commission 
Al.1 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 
Minorite 
(Zimmerli, Weber) 
Est une entreprise agricole l'unite composee d'immeubles, de 
bätiments et d'installations agricoles dont le rendement contri
bue pour une part notable aux revenues d'une famille pay
sanne. Cette definition s'applique par analogie a l'entreprise 
d'horticulture productrice. 

Al.2 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 
Minorite 
(Zimmerli, Weber) 
Pour apprecier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra 
en consideration les parties d'immeubles assujettis a la 
presente loi (art. 2). 

A/.3 

a .... . 
b ..... transformer, renover ou remplacer ceux qui existent, .... ; 
c. Les immeubles pris a ferme pour 1,me certaine duree. 

AJ.4 
Adtierer au projet du Conseil federal 

Art.8 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs.1 
.... Bewirtschaftung mehr als die halbe Arbeitskraft einer bäu
-erlichen Familie beansprucht. (Reststreichen) 
Abs.2 
.... diese Voraussetzung nicht erfüllt, .... 

Minderheit 
(Zimmerli, Weber) 
Titel 
Nebenerwerbsbetrieb 
Text 
Als Nebenerwerbsbetrieb gilt ein Betrieb, dessen Bewirtschaf
tung weniger als die halbe Arbeitskraft einer bäuerlichen Fami
lie beansprucht. 

Art.8 
Proposition de la commission 
Majorite 
A/.1 
. ... la moitie des forces de travail d'une famille paysanne. (Bit
ter le reste de l'alinea) 
Al.2 
.... pas cette condition. 

Minorite 
(Zimmerli, Weber) 
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Titre 
Entreprise exploitee a temps partial· 
Texte 
Est exploitee a temps partial l'entreprise dont l'exploitation 
exige moins de la moitie du potential de travail d'une famille 
paysanne. 

Schoch, Berichterstatter: Es ist richtig, dass wir Artikel 7 zu
sammen mit den Artikeln 5 und 8 in einem Paket behandeln, 
denn in Artikel 5 Buchstabe a erscheint zum ersten Mal der Be
griff des «Nebenerwerbsbetriebes». Wir können nicht über die
sen Nebenerwerbsbetrieb, wie er hier in Artikel 5 aufgeführt ist, 
diskutieren, ohne über das ganze Konzept zu reden. Was hier 
die Kommissionsmehrheit und die Kommissionsminderheit 
voneinander trennt, das ist eine konzeptionelle Frage, ein kon
zeptioneller Unterschied. 
Alles, was ich Ihnen jetzt vortrage, bezieht sich demgemäss 
auf die drei genannten Artikel insgesamt und damit auf das 
ganze Konzept. Die Mehrheit und mit ihr der Bundesrat unter• 
scheidet zwischen «Haupterwerbsbetrieben» einerseits und 
«Nebenerwerbsbetrieben» anderseits. Die Minderheit will vom 
Begriff des Haupterwerbsbetriebes nichts wissen, während 
sie den Begriff des Nebenerwerbsbetriebs nur am Rande, nur 
nebenbei verwendet. · 
Bundesrat und Kommissionsmehrheit definieren demgegen
über den Begriff des Haupterwerbsbetriebes ganz klar. Damit 
greife ich vor auf Artikel 8. Dort ist nachzulesen, dass nach der 
Definition der Kommissionsmehrheit ein Haupterwerbsbetrieb 
E:lin Betrieb ist, «dessen Bewirtschaftung mehr als die halbe Ar
beitskraft einer bäuerlichen Familie beansprucht». Die Kom
missionsmehrheit hat den vom Bundesrat verwendeten Be
griff «Arbeitspotential» durch einen deutschen Begriff ersetzt, 
wahrscheinlich nicht zum Nachteil des Gesetzestextes. 
Was ist die halbe Arbeitskraft einer Familie auf einem bäuerli
chen Gewerbe, auf einem Haupterwerbsbetrieb? Die Grundla
gen dafür gibt die landwirtschaftliche Betriebsplanung ab. 
Dort gilt als ganze Arbeitskraft ein Aufwand von 300 Arbeitsta
gen im Jahr zu 1 O Stunden, was 3000 Arbeitsstunden pro Jahr 
ausmacht. Dabei spielt es keine Rolle, wie viele Leute an der 
Erbringung dieser 3000 Arbeitsstunden im Jahr beteiligt sind. 
Beispielsweise kann sich ein Ehemann mit seiner Frau und 
vielleicht einem heranwachsenden Sohn zusammen in dieses 
Potential teilen, oder es kann das auch einer allein bewältigen. 
Wenn also - um bei der Definition des Haupterwerbsbetriebs 
zu bleiben - die Bewirtschaftung eines Gewerbes die Hälfte 
dieses Potentials erfordert, dann ist die Definition von Artikel 8 
für einen Haupterwerbsbetrieb erfüllt. Alles, was die Limite von 
1500 Arbeitsstunden prrJ Jahr nicht erreicht, ist nach der Kon
zeption des Bundesrates und der Kommissionsmehrheit ein 
Nebenerwerbsbetrieb. Für Nebenerwerbsbetriebe - und da
mit sind wir jetzt wieder bei Artikel 5 - gelten die Vorschriften 
des bäuerlichen Bodenrechtes nicht. 
Im folgenden trage ich Ihnen die Begründung für den Stand
punkt von Bundesrat und Kommissionsmehrheit vor: Die 
Kommissionsmehrheit und der Bundesrat sind sich zwar 
durchaus darüber im klaren, dass in der Schweiz auf ungefähr 
120 000 Landwirtschaftsbetriebe etwa 51 000 Nebenerwerbs
betriebe gezählt werden. Es sind also nicht ganz die Hälfte, 
Herr Piller, aber immerhin 51 000 Nebenerwerbsbetriebe, 
wenn die Angaben stimmen, die wir in der Botschaft erhalten 
haben. 
Vor allem für die Berggebiete - damit also auch für meinen 
Kanton - spielen die Nebenerwerbsbetriebe unbestrittener
massen eine wesentliche Rolle. Hier greift nun aber nach dem 
Konzept der Kommissionsmehrheit und des Bundesrates Arti
kel 5 mit seinem Buchstaben a ein. Die Kantone können näm
lich Nebenerwerbsbetriebe den Bestimmungen über die land
wirtschaftlichen Gewerbe unterstellen. Die Kantone haben 
also durchaus die Möglichkeit, das bäuerliche Bodenrecht, 
das wir jetzt beraten und beschliessen, auch auf Nebener
werbsbetriebe anzuwenden, und zwar dann, wenn das für das 
Kantonsgebiet als sinnvoll erscheint. Was aber für Bergge
biete sinnvoll ist, ist noch längst nicht immer richtig und ange
messen für Talgebiete. Wenn wir in den Talgebieten generell 
die Nebenerwerbsbetriebe dem bäuerlichen Bodenrecht un-
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terstellen, dann - soviel die Meinung der Kommissionsmehr
heit und des Bundesrates - zementieren wir überlieferte, nicht 
mehr erhaitenswürdige Strukturen. Im Talgebiet ist deshalb 
nach Auffassung der Kommissionsmehrheit kein Anlass zum 
Schutz der kleinen, nicht existenzsichemden Nebenerwerbs
betriebe gegeben. Vielmehr ist es im Tal gebiet sachgerechter 
und angezeigter, wenn kleine Betriebe zusammengelegt oder 
aufgeteilt und mit grösseren Betrieben zu existenzsichernden 
Gewerben zusammengelegt werden. Wenn ich von kleineren 
Betrieben spreche, sind das Betriebe, die nicht 1500 Arbeits
stunden pro Jahr für die Bewirtschaftung erfordern. 
Die Kommissionsmehrheit meint, ihre Auffassung basiere auf 
dem 6. Landwirtschaftsbericht und den darin formulierten Ziel
setzungen. Ich gehe auch meinerseits davon aus, dass ge
rade der 6. Landwirtschaftsbericht mit seinen agrarpolitischen 
Zielvorstellungen uns dazu zwinge, im Talgebiet kleine Ne
benerwerbsbetriebe aufzulösen, mit grösseren Betrieben zu
sammenzulegen oder mehrere kleine Betriebe zu grösseren 
Betrieben zusammenzufügen. Es ist notwendig, dass land
wirtschaftliche Betriebe, die bäuerliche Familienbetriebe sein 
sollen, auch eine Existenzgrundlage abgeben für diese Bau
ernfamilie. Das geht nur dann, wenn ein gewisses Minimum an 
Ertrag gewährleistet ist. Um dieses Minimum an Ertrag zu ge
währleisten, muss auch ein Minimum an Arbeitsaufwand not
wendig sein, sonst kann kein Ertrag resultieren. Die Ausle-_ 
gung des 6. Landwirtschaftsberichtes, wie sie durch die Kom
missionsmehrheit vorgenommen wird, muss dazu führen, 
dass wir die Nebenerwerbsbetriebe nicht generell dem Gesetz 
unterstellen, sondern das dort, wo es notwendig ist, den Kan
tonen überlassen. Die Grenze ist wirklich niedrig angesetzt, 
wenn wir von 1500 Arbeitsstunden pro Jahr ausgehen, also 
von der halben Arbeitskraft eines Mannes oder einer Frau. 
Eine gewisse Mindestgrösse der landwirtschaftlichen Ge
werbe drängt sich auch im europäischen Vergleich auf. Ich 
entnehme der Botschaft die folgenden Grössenangaben: 
durchschnittliche Betriebsgrösse in der BRD heute 28 Hekt
aren; durchschnittliche Betriebsgrösse in Frankreich heute 48 
Hektaren; durchschnittliche Betriebsgrösse in Grossbritan
nien sogar 90 Hektaren; in der Schweiz demgegenüber durch
schnittliche Betriebsgrösse 15,5 Hektaren. Das Stichwort Eu
ropakompatibilität ist ein in diesem Saal häufig genanntes 
Stichwort. Wenn wir europafähig werden wollen, dann kom
men wir nicht darum herum, kleine, nicht existenzsichernde 
Landwirtschaftsgrundstücke zu grösseren Grundstücken zu
sammenzulegen oder grösseren Gewerben zuzuschlagen. 
Die Minderheit wird darauf hinweisen, dass sie den Kantonen 
immerhin die Möglichkeit einräumt, Nebenerwerbsbetriebe 
gemäss dem Minderheitsantrag zu Artikel 5 Buchstabe a vom 
Gesetz auszunehmen. Aber der Ausschluss, den die Minder
heit vorschlägt- und das werden Sie ohne weiteres der Fahne 
entnehmen können -, bezieht sich nur auf die privatrechtli
chen Regelungen, also auf den Zuweisungsanspruch im 
Sinne von Artikel 12, das Kaufsrecht und das VorkaufSrecht, 
nicht aber auf die öffentlich-rechtlichen Regelungen. Gerade 
hier liegt die Problematik: Wenn die Minderheit obsiegen 
würde, würde das bedeuten, dass die öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften und damit beispielsweise das Realteilungsverbot 
immer auch auf Nebenerwerbsbetriebe zur Anwendung ge
langen müssten. Das würde uns daran hindern, Nebener
werbsbetriebe, die nicht existenzsichernd sind, sinnvoll den 
existenzsichernden oder auf diese. Weise existenzsichernd 
werdenden Gewerben zuzuschlagen. Das kann meines 
Erachtens nicht die Meinung des Gesetzes sein. Ich bin des
halb der Auffassung, dass es richtig ist, der Konzeption des 
Bundesrats und der Kommissionsmehrheit zu folgen und auf 
den Einbezug der Nebenerwerbsbetriebe grundsätzlich zu 
verzichten, den Kantonen aber die Möglichkeit einzuräumen, 
das für ihr Kantonsgebiet zu tun. 
Zu Einzelformulierungen in den Artikeln 7 und 8 werde ich 
mich später noch äussern. 

Zimmerli, Sprecher der Minderheit: Der Präsident der Korn-. 
mission hat mit Herz und Engagement den Standpunkt der 
Mehrheit vertreten. Ich werde versuchen, in gleicher Weise die 
Position der Minderheit darzutun. 
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Wir haben hier fa der Tat eine fundamentale Differenz. Es ist 
richtig, dass die Anträge der Kommissionsminderheit zu den 
Artikeln 5, 7 und 8 zusammenhängen. Wir von der Minderheit 
gehen von einem anderen agrarpolitischen Konzept aus. Ich 
stütze mich in meinem Votum auch auf Zahlen und auf d".m 6. 
Landwirtschaftsbericht. 
Nach der Betriebszählung 1985 hat es in unserem Land rund 
120 000 landwirtschaftliche Gewerbe: Rund 72 000 Betriebe 
entfallen auf das Tatgebiet, etwas mehr als 47 500 auf das 
Berggebiet. Von den insgesamt 120 000 Betrieben sind nur et
was mehr als 68 000 sogenannte Haupterwerbsbetriebe, also 
etwas mehr als die Hälfte. Im Berggebiet machen aber diese 
Haupterwerbsbetriebe nur noch gerade 27 000 von 47 000 Be
trieben aus. Trotzdem wollen Bundesrat und Kommissions
mehrheit den Geltungsbereich des bäuerlichen Bodenrechts 
- des Rechts also, das sich auf den Landwirtschaftsartikel der 
Bundesverfassung stützt - auf diese Haupterwerbsbetriebe 
beschränken, auf Betriebe, die mehr als die halbe Arbeitskraft 
einer bäuerlichen Familie beanspruchen. Für die anderen Be
triebe sollen die Kantone darüber bestimmen, ob überhaupt 
und inwieweit sie. den Schutz des bäuerlichen Bodenrechts 
beanspruchen können; inwieweit sich der Bundesgesetz-

. gebar überhaupt um sie zu kümmern hat. Das bedeutet im 
Klartext, dass ein 50-Hektaren-Talbetrieb- offenbar ist es be
liebt, mit Talbetrieben zu argumentieren-, der ausschliesslich 
maschinell bewirtschaftet wird - denken Sie etwa an einen 
Maisanbaubetrieb -, den Bundesgesetzgeber nicht mehr zu 
interessieren braucht. Das leuchtet der Kommissionsminder
heit-: bestehend aus Frau Weber und mir - überhaupt nicht 
ein. Dies steht - nach unserem Dafürhalten - auch im klaren 
Widerspruch zum 6. Landwirtschaftsbericht. Bereits die zitier
ten Zahlen sprechen gegen eine solche Lösung. 
Der vom Bundesrat und von der Kommissionsmehrheit gegen 
den von der Minderheit beantragten weiteren Schutzbereich 
vorgebrachte Hinweis auf die Europafähigkeit ist meines 
Erachtens aus folgendem Grund verfehlt: Die Europafähigkeit 
nimmt gewiss nicht zu, wenn es die Kantone sind, die das bäu
erliche Bodenrecht auch für die Nebenerwerbsbetriebe für an
wendbar erklären, wie das der Bundesrat will. Auf Betriebs
grössen in der Bundesrepublik Deutschland, in Frankreich, in 
Italien und auch sonstwo in Europa sollten wir gar nicht abstel
len, wenn wir es ernst meinen mit dem, was in unserem 
6. Landwirtschaftsbericht steht, und wenn wir tatsächlich den 
Familienbetrieb schützen wollen. Die Begründung für das 
bundesrätliche Konzept- ich verweise auf Ziffer 212.2 der Bot
schaft unter dem Titel «Strukturpolitische Ziele» - überzeugt 
nicht. Wenn die Kommissionsminderheit auch Nebenerwerbs
betriebe grundsätzlich dem Gesetz unterstellen will, geht es -
das möchte ich 1:mterstreichen - keineswegs darum, einseitig 
einer Erhaltung von Klein- oder Kleinstbetrieben das Wort zu · 
reden,,wie ihr Bundesrat und Kommissionsmehrheit minde
stens sinngemäss unterstellen. Es kann keine Rede davon 
sein, dass dieser Vorschlag ein primär auf Strukturerhaltung 
ausgerichtetes bäuerliches Bodenrecht will und deshalb eine 
Lösung darstellt, die letztlich der Landwirtschaft selber scha
det (diese Ausdrücke stammen nicht von mir, sie stehen in der 
Botschaft). 
Ich bin nicht so vermessen zu behaupten, ich sei ein ausge
wiesener agrarökonomischer Experte, obwohl es davon offen
bar mehr als eine Million gibt, wie die Diskussion zur Klein
bauern-Initiative und der Stadt-Land-Initiative gezeigt hat. 
Aber ich möchte nach doch recht intensiver Auseinanderset
zung mit der Problematik annehmen, dass die Entwicklung in 
Europa und in der Weltwirtschaft vorab die kleinen Haupter
werbsbetriebe gefährden wird und dass wir zu unseren Struk
turen mit leistungsfähigen Nebenerwerbsbetrieben Sorge tra
gen sollten. Bliebe es bei den Anträgen der Kommissions
mehrheit und des Bundesrates, könnten Nebenerwerbsbe
triebe von Bundesrechts wegen_ nicht mehr zum Ertragswert 
übernommen werden. Ihre Weiterexistenz über den Genera
tionenwechsel hinaus wäre daher praktisch verunmöglicht, 
wenn nicht der ka~tonale Gesetzgeber ein Einsehen hätte. 
Wie schwierig es ist, bodenpolitische Bestimmungen in Kanto
nen zu erlassen, wissen wohl alle. Und da behaupten wir noch, 
Agrarpolitik sei Bundessache! Man stelle sich vor, was dies 

angesichts der Bedeutung der Nebenerwerbsbetriebe in vie
len Regionen der Schweiz zur Folge hätte! 
Wie will die Kommissionsminderheit nun dem Vorwurf der 
Strukturbetonierung und der kleinkarierten Bodenrechtsge-, 
setzgebung entgehen? Sie schlägt vor, die Kantone mit einer 
entsprechenden Tradition im Erbrecht - gedacht ist vor allem 
an den Kanton Wallis - zu ermächtigen, die Nebenerwerbs
betriebe vom erbrechtlichen Zuweisungsanspruch, vom Kauf
recht und Vorkaufrecht auszunehmen. Das ist die Bestim
mung in Artikel 5 Buchstabe a, auf die der Kommissionspräsi
dent bereits hingewiesen hat. Warum? Damit der «ouvrier pay
san» und der «fonctionnaire paysan», es gibt deren viele, wei
terhin neben ihrem nichtlandwirtschaftlichen Haupterwerb ei
nen landwirtschaftlichen Nebenerwerb ausüben können und 
sich deshalb nicht als - sagen wir - «agrarpolitische Schäd
linge» vorkommen müssen. Das ist, wenn Sie mir diese Ne
benbemerkung gestatten, auch wichtig für die sogenannte Ak
zeptanz der Vorlage. Gerade hier sollten wir die Akzeptanz 
nicht aus den Augen verl_ieren. 
Die übrigen bundesrechtlichen Vorschriften - Belastungs
grenze, öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen, 
Preiskontrolle oder wenigstens Preisüberwachung - wären, 
das ist richtig, demgegenüber auch auf Nebenerwerbsbe
ttiebe anwendbar. Das ist unseres Erachtens unbedingt erfor
derlich und heisst gerade nicht, dass wir damit Kleinstbetriebe 
um jedefl Preis erhalten möchten. Die Kommissionsmehrheit 
und -minderheit unterstützen Artikel 9, wonach nicht mehr er
haltungswürdige Gewerbe dem Schutz des bäuerlichen Bo
denrechts entzogen werden. Ich unterstreiche das. Wir sind 
auch dafür, dass nicht erhaltungswürdige Betriebe aufgege
ben werden. Damit bleibt gewiss Raum genug für Strukturbe
reinigungen nach gut schweizerischer Art. 
Persönlich wäre ich sogar damit einverstanden, im Sinne der 
Vorschläge des Schweizerischen Bauernverbandes beim Re
alteilungsverbot (Art. 61) noch etwasgrosszügigerzu sein, um 
die Strukturbereinigtmgen zu erleichtern. Aber weiter sollten 
wir wirklich nicht mehr gehen, wenn wir uns nicht dem berech
tigten Vorwurf aussetzen wollen, unsere Landwirtschaft doch 
recht unbedacht auf dem Europaaltar geopfert zu haben. 
Ich bitte Sie, den Anträgen der Kommissionsminderheit zu 
den Artikeln 5, 7 und 8 zuzustimmen. Sie bilden ein prakti
kables Gegenstück zu den Anträgen von Bundesrat und Kom
missionsmehrheit und führen im Vergleich zum geltenden 
Erbrecht, das bei der Definition des landwirtschaftlichen Ge
werbes nur auf das landwirtschaftliche Existenzminimum ab
stellt, zu einem echten Fortschritt, der konsensfähige Struktur
bereinigungen erlaubt. Wir haben überhaupt nichts gegen 
Haupterwerbsbetriebe. Wir möchten sie nachdrücklich för
dern, weil wir sie brauchen. Wir sind für Strukturbereinigun
gen, aber wir sind für einen besseren Schutz der Nebener
werbsbetriebe. Die Definition, die wir in Artikel 7 vorschlagen, 
ist durchaus praktikabel. Sie ist auch nicht gegen das Bergge
biet gerichtet, ganz im Gegenteil. _Wir möchten mit unseren An
trägen schöne Heimwesen erhalten und im Sinne des Verfas
sungsauftrages einen. Beitrag zu unserer Landwirtschaft lei
sten. · 
Ich bitte Sie deshalb, unseren Anträgen zuzustimmen. 

Frau Weber: Ich spreche zu den Artikeln 5, 7 und 8. Es ist mit 
Recht darauf hingewiesen worden, dass zwischen Mehrheit 
und Minderheit ein konzeptioneller Unterschied besteht, ins
besondere bezüglich der Unterstellung der Haupt- und Ne-

. benerwerbsbetriebe. Herr Zimmerli hat seinen Antrag sehr 
umfassend begründet, ich will davon nichts wiederholen - ich 
könnte das auch nicht so gut, wie er das kann. Ich möchte aber 
nochmals auf einen speziellen Aspekt hinweisen. 
Wir haben in der Eintretensdebatte gehört, dass in diesem Ge
setz besonders strukturpolitische Zielsetzungen verankert 
sind. Eine strukturpolitische Zielsetzung ist sicher die Erhal
tung des bäuerlichen Familienbetriebes. In den Artikeln 5, 7 
und 8 legen wir den Geltungsbereich fest, und die Minder
heitsanträge definieren cen bäuerlichen'Familienbetrieb. 
In den letzten Jahren haben wir immer wieder gezögert, den. 
Begriff des ·«bäuerlicheh Familienbetriebs» in den Landwirt• 
schaftsgesetzen zu verankern. Ich möchte Sie darauf hinwei-
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sen, dass wir im Rahmen des Zuckerbeschlusses darüber ge
sprochen haben und dass es auch damals eine eigentliche 
Zangengeburt war, über den bäuerlichen Familienbetrieb zu 
reden und ihn im Gesetz zu verankern. Mir scheint es aber 
sehr wichtig zu sein, dass diese Idee auch in den Gesetzen 
Wirklichkeit wird. Je nachdem, ob Sie sich für die Mehrheit 
oder für den Antrag Zimmerli entscheiden, betonen Sie mehr 
oder eben nicht, dass für Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe 
der Ober_begriff des bäuerlichen Familienbetriebes gelten soll. 
Damit wird auch zwischen gewerblichen Betrieben generell 
und bäuerlichen Familienbetrieben unterschieden, so wie das 
die Minderheit vorschlägt. · 
Ich finde im weiteren sehr positiv, dass der Begriff des Ertrags 
eingeführt wird - des Ertrags, der «namhaft zum Einkommen 
einer bäuerlichen Familie beiträgt». Damit wird von der Arbeits
kraft gesprochen, was wiederum der erwähnten Zielsetzung 
dient. 
Ich bitte Sie, der Minderheit zuzustimmen. 

Uhlmann: Gestatten Sie mir einige Ueberlegungen aus prakti
scher Sicht zu diesem sehr wichtigen Punkt. 
Wir haben nun vom Kommissionspräsidenten gehört, wie be
rechnet wird, wo ein Nebenerwerbsbetrieb anfängt und ein 
Haupterwerbsbetrieb aufhört. Es wurden 1500 Stunden ge
nannt. Das ist eine Berechnungsart, aus der sich in der Praxis 
ausserordentlich grosse Schwierigkeiten ergeben. Besonders 
im Bereich der Talbetriebe kann dies fast jährlich wechseln. 
Beispielsweise ergeben sich bei einem Betrieb, der heute viel
leicht extensiv bewirt!:)chaftet wird, 500, 600 oder 1000 Stun
den, nach dieser Vorlage also ganz eindeutig ein Nebener
werbsbetrieb. Nun ändern sich die personellen Verhältnisse in 
der Familie. Die Kinder werden grösset, und es kommt irgend- · 
eine arbeitsintensivere Kultur dazu - das kann Beeren bau, Ge
müsebau sein-, und schon haben wir einen Arbeitsaufwand, 
der vielleicht 2000 Stunden übersteigt. Wie soll ein solcher Fall 
in der Praxis gehandhabt werden? Wir haben heute schon 
eine etwas problematische Abgrenzung im zivilrechtlichen Be
reich bei· der Erbberechtigung eines existenzfähigen Betrie
bes. Auch hier haben wir immer die gleichen Schwierigkeiten 
bei der Abgrenzung in Prozessangelegenheiten. 
Ich teile die Auffassung des Herrn Komn'lissionspräsidenten 
und der Mehrheit: Wir wollen keine Zementierung der klein
bäuerlichen Betriebe, auch nicht der mittelgrossen Betriebe. 
Darum bin ich überzeugt davon, dass eben das Realteilungs
verbot gelockert werden muss, und zwar im positiven Sinne; 
denn es kann nicht angehen, die bäuerlichen Strukturen fast 
absolut zu zementieren. Das kann niemals im Interesse unse
rer Landwirtschaft und auch nicht unserer Volkswirtschaft 
sein. Es wird jetzt ständig von EG-Fähigkeit usw. gesprochen. 
Da ist es nicht möglich, oder es wäre total falsch, hier Struktu
ren zu zementieren. Darum ~erde ich mir vorbehalten, für Arti
kel 61 eine Lockerung zu beantragen. 
Noch ein letztes Wort: Ich glaube auch, dass die Nebener
werbsbetriebe in Zukunft aufgrund der Entwjc~lung in der 
Landwirtschaft, vielleicht auch in Annäherung zur EG, einen 
wesentlich grösseren Stellenwert erhalten werden. Wenn man 
die Entwickh.mg in den EG-Ländern heute sieht, so umfasst ein 
Nebenerwerbsbetrieb sehr oft 30, 40 oder noch mehr Hekt
aren. Da habe ich nun etwas Mühe, wenn wir heute diese Ne
benerwerbsbetriebe ausklammern und nur von Haupter
werbsbetrieben sprechen. Das ist ein Weg in die falsche Rich
tung. Ich möchte noch einmal betonen: Vor allem aus prakti
scher Sicht ist die Abgrenzung hier sehr problematisch. 
Ich bin also der Meinung der Minderheit, werde aber den An
trag stellen, dass beim Realteilungsverbot eine Lockerung vor
genommen wird. 

Gadient: Das Konzept der· Mehrheit hätte zur Folge, dass Ne
benerwerbsbetriebe nicht unter das Vorkaufs- und Erbrecht 
fallen würden. Für mich haben diese Bestimmungen, insbe
sondere Artikel 7, einen ausgesprochen zentralen Stellenwert. 
Der Herr Kor.imiss:onsi:;~äsident hat in seinem Eintretensvo
tum darauf hing.ewiesen, dass der Zweckartikel eigentlich 
überflüssig sei, dass die Konkretisierung in der Folge durch
aus in den einzelnen Bestimmungen dieses Gesetzes Platz 

greifen könnte. Nun sind wir genau an dem Punkte angelangt, 
wo nun gegebenenfalls die Konkretisierung erfolgen muss. Da 
ist nun zu bemerken, dass in der Tat die offizielle Landwirt
schaftspolitik lange genug an der Bedeutung der Nebener
werbsbetriebe vorbeigesehen und ihnen die erforderliche För
derung und Unterstützung versagt hat. Dadurch ist über weite 
Strecken ein sichtbarer und fast irreversibler Schaden entstan
den. Die Wende brachte erst der 6. Landwirtschaftsbericht mit 
seinem fundamentalen Bekenntnis zu den Neben- und Zuer
werbsbetrieben. Wir sind dankbar für diesen Durchbruch. 
Kollege Zimmerli hat in seinem Votum auf die eindrücklichen 
Zahlen hingewiesen, die ich nicht wiederholen möchte. Ein 
Ausschluss der Nebenerwerbsbetriebe von den Bestimmun
gen über das Gewerbe ist schon in Anbetracht dieser Grös
senordnungen für mich nicht länger zu verantworten. Ich spre
che als Vertreter eines Berggebietes mit zahlreichen solchen 
Nebenerwerbsbetrieben. Besonders im Berggebiet, wo die 
Nebenerwerbsbetriebe verbreitet sind und eine sehr bedeut
same Funktion im Interesse des Landes erfüllen, könnte eine 
Regelung nach den Vorstellungen der Kommission der Be
triebsauflösung letztlich Vorschub leisten und da~it fatale 
Auswirkungen haben. Da steht für mich zt,1 viel auf dem Spiel, 
als dass man legislatorisch die Gestaltung einfach den Kanto-
nen überlassen sollte. ' 
Der Wert dieser Nebenerwerbsbetriebe ist im Steigen begrif
fen. Man hat auch auf europäischer Ebene- Herr Uhlmann hat 
darauf hingewiesen - diese Entwicklung erkannt. Man bemüht 
sich auch im Europarat, Grundlegendes zu leisten und für die 
Neqenerwerbsbetriebe bessere Rahmenbedingungen zu 
schaffen. Das ist in jeder Hinsicht berechtigt, wenn man sieht, 
dass hier insbesondere eine junge Generation doch noch in 
bäuerlichen Verhältnissen aufwachsen kann, in Kontakt mit 
Natur und Umwelt. Das ist ein Anschauungsunterricht fürs Le
ben, der auch strukturell seine Auswirkungen hat und den wir 
stärken sollten. 
Es ist vor allem auch wichtig, dass Nebenerwerbsbetriebe 
deswegen schon zu Lebzeiten zum Ertragswert an die nach
folgende Generation übertragen werden können. Das wäre 
kaum möglich, wenn dem Uebernehmer dereinst bei der Erb
teilung die Differenz zwischen dem Ertragswert und dem Ver
kehrswert als Vorbezug angerechnet wird. 
Der Fortbestand eines Betriebes sollte nicht vom Kriterium ab
hängen, ob ein Haupt- oder Nebenerwerbsbetrieb vorliegt. 
Die Frage, ob eine Familie in der Lage ist, den Betrieb weiterzu
führen, und ob sie es will, sollte im Mittelpunkt stehen. Es ist 
schon darauf hingewiesen worden, dass wir damit nicht Struk
turen zementieren wolle,n. Die Kantone sollen ermächtigt wer
den, die Nebenerwerbsbetriebe vom Geltungsbereich der zi
vilrechtlichen Bestimmungen auszunehmen. Dieses Anliegen 
ist in den Anträgen enthalten. Deswegen bleibt, wie Kollege 
Zimmerli zu Rechtfestgestellt hat, in der Tat genügend Flexibi
lität vorhanden, auch den Erfordernissen des Strukturwandels 
Rechnung zu tragen. 
In Würdigung all dieser Voraussetzungen bitte ich Sie, dem 
Minderheitsantrag zuzustimmen. 

1 

Piller: Nur ganz kurz: Ich habe schon beim Eintreten auf den 
Widerspruch zum 6. Landwirtschaftsbericht hingewieseh. Ich 
zitiere den Bundesrat: «Zudem setzt die land- und gesamtwirt
schaftliche Entwicklung einer Region die Förderung anderer 
Wirtschaftszweige - Gewerbe, Tourismus - voraus.» Er hat 
nicht vom Berggebiet generell gesprochen. Deshalb wird dem 
kombinierten Beruf in der Entwicklung ländlicher Regionen in 
Zukunft wachsende Bedeutung zukommen: So können klei
nere Betriebe, die keine volle Existenz mehr zu bieten vermö
gen, noch als Heimstätten beibehalten werden, indem der Zu
oder gar Haupterwerb ausserhalb der Landwirtschaft erfolgt. 
Das hat'der Bundesrat in seinem 6. Landwirtschaftsbericht ge
schrieben. 
Noch eine Bemerkung zur Europaverträglichkeit: Es wird 
heute dargestellt, dass wir, wenn wir den Schutz der Nebener-

/ werbsbetriebe herausnehmen, europaverträglicher werden. 
Das stimmt nicht. Die EG besteht nicht nur aus Frankreich und 
Deutschland; in der EG sind Länder wie Portugal und Grie
chenland, die eine. ganz andere landwirtschaftliche Struktur 
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haben. Man muss diese Betriebe einmal anschauen. In der 
Efta sind auch Oesterreich und Norwegen: Man müsste auch 
diese Betriebsgrössen einmal vergleichein. 
Es ist ganz klar, dass bis heute die Verhandlungen immer so 
geführt wurden, dass man sagte, in der Landwirtschaftsp0i1tik 
gibt es einzelstaatliche Lösungen, regional angepasst. Nun ist 
es so, dass wir diese Probleme mit der EG erhalten, weil wir 
unseren Selbstversorgungsgrad jn den letzten Jahren noch 
gesteigert haben über Futtermittelimporte. Wenn wir diese Ne
benerwerbsbetriebe herausnehmen, besteht die Gefahr, dass 
noch mehr aufgestockt wird und dass Kleinbetriebe zu Haupt
erwerbsbetrieben werden. Wir werden noch mehr Probleme 
haben mit der EG und mit dem Gatt. Gerade in Europa zeich
net sich _meines Erachtens eine andere Entwicklung ab. Ich 
bin überzeugt, dass wir, wenn wir der Minderheit zustimmen, 
keine Probleme mit der EG-Verträglichkeit erhalten; sondern 
im Gegenteil, dass wir den richtigen Weg einschlagen, wenn 
wir gezielt diese Möglichkeit des Nebenerwerbs fordern, wie 
sich das in vielen Staaten Europas anbahnt. 

Bundespräsident Koller: Es geht bei den Artikeln 5, 7 und 8 
tatsächlich um einen wichtigen konzeptionellen Entscheid für 
dieses Gesetz. Die Kommissionsmehrheit und der Bundesrat 
befürworten folgendes Konzept: Unter dem Schutz des Geset
zes steht grundsätzlich der Haupterwerbsbetrieb. Ein solcher 
liegt vor, wenn ein Betrieb die halbe Arbeitskraft einer bäuerli
chen Familie beansprucht, d. h. die berühmten 1500 Arbeits
stunden. Das ist übrigens schon ein sehr weitgehendes Ent
gegenkommen. Ein Entgegenkommen vor allem auch im Hin
blick darauf- ich habe in der Eintretensdebatte schon darauf 
verwiesen-, dass Ihre Kommission auf die weitere Vorausset
.zung des hälftigen Einkommens einer bäuerlichen Familie be
wusst verzichtet hat. Damit sind die Haupterwerbsbetriebe im 
Berggebiet bedeutend zahlreicher, weil Betriebe in Bergge
bieten besonders arbeitsintensiv sind. Die Kantone sollen 
aber daneben die Möglichkeit haben, Nebenerwerbsbetriebe 
den Haupterwerbsbetrieben gleichzustellen, weil wir - ich 
werde darauf zurückkommen - in unserem Land sehr grosse 
regionale Unterschiede haben. 
qie Kommissionsminderheit, angeführt von Herrn Zimmerli 
und Frau Weber, tritt demgegenüber für folgendes Konzept 
ein: Schutz verdient grundsätzlich jedes Gewerbe, das nam
haft zum Einkommen einer bäuerlichen Familie beiträgt (Art. 7 
Abs. 1 )7 Den Kantonen wird nun aber wieder erlaubt, Nebener
werbsbetriebe vom erbrechtlichen Zuweisungsanspruch, 
vom Kaufsrecht und vom Vorkaufsrecht auszunehmen. 
Wie ist dieser Vorschlag der Kommissionsminderheit zu beur
c':)ilen? Die grösste Schwäche des Minderheitsantrages liegt 
nach Auffassung.des Bundesrates bei der sehr unbefriedigen
den Abgrenzung • in Artikel 7: «Als landwirtschaftliches Ge
werbe gilt eine Einheit von landwirtschaftlichen Grund- · 
stücken, Bauten und Anlag·en, deren Ertrag namhaft zum Ein
kommen einer bäuerlichen Familie beiträgt.» Es bleibt auf Ge
setzesstufe völlig unklar, welche Betriebe damit erfasst wer
den. Wann liegt ein namhafter Beitrag zum Einkommen einer 
bäuerlichen Familie vor? Das bleibt vollständig unbestimmt 
und unklar, und damit ist der eigentliche Anwendungsbereich 
dieses Gesetzes weitgehend offen. 
Dazu kommt, dass die Umschreibung der Kommissionsmin
derheit auch die Gefahr in sich birgt, dass der Gewerbebegriff 
im öffentlich-rechtlichen Teil und im privatrechtlichen Teil aus
einandergehen. Im privatrechtlichen Teil sollen Ausnahmen 
vom erbrechtlichen Zuweisungsanspruch, vom Vorkaufsrecht 
ünd vom Kaufsrecht durch die Kantone ermöglicht werden, 
während im öffentlich-rechtlichen Teil, beim Realteilungsver
bot, wieder von einem andern Gewerbebegriff ausgegangen 
werden muss. Auch das scheint dem Bundesrat mehr als un
erwünscht. 
Im übrigen ist für die Entscheidung des Bundesrates und da
mit auch für Ihre Kommission vor allem massgebend, dass wir 
in unserern Land sehr grosse regionale Unterschiede haben: 
Wenn Sie in der Statistik in der Botschaft die Prozente aus
rechnen, sehen Sie, dass es beispielsweise im Kanton Wallis 
tatsächlich nur 15 Prozent Haupterwerbsbetriebe gibt. Aehn
lich wenig Haupterwerbsbetriebe gibt es im Kanton Graubün-
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den (56 Prozent). Aber nicht nur in diesen beiden Bergkanto
nen ist dies so; auch der Kanton Schaffhausen weist blass 47 
Prozent auf. Demgegenübergibtesaberauch Berggebiete, wo 
ganz klar eine Dominanz der Haupterwerbsbetriebe besteht: 
beispielsweise mein HeimatkantonAppenzell-lnnerrhoden mit 
86 Prozent, Ausserrhoden mit 70 Prozent, St. Gallen mit 68 Pro
zent Haupterwerbsbetrieben. Aufgrund dieser regionalen Un
terschiede schien uns eine Lösung angemessen, die von Bun
desrechtswegen diese Haupterwerbsbetriebe schützt, aberfür 
ganz besondere Situationen in einzelnen Kantonen diese kan
tonale Kompetenz schafft. Man kann nicht sagen, dass der Vor
schlag des Bundesrates und der Mehrheit der Kommission zu 
einem grossen Gewerbesterben in unseren Berggebieten 
führt. Die Zahlen, die ich Ihnen aus der Ostschweiz genannt 
habe, zeigen ganz klar, dass davon keine Rede sein kann, zu
mal wir auf die Ertragskomponente verzichten. 
Im übrigen möchte ich Ihnen in bezug auf die Zukunft noch ei
nes zu bedenken geben: Glauben Sie tatsächlich, dass wir mit 
der heutigen Stru,ktur unserer Landwirtschaft die Herausforde
rungen der europäischen Integration bestehen werden? Eine 
gewisse, zu verantwortende Strukturbereinigung auch in un
serem Land wird doch diese künftige Entwicklung in Europa 
fast zwingend zur Folge haben. Im übrigen: Wenn man immer 
wieder votiert hat, der Vorschlag des Bundesrates und der 
Kommissionsmehrheit sei unvereinbar mit dem letzten Land
wirtschaftsbericht, so möchte ich immerhin festhalten, dass in 
der Kommissionsberatung immer ein Vertreter des Bun
desamtes für Landwirtschaft dab,ei war, und er hat keinerlei 
Opposition gegen diesen Vorschlag des Bundesrates und der 
Kommission gemacht. Ich glaube, das alles zeigt, dass der 
Vorschlag des Bundesrates und der ·Kommission einen klei
nen, aber verantwortbaren Schritt in Richtung Strukturbereini
gung bringt und dass damit unsere Landwirtschaft die Heraus
forderungen der Zukunft eher besteht. Ich beantrage Ihnen 
daher Zustimmung zu Bundesrat und Kommissionsmehrheit. 

Zimmern, Sprecher der Minderheit: Gestatten Sie mir, dass 
ich nur noch ganz kurz auf das Votum von Herrn Bundespräsi
_dent Koller repliziere. 
1. Herr Bundespräsident Koller hat gesagt, die Definition sei 
unklar. Ich muss festhalten, dass diese Definition nicht unkla
rer ist als das, was der Bundesrat uns in Artikel 7 in Verbindung 
mit Artikel 8 vorschlägt. Wenn Sie das lesen, dann erfahren Sie 
nämlich auch praktisch nicht, was denn eigentlich ein landwirt
schaftliches Gewerbe sei. Es wird als solches überha_upt nicht 
definiert, es wird nur der sogenannte Haupterwerbsbetrieb de
finiert. 
2. Die Formulierung in Artikel 7 ist nicht aus der Hüfte geschos
sen, sondern sie beruht auf Expertenkom111ission;;Gberlegun
gen, auf einem Konsens, bei dem auch Vertreter des Bun
desamtes für Landwirtschaft mitgewirkt haben. Das zeigt nur, 
wie schwierig es ist, den Begriff des landwirtschaftlichen Ge
werbes zu definieren. Aber unklar ist das nicht, was wir vor
schlagen! 

Schoc'h, Berichterstatter: Eine ganz kurze Bemerkung: Herr 
Bundespräsident Koller hat bereits darauf hingewiesen, dass 
den Kommissionsberatungen ein Vertreter des Bundesamtes 
für Landwirtschaft beigewohnt hat. Ich möchte diesen Hinweis 
noch ergänzen und feststellen, dass es sich dabei nicht nur 
um irgendeinen Beamten, sondern um einen ganz hochkaräti
gen Vertreter des Bundesamtes gehandelt hat. Ueberdies hat 
dieser Vertreter nicht nur keine Einwendungen gegen das 
Konzept der Kommissionsmehrheit erhoben, sondern er hat 
dieses Konzept mit Worten verteidigt, die offenkundig ebenso 
engagiert und befürwortend waren, wie offenbar Herr Stände
rat Zimmerli mein Votum empfunden hat. Herr Popp - um ihn 
beim Namen zu nennen - hat uns sogar ausdrücklich erklärt, 
wenn wir den 6. Landwirtschaftsbericht nachlesen wollten, 
dann müssten wir uns fur das Konzept der Mehrheit entschei
den. 
Ich bin zwar auch kein ~ndwirtschaftse:xperte, überhaupt 
nicht. Aber ich bin doch der Meinung, ich sei legitimiert, mich 
auf diese Feststellung vdn wirklich hochkarätigen Vertretern 
des fachkundigen Bundesamtes abstützen zu können. 
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Bundespräsident Koller: Nur eine ganz kurze Replik gegen
über Herrn Ständerat Zimmerli. Ein zentraler Unterschied be
steht bei der wichtigen Abgrenzung, welche Betriebe erfasst 
werden und welche nicht. Der Bundesrat hat in den Materia
lien und auch jetzt hier im Saar ganz klar gesagt, dass er sich 
an den Massstab dieser 1500 Arbeitsstunden halten wird, wäh-

. rend die Konkretisierung Ihres Begriffsmerkmales, des nam
haften Beitrages zum Familieneinkommen, vollständig der 
künftigen Konkretisierung überlassen ist. 

Art. 5 

Häns~nberger: Dem Stillschweigen des Herrn Bundespräsi
denten entnehme ich, dass der Bundesrat Buchstabe c von 
Artikel 5 nicht aufrechterhält. Die Kommission will diesen 
Buchstaben streichen und damit die Möglichkeit wegnehmen, 
dass die Kantone «den Erwerb von landwirtschaftlichen Ge
werben und Grundstücken durch Bürgergemeinden und Kor
porationen ihres Kantons vom Einspracheverfahren ausneh• 
men» können. Es würde mich interessieren, ob der Bundesrat 
der Meinung ist, man sollte das überhaupt nicht mehr einfüh
ren, oder der Meinung ist, man könnte das beim öffentlich
rechtlichen Teil dieses Gesetzes berücksichtigen. 
Mir scheint es richtig, dass der Kanton die Möglichkeit hat, 
eine Burgergemeinde und eine Korporation zu bevorzugen. 
Gerade im Kanton Bern haben wir eine segensreiche Tätigkeit 
im Bodenrecht von Burgergemeinden gehabt. Sie haben den 
Einwohnergemeinden langfristige Bodenpolitik sehr erleich
tert. Aus bernischer Erfahrung heraus möchte ich hier eine 
Lanze für diese Bestimmung brechen und Buchstabe c auf-
rechterhalten. · 

Schoch, Berichterstatter: Herr Hänsenberger hat diese Frage 
an den Herrn Bundespräsidenten gerichtet. Ich darf dazu kurz 
rekapitulieren, was sich aus der Kommissionsberatung erge
ben hat. 
Die Kommission ist nicht der Meinung, dass der Vorschlag des 
Bundesrates in Buchstabe c von Artikel 5 sachlich nicht ange
messen sei und ihm deshalb nicht zugestimmt werden könne. 
Die Kommission ging aber davon aus, dass diese Bestim
mung in den öffentlich-rechtlichen Teil, und zwar in Artikel 63, 
gehöre. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf den Minderheitsan-

, trag II zu Artikel 64 zu verweisen: Herr Hänsenberger führt 
diese Minderheit II an. Wenn dieser Minderheit zugestimmt 
würde, dann wäre die ganze Frage sowieso bereinigt. Ich 
glaube, materiell ist es richtig, wenn Buchstabe c im öffent
lich-rechtlichen unc:lnicht im Allgemeinen Teil geregelt wird. 

Bundespräsident Koller: Ich kann das bestätigen. Wir haben 
dieser Streichung von Artikel 5 Buchstabe c zugestimmt, weil 
sonst die Bürgergemeinden gegenüber den politischen Ge
m~inden eindeutig privilegiert wären. Das gilt es zu vermei
den, und deshalb wollen wir das ganze Problem im öffentlich
rechtlichen Teil bei Artikel 63 und 64 lösen. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
(siehe Entscheid bei Art. 7 Abs. 1, 2) 
Adopte selon la proposition de la majorite 
(voir decision a l'art 7 al. 1, 2) 

Art.6 
Angenommen -Adopte 

Art. 7 Abs. 1, 2-Art. 7al. 1, 2 

Abstimmung- Vote 

18Stimmen 

Schoch, Berichterstatt.ßr: Bei Absatz 3 Buchstabe a sind keine 
Bemerkungen zu machen. 
Bei Buchstabe b hat die Kommission die Worte «oder zu erset
zen» eingefügt. Es ist also zu~ätzlich zu berücksichtigen «die 
Möglichkeit, fehlende bßtriebsnotwendige Gebäude zu erstel
len oder .... instand zu stellen oder zu ersetzen, wenn die ent
sprechenden Aufwendungen» - und hier wieder eine Verbes
serung in der Formulierung - «für die Bewirtschaftung des Be
triebes» (anstatt «für den Bewirtschafter») «tragbar sind». Für 
die Bewirtschaftung deswegen, weil ja der Bewirtschafter aus 
Erbschaft oder aus einer anderen beruflichen Tätigkeit - bei
spielsweise einer Tätigkeit seiner Ehefrau -namhafte Mittel zur 
Verfügung haben kann, die mit Bezug auf die Bewirtschaftung 
des Betriebes an sich nicht berücksichtigt werden dürfen. Des
halb die Umformulierungen, die nach Auffassung der Kom
mission zu einer Verbesserung des vorgeschlagenen Textes 
führen. 

Angenommen -Adopte 

Art. 8 

Präsident: Herr Zimmerli zieht den Antrag der Minderheit im 
Sinne der vorherigen Abstimmung zurück. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de /a majorite 

Art.9-11 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen-Adopte 

Art.11a 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 

1 

Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Zimmerli, Onken, Weber) 
Titel 
Anlagewert 
Abs.1 
Der Anlagewert für landwirtschaftliche Gewerbe und Grund
stücke entspricht dem Erwerbspreis zuzüglich der wertver
mehrenden Aufwendungen. Die ~ebäude und Anlagen wer
den zum Zeitwert des Wiederbeschaffungswerts angerechnet. 
Abs.2 
Wurde das Gewerbe oder Grundstück unter dem seinerzeiti
gen Ertragswert erworben, so g.itt dieser als Erwerbspreis. 

Art.11a 
Proposition de la commission 
Majorite , 
Rejeter la proposition de Ia minorite 
Minorite 
(Zimmerli, Onken, Weber) 
Titre 
Valeur d'investissement 
Al. 1 
La valeur d'investissement pour les entreprises et pour les im
meubles agricoles correspond au prix d'acquisition, aug
mente des Impenses generatrices de plus-value. Les bati
ments et les installations sont comptes a la valeur actuelle de 
remplacement 
Al.2 
Lorsque l'entreprise ou l'immeuble a ete acquis en-dessous 
de la valeur de rendement qu'il avait alors, celle-ci est consi
deree comme prix d'acquistion. 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 7 Abs. 3; 4 - Art. 7 al. 3, 4 

14 Stimmen Schoch, Berichterstatter: Die Definition des Begriffes «Anlage
wert» ist nur dann relevant, wenn dem Antrag der Minderheit II 
zu Artikel 65 zugestimmt wird. Lehnen Sie dort den Antrag der 

26-S 
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Minderheit II ab, dann kann zweifellos auch nach Auffassung 
von Herrn Zimmerli auf die Definition des Begriffes «Anlage
wert» verzichtet werden. 
Ich schlage Ihnen deshalb vor, die Diskussion zu Artikel 11 a zu 
verschieben bis zur Behandlung von Artikel 65. 

Zlmmerli, Sprecher der Minderheit! Einverstanden mit einer 
kleinen Nuance: Wenn Sie dem Minderheitsantrag II zustim
men, dann müssen Sie den Anlagewert definieren. 

Schoch, Berichterstatter: Damit bin ich einverstanden. 

Präsident: Sie sind damit einverstanden, dass wir Artikel 11 a 
bis nach der Beratung von Artikel 64 zurückstellen. 

Art.12 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs.1,2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 
.... können diesen Anspruch durch einen öffentlich beurkun
deten Vertrag ändern oder ausschliessen. 
Minderheit 
(Schönenberger, Cavelty, Kündig, Rüesch) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.12 
Proposition de Ja commission 
Majorite 
Al. 1, 2 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.3 
.... Les conjoints peuvent, par contrat conclu en la forme au
thentique, modifier ce droit ou l'exclure. 
Minorite 
(Schönenberger, Cavelty, Kündig, Rüesch) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Schoch, Berichterstatter: Die Artikel 12 bis und mit Artikel 21 a 
regeln den Anspruch auf Zuweisung eines landwirtschaftli
chen Gewerbes bei der Erbteilung, und zwar geht es bis Artikel 
21 a immer um das landwirtschaftliche Gewerbe; Grundstücke 
kommen später. 
Die Absätze 1 und 2 von Artikel 12 beinhalten mehr oder weni
ger einen Teil der heutigen Regelung. Sie haben zu keinen 
Diskussionen Anlass gegeben und brauchen nach meiner Be
urteilung auch jetzt nicht im Detail erörtert zu werden. 
Zu Absatz 3 haben Sie einen Minderheitsantrag. Ich könnte 
mir sehr wohl vorstellen, dass Sie aus den Positionen, die hier 
durch Kommissionsmehrheit und Kommissionsminderheit 
bezogen worden sind, nicht recht klug werden. Ich muss Ih
nen gestehen, dass es auch dem Kommissionspräsidenten 
ein bisschen so gegangen ist. 
Effektiv handelt es sich um nichts anderes als um einen Ge
lehrtenstreit unter Juristen, ausgehend allerdings von der Tat
sache, dass die durch die Verwaltung und durch den Bundes
rat vorgeschlagene Formulierung in der letzten Zeile von Ab
satz 3 nicht gerade glücklich ausgefallen Ist. Es geht um den 
Satz, wonach die Ehegatten diesen Anspruch «mit einem Ehe
und einem Erbvertrag ausschliessen oder ändern» können. 
Die Frage ging nur darum: Ist die Formulierung «mit einem 
Ehe- und einem Erbvertrag» richtig, oder muss der Satz an
ders formuliert werden? 
Die Kommissionsmehrheit hat dann beschlossen, anstelle der 
Formulierung «mit einem Ehe- und einem Erbvertrag» die 
neue Formulierung «durch einen öffentlich beurkundeten Ver
trag» zu wählen. Ich kann Ihnen zu diesem Vorschlag der Kom
mission zweierlei sagen: 
Erstens bin ;eh der Meinung, der Vorschlag sei besser als das, 
was der Bundesrat vorgeschlagen hat. Zweitens bin ich immer 
noch nicht davon überzeugt, dass er optimal ist. Ich würde ihn 
als «suboptimal» bezeichnen .. 

Schönenberger, Sprecher der Minderheit: Der Herr Kommis
sionspräsident hat bereits auf die Differenzen hingewiesen. 
Ich muss Ihnen sagen, dass diese nicht sehr gravierend sind: 
Die Minderheit möchte mit dem Bundesraf für die Ausschlies
sung des Anspruches der Ehegatten oder für die Aenderung 
dieses Anspruchs den Ehe- und Erbvertrag beibehalten, wäh
rend die Mehrheit von einem öffentlich beurkundeten Vertrag 
spricht. 
Nach Ansicht der Mehrheit werden solch1;i Probleme in der 
Praxis immer durch Ehe- und Erbverträge geregelt, wesh.alb 
wir keinen Grund sehen, von der bundesrätlichen Fassung, 
die sich in der Praxis bewährt hat, abzugehen. 
Deshalb beantragen wir ihnen, dem Bundesrat zuzustimmen. 

Hänsenberger: Die Formulierung gemäss Bundesrat, die so
wohl einen Ehevertrag wie einen Erbvertrag verlangt, ist mei
nes Erachtens nicht richtig. Es ist in der Praxis nicht denkbar, 
warum solche Leute zwei Verträge abschliessen müssten. Es 
genügt vollständig, wenn der öffentlich beurkundete Vertrag 
verlangt wird. Ich habe in der Kommission sogar beantragt, 
das ohne die öffentliche Beurkundung zuzulassen. Aber ich 
kann mich hier der Mehrheit anschliessen .. 

Bundespräsident Koller: Ich bin tatsächlich auch nicht sicher, 
ob wir hier schon ganz am Schluss unserer Ueberlegungen 
angelangt sind. . 
Die Mehrheit Ihrer Kommission - das gebe ich zu - hat den 
g'ordischen Knoten geschickt durchhauen. Weil ja Ehe- und 
Erbverträge unterschiedliche Formvorschriften haben, sagten 
sich viele Kommissionsmitglieder vielleicht: Wir lösen dieses. 
schwierige Problem dadurch, dass wir einfach eine öffentliche 
Beurkundung verlangen. 
Ich persönlich glaube, es müsste richtigerweise heissen: 
«Ehe- oder Erbvertrag,,. Das wäre wohl die beste Lösung. Aber 
durchhauen Sie einmal den gordischen Knoten, und wir wer
den die Sache im Zweitrat dann noch einmal überprüfen. 

Schönenberger, Sprecher der Minderheit: Ich möchte kurz 
darauf hinweisen: Es heisst hier «Ehe- und Erbvertrag». Ich 
gebe zu, besser wäre: «Ehe- oder Erbvertrag». Aber in der Pra
xis wird natürlich der Ehevertrag praktisch immer mit dem Erb
vertrag gekoppelt, und daher kommt auch diese Formulie
rung. Dißse hat anscheinend ein Praktiker erfunden, aber sie 
wird deshalb nicht schlechter. 

Abs. 1, 2-AI. 1, 2 
Angenommen -Adopte 

Abs.3-Al.3 

Abstimmung-Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art.13 
Antrag der Kommission 
Streichen 
Proposition de Ja commission 
Biffer 

17Stimmen 
5Stimmen 

Schoch, Berichterstatter: Die Kommission hat Artikel 13 ge
strichen, nicht weil sie der Meinung wäre, die Regelung, wie 
sie hier getroffen werden wollte, sei überflüssig oder falsch, 
sondern weil sie Artikel 13 neu plaziert und eingeordnet hat. 
Absatz 1 von Artikel 13 ist in Artikel 21 als neuer Absatz 1 einge
baut worden. Die beiden anderen Absätze ergeben sich sinn
gemäss aus den folgenden Absätzen bei Artikel 21 und Artikel 
21 a, den Ihnen die Kommission neu vqrschlägt. Hier aber ist 
Artikel 13 zu streichen. 

Angenommen -Adopte 
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Art.14-17 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposiüon de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen ~Adopte 

Art.18 
Antrag der Kommission 
Titel 
Aufteilung des Gewerbes 
Abs.1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 

1 

Einen Anspruch auf Aufteilung haben nur Erben, die die land
wirtschaftlichen Gewerbe selber bewirtschaften wollen und 
dafür geeignet ersch~inen. 

-Art.18 
Proposition de Ja commission 
Titre 
(Ne concerne que le texte allemand) 
Al.1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.2 
Seuls les heritiers qui entendent exploiter eux-memes l'entre
prise agricole et en paraissent capables ont droit au partage. 

Schoch, Berichterstatter: Die Kommission hat hier eine Ergän
zung im Sinne der Stärkung der Position des Selbstbewirt
schafters vorgenommen. Das möchte ich unterstreichen und 
hervorheben. Es geht um eine Erbschaft, in der sich ein land
wirtschaftliches Gewerbe befindet, cfas so gross ist, dass es 
durchaus für zwei bäuerliche Existenzen - für zwei Familien
betriebe - ausreicht, also ein landwirtschaftliches Gewerbe, 
das nach Umfang und Beschaffenheit die Aufteilung in zwei 
oder mehrere Gewerbe zulässt. Der Bundesrat schlägt uns 
hier vor, dass diese Aufteilung auch tatsächlich möglich sein 
soll. Die Kommission schliesst sich dieser Auffassung des 
Bundesrates an, sagt aber einschränkend, dass nur diejeni
gen Anspruch auf die Aufteilung haben, die die neu entstehen
den Betriebe (zwei oder mehr) selber bewirtschaften wollen. 
Wer nicht entschlossen ist und nicht vorgesehen hat, so ent
stehende neue Betriebe selbst zu bewirtschaften, kann auch 
keinen Anspruch auf Aufteilung geltend machen. 

Angenommen-Adopte 

Art.19 
Antrag der Kommission 
Abs.1,3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
Streichen 

Art.19 
Proposition de Ja commission 
Al.1, 3 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.2 . 
Bitter 

Schoch, Berichterstatter: Die Kommission beantragt Ihnen, 
die Absätze 1 und 3 von Artikel 19 unverändert zu überneh
men, demgegenüber aber Absatz 2 zu streichen. Artikel 19 be
handelt die Anrechnung eines landwirtschaftlichen Gewerbes 
an einen Erben. Zu welchem Preis muss sich ein Erbe, der ein 
landwirtschaftliches Gewerbe übernehmen kann, dieses Ge
werbe anrechnen lassen? Die Regelung besteht grundsätzlich 
heute schon. Die Anrechnung zum Ertragswert, wie sie in Ab
satz 1 vorgeschlagen wird, ist ebenfalls schon geltendes 
Recht, und der Bundesrat wollte das in Absatz 2 in dem Sir;me 
ergänzen, dass ein Erbe ein landwirtschaftliches Gewerbe 
zwar übernehmen kann, dass er aber, wenn er dieses nicht 

selbst bewirtschaften will, den doppelten Ertragswert bezah
len muss. 
Die Kommission ging davon aus, dass diese Privilegier:ung 
eines Erben, der ein landwirtschaftliches Gewerbe überneh
men kann, aber nicht im Sinne hat, es selbst zu bewirtschaf
ten, unangemessen sei und daher aus dem Gesetz herauszu
streichen sei. Es ist davon auszugehen, dass auch der dop
pelte Ertragswert immer noch einen ausserordentlich vorteil
haften Anrechnungspreis darstellt. Der Erbe, der ein landwirt
schaftliches Gewerbe zum Zweifachen des Ertragswerts über
nehmen kann, fährt also immer noch sehr, sehr gut. Der Markt
wert ist sicher höher, auch unter Berücksichtigung der Vor
schrift~n, die im öffentlich-rechtlichen Teil noch folgen wer
den. 
Die Kommission war daher der Meinung, es sei nicht gerecht

. fertigt, einen nicht selbst bewirtschaftenden Erben in dem 
Sinne zu privilegieren, dass er sich nur den zweifachen Er
tragswert anrechnen lassen muss und nicht den Marktwert. 

· Die Kommission ist vielmehr der Auffassung, es sei angemes
sen, den Marktwert zu berücksichtigen, und zwar insbeson
dere auch aus Gründen der Erbgerechtigkeit. Andere Erben, 
die nicht von ihrem Uebernahmerecht Gebrauch machen kön
nen, die also keinen Anspruch auf die Uebernahme eines 
landwirtschaftlichen Gewerbes haben oder geltend machen 
können, würden schlechter fahren, wenn der Uebernehmer ·. 
nur den doppelten Ertragswert bezahlen oder sich anrechnen 
lassen müsste. Es ist daher richtig, wenn hier der Markt ein 
bisschen spielt und wenn ein Marktpreis berücksichtigt wer
den muss. Gegebenenfalls könnte diese Streichung von Ab
satz 2 sogar zu einer Verflüssigung des Marktes an landwirt
schaftlichen Liegenschaften führen, denn es wird für einen 
Uebernehmer vielleicht unattraktiver, eine Liegenschaft zu 
übernehmen, wenn er mehr als den doppelten Ertragswert 
bezahlen muss. Das könnte zur Folge haben, dass Liegen
schaften aus Erbschaften häufiger auf den Markt gelangen 
und dort frei erworben werden können. 

Bundespräsident Koller: 'Es geht bei dieser Streichung von 
Artikel 19 Absijtz 2 tatsächlich um die wichtigste Differenz im 
privatrechtlichen Teil. Die Kommission hat Artikel 19 Absatz 2 
gestrichen. Damit können die Erben ein landwirtschaftliches 
Gewerbe nur noch zum Ertragswert übernehmen, wenn sie 
dieses auch selber bewirtschaften wollen und dafür als geeig
net erscheinen. In allen anderen Fällen gilt der Verkehrswert 
als Anrechnungswert. Es handelt sich hier um eine wichtige 
Aenderung gegenüber dem bundesrätlichen Entwurf. Letzt
lich geht es um die Abgrenzung zweier Güter voneinander. 
Die Kommission hat sich für die strikte Durchhaltung der blos
sen Begünstigung des Selbstbewirtschafters entschieden. Im 
Entwurf des Bundesrates war in Artikel 19 Absatz 2 auch noch 
der Gedanke des Familienschutzes verankert, weil danach 
auch dem nicht selbstbewirtschaftenden Erben eine Ueber
nahme zu ejnem Vorzugspreis ermöglicht werden sollte. Wir 
wissen, dass vor allem bäuerliche Kreise an diesem Anliegen 
noch sehr hängen. Nachdem aber von Ihrer Kommission kein 
Antrag vorliegt, verzichte ich hier auf eine Abstimmung, be
halte mir aber das Ausdiskutieren dieses Problems - des Fa
milienschutzes im bäuerlichen Erbrecht - im Zweitrat aus
drücklich vor. 

Angenommen -Adopte 

Art.20 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Ergibt sich bei der Anrechnung zum Ertragswert ein Ueber
schuss an Erbschaftspassiven', so wird der Anrechnungswert 
entsprechend erhöht,· höchstens aber bis zum Verkehrswert. 
Abs.2 
Die Miterben können ferner eine angemessene Erhöhung des 
Anrechnungswerts verlangen, wenn besondere Umstände es 
rechtfertigen. 
Abs.3 
Als besondere Umstände gelter namentlich der höhere An
kaufswert des Gewerbes oder· erhebliche Investitionen, die 
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der Erblasser in den letzten zehn Jahren vor seinem Tod getä
tigt hat. 

Art.20 
Proposition de /a commission 
Al. 1 
Si l'imputation a la valeur de rendement entraine un excedent 
du passif de la succession, la valeur d'imputation est aug
mentee en proportion, mais au maximum jusqu'a concur
rence de la valeur venale. 
Al.2 
En outre, les coheritiers peuvent demander une augmentation 
appropriee de la valeur d'imputation si des circonstances 
speciales le justifient. 
A/.3 
Sont notamment des circonstances speciales un prix d'achat 
eleve de l'entreprise ou des investissements importants que le 
defunt a effectues dans les dix annees qui ont precede son 
deces. 

Schoch, Berichterstatter: Der Anrechnungswert, den sich der 
selbstbewirtschaftende Erbe an sein Erbteil anrechnen lassen 
muss, ist, wir haben es gehört, sehr niedrig. Es geht um den 
Ertragswert, das ist eine günstige, für den Erben vorteilhafte · 
Grösse. Es wird daher unvermeidlich sein, dass im einen oder 
anderen Fall dieser Anrechnungswert erhöht werden muss. 
Die Fälle solcher Erhöhungen des Anrechnungswertes sind in 
Artikel 20 geregelt. 
Die Kommission hat Artikel 20 in seiner Systematik etwas um
gebaut und im übrigen gegenüber dem Vorschlag des Bun
desrates offener, praktikabler formuliert. Zunächst hat die 
Kommission Absatz3 des bundesrätlichen Vorschlages an die 
Spitze von Artikel 20 genommen, ohne dass der Wortlaut ge
ändert worden wäre. Die Kommission war der Meinung, es sei 
richtig und systematisch notwendig, diesen Absatz 3 als er
sten Absatz in Artikel 20 aufzunehmen. 
Die Absätze 2 und 3 (bisher 1 und 2) sind sodann offener, flexi
bler, praktikablerformuliertworden. Anstatt auf konkrete Sach
verhalte Bezug zu nehmen, spricht die Kommission in Absatz 
2 von «besonderen Umständen». Sie weist dann in Absatz 3 
mit Beispielen darauf hin, was unter derartigen «besonderen 
Umständen» verstanden werden könnte. Sie beschränkt über
dies die Möglichkeit der Berücksichtigung besonderer Um
stände auf die letzten zehn Jahre vor dem Tod des Erblassers. 

Bundespräsident Koller: Ich stimme dem Vorschlag der Kom
mission zu. 

Angenommen -Adopte 

Art.21 
Antrag der Kommission 
Titel 
a. Verfügungen des Erblassers· 
Abs.1 1 

Erfüllt mehr als ein Erbe die Voraussetzungen für die Zuwei
sung des landwirtschaftlichen Gewerbes, so kann der Erblas
ser durch letztwillige Verfügung oder durch Erbvertrag einen 
von ihnen als Uebernehmer bezeichnen. 
Abs.1,2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.21 
Proposition de /a commission 
Titre . 
Concours d'heritiers 
a Dispositions du defunt 
Al. 11 

Si plusieurs heritiers remplissent les conditions de l'attribution 
de l'entreprise agricole, le disposant peut designer, par testa
ment ou pacte successoral, celui d'entre eux q:..ii aur2. le.d~oit 
de la reprendre. 
A/.1,2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Schoch, Berichterstatter: Absatz 11 von Artikel 21 entspricht 
dem Absatz 1 von Artikel 13 - ich habe vorhin bereits darauf 
hingewiesen. Wir haben diesen Absatz neu in Artikel 21 einge
baut und an die Spitze gesetzt. 
Der neue Absatz 2 von Artikel 21, der bisher Absatz 1 war, 
schränkt den im neuen Absatz 11 aufgestellten Grundsatz ein, 
und zwar im Sinne eines Schutzes des pflichtteilgeschützten 
Erben, der selbst bewirtschaften will. Die Kommission ist der 
Meinung, dass es gerechtfertigt, ja notwendig ist, auch hier zu
gunsten des selbstbewirtschaftenden pflichtteilsgeschützten 
Erben eine gewisse Einschränkung der Verfügungsfreiheit 
des Erblassers vorzusehen. 
Sie beantragt daher, dieser Präzisierung zuzustimmen. 

Bundespräsident Koller: Die von der Kommissionsmehrheit 
vorgeschlagene Aenderung zu Artikel 21 und 21 a betrifft vor 
allem eine neue Systematik. Artikel 13 und 21 des Entwurfs 
werden zusammengenommen. Artikel 21 a befasst sich mit der 
Frage, was geschieht, wenn ein Erblasser keine letztwillige 
Verfügung hinterlässt. Artikel 21 nimmt zum Problem Stellung, 
welchen Einfluss der Erblasser mit einer letztwilligen Verfü
gung auf die Zuweisung eines landwirtschaftlichen Gewerbes 
nehmen kann. 
Zu beachten ist, dass die beiden Bestimmungen nur dann 
zum Zuge kommen, wenn erfolgreich mehrere Zuweisungs
ansprüche - nach Artikel 12 Absatz 1 oder, wenn es an einem 
solchen fehlt, nach Artikel 12 Absatz 2- geltend gemacht wer
den. 
Bei Artikel 21a darf vielleicht noch auf folgendes verwiesen 
werden: Wenn im Titel vom Fehlen einer Verfügung die Rede 
ist, so ist damit natürlich nur eine solche gemeint, die sich zur 
Zuweisung des landwirtschaftlichen Gewerbes äussert. An
dere erbrechtliche Verfügungen wie beispielsweise die Einset
zung eines Erben können dabei durchaus vorhanden sein. 

Angenommen -Adopte 

Art. 21a 
Antrag der Kommission 
Tdel , 
b. bei Fehlen einer Verfügung 
Abs.1 
Hat der Erblasser keinen Erben als Uebernehmer bezeichnet, 
so geht der Zuweisungsanspruch eines pflichtteilgeschützten 
Erben demjenigen eines nicht pflichtteilgeschützten gesetz
lichen Erben und dieser demjenigen eines eingesetzten Erben 
vor. 
Abs.2, 
Im übrigen sind die persönlichen Verhältnisse für die Zuwei
sung massgebend. 

Antrag Hänsenberger 
Abs.1 
.... so geht der Zuweisungsanspruch eines pflichtteilgeschütz-. 
ten Erben demjenigen anderer Erben vor. 

· Art.21a 
Proposition de Ja commission 
Titre 
b. A defaut de dispositions 
AJ.1 
Si le defunt n'a pas designe le reprenant, le droit a l'attribution 
de l'heritier reservataire prime celui de l'heritier legal non 
reservataire, et ce dernier celui de l'heritier institue. 
AJ.2 
Dans les autres cas, la Situation personnelle des heritiers est 
determinante pour l'attrib1,1tion. 

Proposition Hänsenberger 
Al. 1 
.... le droit a l'attribution de l'heritier reservataire prime celui 
des autres heritiers. 

Schoch, Berichterstatter: Artikel 21 a regelt jene Fälle, in de
nen der Erblasser keinen seiner Erben als Uebemehmer be
zeichnet hat. 



20. März 1990 s 227 Bäuerliches Bodenrecht 

Die Kommission sieht für diesen Fall einen kaskadenartigen 
Anspruch vor. Zunächst wäre in einem solchen Fall der pflicht
teilsgeschützte Erbe Uebernehmer. Als nächster käme der 
nichtpflichtteilsgeschutzte Erbe an die Reihe und als letzter 
schliesslich der eingesetzte Erbe, also eine Stufenfolge, bei 
der der eingesetzte Erbe auf der letzten, der unvorteilhaftesten 
Stufe steht. 
Herrn Hänsenberger schwebt eine andere Regelung vor. Ich 
verweise auf den Ihnen schriftlich vorliegenden Antrag von 
Herrn Hänsenberger. Er möchte offenkundig die nichtpflicht
teilsgeschützten Erben und die eingesetzten Erben auf die 
gleiche Stufe setzen. Es wäre an Herrn Hänsenberger, uns 
hier darzutun, was seine Ueberlegungen sind. 

Hänsenberger: Die Verwaltung hat der Kommission diese 
neuen Artikel 21' und 21 a vorgelegt. Aber mir gefällt insbeson

. dere die Fassung von Artikel 21 a Absatz 1 nicht. 
Der Kommissionspräsident hat gesagt, dass hier kaskadenar
tig drei Stufen der Berechtigung gebildet werden: vorab die 
pflichtteilsgeschützten Erben. Das sind nur Eltern, Kinder und 
Ehegatten, nur diese haben einen Pflichtteil im Zivilgesetz
buch. Diese haben auch einen Zuweisungsanspruch. Das ist 
die erste Stufe. 
Als zweite Kategorie folgen die nichtpflichtteilsgeschützten ge
setzlichen Erben. Wenn man das im Klartext ausdrückt: Das 
sind Geschwister, Neffen und Nichten, können aber auch 
Grosseltem, Onkel und Tanten sein. 
Dann kommt die dritte Linie zum Zug, die dritte Kategorie: der 
eingesetzte Erbe. Das kann irgendwer sein, auch ein Nichtver
wandter, das Patenkind, der langjährige Angestellte, aber 
auch eine Organisation. 
Nun scheint es mir auf der Stufe 1 durchaus gegeben, dass die 
pflichtteilsgeschützten Erben Ehefrau, Eltern und Kinder, ana
log zum Vorkaufsrecht und zum Kaufsrecht in diesem Gesetz 
auch im ·Erbfall bevorzugt werden und einen Zuweisungsan
spruch vorab haben. Das entspricht auch bisherigem Recht. 
Hingegen sind die Stufen 2 und 3 meines Erachtens im Gesetz 
nicht notwendigerweise zu regeln. 
Zu Stufe 3: Es ist mir unverständlich, warum irgendein nicht
pflichtteilsgeschützter Onkel oder ein Grossneffe vorab eine 
Zuweisung verlangen kann vor dem eingesetzten Erben, den 
der Besitzer ausdrücklich in einer letztwilligen Verfügung be
stimmt hat, aber dabei in seinem Testament- Herr Bundesprä
sident Koller hat es erwähnt - nicht ausdrücklich «das Heim
wesen übernehmen» erwähnt hat, ihn aber vielleicht als Al
leinerben einsetzte. Da sollte dieser eingesetzte Erbe auf der
selben Stufe stehen wie die nichtpflichtteilsgeschützten Er
ben. 
·sei Stufe 2 - das habe ich in einem Antrag in der Kommission 
auch bereits versucht - möchte ich der weiteren Verwandt
s9haft weniger Gewicht verleihen. Einern als Uebernehmer be,: 
zeichneten Erben spll gegenüber der weiteren Verwandtschaft 
mehr Gewicht verliehen werden. So soll 'seinem Willen mehr 
entsprochen werden als bei einer Begünstigung dieser oft mit 
Recht als lachenden Erben bezeichneten Verwandten. 
Bei der Stufe 2 kann man sich - und das hat man mir in der 
Kommission auch entgegnet - nur einen einzigen Fall einer 
Konkurrenz zwischen einem pflichtteilsgeschützten und ei
nem nichtpflichtteilsgeschützten Erben vorstellen. Der könnte 
entstehen zwischen dem überlebenden Ehegatten und den 
nichtpflichtteilsgeschützten Geschwistern des Erblassers. In 
einem solchen Fall hätte nach dem Vorschlag des Bundes
rates und jetzt der Kommission der Ehegatte vorab ein Vor
recht, was richtig ist,' was bereits in der Stufe 1 gesichert ist. 
Hier müssten meines Erachtens die Geschwister nicht eine 
Privilegierung erfahren gegenüber dem eingesetzten Erben, 
denn für den Fall, dass das Heimwesen aus dem Nachlass der 
Eltern kommt, sind die Geschwister ohnehin geschützt, d. h. 
Artikel 26 Absatz 1 gibt den Geschwistern ein Kaufsrecht. 
Mehr ist nicht nötig, insbesondere ist nicht einzusehen, warum 
ein Erblasser ohne Nachkommen, ohne Ehegatte, ohne Eltern 
nicht einen Erben einsetzen kann für das Heimwesen, das er 
gar nicht aus dem Nachlass seiner Eltern erhalten hat, son
dern sonst erwerben konnte. Ich glaube, die heutige Formulie
rung der Kommission ist unnötiger Perfektionismus, familien-

politisch nicht nötig, beschränkt unnötigerweise die Wirkun
gen letztwilliger Verfügungen und ist agrarpolitisch kaum von 
Bedeutung. Nach dem Protokoll der Kommission soll mit die
sem Artikel die Koordination des Erbrechtes mit dem Vorkaufs
recht beziehungsweise dem Kaufsrecht sichergestellt werden, 
aber dafür besteht nur die Notwendigkeit für pflichtteilsge
schützte Erben. Der Erblasser soll dem selbstbewirtschaften
den Nachkommen oder Ehegatten das Heimwesen überge
ben müssen, hingegen brauchen die anderen hier nicht durch 
gesetzliche Reihenfolge geschützt zu werden. Ich bitte den 
Rat, meiner Kurzform in Absatz 1 zuzustimmen und in Absatz 2 
den Satz des Bundesrates steherzulassen. 

Schoch, Berichterstatter: In der Kommission ist das, was Herr 
Hänsenberger heute beantragt, diskutiert worden. Ein formel
ler Antrag lag der Kommission aber nicht vqr, und ich bin des
halb nicht legitimiert, namens der Kommission zum Antrag 
von Herrn Hänsenberger Stellung zu nehmen. Aus dem Kon
text der Kommissionsberatungen schliesse ich immerhin, 
dass die Kommission offenbar die kaskadenartige Gestaltung 
des Anspruches wünschte und demgeniäss wohl den Antrag 
von Herrn Hänsenberger eher ablehnen würde. Ich darf aber 
doch feststellen, dass man hier durch.aus auch die Auffassung 
von Herrn Hänsenbergervertreten kann. · 
Ich nehme an, dass die Problematik jedem Ratsmitglied klar 
ist, so dass jedes Ratsmitglied mit sich selbst abmachen kann, 
ob es dem Antrag von Herrn Hänsenberger zustimmen will 
oder nicht. 

Bundespräsident Koller: Es geht hier tatsächlich nicht 'um 
eine Schicksalsfrage. Herr Hänsenberger möchte, dass einge
setzte und damit bewusst gekürte Erben nicht schlechter ge
stellt sein sollen als allenfalls weit entfernte Verwandte. Er ent
scheidet sich also zugunsten der Verfügungsfreiheit des Erb
lassers, während wir eine Kaskadenordnung vorgesehen ha-
ben. Sie können selber entscheiden. · 

Abstimmung-Vote 

Für den Antrag Hänsenberger 
Für den Antrag der Kommission 

16Stimm_en 
9Stimmen 

Bundespräsident Koller: Ich habe bereits angetönt, dass wir 
\Yahrscheinlich das Marginale zur Vermeidung von Missver
ständnissen noch berichtigen müssen. Aber d~ können wir 
im Zweitrat noch nachholen. 

Art.22 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Schoch, Berichterstatter: Betrafen die Artikel 12 bis 21 a die 
Zuweisung eines landwirtschaftlichen Gewerbes, 'so handelt 
Artikel 22 nun vom Anspruch auf Zuweisung eines landwirt
schaftlichen Grundstückes. Die Unterschiede haben wir defi
niert. Ein Erbe hat unter bestimmten Voraussetzungen An-

. spruch auf die Zuweisung eines landwirtschaftlichen Grund
stückes. Die Voraussetzungen sind in Artikel 22 definiert: Der 
Erbe muss bereits Eigentümer eines landwirtschaftlichen Ge
werbes sein oder über ein solches wirtschaftlich verfügen, und 
das Grundstück aus der Erbschaft muss im ortsüblichen Be
wirtschaftungsbereich dieses Gewerbes liegen. Wenn diese 
Voraussetzungen erfüllt sind, hat er Anspruch auf die Zuwei
sung des Grundstückes zum doppelten Ertragswert. 

Angenommen -Adopte 

Art.23 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Ein Anspruch auf Zuweisung eines landwirtschaftlichen Ge
werbes oder Grundstückes steht dem Erben nicht zu, wenn 
der Ansprecher .... 
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.... , das einer bäuerlichen Familie eine überdurchschnittlich 
gute Existenz bietet, .... 
Abs.2 
Streichen 

Art.23 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 
L'heritier qui est deja proprietaire d'une entreprise agricole of
frant a une famille paysanne des moyens d'existence particu
lierement bons ou qui dispose economiquement d'une teile 
entreprise n'a aucun droit a l'attribution d'une entreprise ou 
d'un immeuble agricole. ' 
A/.2 
Bitter · 

Schoch, Berichterstatter: Hier ist zuerst auf eine sprachliche 
Umstellung hinzuweisen, die die Kommission vorgenommen 
hat, und zwar gilt sie nicht nur hier, sondern in einer ganzen 
Reihe von noch folgenden Artikeln. Ich werde später darauf 
verzichten, es jedesmal erneut festzuhalten und zu erläutern. 
Es heisst in der ersten Linie von Absatz 1 von Artikel 23: «Der 
Anspruch entfällt». Die Kommission fiat in allen Fällen das 
«entfällt» ersetzt durch «steht dem Erben nicht zu», sachlich ei
gentlich das gleiche, aber die Kommission war der Meinung, 
die Formulierung «steht nicht zu» sei richtiger und treffe den 
Sachverhalt präziser. 
Sodann hat die Kommission, und das ersehen Sie aus der 
Fahne, Absatz 1 in dem Sinne ergänzt, dass nicht nur der An
spruch auf Zuweisung eines landwirtschaftlichen Gewerbes 
erwähnt wurde, sondern auch der Anspruch auf Zuweisung ei
nes landwirtschaftlichen Grundstückes. Artikel 23 gilt also für 
Gewerbe und auch -für Grundstücke. Der Bundesrat wollte 
diese Norm auf die Gewerbe beschränken. 
Schliesslich - und das ist nun das Wesentliche- hat die Kom
mission im Zusammenhang mit Artikel 23 die Latte höher ge
legt, und zwar spürbar höher. Der Bundesrat wollte den An
spruch auf Zuweisung eines Gewerbes - oder jetzt ergänzt 
durch die Kommission auf Grundstücke - dann nicht gelten 
lassen, wenn der Ansprecher bereits Eigentümer eines land
wirtschaftlichen Gewerbes wäre, das einer bäuerlichen Fami
lie eine gute Existenz bietet. Die Kommission hat dieses Krite
rium nun angehoben und spricht von einer «überdurchschnitt
lich guten» Existenz. Das ist die nächsthöhere Stufe, also eine 
Klasse besser. Das ist ein signifikanter Unterschied und nicht 
nur eine ganz kleine Retouche. Zu diesem signifikanten Unter
schied gehört, dass die Kommission Absatz 2 gänzlich gestri
chen hat 

Angenommen-Adopte 

Art. 24 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.25 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Gibt ein Erbe oder sein Nachkomme, an den das Gewerbe 
übertragen worden ist, innert zehn Jahren die Selbstbewirt
schaftung endgültig auf, so .... 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 
.... Er erlischt drei Monate, nachdem der Kaufsberechtigte von 
de~ Aufgabe der Selbstbewirtschaftung Kenntnis erhalten hat, 
spatestens aber .... 
Abs.4 
Das Kaufsrecht kann nicht geltend gemacht werden, wenn: 
a ..... 
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Abs.5(neu) 
Wird die. Selbstbewirtschaftung wegen Unfall oder Krankheit 
aufgegeben und hat der Eigentümer unmündige Nachkom
men, so ~nn das ~ufsrecht solange nicht geltend gemacht 
werden, bis entschieden werden kann, ob ein Nachkomme 
das Gewerbe zur Selbstbewirtschaftung übernehmen kann. 

Art. 25 
Proposition de /a commission 
Al. 1 
Si, dans le delai de dix ans, l'heritier ou son descendant a qui 
l'entreprise a ete transferee, cesse definitivement d'~xploi
ter .... 
Al.2 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.3 
.... apres que le titulaire du droit d'emption a eu connais
sance .... 
Al.4 
Le droit d'emption ne peut pas etre invoque lorsque: 
a ..... 
Al. 5 (nouveau) 
E~ cas de_ cessation de l'exploitation a titre personnel, par 
suite d'acc1dent ou de maladie et si le proprietaire a des des
cendants mineurs, le droit d'emption ne peut etre invoque 
jusqu'a ce qu'il soit possible de determiner si un descendant 
peut reprendre l'entreprise pour l'exploiter'iui-meme. 

Schoch, Berichterstatter: Hier hat die Kommission zunächst in 
Absatz 1 nicht nur den Erben erwähnt, sondern auch den 
Nachkommen des Erben, der eine Liegenschaft zu vorteilhaf
teren Bedingungen aus einer Erbschaft übernommen hat. Das 
ist sachgerecht, denn ein Erbe kann ja gegebenenfalls innert 
kurzer Frist ein landwirtschaftliches Gewerbe auf einen Nach
kommen übertragen, und es wäre unbillig, wenn durch eine 
derartige Ue6ertragung die Konsequenzen von Artikel 25 
nicht Platz greifen würden. 
Im übrigen hat die Kommission Absatz 1 präziser und Absatz 3 
-zumindest nach Auffassung der Kommission- besser formu
liert, als der Bundesrat das vorgeschlagen hat. lnAbsatz3 sind 
aber keine materiellen Aenderungen vorgenommen worden. 

Bundespräsident Koller: Auch hier kann der Bundesrat zu
stimmen. Neu ist nur der Absatz 5, der an sich ein Verstoss ge
gen das Prinzip ist, dass sich .die Selbstbewirtschaftung nach 
rein objektiven Kriterien bemisst. Aber es ist eine Entschei
dung zugunsten von jemandem, der durch Unfall oder Krank
heit in diese Lage versetzt wird. Deshalb können wir zustim
men. 

Schoch, Berichterstatter: Ich bin bei Absatz 5 den Tücken der 
Fahne zum Opfer gefallen und habe nur auf der Vorderseite 
~hd nicht auf der Rückseite nachgeschaut. Ich kann nur b~tä
t1gen, was Herr Bundespräsident Koller ausgeführt hat. Es ist 
richtig, wir wollen aus Billigkeitserwägungen Absatz 5 in die 
Vorlage aufnehmen. Für Artikel 27 Absatz 2 sind die genau 
gleichen Voraussetzungen massgebend. 

Angenommen-Adopte 

Art.26 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.27 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Das Kaufsrecht kann nicht geltend gemacht werden, wenn: 
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a .... . 
b .... . 
erscheint; 
c. das Gewerbe während 25 Jahren im Eigentum 9es Verstor
benen war. 
Abs. 2 (neu) 
Hinterlässt der Erblasser unmündige Nachkommen, so kann 
das Kaufsrecht solange nicht geltend gemacht werden, bis 
entschieden werden kann, ob ein Nachkomme das Gewerbe 
zur Selbstbewirtschaftung übernehmen kann. 

Art. 27 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Le droit d'emption ne peut pas etre invoque lorsque: 
a. .... , 
b .... . 
capable; 
c. Le defunt a ete proprietaire de l'entreprise pendant 25 ans. 
Al. 2 (nouveau) ., 
Si le defunt laisse des descendants mineurs, le droit d'emption 
ne peut etre invoque jusqu'a ce qu'il soit po_ssible de determi
ner si un descendant pi:iut reprendre l'entreprise pour l'exploi
ter lui-meme. 

Schoch, Berichterstatter: Absatz 2 ist begründet. 
Noch eine Bemerkung zur neuen Litera c von Absatz 1: Hier 
wird das neu eingeführte Kaufsrecht der Geschwister auf eine 
Dauer von 25 Jahren seit dem Uebergang ins Eigentum des 
ursprünglichen Eigentümers beschränkt. Diese Befristung ist 
sachlich zweifellos angemessen und notwendig. Sie ent
spricht der Befristung des Gewinnanteilsrechts. 

Angenommen -Adopte 

Art.28,29 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen-Adopte 

Art.30 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Mehrheit 

c. Streichen 
Minderheit 
(Zimmerli, Hänsenberger, Onken, Schoch, Weber) 
Zustimmung zum Er:itwurf des Bundesrates 

Abs.2 
Mehrheit 

c. Streichen 
Minderheit 
(Zimmerli, Hänsenberger, Onken, Schoch, Weber) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 30 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Majorite 

c. Biffer 
Minorite 
(Zimmerli, Hänsenberger, Onken, Schoch, Weber) 
Adherer au projet du Conseil federal 

A/.2 
Majorite 

c. Biffer 

Minorite 
(Zimmerli, Hänsenberger, Onken, Schoch, Weber) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Art.31 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 

b. Streichen 
Minderheit 
(Zimmerli, Hänsenberger, Onken, Schoch, Weber) 

b.,beim Einbezug eines Grundstücks in eine Bauzone im Zeit
punkt der Veräusserung oder der Nutzung als Bauland, späte
stens aber nach 15 Jahren seit der rechtskräftigen Einzonung; 

Art. 31 
Proposition de la commission 
Majorite 

b. Biffer 
Minorite 
(Zimmerli, Hänsenberger, Onken, Schoch, Weber) 

b. En cas d'incorporation d'un immeuble dans une zone a 
bätir, au moment de l'alienation ou de l'utilisation comme ter
rain a bätir, mais au plus tard 15 ans apres l'incorporation defi- , 
nitive; , 

Art.32 
Antrag der Kommission 
Abs.1,3, 4 , 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
Mehrheit 
Streichen 
Minderheit 
(Zimmerli, Hänsenberger, Onken, Schoch, Weber) 
Bei Einbezug eines landwirtschaftlichen Grundstücks in eine 
Bauzone wird, wenn innert 15 Jahren keine Veräusserung er
folgt, für die Bemessung des Gewinns .... 

Art.32 
Proposition de la commission 
Al. 1, 3, 4 
Adherer au projet du Conseil federal 
A/.2 
Majorite 
Biffer 
Minorite 
(Zimmerli, Hänsenberger, Onken, Schoch, Weber) 
En cas d'incorporation d'un immeuble dans une zone a bätir, 
et a defaut d'alienation dans les 15 ans, le gain se calcule sur la 
valeur venale presumee .... 

Schoch, Berichterstatter: Bei den Artikeln 30, 31 und 32 stellt 
sich eine Frage, die von materieller Bedeutung - nach meiner 
persönlichen Beurteilung sogar von grosser materieller Be
deutung - ist. Sie entnehmen der Fahne, dass ich selbst zur 
Kommissionsminderheit gehöre. Ich bin von der Richtigkeit 
des Standpunktes der Minderheit so überzeugt, dass es mir 
unmöglich wäre, den Standpunkt der Mehrheit zu vertreten. 
Ich habe mich daher mit den Wortführern der Mehrheit dahin
gehend abgesprochen, dass sie den Standpunkt der Mehrheit 
vertreten werden. Das sind primär Herr Ständerat Schönen
berger und dann Herr Ständerat Rüesch, während für die Min
derheit- Sie ersehen das aus der Fahne - Herr Zimmerli spre
chen wird. Ich möchte Ihnen die Problemstellung kurz skizzie
ren, um Ihnen darzulegen, worum es geht. 
Ausgehen müssen wir davon, dass ein Erbe ein landwirt
schaftliches Gewerbe gestützt auf das BGBB zu Vorzugsbe
dingungen, also zum Ertragswert, das heisst überaus günstig, 
aus einem Nachlass übernehmen kann.,Es kann sich die Si
tuation ergeben, dass dieser Erbe das landwirtschaftliche Ge
werbe im Verlaufe von 25 Jahren seit der Uebernahme veräus-
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sert. In diesen Fällen hat der Miterbe, der seinerzeit zu kurz 
kam, einen Anspruch auf Beteiligung am Gewinn, den der 
Erbe bei der Veräusserung erzielt. Das ist heute schon so. Der 
Grundsatz dieses Gewinnanspruchrechtes ist gänzlich un
bestritten. 
Es stellt sich aber die Frage, was passieren soll, werin ein land
wirtschaftliches Gewerbe oder auch ein landwirtschaftliches 
Grundstück, das ein Erbe aus einem Nachlass zum Ertrags
wert übernommen hat, während der Dauer jener 25 Jahre in 
eine Bauzone'eingezont wird, ohne dass es der betreffende 
Uebernehmer veräussert. Dieser Fall ist unproblematisch, 
wenn der Uebernehmer eine Ueberbauung mit Rendite
blöcken realisiert und damit den Mehrwert des Bodens akti
viert, also dafür sorgt, dass er wesentlich grössere Erträge er
wirtschaften kann, als wenn er den Boden, den er seinerzeit 
zum Ertragswert übernommen hat, einfach landwirtschaftlich 
bearbeitet. Die Problematik entsteht dort, wo der Ueberneh
mer das eingezonte Grundstück weiterhin landwirtschaftlich 
bearbeitet. 
Die Kommissionsminderheit hat versucht, hier eine Lösung zu 
offerieren. Die Kommissionsmehrheit ist aber anderer Auffas
sung. lch_mpchte jetzt die weitere Erläuterung der Diskrepan
zen, die ich Ihnen darzulegen versuchte, den Vertretern von 
Mehrheit und Minderheit üb(:lrlassen. 

Zlmmerll, Sprecher der Minderheit: Die Uebernahme eines 
landwirtschaftlichen Gewerbes zLim Ertragswert bedeutet für 
den Uebernehmer ein unbestrittenes, agrarpolitisch begrün
detes Privileg. Der Kommissionsprasident hat es soeben ge
sagt. Man mutet den Geschwistern Opfer zu. Das ist c;ler 
Hauptfall. Zum Ausgleich sieht der Gesetzgeber c;las Gewinn-
beteiligungsrecht vor. · 
Mit dem Bundesrat ist nun davon auszugehen, dass der Ein
bezug einer landwirtschaftlich genutzten Einzelparzelle in eine 
Bauzone grundsätzlich das Gewinnbeteiligungsrecht auslöst. 
Damit wird nicht nur im Interesse eines gerechten erbrecht
liehen Ausgleichs legiferiert, sondern es wird auch etwas ge
gen die unerwünschte Baulandhortung getan, und das 
scheint mir wesentlich zu sein. 
Man ist sich-wir haben das bei der Verabschiedung der Be
stimmungen über den Geltungsbereich gesehen - eihig, dass 
in der Bauzone gemäss der Umschreibung im Raumpla
nungsgesetz die Baulandnutzung grundsätzlich Priorität hat; 
ausgenommen sind die Hausparzellen. Es ist daher folgerich
tig, die Einzonung als gewinnbeteiligungsrechtlich relevante 
Veräusserung im Gesetz zu verankern. Alles andere ist unlo
gisch, verkennt den Sinn einer gerechten Beteiligung der Er
ben am Veräusserungsgewinn, nimmt einen der praktisch 
wichtigsten· Fäße vom Gewinnbeteiligungsrecht aus und wi
derspricht überdies elementaren raumplanungsrechtlichen 
Anliegen. 
Das sind die Gründe, weshalb Ihnen die zahlenmässig starke 
Kommissionsminderheit beantragt, in Artikel 30 dem Bundes
rat zuzustimmen. Den Minderheitsantrag zu Artikel 31 werde 
ich bei der Diskussion zu Artikel 31 begründen. 

Schönenberger: Vorerst möchte ich meiner Freude darüber 
Ausdruck geben, dass die weiteren Verhandlungen doch wie
der bei etwas besser besetzten Platzreihen weitergehen kön
nen. Ich finde es nämlich äusserst bedauerlich, dass der Stän
derat ebenfalls da_mit beginnt, den Saal zu verlassen und da
mit die Beschlussfähigkeit in Frage zu stellen - und dies bei 
derart wichtigen Geschäften. 
Nun aber zum Problem: Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe c und 
Absatz 2 Buchstabe c, Artikel 31 Buchstabe b und Artikel 32 
Absatz 2 des Entwurfes hängen zusammen. Im Zusammen
hang mit dem Gewinnanspruch der Miterben stellt sich näm
lich die Frage, wann eine Veräusserung vorliegt. Der Bundes
rat - und mit ihm die Minderheit-will eine solche annehmen 
beim Einbezug eines Grundstückes in eine Bauzone, ausser 
es handle sich um ein Grundstück, das dem bäuerlichen Bo
denrecht unterstellt bleibt. Das ist Artikel 30 Absatz 1 Buch
stabe c. 
Diese Bestimmung als solche hat keine g rosse weitere Bedeu

. tung, aber man muss sie in Verbindung bringen mit Artikel 31 

Buchstabe b. Die Probleme entstehen nämlich, wenn es 
darum geht, die Fälligkeit des Gewinnanspruches, der durch 
die Aufnahme eines solchen Grundstückes in die Bauzone 
entsteht, festzulegen. Artikel 32 Absatz 2 ist dann nur noch die 
Folgerung aus den beiden vorgenannten Artikeln. Der Bun
desrat statuiert nun diese Fälligkeit des Gewinnanspruchs bei 
Einbezug eines Grundstückes in eine Bauzone mit dem 
rechtskräftigen Entscheid über diese Frage. 
Die Minderheit will den Zeitpunkt der Veräusserung oder der 
Nutzung als Baularid annehmen, die Fälligkeit spätestens 
aber nach fünfzehn Jahren seit der rechtskräftigen Einzonung 
eintreten lassen. Die Mehrheit ist- eine dritte Lösung - für die 
Streichung der erwähnten Bestimmungen, weil sich keine be
friedigende Lösung finden lässt, und will die Problematik dem 
Raumplanungsgesetz zuweisen, wohin sie von der Sache her 
auch. gehört. bie Kommission machte sich den Entscheid 
nicht einfach. Die Mehrheiten wogten hin und her, bis schliess
lich ein Rückkommensantrag dann zum Ziele und zur Strei
chung der drei genannten Absätze führte. 
Zu den einzelnen Vorschlägen. Vo~erst zum Vorschlag des 
Bundesrates: Der Antrag des Bundesrates ist unannehmbar. 
Niemand wollte in der Kommission so weit gehen, wie der 
Bundesrat vorschlägt, nä.mlich die Fälligkeit des Gewinnan
spruches mit derri Einbezug eines Grundstückes in eine Bau
:z:one entstehen zu lassen. Dies würde nämlich dazu führen, 
dass eine Einzonung den Bauern :z:um Verkauf seines Bodens 
zwingen würde, wo111it der Grundgedanke des Gesetzes -
Schutz des landwirtschaftlichen Familienbetriebes - in uner
träglicher Art und Weise verletzt würde. 
Auch der Antrag der Minderheit geht zu weit. Es ist zwar an
nehmbar, die Fälligkeit des Gewinnanspruches beim Einbe
zug ~ines Grundstückes in eine Bauzone im Zeitpunkt der Ver
äusserung qder der Nutzung dieses Grundstückes als Bau
land entstehen zu lassen. Nimmt i:min aber a_ls äussersten :Zeit
punkt, in der,:i der Gewin,nanspruch entsteht, fünfzehn Jahre 
nach rechtskräftiger Einzonung an, dann sieht man sich 
schnell vor die genau gleichen Probleme gestellt. Der Land
wirt, der seinen Beruf ausüben will, wird zum Verkauf gezwun
gen. Damit muss er seine Existenzschmälern, sein Betrieb ver
liert an Substanz. Wir erreichen genau <;Jas, was wir nicht wol
len, nämlich die Schmäl~rung des Familienbetriebes. Dabei 
vergessen wir, dass der Grundeigentümer zur Frage der Ein
zonung letztlich nichts zu sagen hat. Die Einzonung kann 
nämlich über seinen Kopf hinweg von den zuständigen Gre
mien beschlossen werden, und der Grundeigentümer hat sich 
zu fügen. Er hat zuzusehen, wie sein Betrieb unter die Räder 
kommt, dezimiert wird, wie ihm die Grundlage seiner Existenz 
entzogen wird. · 
Herr Zimmerli hat in der Kommission selbst zugegeben, dass 
er in bezug auf die Fälligkeit des Anspruches im Falle der Auf
nahme eines Grundstückes in die Bauzone die Lösung des 
Entwur:tes, also die bundesrätliche Lösung, ablehne, weil er 
sich frage,.wie der Bauer dies finanzieren solle. Denkt man die
sen Gedanken logisch zu Ende, stellt man fest, dass derselbe 
Einwand natürlich auch fünfzehn Jahre nach der Einzonung 
gilt. Wie soll der Bauer dannzumal die nötigen Mittel für die 
Auszahlung des Gewinnanspruches beschaffen? Die Antwort 
ist einfach: Nur durch den Verkauf seines Landes. Sie schie
ben also beim Vorschlag der Minderheit das Problem nur auf, 
lösen es aber nicht. 
Die Minderheit will weiter die von der Mehrheit empfohlene 
Streichung nicht, weil dann kein Anreiz mehr bestehe, das 
Grundstück der Ueberbauung zuzuführen. Dazu folgendes: 
Dar verkaufswillige Bauer wird das eingezonte Land sicher der 
Ueberbauung zuführen, und dem verkaufsunwilligen wollen 
wir keinen Anreiz dazu geben, sein Grundeigentum zu zer
stückeln, also dem Grundgedanken des Gesetzes zuwiderzu
handeln. 
Ein weiteres Moment ist zu berücksichtigen, nämlich der Zu
sammenhang dieser Fragen mit dem Raumplanungsgesetz. 
Von zentraler Bedeutung für das Verhältnis von bäuerlichem 
Bodenrecht und Raumplanungsgesetz ist die von der Exper
tenkommission Raumplanungsgesetz vorgeschlagene 
Uebergangszone, die neben die Bau- und Landwirtschafts
zone t.reten soll. Ohne weiter auf diesen Vorschlag einzutreten 
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- er ist noch immer Vorschlag und nicht Gesetz-, ist festzuhal
ten, dass die Schaffung einer Uebergangszone zu einer tota
len Verunsicherung im bäuerlichen Erbrecht führen müsste. 
Herr Bundesrat Koller hat in den Kommissionsberatungen zu
gestanden, dass man die Auffassung vertreten könne, die Lö
sung des Problems der Baulandhortung sei dem Raumpla
nungsrecht vorbehalten. Er werde sich daher - so hat er sich 
damals ausgedrückt- auch nicht mit Händen und Füssen ge
gen den Streichungsantrag zur Wehr setzen. , 
Abschliessend j,alte ich fest: Mit der Lösung des Bundesrates 
erreichen Sie ebenso wenig wie mit der Lösung der Minderheit 
das vom ~esetzgeber erwünschte Ziel, den Schutz des bäuer
lichen Familienbetriebes, sondern Sie wirken mit diesen bei
den Lösungen diesem Ziel entgegen. Also streichen Sie doch 
bitte diese nicht ausgereiften Bestimmungen! . 
Ich kann mich hier auf ein Wort von Herrn Reymond stützen, 
der in der Kommission erklärt hat: «Nous voulons trop descen
dre dans les details et nous creons des problemes nouveaux.» 
So ersuche ich Sie, den Streichungsanträgen der Kommissi
onsmehrheiten in den Artikeln 30, 31 und 32 zuzustimmen. 

M. Reymond: Selon Ja lettre c de l'article 30, alinea premier, 
on considererait, dans Ja version du Conseil federal, comme 
deja aliene (c'est-a-dire necessitant Je paiement aux coheri
tiers d'une quote-part au gain, en vertu de l'article 29), Je sim
ple fait qu'un immeuble soit classe en zone a bätir. 
Ainsi, dans cette version du Conseil federal, nous aurions le 
cas suivant: vous avez repris Je domaine familial a Ja valeur de 
rendement et vous Je cultivez; or, pendant vingt-cinq ans,, une 
simple decision de classification d'une partie de ce domaine 
dans une zone a bätir, par une autorite politique (alors que 
vous ne l'avez pas demande) vous contraindrait a indemniser 
vos coheritiers,' meme si vous entendez poursuivre l'exploita
tion. · 
Quant a Ja version de Ja minorite Zimmerli, eile prolonge de 
quinze ans, soit jusqu'a quarante ans en tout, Ja duree de Ja 
quote-part au gain due aux coheritiers. Or quarante ans, je 
crois que c'est excessif. Une teile disposition aurait, me sem
ble-t-il, des repercussions tres graves pour l'exploitant, 
d'abord, et pour l'amenagement du territoire, ensuite. Pour 
l'exploitant qui, s'il veut poursuivre ses activites dans Ja zone 
qui vient d'etre classee, devra s'endetter au-dela de ce que Je 
droit rural lui-meme autorise, alors qu'il ne tirera aucun profit 
d'une classification qu'il n'a pas demandee. 
La disposition de Ja minorite constitue une contrainte qul 
pousse systematiquement l'exploitant a Ja vente immediate, 
afin 1de construire apres Je classement en zone a bätir. II s'agit 
aussi d'une mes1,1re gui va tr~p loin et s'inscrit dans Ja droite li
gne de certains amenagistes du territoire qui ne peuvent to
lerer qu'une zone a bätir seit laissee en verdure et soit encore 
exploitee. 
Je considere, au contraire, que ceux qui, dans Ja zone a bätir, 
maintiennent verdure et exploitation agricole, sont utiles. On 
en a de multiples preuves. En effet, des espaces non cons
truits en zones a bätir permettent d'y installer plus tard, par 
exemple, un college qu'on n'avait pas prevu au depart, un cen
tre commercial ou culturel qui s'est revele necessaire apres di
vers developpements de Ja zone bätie. Dans d'autres cas, le 
terrain non construit facilitera l'agrandissement d'une entre
prise voisine qui n'avait pu ou pas voulu acquerir de grande 
surface, n'envisageant pas une extension de ses activites. 
En d'autre$ termes, l'objectif qu'on veut atteindre par Ja lettre c 
des articles 30 et 31 du projet est deraisonnable. II y a plus: 
cette dispos1tion est a ce point contraignante qu'elle aura pour 
consequence que les proprietaires, contraints d'indemniser 
un coheritier du fait du classement d'une de leurs parcelles en 
zone a bätir, s'y opposeront tant que les vingt-cinq ans de 
duree de Ja quote-part au gain n'e seront pas ecoules. II en 
resultera un amenagement du territoire difficile a conduire, in
coherent, et on ne pourra pas forcer les gens a subir un classe
ment en zone a bätir. 
Dans ces conditions, je crois qu'il est preferable de s'en tenir 
au regime actuel qui a fait ses preuves et fonctionne parfaite
ment. Nous ne partons d'ailleurs pas de rien aujourd'hui puis
que Ja repartition en zones existe generalement au prealable. 

27-S 

C'est dans ces sentiments que je vous recommande de soute
nir, avec M. Schönenberger, la majorite de la commission. 

Zimmerll, Sprecher der Minderheit: Meine Vorredner haben 
sich zur Fälligkeit geäussert. Ich gestatte mir, auch die Posi
tion der Minderheit zur Fälligkeit darzutun, damit die Spiesse 
gleich lang sind. Es ist eine heikle Frage, zu welchem Zeit
punkt der Gewinnanspruch fällig werden soll. Darin •sind wir 
uns einig. Hier hat der Bundesrat nach Auffassung der Kom
missionsminderheit aber überzogen. Woher soll der von einer 
Einzonung betroffene - oder besser: beglückte - Parzellenei
gentümer, der ja Bewirtschafter eines zu Vorzugsbedingun
gen übernommenen landwirtschaftlichen Gewerbes ist, das 
Geld nehmen, um seine Miterben auszuzahlen, wenn wir ihm 
den Zugang zur massiven hypothekarischen Belastung weit
gehend verbauen, weil wir - da bin ich einig mit Herrn Rey
mond - keiner unerträglichen Verschuldung der Landwirt
schaft das Wort reden wollen? 
Ich möchte versuchen, diesen Gedanken logisch zu Ende zu 
führen, und ich komme zu einem anderen Ergebnis. Nach Mei
nung der Kommissionsminderheit kann die sachgerechte Lö
sung, wenn wir di~ Einzonung grundsätzlich als gewinnbeteili
gungsrechtlichen Sachverhalt ansehen, nur darin bestehen, 
dass man in erster Linie auf den Zeitpunkt der Realisierung ab
stellt und ersatzweise eine raumplanerisch vernünftige Limite 
im Sinne einer fingierten Realisation nach spätestens fünfzehn 
Jahren seit der Einzonung setzt. Diese Limite - wir haben es 
heute von Herrn Jagmetti gehört-entspricht den anerkannten 
raumplanerischen Zeithorizonten bei der Nutzungsplanung. 
Sie ist auch durchaus praktikabel. Den Betroffenen geschieht 
dadurch kein Unrecht. Man kann den Pelz wirklich nicht wa
schen, ohne ihn nass zu machen. Wir müssen die Prioritäten 
setzen. Der Vorschlag ist nicht unausgereift. Er kann gar nicht 
reifer werden. Wir haben zu entscheiden, ob wir die raumpla
nerische Priorität setzen wollen oder nicht. 
Wir haben bei der Behandlung von Artikel 2 klar zu erkennen 
gegeben, dass das Raumplanungsrecht, d. h. die raumpla
nungsrechtliche Nutzung innerhalb der Bauzone, für Einzel- · 
parzellen vorgeht. Damit ist überhaupt nichts gegen das se
gensreiche Weiterbestehen von Landwirtschaftsbetrieben ge
sagt, deren Hausparzelle in einer Bauzone liegt. Aber wir müs
sen für die Einzelparzellen Prioritäten setzen, sogar auf die Ge
fahr hin, dass ein Gewerbe seine Existenzfähigkeit verliert. Das 
ist der Preis, den wir für das Raumplanungsrecl')t, für eine ver
nünftige Raumordnung zahlen. 
Die Kommissionsminderheit bittet Sie deshalb darum, die 
Streichungsanträge der Mehrheit abzulehnen, dem Bundes
rat bei Artikel 31 nicht zu folgen, sondern dem differenzierten 
Minderheitsantrag zuzustimmen und auch bei Artikel 32 der 
mehr redaktionellen Ergänzung zuzustimmen. Sie ist im Prin
zip ohne jede materielle Bedeutung. Sie ist einfach die logi
sche Konsequenz einer Zustimmung zum Minderheitsantrag 
bei Artikel 31. Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag für 
mehr Gerechtigkeit bei der Handhabung des Gewinnbeteili~ 
gungsrechts. Sie erleichtern damit in nicht zu unterschätzen
dem Ausmass Erbteilungen In bäuerlichen Familien und för
dern ausserdem Bestrebungen zur haushälterischen und zeit
gerechten Nutzung des Baulandes. 

Rüesch: Kommissionspräsident Schoch hat heute morgen 
gesagt, man könne bei den meisten Differenzen in guten 
Treuen verschiedener Meinung sein. Zur Einleitung des vorlie
genden Problems sagte er, hier gebe es für ihn nur eines, näm
lich die Lösung der Minderheit. Ich muss Ihnen sagen, Herr 
Schoch, wenn ich bei sämtlichen Vorschlägen unseres Exper
ten Herrn Zlmmerli einlenken könnte, hier könnte ich niemals 
Ihre Auffassung teilen. Ich bin der Auffassung, dass hier die 
bundesrätliche Lös1,mg dem Geist des Gesetzes widerspricht. 
Nehmen Sie einmal die Botschaft, Herr Bundespräsident! Sie 
schreiben höchstpersönlich, das Gesetz verfolge strukturpoli
tische, eigentumspolitische und familienpolitische Ziele, fer
ner wolle es den Schutz vor Ueberschuldung. Wenn Sie aber 
einen Bauern zwingen, ,aufgrund einer Umzonung zu zahlen, 
auch wenn dies mit einer Verzögerung von 15 Jahren ge
schieht, zwingen Sie ihn, seinen Betrieb aufzugeben. Entwe-
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de( verkauft er einen Teil des Betriebes; damit wird die L'ebens
fähigkeit des Betriebes geschwächt, was diesem Gesetz wi
derspricht; oder er zahlt mit Schwarzzahlungen, was den Ziel
setzungen der Eigentumspolitik und dem Gesetz wider
spricht. So geht es nicht. 
Wenn Sie sagen, es geschehe jemandem kein Unrecht, wenn 
er in 15 Jahren verkaufen muss, möchte ich Sie einmal in die 
Stube eines Bauern in Ihrem Kanton schicken, Herr Zimmerli; 
in der ein 30jähriger Bauer steht, c;tem die Mitteilung ins Haus 
geflog~n kommt, sein Land werde umgezont. Er wird seinem 
Sohn sagen: «Werde ja nicht Bauer, in 15 Jahren ist sowieso 
alles vorbei!» Das ist das Unrecht. Sie zerstören landwirt
schaftliche Betriebe. 
Ich frage Sie, Herr Bundespräsident, wollen Sie mit diesem 
Gesetz eigentlich Bauland schaffen oder landwirtschaftliche 
Betriebe erhalten? Wenn Sie landwirtschaftliche Betriebe er
halten wollen, gehören keine raum planerischen Massnahmen 
und keine derartigen Verhinderung der Baulandhortung in die
ses.Gesetz, und zwar weil dieses Bauland mit der Zerstörung 
lebenfähiger Bauernbetriebe beschafft wird. Da liegt der Hase 
im Pfeffer, und meines Erachtens gibt es hier nur eins: Wir 
müssen der Mehrheit folgen. Nur so wird der Geist des Geset
zes überhaupt erfüllt. 

Jagmetti: Die fünfzehn Jahre sind ja nicht zufällig in den Vor
schlag der Minderheit gekommen, sondern entsprechen Arti
kel 15 des Raumplanungsgesetzes. Auf diesen Zeithorizont 
sollen die Bauzonen ausgerichtet werden. Sie kennen das 
Problem, dass an vielen Orter, die Bauzonen noch zu gross 
sind, dass eines der ganz entscheidenden Ziele des Raumpla
nungsgesetzes nicht verwirklicht worden ist, nämlich der 

. haushälterische Umgang mit dem Boden. 
_ Was machen wir, wenn wir der Mehrheit folgen? Wir gehen da

von aus, dass die landwirtschaftliche Nutzung in der Bauzone 
auf über fünfzehn Jahre hinaus privilegiert werden soll. Das 
führt dazu, dass das Baulandangebot in der richtig ausge
schiedenen Bauzone zu knapp wird und damit die Boden
preise steigen oder dass man die Bauzone ausdehnt. Beides 
finde ich falsch. Wir wünschen doch, dass das Land, das der 
Bauzone zugewiesen worden ist, auch wirklich für die Ueber
bauung zur Verfügung steht, erschlossen wird und der Bautä
tigkeit zugänglich gemacht wird, und nicht, dass es einer an
deren Nutzung zugeführt wird, sonst ufern die Bauzonen be
kanntlich aus. · 
Ich sehe die Lösung nicht in einer Privilegierung der landwirt
schaftlichen Nutzung in der Bauzone, sondern in einer ver
nünftigen Ausscheidung der Zonen. Wenn Land nach der Ab
sicht des Eigent9mers langfristic landwirtschaftlich bewirt
schaftet werden soll, gehört es nicht in diese auf fünfzehn 
Jahre ausgeschiedene Bauzone, sondern soll in eirier Land
wirtschaftszone liegen, wie das der Absicht des Eigentümers 
entspricht. Und genau hier gebe ich Herrn Schönenberger 
recht: Es wird dann Raumplanung sinnvoll in die Verwirkli
chung übergeführt, wenn ein Zusammenhang zwischen der 
Zonenplanung und den Absichten der Grundeigentümer be
st~ht. Dafür sind i,m Entwurf für das Raumplanungsgesetz Vor
schläge gemacht worden, die diesem Ziel dienen sollen. 
Wenn wir gegen den Willen des Eigentümers Zonen ausschei
den, d~nn werden wir immer solche Spannungsverhältnisse 
haben. Wenn es gelingt, mit einer vernünftigen Handhabung 
die Grundstücke, die sich dafür eignen, der l,..andwirtschafts
zone zuzuweisen und der Eigentümer auch will, dass diese 
langfristig so genutzt werden, dann haben wir das Ziel viel bes
ser erreicht. · 
Mit der Zielsetzung eines haushälterischen Umganges mit 
dem Boden scheint mir die Lösung der Minderheit absolut ko
härent, vor allem wenn sie von einer vernünftigen Handha
bung des Planungsinstru·mentariums begleitet ist, welches 
stark auf die Zielsetzung aus'gerichtet ist. Ich würde der Min
derheit zustimmen und rrlöchte nur betonen, dass das auch in 
der Zielsetzung der Expertenkommission lag, die sich mit dem 
Raumplanungsgesetz befasste; es ging darum, eine mög
lichst grosse Angleichung dieser Absichten an die Raumpla
nung anzustreben. 

Schö.,:i.enberger: Lassen Sie mich eine kurze Antwort auf das 
Votum von Herrn Jagmetti geben. Herr Jagmetti gibt mir in der 
Begründung in verschiedenen Punkten recht, bekennt sich 
aber zur Minderheit, was das Entscheidende ist. 
Herr Jagmetti, ich gehe mit Ihnen vollständig einig, dass Land, 
das sich dafür eignet, eingezont werden soll, sofern der 
Grundeigentümer zustimmt. Das ist der Tenor meiner Ausfüh
rungen. Ich habe dies schon in der Kommission vertreten und 
auch heute erneut dargelegt. Die fünfzehn Jahre des Herrn 
Zimmerli sind wirklich nicht eine Erfindung des Herrn Zim
merli, das ist richtig, sondern sie stammen aus dem Raumpla
nung$gesetz, dagegen habe ich auch nichts einzuwenden. 
Aber auch das ändert an der Situation nichts: Sie können nicht 
darüber hinwegsehen, dass heute sehr viele Grundstücke ge
gen den Willen des Grundeigentümers eingezont sind und im
mer noch eingezont werden. Der Grundeigentümer hat kein 
Mittel zur Verfügung, sich zur Wehr zu setzen. Er kann zwar 
Einsprache erheben; wenn aber seine Einsprache abgewie
sen wird, dann ist er völlig machtlos und muss zusehen, wie 
der ihm gehörende Boden der Ueberbauung zugeführt wird, 
wie seine Existenz langsam zugrunde geht. Das wolleri wir ver
hindern! Wir wollen nicht, dass sich der Grundeigentümer 
praktisch einer materiellen Expropriation zu unterziehen hat: 
Sein Boden wird ihm gegen seinen Willen entzogen, und er 
verliert seine Existenz. 
In den von Ihnen dargelegten Fällen bin ich mit Ihnen einver
standen: Bis wir aber soweit sind, müssen wir vermutlich die 
Revision des Raumplanungsgesetzes abwarten. Wenn Ihr 
Vorschlag dann so Gesetz wird, wie Sie ihn jetzt dargelegt ha
ben, werde ich Sie unterstützen. Jetzt ist aber die Zeit nicht reif 
dafür. Ich bitte Sie, hier nicht ein Kuckucksei ins Nest zu legen, 
denn es geht wirklich darum, dass wir den Schutz des land
wirtschaftlichen Familienbetriebes weiterziehen und durch
ziehen und dass wir ihn nicht selbst zerstören, indem wir aus 
irgendwelchen Gründen plötzlich die Raumplanung in das 
bäuerliche Bodenrecht hineinbringen-, und zwar eine Raum
planung, die noch gar nicht besteht, sondern die vielleicht ein
mal kommen wird ... 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zuzustimmen. 

Jagmettl: Nur ein Hinweis, Herr Schönenberger: Wir sind da
von ausgegangen, dass die Gebietsabgrenzung nicht durch 
dieses Gesetz, sondern durch das Raumplanungsgesetz er
folgt, das seit 1. Januar 1980 in Kraft steht und gestützt auf wel
ches sich die ganze Schweiz bemüht, die Bauzonen auf das 
vernünftig,e Mass zu reduzieren. - was nur möglich ist, wenn 
das Land wirklich für die Ueberbauung bereitsteht. 

Relchmuth: Ich möchte Ihnen ebenfalls empfehlen, der Mehr-· 
heit zuzustimmen. Es geht viel zu weit, im bäuerlichen Boden
recht Bestimmungen aufzunehmen, die bewirken, dass mit ei
ner zwangsweise vorgenommenen Einzonung gleichzeitig in
direkt eine Enteignung des Grundeigentümers bewirkt wird, 
sei dies nun kurzfristig, oder sei dies erst nach 15 Jahren. Aus ' 
dieser Ueberlegung bitte ich Sie ebenfalls dringend, der Kom
missionsmehrheit zuzustimmen. 

Huber: Ich habe dieser Diskussion mit grossem Interesse zu
gehört. Ich glaube, es liegt bei einzelnen ein fundamentales 
Missverständnis vor: Es wird überhaupt nichts über die An
wendung des Raumplanungsrechtes ausgesagt, sondern es 
wird die Frage geregelt, wie die Folgen aus einer Anwendung 
des Raumplanungsrechtes im Gewinnanspruch der Miterben 
zu berücksichtigen seien. Das ist der Tatbestand. Wir ent
scheiden nicht darüber, ob es sich um Bauland oder Nicht
bauland handelt; wir gehen von der Annahme aus, es sei Bau
land. Und dann soll das nach Meinung einzelner hier keine 
Auswirkungen haben auf den Gewinnanspruch der Miterben. 
Diesen Ansatz erachte ich unter dem Gesichtspunkt der Ge
rechtigkeit gegenüber den Miterben für falsch. 
Ich gebe zu, dass das Festhalten an der Ueberlegung, dass 
die Einzonung eine Bedeutung hat für den Anspruch der 
Nichterben, die Frage nach der Fälligkeit und die Frage nach 
der Finanzierbarkeit aufwirft. Das sind aber alles Fragen, die 
aus einem raumplanerischen Ereignis, das ausserhalb von 
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diesem Gesetz liegt und das als Tatbestand, der in diesem Ge
setz geregelt werden muss, hervomehen: Man kann nicht das 
eine bejahen und das andere verneinen; sondern man muss 
davon ausgehen, dass ein angemessenes Raumplanungs
recht in diesen Bereich eingreift. Die Folgen müssen geregelt 
werden. 

Bundespräsident Koller: Worum geht es hier? Es geht tat
sächlich nur um die Frage, was mit dem Gewinnanspruchs
recht geschehen soll, wenn ein landwirtschaftliches Grund
stück nach der erbrechtlichen Zuweisung aus dem Geltungs
bereich des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht 
fällt, weil es neu in eine Bauzone eingeteilt ist: Wenn man von 
dieser klaren Fragestellung ausgeht, Herr Ständerat Rüesch, 
kann man natürlich ·nicht den Geist des Gesetzes anrufen. Sie 
können den Geist des Gesetzes anrufen für alle landwirtschaft
lichen Gewerbe und Grundstücke, die tatsächlich im Gel
tungsbereich des Gesetzes liegen. Aber hier handelt es sich 
einzig um die Behandlung des Gewinnanspruchsrechtes bei 
Grundstücken, die nicht mehr im Geltungsbereich des Geset
zes sind, weil sie jetzt in einer Bauzone liegen. Unter diesem 
Gesichtspunkt hat der Bundesrat- ich gebe das durchaus zu -
vielleicht einen etwas kühnen Vorschlag gemacht. Er hat ge
sagt, die Einzonung sei wie ein Verkauf zu behandeln und der 
Gewinnanspruch solle mit der Einzonung 'selber schon fällig 
werden. Dadurch, das war die Absicht des Bundesrates, sollte 
der Eigentümer praktisch gezwungen werden, das Grund
stück dem Baulandmarkt auch tatsächlich zur Verfügung zu 
stellen, weil es sich jetzt um ein Grundstück handle, das sich in 
der Bauzone und nicht mehr in der Landwirtschaftszone be
finde. Damit wollten wir einen Beitrag gegen die verpönte Bau
landhortung leisten. 
Meine Damen und Herren Ständeräte, man kann nicht ständig 
über ein zu knappes Baulandangebot jammern und sagen, 
das Gebot der Stunde sei die Baulandverflüssigung, und dann 
trotzdem erklären, jeder verkaufsunwillige Bauer, dessen 
Grundstück sich in einer Bauzone befinde, solle nach wie vor 
frei über sein Grundstück verfügen können, es also nach wie 
vor auch rein landwirtschaftlich nutzen können. Ich glaube, 
diese Zeiten sind einfach vorbei .. 
Wenn ich mich - wie Herr St?nderat Schönenberger gesagt 
hat- in der Kommission relativ konziliant gezeigt habe, so des
halb, weil ich gesehen habe, dass wir mit unserem ursprüngli_; 
chen Vorschlag keine Chance hatten. Aber ich möchte schon 
sagen, Bei Philippi - sprich spätestens bei der Revision des 
Raumplanungsgesetzes - sehen wir uns wieder. Es ist näm
lich ein unlösbarer Widerspruch, über hohe Baulandpreise, 
knappes Bauland.ung zu grosse Bauzonen zu jammern, aber 
nach wie vor die landwirtschaftlichen Grundstücke in den Bau
zonen der vollständigen Verfügungsfreiheit des Eigentümefs 
zu überlassen. Deshalb möchte ich Sie bitten, in diesem 
grundsätzlichen Punkt der Minderheit zuzustimmen. 
Es stellt sich dann allerdings noch die Frage der Fälligkeit der 
Forderung auf den Gewinnanspruch. Dazu war vielleicht der 
Vorschlag von seiten des Bundesrates etwas kühn, aber ir
gendeine Zahlungsfrist wird man wohl setzen müssen. Die 
Minderheit hat das mit der 15jährigen Frist getan, weil sie diese 
im heutigen Raumplanungsgesetz vorgefunden hat. Ich muss 
Ihnen von seiten des Bundesrates sagen, dass mir das zu 
grosszügig scheint, weil wir den eigentlichen Zweck der Vor
lage, die Baulandverflüssigung und die raumordnungspoliti- . 
sehen Ziele, wahrscheinlich nur erreichen können, wenn wir 
diese Frist reduzieren. In dieser Frage haben wir den Stein der 
Weisen noch nicht gefunden. Es gibt, wenn wir eine 15jährige 
Frist belassen, auch Praktikabilitätsfragen .. 
Aber gesamthaft möchte ich Sie bitten, aus den raumord
nungspolitischen Gründen, die unabwendbar sind und die wir 
Ihnen auch mit der Revision des Raumplanungsgesetzes wie
der vorlegen müssen, hier eine gewisse Uebereinstimmung 
zu schaffen; denn auf die Gru_ndsatzfrage, wie es sich mit dem 
Gewinnbeteiligungsanspruch verhalten soll, wenn ein land
wirtschaftliches Grundstück aus der Landwirtschaftszone in 
die Bauzone kommt, müssen wir in diesem Gesetz eine Ant
wort geben und nicht im Raumplanungsgesetz. 

Art.30 

Abstimmung- Vote 

Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Art. 31 Bst. a, c-Art. 31 Jet. a, c 
Angenommen -Adopte 

Art. 31 Bst. b-Art. 31 Jet. b 

Abstimmung- Vota 

Für den Antrag der Minderheit 
Für deri Antrag der Mehrheit 

Art.32Abs.1,3,4-Art.32aJ.1,3,4 
Angenommen -Adopte 

Art. 32Abs. 2-Art. 32aJ. 2 · 

Abstimmung- Vote 

Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Art.33 
Antrag der Kommission 
Abs.1 

16Stimmen 
15Stimmen 

18Stimmen 
17Stimmen 

15Stimmen 
10Stimmen 

.... ertragsmässig gleichwertigen Ersatz abziehen. Der dabei 
bezahlte Preis darf nicht übersetzt sein (Art. 65). 
Abs.2 
.... der Veräusserung oder innerhalb fünf Jahren nach der Ent
eignung stattgefunden hat. 
Abs.3 
Zustimmung zum Entwurf des.Bundesrates 

Art.33 ' 
Proposition de Ja commission 
AJ..1 
.. :. d'un oöjet de meme rendement. Le prix paye ne doit pas 
etre surfait (art. 65). 
A/.2 . 
.... !'alienation ou dans les cinq ;ms qui ont suivi l'expropria
tion. 
Al.3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Schoch, Berichterstatter: Artikel 33 regelt den Fall, in dem ein 
Erbe in der Schweiz Ersatzgrundstücke erwirbt. Wir haben 

·· diese Norm im Prinzip gemäss bundesrätlichem Vorschlag 
übernommen, haben aber bei Absatz 1 den Abzug, den der 
Bundesrat vorgesehen hatte und der den doppelten Ertrags
wert des Ersatzes.nicht hätte übersteigen dürfen, neu formu
liert, und zwar im Sinne einer offeneren, flexibleren Lösung. 
Wir verweisen einfach auf den öffentlich-rechtlichen Teil und 
legen fest, dass der bezahlte Preis für ein Ersatzgrundstück 
nicht übersetzt sein darf. 
In Absatz 2 sodann wird auch eine Befristung nach hinten ein
gebaut, indem der Abzug nur zulässig ist, wenn der Kauf in 
den zwei Jahren vor oder aber innerhalb von fünf Jahren nach 
der Enteignung stattgefunden hat. Wir meinen, dass diese Be
fristung nach hinten ebenfalls notwendig und unerlässlich ist. 
Dabei glaube ich mich daran zu erinnern, dass in der Kommis
sion beschlossen worden ist, «innerhalb von fünf Jahren» zu 
formulieren und nicht nur «innerhalb fünf Jahren». Das «von» 
wäre also noch einzufügen, wenn das nicht ohnehin dann die 
Redaktionskommission tut. 

Angenommen -:-Adopte 

Art.34 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen-Adopte 

Art.35 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Ein Miterbe hat innert dreier Monate seit Kenntnis der Veräus
serung des landwirtschaftlichen Grundstücks Anspruch auf 
Eintragung eines gesetzlichen Grundpfandrechts zur Siche
rung seiner Forderung. 
Abs.2 
Der Berechtigte kann jederzeit eine vorläufige Eintragung de& 
Pfandrechts ohne Angabe des Pfandbetrags im Grundbuch 
vormerken lassen; sie bewirkt, dass das Recht für den Fall sei
ner späteren Feststellung vom Zeitpunkt der Vormerkung an 
dinglich wirksam wird. Die vorläufige Eintragung fällt dahin, 
wenn der Miterbe seinen An&pruch auf Errichtung des Pfand
rechts nicht innert der Frist nach Absatz 1 geltend macht. 
Abs.3 
Die Vormerkung erfolgt auf einseitiges Begehren der Berech
tigten. Der Grundbuchverwalter macht dem Eigentümer von 
der erfolgten Vormerkung Mitteilung. Im übrigen gelten die Be
stimmungen des Zivilgesetzbuches über das Pfandrecht der 
Handwerker und Unternehmer. 

Art.35 
Proposition de la commission 
A/.1 
Tout. coheritier peut, dans les trois mois a compter du moment 
ou II a connaissance de l'alienation de l'immeuble agrlcole, re
querir l'lnscription d'un drolt de gage legal pour garantir sa 
creance. 
A/.2 
L'ayant droit peut en tout temps faire annoter au registre fon
cler une inscription provisoire du drolt de gage sans indication 
du montant du gage; l'inscription a pour effet que le drolt, pour 
le cas de sa det~rmination ulterieure, sera efficace reellernent 
depuis le moment de l'annotation. L'inscription provisoire est 
caduque lorsque le coheritier ne fait pas valoir son droit a la 
constitution du droit de gage dans le delai prevu au 1 er alinea. 
Al.3 
L'annotation est operee sur requisltion unilaterale de l'ayant 
droit. Le conservateur du registre foncier avise le proprietaire 
de l'annotation a laquelle il a procede. Pour le raste, les dispo
sitions du Code civil sur le droit de gage des artisans et entre
preneurs sont applicables. 

Schoch, Berichterstatter: Artikel 35 haben wir im Geiste des 
bundesrätlichen Vorschlages, aber nach Auffassung der Kom
mission besser formuliert. Wir haben in Absatz 1 das «jeder
zeit», wie es im bundesrätlichen Vorschlag enthalten ist, durch 
«innert dreier Monate seit Kenntnis der Veräusserung» ersetzt. 
Wir haben also eine Befristung eingebaut, weil wir der Mei
nung sind, die Formulierung «jederzeit» müsste zu namhaften 
Rechtsunklarheiten und damit zu sehr unbefriedigenden Kon
sequenzen Anlass geben. In Absatz 1 haben wir neu den An
spruch geregelt auf Eintragung eines Pfandrechtes «nach 
dem Verkauf». Absatz 2 legt fest, dass der Eintrag auf Siche
rung des Gewinnanspruches vor dem Verkauf jederzeit die Be
rechtigung auf vorläufige Eintragung eines Pfandrechtes ohne 

'Bezifferung des Pfandbetrages gibt. 

Präsident: Der Bundesrat ist mit dem Antrag der Kommission 
einverstanden. 

Angenommen-Adopte 

Art. 36 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Art.37-42 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja cQmmission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.43 
Antrag der Kommission 
Abs.1 

2 ..... das Gewerbe vor weniger als 25 Jahren ganz oder 
zum .... 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 
Kein Vorkaufsrecht steht demjenigen zu, gegen den der Ver
äusserer Gründe geltend macht, die eine Enterbung rechtferti
gen. 

Art.43 
Proposition de Ja commission 
A/.1 

2 ..... dans leur succession depuis moins de 25 ans. 
A/.2 
Adherer au projet du Conseil federal 
A/.3 
Le droit de preemption ne peut pas etre invoque par celui 
contre qui l'alienateurfaitvaloir des raisons justifiant une exhe
redation. 

Schoch, Berichterstatter: Bei Artikel 43 geht es um das Vor
kaufsrecht von Verwandten beim Verkauf eines landwirtschaft
lichen Gewerbes. Die Verwandten haben in einem solchen 
Fall in der in Artikel 43 aufgeführten Reihenfolge ein Vorkaufs
recht. An sich besteht dieses Vorkaufsrecht bereits im heuti
gen Recht. Im neuen bäuerlichen Bodenrecht soll es jedoch 
besser ausgestaltet werden. Die Kommission hat in Ziffer 2 von 
Absatz 1 eine Befristung von 25 Jahren eingebaut, die in Korre
lation steht und gleich lang ausgestaltet ist wie das Gewinnan
teilsrecht und wie die neue Litera c von Artikel 27 Absatz 1, die 
ebenfalls durch die Kommission eingefügt worden ist. 
Mit Absatz 3, der durch die Kommission neu eingefügt wurde, 
soll verhindert werden, dass das Vorkaufsrecht durch einen 
Vorkaufsberechtigten ausgeübt werden kann, gegen den der 
Veräusserer Enterbungsgründe geltend machen könnte. Da-
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bei basiert der Hinweis in Absatz 3 auf Artikel 4TT des Zivilge
setzbuches. Dort ist davon die Rede, dass der Erblasser die 
Enterbung aussprechen kann: 
«1. wenn der Erbe gegen den Erblasser oder gegen eine die
sem nahe verbundene Person ein schweres Verbrechen be
gangen hat; 
2. wenn er gegenüber dem Erblasser oder einem von dessen 
Angehörigen die ihm obliegenden familienrechtlichen Pflich
ten schwerverletzt hat.» 
Was unter dem Begriff der Enterbung im Sinne des Zivilgesetz
buches zu verstehen ist, ist also ganz klar; dazu gibt es eine 
reichhaltige Judikatur. 

Angenommen -Adopte 

Art.44-47 . 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.48 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Wird ein landwirtschaftliches Gewerbe veräussert, so hat der 
Pächter ein Vorkaufsrecht, wenn: 
a. er es selber bewirtschaften will und dafür als geeignet er
scheint und 
b. die gesetzliche Mindestpachtdauer nach den Bestimmun
gen des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 1985 (SR 211.213.2) 
abgelaufen ist. 
Abs.2 
Wird ein landwirtschaftliches Grundstück veräussert, so hat 
der Pächter ein Vorkaufsrecht, wenn: 
a die gesetzliche Mindestpachtdauer nach den Bestimmun
gen des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 1985 (SR 211.213.2) 
abgelaufen ist und 
b ..... 
Abs.3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.4 . 
Streichen 

Art.48 
Proposition de Ja commission 
A/.1 
En cas d'alienation d'une entreprise agricole, le fermier a un 
droit de preemption lorsque: 
a. II entend l'exploiter lui-meme et en parait capable et que 
b. La duree legale minimum du bail prevue par les disposi
tlons de la loi federale du 4 octobre 1985 sur le bail a ferme 
agricole est echue. 
A/.2 
.... de preemption lorsque: 
a. La duree legale minimum du bail prevue par les dispositions 
de la loi federale du 4 octobre 1985 sur le bail a ferme agricole 
est echue et que 
b ..... 
A/.3 
Adherer au projet du Conseil federal 
A/.4 
Biffer 

Schoch, Berichterstatter: In Artikel 48 wird kein neues Institut 
eingeführt, sondern das Vorkaufsrecht des Pächters wird neu 
für das ganze Gebiet der Eidgenossenschaft als anwendbar 
erklärt und als rechtliche Grundlage eingeführt. Bis jetzt gab 
es das Pächtervorkaufsrecht in dem Sinne, dass die Kantone 
das in ihren Einführungsgesetzen für ihr Kantonsgebiet regeln 
konnten. Neu gilt es also für das ganze Gebiet der Eidgenos
senschaft. 
Die Kommission hat materiell den Vorschlag des Bundesrates 
übernommen, aber die Formulierung des Bundesrates - so 
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meint die Kommission jedenfalls - verbessert und präziser, 
verständlicher ausgestaltet. · 
In Absatz 1 geht es um das Vorkaufsrecht an einem landwirt• 
schaftlichen Gewerbe. Hier hat die Kommission in Litera a zu
nächst festgehalten, dass der Pächter nur dann ein Vorkaufs
recht ausüben kann, wenn er das landwirtschaftliche Gewerbe 
selber bewirtschaften will und dafür als geeignet erscheint. 
Das bringt also manifest eine Stärkung der Position des 
Selbstbewirtschafters mit sich und soll verhindern, dass ein 
Pächter, der während längerer Zeit eine Liegenschaft in Pacht 
hatte, als Pächter jedoch nicht geeignet ist, schliesslich noch 
ein Vorkaufsrecht geltend machen kann. 
In Litera b wird präzisiert, was der Bundesrat mit dem Wort 
«fortgesetzt» zum Ausdruck bringen wollte. Der Bundesrat 
schlägt vor, dass ein Pächtervorkaufsrecht dann besteht, 
wenn ein Pachtverhältnis im Sinne des Bundesgesetzes über 
die landwirtschaftliche Pacht «fortgesetzt» wurde. Gemeint 
war damit, dass das Pächtervorkaufsrecht dann besteht, wenn 
die gesetzliche Mindestpachtdauer abgelaufen ist. Die gesetz- . 
liehe Mindestpachtdauer beträgt gemäss geltendem Recht 9 
Jahre. Die Kommission ist der Meinung, es sei sinnvoll, wenn 
das, was mit dem Wort «fortgesetzt» eigentlich gesagt werden 
wollte, auch präzise zum Ausdruck gebracht wurde. Sie 
schlägt Ihnen deshalb In Litera b eine neue Formulierung vor, 
die auch dann noch anwendbar Ist und einen Sinn ergibt, 
wenn gegebenenfalls das Bundesgesetz über die landwirt
schaftliche Pacht einmal geändert und die Mindestpachtdauer 
von 9 Jahren auf 8 Jahre zurückgestuft oder auf 12 Jahre er
höhtwerden sollte. 
Absatz 2 betrifft die landwirtschaftlichen Grundstücke. Die 
Kommission hat den Ausdruck «fortgesetzt» wie bereits in Ab
satz 1 präzisiert, Im übrigen übernimmt sie Absatz 2 so, wie Ihn 
der Bundesrat vorschlägt. 
Absatz 3 bleibt bestehen und ist wesentlich. Denn es muss in 
derTat geregelt sein und entspricht dem Gerechtigkeitsemp
finden der Kommission, dass das Vorkaufsrecht der Verwand
ten jenem der Pächter vorgehen muss. Demgegenüber ist Ab
satz 4 zu streichen. Inhaltlich stimmt die Kommission zwar 
dem, was In Absatz 4 zum Ausdruck gebracht werden sollte, 
absölut zu. Es ist aber völlig überflüssig, das in Artikel 48 aus
drücklich zu sagen, denn die Bestimmungen von Artikel 51 
über den Wegfall des Vorkaufsrechtes haben automatisch und 
in jedem Falle Gültigkeit-das muss nicht noch ausdrücklich in 
Artikel 48 gesagt werden. 

Bundespräsident Koller: Bei Artikel 48 wollte Ihre Kommission 
klargestellt haben, dass ein Pächter das Vorkaufsrecht an ei
nem landwirtschaftlichen Gewerbe nur dann geltend machen 
kann, wenn es sich um einen geeigneten Selbstbewirtschafter 
handelt: Absatz 1 Buchstabe a. Der Bundesrat hat das als 
selbstverständlich vorausgesetzt und daher gegenüber dieser 
Präzisierung keine Einwendungen zu machen. 
Ferner soll nach dem Willen der Kommission das Pächtervor
kaufsrecht immer geltend gemacht werden können, wenn die 
Mindestpachtdauer, wie sie in Artikel 7 des landwirtschaftli
chen Pachtgesetzes vorgesehen ist, abgelaufen ist. Der Bun
desrat war da etwas strenger: Er wollte das' Pächtervorkaufs
recht nur zulassen, wenn das Pachtverhältnis erstmals freiwil
lig verlängert worden war. Wir haben aber im Ergebnis gegen
über dieser etwas pächterfreundlicheren Lösung keine Ein
wände und können daher bei diesem Artikel der Kommission 
zustimmen. · 

Angenommen -Adopte 

Art.49,50 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.51 
A(ltrag der Kommission 

Abs.1 
Das Vorkaufsrecht an ainem landwirtschaftlichen Gewerbe 
oder Grundstück ~ann nicht geltend gemacht werden, wenn 
der .... eine übEirdtJrchschnittllch gute Existenz bietet, oder 
wenn .. .. 
Abs.2 
Streichen 

Art.51 
Proposition de Ja c9mrriission 
Al. 1 
Le droit de preemption sur une entreprise ou un immeuble 
agricole ne peut pas etre invoque lorsque le pretendaht est 
deja proprletaire d'une entreprise agricole offrant a une famille 
paysanne des moyens d'existence particulierement bons ou 
·qu'il dispose economiquement d'une teile entreprise. 
A/.2 
Biffer 

Schoch, Berichterstatter: Artikel 51 behandelt den Fall, in dem 
das Vorkaufsrecht nicht geltend gemacht werden kann. Ich 
habe dazu drei Bemerkungen zu machen. . 
1. Zunächst nochmals - mehr der guten Ordnung halber- der 
Hinweis auf die immer wiaderkehrende Umformulierung, die 
die Kommission beschlossen hat. Im bundesrätlichen Text Ist 
von «entfällt» die Rede. Die Kommission hat sich für den Wort
laut «kann nicht geltend gemacht werden» entschieden. 
2. Die Kommission legt die Latte etwas höher. Der Bundesrat 
wollte eine Regelung beschliessen lassen, wonach das Vor
kaufsrecht an einem landwirtschaftlichen Gewerbe nicht gel
tend gemacht werden kann, ~erm der Ansprecherbereits Ei
gentümer eines landwirtschaftlichen Gewerbes ist, das einer 
bäuerlichen Familie eine gute Existenz bietet. 
Die Kommission hat hier die Latte - wie bereits bei Artikel 23 
und im genau gleichen Geist wie dort - etwas höher gelegt, 
nämlich auf die Höhe der «überdurchschnittliche(n) Existenz». 
Erst wenn ein Ansprecher bereits eine überdurchschnittliche 
Existenz besitzt- Elgerttümer eines bäuerlichen Gewerbes ist, 
das Ihm eine überdurchschnittliche Existenz ermöglicht -, 
kann der Ansprecher das Vorkaufsrecht nicht mehr ausüben. 
3. Dementsprechend lehnt die Kommission auch die Ein
schränkung ab, die der Bundesrat in Absatz 2 von Artikel 51 
vorgeschlagen hat. Sie legt also auch diesbezüglich die Latte 
höher und lässt zu, dass die Ausübung eines Vorkaufsrechtes 
dazu führen kann, dass ein Ansprecher nach Ausübung des 
Vorkaufsrechtes über eine mehr als überdurchschnittlich gute 
Existenz verfügt. 
Die Kommission nimmt dieses Ergebnis in Kauf, hält es, von 
der Sache her gesehen, für angemessen und ist der Meinung, 
dass das .auch in strukturpolitischer Hinsicht durchaus nicht 
unerwünscht oder jedenfalls nicht so unerwünscht sei, dass 
dagegen gesetzgeberische Massnahmen getroffen werden 
müssten. 

Angenommen-Adopte 

Art.52 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
PropoSition de Ja commisslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen-Adopte 
1 
Art.53 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Der Verkäüfer kann eine angemessene Erhöhung des Ueber
nahmepreises verlangen, wenn besondere Umstände es 
rechtfertigen. 
Abs.2 

· Als besundere Umstände gelten namentlich der höhere An
kaufswert des Gewerbes und alle erheblichen Investitionen, 
die der Verkäufer in den letzten zehn Jahren vor der Veräusse
rung getätigt hat. 
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Abs.3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.53 
Proposition de Ja commission 
Al.1 
L'alienateur peut demander une augmentation appropriee du 
prix de reprise si des circönstances speciales le justifient. 
Al.2 
Sont notamment des circonstances. speciales, un prix d'achat 
eleve de l'entreprise ou des investissements que l'alienateur a 
effectues dans les dix annees qui ont precede l'alienation. 
Al.3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Schoch, Berichterstatter: Hier schliesst sich die Kommission 
grundsätzlich dem an, was der Bundesrat vorgeschlagen hat. 
Die Kommission hat aber die bundesrätliche Formulierung 
umgebaut und geht nicht von einer Befristung von zehn Jah
ren aus, die massgeblich sein soll für eine allfällige Erhöhung 
des Uebernahmepreises, z. B. bei Verbesserungen und Auf
wendungen, die innerhalb dieser Frist vorgenommen worden 
sind oder sein könnten. Sondern die Kommission formuliert 
zunächst in einem ersten Absatz, dass immer dann eine ange
messene Erhöhung des Uebernahmepreises verlangt werden 
kann, wenn besondere Umstäntle dies rechtfertigen. Die Kom
mission hat also einfach eine offenere, flexiblere Formulierung 
gewählt. Sie ist der Meinung, diese Art von Gesetzgebung sei 
der Sache eher angemessen als die etwas restriktivere, en
gere, weniger Bewegungsfreiheit bietende Art und Weise, wie 
der Bundesrat das vorgeschlagen hat. , 
In Absatz 2 wird die offene Formulierung von Absatz 1 - also 
die besonderen Umstände - dann doch noch präzisiert und 
etwas umrissen. Man gibt den besonderen Umständen Kontu
ren und hat auf diese Art und Weise präzise, gut zu handha
bende Anhaltspunkte dafür, was als «besondere Umstände» 
im Sinne von Absatz 1 zu verstehen ist und wann demgemäss 

-eine Erhöhung des Uebernahmepreises angemessen ist. 

Angenommen -Adopte 

Art.54,55 
Antrag der Kommiss10n 
Zustimmung zum Entwurf,des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 56 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Gibt ein Eigentümer oder s.ein Nachkomme, an den das Ge
werbe übertragen worden ist, innert zehn Jahren die Selbst
bewirtschaftung endgültig auf, so hat .... 
Abs.2,3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.4 , 
Das Rückkaufsrecht erlischt drei Monate, nachdem der Be
rechtigte von der Aufgabe der Selbstbewirtschaftung Kenntnis . 
erhalten hat, spätestens aber zwei Jahre .... 
Abs.5 
Das Rückkaufsrec~t kann nicht geltend gemacht werden, 
wenn: 
a ..... 
Abs. 6(neu) 
Hinterlässt der Eigentümer unmundige Nachkommen, so 
k;:mn das Rückkaufsrecht so lange nicht geltend gemacht wer
den, bis feststeht, ob ein Nachkomme das Gewerbe zur 
Selbstbewirtschaftung übernehmen kann. 

Art.56 
Proposition de ;·a commission 
Al. 1 
Si, dans le delai de d1x ans, le proprietaire ou son descendant, 
a qui l'entreprise a ete transferee, cesse definitivement .... ' 

Al.2,3 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.4 
Le droit de remere s'eteint trois mois apres qua l'ayant droit a 
au connaissance .... 
Al. 5 
Le droit de remere ne peut pas etre invoque quand: 
a ..... 
Al. 6 (nouveau) 
Si le proprietaire laisse des descendants mineurs, le droit de 
remere ne peut etre invoque jusqu'a ce qu'il soit possible de 
determiner si un descendant peut reprendre l'entreprise pour 
l'exploiter lui-meme. 

Schoch, Berichterstatter: Die Kommission schlägt Ihnen hier 
drei Ergänzungen bzw. präzisere Formulierungen vor. 
In Absatz 1 übernimmt die Kommission den bundesrätlichen 
Text. Sie baut aber den Nachkommen des Eigentümers ein, 
weil es durchaus sinnvoll ist - wir haben uns gestern schon 
über ähnliche durch die Kommission beschlossene Ergän
zungen unterhalten-, auch den Nachkommen zu berücksich
tigen, also auch Fälle vom Rückkaufsrecht zu erfassen, in de
nen ein Eigentümer eine Liegenschaft auf seinen Nachkom
men übertragen hat. Zu irgendwelchen Rechtsunsic~erheiten 
führt diese Regelung nicht; denn das Rückkaufsrecht ist befri
stet auf 1 o Jahre. 
Absatz 2 und Absatz 3 sind gemäss bundesrätlichem Vor
schlag unverändert übernommen worden. · 
Absatz 4 wird durch die Kommission vom Inhalt her ebenfalls 
unverändert übernommen. Die Kommission hat aber eine prä
zisere Formulierung gewählt, von der sie der Meinung ist, dass 
sie in der Praxis besser gehandhabt werden könne. 
Absatz 5 ist unverändert übernommen worden. 
In Absatz 6 hat die Kommission ergänzend Bestimmungen 
aufgenommen, die zugunsten von Kindern, von unmündigen 
Nachkommen des Eigentümers, Anwendung finden sollen 
und überdies dem Schutz des Selbstbewirtschafters dienen. 

Angenommen -Adopte 

Art.57-60 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 61 
Antrag der Kommission 

~i-der abzutrennende Teil der Arrondierung eines nichtland
wirtschaftlichen Grundstücks dient. Das nichtlandwirtschaft
liche Grundstück darf dadurch höchstens um 1 ooom2 vergrös
sert werden. 

Art.61· 
Proposition de Ja commission 

~i'i..a partie a separer sert a arrondir un immeuble non agri
cole. L'immeuble non agricole peut etre agrandi de ce fait de 
10oom2 au plus. 

Schoch, Berichterstatter: Die Kommission schlägt eine Ergän
zung vor, und zwar das, was in Buchstabe d auf der Fahne 
nachzulesen ist. Es geht um Ausnahml:!n vom Realteilungs
und Zerstückelungsverbot. Die Kommission war der Meinung, 
dass in diesem Bereich auch eine etwas flexiblere Lösung für 
die Grenzbereiche zwischen Bauzonen und Landwirtschafts
zonen vorzusehen sei. 
Aufgrund des urspninglichen Textes, den uns der Bundesrat 
vorgeschlagen hat, wäre es nicht möglich gewesen, dort, wo 
Bauzonen und Landwirtschaftszonen oder andere Zonen an 
die Landwirtschaftszone anstossen, einen kleinen Umtausch, 
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eine, kleine Umlegung von geringen Flächen vorzunehmen, 
beispielsweise eine geringe Fläche von einer landwirtschaft
lichen Liegenschaft abzuzonen und sie als Hausgarten, als 
Gemüsegarten einem Einfamilienhaus, das direkt an die Land
wirtschaftszone anstösst, zuzuschlagen. 
Solche und ähnliche Lösungen wollte die Kommission ermög
lichen, indem sie die neue Litera d in Artikel 61 einbaute. Um zu 
verhindern;dass von der hier neu zu schaffenden Ausnahme
möglichkeit in überbordendem Mass Gebrauch gemacht 
wird, Ist die Fläche, die im Sinne einer Ausnahmebewilligung 
gemäss Buchstabe d umgelegt werden darf, auf 1000 m~ be
grenzt worden. Die Kommission meint, dass angesichts dieser 
bescheidenen Maximalfläche kein Missbrauch mit der neuen 
Litera d getrieben werden könnte. 
Sie Ist der Auffassung, dass es richtig, zweckmässig und sinn
voll ist, die flexible Lösung, wie wir sie jetzt vorgesehen haben, 
ins Gesetz aufzunehmen. 

Bundespräsident Koller: Wir haben die Neuerung in Litera d 
nach Wunsch des Ständerates Zimmerli dem Bundesamt für 
Raumplanung zu einer Stellungnahme unterbreitet. Das Bun
desamt für Raumplanung anerkennt, dass der Buchstabe d, 
diese neu eingefügte Litera, die Nutzung der erworbenen Flä
che juristisch nicht präjudiziert. Das Bundesamt ist allerdings 
der Meinung, dass faktisch eben doch ein Druck entstehen 
könnte, den erworbenen Boden, vor allem durch Ueberbau
ung, der Landwirtschaft längerfristig zu entziehen. 
per Bundesrat stellt keinen Gegenantrag, aber wir behalten 
uns vor, im Zweitrat allenfalls einen Antrag zu unterstützen, der 
diese Ausnahmemöglichkeit auf die Hälfte, auf 500 m2 bei
spielsweise, reduzieren würde, um einem Entzug landwirt-
schaftlichen Bodens eine gewisse Schranke zu setzen. · 

Angenommen-Adopte 

Art,62-78 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung des Rückweisungsantrages der Minderheit 
Minderheit · 
(Zimmerli, Hänsenberger, Onken, Weber) 
Rückweisung an die Kommission zur Ausarbeitung eines Be
willigungsverfahrens 

Art.62-78 . 
Proposition de la commission · 
Majorite 
Rejeter la propos;fön de renvoi de la minorite 
Minorite 
(Zjmmerli, Hänsenberger, Onken, Weber) 
Renvoyer a la commission pour qu'elle elabore les disposi-
.tions relatives ä une procedure d'autorisation · 

Schoch, Berichterstatter: Wir werden uns heute mit drei Posi
tionen zu beschäftigen haben, die Jn der Kommission umstrit
ten waren und Anlass zu umfangreichen Diskussionen gaben: 
zum ersten mit der Frage verbindlicher Höchstpreisvorschrif
ten, zum zweiten mit der Frage des öffentlich-rechtlichen 
Schutzes des Sel!:>stbewirtschafters, und zum dritten- bei die
ser Position stehen wir jetzt - mit der Frage, ob im öffentlich
rechtlichen Teil ein Einsprache- oder ein Bewilligungsverfah
ren zu beschliessen sei. 
Diese letztere Frage, ob Einsprache- oder Bewilligungsverfah
ren, hat in der Kommission klar am meisten zu reden gegeben. 
Die Diskussion über diesen umstrittenen Punkt hat die Kom
missionsarbeit fast von Anfang bis zum Ende begleitet und -
wenn ich meinen persönlichen Eindruck wiedergeben und in 
Worte kleiden will, dann müsste ich eigentlich sagen - über
schattet. Dabei-ich will ganz offen sein -hat die Frage, ob Ein
sprache- oder Bewilligungsverfahren, im Grunde genommen 
viel mehr Gewicht erhalten, als 1hr.üb~rhaupt zustehen würde. 
Verstehen Sie mich recht, ich vertrete hier namens der Kom
mission das Einspracheverfahren, das auch vom Bundesrat 
vorgeschlagen wird. · 

Es liegt mir aber daran, aufzuzeigen und festzuhalten - das im
merhin im Sinne einer persönlichen Meinungsäusserung -, 
dass die Unterschiede zwischen den beiden Verfahren gar 
nicht so wesentlich sind. Ich habe die Protokolle noch einmal 
durchgesehen und sorgfältig durchgelesen, was die einzel
nen Kommissionsmitglieder in den Kommissionssitzungen 
zum Ausdruck gebracht haben. Ich habe dabei festgestellt, 
dass ich mich in recht guter Gesellschaft befinde, wenn ich 
meine, die Differenzen zwischen Einsprache- und Bewilli
gungsverfahren seien nicht sehr relevant. Auch zahlreiche an
dere Mitglieder der Kommission haben die Auffassung vertre
ten, es könne nicht davon die Rede sein, dass von signifikan
ten Unterschieden ausgegangen werden müsse. . 
Ich will Ihnen einleitend kurz dartun, worin sich die beiden Ver
fahren unterscheiden. Entscheiden wir uns für ein Einsprache
verfahren, danri muss die Einsprachebehörde alle abge
schlossenen und im Grundbuch eingetragenen Verträge 
überprüfen. Sie wird in sämtlichen Fällen, bei denen kein Ein
sprachegrund besteht, nichts unternehmen, passiv bleiben, 
und sie wlrd Einsprache erheben, wenn sie der Auffassung ist, 
es bestehe Anlass zu einer Einsprache, es sei ein Einsprache
grund gegeben. So oder so wird sich aber die Einsprachebe
hörde mit sämtlichen abgeschlossenen Verträgen beschäfti
gen müssen. 
E:ntscheiden wir uns aber für das Bewilligungsverfahren, dann 
wird die Bewilligungsbehörde genau gleich wie die Einspra
chebehörde sämtliche Verträge ,überprüfen. Der Unterschied 
besteht praktisch nur darin, dass sie auf die zu bewilligenden 
Verträge - sie werden sich in der gleichen Grqssenordnung 
halten wie die Vertrage, gegen die keine Einsprache erhoben 
wird- den Stempel «bewilligt» anstatt den Stempel «keine Ein
.sprache>, drückt: Das ist der ganze Unterschied. 
Ich meine, dieser Unterschied sei nicht so gravierend, dass wir 
uns deswegen ernsthaft in die Haare geraten müssen:. Auch 
Herr Bundesrat Koller hat keine Zweifel daran gelassen - auch 
das ergibt sich aus den Kommissionsprotokollen-, dass er mit 
beiden Systemen leben könnte. Ich stelle deshalb zusammen
fassend fest, dass der Stellenwert der Frage Einsprache- oder 
Bewilligungsverfahren nach meinem Empfinden zu Unrecht 
hochstilisiert worden ist. Wie immer auch der Entscheid des 
Rates ausfallen wird, ob sich der Rat für ein Einsprache- oder 
für ein Bewilligungsverfahren entscheiden wird, an der Quali
tät des Gesetzes wird sich nach meiner Ueberzeugung nichts 
· ändern. Auch auf den gesamten Inhalt des privatrechtlichen 
Teiles des Gesetzes hat die Frage, ob Einsprache- oder Bewil
ligungsverfahren, überhaupt keinen Einfluss. Und der öffent
lich-rechtliche Teil wird die Erwartungen, die wir in ihn setzen, 
so oder so in beiden Fällen erfüllen können. 
Ich möchte kurz in Erinnerung rufen, was sich im Vorfeld der 
Formulierung des Gesetzentwurfes abgespielt hat. Sie wissen 
es, Sie haben es der Botschaft entnommen. Es sei daher nur 
mit zwei Sätzen rekapituliert: Die vom Bundesrat seinerzeit 
eingesetzte Expertenkommission hat sich ursprünglich für ein 
Bewilligungsverfahren entschieden. Nach Durchführung des 
Vernehmlassungsverfahrens hat der Bundesrat diesen Ent
scheid geändert und umgebaut in ein Einspracheverl'ahren. 
Ueber dieses Einspracheverfahren, das also nicht dem ur
sprünglichen Antrag der Expertenkommission entspricht, dis
kutieren wir heute. 
Zur Sache selbst ist festzustellen, dass die Kommissionsmin
derheit in rein formeller Hinsicht einen Rückweisungsantrag 
stellt, und zwar Rückweisung an die Kommission zur Ausar
beitung eines Bewilligungsverfahrens. Dieser Antrag ist- rein 
formal gesehen - richtig. Die Kommission müsste in der Tat 
ein Bewilligungsverfahren zunächst beraten und könnte das 
Geschäft erst in einer spätere.n Session wieder in den Rat brin
gen. 
Der Kommission lag zwar ein Alternativentwurf vor, der das Be
willigungsverfahren beinhaltet hätte. Die Kommission hatte an 
ihrer dritten Sitzung die Verwaltung beauftragt, ihr einen sol
chen alternativen Entwurf vorzulegen, nachdem bereits zu ei
nem früheren Zeitpunkt, schon zu Beginn der Kommissions
verhanqlungen, ein Bericht der Verwaltung über die Unter-
schiede der beiden Verfahren eingeholt worden war. ~ · 
Die Kommission hat dann aber später beschlossen, darauf zu 
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verzichten, die Alternatiworlage der Verwaltung sozusagen 
auf Reserve, also vorsorglich, zu beraten, um für jeden mögli
chen Entscheid des Rates gewappnet zu sein. Es wäre des
halb heute unumgänglich, die Kommissionsverhandlungen 
neu aufzunehmen und ein Bewilligungsverfahren zunächst in 
der Kommission durchzuberaten. 
Wollen Sie sich also für ein Bewilligungs- anstatt eines Ein
spracheverfahrens entscheiden, dann allerdings müssten Sie 
dem Rückweisungsantrag der Kommissionsminderheit zu-
stimmen. . 
Was sind nun in materieller Hinsicht die Gründe, die die Mehr
heit der Kommission dazu bewogen haben, dem Bundesrat zu 
folgen und Ihnen heute zu beantragen, sich für das Einspra
cheverfahren zu entscheiden? 
Im Vordergrund steht zweifellos die Ueberlegung, dass das 
Einspracheverfahren als liberaler, als weniger bürokratisch er
scheint als das Be'Ailligungsverfahren. Die Mehrheit der Kom
mission ist vor allem von dieser Ueberlegung ausgegangen. 
Sie wollte eine Lösung finden, dia unbürokratisch, liberal und 
flexibel ist. . 
Es mag in diesem Zusammenhang etwas verwirrend wirken -
Sie werden das ohne Zweifel von Herrh Zimmerli noch hören 
-, dass auch die Anhänger des Bewilligungsverfahrens für 
sich in Anspruch nehmen, das durch sie vorgeschlagene Ver
fahren, nämlich das Bewilligungsverfahren, sei liberaler und 
unbürokratischer. Wir kämpfen hier also mit den gleichen Aus
drücken, aber offenkundig können wir in der Sache nicht das 
gleiche meinen. 
Offensichtlich ist es doch so - davon geht die Mehrheit der 
Kommission aus -, dass die Präsenz des Staates - wenn ich 
nicht sogar von Omnipräsenz sprechen will - als penetranter, 
als aufdringlicher empfunden wird, wenn dieser Staat zwin
gend jeden Vertrag mit einem Bewilligungsvermerk versehen 
muss, und dass es umgekehrt als weniger penetrant empfun
den wird, wenn der Staat 90, 95 oder vielleicht sogar 98 Pro
zent aller Verträge einfach durch die Mühle laufen lassen kann, 
ohne dass eine separate Bewilligungsverfügung notwendig 
ist. Es Ist natürlich schon richtig, dass jeder Bewilligungsver
merk, Jede notwendige Bewilligungsverfügung mehr Staat 
bringt und dass es liberaler, unbürokratischer erscheint, wenn 
die nicht zu beanstandenden Verträge ohne Vermerk,- ohne 
Verfügung einfach akzeptiert werden. 
Es kommt dazu, dass das Einspracheverfahren bereits dem 
geltenden Recht zugrunde liegt, allerdings bloss im Sinne ei
ner fakultativen Möglichkeit für die Kantone. Bis jetzt gab es 
kein Einspracheverfahren für das ganze Gebiet der Eidgenos
senschaft. Immerhin haben zahlreiche Kantone von der Mög
lichkeit Gebrauch gemacht, ein Einspracheverfahren einzu
führen. Ständerat Reymond beispielsweise hat in der Kommis
sion überzeugend dargelegt, dass das Einspracheverfahren 
im Kanton Waadt sehr gut funktioniert und einwandfrei geeig
net ist, die damit anvisierten Ziele zu erreichen. Herr Ständerat 
Reymond war seinerseits während Jahren Mitglied einer Ein
sprachebehörde; er wird Ihnen möglicherweise auch selbst ·. 
noch über seine Erfahrungen als Mitglied einer Einsprachebe
hörde berichten. 
Die Kommissionsmehrheit schlägt Ihnen aus all diesen Ueber
legungen vor, den Zugang zum Bodßnmarkt grundsätzlich of
fen auszugestalten, für jeden Käufer eines; landwirtschaftli· 
chen Gewerbes oder Grundstückes den freien Zugang zu er
möglichen, jedem das Recht zu lassen, Kaufgeschäfte zu täti
gen, aber unter Vorbehalt eines allfälligen Einspruches im 
Rahmen des Einspracheverfahrens nur dann zu intervenieren, 
wenn ein Einsprachegrund gegeben ist, um nicht in jedem 
Falle den Bewilligungsvermerk auf den Verträgen anbringen 
zu müssen. 
An dieser Stelle ist im übrigen festzuhalten, dass das Einspra
cheverfahren so bder so gegenüber dem geltenden, bisher al
lerdings fakultativen Recht erweitert und verschärft worden ist. 
Was wir also heute beschliessen, wenn wir uns für das Ein
spracheverfahren entscheiden, ist in jedem Falle ein verschärf
tes, präziseres, strikter anwendbares Recht als das, worüber 
wir bis jetzt in den einzelnen Kantonen verfügten. 
Ich beantrage Ihnen namens der Korrmissionsmehrheit - mit 
dem Bundesrat -, sich für das Einspracheverfahren zu_ ent-
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scheiden, was uns dann ermöglicht, die Artikel 62ft. heute be
reits durchzuberaten. 

Ziinmerli, Sprecher der Minderheit: Die Minderheit beantragt 
Ihnen, das 2. und 3. Kapitel des dritten Titels an die Kommis
sion zurückzuweisen mit dem Auftrag, anstelle des vom Bun
desrat vorgeschlagenen Einspracheverfahrens ein Be,willi
gungsverfahren zur Regelung der unerwünschten Erwerbs
geschäfte im öffentlich-rechtlichen Teil des Bundesgesetzes 
über das bäuerliche Bodenrecht auszuarbeiten. 
Die Minderheit tut dies in der Ueberzeugung, dass ein bundes
rechtliches Bewilligungsverfal;lren einem Einspracheverfah
ren unter allen denkbaren Gesichtspunkten klar vorzuziehen 
ist. ' . 
Ich möchte dies im Namen der Minderheit wie folgt begrün~ 
den: Es besteht Einigkeit darin, dass Handänderungen von 
landwirtschaftlichen Gewerben und Grundstücken ausser
halb der Familie allemal, das heisst ausnahmslos, des behörd
lichen Segens bedürfen, um gültig zu sein oder zu bleiben. 
Verweigert die zuständige Behörde diesen Segen, so liegt 
eine sogenannt privatrechtsgestaltende Verfügung vor, die 
den Beschwerdeweg öffnet. 
Im Einspracheverfahren sind Einspruchsgründe zu definieren, 
und im Bewilligungsverfahren sind Verweigerungsgründe zu 
umschreiben. Führen wir hier also einen unnötigen Graben
krieg über Nebensächlichkeiten und juristische Spitzfindig
keiten? Fast hat es so getönt, wenn man dem Kommissions
referat gefolgt ist. Ich bin grundsätzlich anderer Meinung. 
Im Vernehmlassungsverfahren wurde behauptet - leider wie
derholen das gewisse !(reise immer wieder -, ein Bewilli
gungsverfahren sei interventionistisch, kompliziert und büro
kratisch. Das ist schlicht falsch und bleibt falsch, auch wenn 
man es fortwährend wiederholt. 
Das vom Bundesrat vorgeschlagene Einspracheverfahren 
lehnt sich zwar an das geltende Einspruchsverfahren nach Ar
tikel 18ft. EGG an. Der Unterschied besteht darin-das hat Herr 
Schoch mit Recht erwähnt-, dass die Kantone jetzt verpflichtet 
sind, ein solches Einspracheverfahren zu schaffen, wenn Sie 
der Mehrheit folgen. Der Bundesrat betont in der Botschaft, 
dass für die einsprachebefugte Behörde im Gegensatz zum 
geltenden Recht das Opportunitätsprinzip nicht geiten solle. 
Das heisst - auch das sagte Herr Schoch, _ich bin ihm dafür 
dankbar-: jedes Geschäft ist von der Behörde zu überprüfe,n. 
Auf den ersten Blick besteht der bürokratische Unterschied 
zwischen dem Einspracheverfahren und dem Bewilligungs
verfahren in Routinefällen mit anderen Worten bloss darin, wie 
auch Herr Schach sagte, dass beim Einspracheverfahren die 
Prüfung äusserlich ohne Folgen bleibt bzw. die Genehmigung 
stillschweigend erteilt wird und dass es sich bei Bewilligungs
verfahren auf das Anbringen eines entsprechenden Stempels 
beschränkt - und der soll nun penetrant sein. Warum, weiss 
ich wirklich nicht! Viel penetranter Ist nach meinem Dafürhal
ten eine Bewilligung durch Untätigkeit um den Preis d~r 
Rechtsunsicherheit. 
Gestern wurde gesagt, mit dem Bewilligungsverfahren würde 
die Vertragsfreiheit in ihren Grundfesten erschüttert. Das 
stimmt nicht. Wenn jedes Geschäft überprüft werden muss, ist 
die Vertragsfreiheit im Einspracheverfahren gleich intensiv be
troffen wie durch das Bewilligungsverfahren. 
Bei näherer Prüfung fallen aber Unterschiede ins Gewicht. Ich 
habe bereits erwähnt, dass beim Einspracheverfahren auf das 
behördliche Stillschweigen gewartet werden muss, während 
beim Bewilligungsverfahren die Erteilung oder die Verweige
rung der Erlaubnis einen rechtlichen Schwebezustand aus
schliessen. Das vom Bundesrat vorgeschlagene Einsprache
verfahren· ist mit anderen Worten eigentlich ein atypisches Be
willigungsverfahren mit den Nachteilen eines Einsprachever
fahrens. 
Es ist · gerade kein Einspruchsverfahren im gewöhnlichen 
Rechtssinn, weil die Einsprache weder zu einer neuerlichen 
Ueberprüfung einer bereits getroffenen Verfügung in einem ' 
rechtsmittelähnlichen Verfahren führt-wie etwa bei der Steu
ereinsprache - noch für die verfügende Behörde Entschei
dungshilfecharakter hat-wie etwa bei der Bau"einsprache. Die 
sogenannte Einsprache, wie wir sie jetzt diskutieren, ist blass 
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Anstoss zu einem behördlichen Prüfungsverfahren, das alle
mal von Gesetzes wegen umfassend durchzuführen ist. 
Wenn es sich aber beim Einspracheverfahren nach dem bun
desrätlichen Konzept im Grunde genommen um ein Bewilli
gungsverfahren handelt, dann ist es schlicht verfehlt, neben ei
ner kantonalen Behörde noch Private zur Einsprache zuzulas
sen. Eine sölche Einsprachebefugnls- ich verweise Sie auf Ar
tikel 68a Absatz 1 Buchstabe b auf der Fahne - verkennt die 
atypische Natur des diskutierten Einspraoheverfahrens, weil 
sie diesem Verfahren in unzulässiger Weise Entscheidungshil
fefunktion beimisst und fälschlicherweise davon ausgeht, 
dass. sich ausser den Vertragsparteien, die ihrerseits als Ein
löser nicht einsprachebefugt sein sollen, Dritte am behördli
chen Prüfungsverfahren beteiligen, sofern sie eine entspre
chende Beziehungsnähe zum Rechtsgeschäft haben. 
Wer hätte diese aber nicht? Jeder nicht berücksichtigte Inter
essent hat ein solches schutzwürdiges Interesse, wenn Sie 
deni Bundesrat folgen. Wollen Sie das wirklich? Ist das libera
ler? Ich vermag nicht einzusehen, weshalb eine solche Oeff
nung aus der Sicht der betroffenen Vertragskontrahenten 
sinnvoll sein soll. 
Auch an diese Vertragsparteien sollten wir denken, wenn wir 
von der Psychologie des bäuerlichen Bodenrechts sprechen, 
Herr Rüesch. Man wäre sogar versucht zu sagen, dass das 
Einspracheverfahren eine Art Etikettenschwindel sei - das 
sage loh selbstverständlich nicht. Klar ist aber, dass ein sol
ches Einspracheverfahren einen Schwebezustand bringt. Be
vor die grundbuchliche Behandlung erfolgt, müsste eigentlich 
Klarheit geschaffen werden. Das wollen wir mit dem Bewilli
gungsverfahren erreichen. 
Wir wollen zudem, dass die Erteilung der Bewilligung nicht von 
Dritten mit einem Rechtsmittel angefochten werden kann. Aus 
der bundesrechtlichen Umschreibung der Beschwerdebefug
njs im Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren vermö
gen Drittinteressierte nichts zu ihren Gunsten abzuleiten. Der 
Prüfungs- bzw. Streitgegenstand solcher Verfahren schtiesst 
aus, dass bei Erteilung der Bewilligung Dritte oder sogar eine 
breite Oeffentlichkeit darüber im Hinblick auf eine Anfechtung 
auf dem Beschwerdeweg zu orientieren sind. 
Wäre es anders, so müssten bereits nach heute geltendem 
bäuerlichen Bodenrecht Einspracheentscheide, das heisst 

· Entscheide über die Aufhebung von Einsprüchen nach Artikel 
19 EGG, publiziert werden - mit dem Ergebnis, dass sie dann . 
von Dritten angefochten werden könnten. 
Auch im Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken 
durch Personen im Ausland ist nichts derartiges vorgesehen. 
Im Gegenteil, Artikel 20 dieses Gesetzes umschreibt die Be
schwerdebefugnis spezialgesetzlich anders und schliesst 
dort Dritte vom Beschwerdeweg aus. Für die Beteiligung Drit
ter an der verwaltungsbehördlichen Ueberprüfung von Hand
änderungen an landwirtschqftlichen Grundstücken bl~ibt we
der Raum in einem atypischen Einspracheverfahren noch in 
einem Bewilligungsverfahren. 
Wenn der mit dem Vollzug des Bundesrechts betraute Kanton 
eine zu weit gehende Genehmigungspraxis verfolgt, ist das 
entweder hinzunehmen oder durch ausdrückliche Veranke
rung eines Beschwerderechts der .Bundesbehörden gegen 
erstinstanzliche Verfügungen zu bekämpfen. Ich wäre für 
diese Lösung und würde hier das gleiche vorschlagen wie bei 
der Lex Furgler bzw. Lex Friedrich. 
zusammenfassend: Das vom Bundesrat vorgeschlagene und 
von der Kommissionsmehrheit beschlossene Einsprachever
fahren ist meines Erachtens eine Art juristisches Chamäleon 
mit Geburtsfehlern: 
1. Es führt zu einem unnötigen rechtlichen Schwebezustand 
während der gesetzlichen Einsprachefrist. 
2. Es leistet der Rechtsunsicherheit Vorschub, weil gegebe
nenfalls Rechtsgeschäfte wegen nachträglicher Ungültigkeit 
rücka.bgewickelt und allenfalls sogar Grundbuchberichtigun
gen durchgeführt werden müssen. Lesen Sie in diesem Zu
sammenhang doch bitte die komplizierten Artikel 76 bis 78 der 
Vorlage. 
3. Es ist ausgesprochen unübersichtlich. Lesen Sie das Ab
laufschema auf Seite 11 der Eingabe des Schweizerischen 
Bauernverbandes, dann wissen Sie, wovon ich spreche. ' 

4. Es beteiligt unnötigerweise Dritte - man könnte sie etwas 
bösartig sogar Privatdetektive in Bodenrechtssachen nennen 
- am Prüfungsverfahren und unterstellt damit sinngemäss -
und dagegen wehre ich mich -, die staatlichen Behörden 
seien nicht in der Lage, das Bodenrecht richtig und unvorein
genommen anzuwenden. 
5. Es erschwert den Grundstücksverkehr, weil die Urkunds
personen wohl mit 200prozentigen Sicherheitsvorkehrungen 
die Handänderungen betreuen werden, um nicht allenfalls 
noch eines Kunstfehlers bezichtigt zu werden. Und das alles -
ich wiederhole es - soll liberaler sein als ein simples Bewilli
gungsverfahren, bei dem Routinefälle sehr rasch genehmigt 
werden und fragwürdige Geschäfte ohne Leerlauf die gesetz
lich vorgesehenen Instanzen durchlaufen können? 
Wenn Sie dem Rückweisungsantrag zustimmen, wären beim 
Bewilligungsverfahren im dritten Kapitel einige Bestimmun
gen entbehrlich. Wir könnten damit einen Beitrag an eine weni
ger grosse Normendichte leisten; das wollen wir ja immer in 
diesem Haus. Die Vorschriften des zweiten Kapitels wären un
bekümmert um den materiellen Inhalt umzuschreiben. Das al
les kann vernünftigerweise nicht in einer Diskussion im Ple
num erfolgen, denn damit würden wir eine neuerliche Kom
missionsberatung durchführen. 
Deshalb beantragt Ihnen die Minderheit Rückweisung an die 
Kommission. Ein erheblicher Zeitverlust - ich möchte das un
terstreichen - ist damit nicht verbunden, denn Formulierungs
vorschläge - ich bin Herrn Schoch dankbar für seine Bemer
kung - liegen längstens vor, so dass die Vorlage innert kürze
ster Frist von der Kommission bereinigt und in der nächsten 
oder einer der nächsten Sessionen verabschiedet werden 
kann. 
lcl:l habe im Geschäftsverkehrsgesetz keine Bestimmung ge
funden, die den N:ationakat daran hindern würde, mit der Bera
tung der ersten und zweiten Titel dieses Gesetzes sofort zu be
ginnen. Der Sitzungsplan der nationalrätlichen Kommission 
braucht überhaupt nicht geändert zu werden. Es käme sogar 
die Möglichkeit hinzu, nach Artikel 13 Absatz 2 des G~schäfts
verkehrsgesetzes die Vorlage aufzuteilen, wenn wir wider Er
warten auf Schwierigkeiten stossen würden. 
Es gibt deshalb nach meinem Dafürhalten keinen Grund, jetzt 
nicht zurückzuweisen. Deshalb bitte ich Sie, dem Minderheits
antrag zuzustimmen. 

M. Reymond~ Avec la majorite de la commission, je vous re
commande de ne pas suivre la proposition de renvoi de M. 
ZimmerlL 
Je voudrais tout d'abord dire qu'it s'agit vraiment d'une ques
tion de prccedure. Or, si l'une ou l'autre des deux procedures 
d'oppcs1tion ou d'autorisation etait adoptee, certains milieux 
ont deja annonce qu'ils auraient recours au referendum. A 
man avis, cela est excessif, quelle q ue soit la decision daris ce 
domaine: le droit foncier rural et les futures structures de l'agri
culture suisse ne sont pas en l'occurrence en jeu. C'est une 
pure question de forme de la decision. II n'y a pas de grande 
difference entre les deux procedures qui divergent dans leur 
application, sans doute, selon les cantons; mais alles n'abou
tissent pas a des distinctions aussi fondamentales que M. Zim
merli le pretend. 
Dans la procedure d'autorisation, on accorde ou on refuse 
l'autorisation d'un transfert immobil_ier, et dans la procedure 
d'opposition, on s'oppose ou on ne s'oppose pas a un trans
fert immobilier. Je vous en supplle, la difference, en fln· de 
coml}te, est nulle. Dans la pratique, toutefois, alle est la sui
vante: dans la procedure d'autorisation, un prononce, de la 
part d'un juriste, est chaque fois necessaire - ce qui donnere 
du travail aux amis de M. Zimmerli. Voila ou reside le pro
bleme, Monsieur Zimmern, je le sais: pour autoriser qu'un hec
tare passe de X a Y, on exigera un prononce qui prendra qua
tre ou cinq pages, alors que dans la procedure d'opposition, 
un sceau ou une signature sufflsent. 
J'ai pratique la procedure d'opposition dans le droit actuel 
lequcl appllque les memes dispositions qua le droit futur, 
c'est-a•dire qu'il lutte contre l'accaparement et-le demantele
ment d'unites economiques viables. Le nouveau droit foncier 
ne contient pas d'autres criteres nouveaux. Dix-huit ans de 
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pratique de la procedure d'opposition dans le canton de Vaud 
m'ont montre qu'un cas sur cent exigeait un prononce redige 
par un juriste, alors que l'apposition d'un simple sceau ou 
d'une signature suffit dans 99 cas sur 100. 
La difference entre les deux procedures est essentiellement 
bureaucratique et apparait dans le co0t de l'operation. Dans 
leurs conclusions et leur aboutissement, les decisions sont les 
memes. Je suis persuade que, dans le canton de Vaud, la 
commission sera la meme et prendra les memes decisions, 
qu'on ait une procedure d'opposition ou une procedure d'au
torisation. L'Administration federale, qui nous a d'ailleurs 
fourni a ce sujet un rapport extremement complet emana,nt de 
!'Office du registre foncier et de !'Office du desendettement 
agricole, esttout a fait claire sur ce point. La conclusion du rap
port en sept points (que jene citerai pas ici) est la suivante: «II 
convient de ne pas surestimer i'importance de la question de 
savoir s'il faut une procedure d'opposition ou une procedure 
d'autorisation. L'une et l'_c:1utre sont des solutions qui se defen
dent.» 
Quant a moi, du moment qu'aujourd'hui sei:z;e cantons appli
quent la procedure d'opposition, je ne vois vraiment pas la 
necessite d'aller au-dela et de mettre en place des regimes 
beaucoup plus compliques et plus co0teux alors qu'il ne s'agit 
qua de procedure. Je vous prie de ne pas soulever trop de 
polemiques a ce sujet, ni surtout de provoquer un referendum, 
d'un cöte ou de l'autre; pour ma part, jene le demanderai pas 
si la procedure d'autorisation est adoptee, Monsieur Zimmerli: 
il y a d'autres raisons de recourir au referendum, et j'espere 
qua vous en ferez autant si la procedure d'opposition est ac
ceptee, parce qu'il y a vraiment d'autres choses plus importan
tes dans la loi qua nous examinons. 
Je vous recommande par consequent de suivre la majorite et 
de ne pas renvoyer a la commission, comme le demande M. 
Zimmerli, l'essentiel de ce passage de la loi. 

Hänsenberger: Ich komme aus meiner Praxis als Notar zur 
Ablehnung des Einspracheverfahrens und möchte dem Rat 
beliebt machen, auf das Bewilligungsverfahren umzuschwen
ken und der Kommission den entsprechenden Auftrag zu er-

. teilen. . 
Ich weiss, dass wir damit eine kleine Verzögerung des lnkraft
tretens dieses Gesetzes bewirken könnten. Dieser Nachteil 
scheint mir aber viel kleiner zu sein, als die Ungereimtheiten, ja 
sogar Widersprüchlichkeiten des Einspracheverfahrens, das 
den Rechtsverkehr mit landwirtschaftlichen Grundstücken auf 
Jahrzehnte hinaus unnötigerweise aufs schwerste belasten 
und bisher für unumstösslich gehaltene Prinzipien der Grund
buchführung eeeinträchtigen würde. 
Wir dürfen doch davon ausgehen, dass dieses neue Gesetz 
erlassen wird, weil der Handel mit bäuerlichem Boden nicht 
der sonst üblichen Gewerbefreiheit oder dem sonst üblichen 
freien Markt untersteht, sondern aus staatspolitischen Grün
den besondere Regelungen erfordert. Sonst wäre dieser 
«code rural» ja nicht nötig. 
Nach meiner.Auffassung ist in Sachen Aufwand kaum ein Un
terschied zwischen dem zwitterhaften Einspracheverfahren 
und einer sauber~n Bewilligungspflicht. Ich ziehe die grund
sätzliche Forderung vor, dass bäuerlicher Boden nur mit be
hördlicher Bewilligung übertragen werden kann, ohne noch 
einen weiten Kreis von Einsprechern vorzusehen. 
In der Grundbuchführung gilt bis jetzt, dass kein Vertrag einge
tragen werden kann, der noch vori Bedingungen abhängig ist. 
Alle Zustimmungen müssen beim Eintrag vorliegen, seien das 
vormundschaftliche Bewilligungen, Verzeichnisse der Vor-

, kaufsberechtigten, Bewilligungen für die vorzeitige Veräusse
rung, Bewilligungen für Parzellierung, Zustimmungen von Mit
beteiligten, Bereinigungen der Dienstbarkeiten, Pfandentlas
sungsbewilligungen usw. Sowohl die Gesetzgebung über 
den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland als 
auch die kürzlich von uns beschlossenen Sofortmassnahmen 
im ni.:;htla, 1dwirtschaftlichen Bodenrecht setzen immer und als 
selbstverständlich voraus, dass ein Kaufvertrag im Grundbuch 
erst eingetragen ·werden kann, wenn alle Abklärungen getrof
fen sind, wenn alle Bewilligungen vorliegen. Es ist meines 

Erachtens falsch, von diesem bewährten C3rundsatz des 
Grundbuchrechtes abzuweichen. ' 
Unser Grundbuch ist für klare Verhältnisse geschaffen und soll 
klar Auskunft geben. Was dort eingetragen ist, das gilt. Bewilli
gungen und Zustimmungen müssen bei der Abgabe im 
Grundbuch bereits vorliegen, und alle Bedingungen müssen . 
erfüllt sein. Es gibt keinen bedingten Grundbucheintrag. Wir 
würden hier ein System anwenden, mit dem das Vertrauen in 
die Grundbucheinträge schwer beeinträchtigt würde. Es 
könnten während Jahren Einträge bestehen, die sich nach
träglich als falsch erweisen und korrigiert werden müssten, 
rückwirkend auf den Zeitpunkt des Eintrages; was in der Zwi
schenzeit geschah, müsste rückgängig gemacht werden. · 
Stellen Sie sich das in der Praxis vorl Ein landwirtschaftlicher 
Betrieb muss bewirtschaftet werden. Man kann weder mit der 
Aussaat noch mit der Ernte zuwarten. Der Pächter muss auf 
den Hof ziehen können, das Vleh muss unterkommen, das Be
triebsinventar muss gebraucht werden können. Können Sie 
sich vorstellen, wie Verpachtung und Bewirtschaftung gesche
hen, ohne dass Sicherheit über das Eigentum besteht? 
Aber auch andere wirtschaftliche Schwierigkeiten ergeben 
sich. Wenn die Abgabe im Grundbuch erfolgt, sind Verschrei
bungskosten, Handänd~rungssteuern geschuldet, sie wären 
bei einer erfolgreichen Einsprache zurückzuerstatten. Und wie 
könnte man Anzahlungen an den Kaufpreis zurückerhalten? 
Wie soll der Verkäufer während der'vielleicht Jahre dauernden 
Einspracheverhandlung den bezahlten Kaufpreis verwenden? 
Darf er damit handeln? Darf er etwas erwerben? Darf er den 
Kindern Vorempfänge ausrichten? Wie sollen diese Beträge 
zurückerstattet werden? 
Natürlich kann man sagen, jeder Verkäufer müsse mit einer 
Einsprache rechnen und sich darauf einrichten. Aber wäre es 
nicht viel besser, die Unsicherheit vor dem Eintrag im Grund
buch zu beheben? Der Entwurf sieht dafür zwar ein Mittel vor, 
nämlich die Feststellungsverfügung in Artikel 88. Dort wird der 
Bewilligungsbehörde die Möglic_hkeit gegeben - offenbar ver
bindlich -, festzustellen, ob ein Einsprachegrund gegen den 
Erwerb be&teht. Ich bin überzeugt, dass ich als Notar keinen 
wichtigen Vertrag mehr verurkunden würde, der nicht vorab 
von dieser Bewilligungsbehörde geprüft worden wäre. Damit 
sind wir aber praktisch beim Bewilligungsverfahren angelangt. 
Herr Zimmerli hat das deutlich ausgeführt. Wir provozieren 
eine Flut von Dritteinsprachen, anstatt die letzten Endes zu
ständige Behörde entscheiden zu lassen. 
Nebenbei darf auch noch darauf hingewiesen werden, dass 
mit dieser Feststellurigsverfügung Artikel 70, wonach einspra
cheberechtigt ist, wer ein schutzwürdiges Interesse hat, offen
bar illusorisch wird. Ich nehme nicht an, dass trotz dieser Fest
stellungsverfügung der Dritte noch Einsprach~ machen und 
den Vollzug des Geschäftes verhindern könnte. 
Ich habe auch festgestellt, dass sich die Verwaltung offenbar 
nicht einig ist über den Ablauf dieses Einspracheverfahrens. 
Die zweite Lesung in der Kommission, der ich beiwohnen 
durfte, hat das deutlich gezeigt. Noch bei dieser letzten Berei
nigung der Vorlage konnte ein Vertreter der Verwaltung die 
Meinung ausdrücken, dass eine Eintragung im Grundbuch 
erst nach Ablauf der Einsprachefrist erfolge, obwohl sich nach
her herausstellte, dass dies nicht stimmt. Das Konzept des 
Entwurfes besteht darin, dass der Eintrag erfolgt und nach der 
Erledigung der Einsprache korrigiert und berichtigt werden 
muss, wenn die Einsprache erfolgreich war. 
Je länger ich diese Vorlage betrachte, um so mehr ziehe ich 
ein sauberes Bewilligungsverfahren diesem Zwitter von Ver
fahren vor. Ganz entschieden dieser Meinung sind auch die 
von mir konsultierten Grundbuchführer. Man kann durchaus 
aus psychologischen Gründen gegen ei,n Bewilligungsvertah
rer'I antreten und, wie Herr Rüesch das gestern mit dem Bei
spiel des Schneemanns tat, dem weitverbreiteten und unbe
rechtigten Drang des Gesetzgebers, für alles und jedes eine 
Bewilligung zu verlangen, zu widerstehen versuchen. Kom
missionspräsident Schach sagte, eine blasse Einsprache
möglichkeit sei doch ein weniger starker Eingriff, sei weniger 
bürokratisch, sei liberaler. Das mag hie und da stimmen. Bei 
diesem Einspracheverfahren, das so formuliert Ist, dass es 
dem Bewilligungsverfahren sehr nahe k~mmt und grosse zu-
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sätzliche Nachteile aufweist, ist das nicht der Fall, ist das Ein
spracheverfahren nicht besser, nicht weniger bürokratisch. 
Die monate-, eventuell jahrelange Rechtsunsicherheit, die Ein
schränkung der Zuverlässigkeit des Grundbuches brir19en 
mich zur Befürwortung des Bewilligungsverfahrens. Und wie 
auch Herr Reymond ausführte: Beide Verfahren weichen we
nig voneinander ab. Aber meines Erachtens haben die l:in
spracheverfahren _wesentlich mehr Nachteile. 

Schönenberger: Ich ersuche Sie, der Mehrheit der Kommis
sion zuzustimmen, und beginne gleich mit der Schlussbemer
kung von Herrn Hänsenberger, das Einspracheverfahren 
schaffe jahrelange Rechtsunsicherheit. Dem ist natürlich nicht 
so. Auch das Einspracheverfahren führt rasch zum Ziel. Ueber
zeugen Sie sich davon in Artikel 72 Absatz 1, wo es heisst: 
«Sind seit der Eintragung des Erwerbers im Grundbuch mehr 
als sechs Monate vergangen, kann keine Einsprache mehr er
hoben werden.» Es ist also eine klare Verwirkungsfrist da. Da
mit sind die Ausführungen betreffend die jahrelange Rechts
unsicherheit bereits in sich zusammengefallen. 
Ich staune immer ob soviel Staatsgläubigkeit, wie sie von d~m 
Vertretern des Bewilligungsverfahrens an den Tag gelegt wird. 
Es ist doch entwürdigend, wenn Ich einen Kaufveirtrag ab
schliesse und zuerst den Stfl.at 1.1m dessen Genehmigung bit
ten muss: Es liegt hier bereits ein rein psychologisches Ele
mentvor. Aber beachten Sie bitte auch die EinsprachegrQndel 
In Artikel 64 sind sie aufgezählt: Einsprache kann erhqpen 
werden, wenn das Grundstück zur offensichtlichen Spekula
tion erworben wurde, wenn ein übersetzter Preis vereinbart 
wurde oder wenn der Erwerber nach dem Erwerb insgesamt 
über mehr landwirtschaftliche Grundstücke rechtlich oder wirt
schaftlich verfügen würpe, als für eine µberdurchsi.hnittlich 
gute Existenz einer bät1erlichen Familie nötig sind. Pas sind 
klare Konturen, die hier abgesteckt sind, und das Vorlegen ei-' 
nes Elnsprachegrundes ist leicht ersichtlich. 
Es wird eine grosse Geschichte daraus gemacht, dass das 
Einspracheverfahren zwei ßehörden binde - so hat uns der 
Bauernverband beispielsweise geschrieben -, nämlich eine 
Einsprachebehörde und eine weitere, die einsprachenbehan
delnde Behörde. Aper man muss klar sehen: Das ganze Ver
fahren wird in die Kompetenz der Kantone gelegt Die Kantone 
haben die Richtlinien zu erlassen. Ich kann mir vorstellen, dass 
es beispielsweise in meinem Kanton St. Gallen seihr einfach 
geht, indem der Grundbuchverwalter, der den Vertrag verur
kundet, gleichzeitig eine erste Ueberprüfung vornimmt, ob 
Einsprache erhoben werden muss oder nicht, oder in dem er 
gar als Einsprachebehörde bezeichnet wird. Man geht weit, 
wenn man beim Einspracheverfahren von Zwitter spricht und 
das Heil im Bewilligungsverfahren sieht. 
Meine weiteren Ausführungen richte ich nach der Zusammen
fassung von Herrn Zimmerli. Er hat gesagt, das Einsprache
verfahren führe zu einem unnötigen rechtlichen Schwebezu
stand. Die Einsprachefrist beträgt 30 Tage. 30 Tage dauert 
also dieser Schwebezustand. Wenn es Sie stört, Herr Hänsen
berger, dass das Grundstück innerhalb dieser 30 Tage in das 
Grundbuch eingetragen worden ist, ohne dass die Einsprache 
allenfalls behandelt ist, können Sie dem mit einem kurzen Ver
merk im Gesetz abhelfen. Aber der Schwebezustand entsteht 
auch beim Bewilligungsverfahren. Diesfalls muss die Behörde 
sogar jedes Geschäft überprüfen, was zu viel mehr Bürokratie 
füh~ · 
Wo soll denn die Rechtsunsicherheit bestehen? Auch beim 
Bewilligungsverfahren ist die Rückabwicklung zu regeln. Wir 
können das nicht einfach beiseite lassen. 
Das Verfahren sei unübersichtlich, wurde eingewendet. Ich 
sehe gar nicht ein_, weshalb dies zutreffen soll. Ich habe bereits 
darauf hingewfesen: Die Kantone werden das Verfahren fest
legen, und sie sind in der Lage, eine übersichtliche Regelung 
zu treffen. Ihnen zum vornherein den Vorwurf zu machen, sie 
würden unübersichtliche Bestimmungen erlassen, ißt nicht 
richtig. 
Zu den «Privatdetektiven» in Bodenrechtssachen: Ein verfäng
liches'Wort. Man könnte sie auch Fichen-Verwalter in Boden
rechtss.achen nenn,en. Pas wäre unserer heutigen Denkweise 
wohl eher angepasst. Aber, Herr Zimmerli, ich frage Sie: Glau-
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ben Sie wirklich, es sei möglich, im landwirtschaftlichen Bo
denrecht den Dritten, der sich legitim über seine Interessen
lage ausweist, vom Bewilligungsverfahren auszuschliessen? 
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man sagt, der Dritte 
habe hier überhaupt nichts zu suchen. Der Dritte kann sehr 
namhafte Interessen haben, die einer Bewilligungsbehörde 
1.1nbekannt sind. Und dieser Dritte muss Gelegenheit haben, 
sich auch im Bewilligungsverfahren gegen eine Bewilligung 
auszusprechen. Man wird ihm ein Einspracherecht gegen 
eine ausgesprochene Bewilligung zugestehen müssen. 
Inwiefern das Einspracheverfahren den Grundbuchverkehr er
schweren soll, ist mir ebenfalls ein Rätsel. Ich glaube dies 
nicht. Ich halte vielmehr dafür, dass man damit das Einspra
cheverfahren zu Fall bringen will. 
Der Bundesrat hat sich für das Einspracheverfahren entschie
den. Wir haben in der Kommission lange darüber diskutiert. 
Ich habe das Protokoll vom 27. Oktober 1989 konsultiert und 
festgestellt, dass wir mit 8 zu 2 Stimmen das Einsprachever
fahren dem Bewilligungsverfahren vorgezogen haben. Ich 
sehe allerdings auf per Fahne, dass jetzt vier Kommissionsmit
glieder für Rüqkweisung an die Kommission sind. Es hat 
scheinbar Sinnesänderungen gegeben. 
Ich bittß Sie, der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. Der Na
tionalrat wird ja dieses Gesetz auch noch beraten. Wenn er zur 
Auffassung kommt, das Bewilligungsverfahren sei unbedingt 
vorzuziehen, korrimt die ganze Vorlage wieder an uns zurück. 
Oann haben wir Gelegenheit, uns Ober diesen Punkt noch
mqls zu unterhalten. Jetzt ab,er, meine ich, sollten wir dem Ein
spracheverfahren zustimmen. Pas liegt schon im Interesse 
der Behandlung der ganzen Vorlage. · 

Rhjnow: Was uns der Bundesrat vorschlägt, ist in der Tat ein 
eigenartiges Verfahren. Es heisst zwar Einspracheverfahren, 
ist aber eigentlich kein ßChtes Einspracheverfahren, weil es 
nicht darum geht, eine Verfügung oder einen Entscheip bei 
derselben Instanz anzufechten, die bereits entschieden hat. 
Es ist also kein Rechtsmittelverfahren, zumindest wenn man 
die Beteiligung der Dritten, der Privaten, nicht einbezieht. 
Es soll aber auch kein Bewilligungsverfahren sein, obwohl es 
diesem sehr angenähert ist. Es ist, meine ich, sehr wohl ein 
Zwitter und - ich möchte fast sagen - ein juristisches Unding. 
Denn das Einspracheverfahren hat in der Tat zwei grosse 
Nachteile. Ich möchte•mich kurz fassen, weil ich auf Aeusse
rungen von Herrn Zimmerli und von Herrn Hänsenberger ver
weisen kann. 
Es kommen zwei Behörden zum Zug. Die erste Behörde prüft 
in jedem Fall; die zweite Behörde prüft nur, wenn Einsprache 
erhoben worden ist. Es kann sicher nicht die Meinung sein, 
dass ein solches Verfahren weniger bürokratisch ist, als wenn 
nur eine Behörde prüft. Es wird gesagt, die erste Behörde 
prüfe nur summarisch. Wer je in der Verwaltung solche Dinge 
oder als Richter ein Dossier geprüft hat, weiss, dass die Haupt
aufgabe so oder so geleistet werden muss, nämlich das Stu
dium der Akten, die Beantwortung der Frage, ob sich Rechts
probleme stellen, und das Erkennen der entscheidenden Fra
gen. Die Lösung der Fragen ist oft nicht das grosse Problem, 
sondern das Erkennen der Fragen; dazu braucht es das Stu
dium der Unterlagen. All das muss so oder so gemacht wer
den. Ein Verfahren, das zwei Behörden hintereinanderschal
tet, ist sicher nicht unbürokratischer als ein Verfahren, das nur 
eine Instanz einsetzt. 
Zweiter Grund. Wir befinden uns im Bereich der hoheitlichen 
Eingriffe in privatrechtliche Verträge. An sich sind solche Ein
griffe problematisch. Sie sind hier aber nötig, und der Grund
satz ist auch unbestritten. Zwei.Möglichkeiten bieten sich an: 
Wir können diesen- Eingriff so rechtzeitig vorsehen, dass das 
Geschäft nur perfekt wird, wenn die Prüfung vorgenommen 
worden ist. Oder wir tun zuerst so, als ob es diesen Eingriff gar 
nicht gäbe, wir schliessen den Vertrag rechtsgültig ab, und 
hinterher kommt der Eingriff vielleicht doch. Dann müssen wir 
den Vertrag wieder aufheben und eine Rückabwicklung vor
nehmen. 
Ich bin nicht der Meinung von Herrn Schönenberger, es sei 
entwürdigend, wenn diese Prüfung vorher erfolgt. Ich bin ge
nau der umgekehrten Meinung: Es ist entwürdigend, wenn ein 
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privatrechtlich abgeschlossener Vertrag hinterher wieder auf
gelöst werden muss, weil erst im nachhinein geprüft wird, ob 
er überhaupt hätte abgeschlossen werden dürfen. Mit solchen 
Konstruktionen macht man die Rechtsordnung -zwar bunter, 
aber sicher nicht reicher. 
Ich bitte Sie deshalb, der Minderheit zuzustimmen und das 
Bewilligungsverfahren zu unterstützen. 

Mme Jaggi: Je suis d'accord avec M. Reymond. Sans doute, 
cette question de la procedure d'autorisation, respectivement 
d'opposition, ne saurait seule fournir matiere a l'un de ces 
referendums dont la perspective a ete evoquee de part et d'au
tre. Je pense egalement que, tres probablement, les decisions 
prises selon l'une ou l'autre des procedures seraient trE)s sem
blables dans les deux cas. 
Si finalement ce n'est pas une grande ·affaire, pas une affaire 
digne d'un referendum, si c'est une decision sans· grands ef
fets pratiques, pourquoi debattons-nous si longuement sur 
une question a laque)le, pour sa part, la commission a deja 
consacre pas mal de temps? C'est peut-etre parce que le 
choix des procedures n'est pas si indifferent ni si innocent 
qu'on le laisse entendre. J'abandonne aux juristes - et ils l'ont 
fait comme il convient - le soin de caracteriser, si besoin est, 
comme ils l'estiment necessaire, Ja curieuse construction que 
represente la procedure d'opposition instituee par Je projet de 
loi federale sur le droit rural. 
Je m'interesse, a un niveau Interieur, davantage a ce qui se 
passe et se passera dans la pratique. Gar, en d(lfinitive, qui dit 
procedure dit mise en pratique et practicabilite. De ce point de 
vue-la, je comprends que le debat se deroule aujourd'hui 
comme ce fut deja le cas en commission, parce que l'affaire 
ri'est pas si minime qu'on le pretend. 
Ce qui importe pour la pratique d'une procedure a mettre en 
place, c'est bien entendu la' securite dans son application et 
une certaine garantie quant au fonctionnement.de ladite pro
cedure. Or, on a affaire ici a une fausse procedure d'opposi
tion, d'abord puisque les autorites competentes pour former 
opposition peuvent aussi connaitre des recours. On n'a sur
tout pas la clarte qui peut etre donnäe par la seule procedure 
d'autorisation, preferable par Je fait meme que cette autorisa
tion doit etre requise et que l'on ne doit pas attendre, meme 
dans un delai relativement bref, que telle autorite ou tel particu
lier tiers habilite a le faire forme opposition. 
Ensuite, en ce qui conceme Ja philosophie de cette loi, quel
que chose me fait egalement choisir la procedure d'autorisa
tion. A-t-on assez precise, ces derniers temps, qu'il· etait diffi
cile en Suisse de faire passer autre chose que des idees des
tructrices ou negatives, que l'on manquait de propositions 
constructives et d'engagement? Or, ici, on met justement en , 
place une procedure destructrice, dans laquelle il taut s'atten-. 
dre a ce que l'autorite ou des tiers manifestent des opposi
tions, c'est-a-dire des actions negatives, et non des autorisa
tions constructives comme celles que nous prefererions. 
Encore un mot sur la procedure de consultation et sur les for
ces en presence a propos de la procedure d'opposition ou 
d'autorisation. Curieusement, Je message, qui restitue les 
resultats de la procedure de consultation sur l'avant-projet, 
precise - non pas dans le commentaire general mais dans les 
commentaires particuliers a l'article 62, celui meme qui pose 
Je principe de Ja procedure d'opposition -: «Dans Je cadre de 
Ja procedure de consultation, Je systeme du regime d'autorisa
tion s'est heurte a la critique d'une forte minorite.» Je constate 
avec interet que, dans Je cas particulier, Je Conseil federal a fait 
pleinement usage de sa liberte d'appreciation des resultats 
d'une procedure de consultation, en donnant raison a une 
«forte minorite», alors que d'habitude il prefere s"appuyer con-

. fortablement sur Ja majorite apparue dans les procedures de 
consultation. II s'est peut-etre livre la a une appreciation des 
forces en presence et il a, a cet egard, decide que l'Union 
suisse des paysans, par exemple, n'etait certes pas partie 
constitutive forte de la minorite, mais qu'elle etait cependant 
une forte minorite. 
Pour toutes ces considerations et pour l'importance qu'il y a, 
en cas de choix d'une procedure, a la choisir aussi praticable 
et sOre que possible dans son application, je prefere la proce-

dure d'autorisation et vous demande de suivre la proposition 
de renvoi Zimmerli. 

M. Cottier: La procedure d'opposition existe dans de nom
breux cantons ou elle a fait ses preuves. Or, en Ja choisissant, 
les cantons qui Ja pratiquent deja maintiendront purement et 
simplement leurs autorites. L'evolution sera donc. harmo
nieuse. La procedure d'opposition ne sera pas plus sommaire 
- comme l'a dit M. Rhinow- que la procedure d'approbation; 
mais Ja difference entre les deux residera surtout dans le fait 
que, pour Ja procedure d'approbation, tout acte de vente de
vra faire l'objet d'une decision formelle dQment motivee, ce qui 
n'est de loin pas le cas pour la procedure d'opposition. 
lndependamment de ces questions pratiques, il y a encore un 
argument de fond. Sur ce point, je r(;ljoins Mme Jaggi. En effet, 
il existe une difference fondamentale entre les deux procedu
res. La procedure d'approbation constituera une atteinte a la 
liberte de contracter, les adversaires l'ont d'ailleurs admis. II 
s'agira en effet d'obtenir un permis ou une autorisation avant 
de passer un contrat de vente. Pas de droit ni de liberte, mais 
un, permis ou une autorisation pour chaque transaction immo
billere rurale. En ce qui concerne la procedure d'opposition, la 
situation sera tout autre. L'acte de vente pourra etre passe. 
Lorsqu'un motif d'opposition existera, la vente ne sera pas va
lidee. 
Je vous invite donc a soutenir la majorite de fa commission qui 
a opte pour la procedure d'opposition, en raison des bonnes 
expe~iences faites dans de nombreux cantons. 

Zlegler: Ich ersuche Sie, dem Antrag der Minderheit, wie er 
von Herrn Ständerat Zimmerli formuliert worden ist, zuzustim
men. Ich bekenne, dass ich bereits in der Kommission einer 
derjenigen war, die dieser Rückweisung zugestimmt haben. 
Wir schaffen mit der Vorlage ein Bewilligungsverfahreni nen-
nen es aber Einspracheverfahren. · 
Ich kann mich kurz halten und lediglich auf die Ausführungen 
von Herrn Zimmerli, von Herrn Hänsenberger und von Herrn 
Rhinow verweisen. ,Mir scheint, dass die gleichen, die den 
Schutz des Gesetzes wollen, das Einspracheverfahren vorzie
hen, eventuell um selber weniger betroffen zu sein. Sie ver
zichten damit auf die konsequente und griffige Ausgestaltung 
der Schutzfunktion, die dieses Gesetz tatsächlich hat. Ich 
frage mich, ob sie berücksichtigen, dass zur Einsprache auch 
berechtigt ist, wer ein schutzwürdiges Interesse hat. 
Diese Einspracheberechtigung musste doch - das ist ganz 
klar - geschaffen werden, wenn man überhaupt noch von, ei
nem Einspracheverfahren sprechen will. Sonst wäre ja nur die 
Behörde einspracheberechtigt gewesen, und es wäre noch 
klarer gewesen, dass das Bewilligungsverfahren greifen 
muss. 
Ich glaube auch, dass man, wenn man denjenigen, die ein 
schutzwürdiges Interesse nachweisen können - den Privaten, 
den Nachbarn-, eine Einsprachemöglichkeit gibt, von privater 
DetektMätigkeit in Bodenrechtsfragen sprechen kann. Wenn 
der Staat hiet eine Funktion ausüben will, und ich meine, das 
ist nötig, dann soll eres richtig und konsequenttun; er soll sich 
nicht Gehilfen dazu suchen. Es ist keine Entwürdigung, wenn 
ich eine Bewilligung für einen Liegenschaftserwerb einholen 
muss. Wir müssen doch das ganze Gesetz sehen. Dieses Be
willigungsverfahren ist ein Teil eines Ganzen. Es handelt sich 
um ein Gesetz zum Schutze der Landwirtschaft, zum Schutze 
des Bauernstandes. Wenn die gleichen, die diesen Schutz 
wollen, nicht seine konsequente Handhabung woflen, muss 
man doch Hintergedanken haben. 
Im übrigen verweise ich auf das Vernehmlassungsverfahren. 
In der Botschaft wird gesagt, im Vernehmlassungsverfahren 
sei das System des 13ewilligungsverfahrens auf die Kritik einer 
starken Minderheit gestossen. Die Kommission hat sich zu 
ganz konkreten Fragen im Zusammenhang Einsprache- und 
Bewilligungsverfahren von der Verwaltung. ein Papier ausar
beiten lassen. Die Verfasser dieses Papiers nehmen auch zum 
Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens Stellung: «Das Be
willigungsverfahren fand bei einer deutlichen Mehrheit derbe
fragten Kantone und Parteien und bei einer Minderheit der Ver
bände Zustimmung.» Also eine «deutliche Mehrheit» der be-
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fragten Kantone und der Parteien - und in der Botschaft ist von 
einer «starken Minderheit» die Rede. 
Es darf ebenfalls darauf hingewiesen werden, dass die - tat
sächlich betroffenen - Landwirte, aber auch der Bauernver
band das Bewilligungsverfahren wollen. Ich entschuldige 
mich dafür, c;lass ich vorher gesagt habe, sie wollten eine kon
sequente Handhabung dieses Gesetzes wahrscheinlich nicht. 
Ich hatte Gelegenheit, auch mit einer Vertretung der Bauern im 
Kanton Uri zu sprechen. Sie erklärten, das Bewilligungsverfah
ren sei eine konsequente, eine klare und saubere Lösung. 
Man möge doch dieses Bewilligungsverfahren wählen. 
Im Zusammenhang mit dem Verfahren verwies Herr Schönen
berger auf Artikel 72 Absatz 1 . Arti,kel 72 Absatz 1 regelt die Ein
sprachefrist. Es ist eine Verwirkungsfrist; die ständerätliche 
Kommission hat sie sogar auf drei Monate herabgesetzt. Aber 
dieser Artikel, Herr Schönenberger, sagt überhaupt nichts zur 
Dauer des Verfahrens und nichts zu Weiterzugsmöglichkeiten, 
er sagt lediglich, dass während drei Monaten nach der Grund-
bucheintragung Einsprache erhoben werden kann. ' 
Aus diesen Gründen beantrage ich Ihnen ebenfalls Rückwei
sung und das Umsteigen auf das Bewilligungsverfahren. 

Bundespräsident Koller: Der Bundesrat hat Ihrer Kommission 
wiederholt erklärt, dass für ihn die Wahl des Verfahrens - Ein
sprache- oder Bewilligungsverfahren - nicht eine Schicksals
frage sei. Es handelt sich, wie Herr Ständerat Reymond zu 
Recht gesagt hat, um eine Verfahrensfrage. Letztlich ist für den 
Bundesrat unendlich viel wichtiger, welche Einsprache- oder 
Bewilligungsgründe Sie schlussendlich Ins Gesetz aufneh
men. Ich hoffe, dass wenigstens über diesen Punkt im Rat Ei
nigkeit besteht. Das Einspracheverfahren geht von der Gültig
keit des zwischen Privaten abgeschlossenen Vertrages aus. 
Dieser Vertrag ist aber reso1utiv bedingt durch eine alttällige 
Einsprache. Demgegenüber geht das Bewilligungsverfahren 
davon aus, dass der zwischen den Privaten abgeschlossene 
Vertrag vorerst nicht gilt, sondern erst mit dem behördlichen 
Segen der Bewilligung gültig werc;len kann. Aus diesem 
Grunde ist im Vernehmlassungsverfahren gesagt worden, das 
Einspracheyerfahren sei flexibler, freiheitlicher, sei weniger in
terventionistisch, weil es nach privatrechtlichen Grundsätzen 
vom Grundprinzip der Gültigkeit eines Vertrages zwischen Pri
vaten ausgeht. 
Ich habe ein gewisses Verständnis, dass vor allem die Herren 

. Verwaltungsrechtler sagen, dieses Verfahren, das der Bun
desrat vorschlage, sei eigentlich kein reines Beschwerdever
fahren. Es hat auch nicht eine Verfügung zum Gegenstand, 
sondern es knüpft an den privatrechtlichen Vertrag an. Wenn 
gesagt wird, das sei ein juristisches Unding, dann darf ich die 
Herren Wissenschafter vielleicht daran erinnern, dass wir für 

. solche eigene Verfahren, die nicht unbedingt einem vorgege-
benen Schema entsprechen, in der Wissenschaft auch neutra
lere Ausdrücke haben, wie Verfahren sui generis, also Verfah
ren eigener Art. 
Aber wie gesagt: Für den Bundesrat ist das alles nicht ent
scheidend. Wir haben •daher'lhrer Kommission auch die aws
führlichen Grundlagen für beide Verfahren eindeutig und klar 
dargelegt. Der Bundesrat hatte sich seinerzeit für das Einspra
cheverfahren entschieden, weil es aus dem genannten Grund 
den Vorteil der Flexibilität hat, den Vorteil auch - wenigstens in 
der Optik - der grösseren Freiheit und von weniger lnterventio
nismus. 
Nun möchte ich aber doch den Anhängern des Bewilligungs
verfahrens noch zu bedenken geben, dass sie die Vorteile des 
Bewilligungsverfahrens eindeutig übertrieben dargestellt ha
ben. Wenn Herr Ständerat Hänsenberger beispielsweise sagt, 
das Bewilligungsverfahren sei unbedingt nötig wegen der Si
cherheit des Grundbuches, dann stimmt das nur sehr relativ. 
Wir wissen schon lange, dass Grundbucheinträge nie eine ab
solute Sicherheit gewähren. Dagegen spricht schon das Insti
tut der Grundbuchberichtigungsklage. Wir wissen alle, dass 
ein Grundbucheintrag aufgrund· einer Grundbuchberichti
gungsklage berichtigt werden muss, wenn beispielsweise der 
obligat0rische Grundvertrag an irgendwelchen Willensmän
geln.leidet. 
lch•wwrde sogar meinen, Herr Ständerat Hänsenberger: Nicht 

einmal beim Bewilligungsverfahren gibt Ihnen der Grund
bucheintrag diese absolute Sicherheit; dEmn auch beim Bewil
ligungsverfahren müsste es zu einem Widerruf der Bewilli
gung und damit verbunden zu einer entsprechenden Korrek
tur eines Grundbucheintrages kommen, wenn sich nachher 
herausstellt, dass die Bewilligung beispielsweise auf unrichti
gen AnQaben beruht. 
Für den Bundesrat war im übrigen neben dieser grundsätz
lichen Ueberlegung -.freiheitlichere Lösung des Elnsprache
verfahrens - auch eine praktische Ueberlegung von grosser 
Bedeutung: 18 Kantone haben dieses - entschuldigen Sie, 
wenn ich den Ausdruck noch einmal aufnehme - rechtswis
senschaftliche Unding des Einspr-acheverfahrens bereits ein
geführt und praktizieren es. Auch das ist ein Grund, beim Eln
spracheverfahren zu bleiben. 
Uebrigens noch ein Hinweis: Dieses Unding des Einsprache
verfahrens findet sich bereits im geltenden Pachtrecht, das wir 
vor nicht allzu langer Zeit verabschiedet haben. Ich verweise 
auf Artikel 33ft. des geltenden neuen Pachtrechts. 
Kurzum: Der Herr Kommissionspräsident hat gesagt, die 
Kommissionsberatungen seien vollständig von diesem Pro
blem überschattet gewesen. Wir sollten in dieser Verfahrens
frage Wirklich keinen Glaubenskrieg führen. Deshalb bitte ich 
Sie- auch aus Zeitgründen-, dem Einspracheverfahren zuzu
stimmen, damit möglichst rasch die ganze Vorlage an den Na
tionalrat geht; selbstverständlich wird diese Glaubensfrage 
auch dort noch einmal Anlass zu langen Diskussionen unci 
Ausführungen sein. 

Abstimmung-Vota 

Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Art. 79 
Antrag der Kommission 
Abs.1 

~0Stlmmen 
17Stimmen 

landwirtschaftliche Grundstücke dürfen nur bis zur Bela
stungsgrenze mit Grundpfandrechten belastet werden. Die 
Belastungsgrenze entspricht dem um .35 Prozent erhöhten Er
tragswert. 
Abs.2,3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 79 
Proposition de la commission 
Al. 1 
.... jusqu'a concurrence de Ja ,char,ge maximale .. La charge 
maximale correspond a 1a valeur de rendement a~gmentee de 
35 pour cent. 
Al.2,3 
Adherer au projet du Conseil federal 

,Schoch, Berichterstatter: Artil;<el 79 ist durch die :Kommission 
inhaltlich übernommen, aber besserfermuliertworden. 

Aneenommen-Adopte 

Art.80 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
-Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adapte 

Art.81 
Antrag der Kommission 
Abs.1 

d ..... gewährt oder verbürgt, soweit die Wohnungen deri ~a
dürfnissen des Betriebes dienen; 
Abs.2,3 
Zustimmung zum Entwurfdes,Bundesrates 
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Art.8.1 
Proposition de /a commission 
A/.1 

d ..... de logements, dans Ja mesure ou les logements sont uti
lises pour les besoins de l'exploitation; 
Al.2,3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Schoch, Berichterstatter: Ich möchte zu den Artikeln 81 bis 85 
eine kurze Vorbemerkung machen. 
Der 4. Titel behandelt bekanntlich die Massnahmen zur Verhü
tung der Ueberschuldung landwirtschaftlicher Gewerbe. In 
den Artikeln 81 bis 85 sind Ausnahmen von der gesetzlich vor
geschriebenen Belastungsgrenze geregelt. Es ist geregelt, 
unter welchen Voraussetzungen die Belastungsgrenze über
schritten werden darf und was in einem solchen Falle zu ge
schehen hat. Es handelt sich um Vorschriften über die Gewäh
rung von pfandgesicherten Darlehen, über die Rückzahlungs
pflicht und über die Anerkennung von Genossenschaften, Stif
tungen und kantonalen Institutionen im Bereich der Verhütung 
von Ueberschuldung landwirtschaftlicher Gewerbe. Es han
delt sich hier - Sie werden das festgestellt haben - um recht 
komplizierte, wortreiche Vorschriften technischer Art, Vor
schriften aus dem Bereich des Hypothekarkreditrechtes, aus 
dem Bereich der grundpfandrechtlichen Sicherstellung von 
Darlehen. Sie haben auch festgestellt, dass die Kommission in ' 
Einzelfällen, insbesondere bei den Artikeln 83 und 84, neue 
Formulierungen gewählt hat. 
Ich möchte Ihnen aber generell sagen: Die ganzen Vorschrif
ten von Artikel 81 bis Artikel 85 sind im Prinzip im Sinne der 
bundesrätlichen Vorlage übernommen worden. Die Kommis
sion hat nichts Elementares geändert. Sie hat sich auf Einzel
umformulierungen beschränkt, die dann in Artikel 84 - und 
auch in Artikel 83- im vollen Wortlaut auf die Fahne gebracht 
worden sind, um die Uebersichtlichkeit zu gewährleisten. Es 
sind aber keine fundamentalen Aenderungen beschlossen 
worden. , 
Das gibt mir auch Anlass, Sie mit langatmigen Erläuterungen 
zu diesen komplizierten technischen Vorschriften aus dem Be
reich der Gewährung von pfandgesicherten Darlehen usw. zu 
verschonen. Ich will mich auf ganz wenige ergänzende Bemer
kungen und sodann auf die Erläuterung des Antrages von 
t-Jerrn Hänsenberger beschränken. 
Das sind die generellen Bemerkungen zu den Artikeln 81 bis 
85. Ich weiss nicht, ob Sie zu den generellen Bemerkungen 
noch weitere Ergänzungen machen möchten oder ob sich al
lenfalls Herr Bundespräsident Koller dazu äussern möchte. 
Ich habe dann meinerseits noch Einzelhinweise nachzutra
gen. 

Präsident: Der Bundesrat ist mit der Formulierung der Kom
mission von Litera d des Artikels 81 einverstanden. 

Angenommen-Adopte 

Art.82 
Antrag der Kommission 
Abs.1 

'· 

c. eine dritte Person dem Schuldner gewährt und für das eine 
kantonale Behörde bescheinigt, dass es deri Vorschriften von 
Artikel 83 Absatz 1 entspricht. 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Hänsenberger 
Abs.1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2. 
Die kantonale Behörde kann eine Ueberschreitung der Bela
stungsgrenze für Darlehen dritter Personen bewilligen, ins
besondere zur Finanzierung von Bauvorhaben, die den Vor
schriften von Artikel 8~ Absatz 1 entsprechen, und für die Be
triebe des produzierenden Gartenbaus. 

Abs. 3(neu) 
Gemäss Absatz 2 Bundesrat 

Art.82 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 

c. Qu'un tiers accorde au debiteur et dont une autorite canto
nale atteste la conformite aux prescriptions de l'article 83, 1er 
alinea. 
A/.2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Hänsenberger 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 2 
L'autorite cantonale peut autoriser un depassement de Ja 
charge maximale pour des prets de tiers destines notamment 
a financer des constructions satisfaisant aux prescriptions de ' 
l'article 83, 1 er alinea, ainsi qu'a des entreprises d'horticulture 
productrice. 
Al. 3 (nouveau) 
Selon al. 2 dü Conseil federal 

Schoch, Berichterstatter: Hier hat die Kommission eine Ergän
zung besct}lossen, wonach ein Grundpfandrecht, für das die 
Belastungsgrenze gilt und das diese überschreitet, zur Siche
rung eines Darlehens nur dann errichtet werden darf, wenn 
das Darlehen dem Schuldner durch eine dritte Person ge
währt worden ist und wenn eine kantonale Behörde beschei
nigt, dass dieses Darlehen den Vorschriften entspricht, die in 
Artikel 83 Absatz 1 folgen. Die Kommission ist der Meinung, 
dass diese Regelung in Kombination mit Artikel 83 sachge
recht und zur sinnvollen Handhabung von Artikel 82 notwen
dig ist. Herr Hänsenberger beantragt nun aber die Streichung 
dieses Buchstabens c. Wenn ich in den Protokollen richtig 
nachgeschlagen habe, lag dieser Antrag der Kommission 
noch nicht vor. Der Antrag ist also neu. Ich würde Ihnen des
halb vorschlagen, dass zunächst Herr Hänsenberger seinen 
Antrag begründet. 

Hänsenberger: Man kann nicht nur den Streichungsantrag 
zu Buchstabe c von Absatz 1 betrachten; ich nehme densel
ben Wortlaut dann in den Absatz 2 neu auf. Ich will also nichts 
abschaffen. Nehmen Sie mir bitte nicht übel, dass ich einen 
Antrag stelle, der der Kommission nicht vorgelegt worden ist. 
Die Kommission hat bereits gemerkt- Herr Reymond hat den 
Antrag gestellt -, dass es weitere -Belehnungsmöglichkeiten 
durch dritte Personen geben muss, und hat deshalb diesen 
Buchstaben c eingefügt und die kantonale Behörde erwähnt. 
Der Bundesrat hatte in seiner Botschaft diese Notwendigkeit 
noch nicht erwähnt, aber für die zweite Lesung in der Kommis
sion - wie Herr Schech gesagt hat - die Artikel 82 bis 84 neu 
gefasst. 
Ich möchte auf diesem richtigen, seinerzeit von Herrn Rey
mond angeregten Weg nur noch einen Schritt weitergehen 
und die kantonale Behörde nicht nur im Buchstaben c neben
bei erwähnen, sondern ihr einen ganzen Abschnitt widmen 
und damit ihre Bedeutung hervorheben. Insbesondere bei 
Bauvorhaben - im Kanton Bern zum Beispiel wird hier mit der 
Festsetzung einer provisorischen Belastungsgrenze gearbei
tet'- braucht es unbedingt eine solche zuständige Behörde. 
Wie soll sonst ein Bauvorhaben auf einem Bauernhof grund
pfändlichen Kredit beanspruchen können, wenn nicht behörd
licherseits eine vorläufige Ertragswertschätzung nach Vollen
dung des vorgesehenen Neubaus möglich wäre, auch für 
Bankinstitute, die in den Buchstaben a und b nicht erwähnt 
sind? 
Jemand muss vorangehen. Die Bank kann es nicht, sie ist an 
den bestehenden Ertragswert gebunden, der Bauherr kann es 
auch nicht. Es muss hier eine kdntonale Behörde installiert 
werden, damit dann die später - in Artikel 911 - vorgesehene 
provisorische Ertragswertschätzung die Kreditmöglichkeit er
öffnet. 
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Ich habe in meinem Antrag noch einen anderen Punkt ver
steckt, auf den ich hinweisen möchte, und zwar werden die 
Gärtnereien eigens erwähnt. Ich bin überzeugt, dass bei allem 
Verständnis für das Anliegen der Gärtner, in vielen Belangen 
als landwirtschaftliche Gewerbe betrachtet zu werden, die Be
lehnungsmöglichkeiten für die Gärtnereien gegenüber dem 
reinen Landwirtschaftsbetrieb erweitert werden müssen. Die 
Kreditbedürfnisse solcher Betriebe können nicht allein mit 
dem Ertragswert des Bodens gedeckt werden. Es 9föt ja nur 
eine kleine Anzahl solcher Betriebe. Es ist nicht zu fürchten, 
dass mit einer solchen Bestimmung zugunsten kantonaler In
stanzen eine nicht mehr zu schliessende Bresche in die Bar
riere gegen die Ueberschuldung der Landwirtschaft geschla
gen würde. Die Kantone sind meines Erachtens in der Lage, 
die besonderen Verhältnisse in diesen Gärtnereien abzuklä
ren und den Bedürfnissen des Einzelbetriebes Rechnung zu 
tragen. · 
Ich .ersuche Sie höflich, den weiteren Schritt gegenüber der 
Kommissionsvorlage zu machen, die schon eine wesentliche 
Verbesserung gebracht hat, und die Behörde in Absatz 2 ein-

. zufügen. Man kann dann Buchstabe c in Absatz 1 streichen. 
Der Antrag des Bundesrates zu Absatz 2 würde zu Absatz 3. 
Wenn der Rat meinem Antrag folgen sollte, müsste Budhstabe 
cbis in Artikel 96 Absatz 2 angepasst werden. 

Schoch, Berichterstatter: Ich habe bereits darauf hingewie• 
sen, dass ich nicht legitimiert bin, namens der Kommission 
zum Antrag Hänsenberger Stellung zu beziehen. Persönlich 
überzeugen mich seine Ausführungen aber, und ich könnte 
dem Antrag deshalb zustimmen. 

Bundespräsident Koller: Der Antrag vön Herrn Hänsenberger 
ist zum Teil redaktioneller Natur, indem er die kantdnale Be
hörde in Absatz 2 neu aufnimmt. Materiell neu Ist Vpr allem, 
dass die Betriebe des produzierenden Gartenbaus ausdrück
lich erwähnt werden, offenbar um besonders auf diese Probier 
matik aufmerksam zu machen. Gegen diesen pädagogischen 
Zweck von Herrn Hänsenberger habe ich nichts einzuwen
den. 

M. R&ymond: II se trouve que toutes las propositions de la 
commission concernant les articles 79 a 84 emanent de votre 
serviteur et qu'elles ont ete reprises integralement par la com
mission, appuyee par le Conseil federal, sans beaucoup de 
dlscussions. 
La proposition que M. Hänsenberger, pourtant membre de la 
commlsslon, n'a pas presentee a celle-ci, renforce mieux qua 
la mienne la necessite d'autorlser des depassements de char
ges maximales pour des credits octroyes par des tiers, 
c'est-a-dire des membres de la famille ou des banquiers. La 
legislation actuelle prevoit ia possibilite de depasser la charge 
d'endettement maximum moyennant une autorisation des au
torites cantonales competentes. Ces depassements sont in
dispensables pourtoute une serie de professions liees a l'agri
culture, pas seulement a l'horticulture, mais aussi a la viticul
ture. Ceux qui ne sont pas etatistes et ne veulent pas accepter 
des credits d'investissement parce qu'ils n'ont qua faire de 
l'argent de l 'Etat, ceux qul PßUVt;mt supporter eux-memes des 
charges sans recourir au deniers publics - c' est le cas pour 1 O 
pour cent des agriculteurs au moins - doivent pouvoit obtenir 
une autorisation pour las prets consentis par las banques et 
depassant la charge maximale. . 
C'est pourquoi la proposition de M. Hänsenberger me parait 
encore plus favorable que celle de la commission. Elle insiste 
mieux sur la necessite de poursuivre le regime actuel dans ce 
domaine, regime que la vetsion du Conseil federal voulait sup
prinier. A titre personnel et en tant qu'auteur de ces proposi
tions avec le president de ta commission, je me rallie a la sug
gestion de M. Hänsenberger. 

Angenommen gemäss Antrag Hänsenberger 
Adopte selon Ja proposftion Hänsenberger 

Art.83 
Ar/trag der Kommission 

E 21 mars 1990 

Abs.1 
'Ein 'Darlehen, das durch ein die Befastungsgrenze überstei
gendes Pfandrecht gesichert wird, darf nur gewährt werden, 
wenn es: 
a. dem Schuldner dazu dient, ein landwirtschaftliches Ge
werbe oder Grundstück zu erwerben, zu erweitern, zu erhalten 
oder zu verbessern, oder notwendiges Betriebsfnventar an
zuschaffen oder zu erneuern, und 
b. nicht zu einer für den Schuldner untragbaren Verschuldung 
führt. 
Abs.2 
Zur Beurteilung, ob das Darlehen tragbar bleibt, ist ein Be
triebsbudget aufzustellen. Dabei müssen die gesamten Auf
wendungen des Schuldners zur Verzinsung und Rückzahlung 
seiner Pfand- und Kurrentschulden berücksichtigt werden. In 
die Prüfung sind auch Darlehen einzubeziehen, die durch 
Pfandrechte gesichert sind, für welche die Belastungsgrenze 
nicht gilt. 
Abs.3 
Personen oder Institutionen, die das Darlehen verbürgen, ver
zinsen oderzinslos'geWähren, und die Behörde, die das Darle
hen überprüft hat, wachen darüber, dass es zum festgelegten 
Zweck verwendet wird. Die Person oder Institution, die das 
Darlehen verbürgt oder verzinst, und die Behörde, die das Dar
lehen üöerprüft hat, kann den Gläubi9erverpflichten, das Dar
lehen zu 'kündigen, wenn es nicht seinem Zweck entspre
chend verwendet Wird. 

~rt.83 
'propositfon de la commlsslon 
AI. 1 . 
Un pret garanti par un droitde gage depassant la charge maxi
male ne peut etre accorde que: 
a. S'il est utillse .... 
b. S'il ne rend pas la cha:rge insupportabfe pour le debiteur. 
Al.2 
Pour a:pprecier si le pre't reste supportable, uh budget cl'exploi
tation doit etre etatili. II faut tenir' campte a cet egard .... 
.... et chirogmphaires. II faudra egalement tenir compte .... 
AJ.3 
Les personnes ou les instltutions qui cautionnent le pret, pren
. nent ses interets en charge ou t'accordent sans interets et t'au
torite qui a contröfe le pret veillent a ce que le pret soit utitise 
aux fins decidees. Si tel n'est pas le cas, la personne ou l'insti
tutlon qui cautionne le pret ou prend ses interets en charge et 
l'autorite qui a contröle le pret peuvent obliger te creancier a le 
denoncer. 

Angenommen -Adopte 

Art.84 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Dient ein Darlehen dazu, ein landwirtschaftliches Grundstück 
zu erwerben, zu erweitern, zu erhalten oder zu verbessern, so 
muss der die Belastungsgrenze übersteigende Teil innert 25 
Jahren zurückbezahlt werden. liegen besondere Umstände 
vor, so kann der Gläubiger dem Schuldner eine längere Frist 
für die Rückzahlung des Darlehens gewähren oder ihn ganz 
von der Pflicht zur ratenweisen Rückzahlung befreien. Solche 
Erleichterungen dürfen nur mit der Zustimmung der Person 
oder Institution, die das Darlehen verbürgt oder verzin•st, oder 
der Behörde, die es überprüft hat, gewahrt werden. 
Abs.2 
Dient das Darlehen der Finanzierung von Betriebsinventar, so 
ist eine Rückzahlungsfrist festzusetzen, die der Abschrei
bungsdauer der finanzierten Sache entspricht. 
Abs.3 
Ist ein zurückbezahltes Darlehen durch einen Schuldbrief 
oder eine Gült gesichert und werden diese nicht als Sicherheit 
für ein neues Darlehen nach den Artikeln 82 und 83 verwendet, 
so muss der Gläubiger dafür sorgen, dass die Pfandsumme, 
soweit sie die Belastungsgrenze übersteigt, im Grundbuch 
urid auf dem Pfandtitel geändert oder gelöscht wird. Personen 
oder Institutionen, die das Darlehen verbürgen ödet vetzin-
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sen, und die Behörde, die es geprüft flat, sind berechtigt, zu 
diesem Zweck die Löschung beim Grundbuchamt zu beantra
gen. 
Abs.4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.84 
Proposition de la commission 
Al. 1 
La partie du pret utilisee pour acquerir, etendre, maintenir ou 
ameliorer une entreprise ou un immeuble agricole depassant 
Ja charge maximale doit etre remboursee dans les 25 ans. Se
Ion les circonstances, Je creancier peut accorder au debiteur 
une prolongation pu delai de remboursement ou Je liberer 
entierement de l'oll>ligation de rembourser par acomptes. Ces 
allegen'lents ne peuvent etre accordes qu'avec Je consente
ment de Ja personne ou de l'institution qui cautionne Je pret ou 
prend ses interets en charge ou de l'autorite qui l'a contröle. 
Al.2 
Si Je pret est utilise pour financer des biens meubles necessai
res a l'exploitation, Je delai fixe pour Je remboursement doit 
correspondre a Ja duree d'amortissement de l'objet finance. 
A/.3 

.... aux articles 82 et 83, Je creancier doit veiller a ce qua Ja 
somme garantie .... 
.... Ja charge maximale. Las personnes ou las institutions qui 
cautionnent Je pret ou prennent ses interets en charge et l'au
torite qui l'a contröle sont habilitees a cet effet .... 
Al.4 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.85-87 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.88 

Schoch, Berichterstatter: Ich möchte darauf hinweisen, dass 
Artikel 88, 92, 96, 97 und 101 zurückgestellt werden müssen, 
weil hier vom Vollzug d~s zurückgestellten Teils die Rede ist. 
Diese vier Artikel können wir heute nicht beraten. 

Zustimmung-Adhesion 

Art.89 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.90 
~trag der Kommission 
Abs.1 
.... im Grundbuch von Amtes wegen anzumerken. 
Abs.2 . 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Hänsenberger 
Abs.2 
Der Bundesrat regelt die Voraussetzungen, unter denen eine 
Anmerkung von Amtes wegen gelöscht wird. 

Art. 90 
Proposition de Ja commission 
A/.1 . 
· .... doit etre mentionnee d'office au registre foncier. 

29 S 

A/.2 
Adherer au. projet du Conseil federal 

Proposition Hänsenberger 
AJ.2 
Le Conseil federal regle les conditions auxquelles une nien
tion est radiee d'offic;;e. 

Schoch, Berichterstatter: Hier habe ich zunächst darauf hin
zuweisen, dass die Kommission in-Absatz 1 einen Teilsatz ge
strichen hat. Der Bundesrat hat ursprünglich beantragt, dass 
die Zugehörigkeit zu einem landwirtschaftlichen Gewerbe im 
Grundbuch entweder von Amtes wegen oder auf Anmeldung 
des Eigentümers anzumerken sei. 
Der Kommission hat nicht einzuleuchten vermocht, weshalb 
zusätzlich noch von der Anmeldung des Eigentümers gespro
chen werden muss, wenn sowieso von Amtes wegen eine Ein
tragung erfolgt. Sie hat deshalb die Einschiebung «oder auf 
Anmeldung des Eigentümers» gestrichen. Die Anmerkung er
folgt automatisc,h von Amtes wegen, was. zweifellos sinnvoll 
und zweckmässig ist. Soviel zum Absatz 1. _ 
Zum Absatz 2 liegt !=)in neuer Antrag von Herrn Hänsenberger 
vor. Ich kann deshalb dazu nur im persönlichen Namen Stel
lung nehmen, muss aber gestehen, dass mich der Antrag an 
sich überzeugt. Er ist einfach, eingängig und verständlich for
muliert und bringt effektiv eine Vereinfachung dessen, was wir 
auch zum Ausdruck zu bringen versuchten. 

Hänsenberger: Der Kommissionspräsident hat es bereits be
gründet. Es ist eine Konsequenz aus der Aenderung von Ab
satz 1 und eher redaktioneller Natur. 

Bundespräsident Koller: Ich habe das 'nicht ganz so aufge
fasst. Wenn ich Ihren Antrag, Herr Hänsenberger, analysiere, 
sehe ich darin eher die Aufforderung, dass der Bundesrat auf 
Verordnungsstufe gar keine Möglichkeit haben soll, Ausnah
men von der Anmerkur:igspflicht vorzusehen. 
Ich möchte daher _zunächst fragen, ob das die inhaltliche 
Stossrichtung Ihres Antrages ist. 

Hänsenberger: Herr Bundespräsident Koller hat natürlich 
recht, dass ausser einer redaktionellen Aenderung noch sonst 
eine Idee darin versteckt war. Es hatte für mich aber keinen 
Sinn, den Hasen aufzuscheuchen. 
Es geht darum: Zur Klarheit des Grundbuches müsste aus 
dem Grundbuchblatt ersichtlich sein, welche Liegenschaften 
diesem bäuerlichen Bodenrecht unterstehen, das in sehr viel
fältiger Weise auf die Geschäfte mit den Liegenschaften Ein
fluss nimmt. 
Da scheint es mir - wie das heute bereits der Fall ist -, dass 
eine Anmerkung «landwirtschaftliche Liegenschaft» die 
Uebereinstimmung zwischen Raumplanung und Grundbuch 
für den Laien, aber auch für den Notar, für den Geometer, für 
alle, die sich damit befassen müssen, klarstellen würde. 
Ich möchte darauf beharren und bitte Sie, diesem Antrag zuzu
stimmen, damit aus dem Grundbuch wirklich ersichtlich ist: 
Hier ist eine Belastungsgrenze zu beachten; hier gilt ein ande
res Erbrecht; hier gelten alle diese Vorkaufsrechte und Bestim-
mungen, die wir in dieses Gesetz einpacken. · 

Bundespräsident Koller: Mir lag vor allem daran, mir über den 
Inhalt des Antrages im klaren zu sein. Der Antrag von Herrn 
Hänsenberger bedeutet, dass auch kleinste Grundstücke 
zwingend im Grundbuch als zugehörig zu einem landwirt
schaftlichen Gewerbe angemerkt werden müssen. Ich gebe 
zu, dass er den Vorteil der absoluten Rechtssicherheit hat. Der 
Bundesrat hat ursprünglich gedacht, dies sei bei ganz kleinen 
Grundstücken unverhältnismässig. Aber ich möchte keine 
grundsätzliche Opposition 11:achen. 

Abs. 1-AJ. 1 
Angenommen -Adopte 
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Abs.2-Al.2 
Angenommen gemäss Antrag Hänsenberger 
Adopte selon la proposition Hänsenberger 

Art.91 
Antrag der Kommission _ . 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.92 

Schoch; Berichterstatter: Artikel 92 muss zurückgestellt wer
den, weil er mit dem Bewilligungs- bzw. Einspracheverfahren 
in Bezug steht. 

Zustfmmung-Adhesion 

Art.93 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen-Adopte 

Art.94,95 
Antrag der Kommission 
Streichen 
Proposition de la commission 
Bitter 

Schoch, Berichterstatter: Hier können wir es uns mit der Be
gründung für einmal sehr einfach machen. Sie ersehen aus 
der Fahne, was der Bundesrat vorschlägt, nämlich Strafnor
men für Verstösse gegen Vorschriften im BGBB. 
Die Kommission ist eindeutig davon ausgegangen, im BGBB 
sei kein Platz für Strafbestimmungen. Wenn man der Auffas
sung wäre, die Tatbestände könnten tatsächlich so gravierend 
sein, dass Strafandrohungen gesetzlich vorgesehen werden 
müssten, ~ären solche Bestimmungen ins Strafgesetzbuch 
einzubauen. In das vorliegende Gesetz aber will die Kommis
sion keine Strafbestimmungen aufnehmen. Sie hat daher die 
Artikel 94 und 95 gestrichen. Das ganze dritte Kapitel würde 
demgemäs~ iiUS_dem Gesetz herausfallen. 

Angenommen-Adopte 

Art.96,97 

Schoch, Berichterstatter: Die Artikel 96 und 97 müssen zu
rückgestellt werden. 

Zustfmmung-Adhesion 

Art.98 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

· Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Schoch, Berichterstatter: Artikel 98 umfasst eine ganze Reihe 
von Gesetzesbestimmungen aus dem Bereich des Zivilge
setzbuches, des Obligationenrechtes und des Landwirt
schaftsgesetzes, die angepasst werden müssen. 
Aus der Sicht der Kommission besteht kein Anlass, zu diesen 
rein formalen Gesetzesan;:,ass~ngen lange Ausführungen zu 
machen. 
Ich beantrage Ihnen daher, dem bundesrätlichen Antrag zuzu
stimmen. 

Hänsenberger: Ich darf eine kurze Bemerkung zum Artikel 
218 des Obligationenrechtes, Seite 31 auf der Fahne, machen. 
Fast unbemerkt und wenig kommentiert wird mit dieser Vor
'lage ein Instrument abgeschafft, das bis jetzt reibungslos funk
tioniert hat und im Markt um bäuerliches Land eine anerkannte 
Bedeutung hatte: die Sperrfrist von zehn Jahren in der Land
wirtschaft. 
Die Botschaft des Bundesrates erwähnt diese Streichung sehr 
kurz, lässt nur durchblicken, dass dieses Instrument überholt 
sei. In der Kommission gab es zu dieser Streichung kein Wort
begehren und keine Erklärung. 
Es wundert mich, dass wenige Monate, nachdem wir beim 
nichtlandwirtschaftlichen Boden eine Sperrfrist als richtig be
trachtet und in den Sofortmassnahmen als Hauptpunkt einge
führt haben, dieses bewährte Instrument nun sang-und klang
los beseitigt wird. 
Wenn es mit dem Bewilligungsverfahren oder mit der Möglich
keit, Einspruch zu erheben, dabei bleiben müsste, dass jeder
mann, der ein Interesse geltend macht, als zur Einsprache be
rechtigt betrachtet wird, wäre dann nicht zu fragen: Könnte 
diese Sperrfrist nicht auch jetzt, kurz und verständlich, einge
führt werden, damit sie den handhabenden Behörden als Vor
schrift gelten würde? Kurze Besitzesdauern würden nur aus
nahmsweise bewilligt werden -wie bis heute-, was bestimmt 
auch Einfluss hätte auf die Kaufwilligkeit. 
Ich stelle keinen Antrag. Die Streichung dieser Sperrfrist ist 
nicht unbegreiflich, doch es lag mir daran, im Rat festzuhalten, 
dass damit ein Instrument, das sich bewährt hat, fallengelas
sen wird. 

Bundespräsic;lent Koller: Die Verwaltung macht mich darauf 
aufmerksam, Herr Ständerat Hänsenberger, dass wir in der 
Kommission, in der Beilage 20, zu diesem Problem ausführ
lich Stellung genommen haben. 

Angenommen-Adopte 

Art.99 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen-Adopte 
., 

Arl.100 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Die Erbteilung richtet sich nach dem Recht, das bei der Eröff
nung des Erbgangs gegolten hat; wird das Teilungsbegehren 
nicht innert Jahresfrist seit Inkrafttreten dieses Gesetzes ge
stellt, so gilt in jedem Fall das neue Recht. 
Abs.2-5 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.100 
Proposition -de /a commission 
Al. 1 
.... Ja succession; si toutefois Je partage n'est pas demande 
dans l'annee qui suit l'entree en vigueur de Ja presente loi, seul 
Je nouveau droit lui sera applicable. 
Al. 2-5 
Adherer au projet du Conseil federal 

Schoch, Berichterstatter: In Artikel 100 wird das Uebergangs
recht im privatrechtlichen Bereich geregelt. Sie sehen, dass 
die Kommission zu Absatz 1 eine Ergänzung beschlossen hat 
und Ihnen beantragt, diese aufzunehmen. 
Ursprünglich hat der Bundesrat vorgeschlagen, dass sich die 
Erbteilung nach demjenigen Recht zu richten hat, das bei der 
Eröffnung des Erbganges gilt. Wir kennen aber in unserem Zi
vilrecht - das ist Ihnen bekannt - keine Vorschrift, die die 
Durchführung der Erbteilung innerhalb einer bestimmten Frist 
verlangen würde. Das hat zur Folge, dass Erbteilungen nicht 
selten über Jahre oder sogar Jahrzehnte hinaus pendent blei-
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ben, nicht durchgeführt werden. Das könnte demgemäss die 
Konsequenz nach sich ziehen, dass für eine Erbteilung, die 
erst nach Jahren oder Jahrzehnten abgewickelt wird, noch 
das alte Recht zur Anwendung gelangen muss. Das kann 
nicht sinnvoll sein. 
Die Kommission hat deshalb einen zweiten Teilsatz in Absatz 1 
eingefügt, wonach dann, wenn innerhalb Jahresfrist seit In
krafttreten des neuen Gesetzes kein Teilungsbegehren ge
stellt worden ist, in jedem Falle das neue Recht anzuwenden 
ist. Es kommt also auf den Zeitpunkt des Teilungsbegehrens , 
an, nicht auf den Zeitpunkt des Abschlusses der Teilung. 

Abs. 1-3, 5-AI. 1-3, 5 
Angenommen -Adopte 

Abs.4-Al.4 

Bundespräsident Koller: Da die Vorlage sowieso zurückge
wiesen ist, mache ich Sie darauf aufmerksam, dass offenbar 
eine Bereinigung unterblieben ist. Der Absatz 4, die Vormer
kung von Gewinnansprüchen, ist nach Inkrafttreten des Ge
setzes ausgeschlossen. Dieser Absatz muss gestrichen wer
den, weil wir diese Möglichkeit in Artikel 35 Absatz 2 wieder 
aufgenommen haben. 

Schach, Berichterstatter: Dieser Hinweis ist absolut richtig. 
Ich beantrage Ihnen, Absatz 4 zu streichen. 

Angenommen gemäss Antrag Schach 
Adopte selon la proposition Schoch 

Art.101 

Schach, Berichterstatter: Die Behandlung wird zurückgestellt. 

Zustimmung-Adhesion 

Art.102 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Schönenberger: Sie haben heute den ganzen dritten Titel zur 
Ausarbeitung eines Bewilligungsverfahrens an die Kommis
sion zurücl-,gewiesen. Das bedeutet, dass weitere Sitzungen 
der Kommission abgehalten werden müssen, und es veran
lasst mich, Rückkommen auf Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe c 
und Absatz 2 Buchstabe c, Artikel 31 Buchstabe b und Artikel 
32 Absatz 2 zu beantragen. Sie brauchen sich nicht zu ängsti
gen. Diese Artikel bilden eine Einheit und behandeln den Pro
blemkreis «Veräusserung durch Einbezug eines Grund
stückes in die Bauzone, Fälligkeit des Gewinnanspruches und 
Bemessung des Gewinns». Sie haben gestern den Grund
satzentscheid mit 15 zu 16 Stimmen für den Antrag der Minder
heit gefällt. 
Ich kann mich jeweils ohne weiteres damit abfinden zu unter
liegen. Ich glaube aber, dass die ganze Problematik, die in die
sen Artikeln steckt, es rechtfertigt, in der Kommission noch
mals darüber zu diskutieren. 
Ich verweise auf das Votum von Herrn Jagmetti, der gestern er
klärt hat, Land müsse eingezont werden und die Konsequen
zen daraus seien zu ziehen, wenn das Land für die Ueberbau
ung geeignet sei und der Grundeigentümer der Einzonung zu
gestimmt habe. Mit diesem Vorschlag bin ich einverstanden. 
Ich störe mich aber nach wie vor an der Tatsache, dass ein 
Grundeigentümer, dessen Land gegen seinen Willen ejnge
zont worden ist, nach 15 Jahren verpflichtet ist, seinen Miter
ben den Gewinnanteil auszuzahlen; ich bin dagegen, weil das 
dazu führt, dass man diesen Grundeigentümer damit zwingt, 
sein Land zu verkaufen und sich somit seiner landwirtschaft
lichen Existenz zu berauben. 
Diese Bestimmung geht zu weit und darf nicht hingenommen 

werden, insbesondere nachdem wir mit dieser Vorschrift ins 
Raumplanungsrecht eingreifen und diese Problematik im 
Rahmen des Raumplanungsgesetzes - bei der Revision des 
Raumplanungsgesetzes - geregelt werden müsste. 
Ich habe gestern im privaten Gespräch mit dem Kommissions
präsidenten gehört, dass es wohl besser gewesen wäre, wenn 
wir in der Kommission die beiden Fälle auseinandergehalten 
hätten; auf der einen Seite den Fall, wo der Grundeigentümer 
der Einzonung zugestimmt hat - der soll die Härte des Geset
zes zu spüren bekommen-, auf der anderen Seite aber jenen 
Fall, wo der Grundeigentümer sich gegen die Einzonung ge
wehrt hat. Diesen dürfen wir nicht mit einer solchen Bestim
mung dazu zwingen, sein Heimwesen aufs Spiel zu setzen. 
Ich weiss, es gibt allenfalls Uebergangsfälle, wo die beiden 
Bereiche ineinander übergreifen. Es ist auch möglich, dass 
sich einer zu Unrecht gegen eine Einzonung wehrt; das kann 
vorkommen, wenn sein Land beispielsweise mitten im Bauge
biet liegt. Aber nachdem die Kommission ohnehin tagen 
muss, wäre es richtig, wenn wir uns über diese Frage noch ein
mal unterhalten und Ihnen dann weitere Anträge unterbreiten 
könnten. 
Ich bitte Sie, meinem Antrag auf Rückkommen auf die genann
ten Artikel, die in sich eine Einheit bilden, zuzustimmen. 

Jagmetti: Wenn ich das Wort verlangt habe, so nur um klarzu
stellen, dass Herr Schönenberger in bezug auf die Einzonung 
die Sache ein bisschen verdreht hat. Ich habe nie gesagt, dass 
Land in die Bauzone eingezont werden soll, wenn ein Grundei
gentümer dies will und sich sein Land dafür auch eignet. Wie 
die Bauzone abzugrenzen ist, hängt natürlich von raumplane
rischen Ueberlegungen ab. Der Vorschlag der Expertenkom
mission geht dahin, dass Land in der Bauzone, das nicht über
baut werden soll und das sich für die landwirtschaftliche Nut
zung eignet, in die Uebergangszone ausgezont werden soll. 
Es war also der umgekehrte Vorgang, den ich angeführt habe. 
Ich musste das klarstellen, damit kein Missverständnis ent
steht. 

Zimmern: Ich möchte dem Rückkommensantrag opponieren. 
Der Rat hat gestern zwar knapp mehrheitlich, aber immerhin 
mehrheitlich meinem Antrag und damit der Minderheit zuge
stimmt, diese Bestimmungen wieder aufzunehmen, also nicht 
zu streichen. Zwar waren die Reihen etwas gelichtet, aber wir 
haben gewusst, was wir taten. Wenn Sie zurückweisen, provo
zieren Sie erneut eine Diskussion über eine Frage, die selbst
verständlich im Zweitrat noch einmal diskutiert werden muss. 
Dafür haben wir nach meinem Dafürhalten den Zweitrat. 
Das i.st das materielle Argument. Das formelle: Wenn Sie jetzt · 
zurückweisen, bekommen wir Schwierigkeiten hinsichtlich 
des Ablaufs der Kommissionsberatungen beider Räte. Die 
Meinung beim Rückweisungsantrag, dem Sie für den öffent
lich-rechtlichen Bereich zustimmten, war, dass der Nationalrat 
mit der Kommissionsberatung vom ersten und vom zweiten Ti
tel beginnen kann. Dies würde in Frage gestellt, wenn Sie wei
tere Rückkommensanträge genehmigen würden. 
Ich beantrage Ihnen deshalb, den Rückkommensantrag ab
zulehnen. 

Bundespräsident Koller: Ich habe gegen den Rückweisungs
antrag keine Einwendungen. Einmal wurde die Frage Einspra
che- oder Bewilligungsverfahren an die Kommission zurück
gewiesen. Gestern sagte ich zur Frage, die hier zur Diskussion 
steht, dass nach Meinung des Bundesrates der Stein der Wei
sen noch nicht gefunden ist. Die Meinungen sind hier auch 
sehr kontrovers. Der Punkt ist für das Schicksal der Vorlage 

. besonders wichtig. Gleichzeitig werden die ersten Vernehm
lassungsergebnisse im Rahmen der Vernehmlassung über 
das neue Raumplanungsgesetz eingehen. Der Bundesrat 
hätte aber gegen diesen Antrag nichts einzuwenden. 

Abstimmung- Vota 

Für den Rückkommensantrag Schönenberger 
Dagegen 

20Stimmen 
10Stimmen 
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Präsident: Herr Schönenberger hat seinen Rückkommmens
antrag gestellt, um die Artikel 30 bis 32 zur Beratung .an die 
Kommission zurückzuweisen. Er hat dies bereits begründet. 
Der Rückweisung an die Kommission wird aus der Mitte des 
Rates nicht opponiert. 

B. Bundesgesetz über die Teilrevision des Zivilgesetz
buch.es (lmmobiliarsachenrecht) und des Obligationen
rechts (Grundstückkauf) 
Loi federale sur la revision partielle du code clvil (droits 
reels lmmobiliers) et du code des obligatlons (vente d'lm
meubles) 

Detailberatung - Discussion par articles 

Titel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre et preambule 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Ziff. 1 Art. 660 Randtitel, 660a (neu), ~60b {neu), 668 Abs. 3 
(neu), fi81, 681a (neu), 681b (neu), 682 Randtitel, Abs. 1 
und 3, 683, 703 Abs. 3, 857 Abs. 2, 885 Abs. 2 und 3, 944 
Abs. 3, 961a (neu), 969Abs.1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. 1 art. 660 note marginale, 660a (nouveau), 660b (nou
veau), 668 al. 3 (nouveau), 681, 681 a (nouveau), 681 b (nou
veau), 682 note marginale, al. 1 et 3, 683, 703 al. 3, 857 al. 2, 
885 al. 2 et 3, 944 al. 3, 961 a (nouveau), 969 al. 1 
Proposiüon de la commlssion 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.970 
Antrag der Kommission 
Randtitel 
C. Oeffentlichkeit des Grundbuchs 
1. Auskunftserteilung und Einsichtnahme 
Abs.1 
Jedermann ist berechtigt, darüber Auskunft zu erhalten, wer 
als Eigentümer eines Grundstücks im Grundbuch eingetra
gen ist. 
Abs.2 
Mehrheit 
Wer ein Interesse glaubhaft macht oder wer amtliche Statisti
ken erstellt, hat Anspruch darauf, dass ihm Einsicht in das 
Grundbuch gewährt oder dass ihm daraus ein Auszug erstellt 
wird. 
Minderheit 
(Ziegler) 
.... macht, hatAnspruch .... 

Art.970 
Proposition de la commission 
Note marginale 
C. Publicite du registre foncier 
1. Communication de renseignements et consultation 
Al.1 
Chacun a le droit d'apprendre qui est inscrit comme proprie
taire d'un immeuble au registre foncier. 
A/.2 
Majorite 
Celui qui justifie de son interet, ou qui etablit des statistiques 
officielles, a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en 
faire delivrer des extraits. 

W,inorite 
(Ziegler) 
.... son interet a le droit .... 

21 mars 1990 

Schach, Berichterstatter: So locker Ihr Kommissionspräsi
dent die Beratungen dieses Bundesgesetzes B bis jetzt über 
sich ergehen lassen konnte, so schwierig wird es nun bei der 
Beratung der Artikel 970 und 970a, und zwar war es das bereits 
in der Kommission. Es ist, als hätte hjer etwas Aehnliches wie 
ein Prüfstein oder ein Gesellenstück für den Kommissionsprä
sidenten eingebaut werden wollen. Sie ersehen das auch aus 
den zahlreichen Aenderungen - Mehrheits- und Minderheits
anträge-, welche die Kommission gegenüber der bundesrät
lichen Vorlage vorgenommen hat. 
In Artikel 970 ZGB geht es um die Oeffentlichkeit des Grund
buches und in Artikel 970a (neu) um die Frage der Publikation 
von Handänderungen, und zwar nicht nur mit Bezug auf land
wirtschaftliche Grundstücke, sondern generell. 
Artikel 970 lautet im geltenden Recht: 
Absatz 1: «Das Grundbuch ist öffentlich.» 
Absatz 2: «Wer ein Interesse glaubhaft macht, kann verlangen, 
dass ihm näher zu bezeichnende Blätter samt den zugehöri
gen Belegen In Gegenwart eines Grundbuchbeamten vorge
wiesen oder dass ihm Auszüge aus solchen ausgefertigt wer
den.» 
Absatz 3: «Die Einwendung, dass jemand eine Grundbuchein
tragung nicht gekannt habe, ist ausgeschlossen.» 
Soweit die jetzt geltende gesetzliche Regelung in Artikel 970. 
Zum Antrag des Bundesrates, und zwar zunächst zu Absatz 1 
von Artikel 970: Die Kommission hat klar und kompromisslos 
befunden, der bundesrätliche Vorschlag sei unbrauchbar. Die 
Kommiss*'" hat daher einen neuen Vorschlag zu Absatz 1 
ausformuliert - allerdings in Zusammenarbeit mit der Verwal
tung -, den Sie jetzt als Kommissionsantrag auf der Fahne 
nachlesen können. Danach ist jedermann berechtigt, darüber 
Auskunft zu erhalten, wer als Eigentümer eines Grundstückes 
im Grundbuch eingetragen ist. 
Die Kommission ist der Meinung, dass diese Formulierung 
sinnvoller, klarer ist und besser gehandhabt werden kann als 
das, was heute im Absatz 1 von Artikel 970 steht, nämlich ein
fach die Regelung der Oeffentlichkeit des Grundbuches, die 
dann doch keine eigentliche Oeffentlichkeit ist. 
Die Kommission beantragt Ihnen, diesem Absatz 1 von Artikel 
970 in der neu vorliegenden Form zuzustimmen. 

Bundespräsident Koller: Es isttatsächlich so, dass diese Neu
formulierung von Artikel 970 bzw. auch 970a eine eigentliche 
Leidensgeschichte hinter sich hat. Am Anfang dieser Leidens
geschichte stand diese bundesgerichtliche Rechtsprechung, 
die es den Kantonen verboten hat - mangels gesetzlicher 
Grundlage -, Handänderungen künftig überhaupt zu veröf
fentlichen. Das hat den damaligen Bundesrat dann veranlasst, 
diese von Ihrem Herrn Präsidenten als unbrauchbar taxierte 
Lösung vorzuschlagen. 
Wir sind selbstverständlich auch der Meinung, dass dieser 
bundesrätliche Vorschlag inzwischen tatsächlich überholt ist, 
vor allem durch das bodenrechtliche Sofortprogramm, das 
Sie im letzten Herbst verabschiedet haben, namentlich durch 
Artikel 8 des sogenannten Sperrfristbeschlusses. 
Aufgrund dieser neuen Lage - mit der ja bereits die Möglich
keit der erneuten Veröffentlichung der Handänderungen ge
schaffen wurde - haben wir dann in Zusammenarbeit mit Ihrer 
Kommission diese beiden neuen Artikel 970 und 970a vorge
schlagen. Zu den Details werde ich mich nachher äussern. 

Randütel, Abs. 1 - Note marginale, al. 1 
Angenommen -Adopte 

Abs. 2-AI. 2 

Schach, Berichterstatter: Der Minderheitsantrag von Herrn 
Ziegler umfasst nur einen bescheidenen Satzteil. /\n sich be
antragt Ihnen hier die Kommission in Uebereinstimmung mit 
Herrn Ziegler, dass die Regelung bezüglich des Einsicht
nahmerechtes neu formuliert werden muss. Die Kommission 
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sagt, dass jeder einen Anspruch auf Einsicht in das Grund
buch hat, der 1::in lnieress1:1 glaubhaft machen kann. Wer ein In
teresse glaubhaft machen kann, der hat Anspruch darauf, 
dass ihm Einsicht in das Grundbuch gegeben wird oder dass 
ihm aus dem Grundbuch ein Auszug erstellt wird. Es geht also 
um einen Interessennachweis. 
Der Antrag Ziegler geht dahin, dass die im Antrag der Mehrheit 
zusätzlich enthaltene Einschiebung, wonach auch Anspruch 
auf Einsicht in das Grundbuch geltend machen kann, wer 
«amtliche 9tatistiken erstellt», gestrichen wird. 
Die Kommissionsmehrheit ging, gestützt auf einen Entscheid 
des Bundesgerichtes, davon aus, dass es sinnvoller sei, 
gleich im Gesetzestext zu sagen, die Erstellung amtlicher Sta
tistiken sei auch ein Interessennachweis, der genügen 
müsste, um Einsicht in das Grundbuch zu erhalten. Herr Zieg
ler ist der Auffassung, das müsse gar nicht ausdrücklich im 
Gesetz gesagt werden, sondern das könne gegebenenfalls . 
durch den Departementsvorsteher hier zuhanden der Materia
lien erwähnt werden. 
Herr Bundesrat Koller hat an der Kommissionssitzung bestä
tigt, dass er bereit wäre, eine derartige Erklärung abzugeben. 
In der Tat kann man sich schon ~.lie Frage stellen, ob es nicht 
genügen würde, wenn Herr Bundesrat Koller die Erklärung in 
den Materialien deponiert und der Rat dann dem Antrag von 
Herrn Ziegler Folgeleister.. würde. Die Differenzen sind an sich 
unerheblich. Aber immerhin ist es eine leichtere, eingängigere 
Formulierung, wenn nicht eigens auf die amtlichen Statistiken 
verwiesen wird. 
Ich muss den Entscheid darüber, ob Sie der Mehrheit oder 
dem Antrag Zieglerfolgen wollen, eigentlich dem Rat überlas
sen. 

Bundespräsident Koller: Wir sind materiell vollständig einig. 
Es muss nur Klarheit darüber bestehen, dass das Interesse, 
amtliche Statistiken zu erstellen, auch ein schützenswertes In
teresse ist. Das ist aufgrund der Systematik des Gesetzes an 
sich nicht ganz selbstverständlich, weil hier vom individuellen 
Interesse des einzelnen ausgegangen wird und es sich bei 
den amtlichen Statistiken eher um ein lnteresse·der Allgemein
heit handelt. Aber wenn diesbezüglich Klarheit besteht und vor 
allem Herr Ziegler sich mit dieser Interpretation einverstanden 
erklärt, dann sollten sich später keine Probleme daraus erge
ben. 

Ziegler, Sprecher der Minderheit: Ich beantrage Ihnen, in Arti
kel 970 den Teil des Absatzes 2 « .... oder wer amtliche Statisti
ken erstellt .... » zu streichen. 
Es geht hier um das Recht der Einsichtnahme, um den An
spruch auf Einsichtnahme ins Grundbuch. Die Mehrheit Ihrer 
Kommission will demjenigen, der amtliche Statistiken erstellt, 
eine Sonderstellung einräumen. Es ist nicht ganz richtig, wenn 
man sagt, er fällt dann einfach unter die Formulierung «Wer ein 
Interesse glaubhaft macht», sondern es heisst «oder wer amt
liche Statistiken erstellt», wird also gesondert geregelt. 
Wer amtliche Statistiken erstellt, muss demzufolge nicht ein In
teresse glaubhaft machE>n, damit er Einsicht in das Grund
buch erhält, sondern lediglich behaupten, eventuell nachwei
sen, dass er amtliche Statistiken erstellt. 
Ich verweise darauf, dass das geltende Recht seit 1912 diese 
Sonderstellung nicht gebraucht hat. Wohl verweist man jetzt 
auf bundesgerichtliche Rechtsprechung. Aber das Bundes
gericht sagt lediglich, dass Statistiken erstellen in diesem In
teresse inbegriffen sein muss. Man muss doch prüfen können, 
ob wirklich ein Interesse da ist oder nicht. 
Im übrigen hat auch die Vorlage des Bundesrates - Sie haben 
es gehört- diese Sonderstellung nicht für notwendig erachtet. 
Es ist erst in der Kommission aufgenommen worden. Ich 
weiss, dass es hier nicht um etwas Weltbewegendes· geht. 
Aber ,ich wehre mich dagegen, dass ohne jeglichen ersicht
lichen Grund Sonderrechte zugestanden werden. 
Frage: Wer hätte Anspruch auf Einsicht als Statistiker? Jeder, 
der amtliche Statistiken erstellt, nicht etwa jeder, der beauf
tragt ist, amtliche Statistiken zu erstellen. Wer nachweist, dass 
er amtliche Statistiken erstellt - denn amtlich kann es ja erst 
sein, wenn ein «amtlicher» Auftrag vorliegt -, bekommt Ein-

sieht. Er muss kein Interesse haben, sondern nur nachweisen, 
dass er eine Statistik erstellt. 
Was ist eine amtliche Statistik? Das weiss man offenbar nicht 
genau. Wenn man aber unter «amtlicher Statistik» eine solche 
versteht, die von einer Behörde oder von einer Amtsstelle in 
Auftrag gegeben wird, ist nicht ersichtlich, weshalb damit das 
Interesse nicht glaubhaft gemacht werden kann. 
Beim Grundbuchamt müsste doch der Statistiker, der amtli
che Statistiken erstellt, einen Auftrag vorweisen, und daraus 
wäre ersichtlich, ob das Interesse vorhanden ist. Auf jeden Fall 
wäre aus diesem Auftrag ersichtlich, ob er überhaupt den Auf
trag hat, eine Statistik zu erstellen, die das Grundbuch berührt. 
Wir sagen im Gesetz ja nicht einmal, dass es das Grundbuch 
sein muss. Wir sagen nur: Wer amtliche Statistiken erstellt, 
kann schnüffeln. Dieser Passus ist nicht nötig. Wer ein Inter
esse hat, und wer tatsächlich amtliche Statistiken erstellen 
muss und dazu einen Auftrag hat, kann das Interesse nachwei
sen und braucht keine Sonderregelung. Auch angesichts un
serer heutigen Vergangenheitsbewältigung kann man solche 
Sonderrechte nicht noch in einem Gesetz festnageln. 
Ich beantrage Ihnen, diesen Passus zu streichen. 

Abstimmung- Vote 

Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Art. 970a (neu) 
Antrag der Kommission 
Randtitel 
II. Veröffentlichungen 
Abs.1 

23Stimmen 
1 Stimme 

Die Kantone veröffentlichen innert angemessener Frist den Er
werb des Eigentums an Grundstücken. Der Erwerb durch Erb
gang wird nicht veröffentlicht. 

Abs. 2Bst. a-c 
Mehrheit 
Die Veröffentlichung umfasst: 
a. die Nummer, die Fläche, die Art und die Ortsbezeichnung 
des Grundstücks sowie die Art der in der Liegenschaftsbe
schreibung aufgeführten Gebäude; 
b. die Namen und den Wohnort oder den Sitz der Personen, 
die das Eigentum veräussern, und derjenigen, die es erwer
ben; 
c. das Datum des Eigentumserwerbs durch den Veräusserer. 
Minderheit 
(Ziegler, Cottier, Reymond) 
Die Veröffentlichung umfasst: 
a. die Grundstücknummer, die Gemeinde, in der das Grund
stück liegt, und die Liegenschaftsbeschreibung; 
b ..... 
c. Streichen 

Abs.2Bst.d 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Zimmerli, Jaggi, Rhinow, Weber) 
d. bei Miteigentum den Anteil und bei Stockwerkeigentum die 
Wertquote. 

Abs.3 
Die Kantone können die Veröffentlichung weiterer Angaben, 
namentlich der Gegenleistung, vorsehen und auf die Veröf
fentlichung des Erwerbs kleiner Flächen sowie geringfügiger 
Anteile oder Wertquoten verzichten. Im Falle einer Erbteilung, 
eines Erbvorbezugs, eines Ehevertrags oder einer güterrecht
lichen Auseinandersetzung dürfen nur die Angaben nach Ab
satz 2 veröffentlicht werden. · 

Art. 970a (nouveau) 
Proposition de Ja commission 
Note marginale 



Droit foncier rural 

II. Publications 
A/.1 
Les cantons publient dans un delai approprie les acqui~itions 
de propriete immobiliere. Les acquisitions faites par voie de 

· succession ne sont pas publiees. 

Al. 2 let. a-c 
Majorite 
La publication porte sur: 
a. le numero de l'immeuble, sa surface, sa nature et son lieu 
de situation ainsi que sur la nature des bätiments mentionnes 
dans l'etat descriptif; 
b. Les noms et le domicile ou le siege des personnes qui alie
nent la propriete et de celles qui l'acquierent; 
c. La date de l'acquisition de la propriete par l'alienateur. 
Minorite 
(Ziegler, Cottier, Reymond) 
La publication porte sur: 
a Le numero de l'immeuble, la commune dans laquelle l'im
meuble est situe et l'etat descriptif de l'immeuble; 
b ..... 
c. Biffer 

Al. 2/et. d 
Majorite 
Rejeter la proposition de la minorite 
Minorite 
(Zimmerli, Jaggi, Rhinow, Weber) 
d. Les parts de copropriete et de propriete par etages. 

A/.3 
Les cantons peuvent prevoir la publication d'autres donnees, 
notamment de la contre-prestation, et renoncer a publier les 
acquisitions de petites surfaces ou de parts de copropriete ou_ 
de propriete par etages d'importance minime. Seules les don~ 
nees mentionnees au deuxieme alinea peuvent etre publiees 
en cas de partage successoral, d'avancement d'hoirie, de 
contrat de mariage ou de liquidation de biens. 

Schoch, Berichterstatter: Artikel 970a regelt etwas Neues, 
nämlich die Veröffentlichung von Handänderungen. Wir hat
ten bisher im ordentlichen Recht k~ine derartige Bestimmung. 
Im bundesrätlichen Sofortmassnahmenprogramm ist dann 
eine zeitlich befristete Regelung beschlossen worden. Diese · 
zeitlich befristete Regelung muss jetzt durch eine definitive Lö
sung abgelöst werden, es müssen klare, präzise Rechts
grundlagen und eindeutige Voraussetzungen geschaffen wer
den. 
Ich beantrage Ihnen, abschnittweise vorzugehen und bei Ab
satz 2 Buchstabe um Buchstabe zu diskutieren und zu ent
scheiden. 
Absatz 1 allerdings ist unbestritten. 

Randtitel, Abs. 1 - Note marginale, al. 1 
Angenommen -Adopte 

Abs. 2 Bst. a - Al. 2 let. a 

Schoch, Berichterstatter. Litera a formuliert das, was eine Ver
öffentlichung umfassen soll. Sie sehen auf der Fahne, wie und 
worin sich die Formulierungen von Mehrheit und Minderheit 
unterscheiden. Dabei muss ich Ihnen offen gestehen, dass es 
mir vorkommt, als ob es sich um einen Expertenstreit handeln 
würde. Die Mehrheit hat sich dem Bundesrat angeschlossen 
und möchte in Anlehnung an Artikel 655 ZGB formulieren. Die 
Minderheit ist der Auffassung, die Formulierung, wie sie im 
Text der Mehrheit nachzulesen ist, sei von der Ausgestaltung 
her zuwenig verständlich, zuwenig klar, zuwenig präzis, zuwe
nig fassbar. 
Für mein Verständnis sind die beiden Zusammenfassungen 
dessen, was die Veröffentlichung umfassen soll, nicht in 
grundlegenden Punkten voneinander verschieden. 
Die Frage, ob die Grundstücksfläche zur Liegenschaftsbe
schreibung gehört oder nicht, ist eine Frage, die vielleicht so
gar noch Interpretations- und auslegungsfähig wäre. Die 
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Frage, ob die Gemeinde ausdrücklich erwähnt werden muss, 
in der das GrundsLÜCk sich befindet, das die Hand gewechselt 
hat, oder ob ,sich das von selbst versteht, ist wie die Frage, ob 
das zum Beispiel in der Grundstücksnummer enthalten ist, für 
mein Verständnis von eher administrativer und damit von se
kundärer Bedeutung. 
Ich persönlich könnte mit der Formulierung der Mehrheit wie 
auch mit der Formulierung der Minderheit leben. Die Mehr
heitsformulierung hat einfach den Vorzug, dass sie abgestützt 
ist auf Artikel 655 des Zivilgesetzbuches. 

Ziegler, Sprecher der Minderheit: Ich gebe zu, dass es hier 
nicht um etwas Grundlegendes geht. Die Minderheit ist aber 
der Meinung, dass der Vorschlag der Mehrheit zu weit geht, 
dass man gemäss dem Vorschlag der Mehrheit Unnötiges pu
bliziert, von dem man überhaupt nicht weiss, warum man es 
publiziert. · 
Ich meine, der Grundsatz sollte sein, dass nur das publiziert 
wird, was unbedingt erforderlich ist. Man muss sich vorstellen: 
Wenn man Riesenbeschreibungen usw. für jedes Grundstück 
veröffentlichen muss, muss das Amtsblatt ganz wesentlich er
weitert werden. Deshalb sollte man nur veröffentlichen, was 
unbedingt notwendig ist. Und in dieser Litera a ist das auf
gezählt, was notwendig ist. 
Der Antrag der Mehrheit erfordert eir:ien g,üsseren Administra
tivaufwand, und dazu kommt, dass dr: Private, also derjenige, 
der eine Liegenschaft erwirbt oder veräussert, die Kosten der 
Publikatiqn übernehmen muss. Je länger diese Publikation ist, 
um so höher sind die Kosten, und es ist immerhin -auch wenn 
diese Kosten nicht Ins Immense steigen - unangenehm und 
hart, wenn man für etwas bezahlen muss, was nicht publiziert 
werden müsste. 

Bundespräsident Koller: Es macht uns die ·grösste Mühe, 
überhaupt einen Unterschied zwischen diesen beiden Vor
schlägen herauszudividieren. Unseres Wissens umfasst der 
Begriff «Uegenschaftsbeschreibung» der Minderheit auch die 
Fläche und die sich darauf befindlichen Gebäude, wie sie 
auch im Antrag der Mehrheit entt:ialten sind, so dass man bos
haft sogar sagen könnte, die Minderheit habe einen Punkt 
mehr, weil sie die Gemeinde ausdrücklich erwähnt. Aber die 
Nummern der Liegenschaften sind ohnehin gemeindeweise 
bestimmt. Es Ist also wirklich gehupft wie gesprungen. 

Abstimmung- Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Abs. 2 Bst. b - Al. 2 let. b 
Angenommen-Adopte 

Abs. 2 Bst. c - Al. 2 /et. c 

12Stimmen 
?Stimmen 

Schoch, Berichterstatter: Gemäss Buchstabe c des Antrags 
· der Mehrheit müsste in die Publikation auch das Datum des 
Erwerbs des veräusserten Grundstückes aufgenommen wer
den. Es müsste also in der Publikation erwähnt we~den, wann 
der Verkäufer das fragliche Grundstück seinerzeit erworben 
hat. 
Ich persönlich kann mich des Eindruckes nicht ganz erweh
ren, dass diese Bestimmung, die da in den Absatz 2 von Artikel 
970 hineingerutscht ist, ein bisschen ein Relikt aus dem Sofort
massnahmen-Denken darstellt. Aber man kann durchaus 
auch gute, namhafte Gründe dafür geltend machen, dass die 
Publikation um das Datum des Eigentumserwerbs angerei
chert wird. Von zentraler Bedeutung ist aber dieses Datum 
nach meiner Auffassung insbesondere deswegen nicht mehr, 
weil ja, wie wir gehört haben, die Sperrfrist für die Wiederver
äusserung mit dem neuen Recht abgeschafft wird. 

Zlegler, Sprecher der Minderheit: Die Minderheit beantragt, 
Buchstabe c zu streichen, und zwar weil er nicht nötig ist. Auf 
jeden Fall ist Buchstabe c kein geeignetes Instrument, um 
Kaskadenverkäufe zu verhindern. Man will mit Buchstabe c -
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der Kommissionspräsident hat nur so nebenbei darauf hinge
wiesen - rasche Verkäufe aufzeigen. Aber entweder erhält 
man die Bewilligung, rasch wieder zu verkaufen - und dann 
darf man das auch tun -, oder nicht. Man muss doch nicht 
über die Publikation noch angeprangert werden, weil man et
was getan hat, was man ja tun darf. Deshalb glauben wir, dass 
dieser Passus nicht nötig ist und gestrichen werden _muss. 

Bundespräsident Koller.: Ich möchte Ihnen doch beliebt ma
chen, der Mehrheit zuzustimmen. 
Natürlich lassen sich Kaskadenverkäufe mit dieser Offenle
gung, mit dieser Transparenz, nicht vermeiden. Aber das Da
tum des Erwerbs durch den Veräusserer ist doch sehr wichtig 
für die Transparenz auf dem Bodenmarkt. Auch als Basis für 
künftige bodenpolitische Massnahmen ist es von Bedeutung, 
wie oft und wie rasch Grundstücke ihren Eigentüf'T1er wech
seln. Wir haben gerade beim bodenrechtlichen Sofortpro
gramm letztes Jahr diese allzu grossen Lücken in der Boden
statistik als schweren Nachteil empfunden, Es liegt daher wirk
lich im Interesse der Transparenz, dass Buchstabe c im Ge
setz bleibt. 

Abstimm1,1ng- Vote 

20Stimmen 

Postulat Rhinow 

Eigentumsformen in bezug auf die Offenlegung nicht gerecht
fertigt. 

Abstimmung- Vote 

Für den Antrag der Minderheit 
Für d_en Antrag der Mehrheit 

Abs. 3-AI. 3-

16Stimmen 
10Stimmen 

Schoch, Berichterstatter: Absatz 3 ist unbestritten; die Kom
mission beantragt Ihnen, diesem Absatz zuzustimmen. 

Bundespräsident Koller: Der Bundesrat ist einverstanden. 

Angenommen -Adopte 

Art. 973 Abs. 2 (neu), 976, 46 Abs. 3 (neu), Ziff.11, III 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 973 al. 2 (nouveau), 976, 46 al. 3 (nouveau), eh. II, III 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 2 Stimmen Angenommen -Adopte 

Abs. 2 Bst. d-AJ. 2 /et. d 

Schoch, Berichterstatter: Ich muss Ihnen zunächst erläutern, 
was die Annahme.des Minderheitsantrages zur Folge hätte. 
Wird gemäss der Minderheit Buchstabe d in das Gesetz auf
genommen, dann heisst es beim Verkauf eines Miteigentums
anteils beispielsweise: «ein Viertel Miteigentumsanteil», «ein 
Zehntel Miteigentumsanteil» oder «ein Zwanzigstel Miteigen
tumsanteil». Wird Buchstabe d nicht beschlossen, heisst es 
einfach: «Miteigentumsanteil» an dieser und dieser Liegen
schaft. Andernfalls ist in der Publikation noch der Bruchteil zu 
erwähnen. Bei Stockwerkeigentumsanteilen wird die Publika
tion bei Annahme von Buchstabe d beispielsweise lallten: 
«Stockwerkeigentumsanteil Wertquote 32 Promille». Andern
falls heisst es einfach: «Stockwerkeigentumsanteil». Das ist 
der Unterschied. 
Ob dieser Unterschied von zentraler Bedeutung ist oder nicht, 
möchte ich bezweifeln. Den Entscheid überlasse ich dem Rat 
Die Kommission ist der Meinung, auf Buchstabe d, auf diese 
Präzisierungen, könne verzichtet werden. 

Zlmmerll, Sprech~r -der Minderheit: Es handelt sich in der Tat 
nicht um eine zentrale Differenz, aber die Minderheit ist der 
Meinung, dass man im Interesse der Transparenz und mit 
Blick auf die Durchsetzung von Absatz 3- also der Publikation 
der wesentlichen Elemente durch die Kantone, der ja insbe
sondere allenfalls auch eine Preisüberwachung garantieren 
sollte -auf diese Präzisierung nicht verzichten sollte. 
Wie wollen Sie prüfen, ob der Preis übersetzt ist, wenn man 
nicht angibt, welcher Miteigentumsanteil Gegenstand des Be
trages war oder wie gross die anteilige,Quote oder der Stock
werkeigentumsanteil war? Das, die Transparenz,· ist der ein
zige Grund, warum wir Ihnen beantragen, diese Bestimmung 
aufzunehmen. 

Bundespräsident Koller: Ich möchte Ihnen empfehlen, der 
Minderheit zuzi;istimmen, und zwar aus dem genannten 
Grund der Transparenz. Wenn Sie das nicht tun, gehen Sie 
nämlich bei Miteigentum und Stockwerkeigentum in der 
Transparenz weniger weit als bei gewöhnlichen Grund
stücken. Nachdem Sie vorhin bei Buchstabe a der Mehrheit 
zugestimmt haben, so dass also bei gewöhnlichen Grund
stücken auch die Fläche veröffentlicht werden muss, wäre es 
nicht kohärent, wenn derartig präzisierende Angaben bei 
Stockwerkeigentum und Miteigentum vollständig fehlen wür
den. Es würde bei diesen speziellen Eigentumsformen zu ei
ner weniger weit führenden Transparenz führen. Das scheint 
mir unlogisch. Sachlich wäre eine solche Privilegierung dieser 

Gesamtabstimmung- Vote sur /'ensemble 

Für Annahme des Gesetzentwurfes 24Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Präsident; Die Abschreibung der persönlichen Vorstösse 
nehmen wir erst vor, wenn auch der Gesetzentwurf A fertig be-
raten ist. · 

An den Nationalrat-Au Conseil national 

89.719 

Postulat Rhinow 
Begleituntersuchung 
Sofortmassnahmen Bodenpolitik 
Suivi des mesures urgentes 
dans le domaine foncier 

Wortlaut des Postulates vom 2..8. November 1989 
, Die in der Herbstsession 1989 von den eidgenössischen Rä
ten beschlossenen Sofortmassnahmen im Bereich der Bo
-denpolitik sind auf Ende 1994 befristet. ' 
Ich erachte es als unerlässlich, dass zu diesem Sofortpro
gramm eine systematische, nach Regionen gegliederte Be
gleituntersuchung über dessen Auswirkungen angeordnet 
wird. 
Im Rahmen einer differenzierten Betrachtungsweise sind nicht 
nur die Effekte der verschiedenen Massnahmen des Sofort
programmes nach den Regeln der Gesetzesevaluation, son
dern auch jene der Marktkräfte (z.B. beim Hypothekarzins) 
aufzuzeigen. 
Der Bundesrat wird deshalb aufgefordert, ohne Verzug eine , 
fachlich ausgewiesene Institution mit dieser Begleituntersu
chung zu beauftragen. 

Texte du postulat du 28 novembre 1989 
Les mesures d'urgence prises par l0s deux Chambres federa
les durant ia session d'automne 1989 dans le domaine foncier 
ne seront valables que jusqu'a fin 1994. 
Je demande instamment que ies effets de ce programme d'ur-



..Jb!:5 
Postulat Rhinow 254 E 21 mars 1990 

gence fassent l'objet d'un suivi systematique par region. A cet 
effet, il convient, afin de se faire une idee precise du probleme, 
de mettre en evidence non seulement les repercussions de 
ces differentes mesures mais egalement celles du fonctionne
ment du marche (citons l'interet hypothecaire). 
Le Conseil federal est donc prie de charger dans les plus brefs 
delais une institution competente de proceder au suivi sus
mentionne. 

Mitunterzeichner- Cosignataires: Bühler, Hänsenberger, Hun
ziker, lten, Jagmetti (5) 

Rhinow: In der letzten Herbstsession haben die eidgenössi
schen Räte ein Sofortprogramm zur Bodenpolitik verabschie
det, welches auf Ende 1994 befristet ist. Es war bei der Be
handlung dieser dringlichen Bundesbeschlüsse nicht unum
stritten, ob die erhofften Ziele, insbesondere die erwünschte 
Beruhigung auf dem Bodenmarkt, wirklich erreicht werden 
können. Mein Vorstoss verlangt eine systematische, nach Re
gionen gegliederte Begleituntersuchung über die Auswirkun
gen dieses Sofortprogrammes. 
Dabei sollen nicht nur die Effekte-der verschiedenen Massnah
men, sondern auch Jene der Marktkräfte und der Einfluss der 
Zinsentwicklung aufgezeigt werden. 
Wir beschliessen immer öfter Gesetze, deren Wirkungen wir 
schwer abschätzen können. Die Gefahr ist gross, dass wir uns 
mitwohlformulierten Normen abgeben, welche die Lösung ei
nes politischen Problems verheissen, an deren Erfolgsaus
sichten wir zwar glauben mögen, ohne dass aber der effektive 
Eintritt des Erfolges gewährleistet ist. 
Eine laufende Ueberprüfung der Wirksamkeit staatlicher 
Massnahmen tut deshalb not. Das hat auch der Bundesrat er
kannt, denn die Gesetzesevaluation bildet einen der Schwer
punkte der laufenden Legislaturperiode. In der Bundesver
waltung besteht eine interdepartementale Arbeitsgruppe «Ge
setzesevaluation» und das Nationale Forschungsprogramm 
27 widmet sich der Wirksamkeit staatlicher Massnahmen. Der 
Leiter dieses Forschungsprogrammes und der Sekretär der 
erwähnten Arbeitsgruppe haben das Ziel treffend wie folgt um-
schrieben: · 
«Rein ·Intuitive, auf blasser Alltagserfahrung beruhende, im
pressionistische Wirkungsbeurteilungen erweisen sich in vie
len Bereichen je länger, desto mehr als unzureichend und be
dürfen der Ergänzung durch eine systematischere Nutzung 
und Auswertung der spezifischen Erfahrungen und Kennt
nisse der Vollzugsinstanzen sowie durch eine,· auf wissen
schaftliche Methoden abgestützte Erfassung und Analyse der 
Wirkungen. Die staatliche Steuerungsfähigkeit hängt ent
scheidend davon-ab, ob das Parlament, die Regierung und did 
Verwaltung in der Lage sind, die WirkungE/n ihrer Entscheide 
und ihres Handelns möglichst zuverlässig und vollständig zu 
erfassen und die notwendigen Anpassungen rechtzeitig vor
zunehmen. Sie verlangt mit anderen Worten eine hohe Lernfä
higkeit.» 
Es geht auch hier darum, bei der dringlichen Rechtsetzung in 
einem so komplexen Bereich wie dem des Bodens festzustel
len, ob unsere Massnahmen wirklich den gewünschten Erfolg 
zu erzielen vermögen oder ob allenfalls sogar allfällige nach
teilige Auswirkungen überwiegen. 
Das Parlament kann sich seiner Verantwortung nicht mit dem 
blassen Erlass gesetzlicher Bestimmungen entledigen: Es hat 
sich -wie auch der Bundesrat- zu vergewissern, ob es in sei
ner umfassenden Weisheit ins Schwarze getroffen, einen 
Streifschuss abgefeuert oder schlicht und einfach daneben
geschossen hat. 
Hierfür brauchen wir Beurteilungsgrundlagen. Die Beschaf
fung dieser Grundlagen ist das Ziel meines Vorstosses. 

Bundesl)räsident Koller: Der Bundesrat geht mit deln Postu
lanten einig, dass die Ueberprüfung von gesetzlichen Mass
nahmen auf ihre Wirkung hin wichtig ist. Dies gilt auch für die 
d•ei dringlichen Bundesbeschlüsse, die das Parlament a:n 
6. Oktober 1989 beschlossen hat. 
Für die Ausarbeitung -vor allem auch der angekündigten An
schlussmassnahmen -wäre es zweckdienlich zu wissen, wel-

ehe Wirkung diese Sofortmassnahmen zeitigen. Selbstver
ständlich möchte ich hier das Ergebnis solcher Studien nicht 
vorwegnehmen, aber ich darf Herrn Ständerat Rhinow doch 
sagen, dass wir eine gewissen Wirkung im Zielbereich feststel
len: Die Kaskadenverkäufe sind tatsächlich abgeschafft, und 
es melden mir viele Gemeinden, dass die Handänderungen 
sehr stark zurückgegangen sind. 
Die Prob.lerne der von Ihnen postulierten Begleituntersuchon
gen liegen nun aber auf zwei Ebenen: Einerseits ist eine sol
che Untersuch·ung nur dann nützlich, wenn die Auswirkungen 
der Massnahmen von anderen Faktoren - wie beispielsweise 
der Ihnen allen bekannten Zinsentwicklung -gesondert unter
sucht werden können. Andererseits stellt sich das Problem der 
Datenbeschaffung: Es dürfte nicht leicht sein, alle für aussage
kräftige Resultate nötigen Angaben zu beschaffen. Wir verfü
gen gegenwärtig bekanntlich noch nicht über eine umfas
sende Bodenstatistik. 
Der Bundesrat hat deshalb das Bedürfnis - in diesem Sinne 
nehmen wir Ihr Postulat gerne entgegen-, vorab abzuklären, 
welche Angaben benötigt würden, wie sie beschafft werden 
könnten und welche Resultate von einer solchen Untersu
chung zu erwarten seien. Das heisst, wir möchten dieser Be
gleituntersuchung eine Machbarkeitsstudie vorschalten; dies 
auch aus finanziellen Ueberlegungen, weil eine umfassende 
Untersuchung auch finanziell recht aufwendig sein wird. 
Es scheint dem Bundesrat richtig zu sein, ein derartiges zwei
stufiges Verfahren zu wählen, d. h. zunächst die Machbarkeits
studie. Ich habe Ihnen die Probleme aufgezeigt. Aufgrund der 
Machbarkeitsstudie würden wir entscheiden, ob es sich lohnt 
und überhaupt möglich ist. eine umfassende Wirkungsana
lyse in Auftrag zu geben. 
In diesem Sinne nimmt der Bundesrat das Postulat entgegen. 

Ueberwiesen- Transmis 

Schluss der Sitzung um 11.20 Uhr 
La seance est levee a 11 h 20 
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Schach, Berichterstatter: Das Bundesgesetz über das bäuerli
che Bodenrecht enthält insgesamt fünf Titel. Ein erster Titel re
gelt allgemeine Bestimmungen; in einem zweiten Titel sind die 
privatrechtlichen Beschränkungen des Verkehrs mit landwirt
schaftlichen Gewerben und Grundstücken enthalten; ein drit
ter Titel regelt die öffentlich-rechtlichen Beschränkungen des 
Verkehrs mit landwirtschaftlichen Gewerben und Grunp
stücken; im vierten Titel sind Massnahmen zur Verhütung der 
Ueberschuldung geregelt; der fünfte Titel enthält Verfahrens-
vorschriften. · 
Unser Rat hat in der vergangenen Frühjahrssession die Titel 1, 
2, 4 und 5 des durch den Bundesrat vorgelegten Bundesge
setzes über das bäuerliche Bodenrecht abschliessend behan
delt. Wir brauchen darauf heute, abgesehen von zwei oder 
drei kleineren Ausnahmen, nicht mehr zurückzukommen. 
Dagegen hat der Rat in der Frühjahrssession die Kapitel 2 und 
3 des 3. Titels an die Kommission zurückgewiesen. Sie haben 
die Kommission beauftragt, die Artikel 62 bis 78 :und eine . 
Reihe von Folgeartikeln, die angepasst werden müssen, noch
mals zu bt:1raten und so auszugestalten, dass ein Bewilli
gungsverfahren für den Erwerb von landwirtschaftlichen Ge
werben und Grundstücken durchgeführt werden kann an
stelle des durch den Bundesrat vo·rgeschlagenen Einsprache
verfahrens. 
Im Anschluss an die Rückweisung des 2. und 3. Kapitels des 
3. Titels hat 1-lerr. Ständerat Schönenberger seinerzeit bean
tragt, auch Artikel 30 Ab~atz 1 Litera c und Absatz 2 Litera c, 
Artikel 31 Litera b und Artikel 32 Absatz 2 zurückzuweisen, um 
diese Artik.:JI in der Kommission nochmals zu beraten und dem 
Rat dann wieder, zusammen mit dem 2. und 3. Kapitel des 
3. Titels des Gesetzes, vorzulegen. 
Di_e Kommission hat sich demgemäss mit den zurückgewiese
nen Artikeln beschäftigt, und sie legt Ihnen heute neue An
träge vor, die sich aus der Fahne ersehen lassen. Die Artikel 
wurden umgebaut, soweit es darum ging, das Einsprache- zu 
einem Bewilligungsverfahren umzugestalten; sie bringen aber 
das gleiche, was die Kommission bereits in der Frühjahrsses
sion· vorlegen wollte. 
l_ch schlage lhne.n vor, bei der heutigen Behandlung so vorzu
gehen, dass wir uns chronologisch den einzelnen Artikeln wid
men und demgemäss zunächst die Artikel 30, ·31 und 32 be-

. handeln, die auf Antrag von Herrn ScHönenberger zurück·· 
gewiesen und in der Kommission neu behandelt worden sind. 
Wenn Sie damit einverstanden sind, mache ich gerne zu die-
sen Artikeln einige einieitende Bemerkungen. . 
Ihre Kommission hatte bei der ersten Beratung der Artikel 30 
bis 32 in bezug auf die jetzt zurückgewiesenen Abschnitte und 

L1terae beschlossen, die Normen zu streichen, bei denen es 
um die Koordination des bäuerlichen Bodenr.echtes mit dem 
Raumplanungsrecht geht. Ihr R?t hat aber bei der Behandlung 
in der Märzsession entsprechend dem Antrag der Kommissi
onsminderheit den zur Diskussion stehenden Artikeln zuge
stimmt. Das ergibt si9h aus der Fahne. Sie sehen dort, was Sie 
im März dieses Jahres beschlossen haben. Wegen dieser Zu
stimmung der Ratsmehrheit hat Herr Schönenberger die 
Rückweisung beantragt, und die Kommission hat sich damit in 
ihrer Sitzung im August wieder beschäftigt. . . 
Heute schliesst sich nun aber die Kommission, im Gegensatz 

. zum ersten Umgang, der Ratsmehrheit an. Die Kommission 
beantragt Ihnen heut~ nicht mehr, die zur Diskussion stehen
den Normen zu streichen, sondern sie hat sich dem ange
schlossen, was die R.atsmehrheit· in der Märzsession be
schlossen hat. Die Streichung der fraglichen Artikel, Absätze 
oder Literae wird nur noch von einer Kommissionsminderheit 
beantragt. Der Rat muss sich heute mit dem Antrag der Kom
missionsminderheit nochmals auseinandersetzen, und ich 
gehe davon aus, dass Herr Schönenberger den Streichungs
antrag für die Kommissionsminderheit begründen wird. Ich 
weise bereits jetzt darauf hin;dass für die Kommissionsmehr
heit in der Folge Herr Zimmerli sprechen wird. 

Art,30 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmurrg zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
(Schönenberger, Cavelty, Cottier, Kündig, Reymond) 
Abs.1 

c. Streichen 
Abs.2 

c. Streichen 

Art.30 
Proposition de la commission · 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 
Minorite . 
-(Schönenberger, Cavelty, Cottier, Kündig, Reyr:nond) 
Af1 . 

c. Biffer 
Al.2 · 

c. Biffer 

Art.31 
Antrag der Kommission 
Mehrheit· 

b. beim Einbezug eines Grundstücks in eine Bauzone im Zeit
punkt der Veräusserung oder der Nutzung als Bauland, späte
stens aber nach 15 Jahren seit der rechtskräftigen Einzonung; 
Minderheit 
(Schönenberger, Cavelty, Cottier, Kündig, Reymond) 

b. Streichen 

Art.31 
Proposition de la commission 
Majorite 

b. En cas d'incorporation d'un immeuble dans une zone ä bä
tir, au moment de l'alie'nation ou de l'utilisation comme terrain 
ä bätir, mais au plus tard 15 ans apres l'incorporation defini
tive; 
Minorite 

_ (Schönenberger, Cavelty, Cottier, Kündig, Reymond) 

b. Biffer 
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Art.32 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
Mehrheit 
Bei Einbezug eines landwirtschaftlichen Grundstücks in eine 
Bauzone wird, wenn innert· 15 Jahren keine Veräusserung er-
folgt, für die Bemessung des Gewinns .... · 
Minderheit 
(Schönenberger, Cavelty, Cottier, Kündig, Reymond) 
Streichen 

Abs.3,4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.32 
Proposition de la commission 
Al.1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.2 
Malorite 

. En cas d'incorporation d'un immeuble dans une zone a bätir, 
et a defaut d'alienation dans les 15 ans, le gain se calcule sur 
la valeur venale presumee .... 
Minorite · 
(Schöhenberger, Cavelty, Cottier, Kündig, Reymond) 
Biffer 

Al.3,4 
Adherer au projet du Conseirtederal 

Schönenberger, Sprecher der Minderheit: Der Kommissions
präsident hat Ihnen die Problematik der Artikel 30 bis 32 be
reits dargelegt .. 
Es geht im Grunde genommen um gar nichts anderes als um 
den Einbezug eines·landwirtschaftlichen Grundstücks in die 
Bauzone bzw. in Artikel 31 um die Fälligkeit des Gewinnan
spruchs, der durch diesen Einbezug entsteht. Die Minderheit 
möchte verhindern, dass eir:i Landwirt, desserJ Land gezwun
genermassen eingezont wird- normalerweise wird es sich um 
einen Teil seiner Liegenschaft handeln-, gezwungen wird, 
den restlichen, Tejl seiner Liegenschaft ebenfalls zu verkaufen, 
damit er den Gewinnanspruch seiner Miterben befriedigen 
kann, denn normalerweise verfügt der Landwirt nicht über die 
Mittel, um Gewinnanteile auszuzahlen, die durch die Einzo-· 
nung entstehen. · 

• Die Mehrheit der Kommission war diesem Ansinnen nicht 
hold, wie übrigetns !ßtztes Mal auch Im Rat nicht. Ich halte aber 
nach wie vor dafür, dass die Gesetzgebung, die wir hier betrei
ben, dem Gedanken des Gesetzes über das bäuerliche Bo
denrecht entgegensteht. Das bäuerliche Bodenrecht will den 
landwirtschaftlichen Boden der Landwirtschaft erhalten. 
Mit dieser Vorlage, die Sie zu beurteilen haben, bekämpfen Sie 
aber dieses Ziel, d. h:Sie zwingen einen Landwirt zum Verkauf 
seiner Liegenschaft. Wenn Sie die zwangsweisen Einzonun
gen im Sinne der Kornmissionsmehrhiet behandeln, erreichen 
Sie im Grunde genommen das Gegent~il des angestrebten 
Erfolgs. · 
Ich bitt~ Sie, die entsprechenden Bestimmungen in den Arti
keln 30, 31 und 32 zu streichen. Ich vertrete nacl:l wie vor die 
Auffassung, dass es sich bei den aufgeworfenen Fragen um 
Probleme derHaumplanung handelt und nicht um solche des 
bäuerlichen Bodenrechts. Probleme der Raumplanung sind 
aber ini Raumplanungsrecht zu behandeln; hier ist nicht der 
richtige Ort. 
Wenn Sie den Artikeln tel quel zustimmen, wie sie vorgeschla
gen sind, geht die ganze Vorlage an den Nationalrat, der ver
mutlich auf dieses Problem gar nicht aufmerksam wird. Ich 
würde es daher sehr begrüssen, wenn eine Differenz ges.chaf
fen würc;le, damit die ganze Angelegenheit von der nationalrät
lichen Kommission nqch einmal vertieft geprüft wµrde. Auch 
Herr Bundespräsident Koller hat anlässlich der letzten Ver
handlung dem Rückweisungsantrag zugestimmt, weil er er- · 
klärt hat: «Es ist richtig, das Problem besteht, aber wir haben 

noch keine Lösung.;, Leider haben wir auch heute noch keine. 
Ich bitte Sie daher, die Differenz zu schaffen. 
Die Lösung könnte darin liegen, dass derjenige Landwirt, der 
freiwillig einen Teil seiner Liegenschaft einzonen lässt, behan
delt wird, wie es die Artikel 30 bis 32 vorsehen, dass aber der 
andere, gegen dessen Wil)en einge.zont wird, entsprechend 
anders behandelt wird. 
Aus all diesen Gründer) - ich möchte nicht länger sprechen -
bitte ich .Sie, den entsprechenden Streichungsanträgen der 
Minderheit in den Artikeln 30 Absatz 1 Litera c und Absatz 2 Li
tera c, 31 Litera b-und 32 Absatz 2 zuzustimmen. 

Zimmerli: Wie Herr Kommissionspräsident Schoch ausge
führt hat, ist die ursprüngliche Kommissionsminderheit nach 
nochmaliger, längerer Diskussion zur Mehrheit geworden und 
hat damit den Entscheid dieses Rates vom vergangenen Früh
jahr be~tätigt. Bei d~r Regelung eines vernünftigen Gewinn
beteiligungsrechts im bäuerlichen Bodenrecht stehen wir -
das gebe ich gerne zu -vor einem ausgesprochenen Zielkon
flikt. Wir müssen einerseits im bäuerlichen Bodenrecht den In
teressen der Miterben des Uebernehmers Rechnung tragen 
und andererseits aufpassen, dass wir die Raumplanung nicht 
behindern. Im Baugebiet hat die Raumplanung nun einmal 
ganz klar ~riorität. Dort muss das bäuerliche Bodenrecht zu
rückstecken, auch wenn ich mit HE}rrn Schönenberger den 
Zweckartika! 0rnst nehme. Und dort müssen nötigenfalls auch 
bäuerliche Familienbetriebe liquidiert werden, so leid uns das 
tut. Alles andere wäre nach meinem Dafürhalten falsch ver
standener Heimatschutz: Es geht nicht an, Herr Schönenber
ger, eine einzige Ka1egorie von Grundeigentümern zu schaf
fen, die ein Vetorecht gegen eine Einzonung hätte. Auch ge
gen Auszonungen gibt,es bekanntlich kein Veto eines einzel
nen. 
Mit den Artikeln -so bis 32 im Sinne der Mehrheit ist ein ange
messener Interessenausgleich bei der Fälligkeit der Gewinn
beteiligung zu schaffen. Wenn die Kommissionsmehrheit 
heute in Bestätigung des seinerzeitigen Beschlusses im Rats
plenum in ·der Frühjahrssession an der umstrittenen Fünfzehn
jahresfrist festhält, dann im Sinne eines Kompromisses, der 
zwischen den nach unserem Dafürhalten zu strengen Vorstel
lungen des Bundesrates und einem generellen Verzicht auf 
eine raumplanerisch vernünftige, zeitliche Begrenzung liegt. 
Wir müssen die Baulandhortung auch mit den Mitteln des bäu
erlichen Bodenrechts bekämpfen, wenn wir es können. Im üb-

: rigen steht es dem Zweitrat frei, sich der Problematik noch
mals vertieft anzunehmen und die Fälligkeit allenfalls anders 
festzusetzen, wenn inzwischen die neuen Vorstellungen des 
Bundesrates zur Revision des Raumplanungsgesetzes oder -
konkreter - zur Verflüssigung des Baulandmarktes belmnnt 
werden sollten. Es geht nicht darum, eine Differenz zu schaf-. 
fen, es geht nur darum, zu sagen, was wir wollen. Ich bin über
zeugt, dass der Nationalrat genau merkt, worum es geht. 
Hauptsache, das Gewinnbeteiligungsrecht des bäuerlichen 
Bodenrechts ist mit dem Raumplanungsrecht kompatibel. Die 
Lösung der Kommissionsmehrheit ist es; jene der Minderheit. 
ist es ganz klar nicht. 
Ich bitte Sie deshalb meinerseits, der Kommissionsmehrheit 
zuzustimmen und nicht einen sehr wichtigen Stein aus dem 
Mosaik des zMlrechtlichen Teils des bäuerlichen Bodenrechts 
herauszubreche.n. 

M. Reymond: Selon la lettre c de l'article 30, alineas 1 et 2, 
l'incorporation de toui ou partie d'un imm1:1uble agricole dans 
une zone a bätir, par une decision de l'autorite competente, 
equivaut a une alienation, de sorte que selon les articles 31 et 
32 il taut indemniser ses coheritiers alors que l'lmmeuble n'a 
pas ete vendu ni meme constroit, simplemertt parce que l'au
toriteTa classe en zone a bätir, alors qu'il est toujours utilise 
par l'exploitant comme terrain agricole. Notre commission, ni 
dans sa majorite ni dans sa minorite, n'a repris a l'article 31, 
lettre b, la proposition du Conseil federal qui exigeait que la 
quote-part des coheritiers'au gain soit payee au mC'ment de la 
decision d'incorporation a la zone a bätir prise par l'a~orite. 
La majorite de la commission, quant a eile, considere que la 
quote-pc!,rt au gain est due, en cas d'incorporation dans la 



25. Septemb~r 1990 s 673 Bäuerliches Bodenrecht 

zone a bätir, au moment de l'utilisation comme timain a bätir 
mais au plus tard quinze ans apres l'incorpora~ion definitive 
dans ladite zone, c'est-a-dire jusqu'a pratiquement 40 ans 
apres la reprise en propriete, si le classement en zone a bätir 
intervient durant la 25e annee qui est la derniere pendant la-

. quelle les coheritiers ont droit ä une quote-part au gain. 
Ainsi, yous avez repris le domaine familial qua vous cultivez a 
la valeur de rendement. Or, pendant 25 ans, une simple deci
sion de classification de taut ou partie de ce domaine dans 
une zone a bätir, par une autorite politique a ·Iaquelle vous 
n'avez rien demande, vous contraindra a indemniser vos eo- . 
heritiers meme si vous entendez continuer ä exploiter sur cette 
parcelle. Une teile disposition aurait, me semble-t-il, des reper-

. cussions tres graves pour l'exploitant d'abord. S'il veut conti
nuer a exploiter, II doit s' endetter au-dela de ce que le droit ru
ral lui-meme autorise, alors qu'il ne tire aucun profit d'une clas
sification qu'il n'a pas demandee. La disposition soutenue ici 
par la majorite constitue une contrainte qui pousse litterale
ment l'exploitant a la vente ou a la construction immediate et 
systematique, donc a betonner lui-fTleme au a faire betonner 
dans un delai de quinze ans apres le classemen\ en zone a 
bätir. . . . .. 

• Une teile mesure, c'est-a-dire la contrainte a la construction, 
fait partie·des propositicins que certains suggerent dans la re- · 
vision Mure de la lol sur l'amenagement du ,territoire. II me 
semble que ce .serait une erreur de l'introduire ici, par la 
bande, subreptlcement, dans le droit foncier. En effet, cette 
orientation nouvelle merite un examen approfondl sous l'an
·gIe de l'amenagement du territoire d'une part, et.du droit de 
propriete d'autre part. · . 
A ce sujet, je considere que ceux qui, dans la zone a pätir, 
maintiennet-lt des zones oe verdure et exploitent encore des 
terres agrlcoles ne sont pas forcement inutiles et nuisibles. 
Souvent, ils rendent a terme des services jmportants en faisant 
subsister des-espaces non construits dans la zone a bätir. lls 
laissent heureusement des possibilites d'y installer plus tard 
un college que l'on n'avait pas imagine au depart, une zone de 
verdure durable, un centre-commercial devenu necessaire, un 
centre culturel ou. encore, plus simplement, une possibilite 
d'agrandissement d'une entreprise voisine QUi,.sans cela, doit 
quitler la commune, le canton et p_eut-etre la Confederation, 
taute de possibilite d'extension dans son voisinage immediat. 
Bref, je ne crois pas que l'obligati<;m de construire ou de ven
dre pourconstruire, qui resulte de la proposition de la majorite 
de la commission constitue un progres. Outre l'atteinte directe 
au drpit de proprlete, eile est deraisonnable pour l'interet pu• 
blic. Une teile regle est a ce point contraignante qu'elle aura la · 
consequence suivante: les proprietaires, se sachant con
traints d'indemniser un coheritier du fait du simple·classement 
d'une de leur parcelle en zone a bätir, s'y opposeronttant que 
les 25 ans·de duree de la quote-part au gain de leurs coherl-

. tiers ne sera pas ecoulee. II en resultera un c1menagement du 
territoire difficile a modaler et incoheremt dar:is ses resultats. 
Avec la disposition voulue par la majorite, il 'y a encore plus: le 
proprietaire serait aussi contraint de payer, de debourser pour 
une plus-value calculee mais pas du tout realisee; meme le · 
fisc ne va pas si loin, car il ne demande pas d'impöt sur las 
plus-values, ni mobilieres ni immöbilieres, tant qu'elles ne sont · 
pas dumerit realisees. Or, nous irions plu_s loin qua le fisc avec 

• la quote-part au gain. 
C'est pour cela qua je vous prie devoter avec la minorite de la 
cominission. 

Rüesch: Herr Kollege Zimmerli hat vor wenigen Minuten von 
. der sogena~nteri «Baulandhortung» gesprochen. Diese ist 
.zweifellos ein Problem in diesem Staat. Aber man kann doch 
nicht von Baulandhortung sprechen, wenn ein Bauer seinen 
Landwirtschaftsbetrieb weiterführen will. Wenn er Bauer blei
_ ben will, ist dies nicht Baulandhortung, sondern Treue zum 
· landwirtschaftlichen Betrieb und zur Landwirtschaft. 
Sie haben d~von gesprochen, dass im Zielkonflikt die Interes
sen der Miterben berücksichtigt werden müssen. Dieser Ge
danke ist zweifellos richtig. Aber gemäss dem Sinn und den 
Bestimmungen dieses Gesetzes sind die Interessen der Miter
ben dann zurückzustecken, wenn der betreffende Ueberneh-

mer der Liegenschaft weiterhin Landwirtschaft betreiben will. 
Darum bekommt er ja die Liegenschaft zum Vorzugspreis, und 
die Interessen der Miierben spieien nur dann eine Rolle, wenn 
er verkauft und Geld realisiert. Wenn er weiterhin Bauer sein 
will, spielen die Interessen der Miterben nicht, sie sind ja_ ge
setzlich zurückgesteckt. Wenn Sie den Bestimmungen der 
Mehrheit folgen, dann zwingen Sie Bauern, die weiterhin ihrer 
Scholle treu bleiben wollen, zum Verkauf. In der Regel wird 

. niemand die entsprechenden Preise aus seinen Ersparnissen 
zahlen können. Er ist gezwungen aufzuhören. 
Nehmen Sie einmal das sogenannte «Gelbe Heft», das auf den 
Pre$setischen im Rat aufliegt. Dort können Sie lesen, dass in 
der Schweiz pro Jahr 3000 Bauern von ihren Höfen vertrieben 
werden. Die Formulierung «vertrieben werden» mag über
spitzt sein. Aber die Entwicklung ist so. Die Wohngebiete 
wachsen, die Strassen wachsen, die Industriegebiete wach
sen und Bauernhöfe gehen laufend-ein. Wenn Sie hie~ der 
Mehrheit folgen, dann wird diese überspitzte Formulierung 
schliesslich noch Wahrheit: dass Sie effektiv Leute vertreiben 
und zum Verkauf zwingen, die unserer Scholle noch treu blei
ben wollen. Das ist sicher nicht der Sinn dieses Gesetzes. 
Ich bitte Sie im Interesse der Erhalt1,mg unserer Landwirt
schaft, der Minderheit zuzustimmen. · 

Jagmetti: Ma:n wird nie müde, den Kantonen vorzuwerfen, sie 
hätten den Gesetzgebungsauftrag von Artikel 5 Raumpla
nungsgesetz nicht erfüllt und den Ausgleich der Planungs
mehrwerte nitht gesetzlich verankert, der für den Fall einer 
Einzonung oder Aufzonung vorgesehen ist. Nun erweist sich, 
dass das nicht nur im Verhältnis Eigentümer/Gemeinwesen 
Schwierigkeiten bietet, sondern dass dieser Ausgleich auch 
unter den Erben eines landwirtschaftlichen Gewerbes erhebli-

. ehe Probleme verursacht. ' 
Wenn man der Minderheit folgen würde, dann würde man auf 
den ersten Blick;-- aber nur auf den ersten Blick- etwas für die 
Erhaltung der bäuerlichen Betriebe tun. Vorgesehen ist ja in 
der Kommissionsvorlage, dass man Artikel 31 so gestaltet,. 
dass diese Auszahlung spätestens in 15 Jahren erfolgen muss 
und jedenfalls dann, wenn die Möglichkeit der Ueberbauung 
genutzt wird. Woher kommen diese 15 Jahre? Sie sind ja nicht 
erfunden worden, sondern sie stimmen mit dem Planungsziel · 
von Artikel 15 Raumplanungsgesetz überein. _ 
Was ist nun, wenn man Land, das in die Bauzone eingezont 
wird, als Landwirtschaftsland erhält? Man kann sagen: Dann 
haben wir etwas für die Landwirtschaft getan. Haben wir wirk
lich etwas getan? Ist es dann nicht so, dass der Druck eben 
anderswo erfolgt? Und ist es dann nicht so, dass man zu 
grosse Bauzonen ·macht, weil das Land in der Bauzone nicht 
v~rfügbar ist? Haben wir dann die_ raumplanerischen Ziele er
reicht, wenn man die Bauzonen einfach ausdehnt, weil• das 
Land dort, wo es zur Ueberbauung bestimmt ist, nioht genutzt 
werqen kann? Und haben wir damit für die Erhaltung der Land
wirtschaft etwas getan, wenn wir die Bauzonen vergrössem 
und die Landwirtschaftszonen verkleinern, weil wir eben auch 
in der Bauzone landwirtschaftliche Flächen erhalten? 
Ich plädiere für die Kommissionsmehrheit, wie ich schon im er
sten Durchgang für diese Lösung plädiert habe, weil ich über
zeugt bin, dass wir eine klare Abgrenzung brauchen. Sonst hat 
die Raumplanung ihr Ziel nicht erreicht. Durqh diese klare 
Trennung sqhaffen wir genügend Flächen, die wirklich der 
Landwirtschaft vorbehalten sind und ihr auch dienen. 
Ich bitte also in diesem Sinne, der Mehrheit zuzustimmen. 

Schallberg er: Ich gehe einig mit der Kom·missionsminper-. 
heit. Die zwangsweise Einzonung eines Teils einer·uegen
schaft kann für den betreffenden Bauern eine sehr grosse 
Härte bedeuten.- Ich glaube, es gibt nichts Härteres, als wenn 
einer, der dem Beruftreu bleiben will, von seiner Liegenschaft, 
vielfach von seinem «Vaterheim», das von der Familie über Ge
nerationen bewirtschaftet wurde, vertrieben wird., 
Nun wird die Baulandhortung als Argument angeführt. Ich 
möchte doch darauf hinweisen, dass verschiedene Kantone in 
ihren Einführungsgesetzen zum Raumplanungsgesetz das In
strumentarium der Landumlegung eingeführt haben. Ich 
meine, dort sei die Lösung zu suchen. Das können die Kan-
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tone tun, ohne- dass sie di.ese bäuerliche Existenz total auflö
sen. Wenn ein Bauer gegen l?einen Willen eingezont wird, soll 
man ihm zumindest auf kantonaler Ebene die Möglichkeit ge
ben, dass er durchhalten, seinen Betrieb weiterführen, viel
leicht sogar einer künftigen Generation weitergeben kann. 
Wenn wir aber hier eine schweizerisch.e Gesetzgebung schaf
fen - die geht ja immer vor-. dann hat die kantonale Lösung, 
die sich bewähren wird, keine Chance mehr. 

---••· ...... ···•· -··-----------''---'-----

ein Grundprinzip des Raumplanun~rechts verstossen 
würd,e, wen-n wir Umzonungen dem Belieben der Betroffenen 
überlassen würden. Vielleicht ist hier das Ei des Kolumbus 
noch nicht gefunden. ' 
Aus diesem Grund schie$St meiner Mein,ung nach die Kom
missionsminderheit übers Ziel hinaus, wenn sie auf keinen Fall 
eine Einzonung eines landwirtschaftlichen Grundstücks in 
eine Bauzone zum Anlass für das Mitbeteili.gungsrecht der Mit
erben werden lässt. 

Uhlmann: Es scheint, dass hier wieder einmal die theoreti- In der .Kommission des Ständerates hat sich aufgrund eines 
sehe Lösung einer praktischen Situation gegenübersteht. Die Antrags von Herrn S,tänderat Zimmerli doch eine Zwischen-
lösung der Mehrheit scheint mir theoretisch richtig zu sein; lösung durchgesetzt. Danach wird die Einzonung zwar. der 
ich b~tone das ausdrücklich, aus welchen Gründel') wurde er- Veräusserung gleichgestellt, der Gewinnanspruch wird aber 
wähnt: Aber in der Praxis wird das Härtefälle geben, die zu un- erst.fällig, wenn tatsächlich überbaut oder verkauft wird. Das 
möglichen Situationen füt:Jren können. Besondere an dieser Lösung liegt darin, dass der Gewinnan-
lch habe verschiedene solche Modelle jm Kopf, die durch Ent- spruch in jedem Fall 15 Jahre nach erfolgter Einzonung fällig 
scheide bereits in der Praxis so eingeführt wurden. Wir gehen wird. · 
davon aus, dass eben-z. B. nach Artikel 30 Absatz 1 Buchsta- . Nun gebe ich Herrn Ständerat Reymond gerne zli, dass das in 
be c ein Grundstück einen veräusserungsähnlichen Tatbe- ausgesprochen extremen Fällen den Nachteil hat, dass dieses 
stand erreicht, mit Ausnahmen. Da stelle ich mir jetzt eine Hof- Gewinnanspruchsrecht der Miterben sehr, sehr lange - unter 
parzelle vor. Das Haus und die Scheune werden ausgenom- Umstanden bis zu 40 Jahren - liegenbleibe11 kann. Aber das 
men und bleiben weiterhin der Landwirtschaft unterstellt auf- . trifft nur in ausgesprochenen Extremfällen zu -·im Normalfall 
grund dieses Artikels. Das ist auch heute bei einer Erbteilung· dagegen nicht. 
schon Praxis; das als Beispiel. Nun kann es vorkoIT1men, dass Deshalb schliesse ich mich im Namen des Bundesrates ·der 
die Hofstatt und vielleicht 20, 30 Ar\m als engerer Umschwung Mehrheit Ihrer Kommission, dieser Kompromisslösung, an, in 
zum Landwirtschaftsbetrieb geschlagen werden und eben der Hoffnung, dass wir aufgrund der Bereitschaft, die Ihre Min-
nicht unter diesen Artikel fallen. Das übrige Land der Hofpar- derheit signalisiert hat, in der Kommission des Nationalrats. 
zelte wird in die Bauzone eingeteilt und im Erbfall vielleicht so- doch noch einen besseren Weg finden können. Nach Mei
gar den Miterben zugeschlagen. Nun kann auf diesem Land nung des Bundesrates gilt es aber, jede Gelegenheit zu ergrei
um die Hofstatt gebaut werden, und das kommt einem Würge- - fen, um das Mögliche gegen die Baulandhortung und für mehr 
griff für diesen Betrieb gleich. Er kann nach fünf, sechs Jahren Erbengerechtigkeit zu unternehmen, und das tut der Antrag 
von seiner Hofstatt, obwohl er sie als landwirtschaftlich zuge- der Mehrheit der Kommission. · 
~hlagen erhält, nicht mehr weiter existieren. Und wenn er Im übrigen gebe ich der Minderheit der Kommission folge·n-. 
dann verkaufen möchte, vielleicht um auszusiedeln, kann er des.zu bedenken: Sie meinen, das gehöre nicht hierher, und 
das nicht tun, weil ihm das Geld nicht zur Verfügung steht, weil Sie möchten das _Problem bei der Revision des Raumpla-
das Gewinnbeteiligungsrecht der Miterben hineinspielt. Es nungsgesetzes lösen. Sie haben aber sicher auch festgestellt, 
gibt in der Praxis solche F.älle. Ich habe da einige Erfahrung. wie die Vernehmlassung qes Vorschlags auf die Revision des 
Darum bin ich ·wirklich überzeugt, dass wir hier der Minderheit Raumplanungsgesetzes aussieht; die Meinungen gehen total 
zustimmen müssen. ·auseinander. Deshalb ist mir wirklich dieser Spatz in der Hand 

Bundespräsident Koller: Ich möchte zuerst klarstellen, ur:ri 
welche Frage es genaugenommen geht. Es geht lediglich· 
darum, welche Wirl<ung die Aufnahme eines landwirtschaft
lichen Grundstücks oder eines landwirtschaftlichen Gewerbes 
in eine Bauzone auf das Gewinnanspruchsrecht der Miterben 

· hat. Im Vordergrund der Ueberlegungen· steht die Frage der 
Erbgerechtigkeit neben den raumplanerischen Problemen ei
ner zonengemässen Nutzung, die auch ein Nebenzweck der. 
Regelung·sind: _ 
Grundsätzlich stehen sich für die Lösung dieser Frage zwei 
Konzepte gegenüber. Das eine hat Ihnen der Bundesr1:tt im 
Entwurf und in der Botschaft unterbreitet. Danach hätte die 
Umzonung, eines landwirtschaftlichen Grundstücks in die 
Bauzone die sofortige Fälligkeit des Gewinnanspruchs der 
Miterben bewirkt, die Einzonung_würde in bezug auf dieses 
Gewinnanspruchsrecht der Miterben also gleich behandelt 
wie ·der Verkauf des Grundstücks. Fü'r eine solche Lösung gibt 
es nach Meinung (!es Bundesrates gute Gründe, denn in dem . 
Moment, da ein landwirtschaftliches Grundstück in eine Bau-

.· zone aufgenommen wird, trägt der Grundgedanke des Schut
zes und der Privilegierung des Uebernehmers nicht mehr, 

. sondern dann-soll wieder die normale Erbengerechtigkeitzurn 
Zuge kommen. 
Auf den genau gegenteiligen Standpunkt stellt sich die Kom• 
-missionsrninderheit, wobei ich Herrn Ständerat Schönenber
ger gerne zugebe, dass für sie vor allem der Stein des Anstos
ses ist, wenn eine solche Umzonung g·egen den Willen des 
entsprechenden Eigentümers erfolgt. Das zeigt mir auch, 
dass wir in der Kommission des Nationalrates vielleicht doch 
noch einen Ausweg finden könnten, weil auch Herr Schönen
berger und jene, die diese Minderheit unterstützen, offenbar 
gegen dieses Gewinnanspruchsrecht der Miterben nichts ein
zuwenden hätten, wenn eine Umzonung freiwillig erfolgen 
wü~de. 
Wir konnten diesem Vorschlag nicht zustimmen; weil es gegen 

lieber als die Taube auf dem Dach. 
Aus diesem Grund bitte ich Sie, der Mehrheit Ihrer Kommis-
sion zuzustimmen. · · 

Schoch, Berichterstatter: Eine Bemerkung zum Prozedere. 
Nach meiner Auffassung kann über das ganze Paket in einem 
Verfahren abgestimmt werden, also über die Artikel 30 Ab
satz 1 Litera c und Absatz 2 Litera c sowie Artikel 31 Litera b 
und Artikel 32 Absatz 2 eine einzige Abstimmung, das hängt 
nämlich alles organisch miteinander zusammen. 

· Präsident: Sie sind damit einverstanden, dass wir über die Ar-
tikel 30, 31 und 32 gemeinsam a~stimmen. · 

Abstimmung- Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für _den Antrag der Minderhe~ 

Art.62 
(l.ntrag-der Kommission 
Abs.1 

20Stimmen 
19 Stimmen 

Wer ein landwirtschaftliches Gewerbe Öder Grundstück.er
werben will, braucht dazu eine Bewilligung. 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.62 
P'roposiüon cte la commission 
Al. 1 . 
Celui qui entend acquerir une entreprise ou un immeuble agri
cole doit y etre autorise. 
A/.2 
Adherer au projet du Conseil federal 
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Schoch, Berichterstatter: Wir können damit zum zweiten Kapi
tel des dritten Titels übergehen und uns dem neuen Bewilli
gungsverfahren widmen. Bevor ich, auf Einzelheiten zu den Ar- · 
tikeln 62ff. eintrete, muss ich zwei kleine Vorbemerkungen an
bringen. 
Die Kommission hatte sich bekanntlich bei der ersten Bera
tung des Geschäfts für das Einspracheverfahren entschieden. 

' Die Ratsmehrheit hat einen Systemwechsel vollzogen und ent
gegen dem Antrag der Kommissionsmehrheit und des Bun
desrates beschlossen, dass das Bewilligungsverfahren in das 
Gesetz aufzunehmen sei. 
Die Kommission ihrerseits hat aber an der Sitzung, die sie im 
vergangenen August durchgeführt hat, nur jene Normen neu 
beraten und umformuliert, die als Folge dieses Systemwech
sels umgeändert werden mussten. Den Inhalt des ganzen 
zweiten und dritten Kapitels des dritten Titels des BGBB hat die 
Kommission demgegenüber nicht mehr geändert. Wir haben 
also nicht mehr über an sich wesentliche Fragen - z. B. über 
die obligatorische Selbstbewirtschaftung eines landwirtschaft
lichen Heimwesens oder über obligatorische Maximalpreis
vorschritten und ähnliches - gesprochen. Das ist alles auf der 
Basis der früheren Beschlüsse üb,ernommen worden. Die 
Kommissionsarbeit hat sich nur noch mit dem Umbau der Nor
men vom Einsprache- zum Bewilligungsverfahren beschäftigt. 
Aus rein technischen Gründen und aus solchen der Ueber
sichtlichkeit ist in der Folge eine neue Fahne .erstellt worden. 

-Ich darf davon ausgehen, dass Sie diese neue Fahne vor sich 
haben und dass wir die Verhandlungen aufgrund der neuen 
Fahne durchführen können. 
Ich möchte einen wesentlichen Hinweis anbringen: der öffent
lich-rechtliche Teil, und insbesondere das zweite und dritte Ka
pitel dieses öffentlich-rechtlichen Teils, enthält ganz zentrale, 
ganz wesentliche Fragen. Im öffentlich-rechtlichen Teil gibt es 
im Prinzip drei Fragen von grundlegender Bedeutung. Eine 
dieser Fragen haben Sie bereits entschieden, nämlich mit 
dem Entscheid, für das Bewilligungsverfahren einzustehen 
und nicht - wie ursprünglich Kommissionsmehrheit und Bun
desrat - für das Einspracheverfahren. Heute kommen zwei 
weitere zentrale Fragen zur Behandlung: die Frage, ob nur ein 
Selbstbewirtschafter ein landwirtschaftliches Gewerbe oder 
Grundstück kaufen können soll, und die Frage, ob Maximal
preise vorgeschrieben werden sollen. Es geht heute also nicht 
etwa bloss um redaktionelle Bereinigungen der Vorlage, son
dern wir haben im Rahmen der heutigen Beratung ganz zen
trale und wichtige Entscheidungen zu treffen. Das die kurze 
Vorbemerkung. 
Ich möchte jetzt zu Artikel 62 übergehen. Wir haben zunächst 
den Titel des zweiten Kapitels dem Systemwechsel ange
passt. Wir sprechen dort vom Bewilligungsverfahren urid ha
ben das noch etwas erweitert, indem auf den Erwerb von land
wirtschaftlichen Gewerben und Grundstücken hingewiesen 
wird. 
Artikel 62 ist in Absatz 1 neu formuliert und bleibt in Absatz 2 
unverändert wie ursprünglich vom Bundesrat vorgeschlagen. 

Angenommen -Adopte 

Art.63 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Keiner Bewilligung bedarf der Erwerb: 
a ..... 

e. im Rahmen einer Enteignung_ oder einer Bodenverbesse
rung unter behördlicher Mitwirkung; 

g. durch das Gemeinwesen und sejne Anstalten, sofern dieser 
der unaufschiebbaren Erfüllung unmittelbarer öffentlicher Auf
gaben dient und das Grundstück enteignet werden könnte; · 

Abs.2 
Streichen 

Art.63 
Proposition de la commission 

17-S 

Al. 1 
N'a pas besoin d'etre autorisee l'acquisition faite: 
a ..... 

e. Dans le cadre d'une expropriation ou d'ameliorations fon
cieres .... 

g. Par Ja collectivite et ses etablissements, dans la rnesure ou 
cette acquisition sert a l'accomplissement immediat de täches 
publiques auxquelles l'immeuble est directement affecte et 
que celui-ci pourrait etre exproprie a cette fin; 

A/.2 
Bitter 

Schoch, Berichterstatter: Artikel 63 ist umformuliert worden, 
und zwar in den Literae e und g. Die Kommission ist der Mei
nung, die neu beschlossene Formulierung dieser beiden 
Buchstaben sei eleganter, sei eingängiger und füge sich bes
ser in den gesamten Kontext der Gesetzesvorlage ein. Im übri
gen ist zu Artikel 63 höchstens noch der Hinweis zu machen, 
dass Absatz 2 gestrichen wird, weil er beim Bewilligungsver
fahren hinfällig wird. 

Bundespräsident Koller: Ich möchte darauf hinweisen, dass 
Ihre Kommissiqn in Litera g, in der es um die Ausnahmen vom 
Bewilligungsyerfahren geht, die Möglichkeiten des Gemein
wesens, landwirtschaftliche Grundstücke zu erwerben, we
sentlich eingeschränkt hat - praktisch auf die Enteignungs-
~~ ' 

Der Bundesrat kann d.em zustimmen, wird Ihnen aber zur . 
Kompensation beantragen, bei Artikel 64 dem Antrag der Min-. 
derheit II (Hänsenberger/Cavelty) zuzustimmen, wo im Rah
men der Verweigerungsgründe wieder eine gewisse Oeffnung 
in bezug auf die Möglichkeiten des Erwerbs von öffentlichem 
Gemeinwesen erfolgt. 

Angenommen -Adopte 

Art.64 
Antrag der Kommission 
Titel 
Verweigerungsgründe 
Abs.1 
Der Vertrag auf Eigentumsübertragung eines landwirtschaft
lichen Gewerbes oder Grundstückes ist zu bewilligen, wenn 
kein Verweigeru11gsgrund vorliegt. 
Abs. 1 bis Einleitungssatz 
Die Bewilligung zur Veräusserung eines landwirtschaftlichen 
Gewerbes oder Grundstückes ist zu verweigern, wenn: 

Abs. 1 bis Bst. a 
Mehrheit 
Streichen 
Minderheit 
(Zimmerli) 
a. der Erwerber nicht Selbstbewirtschafter ist; 
Abs. 1 bis Bst. b . 
Mehrheit 
b ..... zur offensichtlichen Spekulation erwirbt; 
Minderheit 
(Zimmerli) 
Streichen 

· Abs. 1bis Bst. c-e 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.2 
Mehrheit 
Streichen 
Minderheit 1 
(Kündig, Rüesch) 
Die Beschränkungen gemäss Buchstaben d und e gelten für 
Selbstbewirtschafter. 
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Minderheit II 
(Hänsenberger, Cavelty) 
Die Beschränkungen gemäss Buchstaben d und e g·elten 
nicht für das Gemeinwesen und seine Anstalten. · 

Art. 64 
Proposition de 1a commission 
Titre 
Motifs de refus 
Al. 1 
L'alienation d'une entreprise ou d'un immeuble agricole doit 
etre autorisee lorsqu'il n'existe aucun motif de refus. 
Al. 1 bis phrase introductive 
L'autorisation doit etre refusee quand: 

AJ. 1 bis /et. a 
Maforite 
Biffer 
Minorite 
(Zimmerli) 
a. L'acquereur n'exploite pas ä titre personnel; 
Al. 1 bis /et b 
Mafoiite 
b ..... dans un dessein evident de speculation; 
Minorite 
(Zimmerli) 
Biffer 

AI. tbislet. c-e 
Adherer au projet du Conseil federal 

A/. 2 
Majorite 
Biffer 
Minorlte I 
(Kündig, Rüesch) 
Les limitations prevues sous lettres d et e s'appliquent aux ex
ploitants ä titre personnel. 
Minorltell 
(Hänsenberger, Cavelty) 
,Les limitations prevues sous lettres d et e ne s'appliquent pas 
ä la collectivite et ä ses etablissements. 

Schoch, Berichterstatter: Bei Artikel 64 hat es die Kommission 
ihrem geplagten Präsidenten wirklich nicht leicht gemacht. Es · 
stehen sich im wesentlichen drei Konzepte gegenüber, näm
lich zunächst das Konzept des Bundesrates - das Sie aus der 
Fahne ersehen -, dann das Konzept der Kommissionsmehr
heit - ebenfalls..aus der Fahne ersichtlich - und schliesSlich 
das Konzept der jetzt neu nur noch e:Jurch Herrn Zimmerli re
präsentierten Kommissionsminderheit, das auch auf der 
Fahne abgedruckt ist. Separat zu behandeln sind dann die An
träge der beiden Minderheiten Kündig/Rüesch einerseits und 
Hänsenberger/Cavelty anderseits. Darauf werden wir später 
eintreten. Im Moment stehen diese beiden Minderheitsan
träge nicht zur Diskussion, sondern ich will mich zunächst den 
drei grundsätzlich zur Diskussion stehenden Konzepten im 
Zusammenhang mit Absatz 1 von Artikel 64 widmen und 
möchte als allererstes darauf hinweisen, dass die Fahne leider 
noch einen Fehler, einen Mangel enthält. Die Kommissions
mehrheit beantragt nämlich die Streichung von Absatz 2 des 
durch den Bundesrat vorgeschlagenen Textes. Das ist bedau
erlicherweise nicht auf die Fahne aufgenommen worden. Ihr 
Kommissionspräsident übernimmt dafür eine Mitverantwor
tung, denn er hat die Fahne vor der definitiven Drucklegung 
konsultiert und korrigiert und hat das übersehen. Ich bedaure 
dieses Missverständnis und hoffe auf Ihre Nachsicht. 
Nun also zunächst zur Stellungnahme, zur Begründung der 
Position der Kommissionsmehrheit und gleichzeitig zur Ab
grenzung dieser Position gegenüber dem, was der Bundesrat 
vorschlägt. Sie ersehen aus der Fahne, dass der Bundesrat 
vorab eine Litera a beantragt, nach der die Bewillig11ng zurVer
äusserung eines landwirtschaftlichen Gewerbes oder Grund
stückes verweigert würde, «wenn der Erwerber es überwie
gend als Kapitalanlage erwirbt». Die Kommissionsmehrheit 

beantragt ihnen, diese Einschränkung zu streichen. Die Kom
missionsmehrheit ist der Auffassung, dass das, was der Bun
desrat hier beantragt, zu weit geht und die Vertragsfreiheit in 
elnem Masse einschränken würde, das nicht in Kaufgenom
men werden will und dem die Kommissionsmehrheit nicht zu
stimmen kann. 
Zu Litera a. ist demgemäss im wesentlichen zu sagen, dass 
nach Auffassung der Kommissionsmehrheit der Erwerb eines 
landwirtschaftlichen Gewerbes oder eines iandwirtschaftll~ 
chen Grundstückes stets und ausnahmslos eine Kapitalan
lage ist, und das auch dann, wenn ein aktiver Bauer, ein Land
wirt ein landwirtschaftliches Gewerbe oder ein landwirtschaft
liches Grundstück käuflich erwirbt. Auch dann ist nämlich der 
Aspekt der Kapitalanlage ein für den Kauf mindestens wesent
lich mitbestimmender Aspekt. Es würde daher nach Auffas
sung der Kommissionsmehrheit die Optik verzerren - und 
zwar in einer geradezu grotesken Weise verzerren-, wenn auf 
den Aspekt der Kapitalanlage Rücksicht genommen und die 
Kapitalanlage verboten würde. Wie problematisch die durch 
den Bundesrat vorgeschlagene Litera a ist, ergibt sich im übri
gen aus der Tatsache, dass der Bundesrat gezwungen war, ei
nen Absatz 2 vorzuschlagen, mit dem er Litera a wieder etwas 
entschärfen wollte, den Sie auf der Fahne nachlesen können 
und den Ihnen die Kommission zur Streichung beantragt, weil 
sie auch Litera a streichen will. 
Im übrigen ist auch die Formulierung «überwiegend als Kapi
talanlage» problematisch. Die Kommissionsmehrheit geht da
von aus, dass dies nur Unsicherheit schaffen würde, weil es in 
sehr vielen Fällen a priori unklar wäre, ob eine überwiegende 
Kapitalanlage.vorliegt oder ob der Aspekt der Kapitalanlage im 
einen oder anderen Falle nicht überwiegend sei. 
Die Kommissionsmehrheit beantragt Ihnen sodann die Erwei
terung von Litera b um ein Wort, nämlich um das Wort «offen
sichtliche». Die Kommissionsmehrheit will also nicht nur die 
Spekulation als solche als Ausschliessungsgrund in das Ge
setz aufnehmen, sondern es muss sich nach Meinung der 
Mehrheit um eine «offensichtliche Spekulation» handeln. Da
bei ist sich die Kommissionsmehrheit darüber im klaren, dass 
sogar noch der Begriff «offensichtliche Spekulation» gewisse 
Definitionsprobleme bringen wird, aber mindestens sind diese 
Probleme geringer, wenn offensichtliche Spekulation zur Dis
kussion steht, als wenn nur - wie der Bundesrat das macht -
von Spekulation tel quel gesprochen wird. • 
Die Kommissionsmehrheit beantragt Ihnen demgemäss also 
Streichung von Litera a und Ergänzung von Litera b durch ein 
Wort, nämlich durch das Wort «offensichtliche». 
Ich grenze jetzt als nächstes - nachdem die Abgrenzung zwi
schen Kommissionsmehrheit und Bundesrat erfolgt ist - zur 
Kommissionsminderheit ab, zum Antrag, den Herr Zimmerli 
hier vertreten wird. Die Kommissionsminderheit beantragt Ih
nen, ganz im Gegensatz zu,r Kommissionsmehrheit und zum 
Bundesrat, einen absoluten öffentlich-rechtlichen Schutz des 
Selbstbewirtschafters. Nach dem Konzept der Kommissions
minderheit soll nicht Käufer eines landwirtschaftlichen Gewer
bes oder Grundstückes sein können, wer dieses Grundstück 
oder dieses Gewerbe nicht selbst bewirtschaftet. 
Die Kommissionsmehrheit hält dieses Konzept ebenfalls für 
unakzeptabel, weil sie Nichtlandwirten nicht die Möglichkeit, 
landwirtschaftliche Gewerbe oder landwirtschaftliche Grund
stücke zu kaufen, definitiv verschliessen will. Es gibt nach Auf
fassung der Kommissionsmehrheit eine ganze Reihe von legi
timen Gründen, die Anlass zum Erwerb eines landwirtschaft
lichen Grundstückes oder Gewerbes auch für einen Nicht
landwirt sein können. Die Kommissionsmehrheit möchte da
her für Nichtlandwirte den Kauf von landwirtschaftlichen Ge
werben oder Grundstücken nicht ein für allemal ausschlies
sen. Die Kommissionsmehrheit lehnt einen so absoluten 
Schutz des Selbstbewirtschafters ab, auch wenn sie im Prinzip 
natürlich der Meinung ist, dass der Selbstbewirtschafter eine 
bevorzugte Behandlung verdient. 
Die Kommissionsmehrheit trägt bei ihrem Antrag auch dem 
Antrag der Kommissionsminderheit Rechnung, der unter Arti
kel 65a in der Fahne nachzulesen ist. Die Kommissionsmehr
heit ist der Auffassung, dass auch die Ausnahmen, die in Arti
kel 65a durch die Minderheit vorgesehen werden, die Situa-
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tion noch nicht befriedigend zu bereinigen vermögen und 
dass auch angesichts dieser dort vorgesehenen Ausnahmen 
das Prinzip, wonach nur ein Selbstbewirtschafter Käufer eines 
landwirtschaftlichen Grundstückes sein kann, zu starr und zu 
unbeweglich ist. Deshalb lehnt die Kommissionsmehrheit den 
Grundsatz der obligatorischen Selbstbewirtschaftung für ei
nen Käufer ab. 
Ich beantrage Ihnen namens der Kommissionsmehrheit, ih
rem Antrag zuzustimmen und demgegenüber die Anträge so
wohl des Bundesrates als auch der Minderheit abzulehnen. 

Zimmern, Sprecher der Minderheit: Auch im Bewilligungsver
fahren geht es darum, dass wir die unerwünschten Erwerbs
geschäfte definieren. Hier besteht - der Präsident hat es ge
sagt - zwischen der Mehrheit der Kommission und dem Bun
desrat auf der einen Seite und der Kommissionsminderheit auf 
der anderen Seite- ich nehme an, Herr Onken sei immer noch 
dabei; er war nur nicht an der Sitzung und hat deshalb auf der 
Fahne nicht unterschrieben - eine grundlegende, konzeptio-
nelle Differenz. · · 
Ich habe bereits in der Eintretensdebatte im Frühjahr darauf 
hingewiesen, dass es der Minderheit darum geht, den Selbst
bewirtschafter auf der freien Wildbahn des landwirtschaftli
chen Bodenmarktes besser zu schützen, ohne - das unter
streiche ich - einem Monopol des Bauern bzw. des Selbst
bewirtschafters beim bäuerlichen Grundbesitz das Wort zu 
reden, denn ein solches wäre - wir sind uns dessen alle be
wusst - in unserem Land weder mehrheits- noch konsensfä
hig. Es geht also gerade nicht um einen absoluten Schutz des 
Selbstbewirtschafters, wie man aufgrund des Votums des 
Herrn Kommissionspräsidenten annehmen könnte. 
Ich bitte Sie, sich doch der schwierigen Situation bewusst zu 
werden, in welcher die Landwirtschaft gerade heute steht, in 
der Zeit der Herausforderung durch Europa und das Gatt, Alle 
reden von Opfern; welche die Landwirtschaft und der Bauern
stand zu erbringen haben. Alle reden von Strukturwandel, 
ohne selbstverständlich die verfassungsrechtlich verlangte 
Landesversorgung oder den gesunden Bauernstand, lies lei
stungsfähigen Familienbetrieb, in Frage zu stellen. Auch 
heute haben wir wieder gehört, wie man sich beim Gewinn
beteiligungsverfahren für diesen Familienbetrieb einsetzt. 
Aber merkwürdigerweise ist man noch f1icht bereit, auch die 
Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass der Bauern
~tand - ich betone: der schweizerische Bauernstand -wirklich 
überleben kann. Es geht dies nur über eine Stärkung des 
Selbstbewirtschafterprinzips auch im Bewilligungsverfahren. 
Das richtig verstandene Selbstbewirtschafterprinzip steht ver-· 
nünftigen Strukturveränderungen, die wir alle wollen, wollen 
müssen, nicht eRtgegen, sondern fördert sie. Dies als Vorbe-
merkung. . 
Nun zur Begründung des Minderheitsantrages im einzelnen: 
Einig ist die Kommissionsminderheit mit der -mehrheit - Sie 
haben es auf der Fahne gesehen - nur in einem einzigen 
Punkt. Der Einsprachegrund und jetzt Verweigerungsgvund 
der Kapitalanlage bringt sachlich nichts. Auch ich habe noch 
nie, jemanden gesehen, der nicht zu Kapitalanlagezwecken 
Land erworben hätte. Und was heisst schon «überwiegend»? 
Dieser Begriff ist, wenn Sie mir diese Bemerkung nach der hier 
im Rat geführten Diskussion zur Definition des landwirtschaft
lichen Gewerbes erlauben, noch wesentlich unklarer als der 
Begriff «namhaft», an dem seinerzeit der Bundesrat Anstoss 
genommen hat. Er ist entweder mathematisch zu verstehen -
«mehr als 50 Prozent», was unlösbare Beweisprobleme stellt 
-, oder dann ist er so schwammig, dass man ihn besser 
streicht. · 
Die Kommissionsminderheit bietet gegenüber der Mehrheit 
eine Alternative an, die durchaus auch in der Zielrichtung des 
bundesrätlichen Vorschlages liegt. Die Minderheit möchte 
zwei allgemeine und zwei spezifisch agrarpolitische Verweige
rungsgründe im Gesetz verankert wissen. Die letzteren betref
fen die Buchstaben d und e der bundesrätlichen Vorlage und 
sir,d - auch in meinen Augen - ebenso nötig wie unbestritten. 
Bei den allgemeinen Verweigerungsgründen scheiden sich 
aber die Geister. Während die Kommissionsmehrheit die of
fensichtliche Spekulationsabsicht und den nach meiner Mei-

nung allerdings viel zu harmlos umschriebenen übersetzten 
Preis als Verweigerungsgründe gesetzlich verankern will, 
möchte die Kommissionsminderheit- neben einer wirksamen 
Preisüberwachung, über die wir noch zu sprechen haben -die 
Erwerbsbewilligung grundsätzlich verweigern, wenn der Er
werber nicht Selbstbewirtschafter ist, aber eben - ich betone 
nochmals- nicht im Sinne einer grobschlächtigen Monopollö
sung für den Bauern, sondern gemildert mit einer Ausnahme-
bestimmung (Art. 65a)., · 
Ich kann nicht anders, als an dieser Stelle auch gleich noch die 
Möglichkeiten für einen Dispens zu erläutern und zu begrün
den. Artikel 65a, der diese Frage regelt, ist untrennbar mit Arti
kel 64 in unserer Lesart verbunden. Nicht erforderlich sind bei 
einer klaren Verankerung des Selbstbewirtschafterprinzips in 
Artikel 64 aber die Zusätze der Minderheiten I und II. Hier 
könnte dann, wenn Sie unserem Antrag folgen, der Mehrheit 
zugestimmt werden. 
Zur Ausnahme; der Kommissionspräsident hat vorhi,n darauf 
hingewiesen. Sie ist wie folgt konzipiert: Wenn ein Nichtselbst
bewirtschafter am Veräusserungsgeschäft beteiligt ist, muss 
er bei der Bewilligungsbehörde ein Ausnahmegesuch stellen, 
damit diese prüfen kann, ob das Geschäft unbedenklich sei. 
Unbedenklich ist es erstens, wenn keine Spekulationsabsicl'lt 
vorliegt. Hier treffe ich mich sinngemäss mit der Mehrheit der 
Kommission, und hier kann man sich auch an der Rechtspre
chung zu Artikel 19 des Bundesgesetzes über die Erhaltung 
des bäuerlichen Grundbesitzes orientieren. Zweitens ist das 
Geschäft unbedenklich, wenn ein wichtiger Grund für den Er
werb nachgewiesen ist. Diese wichtigen Gründe können und 
sollen nicht abschliessend aufgezählt werden, sondern sind 
als sogenannt unbestimmte Gesetzesbegriffe jeweils durch 
die Praxis zu konkretisieren. Das ist keine gesetzgeberische 
Novität im öffentlichen Recht, sondern bewährte Uebung. 
Immerhin sollen, wenn Sie Artikel 65a Absatz 2 konsultieren, 
zwei typische Fallgruppen erwähnt werden: Die Buchsta
ben a, b und d sprechen wohl für sich und bedürfen keiner zu
sätzlichen Erläuterung; Buchstabe c ist die sachlich unver
zichtbare Konzession an die schweizerische Rechtswirklich
keit. Auch nach Meinung der Minderheit soll ein Erwerb alle
mal zulässig sein, wenn ein Pachtbetrieb geschaffen oder ar
rondiert werden soll. Deshalb habe ich auch bei Artikel 63 dem 
Buchstaben g zugestimmt. Auch Gemeinwesen und Korpora
tionen können und sollen dies tun dürfen. Das ist eine durch
aus liberale Lösung, die c;1uch von der Kommissionsmehrheit 
und vom Bundesrat anerkannt werden sollte. Man soll ein 
landwirtschaftliches Gewerbe immer erwerben können, wenn 
man es verpachtet. 
Was braucht es mehr für ein ehrliches Bodenrecht, das einer
seits den Selbstbewirtschafter schützen und andererseits die 
Verfügungsfreiheit nicht übermässig einschränken will? Damit 
ist jedenfalls auch dem Anliegen der Herren Hänsenberger 
und Cavelty- ich habe es bereits gesagt-in optima forma ent
sprochen. Weniger ist aber nicht angängig, wenn man den 
von unserem Rat im Frühling beschlossenen Zweckartikel 
nicht zum Papiertiger degradieren will, und wir haben es vor
hin beim Gewinnbeteiligungsrecht gehört: Das will niemand 
hier in diesem Saal. • 
Die Kommissionsminderheit ist der festen Ueberzeugung, 
dass mit einer Ordnung, wie wir sie vorschlagen - mit klaren 
Prioritäten und praxistauglichen, ehrlichen, aber offenen Dis
pensmöglichkeiten -, eine Lösung angeboten wird, die ge
genüber der - abgesehen von der harmlosen Preisüberwa
chung - sogar hinter das geltende Recht zurückgehenden 
Konzeption von Kommissionsmehrheit und Bundesrat allemal 
den Vorzug,verdient. 
Liberaler geht es nicht, wenn Sie den Verfassungsauftrag und 
- wie ich bereits erwähnt habe - den Zweckartikel auch im öf
fentlich-rech~lichen Teil des Gesetzes erfüllen wollen. 
Die Kommissionsminderheit bittet Sie deshalb, Absatz 2 von 
Artikel 64 zu streichen und die Minderheitsanträge zu diesem 
Absatz 2 abzulehnen; bei Absatz 1 von Artikel 64 bitten wir Sie, 
weder dem Bundesrat noch der Kommissionsmehrheit zu fol
gen, sondern der Minderheit zuzustimmen und das Gesetz.mit 
dem von der gleichen Minderheit vorgeschlagenen Artikel 65a 
zu ergänzen. 
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M. Reymond: Je m'exprime simplement pour montrer mon 
soutien a la majorite de la commission sur la lettre a de l'arti
cle 64, premier alinea. Cette lettre pose la question fondamen
tale de l'obligation d'appliquer, du faitde la loi si eile est accep
tee, le slogan electoraliste, un brin demagogique, «la terre aux 
paysans», c'est-a-dire qua seuls las exploitants pourraient etre 
acquereurs des domaines agricoles qui sont mis en vente sur 
le marche libre. 
La maniere de formuler ce slogan dans la loi n'est d'ailleurs 

· pas la meme dans la version du Conseil federal, qui l'a prati
quement abandonnee - et que personne ne soutient plus 
dans la commission, et dans la proposition de minorite de 
M. Zimmerli. 
Le Conseil federal stipule a la lettre a que «l'autorisation d'ac
querir doit etre refusee lorsque l'acheteur achete principale
ment a titre de placement de capitaux». Cette dispositibn est 
pour le moins bizarre car, qu'on le veuille ou non, tout achat 
d'immeuble exige, postule un placement de capitaux. Seule la 
donation permet au recipiendaire de devenir proprietaire sans 
placer des capitaux. S'etant rendu compte de cela dans sa ver
sion, le Conseil federal proposait, a l'alinea 2, une disposition 
affirmant que lorsqu'un exploitant achete il ne saurait y avoir 
refus d'acquerir de l'autorite pour le motif qu'il y a placement 
de capitaux, 
Le texte de la minorite, propose par M. Zimmerli, a savoir le re
fus d'autorisation d'acheter lorsque l'acquereur n'expioite pas 
a titre personnel, est des lors plus clair et un peu plus honnete 
que celui du Conseil federal. Que veut le texte de M. Zimmerli? 
Simplement appliquer la regle de base stipulant qua les seuis 
exploitants puissent se porter acquereurs d'un domaine agri
cole. Plus rien pratiquement - las exceptions prevues par 
M. Zimmerli a l'article 65a sont tres limitatives- ne devrait et ne 
pourrait etre vendu a un tiers proprietaire. Par plus rien, j'en
tends: plus de domaine entier et viable. Pas meme une collec
tivite publique ne pourrait acheter, ni meme une famille non 
exploitante qul aurait peut-etre un fils pret a le devenir quel
ques annees plus tard. Impossible d'acheter un domaine pour 
le confier a un fermier. 
Or, j'affrrme qua cette exigence est malsaine. Elle n'est pas, 
contrairement a ce qua l'on croit, dans l'interet des paysans. 
Elle tend a creer une espece de reduit pour les agriculteurs 
dans la zone agricole. Vouloir qua seuls las exploitants puis
sent acquerir, c'est, a terme, supprimer les fermiers et l'affer
mage. Or, ce dernier est une Institution qui marche bien et qui 
cree de tres saines relations entre citadins-proprietaires et 
agriculteurs-exploitants. 
II est heureux qu'il existe encore des capitalistes, souvent des 
collectivites publiques d'ailleurs, qui acceptent d'etre et de 
rester proprietaires de fermes agricoles qui 1aur coütent plus 
qu'elles ne leur rapportent, puisqu'elles doivent obligatoire
ment etre louees a un prix contröle base su r la valeur de rende
ment. II faut en effet rappeler qua celui qui achete un domaine 
ou un terrain sur le marche libre le paie söuvent beaucoup plus 
eher que sa valeur de rendement. Et s'II ne rexploite pas, n 
n'encaissera comme fermage qu'un revenu annuel de 5,5 a 
6 pour cent de la seule valeur de rendement. C.es prix sont 
contröles. 
C'est dire qu'il n'y a aucune raison de priver las proprietaires 
ql!i veulent, et qui sont tres rares, poursuivre leur röle gene
reux pour la propriete paysanne. Le slogao «la terre _aux p~y
sans» doit €itre applique, certes, en Amerique du sud, ou un 
proletariat agricole miserable devrait prendre la place de pro
prietaires disposant chacun de dizaines de milliers d'hectares. 
En Suisse, c'est !'inverse. Les fermiers de certaines villes pro
prietaires de domaines - dans le canton de Vaud je pense aux 
villes de Lausanne et de Moudon -de meme qua ceux du litto
ral lemanique qui ont d'excellents proprietaires, parfois fortu
nes, ne souhaitent nullement devenir eux-memes proprietai
res. lls desirent simplement qua la propriete raste dans les 
mains de ceux qui veulent bien la mettre a leur disposition. 
Enfin, l'economie exige toujours du capital et du travail. Dans 
l'artisanat, dans l'industrie et le commerce, oo cree des socie
tes avec un capital social, lequel est fourni par la masse des 
epargnants disposant de capitaux ä placer. Pourquoi faire !'in
verse dans l'agriculture? Pourquoi ne pas admettre, ici aussi 

et comme cela a ete le cas jusqu'ä maintenant, qua le capital, 
que la propriete de l'entreprise peuvent etre separes du travail, 
de l'exploitant et de l'exploitation? Ce serait un recul coupable 
qua. d'empecher, surtout compte tenu de ce qua cela coOte, 
sans grand espolr de rentabilite dans une zone agricole dura
ble, des non-exploitants d'acquerir un domaine agricole. 
De plus, la separation entre la propriete et l'exploitation, donc 
l'affermage, constitue aujourd'hui l'unique possibilite pour un 
jeune agriculteur issu du milieu non agricole d'acquerir une 
entreprise, la presque totalite de celles-ci etant reprises dans 
ie cadre familial a la valeur de rendement. II convient donc de 
laisser la porte ouverte ä cet unique chance pour celui ou celle 
qui n'est pas fils ou fille de paysan. Ces gens-la, tres rares, ap
portent souvent dans le milieu agricole tres conservateur et 
tres protectionniste un sang nouveau, utile et bienvenu. 
Parce que je souMaite qu 'il y ait encore des non-agriculteurs, y 
compris des collectivites publiques, qui puissent devenir pro
prietaires et donner en location leurs domaines, et parce qua 
je sais qu!il existe des fermiers heureux et bien traites qui sou
haitent qua leurs proprietaires le demeurent et s'agrandissent 
en cas de necessite, je vous recommande de voter, a l'arti
cle 64, alinea premier, lettre a, avec la majorite de la commis
sion en biffant tout texte qui sacralise dans la loi le slogan «la 
terre aux paysans». 

Hänsenberger: Die Worte von Herrn Reymond dürfen nicht 
ganz unwidersprochen bleiben, denn sie sind zum Teil unrich
tig. Man muss Artikel 64 Absatz 1 zusammen mit dem von 
Herrn Zimmerli vorgeschlagenen Artikel 65a lesen. Dort bietet 
Herr Zimmerli eine Escape-Klausel an, die alle Fälle umfasst, 
die man vernünftigerweise neben dem Selbstbewirtschafter in 
Betracht ziehen könnte. 
Herr Reymond behauptet, die Pacht werde verhindert, der Er
werb durch die öffentliche Hand werde verhindert; das stimmt 
nicht. Herr Zimmerli bringt ein durchaus gangbares System, 
ich kann dem zustimmen. Es ist kein Rückschritt, es ist keine 
Verhinderung der Pacht, es ist insbesondere keine Verhinde
rung des Erwerbs durch die öffentliche Hand. Die «porte ou
verte», wie Herr Reymond das formuliert hat, die durchaus 
auch meinen Intentionen entspricht,,bleibt offen. Die Pacht, 
der Erwerb durch die öffentliche Hand und der Erwerb zu an- · 
deren Zwecken als zur Landwirtschaft bleiben auch im System 
Zimmerli möglich. 
Wenn man in Artikel 64 den Buchstaben a streichen und dem 
Antrag Zimmerli nicht zustimmen will, so sollte man doch zu
erst den Antrag Zimmerli mit dem ebenfalls von ihm vorge
schlagenen Artikel 65a vergleichen, in dem die Ausweichmög
lichkeiten erwähnt sind, die Herr Reymond als nicht vorhan
den bedauert. 

Bundespräsident Koller: Bei Artikel 64 geht es zweifellos um 
die Schlüsselbestimmung des öffentlich-rechtlichen Teils die
ses Gesetzes. Ich habe schon bei der ersten Diskussion ge
sagt, dass für den Bundesrat die Frage der Bestimmung der 
Bewilligungs- oder der Einsprachegründe viel wichtiger sei als 
die Frage, ob Sie sich nun für ein Bewilligungs- oder ein Ein
spracheverfahren entscheiden. Und das entscheiden Sie hier 
im Rahmen von Artikel 64. 
Konzeptionell stehen sich hier zwei Varianten gegenüber. Die 
Kommissionsminderheit Zimmerli will das Selbstbewirtschaf
terprinzip an die Spitze stellen und dann in Artikel 65a - und 
das stimmt, Herr Hänsenberger, die beiden Artikel muss man 
zusammen lesen.:.. Ausnahmen zulassen. Demgegenüber be
stimmen die Kommissionsmehrheit und der Bundesrat die 
einzelnen Verweigerungsgründe. 
Nun darf man aus dieser unterschiedlichen Methode aber 
nicht voreilige Schlüsse auf den Inhalt ziehen, denn inhaltlich 
kann man auf beiden Wegen zu den genau gleichen Ergeb
nissen gelangen, d. h. die gleichen Veräusserungen verbieten 
oder zulassen. Alles hängt lediglich d~von ab, welche Bewilli
gungs- bzw. Verweigerungsgründe man bei der Kommissi
onsmehrheit und bsim Bundesrat bzw. welche Ausnahmen 
vom Selbstbewirtschafterprinzip man bei der Kommissions
minderheit vorsieht und wie die einzelnen Gründe und Aus
nahmen dann von der Rechtsprechung ausgelegt werden. 
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Und diesbezüglich- Herr Ständerat Zimmerli - nehme ich an, 
dass Sie mit mir einig gehen, dass das Konzept Ihrer Minder
heit auf jeden Fall nicht a priori selbstbewirtschafterfreundli
cher ist als beispielsweise die Lösung des Bundesrates; ich 
würde für die Lösung des Bundesrates sogar in Anspruch neh
men, dass sie mindestens so selbstbewirtschafterfreundlich 
ist wie diejenige der Minderheit. Denn in Artikel 65a - ich ver
weise hier nur auf die Buchstaben c und d von Absatz 2 -
schaffen Sie doch weitgehende Ausnahmemöglichkeiten zur 
Schaffung eines Pachtbetriebs oder weil trotz öffentlicher Aus
schreibung kein Angebot eines Selbstbewirtschafters vorliegt. 
Die Kommissionsmehrheit - und das ist nun die andere Ab
grenzung - hat leider im Konzept des Bundesrates die Litera a 
(Verweigerungsgrund der überwiegenden Kapital,anlage) ge
strichen. Diesbezüglich befürchte ich, dass man Ihnen in die
sem Fall mit einem gewissen Recht vorwerfen wird, dass in 
diesem öffentlich-rechtlichen Teil eigentlich kein wesentlicher 
Fortschritt gegenüber dem aktuellen Recht realisiert wird, weil 
Sie es dann auf den wesentlichen Verweigerungsgrund der of
fensichtlichen Spekulation reduzieren, einen Verweigerungs
grund, den wir bekanntlich heute schon im geltenden Recht 
kennen. 
Folgt man dagegen dem Bundesrat und hält man an diesem 
Verweigerungsgrund der überwiegenden Kapitalanlage fest, 
stimmt es keineswegs, wie gelegentlich gesagt wird, dass das 
den Todesstoss für die landwirtschaftliche Pacht bedeute; 
denn die landwirtschaftliche Pacht bliebe auch nach dem Vor
schlag des Bundesrates möglich. Sie wäre künftig immer 
dann anzutreffen, wenn Familien intern das landwirtschaftli
che Gewerbe an einen Nichtselbstbewirtschafter übergeben, 
der es dann weiter verpachtet. . 
Der Bundesrat möchte aber vor allem auch aus europapoliti
schen Ueberlegungen, d. h. mit Blick nach vorne, unbedingt 
an dieser Litera a festhalten, denn wir müssen in unserem gan
zen Recht künftig Lösungen suchen, die den Selbstbewirt
schafter schützen, aber in einer nichtdiskriminierenden Weise. 
Genau das tun wir mit dem Verweigerungsgrund in Litera a, 
mit der überwiegenden Kapitalanlage, weil wir mit diesem Ver
weigerungsgrund künftig nicht nur Schweizern, sondern bei
spielsweise auch Angehörigen von EG-Mitgliedstaaten ohne 
jegliche Diskrimination den Aufkauf von landwirtschaftlichen 
Grundstücken in der Schweiz verwehren könnten. Sonst ha
ben wir wahrscheinlich sehr bald solche Probleme, 
Im übrigen darf ich Sie nochmals darauf hinweisen, dass die 
Formulierung «überwiegend als Kapitalanlage» zwar ausle
gungsbedürftig ist wie diejenige der ,,offensichtlichen Speku
lation». Mit der negativen Eingrenzung in Absatz 2, wo ganz, 
klar gesagt wird, dass Käufe für SelbstbewirtschafLe:r und Ar
rondierungskäufe selbstverständlich keine Käufe ;:um Zwecke 
der überwiegenden Kapitalanlage sind, sind den Rechtsan
wendungsorganen für die Interpretation aber genügend Leit-
planken gesetzt. · 
Demgegenüber darf ich Ihnen vonseiten des Bundesrates bei 
Litera b Zustimmung zur Mehrheit Ihrer Kommission bekannt
geben. Wir haben tatsächlich festgestellt, dass die bundes
gerichtliche Rechtsprechung zum Begriff der «offensichtlichen 
Spekulation» bereits ßehr streng ist, so dass eine weitere Ver
schärfung wenig Sinn machen würde, und dass es daher 
durchaus zweckmässig ist, wenn wir hier den Begriff der bun
desgerichtlichen Rechtsprechung der Mehrheit Ihrer K<;>mmis
sion übernehmen. 
Bleibt somit noch die Stellungnahme zum'Minderheitsantrag. 
Wenn man den Inhalt dieses Minderheitsantrages beurteilen 

1 will, muss man neben dem Prinzip der Begünstigung des 
Selbstbewirtschafters auch die Ausnahmen in Betracht zie
hen. Hier macht dem Bundesrat der Vorschlag von Herrn Stän
derat Zimmerli etliche Schwierigkeiten. Vor allem ist da einmal 
Artikel 65a Absatz 2 Buchstabe c; danach soll vom Selbst
bewirtschafterprinzip dispensiert sein, wer einen Pachtbetrieb 
schafft. Es fällt uns aber schwer zu verstehen, wie das Selbst
bewirtschafterprinzip hochgehalten und gleichzeitig eine sol
che Bestimmung befürwortet W'crden kann. Wenn ich Herrn 
Zimmerli richtig verstanden habe, hat er auch gesagt, dies sei 
eine Konzession an die Wirklichkeit in unserem Land. Gerade 
in diesem Punkt habe ich eigentlich de!l Eindruck. dass Ihr 

Vorschlag weniger selbstbewirtschafterfreundlich ist als der 
Vorschlag des Bundewates mit dem Verweigerungsgrund der 
überwiegenden Kapitalanlage. Wir haben aber auch Beden
ken gegenüber Absatz 2 Buchstabe d. Danach soll der Nicht
selbstbewirtschafter ein Objekt erwerben können, wenn trotz 
öffentlicher Ausschreibung kein Angebot eines Selbstbewirt
schafters vorliegt. Wir befürchten, dass eine solche Bestim
mung eigentlich nur bei fixen Höchstpreisvorschriften tatsäch
lich funktionieren könnte, denn sonst besteht natürlich allzu
sehr die Gefahr, dass hier zu einem Preis offeriert wird, der von 
einem Selbstbewirtschafter nicht bezahlt werden kann. Ein 
letztes Bedenken gegenüber Ihrem Vorschlag, Herr Zimmerli: 
In Absatz 2 findet sich zudem bei den Ausnahmen noch das 
Wort «namentlich», das deutet darauf hin, dass auch noch wei- · 
tere Ausnahmen möglich sein sollen. 
Aus all diesen Gründen möchte ich Ihnen empfehlen, dem . 
Bundesrat zuzustimmen, in Artikel 64 Absatz 1 bis Litera b c;ler 
Mehrheit Ihrer Kommission zu folgen und die Anträge der Min
derheit abzulehnen. 

Titel, Abs. 1 - Titre, al. 1 
Angenommen -Adopte 

Abs. 1 bis -Al. 1 bis 

Präsident: Es stehen sich drei Konzepte gegenüber: das Kon
zept des Bundesrates, dasjenige der Kommissionsmehrheit 
und dasjenige der Kommissionsminderheit. 
Bei Litera b stimmt der Bundesrat der Mehrheit zu. Es wäre 
demnach Litera b auch beim Bundesrat zu ergänzen: « ... zur 
offensichtlichen Spekulation erwirbt». 

Abstimmung- Vote 

Eventue/1-A titre preliminaire 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag des Bundesr;3tes 

Definitiv- Definitivement 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Abs. 2-AI. 2 

23Stimmen 
14Stimmen 

23Stimmen 
13Stimmen 

Schoch, Berichterstatter: Absatz 2 muss sowohl nacti Mei
nung der Kommissionsmehrheit als auch nach dem Konzept 
Zimmerli gestrichen werden. Demgemäss steht jetzt der An
trag der Minderheit I zu Absatz 2 zur Diskussion. Dieser Antrag 
kann unabhängig vom Antrag der Minderheit II behandelt wer
den und braucht also nicht dem Antrag der Minderheit II ge
genübergestellt.zu ~erden. Es wird vielmehr um die Frage ge
hen, ob Sie dem Antrag der Minderheit I zustimmen oder ob 
Sie diesem Antrag nicht zustimmen. Anschliessend wird das 
gleiche Abstimmungsverfahren beim Antrag der Minderheit II 
durchzuführen sein. 
Inhaltlich zum Antrag der Minderheit I; der hier durch die Her
ren Kündig und Rüesch vertreten wird: Nach Auffassung der 
Kommissionsmehrheit ist dieser Antrag nicht bloss offenkun
dig systemwidrig - erst recht jetzt, nach der Annahme des An
trages Zimmerli -, sondern der Antrag der Minderheit I würde 
nach Auffassung der Kommissionsmehrheit sogar dem 
Zweck des Gesetzes zuwiderlaufen. Die Kommissionsmehr
heit ist deshalb der Auffassung, dass dieser Antrag nicht ak
zeptiert werden kann und unhaltbar ist, und zwar in'I wesent
lichen deshalb, weil Nichtlandwirte dann beliebig viele land
wirtschaftliche Gewerbe und Grundstücke kaufen könnten, 
wo immer und in welchem Umfang auch immer; sie könnten in 
Tat und Wahrheit landwirtschaftliche Gewerbe und Grund
stücke ohne Schranken horten und zusammenkaufen, wäh
rend ausgerechnet der Selbstbewirtschafter, den da!'i Gesetz 
ja schützen will, bei Annahme des Antrages der Minderheit 1 
die Möglichkeit nicht häae, s&;n G-:>werbe, seine landwirt
schaftliche Existenz ein bisschen auszuweiten und ein biss
chen komfortabler auszug<;istalten. 
Die Kommissionsmehrheit ist deshalb der Auffassung, dass' 



--17!:S 
Droit foncier rural ·: 680 , E 25 septembre 1990 

diesem Antrag unter keinen Umständen entsprochen werden 
kann, und sie empfiehlt Ihnen dessen Ablehnung. 

Hänsenberger, Sprecher der Minderheit II: Offenbar will sich · 
keiner der Unterzeichner der Minderheit I für den eigenen An
trag in die Bresche schlagen, und ich glaube, das ist auch rich
tig. Diese Einschränkung «die Beschränkungen gemäss 
Buchstaben d und e gelten für Selbstbewirtschafter» ist falsch, 
der Kommissionspräsident hat es bereits gesagt. Die Eigen
schaft «Selbstpewirtschafter» hängt nur vom Willen des Land
wirtes ab. Von einem Tag auf den andern kann er sich von dem 
Titel Selbstbewirtschafter ohne weiteres befreien, indem er 
sein bisheriges Heimwesen in Pacht gibt, sei es, dass er einen 
Betriebsleiter anstellt, sei es, dass er sich von der Arbeit selbst 
zurückzieht. Bis jetzt ist der Ausdruck Selbstbewirtschafter im
mer als positive, zu schützende Eigenschaft verwendet wor
den, insbesondere von Ulrich Zimmerli. Der Antrag der Min
derhM I stellt dies nun auf den Kopf. Wer Selbstbewirtschafter 
ist, hat nicht mehr, sondern weniger Rechte. Das gab es in der 
ganzen Gesetzesberatung nie, und schon darum kann diese 
Formulierung nicht richtig sein. , 
Nicht jedermann kann Selbstbewirtschafter sein, aber jeder
mann kann Nichtselbstbewirtschafter sein oder es sofort wer
den. Jeder Selbstbewirtschafter hat es alleine in der Hand -
ohne dass dies irgendwelche langfristigen Konsequenzen für 
ihn hat -, ieine Eigenschaft als Selbstbewirtschafter abzule
gen und seinen Sohn bauern ·zu lassen und dann offenbar 
nach Meinung dieser Minderheit I beliebig grosse und viele 
Heimwesen zu kaufen. Ich ersuche den Rat, diese allzu grosse 
. Oeffnung im bäuerlichen Boelenrecht nicht zuzulassen. Wir 
wollen nicht hinter das heutige Recht zurückgehen, es wäre 
ehrlicher, wenn diese beiden Buchstaben zur Streichung 
empfohlen würden, wenn man so weit gehen will wie die Min
derheit 1. 
Ich ersuche den Rat, den Antrag der Minderheit I abzulehnen. 

Rüesch, Sprecher der Minderheit 1: Wir haben uns inzwischen 
für das Konzept Zimmerli entschieden. Grundsätzlich sind wir 
alle dafür, dass der Selbstbewirtschafter zu bevorzugen ist. 
Herr Zimmerli geht davon aus, dass der Nichtselbstbewirt
schafter nicht vollkommen auszuschliessen ist Er bringt des
halb in seinem Antrag Artikel 65a einen Katalog, den man an
wenden kann, um in Ausnahmefällen auch Nichtselbstbewirt
schaftern einen Erwerb zu ermöglichen. Wann sind Nicht
selbstbewirtschafter zu befriedigen? Ich glaube, wir dürfen 
nicht so weit gehen, dass es für ein Gewerbe überhaupt nicht 
mehr möglich ist, z. B. eine Kiesgrube zu betreiben, einen 
Realersatz zu finden oder Pachtbetriebe zu arrondieren. Der 
Ausnahmekatatog Zimmerli gibt uns hier die entsprechenden 
Möglichkeiten. ' 
Ich ziehe den Antrag, den ich mit Herrn Kühdig zusammen ein
gereicht habe, jetzt zurück, unter dem Vorbehalt, dass nun Ar-, 
tikel 65a durchgeht; ich würde mir vorbehalten, diesen Artikel 
allenfalls anzur~ichern, wenn dies notwendig wäre. 

Hänsenberger, Sprecher der Minderheit II: Herr Bundesrat 
Koller hat bereits seine Zustimmung signalisiert, dass man als 
Ergänzung zu dem Beschluss, den wir getroffen haben in Arti
kel 63 Buchstabe g - wo wir eine recht einschränkende Mög
lichkeit des Erwerbes von Landwirtschaftsland durch die öf
fentliche Hand formuliert haben -, nun die Beschränkungen 
nach den Buchstaben d und e von Artikel 64 für das Gemein
wesen und seine Anstalten nicht gelten lassen könnte. Wenn 
eine Gemeinde eine vernünftige Bodenpolitik betreibt - und 
viele Gemeinden tun das, oft auch mit Hilfe von Burgergemein
den ...:, so kann es nicht im Sinne vernünftiger Vorschriften sein, 
dass ein Gemeinwesen kein Heimwesen mehr kaufen kann, 
wenn es bereits eines besitzt. Stellen Sie sich das vor für 
Städte, z. B. für Bern; aber auch in meinem kleinen Dorf Ober
diessbach konnten wir während Jahrzehnten die Bauentwick
lung steuern, Preiserhöhungen in Grenzen halten, weil die Ein
wohnergemeinde dank einem guten Verhältnis zwischen Ein
wohnern und Behörden landwirtschaftliches Land freihändig 
erwerben und nach und nach zum Ueberbauen abgeben 
konnte. 

Ich möchte deshalb dem Rat beliebt machen, die Buchsta- · 
ben d und e für das Gemeinwesen nicht als bindend anzuse
hen. Das ist keine kalte Verstaatlichung, das ist die Erhaltung 
einer konsequenten Bodenpolitik, die ein Gemeinwesen be
treiben muss und die mehr gegen die Spekulationen erwirken 
kann als alle andern Vorschriften zusammen. Es wäre meines 
Erachtens besser, hier der öffentlichen Hand den Erwerb wei
teren Landes freihändig - im Einverständnis der Parteien und 
durch Vertrag- zu gestatten, als dann später z. B. im Raumpla
nungsgesetz ein Vorkaufsrecht der öffentlichen Hand zu 
schaffen. Die Einschränkung in Artikel 63 Absatz 1 Litera g, die 
wir beschlossen haben, geht sehr weit. 
Ich freue mich, wenn der Bundesrat nun zustimmt, hier diese 
Lockerung vorzunehmen, und bitte den Rat, der Minderheit II 
zuzustimmen. 

Schoch, Berichterstatter: Die Komm1ssior.smehrheit hat an 
sich den Antrag der Minderheit II abgelehnt, aus der Ueberle
gung heraus, dass die Probleme, die mit dieser hier beantrag
ten Norm gelöst werden sollen, auch lösbar wären über Lite
ra g von Absatz 1 von Artikel 63 und über das Raumplanungs
recht. Aber nachdem Herr Bundespräsident Koller sich dem 
Antrag angeschlossen hat und nachdem es sich dabei auch 
nicht um eine Frage von sehr zentraler Bedeutung handelt, 
meine Ich, dass sich wahrscheinlich die Fronten der Kommis
sionsmehrheit durchaus auch ein bisschen aufweichen las
sen. Ich kann nicht für die Kommissionsmehrheit sprechen, 
aber ich stelle mir vor, dass da eine gewisse Bereitschaft zum 
Einlenken vorhanden wäre . 

Bundespräsident Koller: Wie ich schon bei Artikel 63 ange
tönt habe, möchte ich Sie bitten, hier der Minderheit II zuzu
stimmen. Wir haben bei den Ausnahmen vom Bewilligungs
verfahren in Artikel 63 Litera g die Erwerbsmöglichkeiten der 
öffentlich~n Gemeinwesen ja stark auf die möglichen Enteig
nungsfälle eingeschränkt. Demgegenüber hat der Bundesrat 
Ihnen dort auch Erwerbsmöglichkeiten, beispielsweise im 
Sinne des Erwerbs von Grundstücken als Realersatz bei Er
stellung eines bestimmten Werkes, vorgeschlagen. Nun 
scheint mir richtig, .dass alles, was über die möglichen Enteig
nungsfälle hinausgeht, vom Bewilligungsverfahren nicht aus
genommen, sondern ins Bewilligungsverfahren verwiesen 
wird; damit sind auch Missbräuche von seiten der öffentlichen 
Gemeinwesen ausgeschlossen, wenn sie landwirtschaftliche . 
Grundstücke erwerben. Aber anderseits - glaube ich - gehen 
wir doch alle darin einig, dass wir den öffentlichen Gemein
wesen gewisse Mittel geben müssen, eine aktive Bodenpolitik 
zu betreiben, die über die möglichen konkreten Enteignungs
fälle hinausgeht, und das wird ermöglicht, wenn Sie dem An
trag der Minderheit 11, dem Antrag der Herren Hänsenberger/ 
Cavelty, zustimmen. 

· Präsident: Der Antrag der Minderheit I ist zurückgezogen 
worden. 

Abstimmung- Vota 

Für den Antrag der Minderheit II 
Für den Antrag der Mehrheit 

Art:65 
Antrag der Kommi~sion 
Mehrheit 
Abs.1 
Ein Erwerbspreis .... 
a ..... im Mittel mehrerer Jahre erheblich .... 
Abs.2 

29 Stimmen• 
1 Stimme 

Der Bundesrat legt in einer Verordnung die Bemessungs
periode fest und bestimmt, wann ein Preis in einem offensicht
lichen Missverhältnis zum Ertragswert steht. 

Minderheit I 
(Reymond, Kündig, Rüesch, Schönenberger) 
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' Text 
Ein Erwerbspreis gilt als übersetzt, wenn er die Preise ver
gleichbarer landwirtschaftlicher Gewerbe oder Grundstücke 
in der betreffenden Gegend im Mittel der letzten fünf Jahre er
heblich übersteigt. 

Minderheit II 
(Zimmerli, Weber) 
Abs.1 
Der Preis für ein landwirts.chaftliches Gewerbe darf den dreifa
chen Ertragswert nicht übersteigen. 
Abs.2 
Ist der Anlagewert höher, so gilt dieser als zulässiger Preis. 
Hatte der Veräusserer das Grundstück oder Gewerbe durch 
erbrechtliche Zuweisung erworben, so entspricht der Anlage
wert mindestens dem Ertragswert oder, wenn dieser höher ist, 
dem seinerzeiUgen Uebernahmewert. Im übrigen setzt sich 
der Anlagewert aus dem Erwerbspreis und den wertvermeh
renden Aufwendungen zusammen, die zum Zeitwert·des Wie
derbeschaffungswertes angerechnet werden. 
Abs.3 
Der Erwerbspreis für ein landwirtschaftliches Grundstück gilt 
als übersetzt, wenn er die Preise vergleichbarer landwirtschaft
licher Grundstücke in der betreffenden Gegend im Mittel der 
letzten fünf Jahre erheblich übersteigt. 
Abs.4 
Der zulässige Preis entspricht in jedem Fall mindestens den 
Grundpfandschulden. 

Art.65 
Proposition de Ja commission 
Majorite 
Al.1 
La prix .... 
a ..... le prix paye an moyenne pluriannuelle pour des entrepri-
ses ... . 
Al.2 
Le Conseil federal fixe la periode de calcul par voie d'ordon
nance et determine de la meme fa9on quand un prix est mani
festement disproportionne par rapport a. la valeur de rende
ment.• 

Minoritel 
(Reymond, Kündig, Rüesch, Schönenberger) 
Texte 
La prix d'acquisition est surfait quand il depasse considerable
ment le prix paye en moyenne pour des entreprises ou des im
meubles agricoles comparables de la meme region au cours 
des cinq dernieres annees. 

Minorite II 
(Zimmerli, Weber) 
Al. 1 
Le prix d'une entreprise agricole ne doit pas depasser le triple 
de la valeu r de rendement. 
Al. 2 
Si la valeur d'investissement est superieure, eile est reputee 
prix liclte. Si l'alienateur avait acquis l'entreprise ou l'immeuble 
par attribution de droit successoral, la valeur d'investissement 
est au moins egale a la valeur de rendement, ou, si celle-ci est 
superieure, a la valeur de transfert au moment de cette acquisi
tion. Pour le raste, la valeur d'investissement se compose du 
prix d'acquisition et des impenses generatrices de plus-value 
qui sont comptees a la valeur actuelle de remplacement. 
A/.3 
Le prix d'acquisition d'un immeuble agricole est surfait 
losrqu'il depasse considerablement le prix paye en moyenne 
pour des immeubles agricoles comparables de la meme re
gion au cours des cinq dernieres annees. 
Al.4 
Le prix licite est en tous les cas au moins egal au montant des 
dettes garanties par gages immobiliers. 

Schoch, Berichterstatter: Bei Artikel 65 steht wieder eine 
Frage von sehr zentraler Bedeutung zur Diskussion, nämlich 

die Frage eines Maximalpreises für landwirtschaftliche Ge
werbe und Grundstücke. Aber - ich muss das hier sagen -
auch bei Artikel 65 hat die Kommission, mutwillig und-so ver
mute ich -weil sie zu wenig straff geführt wurde, eine recht un
übersichtliche Ausgangslage geschaffen; eine Ausgangs
lage, die mindestens den Kommissionspräsidenten, aber 
wahrscheinlich auch den Rat nicht unerheblich fordert. Es ste
hen sich nämlich hier nicht nur die Positionen des Bundesra
tes und einer Kommissionsmehrheit gegenüber, sondern für 
einmal sind auf der Fahne sogar zwei Kommissionsminderhei
ten aufgeführt. Wir haben uns also mit diversen, zum Teil er
heblich voneinander abweichenden Positionen zu beschäfti
gen. 
Ich grenze zunächst die Position der Kommissionsmehrheit 
gegenüber dem Antrag des Bundesrates ab. Sie sehen auf der 
Fahne, dass der Bundesrat zwei Kriterien für einen übersetz
ten Erwerbspreis festlegt, während die Kommissionsmehrheit 
zwar an diesen beiden Kriterien festhält - die Kommissions
mehrheit beantragt Ihnen auch Buchstabe b, obwohl das für 
Sie aus der Fahne nicht ganz klar ersichtlich ist-, aber sie än
dert Buchstabe a von Absatz 1 und ergänzt die Norm dur.ch ei
nen Absatz 2. Die Kommissionsmehrheit war nämlich der Auf
fassung, dass das durch den Bundesrat in Buchstabe a fest
gelegte Kriterium eines Duchschnittspreises im Mittel der letz
ten fünf Jahre nicht praktikabel sei. Eine Frist von fünf Jahren 
kann als Vergleichsfrist für die Festlegung eines angemesse
nen Erwerbspreises zu kurz sein. Die Kommissionsmehrheit 
ist deshalb der Auffassung, dass auf eine starre Fixierung auf 
kurze fünf Jahre verzichtet werden muss und dass es richtiger 
sei, keine Befristung in das Gesetz aufzunehmen, sondern in 
der Verordnung zu sagen, wie lange die Bemessungsperiode 
für die Ermittlung von Vergleichspreisen sein soll. Deshalb 
wird dann im Antrag der .Kommissionsmehrheit gesagt «im 
Mittel mehrerer Jahre» und nicht «im Mittel der letzten fünf 
Jahre», und der Bundesrat soll -wie das aus Absatz 2 des An
trags der Kommissionsmehrheit ersichtlich ist - in einer Ver
ordnung die Detailberechnungskriterien festlegen. Dabei 
muss ich allerdings offenlassen, ob die Formulierung von Ab
satz 2 dieses Artikels 65 wirklich der Weisheit letzter Schluss 
ist. Ich könnte mir vorstellen, dass hier der Nationalrat viel
leicht die Feile noch ein bisschen ansetzt, auch wenn vom In
halt her die Sache durchaus so ausgefallen ist, wie sich das 
die Kommissionsmehrheit vorstellt. Unterschied zwischen 
Kommissionsmehrheit und Bundesrat: Der Bundesrat schlägt 
fünf Jahre als Vergleichsperiode vor, die Mehrheit mehrere 
Jahre und Festlegen der Einzelheiten durch den Bundesrat in 
einer Verordnung.' 
Jetzt die Abgrenzung zur Minderheit !. üie Minderheit I will zu
nächst auf Buchstabe b gemäss Antrag des Bundesrates ver
zichten und damit den Bezug zum Ertragswert nicht als Ver
gleichs- und Bemessungskriterium ins Gesetz aufnehmen. 
Demgegenüber übernimmt aber die Kommissionsminder
heit I die Bemessungsfrist von fünf Jahren gemäss Antrag des 
Bundesrates. Die Kommissionsmehrheit vertritt die Auffas
sung, dass wenn schon die bundesrätliche Lösung mit fünf 
Jahren und Buchstabe b als zu wenig flexibel beurteilt wird, 
die beantragte Lösung gemäss Minderheit I erst recht viel zu . 
starr ist, weil sie nur auf die fünf Jahre abstellt und weil das Ver
gleichskriterium mit dem Bezug zum Ertragswert gänzlich aus 
dem Gesetzestext herausfallen würde. Nach. Auffassung der 
Kommissionsmehrheit muss Buchstabe b so oder so im Text 
bleiben. , 
Jetzt die Abgrenzung der Anträge von Bundesrat, Kommissi
onsmehrheit und Minderheit I zum Konzept der Minderheit 11, 
das hier durch Herrn Zimmerli und Frau Weber vertreten wird. 
Die Minderheit II beantragt Ihnen ein grundsätzlich anderes 
Konzept. Gemäss der Auffassung und dem Antrag der Minder
heit II soll im Gesetz ein fixer, klar definierter Höchstpreis fest
gelegt werden, ein Höchstpreis, der im Prinzip den dreifachen 
Ertrag~wert eines landwirtschaftlichen Gewerbes oder Grund
stückes nicht übersteigen darf. 

: Die Kommissionsmehrheit und auch die Minderheit! lehnen• 
derartige Höchstpreisvorschriften ab. Sie gehen davon aus, 
dass die Fe~tlegung derartiger Höchstpreislimiten nicht ein
mal im Interesse der betroffenen Landwirte selbst liegen 
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würde; denn - das kann hier mit einem knappen Satz festm~
ha]ten werden - aµch Lardwirte kommen ja gelegentlich ein
mal in die Lage, ihre Liegenschaften zu veräussern, und sie 
haben dann ein Interesse daran, einen möglichst guten Ver
kaufspreis zu lösen. Das würde mit der Festlegung von 
Höchstpreisen im Gesetz verunmöglicht. 
Oie Kommissionsmehrheit, der Bundesrat und die Minder-
1:leit. 1 sind vielmehr der Meinung, es sei richtig und auch ver
antvl(ortbar, auf so präzis fixierte, ein für allemal unverrückbar 
fe!,tgeleigte Preisvorschriften zu verzichten. Es ist aber immer
hin f~stzuhalten, dass hier eine ganz grundlegende Frage zur 
Qiskussion steht, eine Frage, die von ebenso wesentlicher Be
deutur,g ist wie das Selbstbewirtschafterprinzip - dem Sie so
~ben zugestimmt haben -, eine Konzeption, die. es verdient, 
dass man sich damit mindestens ausgiebig beschäftigt. 
Die Minderheit II ergänzt dann ihren Antrag, wonach im Prin
zip der dreifache Ertragswert als Maximalpreis gelten muss, 
durch detailliertere, weitergehende Vorschriften - die Sie auf 
der Fahne nachlesen können-, insbesondere durch den Hin
weis auf den Anlagewert. Wenn Sie dem Konzept der Minder
heit II zustimmen würden, müsste auch noch die Definition 
des Anlagewertes, die wir aµf der Fahne in Artikel 11 a finden, 
beschlossen werden. Dann würden wir diese Definition brau
chen. Wir haben Artikel 11 a seinerzeit bei der Behandlung des 
erstE;ln K&pltels des Gesetzes übergangen. 
$ovieJ zur Position der Kol'T)missionsrnehrheit. Ich nehme an, 
dass für die Minderheit I Herr Reymond und für die Minder
heit II Herr Zimmern sprechen werden. 

M. Reyroond, porte-parole de la minorite 1: Adirevrai, la mino
rite I de la comrnission se rapproche singulierement de la ma
jorlte et son opposition a la proposition de M. Zimmerli parti
cipe des memes arguments que celle soutenue par 1~ presi
dent de la commission. 
La question qui se pose ici est en effet celle du prix surfail que 
tous, Conseil federal, majorite, minorite I et minorite II veulent 
empächer. 
Le gouvernement, la majorite et Ja minorite 1 de la commission, 
veulent que l'autorite puisse s'opposer au transfert de tout ou 
partie d'.un domaine a.un prix surfait, lequel depasserait consi
derable111ent le prix paye dans Ja region au cours des cinq der
nieres annees. La majorite et le Conseil federal considerent 
que s'il n'y a pas de comparaison possible, c'est~a-dire, s'il n'y 
a pas eu de transaction dans Ja region durant ces cinq annees, 
i1 faµdrait se referer a la nqtion de prix manifestement dispro
portJonne par rapport a la valeur de rendement. 
La minorite I considere, quant a eile, que s'il n'y a pas eu de 
tr,ansactibn durant clnq ans c'est que rien ne se vend, rien ne 
se transfere-en dehors du cercle farrnlial. Des lors, pulsqu'il n'y 
a pas de. transactions ou qu'elles sont tellement exceptlon
nelles, cela sOus-entend une si faible reforme des structures 
qu'il taut se garder·d'intervenir. VC>ila pourquoi, dans ce cas 
particulierement isöle, il existe cette petite difference entre la 
minori~e 1 et la majorite de la commission, la premiere estimant 
qu'on peut se passer de la reference a la valeur de rendement. 
En revanche, la majorite et la minorite I de la commission s'op
posent a la minorite de M. Zimmerli, lequel veut empecher le 
transfert des entreprises agricoles lorsque Je prix depasserait 
Je triple de la valeur de rendement. Cette limitation est suffi
samment draconienne pour etre irrealiste. M. Zimmerli s'en 
est d'.ailleurs parfaitement rendu campte lui-meme puisqu'il in
troduit dans le droit rural une nouvelle notion, soit un 
deuxieme alinea du meme article, traitant de la valeur d'inves
tissemerit dont il donne la designation dans un article comple
mentaire nouveau (article 11 a) sur lequel nous reviendrons en 
cas d'acceptation de la propositiOn Zimmerli. Gatte adjonction 
d'une notion nouvelle dans la loi montre a eile seule qu'il existe 
quelques cornplications avec Ja proposition de M. Zimmerli et 
avec cette notion tres limitee, pour un domaine entier, de prix 
surfait dejä a partir de trois fois la valeur de rendement. . 
II y lieu de constater qu'en Suisse le marche des domaines 
agric;o!es est insignifia:-:t. Si l'on excepte les transactions intra
fal'nifiales a. la vc1leur de rendement et qui ne sont pas concer

. rjees id, les achats etventes de domaines sonttres rares. II n'y 
a'pas eu un cas par annee, clans aucune commune de Suisse, 
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durant ces dix dernieres annees. En revanche, lorsque sur
vient exceptjonnellement la vente d'un dbmaine, tous les pay
sans de la region -tant dans le canton de Berne que dans celui 
de Zürich ou de Vaud - souhaitent acheter le domaine en 
vente, car ils savent tous que les leurs sont petits et que, face 
au GATT ou a l'E_urope et campte tenu de leurs investisse
ments, en machines par exemple, une surface plus grande, 
soit un d13uxieme domaine parfaitement cultivable par les de
tenteurs du premier, permettra de mieux les aider a s'en sortir, 
d13 mieux etaler leurs frais fixes. S'ils offrent des lors des prix 
eleves, c'est que, d'une part, ils ont soif d'agrandissement, et 
que d'autre part, ayant repris le dornaine familial a la valeur de 
rendement, ils disposent des ressources necessaires pour 
passer le cap d'un investissement plus coGteux que trois fois 
la valeur de rendement mais qui ameiiorera durablement leur 
structure. Des lors, si la loi, comme le veut M. Zimmerii, limite 
le prix du marche des domaines agricoles a trois fois la valeur 
de rendement, tous les agriculteurs du village seront amateurs 
et preneurs: 11 faµdra donc choisir l'attributaire du domaine mis 
en vente. L'autorite devra-t-elle effectuer ce choix, avec toutes 
!es difficultes et les passe-droit, les luttes d'influence et les des
sous de table que cela implique? Un regime de «meritocratie» 
inadapte a nos moeurs et insoutenable politiquement serait 
mis sur pied. 
La limitation draconienne teile que la souhaite M. Zimmerli 
constituedonc une mauvaise solution. Les acquereurs p·oten
tjels d'un domaine entjer au triple de la valeur de rendement 
sont de toute evidence innombrables. Dans un tel cas, le des
sous de table gigantesque est assure, ce qui favorise demesu
rement celui qui ade l'argent cache, at,J detriment de celui qui 
doit emprunter ou de celuj qui a simplement de l'argent de
clare. 
De plus, la speculation, dans le cas de prix aussi limites que 
trois fois la valeur de rendement pour un domaine entier, de
vient plus aisee, les perspectives de gain etant d'autant plus 
fortes qu'on a pu l'acqµerir a un prix nettement inferieur a celui 
du marche. 
C'est pourquoi je vous prie de vous opposer a la proposition 
Zimmerli e, de choisir plutot la version da la minorite I que celie 
de la majorite en ce qui concerne l'article 65, alinea premier. 

Zlmmerli, Sprecher der Minderheit II: Obwohl Herr Kollege 
Reymond in seinem fulminanten Votum präventiv versucht 
hat, aus dem Vorschlag der Minderheit II Kleinholz zu machen, 
möchte ich versuchen, Sie zu überzeugen, dass wir Ihnen ei
nen guten Vorschlag unterbreiten. 
Die Kommissionsminderheit II kann sich mit der sogenannten 
Preisüberwachung in der Lesart des Bundesrates und der 
Kommissionsmehrheit und auch der Minderheit 1 nicht be
freunden. Es handelt slch dabei um keine griffige und keine 
praktikable Ordnung. Wenn Sie der Minderheit I folgen, ist ein
fact, jeder Preis legitim, solange er nur den durchschnittlichen 
Marktpreisen der letzten fünf Jahre einigermassen entspricht. 
Das Ganze heisst dann Preisüb~rwachung. 
Die Lösungen von Kommissionsmehrheit und Bundesrat sind 
widersprüchlich, denn es geht unseres Erachtens einfach 
nicht an, nur dann das Ertragswertprinzip zu bemühen, wenn 
zufälligerweise gerade kein Markt festgestellt werden kann. 
Wie wollen Sie eine solche Lösung mit dem verfassungsmäs
sigen Gebot der rechtsgleichen Behandlung und dem angeb
lich fundamentalen Ertragswertprinzip vereinbaren? Ich stelle 
die Frage. Eine überzeugenc!e Antwort ist bisher noch nie ge
geben worden. Der immer wieder wiederholte Hinweis auf die 
Möglichkeit · von Schwarzzahlungen ersetzt jedenfalls eine 
sachliche Begründung für die von der Minderheit II kritisierte 
Losung nicht. 
Bedenken Sie bitte folgendes: Es widerspricht doch den ele
mentaren Grundsätzen unseres Rechtsstaates ...: ich denke 
hier vor allem an den Grundsatz der Gesetzmässigkeit -, den 
Bundesrat zu ermächtigen - fast hätte ich gesagt: zu verknur
ren -, die hoct11:::oiitisc~e G:-össe des zulässigen Erwerbsprei
ses in einer blossen gesetzesvertretenden Verordnung zu defi
nieren und damit dem Referendum zu entziehen. Dann bitte 
lieber gar nichts als diesen rechtlichen Zwitter. 

1, f : < • 
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Und ein Weiteres: Wenn wir keine griffige Preisüberwachung 
einführen, bleibt unsere moderne Agrarpolitik - die sich den 
Herausforderungen eines vereinigten Europa stellen muss 
und weiss Gott die Daumenschrauben des Gatt spürt - Flick
werk und unglaubwürdig. Wie können wir einerseits, in Erfül
lung des Verfassungsauftrags, die Landwirtschaft mit mehr 
oder weniger phantasievollen Subventionen oder indirekten 
Stützungsmassnahmen, mit Direktzahlungen und anderem 
mehr auf Kosten des sonst schon geplagten Steuerzahlers 
und Konsumenten - und zwar bewusst in Abweichung von der 
Handels- und Gewerbefreiheit - stützen und anderseits ein
fach so tun, als ob uns das Preisniveau des wichtigsten Pro
duktionsfaktors Boden nichts anginge? 
Was will die Minderheit II? S1e möchte mit dem fundamentalen 
Ertragswertprinzip mindestens bei den landwirtschaftlichen 
Gewerben ernst machen und eine Preisgrenze für Gewerbe -
ich betone, nor für Gewerbe - einführen, aber natürlich mit 
sachgerechten Korrekturen über den Anlagewert. Das ist 
durchaus nichts Neues; dieser Begriff ist allgemein bekannt, 
deshalb auch die Ergänzung von Artikel 11 a. 
Weiter möchten wir korrigieren, Indem wir die Grundpfand
schulden berücksichtigen, auch das eine absolute Selbstver
ständlichkeit, denn es wäre natürlich nicht angängig, mit einer 
grobschlächtigen Preisgrenze sozusagen über Nacht Millio
nenwerte zu vernichten, wenn durchaus legitimerweise und 
auch gutgläubig Investitionen getätigt worden sind. 
Warum aber der dreifache Ertragswert als Grundgrösse? 
Weil der doppelte Ertragswert für die sogenannten Buchhal
tungsbetriebe den Schlüssel für die Berechnung der Produ
zentenpreise abgibt und weil wir der Meinung sind, dass es ei
nem Interessenten durchaus zuzumuten ist, den Gürtel etwas 
enger zu schnallen, wenn eih landwirtschaftliches Gewerbe er
worben werden soll. Aber - und das ist entscheidend - der 
dreifache Ertragswert ist für Gewerbe eine betriebswirtschaft
lich vertretbare Grösse, und er ergibt auch einen realistischen 
Erwerbs- und Kaufpreis, aber natürlich nur dann, wenn die 
Schätzungsnormen vom Bundesrat, wie das Gesetz es will, re
gelmässig angepasst werden und wenn man natürlich dem 
Wert der Gebäude' entsprechend Rechnung trägt. 
Der Verkaufserlös reicht durchaus, um - das Beispiel kommt 
ja immer wieder - einem älteren Bewirtschafterehepaar den 
Kauf einer Eigentumswohnung oder eines Häuschens im Dorf · 
zu erlauben. Alles andere ist meines Erachtens Schwarzmale-1 

rei. Auch die Gefahr von Schwarzzahlungen sollte nicht über
bewertet werden. Wir sind gegenüber schmutzigem Geld -
auch Schwarzzahlungen sind schmutziges Geld - spätestens 
seit dem letzten Frühjahr doch äusserst argwöhnisch gewor
den., Ich habe keinerlei Anlass, an de1 Effizienz unserer Kon
trollmechanisr:ne~ zu zweifeln. Es wäre doch wirklich ein Ar
mutszeugnis, wenn wir auf eine sachlich ,richtige und verfas• 
sungsrechtlich überdies gebotene griffige Preisüberwachung 
aus blassem Misstrauen gegenüber den Behörden verzichten 
wollten. 
Herr Reymond hat vorhin gesagt, wenn wir beim dreifachen 
Ertragswert als Grundgrösse blieben, gäbe es viel zuviele 
Kaufinteressenten, und dann müsste eine Behörde den Er
werber bezeichnen. Mitnichten! Vorläufig gilt im schweizeri
schen Privatrecht noch das Prinzip, dass der Verkäufer den 
Erwerber bezeichnen darf, und dabei bleibt es auch, wenn Sie 
meinem Antrag zustimmem. Von Bürokratie kann keine Rede 
sein. Die Bürokratie wirc;l entstehen, wenn Sie dem Bundesrat 
oder der Mehrheit oder der Minderheit I zustimmen und keine 
praktikable Lösung für die Preisüberwachung vorsehen. Dann 
bitte lieber überhaupt nichts.· 
Noch ein Wort zu den Einzelparzellen: Hier ist die Minder
. heit II zu einem Entgegenkommen bereit. Hier mag in der Tat 
auf den Markt abgestellt werden. Das ist auch richtig, wenn 
man den Schutz des Selbstbewirtschafters einführt - wie Sie 
das soeben getan haben - und wenn man ein vernünftiges 
Realteilungsverbot im Gesetz vorsieht; dann ist die Sache in 
Ordnung. 
zusammenfassend hält clso dio Mir.::lerheit II ihre Vorschläge 
zur Preisüberwachung für realistisch, vernünftig und sachlich 
geboten, ja unabdingbar, weshalb sie um Zustimmung zu ih
ren Anträgen ersucht. 
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M. Cottier: La majorite, le Conseil tederal et la minorite I s'ins
pirent du meme systeme. Mais ce dernier se retere aux prix 
re.els bases et adaptes aux prix de reference. 
En revanche, la minorite II tait abstraction de toute reterence, 
meme lointaine, a une valeur reelle, a une quelconque valeur 
venale. Selon eile, le prix sera lie a la valeur de rendement qui 
sera calculee en fonction des criteres determines par l'auto
rite. C'est donc un prix impose. La consequence, c'est que le 
proprietaire non-agriculteur ne sera guere dispose a vendre 
ses terres, car il n'y trouvera plus d'interet. Cette disposition 
irait donc a l'encontre du but de la loi qui voulait que la terre 
agricole mise en vente revienne aux proprietaires exploitants. 
Lorsque l'autorite fixe le prix, un prix bas, le proprietaire ne se 
desaissira pas de sa terre, ce qui signifie que l'exploitant agri
culteur ne pourra pas devenir proprietaire. L'autre systeme 
permettra aussi un prix modere. II sera en effet lie a la condition 
que le montant ne depasse pas la moyenne des prix realisee 
durant un certain nombre d'annees. Clnq ans selon la minori
te I et une periode plus longue selon l'avis de la majorite. 
II s'agira de choisir cette derniere solution, car une periode de 
cinq ans est insuffisante. En effet, les statistiques du pro
gramme national eile recherche sur l'utilisation du sol demon
trent que les prix des terres agricoles ont fortement augmente 
ces cinq dernieres annees surtout. En se limitant, des l'entree 
en vigueur de la loi, a cinq ans, la moderation du prix ne sera 
que minime, car le niveau des prix sera deja tres eleve au de
part. Une periode de reference plus longue, au moins au de
but de l'entree en vigueur de la loi, sera donc indispensable. 
Ensuite, les prix ayant ete au depart readaptes a un niveau ac
ceptable, nous pourrions alors nous en tenir a la periode d~ 
cinqans. 
Cette differenciation dans la duree est necessaire et c'est ce 
que veut la majorite de la commission. En la soutenant, vous 
empech_erez que le prix soit fixe par l'autorite, comme le pro
pose la minorite II. Vous consentirez en outre a une reduction 
plus forte du prix que ne le prevoit la minorite 1. Je vous invite 
donc a suivre la majorite. 

Uhlmann: Ich möchte nur eine Verständnisfrage an den Herrn 
Bundespräsidenten richten: Der Bundesrat und die Mehrheit• 
schlagen ja vor, dass ein offensichtliches Missverhältnis zum 
Ertragswert ein Grund zur Bewilligungsverweigerung sein soll. 
Ich möchte wissen, was der Bundesrat unter einem offensicht-, 
liehen Missverhältnis zum Ertragswert versteht. 

' Schönenberger: Ich bitte Sie, der Minderheit I zuzustimmen. 
Wenn Sie die ganze Antragspalette überschauen, sehen Sie 
gleich, dass die Differenzen bei weitem nicht so vielfältig sind, 
wie es dargelegt worden ist. 
Der Bundesrat, die Mehrtieit und die Minderheit I sprechen 
nämlich nur vom übersetzten Erwerbspreis - wobei gewisse 
Abweichungen bestehen-, die Minderheit II hingegen will ein 
Preisdiktat für landwirtschaftliche Gewerbe einführen. Für 
Grundstücke schliesst sie sich ebenfalls den Ueberlegungen 
des Bundesrates und der Minderheit I zum übersetzten Er
werbspreis an. 
Der Unterschied zwischen Mehrheit und Minderheit I liegt 
darin, dass die Minderheit I praktisch die Lösung des Bundes
rates übernommen hat, indem sie erklärt, dass der Erwerbs
preis als übersetzt gilt, wenn die Preise vergleichbarer land
wirtschaftlicher. Gewerbe oder Grundstücke in der betreffen
den Gegend im Mittel der fünf letzten Jahre. erheblich überbo
ten werden. 
Wir haben eine klare Regelung, während die Mehrheit sich we
der für Fisch rioch für Vogel entschieden hat, die Frage offen
läsi:lt und sie dem Bundesrat zuschiebt. Der Bundesrat seiner
seits kann dann in der Verordnung wieder nach Belieben 
schalten. Er kann auf den Durchschnitt mehrerer Jahre abstel
len. Was heisst schon mehrere Jahre? Der Bundesrat setzt so
dann in der Verordnung fest, wann der Preis in einem offen- , 
sichtlichen Missverhältnis steht. Das heisst, der Gesetzgeber 
schiebt das Problem von sich weg und legt es vertrauensvoll in 
die Hände des Bundesrates. Nach meiner Auffassung ist das 
Parlament aufgerufen, klare Konturen zu schaffen und von 
sich aus zu erklären, was ein übersetzter Erwerbspreis ist, und 
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diese entscheidende Frage nicht kurzerhand dem l;ltmdesrat 
zu überlassem. Dies ist at:Jch der Grund, weshalb die Minder
heit I den zweiten Fall, nämlich die fehlende Vergleichsmög, 
lichkeit, und dann die Folge, das offensicl)tliche Missverhß,lt
nis zum Ertragswert., nicht erwähnt. Es ist nämlich Flicht mög
lich zu sagen, was ein «offensic:htliches Missverhältnis z1.:1m Er
traQswert» sein soll. Hier ist. für jeden Missbrauch wiederum 
Tür und Tor offen. 
Ich bitte Sie also, der klaren Formulierung der Minderheit I zu
zustimmen. Wenn Sie die Formulierung der Minderheit II.über
prüfen, stellen Sie fest, wie kompliziert dieser P.ntrag: der Min
derheit. II lautet 
Herr Zimmerli unterscheidet zwischen dem landwirtschaftli
chen Gewerbe und landwirtschaftlichen Grundstücken und 
. schlägt für landwirtschaftliche Gewerbe ein Preisdiktat, näm
lich den dreifachen Ertragswert, vor. Ich sehe nicht ein, wes
halb eine Begrenzung auf den dreifachen Ertragswert statt
finden soll, der dann iri Absatz 2 eine ganze Anzahl von Aus
nahmen findet: Nä_n,lich dann, wenn der Anlagewert höher ist 

. als der zulässige Preis, sodann gibt es Ausnahmen für die erb
rechtliehe Zuweiswng, und schliesslich wird noch der Anlage
wert definiert-also eine reichlich komplizierte Darstellung, die 
hier gewählt worden ist. Absatz 3 behandelt schliesslich deR 
Preis für die landwirtschaftlichen Grundstücke. Und hier ist 
plötzliGh die, Auffassung der Minderheit I auch nach der Min
derheit IT rfchtig,. und ich würde sagen: Wenn für die landwirt
schaftlichen Grundstücke der Vorschlag der Minderheit I rich
tig und akzeptabel ist- auch aus der Sicht der Minderheit II-, 
dann muss das auch auch für die landwirtschaftlichen Ge
werl:!>e gelten. 
Wir widersetzen uns einem staatlichen Preisdiktat und wollen 
höchstens, dass der Staat den übersetzten Erwerbspreis kon
trolliert, mehr aber al!.lf keinen Fall. Ich bitte Sie daher, der Min
derheit I zuzustimmen. 

M. Ducret: J'ai suivi M. Zlmmerli dans plusieurs de ses propo
sitions et j'etais tres tente de le suivre encore sur celle-la. Per
sor:me ne, lul a encoredit ce que je vais lui dire. 
Vqtre proposition, que vous presentez avec Mme Weber, est 
excellente, Monsieur Zimmerli, mais eile a un enorme clefaut: 
eile repose swr une base completement irrealiste qui, a pour 
nom la valeur de reridement. La valeur de rendement, teile que 
l'ensemble de la classe paysanne a reussi a la tirervers lebas, 
est tellement ridicule et irrealiste qu'elle ne peut absolument 
pas servir de base. Je vais vous donner un exemple. Dans le 
canton de Geneve, depuis pres de vingt ans, nous ne nous oc
cupons plus de la valeur de rendement fixee par Brugg. Nous · 
fixons une valet:Jr de render:nent acceptee par la clas<::ie pay
sanne et etablie sur la base de ses declarations d'impöts, de 
ses comptabilites reelles. Or, les comptabilites reelles des 
paysans genevois, qu'ils soient eleveurs ou producteurs de 
ble-et gros producteurs-atteignent une valeur de rendement 
qui, taut en etant quatre a cinq fois superieure a la valeur de 
Brugg, est encore au moins trois fois inferieure au prix de vente 
et d' achat des terrains. 
Votre idee est excellente, c'est vrai, mais pour qu'elle fonc
tionne if faudrait que la valeur de rendement soit exacte. Or, · 
nous savons que c'est la une parfaite illusion. Nous n'arrive
rons jamais ä convaiAcre les agriculteurs et Brugg que leurs 
valeurs de rendement sont completement stupides. lls agis
sent ainsi pour des raisons fiscales faciles a comprendre 
puisql:l'on ne peut pasimposer leurs domaines sur une capita
lisation qui ne tient pas compte de la valeur de rendement, et 
qu'ils ne paient pas d'impöt sur la fortune. On a vu un hebdo
madaire s'etonner du peu de fortune de certains agriculteurs 
siegeant aux Chambres federales. Cette curiosite, malsaine 
au demeuFant, nous a cependant eclaires. Or, ces gens ne fal
sifient rien, ils appliquent la valeur de rendement. Mais le jour 
o& ils vendent, evidemment, ce n'est pas taut a fait le meme 
prix. 
C'est pourquoi nous n'avons, a mon avis, que deux solutions: 
nous rallier a la majc..rite d1.., a la minorite 1, qui evite prudem
menI de parler de valeur de rendement, le chiffre le plus faux . 
qui soit. La valeur de rendement des terrains agricoles est 
aussi fausse que le prix de l'or dans les caißses de la Banqwe 
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nationale, c'est du meme ridicule! La Banque nationale ade
cide qwe le kilo d'or vaut 5000 francs. Bien entendu, eile ne 
vend pas. I\Ylais si on veut lui en acheter, eile ne le vend pas 
5000francs. La,meme chose se passe avec les agriculteurs. lls 
decident que leur terrain vaut 80 centimes, un franc ou deux 
fraMcs le rnetre carre, mais si vous voulez leur acheter ils ne 
sont pas d'ac00rd, et la, ils ont raison. 
Mais quelq1.:1ef0is les trompeurs se trouvent confrontes a des 
situations difficiles. Cela arrivera un jour. Je prefererais que les 
agric1.:1lteurs suisses declarent une valeur de rendement qui 
corresponde a une realite economique, qu'ils jouent le jeu 
comme tous les autres contribuables, et que nous puissions 
voter votre proposition. Dans la situation actuelle, c'est absolu
ment impossible de prendre comrhe base la valeur de rende
ment, qu'elle soit multipliee partrois, par six ou meme par dix . 

Schiesser: Ich war bei den entsprechenden Kommissions
beratungen Ersatzmitglied und habe den Mehrheitsantrag in 
der Kommission unterstützt. Ich erlaube mir deshalb, kurz 
Stellung zu nehmen. 
Herrn Schönenberger hat sich für die Minderheit I eingesetzt. 
B~im Vorschlag der Minderheit I vermisse ich eine Variante. 
Der Vorschlag. der Minderheit I bietet keine Lösung für jene 
Fälte, in denen es an entsprechenden Vergleichsmöglichkei
ten fehlt. Diese Fälle könnten nach der Minderheit 1, anders als 
nach dem Vorschlag des Bundesrates oder jenem der Mehr-
heit, nicht entschieden werden. ' 
Herr Schönenberger hat ausgeführt, dass mit dem Begriff des 
offensichtlichen Missverhältnisses zum Ertragswert gemäss 
Antrag der Mehrheit Befugnisse auf den Bundesrat übertragen 

· würden. Es ist einmal davon auszugehen, dass der Buchsta
be b ja nur in jenen wenigen Fällen zur Anwendung kommt, in 
denen es ari Vergleichsmöglichkeiten fehlt. Somit dürfte die 
praktische Tragweite dieses Buchstabens b eher gering sein. 
Auf der anderen Seite enthält auch der Antrag der Minderheit 1 
einen Begriff, der nicht ohne weiteres klar ist. Es heisst näm
lich: «erheblich übersteigt». Nach dem Vorschlag der Minder
heit I wären somit die Rechtsanwendungsbehörden in den 
26 Kantonen dazu aufgerufen zu bestimmen, was unter die
sem Begriff «erheblich übersteigen» zu verstehen ist. 
Ich ziehe es vor, dass beim Begriff «offensichtliches Missver
hältnis zum Ertragswert» vom Bundesrat entsprechende Krite
rien in einer Verordnung festgelegt werden und dass der Bun
desrat sagt, was unter einem «offensichtlichen Missverhältnis» 
zu verstehen ist. Diese Aufgabe soll nicht den 26 verschiede
nen Rechtsanwendungsbehörden in den Kantonen überlas-

. sen werden. Ich bitte Sie aus diesem Grunde, der Mehrheit zu 
folgen und den Antrag der Minderheit I abzulehnen. 

Bul')despräsident Koller: Bundesrat, Mehrheit und Minder
heit I der Kommission haben gemeinsam, dass sie die über
setzten und damit unzulässigen Preise für landwirtschaftliche 
Gewerbe und Grundstücke soweit als möglich abhängig ma
chen vom Preis für vergleichbare Grundstücke, der eben im 
Rahmen einer gewissen Zeit nicht erheblich übertroffen wer
den darf. In der Botschaft haben wir das in der Richtung präzi
siert, dass wir gesagt haben: «Liegt der Erwerbspreis erheb
lich, d. h. in der Regel etwa 20 Prozent und mehr über diesem 
Preis, dann gilt er als übersetzt.» 
Rein subsidiär, Herr Ständerat Uhlmann, haben wir noch eine 
Sonderregel vorgeschlagen: «Wenn eine solche Vergleichs
möglichkeit nicht besteht, so soll ein Preis dann unzulässig 
sein, wenn ein offensichtliches Missverhältnis zwischen Er
werbspreis und Ertragspreis besteht.» Nun fragen Sie mich, 
wann das zutreffe. Wir haben in der Botschaft auch das zu prä
zisieren versucht, wir haben gesagt: «Ein solches Missverhält
nis ist gegeben, wenn der Rahmen des Ertragswertes um ein 
Mehrfaches gesprengt wird.» Der Faktor des Mehrfachen liegt 
dabei für einzelne Grundstücke höher als für landwirtschaft
liche Gewerbe, ein Gedanke, der sich ja auch im Antrag der 
Minderheit II von Herrn Zimmerli wiederfindet. Es wird dann 
gesagt, es sei Aufgabe der Praxis, hier die nötigen Differenzie
rungen zu finden, vor allem auch in örtlich und regional ab
weichenden Verhältnissen. 
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Damit komme ich zugleich zu einer Würdigung des Antrages 
der Mehrheit der Kom.mission. Der Bundesrat hat diese Ver
ordnungskompetenz nicht gesucht. Aber wenn Sie natürlich 

· eine Lösung suchen, wonach die Feststellung dieser über
setzten Preise tatsächlich flexibel sein soll und auch regionale 
und örtliche Differenzierungen zulassen soll, dann führt das 
natürlich fast notwendigerweise zu dieser Verordnungskom
petenz des Bundesrates. Diese Lösung ist- das würde ich zu
geben - auch einer Lösung vorzuziehen, wie sie der Bundes
rat im Buchstaben b subsidiär vorschlägt, wonach diese Inter
pretation total den Rechtsanwendungsbehörden überlassen 
ist. 
Das die Stellungnahme des 13undesrates zum Mehrheits- und 
Minderheitsantrag der Kommission. 
Der Minderheitsantrag hat.eben auch den Nachteil und den 
Vorteil, dass Sie als Gesetzgeber ein für allemal über die Fest
setzung der übermässigen und damit unzulässigen Preise 
entscheiden. Aber Ihre Lösung lässt demgegenüber jede Fle
xibilität und jede regionale Differenzierungsmöglichkeit ver
missen. Ich glaube, vor allem das Votum von Herrn Ständerat 
Gautier hat gezeigt, dass im Ablauf der Zeit, vor allem wenn wir 
hier beispielsweise in inflationäre Schübe hineingeraten, eine 
solche Differenzierung eben doch Sinn macht. 
Damit komme ich noch zum Antrag der Minderheit II: Herr 
Ständerat Zi.mmerli schlägt Ihnen - ich gebe das ohne weite
res zu - durchaus aus idealistischen und achtenswerten Grün
den ein Minimum von Höchstpreisvorschriften vor. Bedenken 
hat er zwar- um das auch noch klarzustellen - nur bei landwirt
schaftlichen Gewerben, während er für landwirtschaftliche 
Einzelgrundstücke in Absatz 3 ja im wesentlichen das gleiche 
Regime vorsieht wie der Antrag Bundesrat und Mehrheit der 
Kommission. 
Das Hauptbedenken, das der Bundesrat gegenüber dem Vor
schlag von Herrn Ständerat Zimmerli hegt, ist dasjenige, das 
Herr Ständerat Ducret soeben recht plastisch formuliert hat. 
Wir glauben einfach nicht, dass das eine realistische Lösung 
ist; denn wir bewegen uns in einer Marktwirtschaft. Und wenn 
wir uns in einer. Marktwirtschaft bewegen, dann führen Höchst
preisvorschriften fast automatisch - da haben wir doch lange 
genug Erfahrung - zu Schwarzzahlungen, zu Verfälschungen. 
Wir möchten nicht mit staatlichen Normen solchen Praktiken 
fast noch Vorschub leisten. Herr Zimmerli, das wäre dann 
möglich, wenn sich der landwirtschaftliche Bodenmarkt wirk
lich sauber vom städtischen Bodenmarkt abtrennen lassen 
würde; dann wäre das vielleicht noch realistisch. Abet trotz 
Raumplanungsrecht: Wenn wir Realisten sind, müssen wir 
doch zugeben, dass leider trotzdem nach wie vor eine grosse 
Interdependenz zwischen diesen beiden Märkten besteht. 
Wenn Sie hier nun mit Höchstpreisvorschriften eingreifen, 
dann nehmen Sie doch automatisch Schwarzzahlungen und 
andere Umgehungen in Kauf. Das möchten wir nichttun, wes
halb wir Ihnen Zustimmung entweder zur Mehrheit der Kom
mission oder zum Bundesrat vorschlagen. 
Aus den genannten Gründen bin ich der Meinung, .dass wir m.it 
der Lösung der Mehrheit Ihrer Kommission am besten in den 
Zweitrat gehen. 

Präsident: Der Bundesrat verzichtet auf seinen Antrag zugun
sten der Mehrheit. 

Abstimmung- Vote 

Eventuell -A titre pre/iminaire 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 1 

Definitiv- Definitivement 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag-der Minderheit IJ. 

23Stimmen 
12 Stimmen 

29 Stimmen 
10 Stimmen 

Präsident: Der Minderheitsantrag. zu Artikel 11 a wird zurück
gezogen. 

Art. 65a (neu) 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Zimmerti) 

·Abs.1 
Die Bewilligung kann trotz eines Verweigerungsgrundes ge
mäss Artikel 64 Absatz 2 Buchstaben a oder d erteilt werden, 
wenn der Erwerber einen wichtigen Grund nachweist und der 
Erwerb offensichtlich nicht der Spekulation dient. 
Abs.2 
Ein wichtiger Grund kann namentlich anerkannt werden, 
wenn: 
a. der Erwerber über eine rechtskräftige Bewilligung für eine 
nach dem Raumplanungsgesetz zulässige nichtlandwirt
schaftliche Nutzung des Bodens verfügt; 
b. mit dem Erwerb die schutzwürdige Umgebung einer histori
schen Baute oder Anlage erhalten werden soll; 
c. der Erwerb dazu dient, einen Pachtbetrieb zu schaffen oder 
zu arrondieren oder einen Versuchs- oder Schulbetrieb zu er
richten oder zu erhalten; 
d. trotz öffentlicher Ausschreibung kein Angebot eines Selbst
bewirtschafters vorliegt. 

Art. 65a (nouveau) 
Proposition de la commission 
Majorite 
Rejeter la proposition de la minorite 
Minorite 
(Zimmerli) 
Al. 1 
L'alienation peut etre autorisee nonobstant l'ei<istence d'un 
motif de refus prevu a l'article 64, 2e alinea, lettre a ou d, lors
que l'acquereur prouve qu'il y a un juste motif pour le faire et 
que l'acquisition ne sert manifestement pas un dessein de 
speculation. 
Al.2 
Un juste motif peut notamment etre reconnu quand: 
a. L'acquereur dispose d'une autorisation definitive permet
tant, conformement a la loi sur l'amenagement du territoire, de 
ne pas utiliser le sol pour l'agriculture; 
b. L'acquisition permet de conserver un site digne de protec
tion lorsqu'il s'agit de constructions ou d'installations d'interet 
historique; 
c. L'acquisition sert a creer ou a arrondir une entreprise affer
mee ou a creer ou a maintenir un centre de recherches ou un · 
etablissement scolaire; 
d. Malgre une mise au concours publique, aucune offre n'a ete 
faite par un exploitant a titre personnel. 

Schoch, Berichterstatter: Nachdem Sie in Artikel 64 dem Prin
zip der notwendigen Selbstbewirtsctiaftung zugestimmt ha
ben und nachdem Sie bei dieser Zustimmung bereits den In
halt von Artikel 65a effektiv mitberücksichtigt haben, ist es nur 
folgerichtig, wenn wir jetzt den Artikel 65a in der Form, wie er 
auf der Fahne nachzulesen ist, beschliessen. 

Angenommen gemäss Antrag der Minderheit 
Adopte selon Ja proposition de Ja minorite 

Art.66 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Bei einer Zwangsversteigerung muss der Ersteigerer die Be
willigung vorlegen oder die Kosten für eine neue Versteige
rung hinterlegen und innert 1 0 Tagen nach erfolgtem Zu- · 
schlag ein Bewilligungsgesuch einreichen. 
Abs. 1 bis (neu) 
Reicht der Ersteigerer kein Gesuch ein oder wird die Bewilli
gung verweigert, so hebt die Steigerungsbehörde den Zu
schlag auf und ordnet eine neue Versteigerung an. · 
Abs.2 
Zustimmung zum Ent,vurf C:es Bundesrates 

Art. 66 
Proposition de Ja commission 
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Al. 1 
En cas de realisation forcee, l'adjudicataire doit produire l'au-· 
torisation ou consigner le prix de nouvelles encheres et reque
rir l'autorisation dans les dix jours qui suivent l'adjudication. 
Al. 1bis (nouveau) 
Si l'adjudicataire ne requiert pas l'autorisation ou si l'autorisa
tion est refusee, l'office revoque l'adjudication et ordonne de 
nouvelles encheres. 
A/.2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.67,68 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de /a commission · 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.69 
Antrag der Kommission 
Titel 
Verfahren 
Abs.1 
Das Gesuch um Erteilung einer Bl:lwilligung ist bei der kanto
nalen Bewilligungsbehörde (Art. 96 Abs. 2 Bst. b) einzurei
chen. 
Abs.2 
Diese teilt ihren Entscheid den Vertragsparteien, dem Grund
buchverwalter und der kantonalen Aufsichtsbehörde mit. 
Abs.3 
Gegen die Verweigerung der Bewilligung können die Ver
tragsparteien, gegen die Erteilung der Bewilligung die kanto
nale Aufsichtsbehörde bei der kantonalen Beschwerdeinstanz 
(Art. 92) Beschwerdeführen. 

Art.69 
Proposition de la commission 
Titre 
Procedure 
Al.1 
La demande d'autorisation est adressee a l'autorite cantonale 
competente en matiere d'autorisation (art. 96, 2e al., let. b). 
A/.2 
Celle-ci communique sa decision aux parties contractantes, 
au conservateur du registre foncier et a l'autorite cantonale de 
surveillance. · 
A/:3 
Les parties contractantes peuvent interjeter un recours devant 
l'autorite cantonale de recours (art. 9:;!) contre le refus d'autori
sation, l'autorite cantonale de surveillance contre l'octroi de 
l'autorisation, 

Bundespräsident Koller: Ich möchte bei Artikel 69 anmelden, 
dass hier noch eine Divergenz zum Bundesrat besteht. Aber 
ich glaube, es macht keinen Sinn, wenn wir das jetzt in der 
ganzen Breite darlegen. Sie haben hier Sondervorschriften im 
Verfahren beschlossen. Der Bundesrat ist nach wie vor der 
· Meinung, dass es richtiger wäre, wenn wir auf die allgemeinen 
Regeln des Verwaltungsverfahrensgesetzes verweisen wür
den. 

Angenommen -Adopte 

Art. 70-73 
Antrag der Kommission 
Streichen 
Proposition de la commission 
Biffer 

Schach, Berichterstatter: Die Artikel 70 bis 73 sind zur Strei
chung beantragt. Ich habe dazu keine Bemerkungen zu ma-
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chen, höchstens den Hinweis, dass die Streichung sachge
recht ist; wir können darauf nicht verzichten. 

Angenommen -Adopte 

Art. 74 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Rechtsgeschäfte, die den Verboten der Realteilung (Art. 59 
Abs. 1), der Zerstückelung von Grundstücken (Art. 59 Abs. 2 
und 3), des Erwerbs von landwirtschaftlichen Gewerben und 
Grundstücken (Art. 64 und 68) zuwiderlaufen_ oder deren Um
gehung bezwecken, sind nichtig. 
Abs.2 
Die Nichtigkeit eines Rechtsgeschäftes hindert den Vorver
kaufsberechtigten nicht an der Ausübung seines Rechts, so
fern er dafür keiner.Bewilligung bedarf oder wenn ihm eine sol
che erteilt wird. 

Art. 74 
Proposition de la commission 
Al.1 
Les actes juridiques qui contreviennent aux interdictions de 
partage material (att. 59, 1 eral.), de morcellement des immeu
bles (art. 59, 2e et 3e al.) et d'acquisition des entreprises et des 
immeubles agricoles (art. 64 et 68) ou qui visent a les eluder 
sontnuls. 
A/.2 
La nullite d'un acte n'empeche pas le titulaire d'un droit de 
preemption d'exercer son droit lorsqu'll n'a pas besoin d'une 
autorisation ou qu'il l'a obtenue. 

Art. 74a (neu) 
· Antrag der Kommission 

Titel 
Behandlung durch den Grundbuchverwalter 
Abs.1 . 
Besteht Ungewissheit darüber, ob für das angemeldete Ge
schäft eine Bewilligung notwendig ist, so schreibt der Grund
buchverwalter die Anmeldung im Tagebuch ein, schiebt je
doch den Entscheid über die Eintragung im Grundbuch auf, 
bis über die Bewilligungspflicht und allenfalls über die Bewilli-
gung entschieden ist. · 
Abs.2 
Der Grundbuchverwalter setzt eine Frist von 30 Tagen zu,: Ein
reichung eines Gesuchs um einen Entscheid über die Bewilli
gungspflicht oder um die Bewilligungserteilung. Läuft die Frist 
unbenutzt ab oder wird die Bewil!i[;ung verweigert, so weist er 
die Anmeldung ab. 

Art. 74a (nouveau) 
Proposition de la commission 
Titre 
Traitement par Je conservateur du registre foncier 
Al. 1 
S'il y a doute sur la soumisssion d'un acte a autorisation, le 
conservateur, apres avoir porte la requisition au journal, sur
soit a sa decision sur l'inscription au grand livre jusqu'a ce qu'il 
soit statue sur l'assujettissement et, le cas echeant, sur l'autori
sation. 
A/.2 
Le conservateur impartit au requerant un delai de 30 jours 
pour demander une decision sur l'assujettissement ou la deli
vrance de l'autorisation. II rejette la requisition si le requerant 
n'agit pas dans ce delai ou si l'autorisation est refusee. 

Art. 75 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
.... der Erwerber ihn .... 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 75 
Proposition de la commission 
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Al. 1 
.... sa decision quand l'acquereur .... 
Al.2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Schoch, Berichterstatter: In den Artikeln 74, 74a und 75 
schlägt Ihnen die einstimmige Kommission Formulierungen 
vor, die von den bundesrätlichen Anträgen abweichen. Ich 
könnte mir vorstellen, dass Herr. Bundespräsident Koller mit 
Bezug auf diese drei Artikel die gleichen Vorbehalte anbringt, 
wie er sie bereits mit Bezug auf Artikel 69 angebracht hat, 
meine aber, dass es sich nicht rechtfertigen würde, die Diffe
renzen - die rein verfahrensrechtlicher Art sind und nicht ans 
Wesentliche, an den Gehalt der Sache gehen - hier im Detail 
zu erörtern und abzuhandeln. 

Bundespräsident Koller: Hier können wir der Kommission zu
stimmen. 

Angenommen -Adopte 

Art. 76, 77 
Antrag der Kommission 
Streichen 
Proposition de la commission 

'Biffer · 

Angenommen -Adopte 

Art. 78 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Ist ein nichtiges Geschäft im Grundbuch eingetragen worden, 
so ordnet die Bewilligungsbehörde die Berichtigung des 
Grundbuchs an, nachdem sie ihren Entscheid widerrufen hat 
(Art. 75). 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 
Sind seit der Eintragung des Rechtsgeschäfts mehr als zehn 
Jahre vergangen, so ist eine Berichtigung des Grundbuchs 
gemäss Absatz 1 nicht mehr möglich. 
Abs. 4 -
Eine Beric_htigung des Grundbuchs istferner ausgeschlossen, 
wenn dadurch Rechte gutgläubiger Dritter (Art. 973 ZGB) ver
letzt würden. Die Bewilligungsbehörde erkundigt sich vor ih
rem Entscheid beim Grundbuchverwalter darüber, ob solche 
Rechte bestehen. 

Art. 78 
Proposition de la commission 
Al. 1 
. Si l'inscription a:u registre foncier repose sur un acte nul au 
sens de la presente loi, l'autorite competente en matiere d'au
torisation ordonne la rectification du registre foncier apres 
avoir revoque l'autorisation (art. 75). 
Al. 2 . 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 3 
La rectification du registre foncier prevue au 1 er alinea est ex
clue lorsque dix_ans se sont ecoules depuis l'inscription de 
l'acte au registre foncier. 
Al. 4 
La rectification du registre foncier est en outre exclue 
lorsqu'elle leserait des droits de tiers de banne foi (art. 973 
CC). Avant de prendre sa decision, l'autorite competente en 
matiere d'autorisation se renseigne aupres du conservateur 
pour savoir s'il existe de tels droits. 

Schoch, Berichterstatter: Hier beantragt die Kommission ver
fahrensrechtliche Modifikationen und Anpassungen. Die 
Kommission empfiehlt Ihnen einstimmig, dem neu vor
geschlagenen Text zuzustimmen. Es würde zu weit führen, 
wenn ich die Gründe dafür hier explizieren würde. 
Ich bitte Sie, dem Kommissionsantrag zuzustimmen. 

Bäuerliches Bodenrecht · 

Bundespräsident Koller: Wir stimmen zu. 

Angenommen -Adopte 

Schoch, Berichterstatter: Die Artikel 79 bis und mit 87 -
ebenso eine Reihe anderer Artikel weiter hinten - sind bereits 
in der Märzsession behandelt und beschlossen worden. 

Art. 88 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Die Vertragsparteien können von der Bewilligungsbehörde 

, insbesondere .... 
a ..... dem Realteilungsverbot, dem Zerstückelungsverbot, 

· dem Bewilligungsverfahren oder der Belastungsgrenze unter
liegt; 
b. ein Grund vorliegt, die Veräusserung eines landwirtschaft
lichen Gewerbes oder Grundstücks nicht zu bewilligen. 
Abs.2 
Streichen 
Abs.3 
.... dem Gesuchsteller und den übrigen am Rechtsgeschäft 
Beteiligten mit. 

Art. 88 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Les parties contractantes peuvent en particulierfaire constater 
par l'autorite competente en matiere d'autorisation: 
a ..... ; a l'interdiction de morcellement, ä la procedure d'autori
sation ou au regime de la charge maximale; 
b. S'il existe un motif de refuser l'acquisition .... 
Al. 2 
Biffer 
Al. 3 
L'autorite competente communique sa decision au requerant 
et aux autres interesses ä l'acte juridique. 

Schoch, Berichterstatter: Artikel 88 musste, nachdem Sie sich 
für das Bewilligungsverfahren entschieden hatten anstatt für 
das Einspracheverfahren, inhaltlich angepasst werden. Wir 
haben nur die notwendige inhaltliche Anpassung vorgenom
men. Weitere Aenderungen sind nicht vorgenommen worden. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Text zuzustimmen. 
Nachzutragen wäre lediglich eine Ergänzung im Absatz 3. Es 
muss dort heissen: «Die Bewilligungsbehörde teilt ihren Ent
scheid dem Gesuchsteller .... », nicht: «Sie teilt ihren Ent
scheid, .... ». Das ist eine rein grammatikalische Frage, die ohne 
weiteres im Zweitrat noch nachgetragen werden könnte: 

Bundespräsident Koller: Ich hätte auch eine redaktionelle Be
reinigung. Wenn ich richtig sehe, sollte bei Litera b anstatt von 
«Veräusserung» in Uebereinstimmung mit Artikel 62 von «Er
werb» die Rede sein, aber das können wir allenfalls auch im 
Zweitrat noch bereinigen. 

Angenommen -Adopte 

Art.92 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
Streichen 
Abs.3 
Die Beschwerdeinstanz teilt ihren Entscheid den Vertragspar
teien und der kantonalen Aufsichtsbehörde mit. Letztinstanz
liche kantonale Entscheide sind auch dem Eidgenössischen 
Justiz- und Polizeidepartement mitzuteilen. 

Art. 92 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
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Al. 2 
Biffer 
Al. 3 
L'autorite de recours communique sa decision aux parties 

'contractantes ainsi qu'a l'autorite cai;itonale de su:rveillarJce. 
La decision prise p'ar une autorite cantonale de derniere ins
tance est aussi communiquee au Departement federal de jus
tice et police. 

Schoch, Berichterstatter: Bei Artikel 92 hat die Kommission 
wiederum die Anpassung an das Beschwerdeverfahren vor
genommen, materielle Aenderungen, sind nicht zu verzeich-
nen. . 
Die Kommission beantragt Ihnen, Artikel 92 in der beantragten 
i:=assung zu genehmigen. 

Angenommen -Adopte 

Art,96 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Streichen 
Abs.2 

b. eine Bewilligung nach Artikel 64 und 65 zu erteilen; 
c. Entscheide der Bewilligungsbehörde gemäss Artikel &9 Ab
satz 3 anzufechten (Aufsichtsbehörde); 
cbis. die Bewilligung nach Artikel 82 Absatz 1 bis für Darlehen 
zu erteilen, mit denen die Belastungsgrenze überschritten 
werden darf; 
d. Streichen 
e, f. Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 
Streichen 

Art.96 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 . 

. Biffer 
Al.2 

b. Accorder les autorisations prevues aux articles 64 et 65; 
c. Attaquer les decisions de l'autorite competente en matiere 
d'autorisation conformement a l'article 69; 3e alinea (autorite 
de surveillance); 
cbis. Accorder l'autorisation prevue a l'article 82, alinea 1 bis, 
pour des prets permettant de depasser 1.a charge maximale; 
d. Bitter · 
e, f. Adherer au projet du Conseil federal 
A/.3 
Biffer 

Schoch, Berichterstatter: Für Artikel 96 gilt dasselbe wie für 
die vorangegangenen Artikel. Es handelt sich um eine An
passung an das Bewilligungsverfahren, um die dafür notwen
digen Modifikationen, wobei der Katalog in den Literae b bis d 
etwas modifiziert worden ist. Aber die Erörterung der Einzel
heiten würde sich nach·meiner Beurteilung nicht rechtfertigen. 
Ich bitte Sie, dem Antrag so zuzustimmen, wie er auf der Fahne 
nachzulesen ist. 

Angenommen-Adopte 

Art.97 
An,trag der Kommission 
Abs.1 
Mehrheit 
.... Absatz 2, 65 und 90 Absatz 2. 
Minderheit 
(Kündig, Flüesch) 
Zustirnm•mg zum Ertwurf des Bundesrates 

Abs.2,3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.97 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 

· Majorite 
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. ... des articles 11, 2e alinea, 65 et 90, 2e alinea. 
Minorite 
(Kündig, Rüesch) 
A_dherer au projet du Conseil federal 

Al. 2,3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Abs. 1-AI. 1 

Schach, Berichterstatter: Im Artikel 97 steht dem Mehrheits
antrag ein Minderheitsantrag der Herren Kündig und Rüesch 
gegenüber. Die H~rren Kündig und Rüesch möchten auf den 
Verweis auf Artikel 65 des Gesetzes verzichten und nur die an
deren Artikel aufführen. Nachdem aber die Mehrhe.it bei der 
soeben durchgeführten Abstimmung beschlossen hat, dass 
in Absatz 2 von Artikel 65 die Kompetenz des Bundesrates 
zum Erlass einer Verordnung festgeschrieben werden soll, ist 
es sinnvoll und .notwendig, entsprechend dem Antrag der 
Mehrheit auch den Verweis auf Artikel 65 in Artikel 97 aufzu
nehmen. 
Ich bitte Sie deshalb, der Mehrheit zuzustimmen. 

Kündig, Sprecher der Minderheit: Aufgrund dieser Aeusse
rung kann ich auf den Antrag verzichten. 

B\Jn~~spräsident Koller: Ich stimme zu. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majorite 

Abs. 2, 3-AI. 2, 3 
Angenommen-Adopte 

Art.101 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
.... das Zerstückelungsverbot, das Bewilligungsverfahren und 
die Belastungsgrenze .... 
Abs.2 
Bewilligungs- und Beschwerdeverfahren, die beim .... 

Art.101 
Proposiüon de Ja commission 
Al. 1 
.... , la procedure d'autorisation et la charge maximale .... 
A/.2 
Les procedures d'autorisation et de recours, .... 

Schoch, Berichterstatter: Hier geht es wiederum um eine 
sprachliche Anpassung. Wir haben das Wort «Einsprachever
fahren» durch das Wort «Bewilligungsverfahren» ersetzt; sonst 
gibt es keine Aenderung. 

Angenommen -Adopte 

M. Reymond: Comme nous devons voter sur l'ensemble, je 
tiens a expliquer les raisons pour lesquelles jene voterai pas la 
loi qu, nous est soumise. Si j'accepte tout a fait le principe de la 
priorite accordee a l'exploitant dans les acquisitions de domai
nes, parce que je crois qu'il est surtout voulu par les agricul
teurs de Suisse allemande, en revanche je m'oppose a l'ex
ception apportee a ce principe, a savoir qu'il n'y aura pratique
ment plus de procedure d'autorisation lorsque ce sont les col
lectivites publiques qui achetent. Cela signifie qu'elles pour
ront acheter pratiquement sans autre, meme accaparer, alors 
que le prive qui voudrait acquerir (pour donner en location) ne 
pourra pas le faire. Jene peux pas admettre que le Conseil des 
Etats favorise ainsi la «communalisation» ou la «cantonalisa
tion» du sol au detriment de la propriete privee. C'est pour 
cette raison, et uniquement pour celle-la, que je m'opposerai 
lors du vote sur l'ensemble. 
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Bäuerliches Bodenrecht 
Drolt foncler rural 

Differenzen - Divergences 

Siehe Jahrgang 1990, Seite671-Voirannee 1990, page671 
'Beschluss des Nationalrates vom 23. Januar 1991 
Decislon du Conseil national du 23 janvier 1991 

A. Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) 
A. Lol federale sur le droltfoncler rural (LDFR) 

Art.1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Schoch, Berichterstatter: Der Ständerat hat das neue Bundes
gesetz über das bäuerliche Bodenrecht in der Frühlings- und 
Herbstsession des letzten Jahres durchberaten. Der National
rat hat sich daraufhin in der Januarsession dieses Jahres mit 
dem BGBB befasst. Dabei hat der Nationalrat in 52 von 102 Ar
tikeln Beschlüsse gefasst, die von unseren eigenen Beschlüs
sen abweichen, er hat also in 52 von 102 Artikeln Differenzen 
geschaffen. Mit diesen Differenzen hat sich die Kommission 
Ihres Rates am 14. Februar an einer-ganztägigen Sitzung be
fasst. Ihre Kommission beantragt Ihnen heute über weite 
Strecken Zustimmung zu den Beschlüssen des Nationalrates. 
In Teilbereichen blieben allerdings auch Differenzen beste
hen, mit denen wir uns im Verlaufe unserer heutigen Beratung 
noch zu beschäftigen haben. 
Erste Differenz bildet der Artikel 1. Hier hat der Nationalrat eine 
Umstellung der beiden Absätze 1 und 2 vorgenommen und in 
Absatz 1 Litera c eine Ergänzung eingebaut. Ihre Kommission 
beantragt Ihnen, die nationalrätlichen Beschlüsse zu überneh
men und sich der Formulierung des Nationalrates von Artikel 1 
anzuschliessen. 

Angenommen -Adopte 

Art. 2 Abs. 2 Bst. d 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 2 al. 2 let. d 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Schoch, Berichterstatter: In Artikel 2 ist lediglich eine redaktio
nelle Aenden..ng vcrgen.:>mmen worden. Wir beantragen Ih
nen Zustimmung. 

Angenommen -Adopte 
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Art. 4 Abs. 3 Bst. a 
An.trag der Kommission 

Bäuerliches Bodenrecht 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 4 al. 3 let. a 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Schoch, Berichterstatter: Auch bei Artikel 4 ist die Aenderung 
rein redaktioneller Art. Wir beantragen Zustimmung. 

Angenommen -Adopte 

Art.5 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Die Kantone können: 
a. landwirtschaftliche Betriebe, die die Voraussetzungen von 
Artikel 7 nicht erfüllen, den Bestimmungen über die landwirt
schaftlichen Gewerbe unterstellen; 

Minderheit 
(Zimmerli) 
Die Kantone können: 
a landwirtschaftliche Gewerbe, deren Bewirtschaftung weni
ger als die halbe Arcbeitskraft einer bäuerlichen Familie bean
sprucht, vom erbrechtlichen Zuweisungsanspruch (Art. 12ff), 
vom Kaufrecht der Geschwister (Art. 26ff) sowie vom Vorkaufs
recht der Verwandten (Art. 43ff) und des Pächters (Art. 48) aus
nehmen und generell den Bestir,:imungen dieses Gesetzes 
über lan<;lwirtschaftliche Grundstücke unterstellen; 

Art.5 
Proposition de Ja commission 
Majorite 
Les cantons peuvent: 
a Soumettre les entreprises agricoles qui ne remplissent pas 
les conditions de l'article 7 aux dispositions sur les entreprises 
agricoles; 

Minorite 
(Zlmmerli) 
Les cantons peuvent: 
a Soustraire les entreprises agricoles dont l'exploitation exige 
moins de la moitie des forces de travail d'une tamille paysanne 
au droit a l'attrlbution (art. 12ss), au droitd'emption des treres 
et soeurs (art. 26ss), ainsi qu'au droit de preemption des pa
rents (art. 43ss) et du fermier (art. 48) et les soumettre d'une 
maniere generale aux dispositons de la presente loi sur les im
meubles agricoles; 

Schoch, Berichterstatter: Ich möchte Ihnen, Herr Vizepräsi
dent, beliebt machen, die Beratung von Artikel 5 zurückzustel
len und zunächst über das Grundkonzept zu beraten, das 
durch Artikel 7 eingeleitet und ausgelöst wird. Wenn Sie damit 
einverstanden sind, würde ich mich in diesem Sinne zunächst 
zu Artikel 7 und den damit zusammenhängenden Fragen äus
sem. 

Verschoben -Renvoye 

Art. 7 Abs. 1, 1 bis 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Minderheit 
(Zimmerli) 
.... Anlagen, die der landwirtschaftlichen Produktion dient und 
Existenzgrundlage für eine bäuerliche Familie sein kann. 

Abs. 1bis 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
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Art. 7 al.1, 1bis 
Proposiüon de /a commisslon 
Al. 1 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil national 
Minorite 
(Zimmerli) 
.... sert la production agricole et qui peut constituer 1a· base 
d'existence d'une famille paysanne. 

Al. 1bis 
Adherer a la decision du Conseil national 

Schoch, Berichterstatter: Artikel 7 des Gesetzes beinhaltet die 
Definition des landwirtschaftlichen Gewerbes. Im Nationalrat 
kam es über diese Definition, über den Begriff des landwirt
schaftlichen Gewerbes, zu einer Diskussion von sehr grosser 
Breite; und es hat schlussendljch die Definition resultiert, die 
Sie auf der Fahne in Artikel 7 Absätze 1 und 1 bis nachlesen 
können. Die Kommission des Ständerates hat sich dieser Defi
nition, wie sie durch den Nationalrat beschlossen worden ist, 
angeschlossen, und zwar weil gerade auch aufgrund der Er
gebnisse der nationalrätlichen Diskussion das, was jetzt auf 
der Fahne nachgelesen werden kann, zu überzeugen vermag. 
Dem steht eine Minderheitsposition gegenüber, die hier durch 
Herrn Zimmerli vertreten wird; er wird sich dazu noch äussern. 
Er hat in verschiedenen Punkten ein grundsätzlich anderes 
Konzept. 
Zunächst möchte der Nationalrat zusammen mit der Mehrheit 
Ihrer Kommission ein landwirtschaftliches Gewerbe dadurch 
definiert wissen, dass für die Bewirts_chaftung des Gewerbes 
mindestens die halbe Arbeitskraft einer bäuerlichen Familie 
beansprucht wird. Nach dem Konzept Zimmerli - das ersehen 
Sie aus der Fahne - besteht die erste grundlegende Differenz 
darin, dass für die Definition des landwirtschaftlichen Gewer
bes eine Existenzgrundlage für eine bäuerliche Famme, eine 
ganze bäuerliche Familie, gegeben sein müssfe - hier also 
eine erste namhafte Unterscheidung. 
Das Konzept von Herrn Zimmerli geht dann weiter, indem Herr 
Zimmerli in Artikel 9, der an sich direkt mit Artikel 7 zusammen
hängt, definieren m_öchte - so wie der Ständerat in der ersten 
R11nde auch -, unter welchen Voraussetzungen landwirt
schaftliche Gewerbe nicht erhaltenswürdig sind. Der Stände
rat hat sich diesbezüglich dem Nationalrat angeschlossen 
und verzichtet auf d1:1n Begriff eines nicht erhaltenswürdigen 
Gewerbes. Der Ständerat möchte.nur gerade festhalten, unter 
welchen Kriterien die Bestimmungen über die landwirtschaftli
chen Grundstücke auf landwirtschaftliche Gewerbe anwend-
bar sind - hier also eine zweite rn:rerenz. , 
Die dritte Differenz zum Minderheitskonzept ist die Unterschei
dung zwischen Haupt- und N·ebenerwerbsbetrieben. Der Na
tionaJrat und mit ihm die Kommission Ihres Rates verzichten 
darauf, zwischen Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben zu un
terscheiden. Für den Nationalrat und für die Kommission Ihres 
Rates gibt es nur einfach die landwirtschaftlichen Gewerbe, 
ohne Differenzierung in Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe. 
Das sind die drei namhaften Differenzen zwischen dem Kon
zept der Mehrheit Ihrer- Kommission und der Minderheit Zim
merli. 
Zum Konzept der Mehrheit aber noch zwei J=rklärungen zu
handen der Materialien. Wenn im Konzept der Mehrheit von ei
ner halben Arbeitskraft einer bäuerlichen Familie die Rede ist, 
dann versteht sich nach Auffassung der Kommission voi:i 
selbst, dass dabei hinsichtlich des Arbeitsaufwandes und der 
Ortsüblichkeit auf durchschnittliche Bewirtschaftungsformen, 
also auf objektive Kriterien, abgestellt wird und nicht auf ir
gendwelche ausgefallene Einzelfälle. Es soll also das durch
schnittliche und objektive Mass für die Beurteilung der Frage 
gelten, ob die halbe Arbeitskraft einer bäuerlichen Familie be
ansprucht werde oder nicht. Das soll die Möglichkeit schaffen, 
Einzelfälle unberücksichtigt zu lassen, Einzelfälle z. B., in de
nen wegen einer ganz speziell gelagerten Organisationsform 
nicht einmal die halbe Arbeitskraft einer bäuerlichen Familie 
beansprucht wird; das soll die Möglichkeit geben, derartige 
Ausnahmefälle ausser Betracht zu lassen. Und dann habe ich 
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ergänzend, ebenfalls zuhanden der Materialien, noch die Er
klärung abzugeben - das ist auch in der. Kommission ge
wünscht worden -, dass definitionsgemäss, begriffsgemäss 
im Sinne von Artikel 7 auch Anteils- und Nutzungsrechte zu 
landwirtschaftlichen .Gewerben gehören können .. Das ergibt 
sich aus der Legaldefinition des landwirtschaftlichen Grund
stückes in Artikel 6 Absatz 2. Artikel 7 basiert seinerseits auf 
der Legaldefinition des Artikels 6 Absatz 2. Das heisst, dass zu 
landwirtscha,ftlichen Gewerben undiskutabel auch Anteils
und Nutzungsrechte, so wie das in Ziffer 6 Absatz 2 definiert 
ist, also Anteils- und Nutzungsrechte an Allmenden, Alpen, 
Wald und Weiden usw., gehör.an können. 
Soviel. zur Position der Kommissionsmehrheit und dem damit 
zusammenhängenden Konzept in Artikel 7. 

zimm~rli, Sprecher der Minderheit: Die Artikel 5, 7 und 9 hän
gen in der Tat zusammen, und wenn Sie erlauben, Herr Vize
präsident, werde ich mich gleich zu allen drei Artikeln äussern, 
weil ich dort jeweils in der Minderheit bin. 
Die Formulierung der Minderheit des Nationalrates ging da
von aus, der Ertrag eines Gewerbes müsse namhan zum Ein-

. kommen einer bäuerlichen Familie qeitragen. Wie Sie wissen, 
entschied der Nationalrat mit 92 zu 92 Stimmen; es war also 
der Stichentscheid des Präsidenten nötig. 
Diese Formulierung, die unterlegen ist, wurde vom Herrn De
partementschef als viel zu unbestimmt bezeichnet. Sie wurde 
als Petrifizierung der heutigen landwirtschaftlichen Strukturen 
gegeisselt, und es wurde beigefügt, der mit dem Minderheits
antrag beabsichtigte grundsätzliche Schutz der Nebener
werbsbetriebe würde die Schweiz zwingen, « .... sich mit pri
vatrechtlichen Bestimmungen in eine landwirtschaftliche Zu
kunft zu bewegen, die im Rahmen des Gatt und des EWR 
keine Chance hat». Inzwischen haben auch noch andere Ex
ponenten der schweizerischen Agrar- und Bodenpolitik die im 
Nationalrat unterlegene knappe Minderheit der «Mumifizie
rung der Landwirtschaft» und der «Bildung von zukunftsfeindli
chen Reservaten» bezichtigt. 
Man verweist auf altbekannte Zahlen, beispielsweise darauf, 
dass weniger als 20 Prozent der Handänderungen ausserhalb 
der Familie erfolgten. Ferner tröstet man uns damit, Nebener
werbsbetriebe könnten auch künftig innerhalb der Familie als 
Ganzes auf einen Erben übertragen werden, und zwar mit te
stamentarischer Verfügung. Weiter sagt man, ein Nebener
werbsbetrieb könne, gestützt auf Artikel 22 des Gesetzes, also. 
als landwirtschaftliches Grundstück, von einem Selbstbewirt
schafter zur Arrondierung verwendet werden. Weiter führt man 
aus, überhaupt gelte für Nebenerwerbsbetriebe eben der 
Schutz, wie er für landwirtschaftliche Grundstücke vorgese
hen werde, also gelte insbesondere auch die Preisgrenze. 
Endlich macht man geltend, es stehe den Kantonen nach Arti
kel 5 ja frei, Nebenerwerbsbetriebe den Bestimmungen über 

. die landwirtschaftlichen Gewerbe zu unterstellen, und 
schliesslich dürft.an nach Artikel 9 Absatz 2 des Gesetzes in 
der vom Nationalrat verabschiedeten Fassung auch landwirt
schaftlicne Gewerbe mit ungünstiger Betriebsstruktur dem 
erbrechtlichen Zuweisungsanspruch eines Selbstbewirtschaf
ters in keinem Fall entzogen werden. 
Das alles beweise, sagt man, dass all jene auf dem falschen 
Dampfer sässen, die für einen bunqesrechtlichen·Schutz der 

· Nebenerwerbsbetriebe eintreten würden. Anders gesagt: Man 
muss sich heute fast als agrarpolitisch ewig Gestriger vorkom
men, wenn man es trotzdem noch wagt, etwas intensiver für 
die 50 000 Nebenerwerbsbetriebe einzustehen. Das sind im
merhin fast die Hälfte aller landwirtschaftlichen Gewerbe, und 
es werden gewiss bald noch mehr sein. 
Ich tue es heute trotzdem nochmals, weil ich der Meinung bin, 
dass das national rätliche Konzept nicht überzeugt. 
ZÜnächst möchte ich festhalten, dass wir mit dem bäuerlichen 
Bodenrecht vorab Bodenpolitik und bäuerliche Familienpoli
tik, d. h. bäuerliche Gesellschaftspolitik machen und nicht in 
erster Linie Agrarpolitik. Für die letztere sind das Landwirt
schaftsgesetz und die darauf gestützten Lenkungsmassnah
men zuständig, ferner etwa das in-der Revision stehende Bun
desgesetz uber Investitionskredite und Betriebshilfe in der 
Landwirtschaft, wo der Bundesrat und der Nationalrat - ich 
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verweise auf die Beschlüsse der letzten Woche.,... im übrigen, 
ich meine zu Recht, überhaupt keine europapolitischen Hem
mungen·haben, auch quasi Zweigbetriebe mit Bundesmanna 
zu segnen. Ich verweise etwa auf Artikel 13a der Revisionsvor
lage zum Investitionshilfegesetz. 
Ich halte ferner fest, dass kein internationales Recht die 
Schweiz daran hindert, bei der Regelung von Verfügungsbe
schränkungen im bäuerlichen Bodenrecht auf die gewachse
nen Strukturen Rücksicht zu nehmen und den für unser Land 
wichtigen multifunktionalen Aufgaben unserer Landwirtschaft 
Rechnung zu tragen. Ich denke an das Berg- und Hügelgebiet 
und an die Stichworte «Landschaftspflege» und vieles andere 
mehr. 
Nun schauen wir uns doch einmal an, was für Strukturbereini
gungen uns der Nationalrat anbietet und wie er die guten Ne
benerwerbsbetriebe schützen will, die ja für unsere bäuerliche 
familienbezogene·Landwirtschaft unbestreitbar ausserordent
lich wichtig sind: 
Es ist zwar richtig, dass man testamentarisch auch einen Ne
benerwerbsbetrieb erbrechtlich einem Selbstbewirtschafter 
zuweisen könnte. Nun stellen Sie sich aber einmal vor, wie der 
Erblasser von den nichtbäuerlichen Kindern unter Druck ge
setzt wird, wenn er aus achtenswerten Gründen dem Sohn 
und Jungbauern gegenüber etwas tun möchte, was er gesetz
lich gar nicht mussl Es liegt doch auf der Hand, dass in der 
Praxis das Land', eines solchen Betriebes zur Aufstockung ei
nes anderen Betriebes verwendet würde. Man sollte nicht so 
tun, als ob man mit dem Zück13rchen «testamentarische Zu
weisung eines Nebenerwerbsbetriebes» die Dinge wieder ins 
Lot brächte. 
Richtig ist auch, dass bei Nebenerwerbsbetrieben nach der 
Ordnung, wie sie der Nationalrat beschlossen hat, einfach die 
Vorschriften über die landwirtschaftlichen Grundstücke zur 
Anwendung kommen. Das bedeutet, dass vom öffentlich
rechtlichen Teil neben dem unbestrittenen Selbstbewirtschaf
terprinzip im Bewilligungsverfahren praktisch nur noch die 
Preisbegrenzung gilt. Gegen die Realteilung wäre kein Kraut 
gewachsen, und das Zerstückelungsverbot für landwirtschaft
liche Grundstücke bringt in diesem Zusammenhang eben 
nichts. 
Ich füge unter diesem Aspekt lediglich noch folgendes bei: 
Wenn man die Nebenerwerbsbetriebe liquidieren lässt, hat 
dies auch unerwünschte raumplanerische Konsequenzen. 
Warum? Bleibt nur noch die Hausparzelle übrig, so kommt es 
zu einer vollständigen Zweckänderung für das Bauernhaus, 
weil dieses ja dann nicht mehr landwirtschaftlichen Wohn
zwecken dient. 
Ein weiterer Clou: In Artikel 9 Absatz 2 sieht der Nationalrat 
vor, dass schlechte-landwirtschaftliche Gewerbe - das sind 
also Haupterwerbsbetriebe mit ungünstiger Betriebsstruktur -
ohne jede Rücksicht auf europapolitische bzw. strukturpoliti
sche Sachzwänge in jedem Fall von einem Selbstbewirtschaf
ter im Erbgang oder im Vorkaufstall übernommen werden kön
nen. Das ist wohl ein etwas merkwürdiger Beitrag zur Struktur
bereinigung, vor allem auch, wenn man bedenkt, dass Glei
ches für gute und leistungsfähige Nebenerwerbsbetriebe von 
Bundesrechts wegen gerade nichl gelten soll, obwohl man 
diese Betriebe angeblich ·erhalten will. Zum Glück beantragt 
die Kommissionsmehrheit die Streichung der widersprüchli
chen Bestimmung von Artikel 9 Absatz 2. 
Weiter tröstet man uns mit der Rechtsetzungskompetenz der 
Kantone, die ja nach Artikel 5 befugt seien, solche Nebener
werbsbetriebe den Vorschriften über die Grundstücke zu un
terstellen. Ich denke, das ist vorab Ausdruck des schlechten 
Gewissens. Wer in der Bodenpolitik Erfahrung hat, wird wis
sen, wie schwer es hält, strengere Verfügungsbeschränkun
gen im kantonalen Recht zu verankern, als das Bundesrecht 
sie vorsieht. ' 
Ich wehre mich insbesondere dagegen, dass man mit Zahlen 
von gestern strukturpolitisch relevante gesetzgeberische Ent
scheide für die Zukunft zu begründen versucht. Morgen wird 
die Zahl der existenzberechtigten Nebenerwerbsb,;,triebe sehr 
viel höher sein als heute, weil die Zahl der überlebensfähigen 
Haupterwerbsbetriebe wegen der internationalen Entwick
lung auf dem Gebiet der Agrarpolitik massiv abnehmen wird. 

' 

Bäuerliches Bodenrecht 

Ich habe heute morgen eine Umfrage in der «Berner Zeitung» 
gelesen; dort wird aus der Westschweiz geltend gemacht, die 
Bauern würden notfalls einen Nebenerwerb suchen. Das ist Si
gnal genug. 
Ich will mich nicht dem Vorwurf aussetzen, ich sei stur. Ich 
habe immer oetont, dass vernünftige Strukturbereinigungen 
unerlässlich sind, und ich will den Tatbeweis dafür einmal 
mehr mit meinen Anträgen zu Artikel 5, 7 und 9 erbringen. 
Das Schwergewicht liegt bei Artikel 7: Ich stimme mit all jenen 
überein, die heute wegen der ausserordentlich emotional ge
führten Debatte in beiden Räten der Meinung sind, man sollte 
die Reizworte «Haupterwerbsbetrieb» und «Nebenerwerbsbe
trieb» besser nicht mehr verwenden. Ich bin auch damit einver
standen, dass das Kriterium «mindestens die halbe Arbeits
kraft einer bäuerlichen Familie» für die sinngemässe Abgren
zung der beiden Begriffe durchaus tauglich ist, jedenfalls 
heute noch und mit Rücksicht auf die Kompetenzen der Kan
tone. Ich bin aber der festen Ueberzeugung, dass der grund
sätzliche Geltungsbereich - betrieblich gesehen - im bäuerli
chen Bodenrecht weiter gefasst werden muss. Ich habe dies 
mit meiner Neuformulierurtg zu Artikel 7 versucht. Es geht uns 
doch darum, Betriebe zu schützen, die eine vernünftige Exi
stenzgrundlage für eine bäuerliche Familie sein können. Das 
entspricht in jeder Hinsicht dem vom Nationalrat ebenfalls be
schlossenen Zweckartikel. Die Formulierung lehnt sich an Arti
kel 1 Absatz 2 der Entschuldungsverordnung an. 
Man sage bitte nicht, dieser Vorschlag sei unpraktikabel. Er 
gibt de_n rechtsanwendenden Behörden eben gerade die nöti
gen Leitlinien, um auch unter Würdigung einer vernünftigen 
Strukturbereinigung wenigstens jene guten Nebenerwerbsbe
triebe unter den Schutz des bäuerlichen Bodenrechts zu stel
len, die wir wohl alle erhalten wollen und müssen. Die Formu
lierung in Artikel 7 mit « •••• Existenzgrundlage .... sein kann» 
ist in diesem Sinne objektiv und geltungszeitlich zu verstehen, 
das heisst, den jeweiligen wirtschaftlichen und strukturpoliti
schen Gegebenheiten entsprechend. Um es noch einmal 
deutlich und klar zu sagen: Ich bin für Flexibilltät und für Struk
turbereinigung, aber unter Berücksichtigung der regional un
terschiedlichen Bedürfnisse in unserem Land. 
Hobbylandwirte fallen von vornherein nicht unter meine Defini
tion des. landwirtschaftlichen Gewerbes und Zwergbetriebe 
auch nicht. Es kann aber sein, dass Je nach Landesgegend 
mehr oder weniger als die Hälfte der Arbeitskraft einer bäuerli
chen Familie ausreichen bzw. nötig sind, um ein bodenrecht
lich anzuerkennendes Gewerbe anzunehmen. Ich behaupte 
deshalb, dass mein objektives Kriterium der möglichen Exi
stenzgrundlage nicht nur praktikabel ist, sondern auch flexi
bel. Das gilt - und das ist in meinen Augen ausserordentlich 
wichtig - ganz im Gegensatz zur schematischen Quantifizie
rung der einzusetzenden Arbeitskraft in der Fassung des Na
tionalrates: Während 2100 Stunden oder 210 Tagen a 
1 O Stunden muss pro Jahr auf einem Betrieb gearbeitet wer
den, dann geht der bundesrechtliche Schutz ohne weiteres 
und für alle ?:eiten in Ordnung. Wo ist denn hier die hochgeju
belte Flexibilität? 
Wer beispielsweise im Flachland einen mechanisierten Acker
baubetrieb führt, riskiert, mit der Zeit den Agrarrechtsschutz zu 
verlieren, wenn er rationell wirtschaftet. Ich frage mich: Wollen 
wir das? Etwa im Waadtland sollte man sich das gut überle
gen. Wie der Kommissionspräsident darauf hingewiesen hat, 
wird diese unbestreitbare Schwäche mit dem Argument relati
viert, es handle sich beim massgebenden Arbeitsaufwand um 
regionale Durchschnittswerte, und auf den hochmechanisier
ten Einzelfall komme es nicht an. 
Das überzeugt mich überhaupt nicht. Ich vermag wirklich nicht 
viel Flexibilität, Europatauglichkeit und Strukturbereinigungs
freundlichkeit in der sinngemässen Empfehlung des Boden
rechtes zu ortsüblich unökonomischem, arbeitsintensivem 
Wirtschaften zwecks Aufrechterhaltung des Agrarrechtsschut
zes zu erkennen. Gotthelf in Ehren, aber ich möchte doch eine 
etwas dynamischere Agrar- und Bodenpolitik. 
Der mir gegenüber erhobene Vorwurf der Petrifikation U'1d der 
Mumifizierung der Strukturen ist vollständig verfehlt; er erweist 
sich buchstäblich als Rohrkrepierer. 
Ein weiteres Bekenntnis zur Strukturbereinigung ist mein An-



Droit foncier rural 142 E 12 mars 1991 

trag zu Artikel 9, wo ich Ihnen empfehle, an den Beschlüssen 
des Ständerates festzuhalten. Ich möchte alle Gewerbe, die 
nicht erhaltungswürdig sind, für strukturpolitisch sinnvolle Auf
stockungen freigeben und für überholte Strukturen auch im 
erbrechtlichen und vorkaufsrechtlichen Bereich konsequen
terweise überhaupt keine Ausnahmen machen. Ist denn das 
kein Angebot? 
Ein letztes Wort zu Artikel 5: Hier möchte ich für die Kantone 
die gesetzliche Grundlage für familienpolitisch oder struktur
politisch echt flexibles Hande.In schaffen. In Kantonen, wo trotz 
Eu gen Huber und bäuerlichem Boden- und Erbrecht seit Jahr
hunderten Kleinbetriebe real geteilt werden, und in Kantpnen, 
wo man ganz im Gegensatz dazu grosse und schöne Betriebe 
haben will - und das auch in der politischen Ueberzeugung 
des Bauernstandes liegt-, dort soll man Betriebe, die kleiner 
sind als die nach Meinung des Nationalrates zu schützenden, 
dem bäuerlichen Zivilrecht entziehen und sie generell den Be
stimmungen über die landwirtschaftlichen Grundstücke unter
stellen können. Ich bin der Meinung, dass damit wirklich alles 
möglich ist, was es für eine überlebensfähige, leistungsfähige, 
europaverträgliche bäuerliche Landwirtschaft in der Schweiz 
braucht. , 
Wenn wir dagegen an der nationalrätlichen Philosophie fest
halten - sie entspricht bekanntlich auch jener des Bundesra
tes-, so leiten wir, davon bin ich überzeugt, eine agrarpoliti
sche Klimaveränderung mit unabsehbaren familien- und ge
sellschaftspolitischen Folgen ein und stehen dabei erst noch 
auf dem falschen rechtlichen Fuss, weil wir dazu das Boden
recht missbrauchen, anstatt-offen und ehrlich das Agrarlen
kungsfecht entsprechend abzuändern. Aber dazu hat man ja 
den Mut nicht! 
Ich bitte Sie, meinen Anträgen zuzustimmen und damit in den 
Schicksalsartikeln dieses Gesetzes eine Differenz zum Natio
nalrat zu schaffen, damit die Frage des Geltungsbereiches 
nochmals sorgfältig diskutiert werden kann. 

Piller: Erlauben Sie mir, ganz kurz das Wort zu ergreifen, ob
wohl ich nicht Kommissionsmitglied bin. Ich möchte Sie.doch 
bitten, Herrn Zimn'lerli zuzustimmen. Herr Zimmerli hat ausge
führt, dass wir hier ein Bodenrecht und nicht Landwirtschafts
politik machen. Es ist aber unbestreitbar, dass dieses Boden
recht sehr stark mit der· Landwirtschaftspolitik zusammen
hängt. Wir sprechen heute sehr viel von Europafähigkeit. Ge
rade die Landwirtschaftspolitik wurde aber - nicht nur von der 
Schweiz, sondern auch von den EG-Staaten - in allen Diskus
sionen immer wieder ausgeklammert, weil keine einheitliche 
Europapolitik in der Landwirtschaft betrieben werden kann. 
Bezogen auf die erwerbstätige Bevölkerung der Schweiz sind 
die Landwirte noch mit knappen 4 Prozent vertreten. Darf ich 
daran erinnern, dass Portugal und Griechenland noch je rund 
50 Prozent aufweisen, dass wir in der Schweiz hingegen einen 
gewaltigen Schrumpfungsprozess miterlebt haben, schon vor 
der Diskussion «Europa-Beitritt, ja oder nein?», «EWR-Vertrag, 
ja oder nein?»? 
Der Schrumpfungsprozess bei uns hat vorher stattgefunden, 
ausgelöst durch die Industrialisierung in unserem lande. Wir 
haben den 6. Landwirtschaftsbericht in diesem Rate disku
tiert. Es wurde damals auch die Frage aufgeworfen, wie viele 
Landwirte wir in unserem lande brauchen, um diese vier 
Oberziele der schweizerischen Landwirtschaftspolitik zu errei
chen. Es wurde von der Erhaltung von Familienbetrieben ge
sprochen. Wir haben noch rund 100 000 Betriebe in der 
Schweiz. Das sind, prozentual zur erwerbstätigen Bevölke
rung, sehr wenige, unter 4 Prozent. Praktisch alle europäi
schen Staaten haben mehr Landwirte, immer prozentual zur 
erwerbstätigen Bevölkerung. Ich persönlich bin überzeugt, 
dass bei uns der Schrumpfungsprozess weitgehend abge
schlossen ist, wenn wir die vier Oberziele unserer Landwirt
schaftspolitik ernst nehmen und in diese Richtung arbeiten 
wollen. · 
Nun stellen wir fest, dass wir rund 50 Prozent Nebenerwerbs
betriebe haber.. Gle:chzeitig sagt man, durch die Rationalisie
rung in der Landwirtschaft müsse man eben noch mehr Ne
benerwerbsbetriebe schaffen. Herr Piot hat ki'irzlich zu Recht 
gesagt, wir müssten dafür sorgen, dass auch in Berggebieten 

1 

der voralpinen Hügelzone wieder vermehrt Nebenerwerbsbe
schäftigungsmöglichkeiten für den Landwirt geschaffen wer
den. Und dann kommen wir mit einem Bodenrecht und wollen 
ausgerechnet diese Nebenerwerbsbetriebe aus dem Schutz 
herausnehmen! Ich muss Ihnen sagen, das verstehe ich nicht. 
Herr Zimmerli sagt zu Recht, wenn wir mit diesem Bodenrecht 
versteckt Landwirtschaftspolitik betreiben und einen 
Schrumpfungsprozess forcieren wollen, dann sollen wir es 
doch ganz ehrlich sagen. Es ist nun wirklich an der Zeit, Bedin
gungen ~ schaffen, dass eine Tochter oder ein Sohn eines 
Landwirts weiss, wie ihre oder seine Zukunft aussieht. Es nützt 
doch nichts, wenn wir auch im 7. Landwirtschaftsbericht wie~ 
der schreiben, wir wollten die Familienbetriebe erhalten, und 
irgendwie in diesen jungen Leuten Hoffnungen wecken, um 
dann diese Hoffnungen mit dem Bodenrecht wieder zunichte 
zu machen. 
Ich möchte nicht länger werden. Ich habe meine Ansichten in 
Landwirtschaftsvorlagen schon mehrmals dargelegt. Aber ich 

· möchte auf diese Umfrage, die Herr Zimmerli erwähnt hat, hin
weisen. Sie wurde von der VKMB finanziert und von einem 
Büro an der Agrama-Ausstellung, also der Landwirtschaftsma
schinenausstellung, publiziert. 
Agrarexperten rechnen mit der Aufgabe von 30 000 bis 40 000 
Bauernbetrieben in den nächsten zehn Jahren. Das würde 
also heissen, dass nur noch etwa 60 000 Bauernbetriebe in 
der Schweiz übrigbleiben. Da soll mir einer sagen, wie wir die 
Oberziele der Landwirtschaftspolitik noch erreichen wollenl 
Antworten der befragten Bauern: 
- Ich gebe demnächst meinen Betrieb auf: "1- Prozent. 
- Ich will in der Landwirtschaft bleiben, wenn nötig, kombiniert 
mit einem Nebenerwerb: 51 Prozent. 
- Ich habe keine Angst, mein Betrieb bietet eine sichere Exi
stenz: 17 Prozent. 
- Ich setze alles daran, meinen Betrieb zu vergrössern: 28 Pro
zent. 
Also nur 4 Prozent sind bereit, den Betrieb aufzugeben. Wir 
haben es hier demnach mit einer Berufsgattung zu tun, die 
wirklich bauern 1J1Öchte. Ich glaube - ich betone es noch ein
mal-, der Schrumpfungsprozess ist weitgeheryd abgeschlos
sen. 
Es gibt sicher Strukturanpassungen, immer noch, aber wenn 
wir hier im Sinne der Kommissionsmehrheit im Bodenrecht le
giferieren, bin ich überzeugt, dass wir - fast unbemerkt, hin
tenherum - über 30 000 bis 40 000 Nebenerwerbsbetriebe 
über längere Frist definitiv das Todesurteil sprechen. 
Ich persönlich kann da nicht zustimmen. Ich werde dem An
trag von Herrn Zimmerli zustimmen. 

Bundesrat Koller: Es geht hier bei den Artikeln 5, 7 und 9 tat
sächlich um eine entscheidende Schlüsselfrage dieses Geset
zes, denn hier wird entschieden, welche landwirtschaftlichen 
Gewerbe den besonderen Schutz-und zwar den be$onderen 
privatrechtlich.en wie den öffentlich-rechtlichen Schutz - die-
ses Gesetzes geniessrn sollen. . 
Der Bundesrat, der Nationalrat und Ihre Kommission definie
ren diese schützenswerten Gewerbe in Artikel 7 des Gesetzes, 
und -z:.Nar in folgender Weise: Betriebe, welche als Grundlage 
der landwirtschaftlichen Produktion dienen und mindestens 
die halbe Arbeitskraft einer bäuerlichen Familie .beanspru
chen. 
Dies entspricht etwa einem jährlichen Arbeitspotential von 
2100 Stunden oder - um Ihnen auch flächenmässig eine 
Orientierungsgrösse zu geben - einem Betrieb im Flachland 
von etwa 15 Hektaren. 
Damit'haben wir ein Kriterium gefunden, das objektiv hand
habbar und berechenbar ist und dennoch - das ist der ent
scheidende Vorteil dieses Kriteriums- regionale und betriebs
spezifische Eigenheiten zu berücksichtigen erlaubt. 
Ich darf Sie vielleicht bitten, in diesem Zusammenhang noch 
einmal die Tabelle auf Seite 143 der Botschaft hervorzuneh
men. Da sehen Sie die Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe, 
aufgeteilt auf die einzelnen Kantone. 
Der eigene Kanton liegt einem ja immer am nächsten, weil 
man ihn am besten kennt. Wenn ich beispielsweise feststelle, 
dass im Kanton Appenzell-lnnerrhoden 86 Prozent aller Be-
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triebe nach diesem Kriterium Haupterwerbsbetriebe sind, 
dann darf man einfach nicht den Eindruck erwecken, dass mit 
dieser Definition nun eine sehr, sehr grosse Zahl von Betrie
ben aufgegeben würde. 
Schauen Sie die andern Zahlen an. Ich erwähne nur einige 
Beispiele: Kanton Luzern: 79 Prozent; Kanton Schwyz: 80 Pro
zent; · Kanton Obwalden: 74 Prozent; Kanton Nidwalden: 
71 Prozent. 
Das zeigt also - und hierin liegt der grosse Vorteil dieses Krite
riums-, dass es eben auf die unterschiedlichen Betriebsstruk
turen und auf die unterschiedliche Arbeitsintensität der Be
triebe, beispielsweise im voraipinen Bereich und in Berggebie
ten, Rücksicht nimmt. 
Anderseits - ich werde darauf zurückkommen - ist im Talge
biet zweifellos eine gewisse Strukturbereinigung nötig. 
Nun haben wir ja in Artikel 5 des Gesetzes, weil wir wissen, 
dass es einige ganz wenige Kantone gibt, die diesbezüglich 
atypische Verhältnisse haben - es sind dies vor allem die Kan
tone Tessin und Wallis-, den Kantonen ausdrücklich im Sinne 
einer föderalistischen Lösung die Kompetenz eingeräumt, im 
Schutz landwirtschaftlicher Gewerbe weiter i;u gehen, als wir 
dies hier in Artikel 7 bundesrechtlich vorschlagen. Das scheint 
mir wirklich die adäquate Lösung zu sein. 
Herr Zimmerli möchte hingegen das ganze System umkehren. 
Er möchte mit dem Schutz dieser landwirtschaftlichen Ge
werbe, wie er selber sagt- mit einem Begriff, auf den ich noch 
zurückkomme -, schon bei den viel kleineren Gewerben an
setzen und dann in Artikel 5 den Kantonen die Möglichkeit ge
ben, von diesem Schutz teilweise abzusehen. 
Ich kann rnir kaum vorstellen, .Herr Ständerat Zimmerli, dass 
Sie einen Kanton finden würden, der dann ihr System tatsäch
lich zur Anwendung brächte, währenddem in unserem Sy
stem es eben durchaus realistisch ist, dass die atypischen 
Kantone allenfalls von dieser föderalistischen Kompetenz Ge
brauch machen. 
Es kommt dazu, dass der Antrag von Herrn Ständerat Zimmerli 
eindeutig mit einem sehr vagen und unbestimmten Begriff ar
beitet. Er arbeitet, offenbar in Anlehnung an den geltenden Ar
tikel 620 des Zivilgesetzguches, mit dem Begriff der Existenz
grundlage für eine bäuerliche Familie und argumentiert dann, 
man müsse diesen Begriff dynamisch auslegen, also ständig 
den sich ändernden Anforderungen der Landwirtschaftspoli
tik, auch der europäischen Entwicklung usw., anpassen. Aber 
wer nimmt dann die dynamische Interpretation dieses Begrif
fes vor? Sie als Gesetzgeber sind aufgerufen, hier zu entschei
den, welche Betriebe tatsächlich den besonderen Schutz des 
Gesetzes verlangen, und nicht die Gerichte. Der Vorschlag 
von Bundesrat, Nationalrat und Ihrer Kommission bringt-wie 
ich vorhin ausgeführt habe - ein adäquates,· auf die ganz be
sonderen Bedürfnisse in den verschiedenen Regionen unse
res Landes Rücksfcht nehmendes Kriterium: 
Nun hat Herr Ständerat Zimmerli gesagt, ich hätte in bezug auf 
die notwendigen Strukturanpassungen vor allem mit den 
Gatt- und EWR-Erfordemissen argumentiert. Natürlich ist das 
auch ein Kriterium. Aber man muss sich heute klar sein - ich 
glaube, auch die Landwirtschaft selber ist sich heute im klaren 
darüber-, dass vor allem im Talgeblet eine gewisse Struktur
anpassung unserer landwirtschaftlichen Gewerbe nötig ist, 
ganz unabhängig vom Ausgang der Gatt- und der EWR-Ver
handlungen. Eine gewisse Strukturanpassung, vor allem im 
Talgebiet, ist ein unausweichliches Gebot unserer Zeit, wie im
mer auch die G,att- oder die EWR-Verhandlungen ausgehen 
werden. 
Wenn Sie nun aber hingehen und mit dem Antrag Zimmerli 
den Schutz der landwirtschaftlichen Gewerbe bedeutend wei
ter unten ansetzen, also schon bei kleineren Gewerben, dann 
wird das natürlich dazu führen, dass sich praktisch immer -
das zeigt die Erfahrung - jemand findet, der ein solches Ge
werbe zum privilegierten Uebemahmepreis, also zum Ertrags
wert, übernimmt. Herr Zimmerli hat das selber gesagt Wir wis
sen, dass heute mehr als 80 Prozent aller landwirtschaftlichen 
Gewerbe in der Familie· übernommen werden. Damit werden 
eben diese unbedingt notwendigen Strukturanpassungen 
.verhindert. 
Noch ein weiterer Gedanke: Man sagt, man dürfe im Privat-

recht nicht Landwirtschaftspolitik betreiberl. Diese privilegierte 
Uebernahme des Privatrechts hat ihre innere Rechtfertigung 
nur so lange, als damit auch eine gewisse agrarpolitische 
Richtigkeit verbunden ist. Denn Sie wissen, dass diese privile- , 
gierte Uebernahme zum Ertragswert auf Kosten der Erbge
rechtigkeit geht. Dieses Abweichen vom allgemeinen Erb
recht, wie wir es sonst überall kennen, ist nur dann gerechtfer
tigt, wenn es auch zu agrarpolitisch richtigen Lind erwünsch
ten Resultaten führt. Sonst findet sich überhallpt kein innerer 
Rechtfertigungsgrund, dass einer der Erben etwa um das 

· Zehnfache privilegiert wird uhd alle anderen Erben in einer 
Erbschaft leer ausgehen. Insofern ist es eine innere Notwen
digkeit, dass Privatrecht und Agrarpolitik diesbezüglich über
einstimmen. 
Aus all diesen Gründen möchte ich Sie dringend bitten, hier 
dem Bundesrat, dem Nationalrat und Ihrer Kommission zuzu
stimmen. Wir halten dieses Konzept dann im Unterschied zum 
Nationalrat ja auch konsequent durch, indem Ihnen der Bun
desrat mit Ihrer Kommission empfiehlt, bei Artikel 9 die Aus
nahmebestimmung, die der Nationalrat ih den Absatz 2 einge
fügt hat, zu streichen. 

Abs.1-A/.1 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag d'er Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Abs. 1 bis -Al. 1 bis 
Angenommen -Adopte 

Art.5 

21 Stimmen 
10Stimmen 

Präsident Herr Zimrnerll zieht den Minderheitsantrag zurück. 

Schoch, Berichterstatter: Bei Ari:ikel 5 bleibt e~ beim Antrag 
der Kommissionsmehrheit. Die Kommissionsmehrheit l<orri
giert mit ihrem Antrag ein offensichtliches Versehen bei der na
tionalrätlichen Beschlussfassung. Der Nationalrat hat nämlich 
nach seinem Konzept, dem wir uns jetzt Im Prinzip ar:,ge
schlossen haben, die Begriffsunterscheidung zwischen 
Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben fallengelassen. Er hat 
dann aber versehentlich in Artikel 5 Litera a, an einer einzigen 
Stelle, den Begriff «Nebenerwerbsbetrieb» doch noch in den 
Gesetzestext aufgenommen beziehungsweise im Gesetzes-
text beibehalten. · · 
Der Antrag der Kommissionsmehrheit zu Artikel 5 Litera a kor
rigiert jetzt dieses Versehen. Es ist deshalb in diesem Sinne so 
zu beschliessen, wie die Kommissionsmehrheit Ihnen das vor
schlägt 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majorite 

Art.8 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Schoch, Berichterstatter: Wir schliessen uns der Streichung 
an, wie sie durch den Nationalrat vorgenommen worden ist. 

Angenommen -Adopte 

Art.9 
Antrag dar Kommission 
Titel 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs.1 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Minderheit 
(Zimmerli) 
FestMiten 
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Abs.2 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Art.9 
Proposition de Ja commission 
Titre 
Adherer a la decision du Conseil national 

Al. -1, 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil national 
Minorite 
(Zimmerli) 
Maintenir 

A/.2 
Proposition de Ja commission 

1 
Biffer 

Präsident: Der Antrag der Minderheit entfällt auch hier. 

Schoch, Berichterstatter: Soweit es bei Artikel 9 um die Aen
derung des Randtitels geht, beantragt Ihnen die Kommission 
Zustimmung zum Nationalrat. 
Hingegen folgt die Kommission dem Nationalrat nicht in Ab
satz 2. Die Kommission beantragt Ihnen vielmehr, diesen Ab
satz 2 zu streichen. Die Kommission Ihres Rates wiU die Privile
gierung des Selbstbewirtschafters nicht so weit treiben, wie 
das der Nationalrat gemacht h~t. Der Nationalrat möchte in 
seinem Absatz 2 den Selbstbewirtschafter selbst dann noch 
privilegieren, wenn ein Betrieb eine ungünstige-Struktur auf
weist; selbst derartige Betriebe müssten nach Auffassung des 
Nationalrates erhalten werden. Das entspricht nicht den Vor
stellungen der ständerätlichen Kommission. Ich beantrage Ih
nen daher die Streichung von Absatz 2 von Artikel 9. 

Titel, Abs. 2 - Titre, a/. 2 
Angenommen -Adopte. 

Abs.1-Al.1 
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte seJon Ja proposition de Ja majorite 

Art. 14 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
F135thalten 

Art.14al.3 
Proposition de Ja commission 
Maintenir 

' 
Schoch, Berichterstatter: Die Kommission möchte in Arti-
kel 14 Absatz 3 an ihrem ursprünglichen Beschluss festhalten, 
und zwar deswegen, weil diese Norm an sich eine Norm von 
nicht allzu grosser Tragweite, aber immerhin eine Norm ist, die 
es einem Selbstbewirtschafter bei einem verpachteten Ge
werbe erleichtern soll, dieses Gewerbe allenfalls später zur 
Selbstbewirtschaftung zu übernehmen. 
Wir beantragen Ihnen deshalb Festhalten am seinerzeit durch 
uns beschlossenen Absatz 3. 

Angenommen -Adopte 

Art.18 
Antrag der Kon ,, nission 
Festhalten 
Propoc:1tion de la commission 
Maintenir 

Schoch, Berichterstatter: In, Artikel 18 beantragt Ihnen die 
Kommission Festhalten an den seinerzeit durch uns gefassten 
Beschlüssen. Es geht hier um Aufteilung eines landwirtschaft
lichen Gewerbes, das nach Umfang und Beschaffenheit in 
zwei oder mehr separate, voneinander unabhängige Gewerbe 
aufgeteilt werden kann. 

Der Ständerat lässt diese Aufteilung - gemäss unseren seiner
zeitigen Beschlüssen - nur dann zu, wenn die Uebern~hmer 
Selbstbewirtschafter sind. 
Der Nationalrat hat auf das Kriterium der Selbstbewirtschaf
tung für allfällige Uebernehmer verzichtet und würde die Auf
teilung generell zulassen, ohne Rücksicht auf Selbstbewirt
schaftung. Die ständerätliche Kommission ist aber der Mei
nung, das Kriterium der Selbstbewirtschaftung sei hier von we
sentlicher Bedeutung, und beantragt Ihnen daher Festhalten 
an unseren seinerzeitigen Beschlüssen. 

Angenommen -Adopte 

Art.22 
Antrag der Kommission 
Festhalten 
Proposition de Ja commission 
Maintenir 

Schoch, Berichterstatter: Bei Artikel 22 stehen zwei Differen
zen zur Diskussion, die in der späteren Folge immer wieder in 
einer ganzen Reihe von weiteren Artikeln auftauchen werden. 
Zunächst geht es um die Frage, ob für Grundstücke, die über
trag~n werden können - hier geht es um den Anspruch auf Zu
weisung eines landwirtschaftlichen Grundstücks bai der Erb
teilung; später wird sich die gleiche Frage beim Vorkaufsrecht 
und beim ,Kaufsrecht stellen -, Im Gegensatz zu landwirt-. 
schaftlichen Gewerben, bei denen immer der einfache Er
tragswert gerechnet wird, der doppelte Ertragswert zu rech
nen sei oder ob auch bei Grundstücken der einfache Ertrags
wert anzusetzen sei, wenn es um die Uebernahme durch ei
nen Selbstbewirtschafter geht. · 
Der Nationalrat hat grundsätzlich beschlössen, auch bei der 
. Uebertragung oder bei der ·zuweisung von Grundstücken an 
einen Selbstbewirtschafter sei stets nur der einfache Ertrags
wert zu rechnen. 
Der Ständerat hat bei der ersten Runde der Beratungen aber 
die Auffassung vertreten, dass Grundstücke immer zum dop
pelten Ertragswert zugewiesen werden müssten, auch wenn 
der Uebernehmer Selbstbewirtschafter sei. 
Die Kommission Ihres Rates hält nun an dieser Auffassung 
fest; sie ist der Meinung, dass es sich rechtfertige, auch bei ei
nem Selbstbewirtschafter den. doppelten Ertragswert anzu
rechnen, insbesondere bei Berücksichtigung der grossen Dif
ferenzen, die zwischen dem Ertragswert und dem Marktpreis 
effektiv bestehen. 
Wir haben uns in der Kommission durch Herrn Popp vom Bun
desamt für Landwirtschaft darüber orientieren lassen, dass 
der Ertragswert heute etwa bei 80 Rappen pro Quadratmeter 
liege, während der Marktpreis für landwirtschaftlichen Grund 
und Boden irgendwo zwischen zehn bis fünfzehn Franken an
gesiedelt werden müsse. Das bedeutet, dass auch der dop
pelte Ertragswert immer noch in der Grössenordnung von 
nicht mehr als 10 Prozent des Marktpreises liegt. Angesichts 
dieser grossen Differenz hat die Kommission Ihres Rates die 
Auffassung vertreten,! dass es sich rechtfertige, bei Grund
stücken auch für einen Selbstbewirtschafter den doppelten Er
tragswert anzusetzen. Es könne durchaus in Kauf genommen 
und verkraftet werden, um so mehr, al5. es auch um eine Frage 
der Erbgerechtigkeit gegenüber Miterben des Uebernehmers 
geht oder gehen kann. Dies ist die eine Differenz, die bei Arti
kel 22 zur Diskussion steht. 
Es steht aber ausserdem noch eine andere Differenz zur Dis
kussion, auf die später ebenfalls noch mehrfach zurückzu
kommen sein wird. Der Nationalrat spricht nämlich in Arti
kel 22 nicht nur von den Fällen, in denen ein Uebernehmer be
reits wirtschaftlich über ein Gewerbe verfügt - wie das der 
Ständerat auch getan hat -, sondern der Nationalrat hat die 
wirtschaftliche Verfügung über ein landwirtschaftliches Ge
werbe durch ein weiteres Kriterium ergänzt und spricht zusätz
lich auch von denjenigen Fällen, in denen ein Uebernehmer 
einen Zuweisungsanspruch oder ein Kaufsrecht auf ein land
wirtschaftliches Gewerbe besitzt. 
Die ständerätliche Kommission ist der Meinung, dass die zu
sätzlichen Kriterien des Zuweisungsanspruches oder des 
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Kaufsrechtes nicht zu berücksichtigen sind. Sie hat diese Kri
terienda'her generell aus den durch den t ~atior.alrat l::eschlos- -
senen Formulierungen herausgestrichen. 

Angenommen -Adopte 

Art. 24 Abs. 2 Bst. b 
Antrag (ier Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 24 al. 2 let. b 
Proposition de /a commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Schoch, Berichterstatter: Es handelt sich hier um eine redak
tionelle Bereinigung. Wir beantragen Zustimmung. 

Angenommen -Adopte 

Art. 25 Abs. 4 Bst. c 
Antrag der Kommission , 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 25 al. 4 let. c 
Proposition de la commi[::-;ion 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Schoch, Berichterstatter: Hier ergibt sich ebenfalls eine redak
tionelle Bereinigung. Wir beantragen Zustimmung. 

Angenommen -Adopte 

Art.26-28, 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Antrag Schallbergar 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.26-28 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Proposition Schallberger 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Schallberger, Sprecher der Minderheit: Ich muss Sie zuerst 
um Verständnis bitten, dass ich mich als Angehöriger des be-

, troffenen Berufsstandes mit diesen Problemen intensiv be
fasst habe, auch noch nach der Kommissionssitzung. 
Bei den Artikeln 26, 27, 28 beantrage ich Ihnen, dem National
rat zu folgen. Der Nationalrat hat bei diesen Artikeln einen 
Schutz der Erbeserben mit einem Kaufsrecht eingebaut. 
Ich nehme ein Beisp'-31 aus der Wirklichkeit, damit Sie diese 
Anträge, besser verstehen: Ein Erblasser hatte drei Kinder. A 
und B leben und sind nicht Selbstbewlttschafter. B hat eine 
Tochter, die mit ihrem Gatten eine kleinere Pacht bewirtschaf
tet. Dieser Gatte ist ein sehr tüchtiger Bauer. C ist vorverstor
ben, hatte vier Kinder. Ein Sohn wurde zwar als Bauer ausge
bildet. Dieser ist aber noch ledig. Man sieht keine Aussichten, 
dass sich das ändert. Er arbeitet in der Industrie. Dieser Sohn 
von C hat nun den absoluten Vorrang. Die Tochter des B, die 
Frau dieses tüchtigen Pächters, die gerne den grossväterli
chen Hof übernehmen möchte, kann kein Recht geltend ma
chen, obschon sie bessere persönliche Voraussetzungen 
hätte. 
Es sollte nicht deratt entscheidend sein, ob eines der Ge
schwister bereits vorher verstorben ist oder noch lebt. 
Viele Bergbauern in unserem Lande sind ledig. Seit dem Weg
fall des Pflichtteils machen sich sehr oft dritte Erbanwärter an 
diese Hofeigentümer heran. Geschwisterkinder, , die als 
Selbstbewirtschafter ausgebildet sind, müssen seither oft zu
sehen, wie das Heimwesen der Grosseltern an Dritte veräus
sert wird, ohne jede Einspruchsmöglichkeit. 
lch'frage mich, wo da der Familienschutz bleibt. Alle Selbstbe-

wlrtschafter innerhalb der Familie bis zu Geschwisterkindern 
dürfen - nach meiner Meinung - aus Familier.,:;chutzgründen 
nicht ausgeschaltet werden. Es geht mir also um eine Auswei
tung zugunsten des Geeignetsten innerhalb der Familie. 
Darum beantrage ich Ihnen bei diesen drei Artikeln Zustim
mung zum Beschluss des Nationalrates. 

Schoch, Berichterstatter: Ich kann mich des Eindruckes nicht 
ganz erwehren, dass Herr Schallberger gegebenenfalls aus ei
nem ganz konkreten Fall, in dem die Dinge vielleicht spezifisch 
gelagert sind, Konsequenzen zieht, die für die generelle Rege
lung in den Artikel!"! 26, 27 und 28 zu falschen Konsequenzen, 
zu sachlich nicht gerechtfertigten Beschlüssenführen würden. 
Lesen Sie in Artikel 26 nach, worum es geht. Zur Diskussion 
steht hier eine Situation, bei der ein Uebernehmer eines land
wirtschaftlichen Gewerbes das Privileg hatte, dieses Gewerbe 
zum Ertragswert von seinen Eltern zu übernehmen, sei es aus 
der Erbteilung oder sei es durch Ausübung eines Vorkaufs
rechtes. 
Wenn dieser Eigentümer des landwirtschaftlichen Gewerbes 
stirbt, dann soll seinen Geschwistern nach den Beschlüssen, 
die wir in der ersten Runde gefasst haben, die Möglichkeit zu
stehen, durch die Ausübung eines Kaufsrechtes das Ge
werbe, das von den Eltern dieser Geschwister stammt, wieder 
zurückzunehmen, damit das Gewerbe in der Familie bleibt -
alles allerdings unter der Voraussetzung der Selbstbewirt
schaftung. 
Der Nationalrat möchte das Recht zur Ausübung eines Kaufs
rechts und damit zur Uebemahme zum Ertragswert, also zu ei
nem fast nur noch symbolischen Wert, von den Geschwistern, 
denen wir dieses Recht auch zubilligen, ausdehnen auf wei
tere Verwandte, nicht nur die Geschwisterkinder, sondern ein
fach Verwandte ganz generell. Das würde zu einer Ausdeh
nung des kaufsrechtberechtigten Kreises führen, die ich mir 
schlechterdings nicht vorstellen kann und die zu einer Situa
tion der Rechtsunsicherheit im ganzen Bereich der Verwandt
schaft führen ..yürde, die nach meiner Auffassung einer klaren, 
sauberen und überblickbaren Rechtsgrundlage nicht dienlich 
sein kann. 
Ich meine, es genüge - das ist auch die Auffassung der Kom
mission Ihres Rates-, wenn das Kaufsrecht bei der-Situation, 
wie ich Sie Ihnen dargelegt habe, den Geschwistern des sei
nerzeitigen Uebernehmers zusteht, wenn also diese Geschwi
ster die Möglichkeit haben, das Gewerbe wieder an sich zu 
nehmen, sofern nicht ohnehin ein Nachkomme des seinerzei
tlgen Uebernehmers als neuer Uebernehmer und neuer Be
wirtschafter vorhanden ist. Wenn ein Nachkomme des Eigen
tümers 'da ist, der in der Lage ist, das Gewerbe zu übernehmen 
und selbst zu bewirtschaften, geht das Recht dieses Nach
kommen dem Kaufsrecht der Geschwister ohnehin vor. Das 
Kaufsrecht von den Geschwistern aber noch auf weitere Ver
wandte auszuoehnen würde nach Auffassung Ihrer Kommis
sion wesentlich zu weit führen. 
Wir beantragen Ihnen daher, an den Beschlüssen unseres Ra
tes in der ersten Beratungsrunde festzuhalten und das abzu
lehnen, was der Nationalrat beschlossen hat. 

Cavelty: Ich habe Herrn Schallberger aufmerksam zugehört, 
nicht zuletzt deshalb, weil er einer der zwei einzigen aktiven 
Bauern in unserem Rate ist. Es hat mir eingeleuchet, was er 
gesagt hat. Es ist in der Tat nicht einzusehen, wieso im Falle ei
nes vorverstorbenen Geschwisters dieses Recht für seine 
Nachkommen nicht spielen sollte. 
Ich möchte - obwohl ich Kommissionsmitglied war - bekun
den, dass ich Herrn Schallbergar zustimme. Ich glaube nicht, 
dass sein Antrag lediglich auf diesen einen Fall bezogen ist. 
Sein Antrag stimmt ja mit dem Beschluss des Nationalrates 
überein, und es ist nicht anzunehmen, dass der ganze Natio
nalrat den gleichen Einzelfall vor Augen hatte, den Herr Schall
berger hier geschildert hat. 
Ich bitte Sie um Zustimmung. Damit hätten wir auch eine Diffe
renz weniger zum Nationalrat. Wie Sie noch feststellen werden, 
haben wir zahlreiche Differenzen, an denen wir festhalten, und 
irgendwo sollten wir dem Nationalrat entgegenkommen. 
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Bundesrat Koller: Ich glaube, es geht auch hier um die Frage, 
wie weit Sie vom allgemeinen Erbrecht abweichen wollen. Das 
ist eigentlich das Grundproblem. 
Sie haben früher das Pflichtteilsrecht der Geschwister im Erb
recht aufgehoben. Der Bundesrat, der Ständerat und Ihre 
Kommission möchten nun im Gebiete des bäuerlichen Erb
rechts bereits eine Abweichung vom allgemeinen Erbrecht 
vornehmen, indem den Geschwistern ein Kaufsrecht zum pri
vilegierten Preis gewährt wird. 
Nun möchte Herr Ständerat Schallberger die Abweichung 
vom allgemeinen Erbrecht im bäuerlichen Erbrecht noch wei
tertreiben, indem nicht nur die Geschwister, sondern eben 
auch Geschwisterkinder und andere Verwandte ein solches 
privilegiertes Kaufsrecht haben. 
Wenn Sie das tun, müssen Sie sich auch wieder der Folgen 
bewusst sein: Die Folgen sind natürlich, dass alle anderen Er
ben dementsprechend benachteiligt sind. 
Das war der Grund, weshalb der Bundesrat und Ihre Kommis
sion sich diesbezüglich auf einer mittleren Linie gefunden ha
ben, welche eine Abweichung vom allgemeinen Erbrecht mit 
Ausdehnung auf die Geschwister vorsieht, aber nicht eine 
Ueberdehnung dieser AusnahmeordnunQ auf alle Verwand
ten. 

Abstimmung- Vota 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Schallbergar 

21 Stimmen 
10Stimmen 

$choch,\Berichterstatter: Hier ist festzuhalten, dass natürlich, 
unter diesen Voraussetzungen auch der Titel des zweiten Ab
schnitts so lauten muss, wie wir das seinerzeit beschlossen 
haben: «Kaufsrecht der Geschwister». 

Art.31 
Antrag der Kommission 
Festhalten 
Proposiüon de /a commission 
Maintenir 

Schoch, Berichterstatter: Hier geht es um die Frage, zu wel
chem. Zeitpunkt der Gewinnanspruch fällig wird, wenn ein 
Grundstück in eine Bauzone einbezogen wird. 
Unser Rat hat seinerzeit beschlossen, dass das spätestens 
nach 15 Jahren seit der rechtskräftigen Einzonung der Fall zu 
sein habe. Der Nationalrat hat diese Frist nun auf 10 Jahre re-
duziert. . 
Ihre Kommission beantragt Ihnen, an der 15jährigen Frist fest
zuhalten und demgemäss die 113tionalrätliche Fassung abzu
lehnen. 

Angenommen -Adopte 

Art. 32 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
.... wird, Wenn innert 15 Jahren keine .... 

Art.32al.2 
Proposition de la commission 
.... dans les 15 ans .... 

Schoch, Berichterstatter: Bei Artikel 32 schliesst sich Ihre 
Kommission der präziseren Formulierung des Nationalrates 
mit etwas detaillierteren Berechnungskriterien an, aber eben
falls unter Beibehaltung der Frist von 15 Jahren. 

Angenommen -Adopte 

Art. 33 Abs. 1 bis 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Art.33 al.1bls 
Proposition de /a commission 
Bitter • 

Schoch, Berichterstatter: Bei Artikel 33 beantragen wir Ihnen 
die Streichung des durch den Nationalrat neu beschlossenen 
Absatzes 1 bis. Es geht hier um Abzüge, die sich ein Erbe an
rechnen lassen könnte, unter den Voraussetzungen, wie sie in 
diesem Absatz 1 bis nachzulesen sind. 
Ihre Kommission ist der Meinung, dass die durch den Natio
nalrat zusätzlich beschlossenen Abzüge nicht berücksichtigt 
werden müssten, weil die Miterben des privilegierten Erben im 
Rahmen der Erbteilung ohnehin schon beträchtliche Nach
teile in Kauf zu nehmen haben. Wenn zusätzliche Abzüge be

·"rücksichtigt werden könnten, würden sich diese Nachteile 
noch summieren. Das war nach Auffassung Ihrer Kommission 
nicht gerechtfertigt. -
Wir meinen daher, dass wir bei unseren Beschlüssen bleiben 
sollen. 

Angenommen -Adopte 

Art.35 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Schoch, Berichterstatter: Es handelt sich hier um rein redak
tionelle, systematische Aenderungen. 
Wir beantragen Ihnen Zustimmung zum Nationalrat. 

Angenommen -Adopte 

Art. 37 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art.37al.2 
Proposition de la commisslon 
Maintenir 

Schoch, Berichterstatter: Bei Artikel 37 geht es wiederum um 
das zusätzliche Zuweisungs- oder Kaufsrecht, das Sie bereits 
bei Artikel 22 herausgestrichen haben. 

Angenommen -Adopte 

Art.38 
Antrag der Kommission 
Festhalten 
Proposition de /a commission 
Maintenir 

Schoch, Berichterstatter: Auch Artikel 38 bringt eine Frage, 
über die wir an sich bereits präjudizierend entschieden haben, 
nämlich die Frage, ob bei Grundstücken der doppelte Ertrags
wert anzurechnen sei oder nicht. 
Wir beantragen Ihnen Festhalten an unseren seinerzeitigen 
Beschlüssen. · 

Angenommen -Adopte 

Art.42 
Antrag der Kommission 
Festhalten 
Proposition de /a commission 
Maintenir 

Schoch, Berichte~statter: Hier beantragt Ihnen Ihre Kommis
sion Festhalten an unseren seinerzeitigen Beschlüssen, aus
gehend von der Ueberlegung, dass die durch den Ständerat 
seinerzeit beschlossene Regelung einen breiteren Raum of
fenlässt für vertragliche Regelungen, also für ei,,e weiterg1:1-
hende Anwendung des Grundsatzes der Vertragsfreiheit. 

Angenommen -Adopte 
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Art. 43 Abs. 1, 2 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Antrag Schallberger. 
Abs. 1 Ziff. 2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 43 al.1,2 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Proposiüon Schallbergar 
Al. 1 eh. 2 
Adherer a la decision du Conseil national 

Schoch, Berichterstatter: Es geht hier um das Vorkaufsrecht 
der Geschwisterkinder. Wir sind im gleichen Bereich wie bei 
den Artikeln 26ft. 
Ich muss zunächst Herrn Schallbergerfragen, ob er an seinen 
Anträgen festhalten will. 

Schallberger: Selbstverständlich halte ich an meinem Antrag 
fest. Ich beantrage Ihnen, in Artikel 43 Absatz 1 Ziffer 2 beim 
Verkauf eines Gewerbes nicht nur die Nachkommen und die 
Geschwister, sondern auch die Geschwisterkinder im zweiten 
Rang mitzuberücksichtlgen. Die Rechte der selbstbewirt
schaftenden Nachkommen bleiben im ersten Rang voll ge
wahrt. 
Ich frage Sie - und ich bitte Sie, sich das gut zu überlegen -: 
Soll ein selbstbewirtschaftendes Geschwisterkind schlechter 
gestellt werden als der vorkaufsberechtigte Pächter? Ich 
meine: nein, geht es doch um Grossvaters Heimwesen. 
Unter Bauernfamilien und ihren Nachkommen besteht meist 
eine starke Bindung an den Hof der Vorfahren. Er bildet oft 
auch für Weggezogene gefühlsmässig die engste Heimat, wo 
man sich ab und zu wieder trifft und die Familienzusammenge
hörigkeit pflegt. Mit der engherzigen Lösung unserer Kommis
sion kann in vielen Einzelfällen Weggezogenen die engste 
Heimat genommen werden. Daher ersuche ich Sie, der Lö-
sung des Nationalrates zuzustimmen. · 
Das gleiche soll dann beim Verkauf von Miteigentumsanteilen 
in Artikel 50 Absatz 1 Ziffer 2 gelten sowie bei Artikel 63. Das 
wäre die logische Folge. 

Schoch, Berichterstatter: Es geht also, wie Herr Schallberger 
ausgeführt hat, um die Frage des Vorkaufsrechts, und zwar -
um das im Detail noch zu umreisse11 - um den Verkauf eines 
landwirtschaftlichen Gewerbes durch einen lebenden Verkäu
fer. Wenn ich als älterer Bauer zum Beispiel mein landwirt
schaftliches Gewerbe veräussern will, dann hat nach dem 
Konzept, das durch unseren Rat seinerzeit beschlossen wor
den ist und übrigens im Prinzip heute schon gilt, jeder Nach
komme ein Vorkaufsrecht. Er kann , also gegenüber einem 
durch den Verkäufer ausgesuchten Käufer. ein Vorkaufsrecht 
geltend machen. 
Wir haben überdies beim ersten Durchgang beschlossen, 
dass dieses Vorkaufsrecht auch Geschwistern des Veräusse
rers zusteht, sofern der Veräusserer das Gewerbe ganz oder 
zum grössten Teil von seinen Eltern oder aus deren Nachlass 
erhalten hat,. soweit diese Uebernahme aus dem Nachlass 
oder von den Eltern weniger als 25 Jahre zurückliegt. 
Nach dem Konzept, das uns Herr Schallbergervorschlägt, soll 
dieses Vorkaufsrecht jetzt nicht nur für Nachkommen gelten, 
also für Kinder des Veräusserers und für seine Geschwister, 
sondern auch für die Kinder der Geschwister. Das ist eine Aus
dehnung, wie sie vorhin bereits beim Kaufsrecht der Verwand
ten (und nicht nur.der Geschwister) vorgeschlagen worden ist. 
Ich kann dazu auch meinerseits, wie das Herr Bundesrat Koller 
vorhin getan hat, nur sagen: Sie haben sich zu entscheiden. 
lch•;nöchte aber doch darauf hinweisen, dass alles miteinan
der eine Frage der Erbgerechtigkeit gegenüber anderen Ge
schwistern oder Geschwisterkindern ist, die gegebenenfalls 
nicht in der Lage sind, als Selbstbewirtschafter ein landwirt-

' ' 

schaftliches Gewerbe zu übernehmen. Derartige nichtprivile
gierte Nichtselbstbewirtschafter, die kein Vorkaufsrecht aus
üben können, wären bei der Annahme des Antrags Schallber
ger bedeutend schlechter gestellt, als wenn das Vorkaufsrecht 
nicht auf die Geschwisterkinder ausgedehnt wird. Dann ist der 
Wahrscheinlichkeitsbereich dafür geringer, dass eben Nicht
übernehmende, Nichtselbstbewirtschafter, um einen Teil der 
ihnen an sich rechnerisch zustehenden Erbschaft gebracht 
werden. Das ist also eine Frage der Erbgerechtigkeit, die im
merhin hier auch zu berücksichtigen ist. 

Rhyner: Als Nichtbauer, aber aus Erfahrungen, die in die Rich
tung gehen, wie sie gefühlsmässig Kollege Schallberger ge
schildert hat, bitte ich Sie, dem Antrag Schallberger und somit 
dem Nationalrat zuzustimmen. 
Diese Erbgerechtigkeit - ich möchte in diesem Fall sagen: 
diese sogenannte Erbgerechtigkeit - hat bei mir weit gerin
gere Bedeutung als ein gefühlsmässiger Stützpunkt zum Hof 
der Ahnen, der Eltern, in diesem Falle der Grosseltern. Ich 
glaube, Nichtbeteiligte können das nicht erfassen, nach dem 
Grundsatz: Kannst du's nicht erfühlen, kannst du's nicht erja
gen. 

Bundesrat Koller: Wie Ihr Kommissionspräsident ausgeführt 
hat, haben wir hier tatsächlich ein ähnliches Problem wie vor
hin bei Artikel 26. Die Frage ist wiederum: Soll das gesetzliche 
Vorkaufsrecht bei den Geschwistern enden, oder soll es auf 
die Geschwisterkinder ausgedehnt werden? 
Herrn Schallberger gegenüber muss ich richtigstellen: Der 
grundlegende Unterschied zum Pächtervorkaufsrecht besteht 
natürlich darin, dass dieses Vorkaufsrecht hier zum Ertrags
wert, also zu einem privilegierten Preis, erfolgt, währenddem 
das Pächtervorkaufsrecht zum Verkehrswert, also nicht zu ei
nem privilegierten Preis, erfolgt. lrisofem kann man also nicht 
sagen, man würde den Pächter bedeutend günstiger behan-

. dein. 
Vielleicht mag Ihnen bei diesem Entscheid auch noch der Hin
weis behilflich sein, dass es einem solchen älteren Bauern frei
steht, ein Geschwisterkind mit einem Geschäft unter Leben
den zu privilegieren. Die Grenze stellen dann einzig die Pflicht
teilsrechte der Erben dar, welche mittels Herabsetzungsklage 
geltend gemacht werden können. Insofern, glaube ich, ist es 
konsequent, wenn Sie auch hier beim vorherigen Entscheid 
bleiben. 

Hänsenberger: Eines der ersten eindrücklichen Voten, die ich 
in diesem Rat gehört habe, war seinerzeit von Bundesrat Rit
schard. Er hat sich hier an diesem Platz-als wieder einmal ein 
Raubzug der Bergkantone auf die Bundeskasse unternom
men wurde - zurückgelehnt und gesagt: «Meine Damen und 
Herren, der grösste Feind des Rechtes ist das Vorrecht.» Das 
ist ein sehr guter Satz. 
Hier handelt es sich um ein Vorrecht für Leute, die weit weg 
sind von demjenigen, der handeln kann. Es geht ja hier nicht 
um die Erbschaft. Aber solche Bindungen, wenn sie gefühls- ' 
mässig wirklich bestehen, sollen vom Eigentümer des Heim
wesens auch berücksichtigt werden, wenn er das will und 
wenn diese Geschwisterkinder zu ihm ein Verhältnis haben. 
Aber ein Vorrecht Leuten zu geben, die sich zu Lebzeiten viel
leicht nie um diesen Onkel oder diese Tante gekümmert ha
ben, die nie bereit gewesen wären, diesen Mann oder diese 
Frau zu unterstützen, sollten wir nicht im Gesetz verankern. 
Ich bitte Sie, der Kommission zuzustimmen. 

Abs.1-AI. 1 

Abstimmung-Vota 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Schallberger 

21 Stimmen 
13 Stimmen 

Präsident: Damit entfallen die Anträge Schallberger zu den 
Artikeln 50 und 63. 
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Abs.2-Af.2 

Schoch, Berichterstatter: Zu Absatz 2 von Artikel 43 wäre ein
fach noch festzuhalten, dass wir wiederum das «Zuweisungs
oder Kaufsrecht» streichen, wie bereits bei früheren Artikeln. 

Angenommen -Adopte 

Art. 45 
Antrag der Kommission 
Festhalten 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Schoch, Berichterstatter: Bei Artikel 45 geht es ebenfalls um 
eine präjudizierte Frage, nämlich um die Berechnung des 
doppelten Ertragswertes bei Grundstücken. 

Angenommen -Adopte 

Art. 48 Abs. 4, 5 
Antrag der Kommission 
Abs.4 
Festhalten 
Abs.5 
Streichen 

Art. 48 al. 4, 5 
Proposition de Ja commission 
A/.4 
Maintenir 
A/.5 
Biffer 

Schoch, Berichterstatter: Bei Artikel 48 hat der Nationalrat 
zwei neue Absätze eingefügt, die Absätze 4 und 5. 
Wir beantragen Ihnen die Streichung dieser beiden Absätze, 
aber nicht etwa, weil die Kommission Ihres Rates mit dem In
halt dieser beiden Absätze nicht einverstanden wäre, sondern · 
weil Ihre Kommission - zusammen mit dem Bundesrat - die 
Auffassung vertritt: Was hier durch den Nationalrat expressis 
verbis gesagt wird, das seien Selbstverständlichkeiten, und 
Selbstverständlichkeiten müssten im Gesetz nicht eigens fest
gehalten werden. 
Inhaltlich steht also Ihre Kommission auf dem Boden der bei
den durch den Nationalrat eingefügten Absätze. Sie meint 
aber, es könn~ auf deren Aufnahme ins Gesetz- aus Gründen 
der Zweckmässigkeit-verzichtet werden. 

Angenommen -Adopte 

Art.SO 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Antrag Schallberger 
Abs. 1 Ziff. 2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.SO 
Proposition de Ja commission 
Maintenir 

Proposition Schal/berger 
Al. 1 eh. 2 
Adherer a la decision du Conseil national 

Schoch, Berichterstatter: In Absatz 1 geht es um die jetzt prä
judizierte Frage der Geschwisterkinder und in Absatz 2 um 
das ebenfalls präjudizierte Problem des Zuweisungs- oder 
Kaufsrechtes. 
Wir beantragen Ihnen an beiden Orten Festhalten. 

In Absatz 3 ist geht es wieder um die alte Geschichte mit dem 
doppelten Ertragswert für Grundstücke. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte seJon Ja proposition de Ja commission 

Art. 55 Abs. 2 Bst. b 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 55 al. 2,let. b 
Proposition de Ja commission 
Adherer a Ja decision du Conseil national 

Schoch, Berichterstatter: Bei Artikel 55 - wie übrigens nach
her auch bei Artikel 56 - handelt es sich um rein.e Ordnungs
und redaktionelle Regelungen und Bereinigungen. 
Wir beantragen Zustimmung zum Nationalrat. 

Angenommen -Adopte 

Art. 56 Abs. 5 Bst. c 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 56 al. 5 let. c 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

1. Kapitel, Titel; Art. 59 Titel, Art. 60 Titel 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Chapltre premler, titre; art. 59 tltre, art. 60 ~itre 
Proposition de Ja commission · 
Adherer a la decision du Conseil national 

Schoch, Berichterstatter: Der Nationalrat hat vor Artikel 59 zu
nächst die Ueberschrift des 1. Kapitels und dann den Randtitel 
von Artikel 59 neu formuliert. 
Wir beantragen Zustimmung zum Nationalrat. 

Angenommen -Adopte 

Art. 61 Bst. d 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art.61 letd 
,Proposition de Ja commission 
Maintenir 

Schoch, Berichterstatter: Hier beantragen wir Festhalten an 
der Ausnahmeregelung gemäss Buchstabe d, die Ihr Rat bei 
der ersten öurchberatung b13schlossen hat Sie können den 
Inhalt dieser Ausnahmeregelung auf der Fahne nachlesen. 
Der Nationalrat hat diese Ausnahmemöglichkeit gestrichen. 

1 

Ihre Kommission möchte daran aber festhalten. 

Angenommen -Adopte 

2. Kapitel, Titel 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Chapitre deuxleme, titre 
Proposition de /a commission 
Adherera la decision du Conseil national 

Schoch, Berichterstatter: Im Zusammenhang mit dem 2. Ka
pitel und im Zusammenhang, mit dem ganzen Bewilligungs
verfahren sind zunächst einige grundsätzliche Bemerkungen 
zu machen, die Auswirkungen auf die Artikel 62, 63, 64, 64a 
usw. haben. - ' 
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Der Nationalrat hat im Zusammenhang mit dem Bewilligungs
verfahren eine Regelung beschlossen, die Ihrer Kommissien 
als inkonsequent und unpraktikabel erscheint, und -z>Nar inso
fern, als der Nationalrat für das Bewilligungsverfahren festlegt, 
unter welchen Kriterien eine Bewilligung erteilt werden muss, 
gleichzeitig aber auch festlegt, unter welchen Kriterien eine 
Bewilligung nicht erteilt werden kann, also verweigert werden 
muss. 
Diese Bewilligungsregelung respektive diese Verweigerungs
gründe führen zu eigenartigen Ausnahmeregelungen, und 
-z>Nar in Artikel 64a, wo der Nationalrat beschliesst, es sei eine 
Bewilligung zu verweigern, obwohl an und für sich ein Bewilli
gungsgrund gegeben sei. Das ist ein Regelungsprinzip, das 
nach dem Verständnis Ihrer Kommission einer klaren Geset
zessprache zuwiderläu~ 
Ihre Kommission hat sich deshalb für ein Konzept entschlos
sen, das vom Grundsatz ausgeht, den Sie im neuen Absatz 
1 bis von Artikel 62 nachlesen können. Wir meinen, eine Bewil
ligung sei immer dann zu erteilen, wenn kein Verwelgerungs
grund vorliegt, und wir umschreiben die Verweigerungs
gründe. Das schliesst aus, dass es im Grenzbereich -z>Nischen 
Bewilligungsgründen und Verwelgerungsgründen, die beide 
durch den Nationalrat definiert und umrissen worden sind, zu 
Fällen kommen kann, die weder durch die Bewilligung noch 
durch die Verweigerung geregelt werden. Nach dem Konzept 
der ständerätlichen Kommission ist ein nicht geregelter Be
reich ausgeschlossen, indem Immer nur geprüft werden 
muss, ob ein Verweigerungsgrund vorliegt. Ist ein Verweige
rungsgrund gegeben, dann wird die Bewilligung nicht erteilt, 

_ fehlt es aber an einem Verweigerungsgrund, dann muss die 
Bewilligung erteilt werden. 
Ihre Kommission ist der Ueberzeugung, dass dieses System 
zweckmässiger und sachgerechter ist, insbesondere auch 
den Bedürfnissen der Praxis mehr Rechnung trägt und dem
gemäss besser gehandhabt werden kann. Im übrigen ist auch 
die Umschreibung derVerweigerungsgründe, wie wir sie In Ar
tikel 64 vorgenommen haben, nach unserer Auffassung präzi
ser und verständlicher als jene des Nationalrats. 
Wir beantragen Ihnen also in diesem Sinne Zustimmung zum 
ganzen Konzept der ständerätlichen Kommission un(:i damit 
insbesondere Zustimmung zu den Artikeln 62, 64 und 64a. 

Angenommen -Adopte 

Art. 62Abs.1bls 
Antrag der Kommission . 
Die Bewilligung wird erteilt, wenn kein Verweigerungsgrund 
vorliegt. 

Art. 62 al. 1 bis 
Proposition de la commission 
L'autorisation est accordee lorsqu'il n'existe aucun motlf de re
fus. 

Angenommen -Adopte 

Art. 63 Abs. 1 Bst. b, g, h 
Antr-ag der Kommission 
Abs.1 Bst.b 
Festhalten 
Abs. 1 Bst. g, h 
Streichen 

Antrag Schallberger 
Abs.1 Bst. b 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 63 al. 1 let. b, g, h 
Proposition de_la commission 
Al. 1 let. b 
Maintenir 
Al. 1 /et. g, h 
Biffer 
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Proposition Schal/berge, 
Al. 1 let.b . 

Bäuerliches 13odenrecnt 

Adherer a la !Jiecislon du Conseil national 

Schoch, Berichtersta):ter: Artikel 63 betl'ifft l'll:.lr die Sache mit 
den Geschwisterkindern. Das ist jetzt gegenstandslos. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte seton la proposition de la commission 

Art.64 
Antrag der Kommission 
Titel 
Verweigerungsgründe 
Abs.1 _ 
Die Bewilligung zum Erwerb eines landwirtschaftlichen Ge
werbes oder Grundstücks w1rd verweigert, wenn 
a. der Erwerber nicht Selbstbewirtschafter ist; 
b. ein übersetzter Preis vereinbart wurde; 
c. der Erwerber bereits über mehr landwirtschaftliche Grund
stücke (Art. 2 Abs. 1) rechtlich oder wirtschaftlich verfügt, als 
für eine überdurchschnittlich gute Existenz einer bäuerlichen 
Familie nötig sind; 
d. das zu erwerbende Grundstück ausserhalb des ortsübli
chen Bewirtschaftungsbereichs des Gewerbes des Erwerbers 
liegt. 

Abs.2 
Mehrheit 
Streichen 
Minderheit 
(Hänsenberger, Cavelty, Kündig) 
Der Verweigerungsgrund gemäss ßuchstabe c gilt . nicht für 
das Gemeinwesen und seine Anstalten. 

Abs.3 
Streichen 

Art.64 
Proposition de la commission 
Titre ' 
Motifs de refus 
A/.1 
L'acquisltion d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est 
refusee lorsque: 
a. L'acquereur n'est pas exploitant a titre personne!; 
b. Le prix convenu est sürfait; 
c. L'acquereur dispose deja juridiquement ou economique
ment de plus d'immeubles agricoles (art. 2, 1er al.) qu'il n'en 
taut pour offrir a une famille paysanne des moyens d'existence 
particulierement bons; 
d. L'immeuble a acquerir est situe en dehors du r~yon d'ex
ploitation de l'entreprise de l'acquereur. normal pour la loca.
lite. 

A/.2 
Majorite 
Biffer 
Mlnorite 
(Hänsenberger, Cavelty, ~ündig) 
Le mötif du refus pr~vu a la lettre c ne s'~pplique pas a la col
lectivite ni a ses etablissements. 

AJ.3 
"Biffer 

Schoch, Berichterstatter: Bei Artikel 64 habe ich noch zwei er
gänzende Bermerkungen zu machen. Zunächst kommt der 
Antrag der durch Herrn Hänsenberger vertretenen Mln.derheit. 
Herr Hänsenberger wird, wie ich annehme, diesen Minder
heitsantrag nachher begründen_. Ich weise darauf hin, dass 
dieser Minderheitsantrag an sich durchaus in Artikel 64, wie er 
durch die Kommissionsmehrheit beschlossen worden ist, 
Platz hat. 
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' 
Die Kommissionsmehrheit schlägt Ihnen demgegenüber die 
Streichung des durch den Nationalrat beschlossenen Absat
zes 2 von Artikel 64 vor; nicht weil wir mit dem Inhalt dieser 
Norm nicht einverstanden wären, aber was der Nationalrat in 
Absatz 2 von Artikel 64 geregelt hat, ist bei uns in den separa
ten Artikel 64a aufgenommen und eingebaut worden. 

Hänsenberger, Sprecher der Minderheit: Die Minderheit 
stimmt der Streichung von Absatz 2 in der Formulierung des 
Nationalrates zu, wie Herr Präsident Schoch jetzt ausgeführt 
hat. An dessen Stelle möchten wir einen neuen Satz aufneh
men, den unser Rat bereits in seiner ersten Beratung festge
halten hat. Es ist derselbe Sa'\Z, dem das Plenum des Stände
rates zugestimmt hat: Ein Gemeinwesen - Einwohnerge
meinde, Kanton, Burgergemeinde - kann mehr als ein Heim
wesen erwerben. Ich gebe zu, dass dieser Antrag etwas von 
seiner Dringlichkeit verlöre, wenn Artikel 64a - wo die Kom
mission ganz neue Formulierungen getroffen hat- so in Kratt 
treten würde, wie die Kommission das will. Das ist aber durch
aus nicht sicher; hier im Rat vielleicht schon, aber was wird der 
Nationalrat dazu sagen, wenn in diesem Artikel 64a in der For
mulierung der Mehrheit eine grosse Tür für den Erwerb von 
landwirtschaftlichen Grundstücken geöffnet wird? Ich möchte 
dem Rat beliebt machen, hier an seinem Beschluss des letz
ten Jahres festzuhalten und der Minderheit zuzustimmen. 
Der Antrag ist sachlich berechtigt. Davon war der Ständerat 
schon letztes Mal überzeugt, denn bei Buchstabe c - wenn 
Sie den Artikel 64 nehmen, wie ihn die Kommission nun vor
legt- kann praktisch nur eine Einzelperson gemeint sein. Das 
Gemeinwesen ist anders zu behandeln. Einer Burgerge
meinde, einer Einwohnergemeinde soll die Tatsache, dass sie 
bereits über ein Heimwesen verfügt, nicht entgegengehalten 
werden können. Die· Einwohnergemeinden sollen voraus
schauende Bodenpolitik betreiben können. Es ist nicht richtig, 
über das ganze Schweizerland verteilt die Vorschrift zu erlas
sen, jede Gemeinde dürfe höchstens ein Heimwesen erwer
ben. Der Satz ist auch nicht üperflüssig, auch wenn Artikel 64a 
angenommen würde. 
Ich danke dem Rat, wenn er diesem Minderheitsantrag zu
stimmt. 

Bundesrat Koller: Ich möchte Ihnen beantragen, den Antrag 
von Herrn Ständerat Hänsenberger abzulehnen. Es geht hier 
um die Frage der Stellung der öffentlichen Hand beim Boden
erwerb. Selbstverständlich braucht die öffentliche Hand eine 
Sonderregelung beim Erwerb von Boden. Der Nationalrat hat 
das in Artikel 64b klar umschrieben, indem er sagt: «Der Er
werb durch das Gemeinwesen oder dessen Anstalten ist zu 
bewilligen, wenn -er: a. zur Erfüllung einer nach Plänen des· 
Raumplanungsrechts vorgesehenen öffentlichen Aufgabe _be-, 
nötigt wird; b. als Realersatz bei Erstellung eines nach Plänen 
des Raumplanungsrechts vorgesehenen Werkes dient und 
ein eidgenössisches oder kantonales Gesetz die Leistung von 
Realersatz vorschreibt oder erlaubt.» Damit sind die legitimen 
Erwerbsgründe der öffentlichen Hand unseres Erachtens ge
nügend umschrieben. Wir sehen nicht ein, dass das Gemein
wesen beim Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe über eine 
überdurchschnittlich gute landwirtschaftliche Existenz hinaus 
noch privilegiert werden soll, wenn es zu rein privaten 
Zwecken erwirbt und nicht zu öffentlichen, wie das in Artikel 64 
umschrieben ist. 
Aus diesem Grunde möchte ich Sie bitten, bei Artikel 64b des 
Nationalrates zu bleiben und hier den Antrag von Herrn Hän
senberger ~bzulehnen. 

Titel, Abs. 1 - Tltre, al. 1 
Angenommen -Adopte 

Abs. 2-AI. 2 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

18 Stimmen 
12 Stimmen 

Abs.3-Al.3 

Schoch, Berichterstatter: Absatz 3 von Artikel 64 ist nach un
serer Ordnung neu als Absatz 2 von Artikel 64a eingebaut. 
Er ist in Artikel 64 zu streichen. 

Angenommen -Adopte 

Art.64a 
Antrag der Kommission 
Titel 
Ausnahmen vom Prinzip der Selbstbewirtschaftung 
Abs. 1 Einleitung . 
Bei fehlender Selbstbewirtschaftung ist die Bewilligung zu er
teiler,i, wenn der Erwerber einen wichtigen Grund nachweist, 
namentlich wenn: 

Abs. 1 Bst.a 
Mehrheit 
a. der Erwerb dazu dient, einen Pacht-, Versuchs- oder Schul-
betrieb zu schaffen, zu erhalten oder zu arrondieren; · 
Minderheit 
(Schallbergar, Cavelty, Ziegler) 
a. der Erwerb dazu dient, ein Gewerbe, das seit langem als 
Ganzes verpachtet ist, als Pachtbetrieb zu erhalten, einen 
Pachtbetrieb zu arrondieren oder einen Versuchs- oder Schul
betrieb zu errichten oder zu erhalten; 

Abs. 1 Bst. b-f 
b. der Erwerber über eine rechtskräftige Bewilligung für eine 
nach Artikel 24 des Raumplanungsgesetzes zulässige nicht
landwirtschaftliche Nutzung des Bodens verfügt; 
c. der Erwerb im Hinblick auf einen nach dem ~aumplanungs
recht zulässigen Abbau von Bodenschätzen · erfolgt und die 
Fläche eine für das Unternehmen sinnvolle Reservehaltung an 
Rohstoffen nicht übersteigt. Wird das Land nicht als Realersatz 
für eine Fläche im Abbaugebiet verwendet, muss es nach den 
Bestimmungen dieses Gesetzes veräussert werden. Das glei-
che gilt nach erfolgter Rekultivierung; ' 
d. das landwirtschaftliche Gewerbe oder Grundstück in einer 
Schutzzone liegt und der Erwerber den Boden zum Zwecke 
dieses Schutzes erwirbt; · , 
e. mit dem Erwerb die schutzwürdige Umgebung einer histori
schen Stätte, Baute oder Anlage oder ei_n Objekt des Natur
schutzes erhalten werden soll; 
f, trotz öffentlicher Ausschreibung ~ein Angebot eines Selbst
bewirtschafters vorliegt. 

Abs.2 
Die Ausnahmebewilligung kann mit Auflagen erteilt werden. 

Art.64a 
Proposition de la commission 
Titre 
Exceptions au principe de l'exploitation a titre personnel 
Al. 1 introduction 
Lorsque l'acquereur n'exploite pas a titre personnel, l'autorisa
tion lui est accordee s'if prouve qu'il y a un juste motif pour Je 
faire; c'est notamment Je cas lorsque: 

Al. 1 /et. a 
Majorlte 
a. L'acquisition sert a creer une entreprise en vue de son affer
mage, a maintenir ou arrondir une entreprise affermee, ou a 
creer, maintenir ou arrondir un centre de recherches ou un eta
blissement scolaire. 
Minorite 
(Schallbergar, Cavelty, Ziegler) 
a. l'acquisition sert a maintenir l'affermage d'une entreprise af
fermee en totalite depuis longtemps, a arrondir une entreprise 
affermee ou a creer ou a maintenir un centre de recherches ou 
un etablissement scolaire; 
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Al. 1 let. b-f 
b. L'acquereur dispose d'une autorisation definitive pern:,et
tant, conformement ä l'article 24 de la loi sur l'amenagement 
du territoire, de ne pas utiliser Je sol pour l'agriculture; 
c. L'acquisition a lieu en vue d'une exploitation des ressources 
du sol permise par le droit de l'amenagement du territoire et 
q1,1e la surface ne contient pas une reserve de matieres premie-
res superieure ä celle dont l'entreprise peut raisonnablement 
disposer. Si le terrain ne sert pas au remploi d'une surface si
tuee sur le territoire d'exploitation, il doit etre aliene contorm~
ment aux dispositions de ,la presente loi. II en va de meme pour 
le terr~n qui a ete remis en culture; 
d. L'entreprise ou l'immeuble agricole est situe dans une zone 
ä proteger et que l'acquisition se fait contormement au but de 
la protection; 
e. L'acquisition permet de conserver un site, une construction 
ou une installation d'interet historique digne de protection, ou 
un objet relevant de la protection de la nature; 
t. Malgre une ottre publique, aucune de man de n 'a ete taite par 
un ei<ploitant ä titre personnel. 

Al.2 
L'autorisation peut etre assortie de charges. 

Schoch, Berichterstatter: zu Artikel 64a sind einige Bemer
kungen anzubringen. Es geht hier- obwohl der Eindruck ent
stehen könnte, die Kommission des Ständerates hätte einen 
gänzlich neuen Artikel beschlossen - nicht um einen grundle
gend neu vorgeschlagenen Artikel. Wir haben vielmehr Teile 
des früher durch den Ständerat in Artikel 65a beschlossenen 
Artikels in d(esen neuen Artikel 64a aufgenomm~n und haben 
überdies Teile des durch den Nationalrat öeschlossenen Arti
kels 64 Absatz 2 in den neuen Artikel 64a eingebaut. Inhaltlich 
geht es also nicht um gänzlich . und grundlegend neue Vor
schläge. 
Als Randtitel - meinen wir - müsste es hier «Ausnahmen vom 
Prinzip der Selbstbewirtschaftung« heissen, und wir schlagen 
dann in Artikel 64a Absatz 1 eine inhaltlich neu konzipierte Li
tera a vor. Inhaltlich neu insofern, als Ihnen die Mehrheit vor
schlägt, es müsste als Ausnahme vom Prinzip der Selbstbe
wirtschaftung gelten und berücksichtigt werden, wenn «der Er
werb (eines landwirtschaftlichen Gewerbes) dazu dient, einen 
Pacht-, Versuchs- oder Schulbetrieb zu schaffen, zu erhalten 
oder zu arrondieren». 
Die Kommissionsmehrheit würde hier also ausdrücklich auch 
die Schaffung eines Pachtbetriebes als Ausnahmemöglichkeit 
zulassen: Ausnahme vo,m Prinzip der Selbstbewirtschaftung. 
Es handelt sich dabei um einen Antrag, der erst in der zweiten 
Runde Ihrer Kommissionsarbeit neu eingebracht worc:len ist. 
Ich muss Ihnen den Entscheid überlassen, ob Sie dieser in der 
Kommission zum Tragen gekommenen Auffassung zustim
men wollen oder ob Sie sich eher für die Minderheit, die durch 
Herrn Schallbergar vertreten wird, anschliessen möchten; ei
ner Minderheit, die die Schaffung von neuen Pachbetrieben 
nicht zulassen würde und nur die Erhaltung von Pacht-, Ver
suchs- oder Schulbetrieben zur Diskussion stellt und regeln 
möchte. Das zu Litera a 
Ihre Kommission hat dann neu Litera c beschlossen. Diese Li
tera c stand im Nationalrat ebenfalls zur Diskussion; sie unter
lag im Plenum des Nationalrates ganz knapp, mit wenigen 
Stimmen Differenz. Ihre Kommission schlägt Ihnen jetzt vor, 
diese Litera c in Artikel 64a Absatz 1 aufzunehmen. Bei den 
übrigen Literae, also b, d, e und f, handelt es sich um Regelun
gen, die bereits bei früheren Gelegenheiten entweder durch 
den Nationalrat oder aber durch unseren Rat in der ersten 
Runde beschlossen.worden sind. 

Titel, Abs. 1 Einleitung - Titre, al. 1 introduction 
Angenommen -Adopte 

Abs. 1 Bsl a -Al. 1 let. a 

Schallberger, Sprecher der Minderheit: Das ist der weitaus 
wichtigste Antrag, den ich vertrete. Ich beantrage Ihnen, die 
Fassung des Nationalrates zu übernehmen. Wie Sie hörten, ist 

qie, .Bestimmung - wegen anderer Systematik - unter Arti
kel 64 Absatz 2 Buchstabe a in der Fassung des Nationalrates 
zu finden. 
Der Unterschied - Herr Schoch hat das ausgeführt - liegt bei 
der Schaffung von Pachtbetrieben. Die Ausnahmen vom 
Se.lbstbewirtschafterprinzip sind für die Erhaltung bestehen
der Pachtbetriebe gerechtfertigt. Es ist lobenswert, wenn Ver
pächter gute öffentliche und private Pachtexistenzen erhalten 
wollen. Bei den Privaten handelt es sich sehr oft um Betriebe, 
die seit Generationen unterhalten und als Dauerpachten 
Pächterfamilien erhalten bleiben. Dies ist im öffentlichen Inter
esse und dient der Festigung des bäuerlichen Grundbesitzes. 
Wenn solche Betriebe trotzdem verkauft werden müssen, liegt 
der Erwerb durch einen zur Fortführung der Pacht gewillten 
Käufer auch im Interesse der Pächterfamilie. Da es sich sehr 
oft um grössere Betriebe handelt, die ab und zu mit Schlös
sern, mit Gasthöfen, mit Käsereien oder Villen eine Einheit bil
den, ist der Pächter selten in der Lage, das Vorkaufsrecht zu 
heute üblichen Preisen auszuüben. Dieser Umstand rechtfer
tigt es durchaus, für die Erhaltung solcher Betriebe eine Aus
nahme vom Selbstbewirtschafterprinzip zu machen. 
Ich unterstütze also sowohl die Erhaltung wie auch die Arron
dierung von traditionellen Pachtbetrieben. Mit der Schaffung 
von Pachtbetrieben aber untergräbt man den Zweck dieses 
Gesetzes, welches nach genehmigtem Artikel 1 das bäuerli
che Grundeigentum fördern, die Stellung des Selbstbewirt
schafters stärken und übersetzte Preise für landwirtschaftli
chen Boden bekämpfen soll. 
Ich trage Sie: Sollen in unserem lande alle kapitalkräftigen 
Leute, die nie in der praktischen, Landwirtschaft tätig waren, 
besserg_estellt werden als die, welche den Boden bebauen? 

,Als weniger Begüterte werden tüchtige junge Bauernfamilien 
das Nachsehen haben. Die Bauern sind damit einverstanden, 
dass im Privatrecht alle Abtretungen, Käufe und Erbfälle inner
halb der Familie dem selbstbewirtschaftenden Pächter und 
Dritten vorangestellt werden. Diesen Familienschutz für Nicht
selbstbewirtschafter darf man nicht auf familienfremde Dritte 
ausdehnen, sonst diskriminiert man den Bauernstand, und 
man erfüllt den Verfassungsauftrag nicht mehr. Zudem wür
den wir die eigenen Grundsätze im Zweckartikel verleugnen. 
Ich bitte Sie eindringlich, meinem Antrag - es ist ein offizieller 
Minderheitsantrag- zuzustitnmen. · 

Bundesrat Koller: Es geht- nach den Artikeln 5, 7 und 9-hier 
tatsächlich um die zweite, sehr zentrale Bestimmung dieses 
Gesetzes, nämlich um die Ausnahmemöglichkeiten vom 
Selbstbewirtschafterprinzip. Einleitend ist daran zu erinnern, 
dass Sie in der ersten Lesung dem Selbstbewirtschafterprin
zip im öffentlich-rechtlichen Teil zum Durchbruch verholfen 
haben. Ich würde demnach sagen: Wer A sagt, sollte auch B 
sagen, denn es nützt an sich wenig, wenn man sich grundsätz
lich zum Selbstbewirtschafterprinzip bekennt, aber nachher 
bei den Ausnahmebestimmungen wieder sehr breit ermög
licht, dieses Selbstbewirtschafterprinzip zu durchbrechen. 
Das ist der Grund, weshalb ich Ihnen hier dringend empfehle, 
der Minderheit Ihrer· Kommission zuzustimmen. Sie erlaubt 
dort Ausnahmen vom Selbstbewirtschafterprinzip, wo es um 
die Erhaltung oder Arrondierung von Pachtbetrieben 'geht -
nebst der Schaffung von Versuchs- und Schulbetrieben, was 
hier nicht strittig ist. 
Was aber ganz neu wäre und tatsächlich, wie Herr Ständerat 
Schallberger zu Recht gesagt hat, einen gravierenden Eingriff 
in das Selbstbewirtschafterprinzip darstellen würde, wäre, 
wenn Sie hier plötzlich mit der Mehrheit Ihrer Kommission Aus
nahmebewilligungen vom Selbstbewirtschafterprinzip auch 
zuliessen, um neue Pachtbetriebe zu schaffen. Das hat natür
lich dann auch einen eminenten Zusammenhang mit den 
Preisvorschriften, die wir jetzt behandeln werden. Idee des Ge
setzes ist ja auch, durch die Beschränkung der Nachfrage eine 
preisdämpfende Wirkung auf den landwirtschaftlichen Boden
markt ausüben zu können. Wenn Sie über diese Litera a fi
nanzkräftigen Nichtselbstbewirtschaftern wiederum die Mög
lichkeit geben, landwirtschaftliche Gewerbe zu erwerben, hat 
das zweifellos eine preistreibende Wirkung. Es nützt dann 
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relativ wenig, hintennach noch Preismissbrauchsvorschriften 
vorzusehen. 
Ich möchte Sie aus diesen Gründen wirklich dringend bitten, 
hier der Minderheit Ihrer Kommission zuzustimmen. Ich fände 
es etwas seltsam, wenn der genau gleiche Rat, der in erster 
Lesung -das wurde in den Medien als Triumph gefeiert- sich 
zum Selbstbewirtschafterprinzip bekannt hat, hier bei den 
Ausnahmen einen derartigen Einbruch in das Selbstbewirt
schafterprinzip zu_liesse. ' 

Abstimmung- Vota 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Abs. 1 Bst. b--f, 2-Al. 1 let. b--f, 2 
Angenommen-Adopte 

Art.64b 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art.65 
Antrag der Kommission 
Abs.1 

25 Stimmen 
2Stimmen 

Der Erwerbspreis gilt als übersetzt, wenn er die Preise für ver
gleichbare landwirtschaftliche Gewerbe oder Grundstücke in 
der betreffenden Gegend im Mittel der letzten fünf Jahre um 
mehr als 20 Prozent übersteigt. · 
Abs.2,3 
Streichen 

Antrag Schallbergar 
Abs.1 
Der Erwerbspreis für ein landwirtschaftliches Gewerbe oder 
Grundstück gilt als übersetzt, wenn er das Mittel zwischen 
dem Verkehrswert und dem Ertragswert um mehr als 20 Pro
zent übersteigt. 
Abs.2 •· 
Als Verkehrswert gilt der auf dem freien Markt in den letzten 

, fünf Jahren erzielte Preis für ein vergleichbares landwirtschaft
liches. Gewerbe oder Grundstück in der betreffenden Gegend. 

Art.65 
Proposition de la commission 
Al. 1 , 
Le prix d'acquisition est surfait quand il depasse de plus de 
20 pour cent le prix paye en moyenne pour des entreprises ou 
des immeubles agricoles comparables de la meme region au 
cours des cinq dernieres annees. 
Al.2,3 
Biffer 

Proposition Schallberger 
AJ.1 
Le prix d'une entreprise ou d'un immeuble rural est surfait s'il 
depasse de plus de 20 pour cent la moyenne de la valeur ve-
nale et de la valeur de rendement. · 
Al.2 
La valeur venale est le prix obtenu sur le marche libre dans les 
cinq annees precedentes pour une entreprise ou un immeu
ble comparable dans la region en question. 

Schoch, Berichterstatter: Ein Sinn der Einführung der neuen 
öffentlich-rechtlichen Bestimmungen im BGBB besteht auch 
darin, eine Preiskontrolle einzuführen. Sie ersehen aus der 
Fahne, was mit Bezug auf diese Preiskontrolle bis jetzt gegan
gen ist. · 
Ich darf Sie in diesem Zusammenhang insbesondere daran 
erinnern, dass Ihre Kommission in der ersten Beratungsrunde 
·homerische Diskussionen über die Formulierung von Arti
kel 65 geführt hat, also über die Formulierung der Frage, wie 

die Gesetzesbestimmung über die Preiskontrolle am zweck-
mässigsten auszugestalten wäre. . 
Es hat dann in der ersten Beratungsrunde im Ständerat eine 
Lösung resultiert, die durchaus plausibel erschien und mit der 
man - mindestens ich persönlich - in der Lage gewesen wäre, 
über die Runden zu kommen. 
Der Nationalrat hat aber seinerseits die homerische Diskus
sion wiederaufgenommen und in Artikel 65 eine gänzlich neue 
Formulierung beschlossen, die in der.Kommission des Stän
derates gar nicht gnädig aufgenommen worden ist. 
In der Kommission ist zur Formulierung, wie sie durch den Na
tionalrat beschlossen worden ist, gesagt worden, es handle 
'sich hier um eine undurchführbare Preisüberwachung, wel
che als Arbt;iitsbesch(lffungsprogramm des Jahrhunderts für 
landwirtschaftliche Beratungsbüros zu betrachten wäre, aber 
dennoch nicht praktikabel -also in der Praxis effektiv nicht an
wendbar - sei. 
Gestützt auf die vernichtende Beurteilun1:1 dessen, was der Na
tionalrat beschlossen hat, hat die Kommission Ihres Rates in 
Artikel 65 eine neue, nun wirklich sehr knappe und-von daher 
gesehen - auch sehr übersichtliche Formulierung gewählt, 
die Sie auf der Fahne bei Artikel 65 nachlesen können. 
Es ist sicher richtig und wesentlich und muss deshalb hier un
terstrichen werden, dass die Kriterien, wie sie durch Ihre Kom
mission neu in Artikel 65 aufgenommen worden sind, über
blickbar und damit gut zu handhaben sind. Es geht-einfach 
darum, dass die Preise vergleichbarer landwirtschaftlicher Ge
werbe oder Grundstücke in der betreffenden Gegend in Be
rücksichtigung gezogen werden müssen; bei der Preiskon
trolle ist dann zu prüfen, ob ein konkret ausgehandelter Preis 
die früher· in der gleichen Gegend praktizierten Preise um 
mehr als 20 Prozent übersteigt. Ist dies der Fall, so ist der Preis 
übersetzt. Ist aber die zusätzliche Limite .von 20 Prozent nicht 
überschritten, dann ist der Preis zuzulassen und zu akzeptie
ren. 
Die Kommission Ihres Rates ist der Meinung, . die neue, 
knappe Formulierung sei am praktischsten, am anwendbar
sten, am griffigsten, und es sei dieser Formulierung daher vor 

, allen Varianten, die bis jetzt zur Diskussion standen, der Vor
zug zu geben. 
Herr Schallberger legt uns heute einen neuen Antrag vor, ei
nen Antrag, den Sie auf dem Pult gefunden haben und zu dem 
ich an sich namens der Kommission nicht Stellung netimen 
kann. Ich persönlich möchte aber dazu sagen, dass das, was 
Herr Schallberger hier vorschlägt, wesentlich weniger Bewe
gungsfreiheit für die Vertragsparteien - und damit vor allem 
natürlich auch für den Verkäufer - offenlassen würde als die 
Formulierung der Kommission. Denn die Regelung, wie sie 
durch Herrn Schallberger in Vorschlag gebracht wird, würde 
-zi.lar auch von 20 Prozent ausgehen, aber von 20 Prozent des 
Mittels zwischen dem Verkehrswert und dem Ertragswert. In 
der Formulierung der Kommission hingegen geht es UIT! einen 
um 20 Prozent höheren Preis gegenüber Preisen, wie sie im 
Verlaufe der letzten fünf Jahre gehandhabt worden sind. Das 
heisst also, dass die 'Preiskontrolle nach dem Antrag von 
Herrn Schallberg er strenger geregelt wäre. • 
Der Rat muss sich entscheiden, ob er sich der sehr knappen, 
aber dafür überblickbaren Formulierung der Komm1ssion an
schliessen will oder ob er etwas anderes will, das jedenfalls 1 

geringere Bewegungsfreiheit zulassen würde. 

Schallberger: Herr Kollege Scho~h hat richtig gesagt: die Be
wegungsfreiheit wird bei meinem Antrag geringer, nämlich die 
Bewegungsfreiheit in bezug auf Preistreiberei des landwirt
schaftlichen Bodens. Das von der Kommission vorgeschla
gene System führt eindeutig zu Ueberpreisen, die sogar den 
Verkehrswerten von heute für landwirtschaftliche Liegenschaf
ten vorauseilen. 
Selbst wenn der Handel erlahmen sollte, bringt diese 120-Pro
zent-Lösung•eine unerwünschte Preistreiberei. Die berüchtig
ten «plus 20 Prozent» kumulieren sich ja von Jahr zu Jahr. Wer 
den Ueberpreis nicht erreichP,n kann, verkauft nicht oder sucht 
an Nichtselbstbewirtschafter zu verkaufen; Leidtragende wer
den alle Selbstbewirtschafter sein. 
Der Beschluss ist nicht europafähig. Ich höre praktisch bei je-



12. März 1991 s 

dem Gesetz die Europafähigkeit als Argument. Die Preise 
müssten gemäss der Tendenz der Agrarpolitik der Schweiz 
und Europas rückläufig sein. 
Ich versuche mit meinem Antrag, zu 50 Proze.nt der Stände
ratskommission zu folgen, zu 50 Prozent den Ertragswert mit
zuberücksichtigen. Die Lösung unserer Kommission schiesst 
weit über das Ziel hinaus und verunmöglicht es dem Bauern 
verkäufliches Zupachtland zu erwerben. Mit einem solche~ 
Vorschlag wird der Verfassungsauftrag, den bäuerlichen 
Grundbesitz zu festigen, eindeutig unter -den Tisch gewischt. 
Die landwirtschaftlichen Grundstücke wurden im Durchschnitt 
der letzten fünf Jahre z. B. im Mittelland zwischen 15 und 
45 Franken gehandelt. Das sind Angaben, die ich aus verläss
licher Quelle habe. Diese Preise wurden durch Kapitalanleger 
und Bauland verkaufende Bauern in die Höhe getrieben. 
~ine ~reisbewenzung ist nötig, sonst kann das Verfassungs
ziel mcht erreicht werden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel für ein 
landwirtschaftliches Gewerbe: Ein 20-ha-Betrieb mit guten Ge
bäuden und ebenem Land weist einen Ertragswert von etwa 
300 000 i;:ranken auf, aber einen Verkehrswert von über 2 Mil
lionen Franken, etwa 2,3 Millionen. Nach der Ständeratskom
mission ergäbe sich eine obere Preislimite mit dem 20-Pro
zent-Zuschlag von 2,76 Millionen Franken. Nach meinem An
trag würde der Durchschnitt plus die 20 Prozent des Verkehrs
~ertes immerhin 1,56 Millionen Franken ergeben, also auch 
em satter Preis. 
Zur Europafähigkeit auch ein Beispiel: In Frankreich werden 
pro Quadratmeter des gleichen Landes im freien Handel 
50 Rappen bezahlt, in Deutschland 2 Franken. Wie sollen da 
unsere Schweizer Bauern, die einen Betrieb kaufen wollen, 
mitkonkurrieren? Wie sollen sie dann dienliche Preise haben 
für ihre Produkte, wie es ja angestrebt wird? 
Ich glaube, wir alle hier in diesem Saale sind uns einig, dass 
die Landpreise heute zu hoch sind, und zwar sowohl die land
wirtschaftlichen wie auch die Baulandpreise. Wenn die Preise 
für Landwi,rtschaftsland allmählich auf ein vernünftigeres Mass 
heruntergeholt werden könnten, würde sich dies indirekt auch 
auf die Baulandpreise günstig auswirken. 
Wenn der Baulandverkäufer für den Ersatzkauf einer Liegen
schaft weniger ausgeben müsste, 'wäre er auch eher mit einem 
normaleren Verkaufspreis für sein Bauland zufrieden. Zudem 
können auch die Konsumenten kein Interesse an überdimen
sionierten Bodenpreisen haben, denn der Boden ist eine wich
tige Kostenkomponente bei der Berechnung der Preise für un
sere Produkte. 
Aus diesen Gründen ersuche ich Sie, meinem Antrag, der ver-
nünftigere Landpreise anstrebt, zuzustimmen. , 

M. Reymond: Je vous recommande devoter Ia proposition de 
Ia commission et de rejeter celle de M. Schallbergar. La propo
sition de la commission me paraitvraiment Ie meilleur compro
mis qui ait pu etre trouve depuis Ie debut de Ia navette entre Ie 
Conseil national et le Conseil des Etats pour essayer de deter
miner ce qui est un pdx surfait dans un marche que nous sou
haitons maintenir libre, mais dans lequel nous ne voulons pas 
des. exce~ ~ue nous avons connus. En revanche, je crois que 
Ia proposItIon de M. Schallberger nous conduirait dans une 
impasse. 
II est connu que la valeur venale des terres agricoles est, 
grosso modo, dix fois superieure a Ia valeur de rendement. 
Tout a I'heure, on a meme articule des chiffres plus eleves. 
Prenons par exemple, pour illustrer la proposition de 
M. Schallbergar, une valeur de rendement de 1 franc· la valeur 
v~nale s~ra de 1 O francs et la moyenne de 5,50 fr~ncs. En 
aJoutant a cette derniere 20 pour cent, cela vous amene a 
6,50 francs. Ainsi, toutes les ventes a partir de l'entree en vi
gueur de Ia loi a plus de 6,50 francs devraient etre interdites. 
Qua se passera-t-il dans cinq ans? II n'y aura eu d'ici Ia que 
des ventes a 6,50 francs au maximum. Par consequent, Ia nou
velle valeur venale sera de 6,50 francs et Ia valeur de rende
ment toujours de 1 franc. Si nous recalculons la moyenne, 
nous arrivons a 3,75 francs. Dans dix cu quinze ans, la valeur 
d~s terres tendra vers zero. C'est la consequence togique et 
d1recte de la proposition qui nous est presentee. Je crois qua 
ma demonstration est tout a fait claire. 

· Bäuerliches Bodenrecht 

Je sais que dans le milieu agricole nous avöns souffert de la 
suren~here sur 1~ prix des terres, qui a ete le fait des paysans 
eux-memes. Mais, lorsque nous avons examine ce dossier 
pour_la premi~re !ois, l5>rs du debat d'entree en matiere, je me 
souvIens avoir declare: «Lorsque le prix des terres baissera, 
les pays1;1ns pieureront» Eh bien, en ce moment, le prix des 
~erres ba1sse ~t Ies pays_ans ple~rent. Je ne syis pas favorable 
a une hausse mtempestIve du pnx des terres, mais je crois qua 
ie contröle du prix surfait, tel qu'il nous est propose par 
M. Schallbergar, va vraiment trop loin. C'est pourquoi je vous 
recommande de soutenir la proposition de Ia commission. 

M. Ducret: La Suisse est un pays de mythes. La Confedera
tion s~rait nee d'une flache tir,ee dans une pomme par un 
M. Guillaume Tell dont on n est pas sur de i'existence. 
M. ~nkelried ~urait montre beaucoup de courage dans une 
bata1lle. A Geneve, on a meme une dame: c'etait une femme 
deja tres avancee, car elle a tue un Savoyard avec une marmite 
desoupe! 
Un autre mythe, c'est la va!eur de rendement des terres agrico
les.11 estprodigieux.11 l'estmemetellementqu'on en parletout 
au lang de cette loi et que, au moment Oll l'on veut determiner 
le prix de vente, on l'occulte. A Ia verite, si cette valeur deren
dement avait quelque chose de reel, on devrait alors etablir la 
limite du prix sur celle-ci et sur rien d'autre. Donc si l'on n'ose 
passe referer a Ia valeur de rendement, c'est qu;elle est com
ple~ement fausse. Je demande a Brugg de me pardonner, 
maIs cette valeur est affreusement ridicule! Las chiffres que 
vient de mentionner M. Reymond qui connalt blen !e sujet -
encore mieux que moi- montrent cette erreur. L'autre element 
qui indique que tout est faux dans cette proposition de 
M. Schallbergar, qui correspond a la loi sur beaucoup de 
points, c'est qu'elle est !a cinquieme! II y avait la proposition du 
Conseil federal que nous avions modiflee, puis celle du 
Conseil national, qui allait dans une autre directlon celle de 
notre commission et, flnalement, celle de M: Schallberger qui 
est la cinquieme. Ginq propositions sur un artlc!e aussi impor
tant, toutes differentes las unes des autres, demontrent que 
quelque chose ne joue pas. Je considere tres reellement que 
ce qua nous a rapporte la majorite de notre commission est 
ex~llent. La seule ba~e possible est de prendre te prix de ne
goc1atlon de ces dem1eres annees, d'ajouter 20 pour cent et 
de s'en tenir la. 
Je v_~us demande donc tres vivement de ne pas suivre la pro~ 
posItioli de M. Schallbergar. Le jour Oll les paysans suisses 
~uro~t compris - je souhaite qu'il arrive rapidement- qu'il faut 
etabhr une valeur de rendement la plus juste possible - eile ne 
le sera jamaii:, veritablement- qui se rapproche Ie plus possi
ble de la realite, alors nous pourrons l'utiliser comme base rai
sonnable de calcul. Mais, tant qu'on falsifiera Ia valeur de ren
dement et qu'elle sera absurde, qu'elle sera fausse, il ne fau
dra surtout pas l'utiliser pour Ie prix de vente- la description de 
M. Reymond est absolument pertinente - parce que Ies pre
miers perdants de Ia proposition de M. Schallbergar seront !es 
paysans. Je vous rappelle qua dans Ie canton de Geneve, 
mon predecesseur - cela fera bientöt vingt ans - a introduit la 
comptabilite pour Ies entreprises agricoles. De ce fait, Ia valeur 
venale des terrains a progresse de cinq fois, que ce soit de Ia 
terre a ble.ou de la terre a betterave, ou encore de la vigne. Or, 
nous ne cherchons pas precisement a desavantager Ies pay
sans. Nous voulöns proteger l'agriculture par d'autres 
moyens. Un de ceux-ci est d'empecher .Ie morcellement de 
reserver la vente et l'achat des terrains a ceux qui Ies exploitent 
e~ ~urtout, d'amenaQer Ie territoire. Alors, ne faisons pas de 
bet1se. Au moment ou nous avons deja bien construit, accep
tons la proposition de Ia majorite de Ia commission qui est ex
cellente. 

Schiesser: Der Vorschlag der Kommission unseres Rates 
scheint mir eine gangbare Lösung darzustellen. Dennoch ver
misse ich in diesem Vorschla!;; etwa3. Dio Kommission hat 
erstmals da~ zweite Kriterium für die Bestimmung eines über
setzten Preises weggelassen, nämlich das offensichtliche 
Missverhältnis zum Ertragswert oder zum Ertrag. In den drei 
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ersten Fassungen, Bundesrat, Ständerat und Nationalrat, war 
dieses Kriterium enthalten: 
Meine Frage an den Kommissionspräsidenten und an den 
Bundesrat: Geht man davon aus, dass dieses Kriterium des of
fensichtlichen Missverhältnisses nicht mehr notwendig ist? 
Geht man davon aus, dass man immer und in jeder Gegend 
genügend Vergleichsmöglichkeiten in den letzten fünf Jahren 
zur Verfügung hat, um zu bestimmen, was ein übersetzter Er
werbspreis ist? Soll der übersetzte Erwerbspreis einzig und al
lein nach Artikel 65 gemäss Vorschlag -der Kommission be
stimmt werden, und sollen alle anderen Kriterien für die Be-' 
Stimmung eines übersetzten Erwerbspreises ausser Betracht 
fallen? 
Was die Kommission uns hier vorschlägt, ist ein neues Kon
zept, in dem die Möglichkeit, ein offensichtliches Missverhält
nis zwischen dem Erwerbspreis und dem Ertrag oder dem Er
tragswert zu berücksichtigen, ausgeschlossen ist. Ich frage 
mich, ob man auf dieses Notkriterium wirklich verzichten kann, 
wenn man feststellt, dass heute für landwirtschaftlichen Boden 
Preise von 40, 45, ja gar 50 Franken pro m2 bezahlt werden. 

Uhlman·n: Ich hätte ebenfalls noch eine Frage an den Herrn 
Kommissionspräsidenten. In der Fassung, wie sie jetzt vor
liegt, sind vergleichbare Preise in der Gegend zu berücksichti
gen. Hier hätte ich gerne Auskunft: Werden dann die Preise für 
Liegenschaften oder Grundstücke, die innerhalb der Familie 
die Hand gewechselt haben, ebenfalls mitberücksichtigt, oder 
sind die Vergleichspreise auf der Stufe Fremdfamilienverkäufe 
heranzuziehen? 

Schoch, Berichterstatter: Ich habe zu zwei Fragen Auskunft zu 
geben. Ich mache das, so gut ich dazu in der Lage bin. Die bei
den Fragen standen in der Kommission in der Form, wie sie 
jetzt gestellt wurden, nicht zur Diskussion. 
Ich darf aber Herrn Schiesser sagen, dass nach der still
schweigenden Meinung der Kommission die Situation beste
hen würde, dass auf alle Fälle in der betreffenden Gegend ge
nügend vergleichbare Zahlen beigezogen und zum Vergleich 
herangenommen werden könnten. Die Kommissioh ist also of
fensichtlich davon ausgegangen, dass das notwendige Ver
gleichsmaterial für die Realisierung dessen, was in Artikel 65 
vorgesehen ist, vorhanden wäre und beigezogen werden 
könnte. 
Die Frage von Herrn Uhlmann vermag ich nichtabschliessend 
zu beurteilen. Ich kann hier nur meine persönliche Interpreta
tion wiedergeben. Diese geht dahin, dass natürlich auf den Er
tragswert, wie er bei Handänderungen in der Familie gi:ihand
habt wird, 09er ~uch auf den doppelten Ertragswert, wie er für · 
Grundstücke innerhalb der Familie gehandhabt wird, nicht ab
gestellt werden kann; denn sonst müsste der Ertragswert aus
drücklich und expressis verbis genannt werden. 
Hier kann es sich nach meinem Verständnis - das ist aber 
meine persönliche Auffassung - nur um Preise handeln, wie 
sie auf dem freien Markt gehandhabt werden. 

Bundesrat Koller: Zunächst begrüsse ich, dass Ihre Kommis
sion gleichsam auf den Weg der Tug~md zurückgekehrt ist, in
dem die Frage, was ein übersetzter Erwerbspreis ist, nun, auf 
Gesetzesebene entschieden werden soll. Alle vorhergehen
den Vorschläge haben ja diese Bürde dem Bundesrat mit ei
ner Verordnungskompetenz überwiesen. Hier hätte sicher das 
gegolten, was oft zutrifft: Alles, was wir gemacht hätten, wäre 
falsch gewesen. Ich finde es daher richtig, dass der Gesetzge.: 
ber selber entscheidet, wann ein übersetzter Erwerbspreis 
vorliegt. 
Dann möchte ich doch noch einmal betonen, dass der Ent
scheid, qen Sie soeben bei den Ausnahmebewilligungen ge
troffen haben, hier auch mitberücksichtigt werden muss. In
dem Sie vorhih finanzkräftige Nichtselbstbewirtschafter 
grundsätzlich vom Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe aus-
1:jasch:ossen haben, haben Sie die Nachfrage ganz wesentlich 
limitiert, was natürlich in bezug auf das ganze Problem der 
Preise landwirtschaftlicher Gewerbe und Grundstücke sicher 
günstig mitzuberücksichtigen ist. 

Mit dem Antrag Ihrer Kommission kommen Sie eigentlich weit
gehend zum ursprünglichen Antrag des Bundesrates zurück. 
Es besteht ja nur der Unterschied, den Herr Ständerat Schies
ser erwähnt hat. Wir haben aber ausdrücklich nur bei fehlen
der Vergleichsmöglichkeit noch ein zweites Kriterium ange
führt. Hier war ich auch auf den Rat der Fachleute angewiesen, 
und Herr Popp - der Vizedirektor des Bundesamtes für· Land
wirtschaft -, der uns in diesen Fragen beraten hat, hat mir ge
sagt, er sei der UeberzE!ugung, dass diese fehlende Ver
gleichsmöglichkeit kaum gegeben sei, sondern dass durch
weg Vergleichsmöglichkeiten bestünden, so dass man dies
bezüglich auf Litera b des bundesrätlichen Vorschlages ver
zichten könnte. 

· Nun, welches sind die wichtigen inhaltlichen Kriterien? Selbst
verständlich ist der Vorschlag von Herrn Schallbergar bedeu
tend strenger. Ich habe Ihnen aber immer gesagt, dass der 
Bundesrat Bedenken hat, wenn man Lösungen sucht, die die 
landwirtschaftlichen Bodenpreise aus unserem System der 
Marktwirtschaft ganz entlassen möchten. Da bin ich der glei
chen Meinung, wie sie sehr pointiert von den Herren Ducret 
und Reymond und anderen geäussert worden ist. Ich glaube, 
wenn wir hier allzu strenge Preiskontrollbestimmungen vorse
hen, dann führt das nur zu Schwarzzahlungen. Wir können 
den landwirtschaftlichen Boden nicht ganz aus unserem 
marktwirtschaftlichen System herausnehmen. 
Deshalb würde ich eigentlich meinen, Ihre Kommission sei auf 
dem guten Weg:Wenn Sie mir noch einen Wunsch erlauben: 
lieh hoffe, dass dann im Differenzbereinigungsverfahren die 
20 Prozent noch auf 10 Prozent reduziert werden. Ich glaube, 
dann lägen wir gar nicht so schlecht. 

Abs.1-Al.1 

Abstimmung - Vota 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Schallbergar 

Abs.2-Al.2 

22Stimmen 
11 Stimmen 

Schoch, Berichterstatter: Mit der Ablehnung des Antrags zu 
Absatz 1 ist auch der vorliegende Antrag gegenstandslos, 
denn es ist unsinnig, einen Verkehrswert zu definieren, wenn 
er in Absatz 1 nic~t figuriert. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition de la commission 

Abs.3-Al.3 
Angenommen -Adopte 

Art.67 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commisslon 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen-Adopte 

Art.69 
Antrag der Kommission 
Festhalten 
Propositi9n de la commission 
Maintenir 

Schoch, Berichterstatter: In Artikel 69 beantragt Ihnen Ihre 
Kommission, an unserem selnerzeitigen Beschluss festzuhal
ten. Die Kommission liess sich darüber belehren, dass auf die 
Verfahrensregeln, wie sie in Artikel 69 von uns beschlossen 
worden sind, nicht verzichtet werden könne. 

Angenommen -Adopte 

Art. 74, 74a 
Antrag der Kommission . 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
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Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Consell national 

Angenommen -Adopte 

Art.19 
Antrag'der Kommission 
Festhalten 
Proposition de ta commission 
Maintenir 

Schoctl, Berichterstatter: Bei Artikel 79, kombiniert mit Arti
kel 91 Absatz 3bis und Absatz 4, haben wir die letzte materiell 
nennenswerte Differenz, die es zu beraten gilt. 
Auszugehen ist davon, dass der Ständerat bei der ersten Bera
tungsrunde beschlossen hat, als Belastungsgrenze für Grund
pfandrechte bei landwirtschaftlichen Grundstücken sei immer 
der um 35 Prozent erhöhte Ertragswert zu betrachten. 
Der Nationalrat hat hier eine ganz andere Regelung gewählt: 
Er will die Belastungsgrenze von Fall zu Fall; für jede Liegen
schaft separat, festlegen und nennt als Limite einfach, dass die 
Belastungsgrenze in keinem Fall mehr als 35 Prozent höher 
denn der Ertragswert sein dürfe. Im Rahmen dieser Band
breite von 35 Prozent würde der Nationalrat aber eine Festle
QUng ad hoc zulassen. Die ständE:irätliche Kommission ist zur 
Auffassung gelangt, dass E:iine derartige Regelung für den Ein
zelfall nicht praktikabel sei, dass es nicht sinnvoll sei, für jede 
Liegenschaft je einzeln wieder die Belastungsgrenze zu fixie
ren undfestzulegen. 
Wir in der ständerätlichen Kommission meinen vielmehr, dass 
die frixierung auf 35 Prozent über dem Ertragswert richtig und 
für alle Fälle adäquat und angemessen sei. Auf diese Art und 
Weise könnte auch eine in administrativer Hinsicht wesentlich 
vereinfachte Lösung gefunden werden. 
Wir beantragen Ihnen daher Festhalten an unseren seinerzeiti
gan Beschlüssen. 

Angenommen -Adopte 

Art. 82 Abs. 1 bis, 86 
Antrag der Kommission . 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 82 al. 1 bis, 86 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision d:.i Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art.86a 
Antrag der Kommission 
Abs.' 1, 2, 4 . 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.3 
.... allenfalls über das Gesuch entschieden ist. 

Art.86a 
Proposition de Ja commlsslon 
Al.1,2,4 
Adherer a la. decision du Conseil national 
Al. 3 
... , sur ia demande. 

Schoch, Berichterstatter: Hier beantragen wir Ihnen eine 
sprachliche Korrektur der Beschlüsse des Nationalrates. Ent
schieden werden muss nämlich in Absatz 3 nicht über eine 
Bewilligung, sondern über ein Gesuch. Wir haben hier die 
Arbeit der Radaktionskommission ein bisschen vorwegge
nommen. 
Wlt beantragen Ihnen Zustimmung zu unserer Formulierung. 

At/genommen -Adopte 
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.Art. 88:Abs, 1', 3. 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
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Wer eih schutzWürdiges Interesse hat, kann von der .... 
Abs.3 
Zustimmung zum Beschluss das Nationalrates 

Art. 88 al. 1', 3' 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 
Celui qui a un interät legitime peut .... 
Al. 3 ' 
Adherer a la decision du Conseil national · 

Schoch, Berichterstatter: Bei Artikel 88 beantragen wir in Ab
satz 1 eine Neuformulierung, die aber inhaltlich nichts Neues 
bringt; im übrigen Zustimmung zum Nationalrat. 

Angenommen -Adopte 

Art'.90· 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Propositjon de la commission' 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art.91 
Anfrag der Kommission 
Festhalten 
Proposition de Ja commission 
Maintenir 

Schoch, Berichterstatter: In Artikel 91 ist die Korrektur vorzu
nehmen, wie sie aus der Fahne ersichtlich ist, also: Streichung 
der zweiten Hälfte des Randtitels, dann Streichung von Ab
satz 3bis und Streichung der Worte «und die Belastungs
grenze» in Absatz 4, weil wir jetzt ja bei der generellen Erhö
hung der Belastungsgrenze um 35 Prozent bleiben. 

Angenommen -Adopte 

Art. 92 Abs. 1, 3 
Antrag der Kommission . 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.92al.1,3 . 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Ang'enommen -Adopte 

Art.96 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Festhalten 
Abs.2Bst.a 

;:·die Bewflligungen nach den Artikeln 61, 64, 64a und 64b zu 
erteilen; 

· Abs. 2 Bst. b, C, d 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2Bste 
e. die Schätzung des Ertragswerts durchzuführen od~r zu ge
nehmigen (Art. 91); (Rest des Buchstabens streichen) 

Art.96 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Maintenir 
Al. 2/et. a 

a ..... articles 61, 64, 64a et 64b; 
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S~hoc~ B~cht~E!r: Hier beantJ:agen wir 
unsereo Beschlüssen, da$ heisst also Strei~ 
zes 1, und zwar in der Meinung, dass Absatz'2 . . 
br{ngt und präzis ~agt, was gelllE!int und was rst. tn 
Litera e von Absatz 2 ist f)ine Korrektor vorzunehmen, die auf 
unsere Sescihl(ls~ zu Artikel 79 zurückgeht. · . ' · 

. An_genomrnen -Adcy)te . 

Art. 100 Abs. 3 
1 ~gderl<()roml$Slon · , 
. Zust1nmd.1nt;1 xv(n &sbllluss ~es NatlO~rates 

', Ai,t.100.,. 3 . . . . 
· . Proposifb'J 04#a.,COmml$Siott. 
, , Adhhrer l la·~du.Conseilnational 

Angen()l'n(TIM-:-Ät:Jof)te 
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nen Seiten sind Vorbehalte und Einwände gegen den in Bera
tung stehenden und im Differenzbereinigungsverfahren be
findlichen Gesetz~sentwurf vorgebracht worden, und es ist 
auch bereits ganz klar ein Referendum in Aussicht gestellt wor
den. Darüber hinaus hat die Sektion 5 der Finanzkommission 
des Nationalrates - die Sektion 5 beschäftigt sich mit Geschäf
ten des EVD - am 20. August dieses Jahres ,einen Brief an 
mich gerichtet und in diesem Brief angeregt, die Schlussab
stimmung nicht in der Herbstsession, sondern zu einem spä
teren Zeitpunkt durchzuführen. Die Kommission Ihres Rates 
hat eine Kopie des betreffenden Schreibens der Sektion 5 der 

'Finanzkommission des Nationalrates erhalten, ~at zur Kennt
nis genommen, was uns vorgelegt worden ist, und hat dann · 
beschlossen, dass weiterzumachen sei, dass man sich nicht 
verunsichern lassen wolle. Ich habe mir persönlich aber auch 
die Frage gestellt, was denn in aller Welt die Sektion 5 der Fi
nanzkommission des Nationalrates dazu veranlassen könne, 
sich in fremde Händel einzumischen. Unsere Kommission ist 
aber so oder so - ich habe es gesagt - entschlossen, zielge
richtet mit ihrer Arbeit weiterzufahren und die Sache wenn im
mer möglich tatsächlich noch im Verlaufe dieser Session 
schlussabstimmungsreif zu machen, auch angesichts der 
sich am Horizont abzeichnenden Referendumsdrohung. 
Ich persönlich - das ist meine persönliche Meinung und nicht 
die Meinung der Kommission-würde eii:, Referendum im übri
gen nicht blass nicht als Katastrophe empfinden, sondern ich 
bin der Meinung, dass es der Sache durchaus nicht unange
messen wäre, wenn unser Souverän die Chance erhielte, sich 
zum neuen Gesetz zu äussern. Es stehen immerhin grundle
gende neue Regelungen zur Diskussion, zum Beispiel das 
konsequente Durchziehen des Selbstbewirtschafterprinzips, 
die Bewilligungspflicht bei Handänderungen mit gleichzeiti
ger Einführung einer Preiskontrolle und auch weitere grund
sätzlich neue Massnahmen. 
Ich stehe zum neuen Gesetz. Ich bin überzeugt davon, dass es 

· ein gutes und politisch wohlüberlegtes Gesetz ist und eine 
zweckmässige neue Ordnung bringt, aber gerade wenn ent
scheidende neue Massnahmen zur Diskussion stehen, ist es 
nach meinem Demokratieverständnis nicht falsch, kann es 
nicht talsch sein, wenn auch das Volk die Chance erhält, sich · 
dazu zu äussern. 
Soweit meine einleitenden Bemerkungen. Wenn Sie einver.
standen sind, Herr Präsident, würde ich nach dieseri Bemer
kungen jetzt zur Beratung der Differenzen übergehen. 

M. Reymond: Comme l'a si bien rappele le president de la 
commission, nous avons.ete mis en presence -au moment oll 
nous avons examine les divergences sur la loi sur le droit fon
cier - d'un veritable scoop politique, represente par la lettre 
adressee a notre commission par la Section 5 de la Commis
sion des finances du Conseil national. Ce scoop me contraint, 
apres les propos tenus par notre president, a prendre une po
sition dont il sajt bien qu'elle n'est pas tout a fait la sienne. 
Cette lettre, signee de M. Carobbio, conseiller national, qu'on 
ne saurait soupc;,:onner d'etre un adepte de la dereglementa
tion et de la liberalisation des marches, en dit long sur la situa
tion actuelle du marchefoncieretde l'agriculture, ainsi quesur 
les consequences de l'examen de la loi que _nous allons inces
samment adopter definitivement, sans doute cette session, 
peut-etre la session prochaine si la commission du Conseil na-
tional prefere attendre le mois de decembre. , 
A la suite en effet d'auditions de M. Zosso, vice-directeur de 
!'Office federal du commerce exterieur et de M. Jean-Claude 
Piot, directei.Jr de !'Office de l'agriculture, la sous-commission 
en question fait siennes les conclusions des experts, et parmi 
eux aussi les representants de !'Union suisse des paysans, ex
perts qui considerent que l'agriculture suisse va au-devant 
d'une reforme des structures extremement importante et fon
damentale. Elle en conclut qu 'il ne faut pas precipiter l'examen 
des divergences sur le droit foricier' rural, tant que le 
7e Rapport sur l'agriculture et les orientations nouvelles et dif
flciles de la politique agricole ne sont pas connues. Ainsi, noµs 
le voyons, avant meme qu'il soit sous toit, le nouveau droit fon
cier est serieusement conteste, parce qu'il tend a maintenir 
des structures agraires depassees, et surtout parce qu'il frei-
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nera inutilementet dangereusement l'evolution de ces structu
res. A 11heure oll !'Union suisse des paysans demande, pour la 
premiere fois en Suisse -si je suis bien renseigne - des rentes 
en cas de cessation d'exploitation, il est surprenant de pren
dre des mesures contre l 'extension des domaines et contre le 
demantelement d'entreprises agricoles petites, voire a temps 
partiel. Au moment aussi ou l'on veut octroyer des subsides 
pour la jachere, a raison de 3500 francs l'hectare, il est ab
surde de maintenir un projet qui privilegie l'exploitant en appli
quant unilateralement le slogan: «La terre aux paysans». A 
quoi cela servira-t-il a ces derniers de se voir octroyer dans la 
presente ioi la possibilite d'acquerir toutes les terres a vendre, 
alors qu'ils devront en faire de la jachere? , 
Embarquee depuis trois ans dans l'examen de ce dossier, no
tre commission n'a bien s0r pas suivi la lettre de la Commis
sion des finances du Conseil national. C'etait normal parce 
que quar.d on est embarque dans un travail, on le termine. II 
n'en demeure pas moins que l'alarme est. donnee, que la loi 
que nous allons mettre incessamment sur pied est depassee, 
et qu'elle ne correspond pas aux exigences d'une agriculture 
qui doit retrouver de la dereglementation et de la liberte pour 
etre a meme de s'inserer dans l'economie et dans la societe de 
demain. 

Präsident: Habe ich Sie richtig verstanden, Herr Reymond, 
Sie stellen einen Ordnungsantrag, die Differenzbereinigung 
erst vorzunehmen, wenn der 7. Landwirtschaftsbericht vor
liegt? 

M. Reymond: Non, Monsieur le President, je partage l'avis de 
la commission, nous· pouvons passer a l'examen des diver
gences. 

Bundesrat Koller: Ich bin Herrh Reymond und dem Kommis0 

sionspräsidenten sehr dankbar, dass Sie sich doch entschie
den haben, die Differenzen jetzt zu bereinigen. Das Gesetz 
steht schon lange an. Wir haben jetzt noch etwa zehn Different 
zen zwischen den beiden Räten, und bei allen ~unkten ist eine 
Bereinigung sicher.noch in dieser Session und damit in dieser 
Legislatur möglich. · 
Im Bodenrecht gibt es immer einander widersprechende Inter
essen, und ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass 
Geschäfte, wenn man sie anstehen lässt, unter Umständen -
wie bei verspäteter Ernte - nicht reifen, sondern verfaulen. 
Diese Gefahr sehe ich hier auch, und deshalb bin ich über
zeugt, dass es im Interesse der Sache ist, diese Vorlage jetzt 

. zu bereinigen und in dieser Session noch zur Schlussabstim-
mung zu bringen. 1 

Im übrigen darf ich Sie daran erinnern, dass es neben der 
Stimme, die Herr Reymond aus der Sektion der Finanzkom
mission hiervorgetragen hat, im Nationalrat auch ganz andere 
Stimmen gab, Stimmen, die sagten, dass wir jetzt schon bei 
der Zulassung der Strukturbereinigung viel zu weit gehen wür
den, dass wir noch viel mehr landwirtschaftliche Gewerbe 
schützen müssten. 
Ich glaube, wir haben in diesem Gesetz wirklich einen guten 
Mittelweg gefunden zwischen Schutz von landwirtschaftlichen 
Gewerben und Freigabe von landwirtschaftlichen Gewerben, 
die nicht existenzfähig sind, für Strukturbereinigungen. 

Art.3Abs.4 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art.3al.4 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Sc hoch, Berichterstatter: Der Verweis auf Artikel 2 Absatz 3 
besagt, dass das Gesetz nicht gelten soll für kleine Grund
stücke von weniger als 1 0 Aren Rebland oder weniger als 
25 Aren anderem Land. In Artikel 3 Absatz 4 wird die Aus
nahme von der Ausnahme geregelt. Dort wird festgeschrie
ben, dass die Bestimmungen über die Grenzverbesserungen 
und die Massnahmen zur Verhütungen der Ueberschuldung 



aucr fyr kl9ine Gr1:1nqi:;tüc!<e, also überhaupt ir:i s?rrtlichen 
f~!l~l'.l. GPlti!;l~eit h~~~[J ~~11,en,• , 
Per N,~tiqhalrE!,t hat nun diesen Ab§aJz 4 von Artik~l 3 noch um 
ßir,e "11-ßitere Nqrrn &ngereichert, die ybenfE!,11.s in allen fällen 
GQltigkeit haben soll. Er führt qort ZL!Sä~lich die yorschritten 
01:),er'qen Q.berse~en Preis aµf._ · 
Die Kömmissi.on des Stärderates ihrers,eits i~t der l),1einung, 
dJi~ kein Ahl~ss cj~u pesteht, die Vorschrjflen über den über
~.egJ;en Preis auf qperh~upt s&mtljchen l<lflc:JVfirtsch~lichen 
G,runw,tQcken zur ('.nwendung zu pringen, al~o E!,µ~h auf den 
g~nz !<(?in~n. weni,ger als 2500 Quadratmeter z?,hlimden 
Grµhpstücke)'l, ipsbes_qndere deswegen, weil wir damit eine 
tOr g~~ kleine ParzE;)llen flexibl.ere unq liberaler~ Lösung fin
den können, weil, ni;tch unserer Auff<j.ssµr,g, für dies13 kleinen 
P<l-rz~llen eine so restriktive Regelung nicht notwßndig ist. 

Angenommen -Adopt~ 

Art.9Abs.2 
Ant~g a13r Kommissiqn 
festhalten 

Art.9al.2 
Proposition pe /a c9mmission · 
Mainfonir · ' · 

[ ',. 

$c!'lpc~. Bericht.erstatti:ir: Jry .4-rtil<eJ ij h~t der ~<J.tjpnalrat einei 
ap~tirnrpung eingi3fl.1gt, f::iiß es g~taftßn ~ürtj~,. aiJRh . Ge
~erpe ;zµ erhalten, dif3 eine ungünstige ßetrjf:lpsstr!.!k.J:µr auf-
weisen. ' ' ' ' ' 
Dfe Kommission lhrßs ftates kann sich mit di~sem Geqanken
gut nrcnt befreund.en. Si@ h~t c!i.e dµrch cißn Natjonl;llr<J.t pe
schlo~erie Ergänzung se:tior in i:ler .erst!:!n Au_nde. P~!'i Piffe
renzbere,inigungsv~rfahrens ge!:ltri~'1.en µnd hält teJ:?.t al') die
se,r .Streiphung fe$t; im wesentlichen ijUS qrei GrOncjen. 
Zum ersten seht es -um strukturpplitisp~e Uetmrl~4ngen. 
Stru,k.turpolitische Erwägungen stehe11 in, Prin~p der f:rhal
Nng vcm Betri,el:>en, von Gewerben mit einer ungünsfü;1en l;Je· 
triebsstruktur entgegen, und zwar aµch u,nter de11 Vp1qusset
?ungen, wie sie c:lurch den Nationl'!-lfc!,t formuliert wqrqei') sin~I. 
Zum zw?iten t,äJt die Komrnissipn des Sfär1de.rat~.s an c!er Strrai
i::hung fest, weil mit c:ler Ausnahm1:1bestlr,mung, wiß sie durch 
,c:len Natjonalrat bescJ,lossen worden ist, cjer Begriff des land
wirtschaftlichen Gewerpes, die Legaldefinition inArtil<el 7, wie
d,er in Frag_e gestellt wird. Damit wird ~tw~s wjeder zur D1s1<4s
siPn gestellt, was nach langen und ausgeclehnten Piskuss.ip
nim ,schliesslich mit einem-n1:1,c)1 Auffassµng der l(om,r,ission 
- sinnvollen Kon,promiss geregelt worcjen ist. rvian will di.esen 

, Kompromiss nicht~iede,r in die Djskl!Ssion .einbezjetmn. 
Schliessli,ct:i gibt der Artikel 5 des ~eseµ:es nacn A,uffE1,ssu,ng 
Ihrer l<om,r,issiQn a,uch den l(antpnen dje MögJiim~.e~, filr J3e.~ 
tfiebe m,it ungünstiger ßetriepss~ktµr,· g:eg~qer,el')falls .1,mq 
sqweit d,azu eil')e Notyt,endig~e.it besteht, rnl'!-ssgespllneiqerte 
Rege!.ul')ge11 ?4 trett.~n. · 
Wir empfehlen Ihnen dal11er, <l-1"! ,der St,reic/1,l/ng d.es qµrpJ, den, 

. f>JatioratraJ p,escnlqss,enen f'.,o.sii.t?e~ fesµ:4ha~e11. 

AnQenornrr,en -Adppt(;J 

Art. ~2 Abs. 1 
Antra,g der K.ommi~fon 
fest)1q!te,n · 

Art.22al.1 
PrqRosition de. /a cqmmission 
Maiptenir . , , . 
Scbpch, ßeric;hterirtai;t.er: ß,e/ Art//<el 22 ,u.qd nac.l')hflr .r;iQch ir:i 
,einer Beine von w,eiteren ~i)<,ejn, n~m/iG:~ in de.n Mike)r 38, 
4.5 uqd ey,o At,sa,tz 3, st,ehem effektiv Z'l'(el .vo,r:iein,E/,noe.r irn p~in-
;zip µ11ab/1angjg,e P,ifferenz.en ?ur PJskuss,icm. , 
Ich ,'7~.nrne zy,nä,cnst qie e,irtacbe.r,e, 't',81')iger pr9plembela
pe,w Pi:ffßrenz. Pal:),ei J;ial')c:Jffl~ es s,i,cl') ,llm yo,r~p~s,etzungen, 
d,i.e .ert,üllt ,sei,ri rnqssel'), d~rpi~ ,in A#.iM/ 22 ei,n Zu"'.",~.isungsan~ 
spr,uctJ in d.er ~,r1q,9ct)~ft ge)te,;id g.ernacN '<'(,er~f),n .k_q,nri. Pifil 
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vyeneren Art:i~el betreffen den Anspruch, wenn es um die Aus
yquh~;f eifl~l> KE!,ufsrei::t,ts oder eines Vorkaufsrechts geht. 
t:IE'lr' Ständerat hat besct;ilossen, dass als Voraussetzung für 
die lnansprµchn<l-hme eines Zuweisungßanspruches das 
rechtliche oder fa~ische Eigentum an einem landwirtschaftli
chen Gewerp,e genügen soll. Der Nationalrat hat aber'zusätz-
1.ich ßin l<riteriurri in den Ges.etzestext aufgenommen,' woriact, 
9ie Voriiussetzung der Zuweisung auch dann erfüllt wäre, 
w~m,ri r:iin Ansprec;Ner ein Zuweisungs- oqer K;mfsrecht auf ein 
landwirtsch.aftliches Gewerbe besitzt, illso nicht rechtlicher 
oder faktischer F:igentürner ist, aber einen theoretischen An
~pruch darauf besitzt, später einmal Eigentümer eines Gewer
b§S zµ werde11. 
Ihre Komrnissi.on t,at sich mit dieser Differenz eingehend aus
einandergesetzt, ist aber einstimmig zur Auffassung gelangt, 
dass die durch den Nationalrat beschlossene Regelung zu 
weitgehend, zu detailliert, zu perfektionistisch ist. Effektiv-das 
ka,nn ich hier ganz klar festhalten - kann i,ich die Kommission 
IJ:ires Rates auph gar keine konkreten Fälle vorstellen, in de
neri das Kriteriµm des Nationalrats praktisch zum Tragenge-
kommen wäre. · · 
Wir empfehien 1.hren c:lat,er, auf die Aufnahme dieser zusätzli
chen Voraussetzur,g des Zuweisungs- oder Kaufsrechts auf 
ein landwirtschaftliches Gewerbe zu verzichten. Das zur einen 
Differenz. ' . . .· ' 
bie. aridere Difff3reryz ist nach meiner ßeurteilurig etwas kom
p,exer. Es geht um die frage, ob bei der erbrechtlict,en Zuwei
sung - und dann später auch bei der Ausübung eines Kaufs
oder Vorkaufsrechts.:.... von landwirtschaftlichen Grundstücken 
- ,iµr von ßrµnqstückeri, das ist wesentlich, nicht von ganzen 
Gew~rben - der einfache oder der doppelte Ertragswert anzu
repl:Jnen sei. Unser Rat hat bereits zwejmal beschlossen, dass 
in jedel'Jl Falle, also aucb pei Selbstbewirtschaftung, der dop
pelte Ertr~g~\'fert angerec;t]net werden müsste. Der National
rat demgeQehµper möchte für einen Selbstbewirtschafter mir 
den ejnfactlen f:;itragswert zur Anrechnung bringen urd ledig
lich d11nn den dPPPe!ten Ertragswert anrechnen, wenn der 
erbrechtliche !Jebernehmer nicht Selbstpewirtschafter ist. 
Ihre 1<ommiss1011 !'1E!-t al") per bereits früher durch Ihren Fiat ein
genomrnenl!)n H~ltung IT!it 10 zu o StimfTlen, also einsfünmig, 
festgehalten, und zwar a'-Js verschiepenen Gründeri: in erster 
Linie aus c:Jer Ueb~rl~gunQ h,eraus, dcj.ss es bei der Ueqer
rahme. von laqdw1rtschatthchen Grundstücken nie um e1be 
l!)Xistentielle Frage für qen Uebernehm,er gehen kann. l=s lie
gen als9 hi~rypr!ii-mse~4r9.en vor, die grundlegend verschie
cfem sirid von d.en Voraussßtzungen, die bei der Uebernahme 
von g@zi:ln l1:!JJ,cfw'irtsct,a,#lichen Gewßrben gelten, die dann 
auptJ ein.e l=xisterizgrur,plage sein müssen. Bei Grundstücken 
siric;I di.e Vqr~ussetzu·ngen so, d<l-GS sich die Anrechnung des 
qoppe.lte.n f:rtrags"'(ertes aljc~ fQr den Selbstbewjrtschafter 
reohtfe~igen lässt. 
1::1'! J<orrrnt ,des weiter,en dazu, c:!ass ,der Uepemehrner, cj.UCh 
wenl') er den cjqpp~!ten Ertrags':"{eft pe2qJ,len muss, ir, jedem 
fß.lle, s9 pder sq, .e.inen ganz betr/ichtljcnen Vorteil erfährt, 
,eine '3evorte,ilun'g f!egenüper den andern Erben. Die ancjeren 
~tp,er' pcj.ben zul')') grosserJ Te,il das Nachsehen, und d<l-1Tiit 
stell~ s.i,cti in cjieselT) ß..erei.c,~ auch die Frage der Erbgerechtig
~eit. Die Erbgere,chtigk<i1it ist ohl')ehin ein biss,chen angeknab
Qe/1, aper sie wircj weniger i11 Mitleicjens,ct)aft gezogen, wenn 
b,el Janpwjrtscraij)ipt:ien q,uC)dst,Ocke~ we,:ugstens der dop-
p_e)te. Ertragsw~rt ,berü,cksic/'ltig, wird. · 
U,n,d sc.hli,esslich, .in ,dr,~_er Lin,ie, girg es in .d_er ~Omf!!ission 
<J.lJCJ') ur:n ,d.i,e g,c).nz i,chl/C.~t,e f.ra~.e .der effekt1yen, konkreten 
'f{.en,e. Der Ertl'.8.gswer): - darOl:)er ,liesser wir u,ns in d,e.r Korn~ 
,riissio_n durc.h H,errn pr. P.QP8, orientf.eren-wi.rd si.i::h in .der R.e· 
ij.el e.fy/a .im ßereich von BQ Rappen pr.o .Quadratmeter land
.~i,rtschaftlic,l')en B.odens b,ewegen. ,Der Verkeh,rswerf bewegt 
siqh aber zwisch,en 20 uncj ,60 Franken, ist also Um eiC) Vielfa-
ches höher als der Ertragswert. · 
bJe Komm'issiQfl hi:il angesicfos dieser breiten Diskrepanz die 
J\uffassung :Jertr,eten, ,dass es durchaus gerechtfertigt ·sei, 
,de~ Uebern,e,hm,er ,eine.s .Gn,1ndstückes zuz1,1mutep, c;ten dop-
1pelten J=rtrag~.v\'.ert z,u oezahlen. 

/!.nfJ,~norpm~'l -Adopttt 
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2. Abschnitt Titel 
Antrag der Kommission , 
Kaufsrecht der Geschwister und Geschwisterkinder 

1 

Antrag Schal/berger 
Zustimmung zum B.eschluss des Nationalrates 

Section 2 titre 
Proposition de Ja commission 
Droit d'ernption des freres et soeurs et de leurs enfants 

Proposition Schallberger 
Adherer a la decision du Conseil national 

Art. 26 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
.... so steht jedem Geschwister und Geschwisterkind des Erb
lassers .... 

Antrag Schallbergar 
.... ein landwirtschaftliches Gewerbe, so steht jedem Nach
kommen, der nicht Erbe ist, sowie jedem Geschwister und Ge
schwisterkind des Erblassers .... 

. Art. 26 al. 1 
Proposition de Ja commission 
S'il existe dans une succession une entreprise agricole, tout 
frere et toute -soeur du defunt ainsi que chacun de leurs en-
fants qui pourrait faire valoir .... · 

Proposition Schallberger 
.... tout parent du defunt qui n'est pas heritier, tout frere et 
soeur, ainsi quetout enfant d'un frere ou d'une soeur du de
funt, a un droit d'emption .... 

Schallberger: Unsere Kommission hat sich bei Artikel 26 
sinngemäss dem Nationalratsbeschluss angeschlossen, je-· 
doch beschlossen, die Formulierung zu verbessern. Dabei ist 
- vermutlich unbeabsichtigt - übersehen worden, dass ein 
Grosskind gegenüber einem Geschwisterkind benachteiligt 
werd_en könnte, sofern der erbberechtigte Elternteil noch lebt, 
die gebotene Möglich~eit des Kaufsrechts zugunsten eines 
selbstbewirtschaftenden Kindes jedoch nicht wahrnimmt od_er 
dazu nicht in der Lage ist. 
Mit meinem Antrag erhält ein Nachkomme - das kann ein 
Grosskind sein -das selbständige Recht. Ich wurde auf dieses 
Detail, das Nationalrat Engler entdeckte, vom Präsidenten der 
Nationalratskommission aufmerksam gemacht. Ich will mich · 
da nicht mit fremden Fedt1rn schmücken. Aber ich finde, dass 
es vernünftig und zugleich auch rationell ist, die kleine Ergän
zung zu beschliessen. So muss der Nationalrat nicht noch
mals eine Bagatelldifferenz schaffen. Insgesamt ist unsere 
Fassung eine sprachliche Verbesserung. 
Ich empfehle Zustimmung zum Ergänzungsantrag. 

Schoch, Berichterstatter:-Zuerst in rein formeller Hinsicht: Bei 
der Redaktion und beim Druck der Fahne sind tatsächlich ge
wisse Mängel zu verzeichnen. Die Kommission schlägt Ihnen 
vor, dass der Titel des 2. Abschnitts «Kaufsrecht der Geschwi
ster und Geschwisterkinder» heissen muss, und auch im Text 
muss es dann bei Absatz 1 von Artikel 26 heissen: « .... so steht 
jedem Geschwister und Geschwisterkind des Erblassers» (an
statt ,4edem Verwandten des Erblassers») ein Kaufsrecht zu. 
Das zur Klärung. Sie lesen das auf dem Ergänzungsblatt zur 
Fahne, das Ihnen auch verteilt worden ist. 
Im übrigen ist festzuhalten - das möchte ich hier sagen, damit 
wir uns später nicht nochmals über die gleiche Materie unter
halten müssen -, dass das Thema, das wir jetzt diskutieren, 
die Artikel 26 bis 28, Artikel 43 Absatz 1, Artikel 50 Absatz 1 
und Artikel 63 Absatz 1 Litera b betrifft. Wir fällen also jetzt den 
Entscheid, und alles, was später kommt, ist dann entschieden. 
Es geht um die Frage: Soli das Kaufsrecht und später auch 
das Vorkaufsrecht nur derl Geschwistern des Erblassers zu
stehen oder auch weiteren Verwandten? Der Nationalrat hat in 
Abänderung dessen, was im normalen Erbrecht gemäss ZGB 

gilt, beschlossen, dass nicht blass die Geschwister, sondern 
weitere Verwandte des Betroffenen ein Kaufs- oder Vorkaufs
recht haben sollen. Der Ständerat hat dies in der ersten Runde 
der Differenzbereinigung abgelehnt und ist dabei geblieben, 
dass eir:i _Kaufsrecht nur den Geschwistern zustehen soll. 
In der zweiten Runde ist die Kommission nun aber im Prinzip 
auf die Linie des Nationalrates eingeschwenkt, aber sie 
möchte -wie das bereits1auch Herr Schallberg er gesagt hat
sprachliche Verbesserungen vornehmen, damit für die Zu
kunft keine Missverständnisse entstehen können. Der Begriff 
«Verwandte» war nämlich der Kommission Ihres Rates einfach 
zu unbestimmt, und er ist in der Tat auch diffus. Er umfasst ei
nen breiten Kreis, letztlich einen nicht einmal mehr überblick
baren Kreis von Personen. Wir waren in der Kommission der 
Auffassung, es Hesse sich nicht verantworten, einen nach aus
sen nicht mehr klar abgegrenzten Kreis von berechtigten Per
sonen zu schaffen. Die Kommission Ihres Rates hat sich daher 
dazu entschlossen, die Geschwister und Geschwisterkinder 
als kaufsberechtigt bzw. als vork_aufsberechtigt zu bezeicb
nen, dies in der Meinung, damit präzise, klar überblickbare 
Voraussetzungen zu schaffen . 
Ein findiger Jurist im Nationalrat hat jetzt herausgefunden, 
dass .damit eine nicht abgedeckte Nische entstehen könnte, 
allerdings nur unter der Voraussetzung, dass de~ Vater eines 
betroffenen, theoretisch Berect:itigten nicht reagiert. Wenn die 
erste Generation im Interesse der nachfolgenden Generation 
reagiert, entsteht die Lücke nicht. Aber wenn die obere Gene
ration es unterlässt, ein Kaufsrecht gegenüber dem Grossva
ter auszuüben, dann kann später der Enkel tatsächlich um ei
nen Anspruch geprellt sein, und zwar - und das ist in der Tat 
ein bisschen störend - zugunsten eines Cousins seines Va
ters, also eines relativ weit entfernten Verwandten. Die Ge
schichte ist kompliziert, und es müssen auch gewisse Even
tualitäten erfüllt sein, bis der Sachverhalt zum Tragen kommt, 
auf dem der Antrag Schallberger basiert, ein Antrag, zu dem 
ich im übrigen namens der Kommission nicht Stellung neh
men kann, weil er der Kommission nicht vorlag, dem ich mich 
persönlich aber nicht widersetzen würde. Ich meine zwar, er 
sei überflüssig, weil zu spitzfindig, zu perfektionistisch. Aber 
wenn Sie wollen, können Sie diesen Antrag auch ins Gesetz 
aufnehmen. 
Allerdings müsste dann nach meinen Verständnis die Ueber
schrift des· 2. Abschnitts nicht «Kaufsrecht der Verwandten» 
heissen, sondern «Kaufsrecht von Verwandten». Denn es ha
ben nicht alle Verwandten ein Kaufsrecht, sondern nur ganz 
bestimmte Verwandte, eben Jene, die in Absatz 1 präzis um
schrieben sind. In diesem Sinne· leidet der Antrag Schallber
gar nicht am Mangel des Beschlusses des Nationalrats. Der 
Kreis der Berechtigten ist präzis umschrieben. Aber im Titel 
darf dann die Unklarheit nicht wieder aufscheinen. Ich meine 
daher, dass bei Annahme des Antrages Schallberger der Titel 
angepasst werden müsste. Im übrigen muss ich es Ihnen 
überlassen, ob Sie dem Antrag Schallberger zustimmen wol
len oder nicht. So oder so ist festzuhalten, dass wir im Prinzip 
auf die Linie des Nationalrates einschwenken. 

Präsident: Herr Schallberg er schliesst sich der Anregung von 
l;-lerrn Schoch an. Die Ueberschrift würde heissen: «Kaufs
rechtvon Verwandten». 

Ziegler: Es ist klar, es geht nur um ein landwirtschaftliches Ge
werbe. Es geht um ein landwirtschaftliches Gewerbe, das zum 
grossen Teil oder ganz von den Eltern erworben worden Ist. 
Um über den Antrag Schallberger urteilen zu können, müssen 
Sie entscheiden, ob Sie der Herkunft des Gewerbes, also den 
Eltern des Erblassers, oder ob Sie den Nachkommen des Erb
lassers mehr Gewicht beimessen. Beim Antrag Schallberger 
gehen Sie bei den Nachkommen ganz eindeutig eine Genera
tion weiter. Während bei den Geschwistern des Erblassers nur 
die Kinder, also die Geschwisterkinder, zum Zuge kommen -
d. h. vom Ursprung des Gewerbes aus gesehen die Grosskin
der -, kommen beim Erbic:::,ser dessen Grosskinder zum 
Zuge; also die Urgrosskinder -des ursprünglichen Eigentü
mers des Gewerbes. Ob Sie da um eine Gen·eration erweitern 
wollen oder nicht, das ist,die Frage. 
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Bun~esr.at1KQlfer: ,Ich l'l:löchte Ihnen empfehl.en,,filem Antrag 
van Herrn ,Schallberger in der bereinigten F;assung, .also mit 
dem'Trt.el «Kaufsrecht von Verwandten», zuzustimmen. 
~inmal sind wir ja,im Diff.erenzbereinigungs~rfl!ibrnn, und bei 
den zehn Differenzen, die noch bestehen, ist die si,änderätli
che Kommission dem Nationalrat nur in drei Punkten entge-
9ense1<ommen. Das war einer .der zentralen ,Punkte, ,bei dem 
n:wm durchEntge!jlenkommen gegenüber dem Nationalrat die 
Qiff.~renzen bereinigen wollte. Sovi.el zu diesem Pro.olem. 
Aber $,!Ch sachlich scheint mir der Antriag ~ichtig zu sein. leh 
gel;>e ,zu: Mit aU diesen Bestimmungen entfernen wir uns ei
gentlich von .der Tugend des .allgemeinen Erbrechts. Z1,1gun
aten der Selbstbewirtschafter hawn Sie Jetzt schon (ilen ,ße
$Chwi~tern 1,md den Geschwisterkindern das Kaufsrecht ein
geräumt. Aber wenn man das schon tut, ist es-so glaube ich
nichts als konSßquent, dass man .auch den Grosskindern 
diese Chi;lnce gibt: In der Pr;3Xis sicher .ein seltener Fall - aber 
im bäuerlichen BoqenrE;icht <;lenkt man immer kasuistisch, 
d. h. 1;tufgrund .von Fällen, die geWisse Lel,lte erlebt haben. 
Wfmn der Grqssvater Kinder hat, die nicht zur SelJ:>stQewjrt
~~aftung seeignetsind, aber ein Gros~ldnd, dasQeei,gnet,ist, 
d"1f!iJ soll das Grosskind gieses Kaufsrecht auoh erhalten. Jn
sofern ist das ;m Hat:imen der Abw~chungen, die ~ie schon 
gefrqffen t:i'abe11, w1;1hrscheinlich kcm$.0quent. 
Ich wOrdE:i lhnen empfehlen, nicht zuletzt zt1r Ausmemi~g der 
b.lft~renzen, dem bereir:iigten Antrag von Herrn Schmltierger 
zuzustimm~m. · 

2. f#:Jtschnitt Titel - Sect;on 2 titr,e 
Angenommen gflmiiss moc/if~rtrtem .4.ntrfJ,g </er Kommi$Sion 
Ar:Joptr!, setbn le p,:opasition mo,:;flfiee de la-commission 

Alt. ~6A;,/:lS. 1-M. 261:1,I. 1 
1 

/lb~mmq17g-Vqte 
Pilr ~~n Antr~9 Schi:i.llberger. 
Fürpen Aritrag der J(Qmmlss1on 

A11.a1,2e 
Afltrng der Kommis$ion 
tusijmm4ng :24m ßesch!u$S des Nationalr,ates 
f!rc,pasition cfe/a commission 
Aqh!firer a la qecision du Conseil natiQn~I 

Angenommen -Adopte 

M.3PAb$J.1 
Antrat, der Kommission 
Festha,ten 

A,t.3Qal.1 
Prop0$it/on cte Ja cammission 
Mainteriir 

?.?Stimmen 
4 Stirrirnen 

l:;ctK>ch, Beriohtersta,,Ußr: aei den Artlkßln 38 und 46 wurde 
gem~&S tfOherein'Entschelq Festtialten bei:;chloi;sen. 

Angenommen -Adopte 

Art.43A,b$.1 
Antrag der Kommission 
Zustlmmul')g zum Beschluss das N~tionalrates 

Art.43al.1 
Proposition de la commission 
Adnerer a la decisjon du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art.45 
Antrag der Kommission 
Festtialten , 
f?mpo:sitfon de la commission 
M&1nt~nir 

ArJ_genommen -Adopte 

A,i:t.iP Ab$. :t, 3 
An!fl:l(J der K0mmission 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Ab,s.3 
Festhalten 

Art. 50 al. 1, 3 
Proposiüon de /a commission 
Al.1 
AdMrw a la decision du Conseil national 
Al.3 
Maintenir 

$cpQch, Berichterstatter: Zu Artikel 50 Absatz 3 folgendes: 
Auch hier ist der Entscheid bereits gefällt. Es geht um die 
Frage der Anrechnung des einfachen oder doppelten Ertrags
wertes. Wir haben uns für festhalten entschieden. 

Angenommen -Adopte 

,Ar:t„61 Bst. d 
I/JllrB.g der Kommission 
d. der abzutrennende Teil der einmaligen Arrondierung .... 

Art. 61 let. d 
firQPDßltion de la commission 
d ..... agricole, si ce moyen n'a pas ete utiliß{l. L'immeuble .... 

Sc;:,tiogti, 13erlchterstatter: Bei ArtlkeL61 geht ,es um Litera d: 
Uryser f!i;i,t hat bei der .ersten Beschlussfassung beschlossen, 
tjass Ausnah,men vom Rea!tellungs- bzw. Zerstückelun!JS"'.er
bQt bewilligt werden könnten, wenn es um die ArrQndierung ei
nes nic'1tlandwirtschaftUcnen Grundstückes geht. Für solche 
Fii.lle hat unser Hat eine !-ösung besc'11ossen, die es gest/itten 
wurde, den zu arrondierenden nichtlandwirr.;chaftlictien 
Grundstücken zu Lasten eines lanc:fwirtschaftlichen Grunc:f, 
MYqj(.es oder eines landwirtschaftlichen Gewerbes höchstens 
1QOO Clt1~dr<!,tmeter zuzusch,agen. Mit dieser Regelung hat 
i;ilch der Nationalrat jetzt bereits zum zweiten Mal nicht einver
standen erklär~m können, und zwar befQrchtet der Nationalrat 
einen Missbrauch der seinerz13it von uns beschlossenen Aus
nahmeregelunlJ, indem einfach in mehreren Tranchen von der 
Ausnahmereg~lung ~ebrauch gemacht würde und dann 
eben nicht nur einmal 1000 Quadratmeter - oder höchstens 
1000 Qu~r&tmeter - eln1:1r n!chtlan,dwirtschaftlichen Liegen
schaft zug.esph!agen werden könnten, sondern mehrfach je 
1000 Quadratmeter, in~esamt dann eben grössere, Ins Ge
wJchtfiJlfende qrundfläohen. · 
Die Kommission Ihres Rats kann diese Bedenken eigentlich 
nicht teilen, hat aber im Sinne eines Kompromisses eine Er
gänzung dßs Textes beschlossen. Wir schlagen jetzt vor, dass 
die kantonala Bewilligungsbehörde Ausnahmen vom Realtei
iungs- und ZerstQckelungsverbot gestc;1tten kann, wenn es 

. darum getit, den ~zutrennenden Teil in der Grösse von maxi
lT!al 1000 Quac:fratmetem zur ejnmaligen Arrondierung eines 
nichtlandwirtschaftlichen Grundstückes zu verwenden. Wir 
~Chieben ~so c:fen Begriff der «einmaligen Arrondierung» ein 
und meinian, damit nun definitiv zu verhindern, dass tranchen
weise im Sinr19 der Salamitaktik ein nichtlandwirtschaftliches 
Gn111dstück zu Lastan eines landwi~schaftlichen Grund
~ckes yergrössert werden könnte. 

Pllt,r: Ich habe etwas Mühe mit diesem Antrag dar Kommis
sion, und etwas verstehe ich nicht ganz. Beispielsweise in der 
Grenzzone zwischen Bauzone und landwirtschaftlicher Zone 
könnte diese Formulierung, wie sie die Kommission vor
schlägt, verheerende Auswirkungen haben. Falls zehn Einfa
milienbausparzelten alle ~n landwirtschc;1ftliches Land grenz
ten, könnte man also jedlal Parzelle mit 1 OQO Quadratmetern er
w1;1itßrn. Warum hat man nicht statt dessen eine Formulierung 
ge{unden wie beil!lpielsweise «e! nes nicht landwirtsch~ftlichen 
Grundstücks, welches ausserhalb der Bauzone li(lgt»? So wie 
ich' '3S verstanden habe, befürchtet d,er Nationajrat, dass ml;\n 
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im Bereich zwischen Bauzone L!nd landwirtschaftlicher Zone 
doch wegen der Formulierung, wie sie die Ko~!11ission uns 
heute präsentiert, einige Missbräuche erleben wurde. War~m 
nicht die Formulierung «ausserhalb der Bauzone»? Darf ich 
diese Frage hier an den Kommissionspräsidenten stellen? 

Schoch Berichterstatter: Wir meinen, wirklich alles getan zu 
haben ~m eine saubere, klare und eindeutige Lösung zu er
halten'. In erster Linie ist darauf hinzuweisen, dass Bewilligun
gen erforderlich sind, wenn vom Realteilun~s- bzw. Zer~tücke
lungsverbot abgewichen w~rden so~I. Damit auch i:ur em Qu~
dratmeter von einem landw1rtschafthchen Grundstuck oder ei
nem landwiitschaftlichen Gewerbe abgetrennt werden kann, 
bedarf es einer behördlichen Bewilligung. Hier liegt also eine 
Moglichkeit, die Sache im Griff zu behalten, µnd das ist auch 
der Anlass, weshalb Ihre Kommission der Auffassung ist, die 
Befürchtungen des Nation'alrates seien ohnehin unbegründet, 
denn die Bewilligungsbehörde wird ja auch nicht mit Blindheit 
geschlagen sein, wenn der gleiche Gesuchsteller immer wi~
der oder auch nur zum zweiten Mal kommt. Dann sagt sie 
eben: Ja haltl Du hast schon einmal 500 Quadratmetern erhal
ten, jetzt kannst du von diesem Recht nicht no~hmals Ge
brauch machen, denn der Sinn unserer Regelung 1st klar. Um 
zu verhindern, dass irgendein vielleicht auch spi~ndiges Mit
glied einer Bewilligungsbehörde zu falschen Schlussen gelan
gen könnte, haben wir das Wort «einmalige» einge~choben. 
Da ist einfach wirklich jegliche Befürchtung, das konnte.zu 
Missbräuchen führen, abwegig. 
Wenn man sich gegen diese Formulierung ;zur Wehr setzt, 
habe ich dafür durchaus Verständnis, aber dann will man dem 
Grundsatz nicht zustimmen. Auf noch weitere in die Details ge
hende, noch perfektionistischere Formulierungen müsse_n wir 
meines Erachtens verzichten. Wir müssen entweder zu dieser 
Möglichkeit stehen, und dann ist unsere Formulierung richtig, 
oder aber wir stellen uns auf den Standpunkt, dass generell 
eine Abtrennung auch nur von wenigen Quadratmetern von ei
nem landwirtschaftlichen Grundstück nicht in Frage' kommen 
darf. Dann muss man das sagen, und dann ist es richtig, wenn 
man Litera d streicht. Aber noch weiter detaillierte Formulie
rungen bringen keine zusätzliche Klarheit, nur noch mehr Un-
klarheiten. · 

Bundesrat Koller: Ich glaube, ich kann Herrn Piller insofern 
beruhigen, als das ganze Gesetz nur auf Gewerbe und land
wirtschaftliche Grundstücke anwendbar ist, die ausserhalb 
der Bauzone liegen. Dann darf ich noch eine zweite Präzisie
rung anbringen, die sicher auch im Sinne des Urhebers dieses 
Vorschlags ist: Wenn die Arrondierung zum Zwecke einer 
Baute ausserhalb der Bauzone erfolgt, bedarf es vorgängig 
natürlich einer Bewiiligung nach Artikel 24 des Raumpla0 

nungsgesetzes. Ich glaube, in diesem Punkte sind wir uns alle 
einig .. 

Angenommen -Adopte 

Art. 63 Abs. 1 Bst. b 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 63 al. 1 let. b 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 64 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Minderheit · 
(Hänsenberger, Flückiger, Rüesch, Ziegler) 
Festhalten 

Art 64al.2 
. 1 

Proposition de /a commission 
Majorite 
Adherer a ia decision du Conseil national 
Minorite 
(Hänsenberger, Flückiger, Rüesch, Ziegler) 
Maintenir 

Rüesch, Sprecher der Minderheit: Es geht hier schlicht und 
einfach darum, ob eine Gemeinde, die bereits ein Bauerngut 
besitzt, noch ein zweites kaufen darf oder nicht. Dieser Arti
kel 64 Absatz 1 Buchstabe c ist ohnehin nicht auf das Gemein
wesen ausgerichtet, wenn dort steht: « .••• der Erwerber bereits 
über mehr landwirtschaftliche Grundstücke .... verfügt, als für 
die überdurchschnittliche gute Existenz einer bäuerlichen Fa
milie nötig sind.» Es besteht kein Bezug zu einer Familie, wenn 
ein Gemeinwesen ein Bauerngut, beispielsweise für das Bür
gerheim, besitzt, um den nötigen Arbeitsraum für die Bürger
heimbewohner zu finden. Stellen wir uns vor, eine Gemeinde 
besässe ein Bauerngut um das Bürgerheim herum, ein Gut, 
das meistens relativ gross ist. Nun könnte sie noch ein zweites 
Bauerngut kaufen, das sie dann in einigen Jahren sehr wo~I 
als Realersatz nötig hätte, weil irgendwo ein Bauer wegen ei
nes Schulhauses weichen muss. Dann ist die·Gemeinde nicht 
in der Lage, aufgrund dieser starren Bestimmung diesen Kauf 
im Sinne einer Realersatzabfindung ·zu tätigen, obwohl das 
auch wieder im Sinne der Erhaltung der Bauernfamilie wäre. 
Es hat auch Gemeinden gegeben, die Bauerngüter aufgekauft 
und nachher wieder verkauft haben. Wir möchten nicht etwa 
der staatlichen Spekulation das Wort reden. Wir möchten auch 
nicht etwa der Verstaatlichung des Bodens in einem ersten 
Schritt Vorschub leisten. Wir haben damit noch keineswegs je
ner Idee zugestimmt, die heute im Bundeshaus herumgei
stert, Herr Bundesrat, dass das Gemeinwesen grundsätzli
ches Vorkaufsrecht auch im nichtlandwirtschaftlichen Sektor 
bekommen solle. Es geht uns hier nur um ein bisschen Flexibi
lität für eine Gemeindebehörde, deren Möglichkeiten man 
nicht verbauen so\lte. Deshalb haben wir den Minderheitsan
trag eingereicht. 

Schoch, Berichterstatter: Es geht - wie bereits Herr Rüesch 
ausgeführt hat- um.die Frage, ob Buchstabe c von Absatz 1 
auch für das Gemeinwesen und seine Anstalten Gültigkeit ha
ben soll oder nicht. Ich konzediere Herrn Rüesch durchaus, 
dass der Antrag der Kommission nur mit einer dünnen Mehr
heit, nämlich mit 5 zu 4 Stimmen, zustande gekommen ist. 
Wenn die Mehrheit der Kommission dem Nationalrat zuge
stimmt Hat dann im wesentlichen aus drei Gründen: Haupt
sächlich u~d in erster Linie geht es ihr darum, qie öffentliche 
Hand nicht noch weitgehender zu privilegieren, als sie das auf
grund dieser Gesetzesvorlage bereits ist. In einem gewissen 
Rahmen liegen privilegierende Regelungen für die Oeffent
lichkeit bereits im Gesetzesentwurf drin; insbesondere gilt Arti
kel 64a auch für das Gemeinwesen, und die Kommissions
mehrheit war der Auffassung, diese Regelungen würden aus
reichende Möglichkeiten für die öffentliche Hand bieten, wür• 
den insbesondere eine Bestandesgarantie gewährleisten, 
und es sei de$wegen aus politischen Erwägungen heraus 
nicht gerechtfertigt, die öffentliche Hand gegenüber den Priva
ten noch weiter zu privilegieren. Das ist die Auffassung der 
Kommissionsmehrheit. Persönlich bin ich der Meinung, die 
Differenz sei nicht von allzu weitreichender Tragweite. 

Bundesrat Koller: Ich komme zum gleichen Schluss wie Herr 
Schoch erachte aber die Bestimmung doch als von beachtli
cher poiitischer Bedeutung, auf welche Herr Re.ymond in der 
Kommission hingewiesen hatte. Es geht um den Erwerb von 
landwirtschaftlichem Land durch das Gemeinwesen. In Arti
kel 64b setien wir vor, dass die öffentliche Hand Land unbe
grenzt erwerben kann, wenn dies zur Erfüllung einer öffentli
chen Aufgabe nötig und in Plänen nach dem Raumplanungs
recht tatsächlich vorgesehen ist. Es darf zusätzlich Land er
worben werden, wenn ein Gesetz für diese Aufgabe die Real
ersatzpflicht vorschreibt. Ihre Kommission beantragt, dass in 
diesen Fällen nicht nur, wie vom Nationalrat beschlossen, der 
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Verweigerungsgrund des übersetzten Preises, sondern alle 
Verweigerungsgründe von Artikel 64 Absatz 1 nicht zur An
wendung kämen. Damit gilt auch der Verweigerungsgrund 
der überdurchschnittlich guten Existenz nicht mehr, was in 
diesem Bereich sicher richtig und konsequent ist unc;I damit 
Artikel 64 Absatz 2 obsolet werden lässt. 
Nun zur politischen Bedeutung. Wir glauben, dass es im Hin
blick auf ein Referendum fatal wäre, wenn wir die öffentliche 
Hand dort privilegieren würden, wo es um den Erwerb von 
landwirtschaftlichen Gewerben oder landwirtschaftlichen 
Grundstücken nicht als Verwaltungsvermögen, sondern als Fi
nanzvermögen geht. Jede Privilegierung würde zweif~llos den 
Vorwurf der Verstaatlichung des landwirtschaftlichen Boden
marktes nach sich ziehen. Das ist der politische Hauptgrund, 
weshalb ich Sie bitte, der Kommissionsmehrheit und dem Na
tionalrat zuzustimmen. Privilegien wären, auch wenn sie ge
genüber der öffentlichen Hand gemacht werden, abstim
mungspolitisch fatal. 
Etwas anderes kommt dazu. Auch die geltende Rechtspre
chung des Bundesgerichtes verlangt, wie Artikel 64b, dass 
der öffentliche Zweck hinreichend besfimmt ist. Das unbe
stimmte öffentliche Interesse an der Schaffung einer allgemei
nen Landreserve über eine überdurchschnittlich gute Existenz 
hinaus hat das Bundesgericht im bekannten Fall der Einwoh
nergemeinde Bern zu Recht nicht anerkannt. Die Einwohner
gemeinde wollte ein weiteres Gewerbe von rund 16 Hektaren 
erwerben. Das neue Gesetz sollte sicher nicht hinter das gel• 
tende Recht zurückgehen. 
Aus all diesen Gründen bin ich dankbar, wenn Sie dem Antrag 
der Kommissionsmehrheit und des Nationalrates zustimmen 
und dert Antrag der Minderheit ablehnen. Für berechtigte, legi
time und genau spezifizierte öffentliche Zwecke hat die öffentli
che Hand die nötige Bewegungsfreiheit, eine weitere Prlvile
gierung ist nicht gerechtfertigt. 

Abstimmung- Vota 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 64a Abs. 1 Bsl c, f 
Antrag der Kommission 
Abs.1 Bst c 

16Stimmen 
11 Stimmen 

der Erwerb im Hinblick auf einen nach dem Raumplanungs
recht zulässigen Abbau von Bodenschätzen erfolgt und die 
Fläche nicht grösser ist, als es der Bedarf des Unternehmens 
an einer sinnvollP,n Rohstoffreserve oder an Realersatzland für 
eine Fläche irn Abbaugebiet, je für längstens 15 Jahre, erken
nen lässt. Wird· das Land nicht innert 15 Jahren seit dem Er
werb bestimmungsgemäss verwendet, so muss es nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes veräussert werden. Das gleiche 
gilt nach erfolgter Rekultivierung. 
Abs.1 Bst. f 
Festhalten 

Art 64a al. 1 let. C, f 
Proposition de la commission 
Al. 1 let. c 
L'acquisition estfaite en vue d'une exploitation des ressources 
du sol permise par le droit de l'amenagement du territoire et 
qua la surface ne depasse pas las besoins de l'entreprise 
comme reserve raisonnable de matieres premieres ou comme 
terrain utilise en remploi d'une sur.face situee sur le territoire 
d'exploitation pour au plus les 15 annees suivantes. Le terrain 
qui n'est pas utilise de l'une ou l'autre fac;:on dans les 15 ans ä 
compter de son acquisition doit etre aliene conformement aux 
dispositions de la presente loi. II en va de meme pour le terrain 

· qui a ete remis en culture. 
Al. 1 /et. f 
Maintenir 

Schoch, Berichterstatter: Es gibt zwei Differenzen, die eine in 
Absatz 1 Buchstabe c, die zweite in Absatz 1 Buchstabe f. 
Ich befasse mich mit der ersten Differenz. 

Buchstabe c ist durch den Ständerat in der zweiten Runde ein
geschoben worden. Der Nationalrat seinerseits hat ebenfalls 
in seiner zweiten Runde der Differenzbereinigung Buchsta
be c, wie er vom Ständerat beschlossen wurde, wieder gestri
chen und das ganze Problem des Abbaus von Bodenschät
zen in einem separaten Artikel 64c geregelt. 
Ihre Kommission hat sich erneut sehr sorgfältig und gründlich 
mit der Problematik auseinandergesetzt. Sie gelangte zur Auf
fassung, dass unser seinerzeitiger Beschluss, also das, was in 
Buchstabe c ausgemündet ist, noch optimiert werden könnte, 
konnte sich aber der Formulierung des Nationalrates in Arti
kel 64c dennoch nicht in allen Teilen anschliessen. Die Kom
mission hat deshalb einen etwas unorthodoxen, aber deshalb 
nicht weniger effizienten Weg gewählt; sie hat zwei Kenner der 
Materie, die zugleich Meister im Formulieren von Gesetzesbe
.stimmungen sind, gebeten, die materiell gefassten Be
schlüsse in einen sauberen, klaren Gesetzeswortlaut zu fas
sen. Das haben für die Kommission die ·Herren Zimmerli und 
Rüesch übernommen. Das, was auf dem Ergänzungsblatt vor
liegt, ist die Formulierung dieser Subkommission Zimmerli/ 
Rüesch. 
Die Kommissiort hat diese Formulierung nicht mehr ausdrück
lich beraten und beschlossen, aber nach den Beschlüssen, 
die in materieller Hinsicht in der Kommission gefasst worden 
sind, und auch nachdem sich nach der Verteilung des Zusatz
blattes niemand mehr bei mir gemeldet und Opposition oder 
gar ein Veto angemeldet hat, darf ich eigentlich wohl davon 
ausgehen, dass die Formulierung der Herren Zimmerli/ 
Rüesch als durch die Kommission konkludent genehmigt gel
ten darf. 
Ich persönlich bin der Meinung, dass die Formulierung Zim
merli/Rüesch nicht nur dem entspricht, was die Kommission 
zum Ausdruck bringen wollte, sondern dass sie auch sachlich 
gerechtfertigt ist und wohl auch für den Nationalrat eine taugli
che Kompromissvariante darstellt; denn das zentrale Anlie
gen, das in Artikel 64c zum Ausdruck kommt, findet sich effek
tiv auch in der neu formulierten Litera c. 
Im Sinne der gemachten Ausführungen würde ich Ihnen also 
beantragen, die Litera c, so wie das auf dem Ergänzungsblatt 
aufgeführt ist, zu genehmigen und diese Litera c neu revidiert 
In Absatz 1 von Artikel 64a einzufügen. 

Abs. 1 Bst. c -Al. 1 /et. c 
Angenommen -Adopte 

Abs. 1 Bstf-Al. 1 let. f 

Schoch, Berichterstatter: Hier geht es um die Situation, die 
sich einstellen könnte, wenn der Eigentümer eines bäuerli
chen Gewerbes sein Gewerbe veräussern will, aber keinen 
Selbstbewirtschafter findet, der bereit ist, das Gewerbe käuf
lich zu übernehmen. Nach den Grundlagen des Gesetzes 
kann ja nur ein Selbstbewirtschafter Käufer sein, soweit nicht 
einer der im Gesetz klar umschriebenen Ausnahmefälle gege
ben ist. 
Findet sich kein Selbstbewirtschafter bzw. kein Käufer, der 
Selbstbewirtschafter ist, dann muss das Gewerbe öffentlich 
zum Verkauf ausgeschrieben werden. An sich ist ja minde
stens theoretisch denkbar, dass auch auf eine solche Aus
schreibung hin kein Angebot eines Selbstbewirtschafters vor
liegt. Das würde dann heissen, dass grundsätzlich der Eigen
tümer der Möglichkeit beraubt würde, sein landwirtschaftli
ches Gewerbe zu verkaufen. Sein Eigentumsrecht würde also 
in einem ganz entscheidenden Masse beeinträchtigt. Das 
wollte die Kommission nicht, und deshalb hat sie in Artikel 64a 
Absatz 1 die Litera f aufgenommen, wonach eine Verkaufsbe
willigung ausnahmsweise zu erteilen ist, wenn trotz öffentli
cher Ausschreibung kein Angebot eines Selbstbewirtschaf
ters vorliegt. Dann kann die Bewilligung erteilt werden, das 
Gewerbe einem Nichtselbstbewirtschafter zu veräussern. 
Der Nationalrat hat diese Litera f gestrichen, weil er der Auffas
sung war, es könntei I unter diesem Titel Missbräuche Eingang 
in die Praxis finden. Vielleicht gibt es gewisse Ansätze zu sol
chem Misstrauen; aber eigentlich glaube ich schon, dass das 
System funktionieren müsste und dass kein Anlass dazu be-
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steht, wegen einer ganz entfernten Möglichkeit des Miss
brauchs die Norm nicht in das Gesetz aufzunehmen und damit 
eben die Einschränkung im Eigentumsrecht in Kauf zu neh
men. 
Ich gelange zur Auffassung, dass bei Abwägung der Ein
schränkung des Eigentumsrechts auf der einen Seite,und der 
Möglichkeit eines Missbrauchs auf der andern Seite das Ei
gentumsrecht doch das viel stärkere, grössere Gewicht haben 
muss. ' 
Ich beantrage Ihnen daher zusammen mit der einstimmigen 
Kommission, an Litera f von Absatz 1 in Artikel 64a festzuhal
ten. 

Bundesrat Koller: Zunächst möchte ich bei Artikel 64a Litera c 
das Einverständnis des Bundesrates bekanntgeben und auch 
den Autoren recht herzlich danken. Ich glaube, bei diesem so
genannten «Kiesgrubenartikel» ist uns eine Lösung gelungen, 
die auch im Nationalrat eine Chance hat. 
Demgegenüber muss ich bei Litera f vor allem zuhanden des 
Zweitrats nach wie vor am Streichungsantrag festhalten. Wir 
befürchten nämlich, dass diese Litera fein Einfallstor für Miss
bräuche sein könnte. Kommt dazu, dass Herr Popp als Sach
verständiger erklärt hat, er könne sich eigentlich kaum vorstel
len, dass sich kein Bewerber finden lasse, wenn ein landwirt
schaftliches Gewerbe zu einem nicht übersetzten Preis ange- · 
boten werde. 
Missbräuche hingegen wären möglich, wenn Sie Litera f im 
Gesetz verankerten. Dann könnte natürlich ein Nichtselbstbe
wirtschafter mit entsprechenden finanziellen Zahlungen einen 
Selbstbewirtschafter von einem Angebot abhalten, damit er 
selber zum Zug kommen kann. , 
Auch für die Bewilligungsbehörde wird es sehr schwierig sein, 
verlässlich feststellen zu können, ob In einem Ihr gemeldeten 
Fall tatsächlich keine Bewerbung eines Selbstbewirtschafters 
vorliegt oder ob diese einfach verschwiegen wird. 
Das sind die Gründe, weshalb ich Sie bitte, diese Litera f zu 
streichen, wie es der Nationalrat beschlossen hat. 

Die Kommission empfiehlt Ihnen deshalb einstimmig die neue 
Formulierung, wie sie in Absatz 2 auf der Fahne nachzulesen 
ist. 

Angenommen -Adopte 

Art.64c 
Antrag der Kommission 
Festhalten 
Proposition de Ja commission 
Maintenir 

Angenommen -Adopte 

Art.65 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Festhalten, aber: .... um mehr als 1 O Prozent übersteigt. 
Abs.2,3 

· Festhalten 

Antrag Schallberger 
Abs.1 
.... der letzten fünf Jahre übersteigt. 

Art.65 
Proposition de Ja commission 
A/.1 
Maintenir, mais: .... de plus de 1 O pour cent .... 
AJ.2,3 
Maintenir 

Proposition Schallberger 
A/.1 
.... quand il depasse le prix paye .... 

Schoch, Berichterstatter: Artikel 65 ist tatsächlich ein Kern
stück der Vorlage und enthält eine sehr wesentliche Regelung, 
nämlich die Festschreibung der Definitidn des übersetzten Er-Abstimmung-Vote 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag des Bundesrates 

18 Stimmen werbspreises. Hier liegt der Kern der Preiskontrollvorschriften, 

7 Stimmen die wir In diesem Gesetz neu-einführen wollen. An sich fällt es 

Art. 64b Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Abs.2 
Die Verweigerungsgründe 
nicht .... 

dem Kommissionspräsidenten nicht allzu leicht, der Versu
chung z,u widerstehen, hier zu einem längeren, fulminanten 
Expose auszuholen, in das grundsätzliche Erwägungen ein
fliessen könnten, das bestens dazu geeignet wäre - gerade in J 

Vorwahlzeiten-, sich beim Publikum in Erinnerung zu rufen. 
von Artikel 64 Absatz 1 gelten Ich will dieser Versuchung widerstehen und Sie darauf hinwei-

Art. 64b al. 2 
Proposition de Ja commission 
A/.2 
Les motifs de refus de l'article 64, 1er alinea, ne peuvent 
pas .... 

sen, dass es für die Preiskontrolle im Prinzip zwei Konzepte 
gibt, nämlich ein Konzept des Nationalrats und ein Konzept 
des Ständerats. Die beiden Konzepte können Sie wunderbar 
nebeneinander auf der Fahne, Artikel 65, nachlesen. Die Korn

, mission des Ständerats hält einstimmig an ihrem Konzept fest, 
weil sie der Meinung ist, dieses Konzept sei klarer, weniger 
kompliziert und auch viel überblickbarer und besser zu hand-
haben als das Konzept des Nationalrats. Darüber hinaus 

Schoch, Berichterstatter: Bei dieser Differenz schliesst sich möchte ihre Kommission nicht ohne Not massgebliche Korn-
Ihre Kommission im Grundsatz dem Nationalrat an. Es geht petenzen an den Bundesrat delegieren. 
um Sonderregelungen für die öffentliche Hand. Es kann ja der Ihre Kommission hat sich aber zu einem Kompromiss oder zu-
Fall eintreten, dass ein Gemeinwesen oder dessen Anstalten mindest zu einer Neuregelung entschlossen, die sie als Korn-
darauf angewiesen sind, ein landwirtschaftliches Gewerbe promiss versteht.. Sie hat nämlich neu beschlossen, dass die 
oder landwirtschaftliche Grundstücke zu erwerben, um nach Erhöhung des Preises nicht maximal 20 Prozent betragen 
den Plänen des Raumplanungsrechtes vorgesehene öffentli- dürfe, wie wir das bei der letzten Runde beschlossen hatten, 
ehe Aufgaben zu erfüllen. In solchen Fällen wird der Erwerb sondern sie nimmt jetzt einen Höchstsatz von 10 Prozent in 
bewilligt. · Aussicht und ist damit der Auffassung des Nationalrats ein 
Der Nationalrat sagt nun, dass in diesen Fällen - also wo es schönes Stück weit entgegengekommen, denn eine Limite 

, um die Erfüllung von nach den Plänen des Raumplanungs- von 10 Prozent ist natürlich rascher erreicht; ein maximal zu-
rechts vorgesehenen öffentlichen Aufgaben geht-derVerwei- lässiger Preis ist so rascher als übersetzt zu beurteilen, als 
gerungsgrund in Artikel 64 Absatz 1 Buchstabe b nicht gelte. wenn der Spielraum 20 Prozent beträgt. 
Aber der Nationalrat spricht:nurvon Buchstabe b; nach Auffas- In der Kommission standen aber auch noch andere Anträge 
sung Ihrer Kommission sind in diesen Fällen, wo ein Bedürfnis zur Diskussion. Herr $challberger hat in der Kommission den 
nach den Plänen des Raumplanungsrechts und zur Erfüllung Antrag gestellt, die Limite nur um 15 Prozent- anstatt wie jetzt 
einer öffentlichen AufgalJe besteht, sämtliche Literae in Arti- beschlossen um 1 O Prozent - heraufzusetzen. Der Antrag 
kel 64 Absatz 1 ausser Kraft zu setzen, womit dann übrigens Schallberger ist dann aber deutlich unterlegen, zugunsten der 
auch ein Teil des Anliegens der Miriderheit Hänsenberger, , 10 Prozent, auf welche sich die Kommission geeinigt hat und 
Rüesch und Mitbeteiligte erfüllt wäre. · ; , die Ihnen durch die Kommission jetzt vorgeschlagen werden. 
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Schallberger: Bei der Kommissionsberatung, der ich als 
Stellvertreter beiwohnen konnte, wurde die Zustimmung zum 
Nationalrat abgelehnt, vor allem weil dessen Fassung eine 
bundesrätliche Verordnung notwendig machen würde. Wie 
Herr Schoch bereits erwähnt hat, wurde als bescheidene An
näherung an den Nationalrat statt der 20 Prozent im letzten 
Durchgang ein Zuschlag von 1 O Prozent zu den Preisen der 
letzten fünf Jahre beschlossen. 
Herr Schoch hat erwähnt, dass ein Antrag auf 5 Prozent in der 
Minderheit blieb. In der Zwischenzeit habe ich mir die leidige 
Bodenpreisgeschichte nochmals gründlich überlegt. Ich r~mg 
mit dem Gedanken, im Sinne der in der Kommission unterle
genen Minderheit 5 Prozent Zuschlag zu beantragen. Meine 
Ueberzeugung, dass neue gesetzliche Bestimmungen allge
mein bekannte Missstände bekämpfen, keinesfalls aber noch 
fördern sollen, bewog mich dazu, Ihnen den vorliegenden An
trag zu unterbreiten, wonach die weit übersetzten Boden
preise von heute nicht noch erhöht werden sollen. Die mass
los übersetzten Bodenpreise der vergangenen Jahre sind ein 
Missstand. Sie bremsen eine anzustrebende Strukturverbes
serung in der Landwirtschaft. Sie machen einem strebsamen, 
jungen Bauern, der nicht Bauland verkaufen konnte oder über 
keinen reichen Onkel verfügt, den Kauf einer bäuerlichen E>ci
stenz praktisch unmöglich. Die aktuellen Schweizer Boden
preise befinden sich in einem totalen Missverhältnis zu den 
vergleichbaren Preisen in unseren europäischen Nachbar
staaten. Eine auch nur teilweise Kunkurrenzfähigkeit unserer 
L,andwirtschaft ist mit Bodenpreisen, die das Zehn- bis Hun
dertfache ausmachen, von vornherein auf weite Zukunft hin 
verunmöglicht. Die Preise für Landwirtschaftsland haben auch 
Signalwirkung für das Bauland. Wer für eine Ersatzliegen
schaft weit übersetzte Preise bezahlen muss, verlangt halt 
mehr für das Bauland, das er verkaufen will. Ueber die Bau
landpreise müssen wir uns kaum unterhalten. Sie befinden 
sich heute jenseits von Gut und Böse, genau wi~ beim Land
wirtschaftsland. Setzen wir heute ein bescheidenes Signal: Mit 
meinem Antrag können Sie zwar keinen Missstand beheben, 
doch würde ein anerkannter Missstand nicht noch gefördert, 
wie dies mit dem Kommissionsantrag leider geschieht. 
Ich ersuche um Ihr Verständnis für unsere junge Bauerngene
ration. 

Schoch, Berichterstatter: Ich muss nach Herrn Schallbergars 
Begründung seines Antrages noch zwei Sätze verlieren. Es ist 
zum einen festzuhalten, dass Herr Schallberger ganz klar 
auch hinter das zurückgehen will, was der Nationalrat be
schlossen hat. Dort dürften die Preise geringfügig über den 
früheren Preisen liegen, zwar nur geringfügig, aber eine ge
wisse Entwictdurrg wäre immerhin denkbar. Bei uns dürften 
die Preise 1 O Prozent darüber liegen, bei Herrn Schallberger 
aber dürften sie überhaupt nicht höher als das liegen, was in 
den letzten fünf Jahren im Durchschnitt für landwirtschaftli
chen Boden bezahlt worden ist. Er geht damit ganz klar hinter 
das zurück, was der Nationalrat beschlossen hat. Aber - das 
scheint mir fast noch gravierender zu sein - er schreibt die 
Preise für landwirtschaftlichen Boden auf alle Zeiten auf dem 
heutigen Niveau beziehungsweise auf dem Niveau der letzten 
fünf Jahre fest. Eine Entwicklung ist, auch in geringfügigem 
Rahmen, nicht mehr denkbar. Es entstünde eine Situation, die 
zu grotesken Ergebnissen führen könnte, nämlich zu einem 
künstlich auf einem ganz bestimmten Niveau fixierten, gesetz
lich festgeschriebenen Preisgefüge für landwirtschaftliche 
Grundstücke bei gleichzeitig sich stetig entwickelnder Infla
tion. Das würde zu volkswirtschaftlich völlig untragbaren Ver
hältnissen führen. 
Aus dieser Ueberlegung heraus kann Herrn Schallbergers 
Vorschlag nicht praktikabel sein. Der Antrag lag der Kommis
sion nicht vor; ich empfehle Ihnen deshalb im eigenen Namen, 
den Antrag von Herrn Schallberger abzulehnen. 

Schönenberger: Es scheint doch ein Fehler gewesen zu sein, 
dass ich Herrn Schallberger für mich in die Kommission abge
ordnet habe. Hätte ich dies nicht getan, müssten Sie jetzt nicht 
lange über diesen Antrag streiten, denn Sie kennen mehr oder 
weniger meine Einstellung. Der Kommissionspräsident hat 

die wesentlichen Punkte dargelegt. Ich riiöchte Ihnen nur in 
Erinnerung rufen, Herr Schallberger: Singen Sie jetzt nicht das 
Lied des armen Mannes, denn die weit übersetzten, masslo
sen Preise, die Sie angekreidet haben, sind zur Hauptsache 
von Landwirten gemacht worden. Diese sind in ihren Forde
rungen völlig über die Limiten hinausgegangen. 
Wir dürfen nicht übersehen, dass das in Beratung stehende 
Gesetz ohnehin eine ganz gewaltige Einengung des Handels 
von landwirtschaftlichen Grundstücken bringt. Die Einengung 
geht so weit, dass sie für viele nicht mehr tragbar ist. Wenn Sie 
glauben, Sie könnten jetzt noch mehr einengen, unterstützen 
Sie damit nur all jene Unzufriedenen, die sich schliesslich im 
Referendum Luft machen werden. 
Ich bitte Sie, nicht über den Kommissionsantrag hinauszuge
hen; dieser ist wahrlich restriktiv genug. 

Piller: Nachdem Herr Schoch sagte, er könnte vor den 
Wahlen etwas Propaganda machen, indem er sehr ausführlich 
über den Artikel sprechen würde, wollte ich eigentlich nichts 
sagen. Aber was Herr Schönenberger gesagt hat, fordert mich 
heraus. 
Wir machen ein bäuerliches Bodenrecht. Warum machen wir 
das? Weil gerade in den letzten Jahren die Spekulation mit 
landwirtschaftlichem Boqerr grassiert hat und sehr viele Miss
bräuche entstanden sind. Ich werde dem Antrag von Herrn 
Schallbergar zustimmen, es sei denn, er würde seinen Antrag 
zugunsten des Beschlusses des Nationalrates zurückziehen. 
Wir könnten auch mit dem Beschluss des Nationalrates sehr 
gut leben. 
Ich finde, wi~ sollten einen Markstein setzen. Es bestehen ge
waltige Widersprüche: Auf der einen Seite haben wir den Brief 
der Sektion der Finanzkommission des Nationalrates; man 
spricht von gewaltigem Anpassungsdruck von selten des Gatt 
und der EG; wir wissen, dass wir praktisch die t'löchsten Land
preise der Welt aufweisen. Wir können doch nicht so weiterma
chen und diese Preise immer noch 10 Prozent weiter anstei
gen lassen. So geht die Preisspirale immer weiter. Wenn wir 
unsere Landwirtschaft gesund erhalten wollen-ich freue mich 
auf die Diskussion über den 7. Landwirtschaftsbericht, ich 
hoffe, noch dabeisein zu können-, müssen wir endlich unsere 
Landwirtschaftspolitik festschreiben können, auch mit Blick 
auf Gatt und EG. Eines der wichtigsten Elemente wird sein, 
dass wir diese Bodenpreisspirale zum Stehen bringen. Aber 
weder mit 1 O noch mit 20 Prozent Anstieg ist das möglich. 
Der Antrag Schallberger ist richtig, weil wir eigentlich auf tie
fere Preise zurückkommen müssten. Wenn das.für die näch
sten zwanzig Jahre die Inflation kompensiert, hätte ich über
haupt nichts dagegen, wenn das landwirtschaftliche Land real 
billiger würde, damit unsere Bauern auch wieder etwas billiger 
produzieren können. Das wird ja verlangt. 
Mit dem Antrag Schallberger liegen wir richtig. Wenn er nach 
diesen Voten seinen Antrag zugunsten des Nationalrats zu• 
rückziehen würde, würde ich dem Nationalrat zustimmen. 
Sonst werde ich den Antrag Schallberger unterstützen. 

M. Reymond: Cette discussion est purement philosophique. 
Le prix des terres est en train de baisser tres fortement. Je suis 
stupefait de constater que cet element soit ignore. Je re
connais qu'en zones de montagne ce prix ne diminue pas en
core, mais dans toutes les zones de plaine, il a enormement 
baisse ces derniers temps. 
Je vous recommande de vous prononcer en faveur de Ja majo
rite de Ja commission. 

Schallberger: Ich kann meinen sehr geschätzten Kollegen 
Schönenberger beruhigen. Mein Antrag wäre mir leichter ge
fallen, wenn ich nicht in der Kommission dabeigewesen wäre. 
Es war also nicht unbedingt ein Fehler. 
Ich gebe Herrn Schönenberger recht, wenn er darauf hinweist, 
dass es Landwirte waren, welche diese Preise bezahlten. Aber 
es waren vor allem Landwirte, die Bauland verkauft hatten. Ein 
anderer hat praktisch keine Möglichkeit, Land zu kaufen. Ich 
frage mich, ob dieser Zustand weiter über Generationen an
dauem'soll. 
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Herr Schach hat die nationalrätliche Fassung zitiert, aber nur 
den ersten Teil, wo von «mehr als geringfügig» über den bishe
rigen Preisen die Rede ist.. Der zweite Teil lautet: « .... oder 
wenn er in einem offensichtlichen Missverhältnis zum landwirt
schaftlichen Ertrag steht.» c;>ieses Kriterium ist längst erfüllt! 
Wenn der Bundesrat nach nationalrätlicher Fassung Einzel
heiten regeln müsste, wenn er ein Reglement oder eine Ver
ordnung aufstellen, Kriterien bestimmen müsste, dann 
müsste er dazu kommen, dass die heute masslos übersetzten 
Preise für Landwirtschaftsland zu reduzieren sind. Das ist 
meine Ueb~rzeugung. , 
Darum halte ich am Antrag fest. 

Bundesrat Koller: Ich möchte Ihnen empfehlen, an Ihrem 
ständerätlichen Konzept festzuhalten. Ich würde eine Lösung, 
nach welcher der Bundesrat in einer schwierigen Verordnung 
die Details bestimmen muss, nach denen sich ein übersetzter 
Preis bestimmen würde, nichtbegrüssen. 
Ihre Lösung ist um so mehr gerechtfertigt, als die ganze Idee 
des Gesetzes ja darauf beruht, dass wir die Nachfrage nach 
landwirtschaftlichem Boden entscheidend einschränken, in~ 
dem wir das Selbstbewirtschafterprinzip ins Zentrum gestellt 
hal>en. Das ist natürlich eine viel marktkonformere Mass
nahme als irgendwelche problematische Preiskontrollvor
schriften. 
Wenn man einerseits davon ausgeht- worauf Herr Reymond 
hingewiesen hat -, dass so eben die Nachfrage stark einge
schränkt wird und sich andererseits die Landwirtschaft künftig 
in einem integrierten Europa in etwas schlechteren Rahmen
bedingungen befinden wird als heute, so glaube ich nicht, 
dass dieser Artikel jene zentrale Bedeutung haben wird, die 
ihm heute beigemessen wird. 
Wenn Sie bei Ihrem Konzept bleiben, könnte ich mirvorstellen, 
dass dann am Schluss des Differenzbereinigungsverfahrens 
ein Zuschlag von 5 Prozent herauskommen wird. Dieser wird 
die Teuerung noch einigermassen abdecken, und das wäre 
wahrscheinlich «le juste milieu». 

Abs.1-Al.1 

Abstimmu11g- Vote 
FürdenAntragderKommission , , 
Für den Antrag Schallberger 

Abs. 2, 3-AI. 2, 3 
Angenommen -Adopte 

Art.69 -
Antrag der Kommission 
Festhalten 
Proposition de la commission 
Maintenir 

21 Stimmen 
10Stimmen 

Schoch, Berichterstatter: Bei Artikel 69 fühlt sich der Kommis
sionspräsident fast ein bisschen überfordert. 
Herr Bundesrat Koller hat in der Kommissionssitzung gesagt, 
es handle sich hier um eine juristischspitzfindige Frage. Und 
das ist - auch nachdem ich mich jetzt etwas eingehender da
mit beschäftigt habe - offensichtlich der Fall. Sicher ist, dass 
es um eine verfahrensrechtliche Frage geht. Das ist aus der 
Ueberschrift ersichtlich. Es ist auch klar, dass es um die Frage 
geht, wem di13 Beschwerdelegitimation zustehen soll. Ihre 
Kommission befürchtet bei Streichung des -Artikels 69 eine 
nicht erwünschte Ausdehnung der Beschwerdelegitimation, 
also die Ausdehnung der Beschwerdelegitimation auf Dritte, 
die sie in das · Beschwerdeverfahren nicht einbeziehen 
möchte. 
Die Kommission empfiehlt Ihnen deshalb, an Artikel 69 festzu" 
halten. 

Bundesrat Koller: Ich kann mich kurz fassen: Es ist hier fast so 
etwas wie ein Glaubenskrieg entstanden. Wir waren der Mei
nung, man sollte unbedingt das allgemeine Verwaltungsver
fahrensrecht anwenden. 

15-S 

Die Kommission - d. h. vor allem Herr Ständerat Zimmerli -
hatte Bedenken, ob damit die Beschwerdelegitimation nicht 
zu weit und vor allem unberechenbar ausgedehnt werde. 
Aber ich glaube, wir sind auf dem besten Weg, zuhanden des 
Zweitrats noch eine Kompromisslösung zu finden. Es geht ja 
vor allem um den Pächter und um jene, die Kaufs-, Verkaufs
und Zuweisungsrechte geltend machen können. Wenn wir 
diese Parteien noch expressis verbis erwähnen, sollten wir den 
Kompromiss hergestellt haben. 

Angenommen -Adopte 

Art. 79 
Antrag der Kommission 
Festhalten 
Proposition de /a commission 
Maintenir 

Schoch, Berichterstatter: Darf ich mich zunächst beim Herrn 
Departementsvorsteher bestens dafür bedanken, dass er mir 
so hilfreich unter die Arme gegriffen und den Sachverhalt so 
erläutert hat, wie ihn eigentlich der Kommissionspräsident zu 
erläutern gehabt hätte. Ich bin dafür dankbar. 
Bei Artikel 79 geht es um eine Frage, die auch präjudizierende 
Auswirkungen auf die Artikel 91 und 96 haben wird. Es liegen 
dort zwei Auffassungen vor: jene des Ständerats und jene des 
Nationalrats. · 
Der Ständerat hat bei beiden bisherigen Umgängen beschlos
sen, dass landwirtschaftliche Grundstücke bis zu einer Bela
stungsgrenze mit Grundpfandrechten belastet werden dürfen 
und dass diese Belastungsgrenze um 35 Prozent über dem 
Ertragswert liege, generell und in allen Fällen genau gleich. 
Es wäre also einfach für jedes Grundstück der Ertragswert fest
zulegen, und 35 Prozent darüber läge dann die Belastungs
grenze., 
Der Nationalrat hat seinerseits zweimal beschlossen, dass die 
Belastungsgrenze dem bis zu 35 Prozent erhöhten Ertrags
wert entspreche. Das bedeutet, dass die Belastungsgrenze 
nicht einfach generell und ein für allemal 35 Prozent höher 
liegt als der Ertragswert, sondern in einem Bereich zwischen' 
dem Ertragswert und 35 Prozent darüber. Diese Belastungs
grenze müsste dann Mal für Mal und bei jedem Grundstück 
neu einzeln und individuell festgelegt und auch im Grundbuch 
festgeschrieben werden. 
Es ist zuzugestehen, dass das der heutigen Regelung ent
spricht. Dennoch ist Ihre Kommission der Auffassung, dass es 
sinnvoller und zweckmässiger, auch in administrativer Hin
sicht nutzbringender und weniger aufwendig sei, wenn wir die 
Belastungsgrenze ein für allemal um 35 Prozent über dem Er
tragswert festsetzen, generell für alle Grundstücke, und auf in
dividuelle Festschreibungen der Belastungsgrenze verzich
ten. 
Wir beantragen Ihnen daher, an unserer Fassung von Arti
kel 79 und damit auch an unseren Fassungen der Artikel 91 
und 96 festzuhalten. 

Angenommen -Adopte 

Art.88 
Antrag der Kommission 
Festhalten 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Schoch, Berichterstatter: Artikel 88 ist effektiv präjudiziert 
durch den Entscheid, den wir zur «spitzfindigen Frage» vorhin 
bei Artikel 69 gefasst habe'n. 

Angenommen c... Adopte 

Art. 91, 96 Abs. 2 Bst. e 
Antrag der Kommission 
Festhalten 
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Elfte Sitzung - Onzieme seance 

Mittwoch, 2. Oktober 1991, Vormittag 
Mercredi 2 octobre 1991, matin 

08.00h 

VorSitz- Presidence: Herr Hänsenberger 

Präsident: Unser Vizepräsident, Jakob Schönenberger, wird 
heute 60jährig. Ich gratuliere Herrn Schqnenberger herzlich 
zu seinem Geburtstag und wünsche ihm im Namen des gan
zen Rates alles Gute. (Beifall) 

88.066 

Bäuerliches Bodenrecht 
Droit f<U.tcier rural 

Differenzen'- Divergences 

Siehe Seite 722 hiervor - Voir page 722 ci-devant 
Beschluss des Nationalrates vom 26. September1991 
Decision du Conseil national du 26 septembre 1991 

Schoch, Berichterstatter: Wir absolvieren heute hoffentlich die 
letzte Runde in diesem nicht ganz friktionslosen Differenzbe
reinigungsverfahren. Die zweitletzte flunde in unserem Rat hat 
- wie Sie sich zweifellos noch erinnern -vor gut einer Woche, 
am 23. September, stattgefunden. Seither hat der Nationalrat 
getagt, und ich darf hier feststellen, dass er die Voraussetzun
gen für die definitive Bereinigung der Differenzen weitgehend 
geschaffen hat. Der Nationalrat ist uns weitgehend entgegen
gekommen. 
Nach den Beschlüssen des Nationalrates verbleiben-noch vier 
Differenzen von unterschiedlichem Gewicht. Ihre Kommission 
hat am vergangenen Montag abend wieder getagt, in leider 
dürftiger Besetzung, das mag auch noch gesagt sein. Ihre 
Kommission beantragt Ihnen nun, bei drei oder - wenn Sie 
wollen - bei zweieinhalb Differenzen zuzu'stimmen, und nur in 
einem einzigen Punkt beantragt sie, an unserem früheren Ent-
scheid festzuhalten. , 
Bevor ich auf die Einzelheiten der Differenzbereinigung ein
trete, möchte ich noch eine Information weiterf,Jeben, die wahr
scheinlich vor allem Herrn Bundesrat Koller interessiert. Ich 
habe schon vor Wochenfrist darauf hingewiesen, dass sich am ' 
Horizont ein Referendum abzeichnet. Mittlerweile bin ich in 
den Besitz eines Rundschreibens gelangt, von dem ich nicht 
weiss, ob es mir gezielt oder irrtümlich zugestellt worden ist. 
Jedenfalls werde, ich eingeladen, mich an einem provisori
schen Aktionskomitee gegen das neue bäuerliche Boden
recht zu beteiligen. Ich habe aber bereits gesagt - und zwar 
schon bei der letzten Runde -, dass ich hinter den Beschlüs
sen unseres Rates und damit zum neuen bäuerlichen Boden
recht stehe. Aber ich möchte auch festhalten, dass ich es nach 
wie vor nicht als tragisch empfinde, wenn die Vorlage dem 
Volk zur Genehmigung vorgelegt würde. Das entspricht mei
nem und zweifellos auch.Ihrem Demokratieverständnis. 

A. Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) 
A. Lol federale sur le droit foncler rural (LDFR) 

Art. 9 Abs. 1 Bst. a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

30-S 

Art. 9 al. 1 let a 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Schoch, Berichterstatter: Die erste Differenz besteht in Arti
kel 9, wo der Nationalrat ursprünglich einen neuen Absatz 2 
eingefügt hatte, mit dem sich unser Rat nicht anfreunden 
konnte. 
Der Nationalrat hat diesen Absatz 2 nun gestrichen. Er kommt 
uns damit entgegen. Allerdings hat er in Artikel 9 gleichzeitig 
auch die Litera a von Absatz 1 gestrichen. Auf der Fahne se
hen Sie, was diese Streichung materiell bedeutet. Ich bin per
sönlich der Meinung- und das ist auch die einhellige Meinung 
der Kommission -, dass auf Litera a von Absatz 1 verzichtet 
werden kann und dass es deshalb keinen Grund gibt, sich 
nicht dem Nationalrat anzuschliessen. 
Die Kommission beantragt Ihnen also Zustimmung zum Be
schluss des Nationalrates. 

Angenommen -Adopte 

Art. 61 Bst. d 
Antrag der Kommission 
.... Grundstücks ausserhalb der Bauzone dient. Das .... 

Art. 61 let. d 
Proposition de Ja commission 
.... agricole situe en dehors de la zone a bätlr, si ce moyen .... 

Schoch, Barichterstatter: Hier g~ht es um die ursprünglich 
durch unseren Rat neu eingefügte Litera d, wonach eine Aus
nahme vom Realteilungs- oder Zerstückelungsverbot bewilligt 
werden kann, wenn es darum geht, von einem landwirtschaftli
chen Grundstück einen kleinen Teil abzutrennen und einem 
nichtlandwirtschaftlichen Grundstück zuzuschlagen. 
Die natlonalrätliche Kommission hat sich dieser Ausnahme
norm nicht anschliessen wollen, lenkt nun aber ein, wobei sie 
allerdings unsere ursprüngliche Formulierung noch durch die 
drei Worte «ausserhalb der Bauzone» ergänzt hat. Das Plenum 
des Nationalrates ist dann aber seiner Kommission nicht-ge
folgt und hat am ursprünglichen nationalrätlichen Beschluss 
festgehalten, dies nicht mit einem sehr überzeugenden, son
dern eher einem Zufallsmehr. 
Die Kommission unseres Rates ist jetzt auf das zurückgekom
men, was die nationalrätliche Kommission beschlossen hatte, 
und schlägt Ihnen mit der nationalrätlichen Kommission vor, 
die drei Worte «ausserhalb der BauzonG.- - Sie sehen das auf 
der Fahne-einzufügen. Wir sind der Meinung- und wir haben 
auch schon ein bisschen vorventiliert -, dass der Nationalrat 
dieser ergänzten Formulierung von Litera d von Artikel 61 zu-
stimmen wird und ohne weiteres auch zustimmen kann. . 
Die Kommission beantragt Ihnen also, zwar eine Differenz auf
rechtzuerhalten, aber materlell das zu beschliessen, was aus 
der Fahne zu ersehen ist, und damit die Voraussetzung für die 
definitive Bereinigung dieser Differenz zu schaffen. 

Angenommen-Adopte 

Art. 64a Abs. 1 Bst. f 
Antrag der Kommission 
Mehrheit . 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Minderheit 
(Schönenberger, Cavelty, Rüesbh) 
Festhalten 

Art. 64a al. 1 let. f 
Proposition de Ja commission 
Majorite 
Adherer a la declsion du Conseil national 
Minorite · · 
(Schönenberger, Cavelty, Rüesch) 
Maintenir 
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.Schoch, Berichterstatter: Hier geht es um die Frage, ob Aus
nahmen vom Prinzip der Selbstbewirtschaftung zu bewilligen 
seien, wenn für ein landwirtschaftliches Grundstück oder ein 
landwirtschaftliches Gewerbe trotz öffentlicher Ausschreibung 
kein f\ngebot eines Selbstbewirtschafters vorliegt. 
Wir haben diese Norm ursprünglich so beschlossen. Der Na
tionalrat :hat sie gestrichen und wollte auch in der zweiten 
Hunde der Differenzbereinigung nicht auf diese Streichung zu
rückkommen. 
In der dritten Runde hat der Nationalrat einzulenken versucht 
und unseren seinerzeitigen Beschluss noch etwas ergänzt, 
dies in der Meinung, mit dieser Ergänzung Missbräuche ver
meiden und Missbräuchen vorbeugen zu können. Sie sehen 
auf der Fahne, dass es bei der Ergänzung wiederum um eine 
Einschiebung geht. Die neu beschlossene Fassung von l:.ite
ra f (Fassung des Nationalrates) würde dann lauten, dass bei 
fehlender Selbstbewirtschaftung die Bewilligung zu erteilen 
ist, wenn «trotz öffentlicher Ausschreibung zu einem nicht 
übersetzten Preis (Artikel 65) kein Angebot eines Selbstbewirt
schafters vorliegt». 
Der Nationalrat ist der Auffassung, dass mit dieser Einschie
bung («zu einem nicht übersetzten Preis») doch eine gewisse 
Gewähr dafür besteht, dass Missbräuche ausgeschlossen 
werden, und dieser Auffassung hat sich die Mehrheit Ihrer 
Kommission angeschlossen. 
Ich muss Ihnen aber zugestehen, dass die Mehrheit hauch
dünn, nämlich nur mit dem Stichentscheid,des Präsidenten, 
zustande kam. Eine Minderheit, die personell gleich stark be
,setzt war, beantragt Festhalten an unsererursprüngliohen For
mulierung. Herr Schönenberger wird jetzt den Standpunkt die
.ser Minderheit vertreten. 

Schönenberger, Sprecher der Minderheit: Der Kommissions
präsident hat Ihnen die Differenz zwischen Mehrheit und Min
derheit bereits aufgezeigt. Es geht um die Frage: Soll der vom 
Nationalrat vorgeschlagene Zusatz «zu einem nicht übersetz
ten Preis» ins Gesetz aufgenommen werden? Die Minderheit 
beantragt Ihnen, auf diesen Zusatz zu verzichten, weil er völlig 
überflüssig ist. Die Fassung des Ständerates ist absolut klar; 
wenn «trotz öffentlicher Ausschreibung kein Angebot eines 
Selbstbewirtschafters vorliegt», kann eine Ausnahmebewilli
gung erteilt werden. Daran ändert der Zusatz «zu einem nicht 
übersetzten Preis» überhaupt nichts, denn es ist ja ganz 
selbstverständlich, dass eine landwirtschaftliche Liegenschaft 
nicht zu einem übersetzten Preis verkauft werden kann - darin 
liegt ja gerade die Absicht des Gesetzgebers. Es ist also 
selbstverständlich: Ein übersetzter Preis kommt nicht in 
Frage. . 
Nun gibt es eine weitere Ueberlegung, die mich dazu bewegt, 
an der Fassung des Ständerates festzuhalten: Es ist die Tatsa
che, dass nach der Fassung des Nationalrates in jedem Inse
rat der Verkaufspreis angegeben werden müsste. Wir sind der 
Auffassung, dass es sich nicht rechtfertigt, einen Verkäufer zu 
verpflichten, den Kaufpreis öffentlich bekanntzugeben. Sie 
können sich ohnehin fragen, wie der Beweis dafür erbracht 
wird, dass eine öffentliche Ausschreibung stattgefunden und 
sich kein Selbstbewirtschafter gemeldet hat; schon das ist 
höchst fraglich. Ich bitte Sie also, das Gesetz jetzt nicht noch 
weiter zu verkomplizieren, denn es hat keinen Sinn, so zu legi
ferieren, dass die Vorschriften ·letztlich gar nicht mehr vollzo
gen werden können. 
,fch möchte Sie daher bitten, festzuhalten und mit der Minder
heit zu stimmen. 

Bundesrat Koller: Wir sind hier wirklich ~uf der Zielgeraden 
und sollten daher nicht noch unnötige Differenzen schaffen, 
mit dem Risiko, das Ziel, nämlich die Schlussabstimmung am 
Freitag, nicht zu erreichen. 
Aus diesem, aber auch aus einem sachlichen Grund möchte 
.ich Sie bitten, dem Kompromissvorschlag des Nationalrates 
zwzustimmen. Uer Nationalrat ist Ihnen in dieser Frage sehr 
weit entgegengekommen. Ursprünglich wollte er von dieser 
Literat gar nichts wissen. Dies hatte zwei Gründe: Auf der ei
nen Seite haben uns die Experten, vor allem Herr Papp, ge
sagt, es sei ein sehr unwahrscheinlicher Fall, dass sich kein 

Selbstbewirtschafter für ein Grundstück oder ein Gewerbe 
finde, das zu einem nicht übersetzten Rreis verkauft werde; 
das ist das eine. Auf der anderen Seite hat der Nationalrat im
mer befürchtet, dies könnte ein Einfallstor für Umgehungen 
und gegen das Prinzip des Selbstbewirtschafters sein, weH 
man allenfalls Selbstbewirtschafter, die Interesse am,Er:werb 
haben, mit Zahlungen von einer Offerte abhalten,könnte.nas 
war der ursprüngliche Grund, weshalb der Nationalrat:hievon 
nichts wissen wollte . .Nun ist er Ihnen entgegen·gekommen. 
Sie hatten - das musste man von Anfang an zugeben, und das 
haben wir auch festgehalten - die Logik auf, Ihrer Seite. 
Der Nationalrat kommt Ihnen jetzt entgegen, möchte aber, weil 
er diese Missbrauchsgefahr sieht, eine ergänzende Präzisie
rung beifügen, nämlich dass «trotz öffentlicher Ausschreibung 
zu einem nicht übersetzten Preis» kein Angebot eines Selbst
bewirtschafters vmliegt. Mit dieser Ergänzung möchte der Na
tionalrat bewirken, dass, nicht zu einem übersetzten:Rreis inse
riert wird. Wenn zu einem übersetzten ,Preis inseriert wird, 
kann man zwar wie Herr V1Z0präsident Schönenberger sagen, 
dass die.Bewilligungsbehörde die Bewilligung nicht·erteilen 
werde. Aber eine Ausschreibung zu einem.übersetzten, Preis 
kann natürlich auch :tur,Folge haben, dass sich Selbstbewirt· 
schafter, die an sich ein Interesse hätten, von diesem ,Preis 
derart beeindrucken lassen, dass sie sich gar nicht melden. 
Deshalb haben wir wirklich Anlass, diese Präzisierung.ins Ge
setz aufzunehmen.und damit allfällige Missbräuoh~u verhin
dern. 

Abstimmung-Vota 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 65 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.65al.1 
Proposition de la oommlssion 
Adherer a la decision du Conseil national 

20Stimmen 
1,1 Stimmen 

Schoch, Berichterstatter: loh möchte darauf hinweisen, dass 
es bei Artikel 65 um eines der·Kemstücke zumindest des öf
fentlich-rechtlichen Teßsgeht. 
Die, Kommission schlägt Ihnen vor, der nationalrätlichen Fas
sung zuzustimmen, die einen Zuschlag von 5 Rrozent vor
sieht. Der Nationalrat ist effektiv ,weitgehend dem Ständerat 
entgegengekommen. Wir machen jetzt eine kleine Konzes
sion in bezug auf die Höhe des Zuschlages. 

Angenommen -Adopte 

Art.69 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de 1a commlssion 
Adherer a la decision du Conseil national 

Schoch, Berichterstatter: Artikel 69 war ein Zankapfel, an dem 
sich die beiden Räte halbwegs die Zähne.ausgebissen haben. 
Jetzt lenkt im Prinzip der -Nationalrat ein. Er verschiebt aber 
den Artikel 69 aus rein ardnungstechnischen·Gründen etwas 
weiter nach hinten und ordnet ihn neu als ,Artikel 87a ein. 
Gleichzeitig werden in den Absätzen 2 und 3 zwei Halbsätze 
eingeschoben, nämlich die Halbsätze, wonach dern ,Pächter 
sowie Kaufs-, Vorkaufs- oder Zuweisungsberechtigten eben
fallsEntscheidemitauteilen sind beziehungsweise!Rechtsmit
telkompetenzen zustehen. 

Angenommen -Adopte 

Art. 79 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Festhalten 
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Art. 79al.1 
Proposition de /a commission 
Maintenir 

Schoch, Berichterstatter: Artikel 79 ist die letzte effektiv ver
bleibende echte Differenz. Ins gleiche Kapitel gehören auch 
die Artikel 91 und 96, die wir nicht mehr separat zu beraten 
brauchen. Bei Artikel 79 geht es - Sie haben das sicher aus 
der letzten Behandlungsrunde noch in Erinnerung - um die 
Frage, ob landwirtschaftliche Grundstücke mit Hypotheken 
belastet werden dürfen aufgrund einer Belastµngsgrenze, die 
individuell von Fall zu Fall für jedes Grundstück einzeln festge
legt wird, oder ob diese Belastungsgrenze generell 35 Prozent 
höher liegen soll als der Ertragswert, 
Der Nationalrat hat bisher stets die individuelle Belastungs
grenze beschlossen. Unser Rat war demgegenüber von An
fang an der Meinung, die Belastungsgrenze müsste generell 
um 35 Prozent höher liegen als der Ertragswert, um damit ein 
einfacheres Prozedere zu gewährleisten und zu erreichen, 
dass nicht in jedem einzelnen Fall und für jedes einzelne land
wirtschaftliche Gewerbe neben der Ertragswertschätzung 
auch noch eine separate Schätzung der maximalen Bela
stungsgrenze erfolgen müsste. 
Herr Bundesrat Koller hat vorhin den schönen Satz geprägt, 
dass der Ständerat die Logik auf seiner Seite gehabt habe. Ich 
stelle meinerseits fest, dass das als Regel angenommen wer
den kann, und diese Regel spielt auch hier. Die Logik liegt of
fensichtlich auf der Seite des Standpunktes des Ständerates, 
denn es ist natürlich einfacher, übersichtlicher und weniger 
komplex, wenn die Belastungsgrenze generell 35 Prozent hö:
her liegt als der Ertragswert. Das erspart.den Schätzungsorga
nen eine zusätzliche Schätzungsrunde: Wenn der Ertragswert 
geschätzt ist, steht automatisch auch die Belastungsgrenze 
fest. Dieselbe liegt einfach 35 Prozent höher. 
Von da her gesehen ist schon aus rein formellen Gründen die 
Zustimmung zum Besch.luss der ständerätlichen Kommis
sion gegeben. Es kommt aber dazu - und auf diesen Aspekt 
ist in der Kommission mit besonderem Nachdruck hingewie
sen worden -, dass bei der zweimaligen Schätzung - zu
nächst Ertragswertschätzung und nachher geschätzte Festle
gung der BelastUngsgrenze - die Gefahr besteht, dass un
günstige Aspekte zweimal berücksichtigt· und damit doppelt 
gewichtet werden. Wenn zum1 Beispiel ein landwirtschaftli
ches Geweröe schlecht unterhaltene Gebäulichkeiten auf
weist, schlägt sich das bei der Schätzung des Ertragswertes 
nieder, und es besteht die manifeste Gefahr, dass das noch
mals berücksichtigt wird bei der individuellen Festlegung der 
Belastungsgrerize,_ Um dieser Gefahr vorzubeugen, muss die 
Belastungsgrenze einheitlich auf einem bestimmten Wert 
festgelegt werden. Die Kommission schlägt 35 Prozent über 
dem Ertragswert vor. 
Ich bin der Meinung, dass die Kommission richtig beraten war, 
wenn sie Ihnen heute vorschlägt, an den seinerzeitigen Be
schlüssen festzuhalten. 

Ziegler: Die Regelung, wie sie vom Nationalrat vorgeschlagen 
wird, ist zwar die heute geltende - ich muss aber sagen-, die 
viel beanstandete, viel gerügte und kritisierte Lösung. 
Die negativen Kriterien, die bei einer Bewertung berücksichtigt 
werden rnüssen, kommen bei schlechten - wenn man so sa
gen darf - Gewerben und Grundstücken zweimal zur Anwen
dung, nämlich bei der Ertragsweftschätzung und nachher 
noch einmal bei der Festsetzung des Zuschlages. Das ist nicht 
nur viel komplizierter, sondern auch ungerecht. 
Ich meine, es ist absolut richtig, wenn man am Beschluss des 
Ständerats festhalt. 

Bundesrat Koller: Ich glaube, auch hier hat der Ständerat die 
Logik auf seiner Seite. Der Nationalrat hat vor allem rnit der un
terschiedlichen Praxis in den Kantonen argumentiert. Da wir 
aber ein neues Gesetz machen, soll •:iier die Logik gewinnen. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte se/on la proposition de la commission 

Art. 91, 96 Abs. 2 Bst e 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 91, 96 al. 2 let e 
Proposition de /a commission 
Maintenir 

Bäuerliches Bodenrecht 

Schoch, Berichterstatter: Mit Artikel 79 sind auch die Arti
kel 91 und 96 bereinigt. Es bestehen keine weiteren Differen
zen: 
Angenommen -Adopte 

An den Nationalrat-Au Conseil national 
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